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Einführung (Anlass, Zielsetzung, Methodik) 

Der insgesamt ca. 53.990 ha große Naturpark “Sternberger Seenland” wurde am 01. 

Januar 2005 durch eine Landesverordnung festgesetzt und ist der jüngste der Naturparke 

des Landes. Gemäß § 7 Abs. 1 dieser Verordnung ist durch die Naturparkverwaltung in 

Zusammenarbeit mit den flächenmäßig am Naturpark beteiligten Gemeinden sowie den 

Regionalen Planungsverbänden Westmecklenburg und Mittleres Mecklenburg/Rostock 

im Einvernehmen mit den Landräten der Landkreise Nordwestmecklenburg, Parchim und 

Güstrow ein Naturparkplan zu erarbeiten.  

Der vorliegende Band II  enthält in ausführlicher Form eine Bestandsanalyse der im Text-

teil I „Leitbild, Ziele und Umsetzungsstrategien“ unter Kap. 5 aufgeführten Handlungsfel-

der für den Naturpark. Er umfasst wesentliche Informationen aus unterschiedlichsten 

Konzepten, Planungen etc. bezogen auf die Naturparkregion sowie naturparkplanspezi-

fisch aufbereitete Daten der Regionalen Akteure.  

Ziel des Bandes II ist die Darstellung des „Ist“ - Zustands, d.h. die Klärung der Frage, 

wodurch die Naturparkregion gekennzeichnet ist und welche Besonderheiten sie prägen. 

Aus der Zustandsanalyse sind die im Band I genannten Stärken und Schwächen der 

Naturparkregion abgeleitet. Der Ausgangszustand ist somit wesentlich für die zukünftige 

Zielsetzung der Entwicklung der Naturparkregion.  

Der inhaltliche Aufbau und die Gliederung des Bandes II entspricht den Empfehlungen 

des Verbandes Deutscher Naturparke e. V. (2002) für die Erarbeitung von Naturparkplä-

nen.  

Der Abschnitt A  enthält Angaben zum Untersuchungsgebiet und stellt charakteristische 

Daten wie Nutzungen, Bevölkerung oder Erwerbsstruktur vor. Die sich daran anschlie-

ßende Betrachtung der historischen Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte ist eine 

wesentliche Voraussetzung für das Verständnis der heutigen Kulturlandschaft unserer 

Naturparkregion. Des Weiteren sind die an der Erarbeitung des Naturparkplans beteilig-

ten regionalen Akteure benannt.  

Im Abschnitt B  sind übergeordnete Planungen und Grundlagen für die Naturparkregion 

aufgeführt. Durch Beachtung dieser Vorgaben aus Raumordnung, Naturschutz und 

Landschaftsplanung ist sichergestellt, dass sich Leitbilder und Zielvorstellungen sowie die 

entwickelten Projektvorschläge innerhalb der gesetzlichen und planerischen Rahmenbe-

dingungen bewegen.  

Der Abschnitt C  beinhaltet themenbezogen die eigentliche Bestandsdarstellung inner-

halb der 17 Handlungsfelder. Die Gliederung dieses Abschnittes entspricht der des 

Kap. 5 des Bandes I. Eine gute Nachvollziehbarkeit der jeweiligen Inhalte ist damit ge-

währleistet.  

Wesentliche Daten der Handlungsfelder sind zur Verbesserung der Verständlichkeit auf 

vier großformatigen Karten sowie in neun integrierten Textkarten dargestellt.  
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Parallel zur Erarbeitung des Naturparkplans wurden Managementpläne für sechs FFH-

Gebiete im Naturpark aufgestellt (FFH-Gebiete DE 2136-302 „Klaas- und Teppnitzbachtal 

sowie Uferzone Neuklostersee“, DE 2138-302 „Warnowtal mit Zuflüssen“, südlicher Teil-

bereich, DE 2236-302 „Obere Seen und Wendfeld“, DE 2236-303 „Wariner Seenland-

schaft“, DE 2336-301 „Schönlager See, Jülchendorfer Holz und Wendorfer Buchen“, DE 

2338-304 „Mildenitztal mit Zuflüssen und Verbundenen See“, Teilgebiet Unterlauf). We-

gen der Gleichzeitigkeit, der räumlichen Überschneidungen und der fachlich z.T. ähnli-

chen Fragestellungen wurden diese Planungen organisatorisch und inhaltlich eng mit 

dem Naturparkplan abgestimmt. Wesentliche Ergebnisse der Bestandsaufnahme der 

Managementpläne wurden in den vorliegenden Band „Daten und Fakten“ integriert. 
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A Allgemeine Angaben zum Untersuchungsgebiet  

A.1 Lage im Raum und Abgrenzung des Untersuchungsge bietes  

Der Naturpark Sternberger Seenland liegt östlich des Schweriner Sees und umfasst eine 

Gesamtgröße von ca. 53.990 ha. Er liegt mit 45.800 ha in der Planungsregion Westmeck-

lenburg und mit 8.190 ha in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock.  

Das Untersuchungsgebiet geht über die Grenzen des Naturparks hinaus, um wesentliche 

soziale, ökonomische und ökologische Wechselwirkungen mit dem Umfeld zu erfassen. 

Dazu wurden alle anteilmäßig im Naturpark liegenden und alle unmittelbar angrenzenden 

Gemeinden in den Untersuchungsraum (Naturparkregion) einbezogen. Weiterhin wurden 

die Gemeinden Steinhagen, Rühn und Dreetz einbezogen, welche eine Naturparkerwei-

terung um ihre Gemeindegebiete beantragt haben. Zusätzlich wurden die Gemeinden 

Dobin am See sowie Leezen in den Untersuchungsraum integriert. Somit ist der gesamte 

Bereich des Amtes Ostufer Schweriner See abgedeckt und der naturräumliche Bezug 

zum Schweriner See berücksichtigt. Zum Untersuchungsraum gehören somit 40 Ge-

meinden, darunter die fünf Städte Sternberg, Neukloster, Warin, Brüel, Crivitz. 

Lage und Abgrenzung des Naturparks und der Naturparkregion sind in Textkarte 1 dar-

gestellt. 

A.2 Grundlegende Strukturdaten 

Größe 

Der Naturpark „Sternberger Seenland“ umfasst eine Fläche von ca. 53.990 ha, die Fläche 

des gesamten Untersuchungsraums beträgt ca. 117.920 ha. In der Textkarte 1 sind Lage 

und Abgrenzung des Naturparks und des Untersuchungsgebiets dargestellt.  

Nutzungen 1 

Gemäß des DLM 25 des Landes M-V ist das Untersuchungsgebiet durch folgende Flä-

chennutzungsanteile geprägt: 

Tabelle 1: Flächennutzung in der Naturparkregion 

Nutzung Fläche im Na-
turpark in ha 

Anteil am 
Naturpark in % 

Fläche in der Natur-
parkregion in ha 

Anteil an der Natur-
parkregion in % 

Landwirtschaft*, 
davon 28.036 51,9 67.618 57,3 

- Acker 20.930 38,8 52.901,16 44,9 

- Grünland 7.070 13,1 14.669,52 12,4 

- Dauerkultur 36 0,1 46,98 0,0 

Wald** 15.186 28,1 30.819 26,1 

                                                
1
 Anmerkung: Die nachfolgende Ermittlung der Flächennutzungsanteile erfolgt auf der Grundlage des DLM 25 Mecklen-

burg-Vorpommern des LUNG M-V. Deshalb können Unterschiede zu den Angaben der amtlichen Statistik (Erhebung 
der Bodenflächen nach Nutzungsarten durch das Statistische Landesamt M-V) auftreten. 
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Nutzung Fläche im Na-
turpark in ha 

Anteil am 
Naturpark in % 

Fläche in der Natur-
parkregion in ha 

Anteil an der Natur-
parkregion in % 

Seen (> 1 ha)*** 3.786 7,0 5.084 4,3 

Kleingewässer*** 109 0,2 232 0,2 

Siedlungsfläche**** 2.067 3,8 4.429 3,8 

Sonstige Flächen 4.805 8,9 9.737 8,3 

Gesamtfläche 53.990 100,0 117.918 100,0 

Quellen: *landwirtschaftliches Feldblockkataster 2009, **Forstabteilungskarte 2009, ***DLM25W 
2009 (Datenherausgabe LUNG, Abt. Wasserwirtschaft), ****DLM25 2009 (ATKIS) 

Verwaltung 

Der Naturpark liegt in den drei Landkreisen Parchim, Nordwestmecklenburg und Güst-

row. Folgende Ämter der Landkreise partizipieren am Untersuchungsraum: 

Landkreis Parchim 

�� Amt Sternberger Seenlandschaft mit 13 Gemeinden 

�� Amt Ostufer Schweriner See mit 8 Gemeinden 

�� Amt Crivitz mit 2 Gemeinden 

Landkreis Güstrow 

�� Amt Bützow-Land mit 7 Gemeinden 

�� Amt Güstrow-Land mit 3 Gemeinden 

Landkreis Nordwestmecklenburg  

�� Amt Neukloster-Warin mit 7 Gemeinden 

Der Naturpark wird in gemeinsamer Trägerschaft durch das Land M-V und die Landkrei-

se Parchim, Nordwestmecklenburg und Güstrow verwaltet. Zur Gewährleistung einer 

einheitlichen und nachhaltigen Entwicklung des Naturparks wirken die Landkreise und 

das Land auf der Grundlage einer Verwaltungsvereinbarung (unterzeichnet am 

20.12.2004) zusammen (§ 14, Abs. 2 des Naturschutzausführungsgesetzes - NatSchAG 

M-V). 

Einen Überblick über die Amtsgemeinden und Gemeinden im Naturpark sowie im Unter-

suchungsgebiet geben Tabelle 15 und Textkarte 2. 

Bevölkerung 

Zwischen 1990 und 2007 verlief die Bevölkerungsentwicklung in den an der Naturparkre-

gion teilhabenden Landkreisen unterschiedlich. Im Landkreis Nordwestmecklenburg hat 

sich in diesem Zeitraum die Einwohnerzahl von 108.852 auf 118.677 erhöht. Dies ent-

spricht einem leichten Bevölkerungszuwachs von ca. 8 %. Dagegen hat sich in den 

Landkreisen Parchim und Güstrow die Einwohnerzahl im selben Zeitraum aufgrund von 

Abwanderung und niedrigen Geburtenraten verringert. Im Landkreis Parchim ist ein 

Bevölkerungsrückgang von 107.838 auf 99.959 zu verzeichnen. Dies entspricht einem 

leichten Bevölkerungsverlust von ca. 7 %. Im Landkreis Güstrow verringerte sich die 

Einwohnerzahl im Betrachtungszeitraum von 121.838 auf 102.762. Dies entspricht einem 

Bevölkerungsverlust von ca. 16 %. 
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Die Tabelle 86 im Anhang verdeutlicht den Stand der Bevölkerung (2007) und die Bevöl-

kerungsentwicklung zwischen 1990 und 2007 in den Gemeinden der Naturparkregion 

(www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Wirtschafts- und Erwerbsstruktur 

Wirtschaftsstruktur 

Die Wirtschaftsstruktur im Untersuchungsgebiet ist insgesamt stark vom Dienstleistungs-

sektor geprägt. Eine Ausnahme bildet der Landkreis Nordwestmecklenburg. Dort nimmt 

das produzierende Gewerbe einen vergleichsweise hohen Anteil an der Bruttowertschöp-

fung ein. In den ländlich geprägten Amtsbereichen der Landkreise ist der Anteil der Land- 

und Forstwirtschaft sowie der Fischerei hoch.  

Mit einer Bruttowertschöpfung unter 17.000 € pro Erwerbstätigem (2006) liegen die 

Landkreise deutlich unter dem ohnehin geringen Landesdurchschnitt von ca. 19.000 € 

pro Erwerbstätigem. 

Erwerbsstruktur 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern 

und den Landkreisen der Naturparkregion ist rückläufig. Im Zeitraum von 2000 bis 2006 

ist insbesondere im Landkreis Güstrow die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäf-

tigten stark gesunken (um ca. 22 %). Der Landkreis Parchim bewegt sich mit einem 

Rückgang von ca. 15 % auf dem Landesniveau. Im Landkreis Nordwestmecklenburg 

stellt sich die Situation mit einer Abnahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 

um knapp 10 % weniger drastisch dar (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern 

finden sich im Dienstleistungssektor (Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Kredit, Öffentliche 

Verwaltung, Soziales etc.). Dieser Trend wird auch bei den Landkreisen der Naturparkre-

gion deutlich. Abweichungen sind lediglich im Landkreis Nordwestmecklenburg zu erken-

nen. Dort ist ein erheblicher Anteil der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe (Berg-

bau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie und Bau) tätig (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

A.3 Siedlungs- und Landnutzungsgeschichte 2 

Vor- und Frühgeschichte  

Spuren der vorgeschichtlichen Besiedlung sind bis heute durch zahlreiche Bodenfunde und Bo-

dendenkmale bewahrt. 

Die nachweisbare Siedlungsgeschichte des Sternberger Seenlands beginnt vor etwa 10.000-

12.000 Jahren, nach dem Abklingen der letzten Vereisung. Aus der frühesten Periode der Stein-

zeit sind vor allem einzelne archäologische Funde (Gebrauchsgegenstände) in der Region be-

kannt. Deutlich mehr Nachweise urgeschichtlicher Siedlungstätigkeit reichen in die Mittlere und 

Jungsteinzeit zurück (bis ins 4. Jahrtausend v. Chr. 8000 - 2000 v. Chr.). Bevorzugte Lagerplätze 

                                                
2
 Quellen, soweit nicht anders angegeben: MAGER (1955), SUCCOW u. JOOSTEN (2001), UM M-V (2003a), WEIß (1996), 

GESCHICHTSWERKSTATT ROSTOCK E.V., LANDESHEIMATVERBAND MECKLENBURG-VORPOMMERN E.V., LUNG M-V (2007), 
LUNG M-V (2008a), SCHUBERT (2006), STADT NEUKLOSTER (1997) 
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der Jäger, Fischer und Sammler waren an den Ufern der Seen sowie der Warnow und ihrer Zu-

flüsse. Mit der Einwanderung von Siedlern von Südosten ab dem 4. Jahrtausend v. Chr. erfolgte 

der Übergang zu einer sesshaften Lebensweise mit Ackerbau (z.T. leicht zu beackernde Böden) 

und Viehhaltung. Auch Jagd und Fischfang (Wild- und Fischreichtum) dienten dem Lebensunter-

halt. Die Warnow und ihre Zuflüsse wurden in der wald- und moorreichen Landschaft als Trans-

portwege genutzt. Unter den Siedlern pflegte die Hauptgruppe, ihre Angehörigen in Großsteingrä-

bern beizusetzen. Zeitzeugen der Kultur sind u.a. zahlreiche Hügelgräber (z.B. bei Kritzow, Klein 

Raden). Gleichfalls sind verschiedene Funde aus der Bronzezeit (2000 - 600 v. Chr.) und der 

vorrömischen Eisenzeit (600 v. Chr. bis Christi Geburt) bekannt.  

Ab Beginn der Zeitrechnung bis zum 6. Jh. war die Region von germanischen Stämmen besiedelt, 

die das Gebiet in der Zeit der Völkerwanderung weitgehend in Richtung Süden verließen. Zeug-

nisse dieser Periode in der Naturparkregion sind der Boitiner und Lenzener Steintanz. 

6. Jahrhundert bis Beginn des 12. Jahrhundert 

Während der slawischen Besiedlungszeit entstand ein slawisches Siedlungsnetz, das durch 

zentrale Burgen und umliegende kleine Orte geprägt wurde. Slawische Burgwälle (z.B. ausgegra-

bene Burgwälle Groß Raden, Sternberg, Groß Görnow) und zahlreiche Ortsbezeichnungen (En-

dungen auf -ow, -itz, -in) zeugen bis heute von dieser Siedlungsperiode. Die slawischen Siedler 

und zurückgebliebene Germanen vermischten sich und bildeten eine eigene Stammesgruppe, die 

„Obodriten“. Der im mittleren Warnowgebiet siedelnde kleine Stamm der Obodriten bezeichnete 

sich als „Warnower“ und hatte sein administratives und religiöses Zentrum in der Burg Groß Ra-

den. Mit der sich herausbildenden Stammesaristokratie gelangten neben der Landwirtschaft auch 

Handwerk und Handel zur Blüte. 

Die Periode endete weitgehend mit dem mitteleuropäischen Einfluss in der Region und der damit 

verbundenen Christianisierung der heidnischen Slawen ab dem 12. Jh.. Die obodritischen Herr-

schaftsbereiche entwickelten sich unter der slawischen Fürstendynastie der Pribisliden zu Lehns-

gebieten der Herzöge von Sachsen. Dies bildete den Rahmen für die anschließende deutsche 

Siedlungstätigkeit. 

Ab dem 12. Jh. wurden zahlreiche abflusslose Seen durch Kanäle und Gräben mit anderen Ge-

wässern verbunden. Stauanlagen regulierten dabei bis ins 19. Jahrhundert in großem Umfang die 

Wasserstände, was zur Folge hatte, dass die Pegelstände der Seen sich erhöhten, Wiesen und 

Ackerland überflutet wurden und Stauseen entstanden. 

13.-14. Jahrhundert 

Durch umfassende Rodungen, die im 13. Jh. begannen und bis zum 19. Jh. andauerten, kam es 

zu einschneidenden Veränderungen in der Landschaftsstruktur, im Landschaftsbild und im Was-

serhaushalt. Die Wälder wurden zunehmend auf Extremstandorte wie Endmoränenzüge, Hangla-

gen, nährstoffarme Böden und Feuchtgebiete zurückgedrängt. Da die Verdunstung auf waldbe-

standenen Flächen höher ist als auf Acker- und Grünlandflächen, kam es infolge der Rodungen 

zur Erhöhung des Grundwasserspiegels, was in tiefer gelegenen Bereichen zur Versumpfung bzw. 

Moorbildung führte. 

Ab dem 13. Jh. wurden Wassermühlen zum prägenden Bestandteil der Kulturlandschaft im Natur-

park. Im 13. Jh. ging aus der obodritischen Burgherrschaft die Herrschaft Mecklenburg hervor und 

wurde Teil des Heiligen Römischen Reiches. Die Mecklenburgischen Fürsten öffneten das Land 
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für Kolonisten. Deutsche Siedler aus südlich und westlich gelegenen Gegenden wie Holstein, 

Niedersachsen und Westfalen wanderten in großer Zahl ins Gebiet ein (13.-14. Jh.). Während 

dieser Zeit löste sich das slawische Siedlungsnetz auf und es entstand in den Grundzügen die 

heutige Siedlungsstruktur.  

Die Gründung des nahegelegenen Bistums Schwerin, der Klöster in Neukloster (Kloster Sommer-

kamp), Rühn (Nonnenorden der Benediktiner, zugehörig zum Stiftsland der Schweriner Bischöfe), 

Tempzin (Mönchsorden der Antoniter) und Dobbertin (außerhalb des Naturparks gelegen, ältestes 

Feldkloster Mecklenburgs, erst Mönchskloster, dann Nonnenkloster der Benediktiner) sowie die 

Errichtung von ländlichen und städtischen Kirchen führten zur Christianisierung und Assimilation 

der slawischen Bevölkerung. Weite Teile der heutigen Naturparkregion liegen im Bereich des 

ehemaligen kirchlichen Hoheitsgebietes, das aus dem Stiftsland der Schweriner Bischöfe und 

benachbarter Klosterländereien bestand. Das Zentrum dieses „mecklenburgischen Kirchenstaa-

tes“ lag zwischen den heutigen Städten Warin, Neukloster, Bützow, Sternberg und Brüel. 

Das slawische Siedlungsnetz löste sich auf und die Grundzüge des heutigen Siedlungsnetzes 

entstanden. Die Anlage der Dörfer (v.a. Straßen- und Angerdörfer) erfolgte großflächig und plan-

mäßig. Im 13. Jh. und 14. Jh. wurden die Städte der Region gegründet (1251 Crivitz, 1233 Warin, 

1248 Sternberg, 1219 Neukloster, 1340 Brüel). 

Die Bauern erhielten Hufen als Lehnsgut und führten die Dreifelderwirtschaft mit fortentwickelter 

landwirtschaftlicher Technik ein. Im Untersuchungsraum wurden hauptsächlich Roggen, außer-

dem Gerste und Hafer sowie auf guten Böden Weizen angebaut. Durch die mit der Besiedlung 

verbundene ausgedehnte Rodungstätigkeit kam es zu großräumigen landschaftlichen Verände-

rungen, in deren Verlauf der Wald zugunsten von Acker-, Wiesen- und Weideflächen weiter zu-

rückgedrängt wurde. Auch die Waldweide, die seit der Sesshaftwerdung praktiziert wurde, führte 

zu Veränderungen in der Waldstruktur. Sie war ein prägendes Element der Landwirtschaft bis zum 

Aufkommen der geregelten Forstwirtschaft. 

Neben der Landwirtschaft spielten die Viehzucht, die Fischerei, sowie das Handwerk eine größere 

Rolle. Im 13. Jh. wurden die ersten Städte der Region gegründet (Sternberg, Crivitz). Im Nahbe-

reich der Städte und auf ihren Feldmarken wurde Gartenbau (z.B. Gemüse-, Hopfen- und Wein-

anbau) betrieben. Initiatoren der landwirtschaftlichen Entwicklung waren die Landesherren, der 

niedere Adel, die Klöster und Städte, getragen wurde sie jedoch von eigenständigen bäuerlichen 

Familienbetrieben, die in grundherrschaftliche Verhältnisse eingebunden waren.  

Bei Sülten entstand die vermutlich älteste Saline Mecklenburg-Vorpommerns. Sie wurde im Jahre 

1222 erstmals in einer Schenkungsurkunde an das Antoniterkloster Tempzin erwähnt. Ihr Betrieb 

führte in der Folgezeit zu einem zunehmenden Holzverbrauch und schließlich Holzmangel.  

Durch Klimaveränderungen im Spätmittelalter verbunden mit Wind- und Wassererosionen ver-

schlechterte sich die Qualität der die Äcker, was zu einer Agrarkrise führte. Gleichzeitig wüteten 

Pestwellen. Hierdurch wurde die relative Blütezeit der Landwirtschaft beendet und es fast flächen-

deckend zu einem Niedergang der Bauernschaft und zum Wüstfallen von Bauernland. 

15.-18. Jahrhundert 

Das 15. Jh. brachte eine große wirtschaftliche und kulturelle Blüte. 1549 wurde an der Sagsdorfer 

Brücke nahe Sternberg die Einführung der Reformation in Mecklenburg beschlossen. In Sternberg 

tagte alle zwei Jahre (im Wechsel mit Malchin) der mecklenburgische Landtag.  
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Der Grundbesitz des Landes war in verschiedene Verwaltungsgebiete - die des Landesherren 

(Domanium), der Ritterschaft, der Städte und der Klöster - unterteilt (SCHULTZ 1957). Die auf dem 

ausgedehnten klösterlichen Grundbesitz auf Erbpacht siedelnden Klosterbauern wurden Mitte des 

16. Jh. (nach der Reformation) in das Domanium eingegliedert. Nur das Kloster Dobbertin blieb als 

Landeskloster bestehen. In den Städten betrieben neben den Ackerbürgern auch Kaufleute und 

Handwerker bis ca. Mitte des 19. Jh. eine bescheidene Landwirtschaft (ebd.). 

Aus der Gutswirtschaft der Ritter entwickelte sich die Gutsherrschaft des 14./15. Jh. Die Bewirt-

schaftung des Ackerlandes auf den Gutswirtschaften wandelt sich ab etwa 1700 von der Dreifel-

derwirtschaft zur Mehrfelderwirtschaft, bei der die Ackerflur in 7 bis 8 Schläge eingeteilt wurde, 

was den Wechsel zwischen Getreideanbau und Viehhaltung ermöglichte und die Futtersituation 

für das Vieh verbesserte. Die damals entstandenen Flurgrenzen sind bis heute vielfach land-

schaftsprägend. Die neu entstandenen Schläge trennte man in Mecklenburg hauptsächlich durch 

eine Schlagfurche voneinander ab. Darum wird in Mecklenburg diese Wirtschaftsweise nicht wie in 

Holstein als Koppelwirtschaft sondern als Schlagwirtschaft bezeichnet (, 12.2009). Die traditionel-

len Landbewirtschaftungsformen wurden zurückgedrängt, Feuchtwiesen und Hutungen aufgelas-

sen. Der Trend der Ausweitung der Ackerflächen bestand bis ca. 1850. Die Gutshöfe beherrschten 

weite Landesteile (HECKMANN 1991).  

Anders verlief die Entwicklung im Domanium der Landesherren. Aus den Nachkommen der Bau-

ern, die sich während der Kolonisationszeit ansiedelten und einen freien Bauernstand bildeten, 

entstanden bis zum Ende des 17. Jh. verschiedene Gruppen. Nur ein sehr geringer Teil der Bau-

ern blieb als Erbpächter oder Pächter auf einer Vollbauernstelle frei. Die leibeigenen Bauern (je 

nach Besitzgröße Voll-, Dreiviertel-, Halb- oder Viertelbauer) hatten den Status eines Zeitpächters 

und mussten zusätzlich Frondienste ableisten. 

Die Lasten für die Bauernschaft wurden durch die verheerenden Folgen des Dreißigjährigen Krieg 

(1618-1648) noch verstärkt. Es kam zu Verwüstungen ganzer Dörfer und einer erheblichen Dezi-

mierung der Einwohner, die noch verheerender war, als die Verluste durch die Pestepidemien. Im 

entvölkerten Gebiet lag die Landwirtschaft in dieser Zeit weitgehend brach. Es kam zur Wiederbe-

waldung einiger Gebiete. In Folge des Krieges geriet das Amt Neukloster (mit Wismar) von 1648 

bis 1803 unter schwedische Herrschaft.  

Nach dem Dreißigjährigen Krieg setzte ein kultureller und wirtschaftlicher Aufschwung ein. Es 

entstanden unbefestigte Post- und Handelsstraßen, die bis heute als Landwege in der Landschaft 

erlebbar sind. Sie dienten u.a. dem Transport von Vieh, Glas, Holzkohle, Ziegel, Getreide und 

anderen Gütern. 

Anfang des 18. Jahrhunderts ging ein Teil des Gutes Sülten mit seinen Salzquellen in herzogli-

chen Besitz über. Im Jahre 1732 berichten die Akten über empfindlichen Brennholzmangel. Wenig 

später wurde die Salzgewinnung in Sülten wahrscheinlich vollkommen eingestellt. Zeugnisse sind 

die Flurnamen „Salzhufe“ und „Salzkoppel“ beim Dorfe Sülten sowie die von den Salzquellen 

herrührende Salzflora (www.geschichtsspuren.m-vp.de, 12.2009). 

Im 17./18. Jh. erreichte die Produktion des „Mecklenburger Waldglas“ ihren Höhepunkt. Allein in 

der Umgebung von Kritzow und Langen Brütz existierte vier Glashüttenstandorte mit verschiede-

nen Betriebzeiten. Da für die Glasherstellung viel Holz notwendig war, wurden die Glashütten 

direkt in den Wald hinein gebaut. Das „Glasermoor“ nahe Kritzkow erhielt seinen Nahmen in 
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dieser Zeit. Mecklenburgische Waldglaswaren dienten vorrangig dem lokalen Markt, wurden aber 

auch in die Nachbarländer Holstein Hannover und Preußen sowie in die Niederlande, nach Eng-

land und gelegentlich sogar nach Übersee exportiert. Zunehmende industrielle Konkurrenz und 

versiegende Holzvorräte (eine Glashütte verbrauchte jährlich ca. 3500 m³ Holz) führten zum Ende 

der Glasherstellung (www.geschichtsspuren.m-vp.de, 12.2009, AMT OSTUFER SCHWERINER SEE 

2006). 

Neben der Glasproduktion führte auch die Gewinnung neuer Ackerflächen für die Güter zu einem 

zunehmenden Holzverbrauch. 

19. Jahrhundert 

Ab dem Ende des 18. Jahrhunderts wurden im domanialen Teil Mecklenburgs schrittweise Agrar-

reformen durchgesetzt. Sie begannen mit der Umwandlung der Frondienste in Geldrenten ab 

1790, führten über die Aufhebung der Leibeigenschaft ab 1820 über die Einführung von Zeit- und 

Erbpacht ab 1822 bis zur allgemeinen Vererbpachtung von 1867. Im ritterschaftlichen Bereich 

vollzog sich dieser Prozess sehr viel langsamer (www.milhahnspurensuche.de, 12.2009). 

Die Einführung der geregelten Düngung führten zur Ertragssteigerungen. Unrentable Flächen 

wurden zunehmend von der landwirtschaftlichen Nutzung aufgegeben. 

Traditionell spielte die Schafhaltung in der Naturparkregion ein große Rolle. So waren z.B. Orte 

wie Jülchendorfer Meierei Standorte der Schafhaltung. Bis heute sind in der Landschaft um Jül-

chendorf Reste der ehemaligen Schafweide in Form der vorkommenden Halbtrockenrasen er-

kennbar. 

Im Zeitalter der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19 Jh. blieben Landwirtschaft, und 

Handwerk (Schusterei, Töpferei, Gerberei und Lederverarbeitung) die Haupterwerbszweige im 

Sternberger Seenland. Die landwirtschaftlich geprägten Ackerbürgerstädte erlebten eine geringe 

Industrialisierung und einen bescheidenen gewerblichen Aufschwung. Es entstanden an den 

Bedürfnissen der Land- und Forstwirtschaft orientierte Reparaturbetriebe und weiterverarbeitende 

Fabriken (Holzpantinenfabrik Warin, Sägereien Neukloster, Sensenfabrik Crivitz), in denen immer 

mehr Menschen beschäftigt wurden. Um 1851 wurde die Ziegelei Blankenberg gegründet. 

Innerhalb von 100 Jahren wuchs die Bevölkerung im Sternberger Seenland auf das Doppelte an. 

Um die Versorgung der Einwohner mit Lebensmitteln, Wärme und Elektrizität zu gewährleisten 

wurden mehrere neue Molkereien (Crivitz, Warin), Mühlen (Crivitz) und ein Gaswerk (Crivitz) 

errichtet. Der erhöhte Baustoffbedarf in Folge von Siedlungserweiterungen führte zur Gründung 

mehrerer Ziegeleien in der Nähe der Städte und einer Zementwarenfabrik in Warin. Die Rohstoffe 

wurden aus den reichen Kies-, Sand-, Lehm- und Tonvorkommen der Region (z.B. bei Blanken-

berg) bezogen.  

Ab 1850 wurde das Sternberger Seenland mit der Bahnstrecke Kleinen - Rostock über Blanken-

berg an das Eisenbahnnetz angeschlossen (SLUSCHNY & WENZEL 2007). 1887 wurden die Bahn-

verbindungen Wismar - Karow (über Neukloster, Warin, Brüel, Sternberg), Wismar - Rostock (über 

Neukloster) und Schwerin - Parchim (über Crivitz) eröffnet. In dieser Zeit erlangte die Stadt Neu-

kloster durch die Verlegung des Lehrerseminars von Ludwigslust in die Stadt 1848 und die Grün-

dung der Blindenanstalt 1864 an Bedeutung für ganz Mecklenburg. Dies war mit einem erhebli-

chen Bevölkerungsanstieg verbunden (STADT NEUKLOSTER 1997). 
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In ganz Mecklenburg führten im 19. Jh. unbefriedigende soziale und wirtschaftliche Verhältnisse 

im ländlichen Raum sowie das begrenzte Aufnahmevermögen der Städte zu einer starken Ab-

wanderung der Bevölkerung in westliche Richtung, nach Hamburg und nach Übersee.  

20. Jahrhundert bis zur Gegenwart 

Die Zeit vom Beginn des 20. Jh. bis zum Ende des Ersten Weltkrieges ist gekennzeichnet durch 

weitere wirtschaftliche Ansiedlungen. In Sternberg bildete sich nahrungsmittel- und holzverarbei-

tendes Gewerbe heraus und ein Gaswerk wurde errichtet (bis 1967 in Betrieb). Weiterhin bestand 

bis 1934 ein Technikum. In Brüel wurden um 1917 weitere Mühlen, eine Ziegelei, eine Dampfsä-

gerei sowie eine Dachpappen- und Teerproduktefabrik gegründet. Die Form der Wassermühlen 

ändere sich. Viele Kleinmühlen wurden aufgegeben, was den Rückbau von Stauwerken zur Folge 

hatte. 

Die Landwirtschaft blieb der bestimmende Erwerbszweig in der Region. Es kam zu einer verstärk-

ten Industrialisierung der Landwirtschaft. Damit verbunden waren u.a. Regulierungen der Fließge-

wässer mit Auswirkung auf Natur Landschaft. 1924 wurden z.B. der Mildenitzkanal und das Was-

serkraftwerk bei Zülow angelegt. 

Die Schafzucht wurde zunehmend unrentabel. So wurde um Jülchendorf aus diesem Grunde 1920 

durch den Gutsbesitzer die Aufforstung der Weideflächen veranlasst (MAGER 1955). 

Zwischen den beiden Weltkriegen erfuhr die Kulturlandschaft durch Siedlungsbewegungen erheb-

liche Veränderungen. Auf Grundlage des Reichssiedlungsgesetzes von 1919, dass die Besiede-

lung von einem Zehntel des Großgrundbesitzes vorsah, wurde eine Vielzahl der Güter mit Klein-

bauernstellen aufgesiedelt. Die neuen Siedler waren überwiegend katholischer Konfession und 

wanderten aus dem Westen des deutschen Reiches zu. Auch der verstärkte Einsatz von polni-

schen Schnittern auf den Gütern in den zwanziger Jahren verstärkte die zeitweiligen konfessionel-

len Veränderungen. 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges führten Flüchtlings- und Umsiedlerströme v.a. aus den 

Gebieten östlich der Oder zu einer Verdopplung der Bevölkerungszahl.  

Die DDR-Zeit war mit großen Veränderungen im Städtebau und in der Landnutzung verbunden. 

Im Rahmen der Bodenreform und des Neubauernprogramms wurden nach 1949 Flächen verstaat-

licht oder an Landarbeiter, Vertriebene und Handwerker vergeben und durch diese besiedelt. Die 

damit entstandenen klein- und mittelbäuerlichen Strukturen wurden ab 1952 durch die Zusammen-

legung kleinerer landwirtschaftlicher Betriebe zu großen landwirtschaftlichen Produktionsgenos-

senschaften (LPG) zerschlagen. Mit der Kollektivierung der Landwirtschaft 1960/61 und der Schaf-

fung von Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) setzte sich die Großfelderwirt-

schaft bei steigendem Maschinen- und Chemieeinsatz (Mineraldünger, Pflanzenbehandlungsmit-

tel) durch. In der Folge entstanden große, z.T. strukturarme Flächen, die einer verstärkten Erosion 

und, aufgrund des Einsatzes schwerer Maschinen, einer verstärkten Bodenverdichtung unterla-

gen. Es wurden zahlreiche LPG-Anlagen gebaut, die vielfach noch heute das Landschafts- und 

Ortsbild stark beeinträchtigen (z.B. Sozialistisches Musterdorf Mestlin nahe der Naturparkregion). 

Die intensive industrielle Landbewirtschaftung löste bisherige Bewirtschaftungsformen ab. Dazu 

gehörten neben dem Einsatz von Maschinen auch der Einsatz von Dünger, Pflanzenschutzmitteln 

und Beregnung, z.B. zum Anbau von Silomais, Kartoffeln, Gemüse. Grünlandflächen wurden 
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tiefenentwässert, umgebrochen, neueingesät und damit in der Bewirtschaftung intensiviert bzw. 

neu erschlossen.  

Mit der Absenkung des Grundwasserspiegels durch umfangreiche Meliorationsmaßnahmen wur-

den neue landwirtschaftliche Nutzflächen erschlossen. Dadurch waren Niedermoorstandorten von 

Degradierung und Artenverarmung betroffen (z.B. Niederungen der Warnow). Durch den erhöhten 

Nährstoffaustrag infolge der Torfzersetzung und die Applikation von anorganischem Dünger und 

Gülle kam es zu einer zunehmenden Eutrophierung von Fließ- und Standgewässern. 

Die LPG und VEG (Volkseigene Güter) erbrachten neben der Produktion von Lebensmitteln 

wichtige Dienstleistungen für die Dorfgemeinschaften (Errichtung und Betrieb von Wohnungen, 

ländlichen Einkaufszentren, Kulturhäusern, Sportanlagen, Kinderbetreuung, medizinischer Versor-

gung, Großküchen, Berufsverkehr etc.).  

Die Forstwirtschaft war in der Nachkriegszeit (1945-1951) aufgrund der zu erbringenden Reparati-

onsleistungen und des großen Holzbedarfs zum Wiederaufbau durch Kahlschlagwirtschaft ge-

kennzeichnet. Die Phase der Kahlschlagwirtschaft wurde durch die vorratspflegliche Waldwirt-

schaft (1951-1961) abgelöst. Mit der Technisierung des Holzeinschlags nahm die Größe der 

Kahlschläge zu. Der Anbau nichtheimischer Baumarten wurde bei den Aufforstungsmaßnahmen 

forciert. Ab 1961 folgte die Phase der standortgerechten Forstwirtschaft. Der Anbau der Buche 

wurde gefördert. Kiefernwälder wurden etwa 10 Jahre vor den Holzeinschlag geharzt.  

Die Industrie der Region wurde in der DDR-Zeit ebenfalls kollektiviert und gefördert. Es entstan-

den neue Betriebe (z.B. Betriebe des Fahrzeug- und Holzbaus, das Landbaukombinat Sternberg, 

VEB Matratzenwerk Warin).  

In den ländlichen Siedlungen kam es zu baulichen Veränderungen durch Errichtung von kleineren 

Wohnblocks und Wohnungsneubau in Großblockbauweise (in Gemeindehauptorten und in aus-

gewählten ländlichen Zentralorten) sowie in geringem Maße durch Eigenheimbau.  

Verbunden mit dem Zusammenbruch der DDR und dem Beitritt Ostdeutschlands zur BRD ist bis 

heute ein Strukturwandel in der Region.  

In der Landwirtschaft wurden LPG und VEG aufgelöst und umstrukturiert. Die Viehbestände 

gingen deutlich zurück. Ertragsschwache Böden wurden z.T. nicht mehr bewirtschaftet (begünstigt 

durch EU-Stilllegungsprämien), Brach- und Stilllegungsflächen nahmen zu. Ein Großteil der in der 

Landwirtschaft Beschäftigten wurde entlassen, verbunden damit ist bis heute eine sehr hohe, 

dauerhafte Arbeitslosigkeit auf dem Land. Dies führte auch zu Veränderungen der sozialen Struk-

turen in den Dörfern.  

Bis heute übt die EU-Agrarstrukturpolitik mit Produktionslimitierungen, Qualitätsanforderungen und 

Beihilfevorschriften einen großen Einfluss auf die landwirtschaftliche Entwicklung aus. Flächenbei-

hilfen für den Anbau bestimmter Kulturen trugen dazu bei, dass sich das Spektrum der Anbauar-

ten stark veränderte. Es zeigt sich eine starke Vereinheitlichung der Anbauarten und Fruchtfolgen 

mit Getreide, Mais und Ölfrüchten. Die veränderten Marktbedingungen wirkten sich auch erheblich 

auf die Tierproduktion aus und führten zu einem Rückgang der Viehbestände und somit auch zu 

einer Nutzungsaufgabe von Grünlandstandorten. Durch die betriebswirtschaftlich bedingte Aufga-

be von extensiven Nutzungsformen auf Grenzertragsstandorten sind artenreiche Feuchtwiesen 

und Magergrünländer zunehmend gefährdet.  

Seit 2008 werden ehem. Brach- und Stilllegungsflächen wieder verstärkt genutzt. 
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A.4 Regionale Akteure 

Folgende regionale Akteure aus dem Untersuchungsgebiet waren bei der Erarbeitung 

des Naturparkplanes in unterschiedlichem Umfang (Teilnahme an Foren und Arbeits-

gruppen, Einzelgespräche etc.) beteiligt (jeweils Nennung in alphabetischer Reihenfolge): 

Behörden und öffentliche Einrichtungen: 

�� Amt für Raumordnung und Landesplanung Mittleres Mecklenburg/Rostock 
�� Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg 

�� Ämter (Bützow Land, Crivitz), Städte (Brüel, Bützow, Crivitz, Neukloster, Sternberg, 
Warin) und Gemeinden (Baumgarten, Blankenberg, Borkow, Dabel, Langen Brütz, 
Mustin, Weitendorf) 

�� Ämter für Landwirtschaft Bützow, Parchim, Wittenburg 

�� Archäologisches Freilichtmuseum Groß Raden 

�� Bundesforst Schweriner Land 
�� Forstämter der Naturparkregion (Gädebehn, Güstrow, Jasnitz, Schlemmin) 

�� Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Rostock  

�� Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern  
(LUNG M-V) 

�� Landesforst Mecklenburg-Vorpommern – Anstalt des öffentlichen Rechts 

�� Landkreise Güstrow, Nordwestmecklenburg, Parchim  
�� Naturparkzentrum „Sternberger Seenland“ 

�� Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock 

�� Staatliches Amt für Umwelt und Natur Schwerin 

Verbände, Vereine, Initiativen u.ä.:  

�� Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club (ADFC) Mecklenburg-Vorpommern 
�� Bauernverband Bützow e.V. 

�� Dialog + Action Sternberg e.V. 

�� Förderverein Bützower Land e.V. 
�� Förderverein Kobrow 

�� Förderverein Naturpark Sternberger Seenland e.V. 

�� Förderverein Sternberger Seenplatte e.V. 
�� Fremdenverkehrsverein Schweriner See und Umgebung e. V. 

�� Kreisbauernverband Parchim e.V. 
�� Landesanglerverband M-V e.V. 

�� Landesfischereiverband M-V e.V. 

�� Landesverband der Binnenfischer M-V. e.V. 
�� Landschafts- und Kulturpflegeverein Schweriner Außensee und Umgebung e. V. 

�� Landschaftspflegeverband Nordwestmecklenburg und Wismar 
�� Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet (LSE e.V. ) 

�� Lokale Aktionsgruppen (LEADER) Westmecklenburgische Ostseeküste (LK Nord-
westmecklenburg), Warnow-Elde-Land (LK Parchim) und Güstrower Landkreis (LK 
Güstrow) 

�� Marketingverbund der „Seeblick-Region Herz Mecklenburg“ (Lohmen) 
�� NABU Mecklenburg-Vorpommern und NABU Kreisverband Parchim 
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�� Rothener Hof e.V. 

�� Seenlandkunst  
�� Wanderverband M-V e.V. 

�� Wariner Fremdenverkehrsverein e.V. 

�� Warnowregion e.V. 
�� Warnow-Richenberger-Land e.V. 

�� Wasser- und Bodenverband Obere Warnow 
�� Wirtschaftsvereinigung Ostufer Schweriner See e.V. 

Unternehmen u.ä.: 

�� Beherbergungsbetriebe der Naturparkregion 
�� EGS Entwicklungsgesellschaft mbH 

�� Fischereibetriebe der Naturparkregion 

�� Gastronomiebetriebe der Naturparkregion 
�� Industrie- und Handelskammer zu Schwerin 

�� Kanuanbieter der Region 
�� Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH 

�� Landwirtschaftliche Betriebe 

�� Mecklenburgische Güterverwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & Co. KG 
�� Naturwaren MV 

�� PeTour - Gästeführung und Veranstaltungsservice 
�� Private Forstbetriebe 

Interessierte Einzelpersonen (keine namentliche Nennung) 

 





������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






 ��

B Gesetzliche und planerische Grundlagen  

B.1 Übergeordnete Gesamtplanung  

B.1.1 Landesplanung und Raumordnung 

Auf der Grundlage von Bundesraumordnungsgesetz (ROG) und Landesplanungsgesetz 

(LPlG M-V) liegt für das Land Mecklenburg-Vorpommern das Landesraumentwicklungs-

programm (LEP M-V) vor. Dieses ist eine querschnittsorientierte und fachübergreifende 

raumbezogene Rahmenplanung für eine nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung des 

Landes. Das LEP M-V enthält für die Planung verbindliche Programmsätze in Form von 

„Zielen der Raumordnung“ (von allen Adressaten zu beachten = Vorranggebiete) und 

„Grundsätzen der Raumordnung“ (in der Abwägung zu berücksichtigen = Vorbehaltsge-

biete). Das LEP M-V (MABL M-V 2005) ist seit Mai 2005 in Kraft. 

Eine Konkretisierung und Ausformung der im LEP M-V festgelegten landesweit bedeut-

samen Ziele und Grundsätze auf regionaler Ebene erfolgt in den Regionalen Raumord-

nungsprogrammen (RROP) bzw. Regionalen Raumentwicklungsprogrammen (RREP) 

der vier Planungsregionen in M-V. Ziele und Grundsätze dieser Programme weisen die 

gleiche Rechtswirkung auf wie das LEP M-V. Für die Region des Naturparks sind derzeit 

noch das RROP Westmecklenburg aus dem Jahr 1996 und das RROP Mittleres Meck-

lenburg/Rostock aus dem Jahr 1994 als wesentliche Instrumente für die Steuerung der 

regionalen Entwicklung verbindlich. Sie bestimmen die Ziele der räumlichen Entwicklung 

und setzen damit den Rahmen für die Initiativen der regionalen Akteure. Beide Raumord-

nungsprogramme werden derzeit als RREP neu aufgestellt und befinden sich im zweiten 

Beteiligungsverfahren (RPV MM/R 2009, RPV WM 2009a). 

Die in den LEP M-V sowie den RREP Westmecklenburg und Mittleres Mecklen-

burg/Rostock benannten Ziele und Grundsätze für das Untersuchungsgebiet wurden bei 

der Bearbeitung des Naturparkplans berücksichtigt. 

B.1.2 Informelle, querschnittsorientierte Planungen  in Teilräumen 

Neben den o. g. ordnungsrechtlichen Instrumenten zur Steuerung der räumlichen Ent-

wicklung liegen für den Untersuchungsraum informelle Planungen in Form von Regiona-

len Entwicklungskonzepten3 (REK) und Gebietsbezogenen lokalen Entwicklungsstrate-

gien (GLES) vor. Ihr Wesen beruht auf Konsenserzielung und Kooperation zwischen den 

Akteuren, insbesondere zwischen den regionalen und lokalen Akteuren. Über die ge-

meinsame Verständigung zum strategischen und operativen Vorgehen in der Region 

werden regionalpolitische Entscheidungen vorbereitet.  

Als informelle Planungen entfalten die REK und GLES keine unmittelbaren rechtlichen 

Bindungswirkungen gegenüber öffentlichen Planungsträgern. Sie bilden jedoch über die 

                                                
3
Gem. § 13 Bundesraumordnungsgesetz können Raumordnungspläne im Rahmen von Entwicklungskonzepten für 

Teilräume verwirklicht werden. In diesen regionalen Entwicklungskonzepten werden raumbedeutsame Planungen und 
Maßnahmen vorgeschlagen und aufeinander abgestimmt. 
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Definition von Rahmenbedingungen und Zielen einen wichtigen Rahmen für die zukünfti-

ge Entwicklung der Region und damit für Politik und Verwaltung. Ebenso haben sie ein 

hohes Maß an politischer Wirkung, da die Fördermittelvergabe der Europäischen Kom-

mission zunehmend an REK geknüpft ist. Mit der Erstellung der REK wird die Arbeits-

marktpolitik unterstützt und damit eine Forderung des Arbeitsmarkt- und Strukturentwick-

lungsprogramms (ASP) für Mecklenburg-Vorpommern erfüllt. 

Die nachstehend dargestellten REK und GLES bilden einen fachübergreifenden Orientie-

rungsrahmen für den Naturparkplan und wurden entsprechend berücksichtigt: 

�� Integriertes Regionalentwicklungskonzept Flusslandschaft Warnow (ARGE STADT-

MARKETING BÜTZOW, UNIVERSITÄT ROSTOCK 2002) 

�� Integriertes touristisches Entwicklungskonzept (IRTEK) für den Fremdenverkehrs-
schwerpunktraum Neukloster-Warin-Sternberg (AMT NEUKLOSTER-WARIN & AMT 

STERNBERGER SEENLANDSCHAFT 2006) 

�� Gebietsbezogene Lokale Entwicklungsstrategie (GLES) der LAG Warnow-Elde-Land 
(LK PCH 2007) 

�� Gebietsbezogene Lokale Entwicklungsstrategie der Region Landkreis Güstrow (LAG 
GÜSTROWER LANDKREIS 2007). 

�� Gebietsbezogene Lokale Entwicklungsstrategie Gebietsbezogene Lokale Entwick-
lungsstrategie der Region Westmecklenburgische Ostseeküste (LAG WESTMECKLEN-

BURGISCHE OSTSEEKÜSTE 2007) 

�� Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Stadt Sternberg im Rahmen des Wettbe-
werbs Stadtumbau OST (STADT STERNBERG 2002) 

�� Stadtumbau Sternberg. 2. Sachstandsbericht Monitoring (STADT STERNBERG 2007) 

�� Stadtumbau Ost – Grobkonzept der Stadt Brüel (STADT BRÜEL 2002) 

�� Integriertes Regionales Entwicklungskonzept für den Amtsbereich Amt Ostufer 
Schweriner See (AMT OSTUFER SCHWERINER SEE 2005) 

B.2 Naturschutz, Landschaftsplanung  

B.2.1 Gesetzliche Vorgaben  

Bundesnaturschutzgesetz 

Nach § 27 (1) Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG vom 29. Juli 2009) sind Naturparke 

einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die  

�� großräumig sind, 

�� überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 

�� sich wegen ihrer landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eig-
nen und in denen ein nachhaltiger Tourismus angestrebt wird, 

�� nach den Erfordernissen der Raumordnung für die Erholung vorgesehen sind,  

�� der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nutzung 
geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu die-
sem Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und 

�� besonders dazu geeignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern 
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Gemäß § 27 (2) sollen Naturparke entsprechend ihren in Abs. 1 beschriebenen Zwecken 

unter Beachtung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

geplant, gegliedert, erschlossen und weiterentwickelt werden. 

Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern  

Das Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Februar 2010 

(NatSchAG M-V) trifft zu Naturparken in § 14 (2) ergänzenden Regelungen: 

„Die Erklärung zum Naturpark erfolgt durch Rechtsverordnung der Landesregierung. 

Naturparke werden in gemeinsamer Trägerschaft durch das Land Mecklenburg-

Vorpommern und die betroffenen Landkreise errichtet. Die Landkreise und das Land 

wirken zusammen, um eine einheitliche und nachhaltige Entwicklung der Naturpark zu 

gewährleisten. Das Zusammenwirken wird in einer Verwaltungsvereinbarung geregelt.“ 

Gemäß § 3 Nr. 4 NatSchAG M-V werden die „Schutz-, Pflege-, Wiederherstellungs- und 

Entwicklungskonzeptionen der Naturparke (Naturparkpläne)“ durch die obere Natur-

schutzbehörde „im Einvernehmen mit der in ihrem Gebiet jeweils berührten unteren 

Naturschutzbehörde“ erstellt. 

Verordnung über den Naturpark „Sternberger Seenland “ 

In der Landesverordnung zur Festsetzung des Naturparks “Sternberger Seenland“ vom 

20. Dezember 2004 wird in § 3 folgender Schutzzweck definiert: „[…] 

(1) Zweck des Naturparks „Sternberger Seenland“ ist die einheitliche und nachhaltige 

Entwicklung eines Gebietes, das wegen seiner landschaftlichen Eigenart und 

Schönheit sowie seiner vielfältigen Ausstattung mit Ökosystemen, Tier- und 

Pflanzenarten und seiner großräumig unzerschnittenen Lebensräume eine be-

sondere Eignung für die landschaftsgebundene Erholung und den Fremdenver-

kehr besitzt. Diese Zielsetzung umfasst gleichrangig den Schutz und die Entwick-

lung der im Naturpark gelegenen Landschafts- und Naturschutzgebiete, die nach-

haltige Landnutzung sowie die regionale wirtschaftliche Entwicklung. Der Natur-

park dient ferner dem Schutz, der Pflege, der Wiederherstellung und Entwicklung 

einer Kulturlandschaft mit reicher Naturausstattung. Öffentlichkeitsarbeit, Umwelt-

erziehung und Umweltbildung sind im Gebiet des Naturparks verstärkt wahrzu-

nehmen. 

(2) Die Städte und Gemeinden im Naturpark werden als attraktive Lebens- und Ar-

beitsstätten und mit ihrer historisch bedeutenden Bausubstanz und ihren Parkan-

lagen und regionalgeschichtlichen Besonderheiten als Erlebnis- und Erholungs-

räume für die dort lebenden Menschen und ihre Gäste nachhaltig wirtschaftlich, 

sozial und kulturell entwickelt. 
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Zur Erreichung und Umsetzung der genannten Ziele sollen gemäß § 4 der Naturparkver-

ordnung folgende Maßnahmen ergriffen werden: 

1. Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen zur Bewahrung und Förderung der Kul-

turlandschaft geplant und durchgeführt, 

2. die auf europäischer und nationaler Ebene vom Aussterben bedrohten und 

besonders geschützten Tier- und Pflanzenarten und ihre Lebensräume sowie 

die Naturschutzgebiete vorsorgend entwickelt, überwacht und betreut, 

3. Naturerlebnisräume, insbesondere durch gezielte Besucherlenkung, behut-

sam erschlossen, ausgewiesen und dauerhaft erhalten, 

4. Dörfer und Städte mit ihrer historischen Bausubstanz erschlossen und für 

Einwohner und Gäste erlebbar gemacht, 

5. landschaftsverträgliche aktive Erholungsformen wie das Wandern, das Rad- 

und Wasserwandern sowie das Reiten auf ausgewiesenen Wegen gefördert, 

6. Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit sowie der Umwelterziehung und Um-

weltbildung durchgeführt, 

7. Mittel aus Förderprogrammen des Landes, des Bundes und der Europäischen 

Union zur Pflege und Entwicklung des Gebietes eingeworben und 

8. alle Maßnahmen zur Entwicklung der regionalen Wirtschaft einschließlich des 

Tourismus in Abstimmung mit den Erfordernissen des Natur- und Land-

schaftsschutzes realisiert 

werden. […]“ 

B.2.2  Übergeordnete naturschutzfachliche Planungen   

Als übergeordnete naturschutzfachliche Planungen sind das Gutachtliche Landschafts-

programm Mecklenburg-Vorpommern (UM M-V 2003) sowie die Gutachtlichen Land-

schaftsrahmenpläne der Regionen Westmecklenburg (LUNG M-V 2008a) und Mittleres 

Mecklenburg/Rostock (LUNG M-V 2007a) zu beachten. 

Gemäß § 9 (5) BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung in Planungen und 

Verwaltungsverfahren zu berücksichtigen. 

Nach § 11 (1) NatSchAG M-V werden im Landschaftsprogramm die landesweiten und im 

Gutachtlichen Landschaftsrahmenplan die regionalen Erfordernisse und Maßnahmen des 

Naturschutzes dargestellt. Die raumbedeutsamen Inhalte dieser Planungen sind nach 

Abwägung mit den anderen Belangen Bestandteile des Landes- bzw. Regionalen Raum-

ordnungsprogramms. Die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes 

werden in Landschaftsplänen zur Vorbereitung von Flächennutzungsplänen spezifiziert.  

Gemäß § 11 (3) NatSchAG M-V sind die Inhalte der Gutachtlichen Landschaftsplanung 

„in den Maßnahmen, Planungen und Verwaltungsverfahren anderer Behörden und sons-

tiger öffentlicher Stellen, soweit sich deren Entscheidungen auf Natur und Landschaft im 

Planungsraum auswirken können, nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften des 
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Rechts der Raumordnung und Landesplanung zu beachten, wenn sie als Ziele der 

Raumordnung und Landesplanung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt sind. 

Sie sind zu berücksichtigen, wenn sie als Grundsätze der Raumordnung und Landespla-

nung in die Raumentwicklungsprogramme eingefügt sind oder wenn sie als in der Auf-

stellung befindliche Ziele der Raumordnung und Landesplanung als sonstige Erfordernis-

se der Raumordnung gelten. Im übrigen sind die raumbedeutsamen Inhalte der Gutacht-

lichen Landschaftsplanung angemessen zu berücksichtigen.“ 

Insbesondere werden folgende Inhalte bei der Erstellung des Naturparkplans berücksich-

tigt bzw. die Inhalte des Naturparkplans aus diesen abgeleitet: 

Gutachtliches Landschaftsprogramm (UM M-V 2003) 

�� Maßnahmen für die Sicherung und Entwicklung ökologischer Funktionen 

�� Maßnahmen für die Sicherung und Entwicklung der Erholungsfunktion und des Land-
schaftsbildes 

�� Anforderungen und Empfehlungen an die Raumordnung  

�� Anforderungen und Empfehlungen an andere Raumnutzungen 

Gutachtlicher Landschaftsrahmenpläne der Regionen Mittleres Mecklenburg/Rostock und 

Westmecklenburg (LUNG M-V 2007a, 2008a) 

�� Schwerpunktbereiche und Maßnahmen für die Sicherung und Entwicklung ökologi-
scher Funktionen 

�� Ziele der Raumentwicklung/Anforderungen an die Raumordnung (Vorschlag für Vor-
rang- und Vorbehaltsgebiete) 

�� Anforderungen und Empfehlungen an andere Raumnutzungen 
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C Aktuelle Situation des Untersuchungsgebietes 

C.1 Naturraum und Landschaftshaushalt  

C.1.1 Landschaftsentwicklung und naturräumliche Gli ederung  

Naturräumliche Gliederung nach K OPP 

Gemäß der naturräumlichen Gliederung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (vgl. 

LUNG M-V 2007a u. 2008a) gehört die Naturparkregion zur Landschaftszone 4 „Höhen-

rücken und Mecklenburgische Seenplatte“. Innerhalb der Landschaftszone befindet sich 

die Großlandschaft 40 „Westmecklenburgische Seenlandschaft“, wobei die Naturparkre-

gion größtenteils in der Landschaftseinheit „Sternberger Seengebiet“ liegt. Der Nordosten 

der Naturparkregion liegt kleinflächig in der Landschaftszone 3 „Rückland der Mecklen-

burgischen Seenplatte“ und hier innerhalb der Landschaftseinheit „Warnow- und 

Recknitztal mit Güstrower und Bützower Becken“. 

Die differenziertere naturräumliche Gliederung nach der Naturraumkarte von KOPP ba-

siert auf der Erfassung von topischen Naturraumarealen. Weitgehend ähnliche Tope 

werden zu Naturaummosaiken vereint. Die Naturraummosaike sind durch die Land-

schaftsfaktoren Klimastufe, inneres Relief, Substratgruppierung, Hydromorphiegruppie-

rung und die Nährkraftstufe charakterisiert. In denen für die Landnutzung wesentlichen 

Eigenschaften sind die Mosaike im Inneren weitgehend einheitlich. Die Naturraummosa-

ike werden in der jeweils höheren Ordnungsstufe als Naturraumbezirk und darüber als 

Naturraumgebiet und Naturraumregion bezeichnet vgl. LANDESFORST M-V 2007). 

Nach KOPP gliedert sich die Naturparkregion folgendermaßen (vgl. Textkarte 3): 

Tabelle 2: Naturräumliche Gliederung der Naturparkregion 

Naturraumregion Mitteleuropäisches Tiefland 

Naturraumgebiet Ostholsteinisch-Westmecklenburger Jungmoränenland 

Naturraumbezirke �  Brüeler Grund-(Wellen-)moräne 

(durch pleistozäne Ablagerungen und holozän gefüllte Rinnen geprägter Raum) 

�  Neukloster-Teterower Hügelmoränenbogen mit Teilareal Krakower See 

(durch pleistozäne Mergel und Sande geprägter Raum) 

�  Schwinzer Sandhochfläche mit Teilareal Goldberger See 

(durch pleistozäne Sande geprägter Raum) 

�  Bützower Grund-(Wellen-)moräne 

nur marginal werden berührt: 

�  Warnowtal 

�  Goldberger Grund-(Wellen-)moräne 

�  Schweriner See mit Randmooren und –niederungen und Moräneninseln als 
Einsprengsel 

�  Ludwigsluster Sandniederung 

�  Wismarer Wellen- und Hügelmoräne 

�  Sanitz-Güstrower- Grund-(Wellen-)moräne 

Quelle: LANDESFORST M-V (2007) 
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Landschaftsentwicklung 

Das Erscheinungsbild der Landschaft mit seinem reichen glazialen Formenschatz im 

Untersuchungsraum ist weitestgehend das Ergebnis der Inlandvereisungen im Pleisto-

zän. Dabei haben besonders die Vorstöße der jüngsten Eiszeit, des Weichselglazials, zur 

Ausprägung des Reliefs beigetragen. Aufgrund von Lagerungsverhältnissen und Ge-

schiebeinhalt sind landesweit drei Grundmoränen (Brandenburg-/Frankfurter Vorstoß, 

Pommerscher Vorstoß, Mecklenburger Vorstoß) zu unterscheiden. Im Untersuchungsge-

biet entstanden die glazialen Bildungen vor allem während der Phase des Pommerschen 

Hauptvorstoßes. Das Areal der Landrücken mit der Mecklenburger Seenplatte wird im 

Norden und Süden von teilweise markanten weichselzeitlichen Eisrandlagen betont. Ein 

fast lückenloser, in Loben gegliederter Endmoränenzug zieht sich von Dassow in südöst-

liche Richtung bis Feldberg und quert den Untersuchungsraum im Bereich Neukloster bis 

Lohmen. Diese teils als sandige Satzendmoräne, teils als Stauchkomplex ausgeprägte 

Randlage wird dem Pommerschen Hauptvorstoß (W2) zugeordnet und hat im Vorland 

einen von Schmelzwässern aufgeschütteten Sander ausgebildet. Innerhalb der Endmo-

räne vorkommende Vollformen überragen ihre Umgebung z.T. deutlich („Hohe Burg“ 

westlich von Neukloster mit 147 m NN). Im Rückland der Endmoräne ist die W2-

Grundmoräne flächendeckend anzutreffen. Zwischen Schweriner und Krakower See 

durchzieht im südlichen Abschnitt ein Höhenrücken mit Endmoränencharakter die Land-

schaft, der als Maximalausdehnung des Pommerschen Hauptvorstoßes (W2max) interpre-

tiert wird. Dieser Eisrandlage ist ein deutlicher, nach Südwesten abgedachter Sander 

vorgelagert. 

Im Bereich der Sanderwurzel sind z.T. bedeutende Kiessandlagerstätten vor den Haupt-

gletschertoren entstanden (z.B. Abbaugebiet Neukloster/Perniek, Pinnow). Glazilimni-

sche Ablagerungen finden sich im Untersuchungsraum nur vereinzelt und lokal begrenzt. 

So haben sich in der näheren Umgebung von Brüel Beckenschluffe abgelagert. 

Mit dem Rückzug der Gletscher im ausklingenden Pleistozän setzten periglaziale Pro-

zesse ein. Zeuge dieser Zeit ist das Trockental bei Raben Steinfeld, das periglazial ange-

legt wurde und nach dem Auftauen des Permafrostbodens trockenfiel. Diese geolo-

gisch/geomorphologische Besonderheit ist heute ein geschütztes Geotop. 

Eine deutliche Reliefbelebung setzte dann im Spätglazial, insbesondere in der Jüngeren 

Dryas, und mit der Klimaerwärmung im Früh-Holozän ein. Dauerfrostböden und verschüt-

tetes Toteis begannen auszuschmelzen, die dadurch entstehenden Hohlformen wurden 

mit Wasser gefüllt und bildeten in Folge eine Vielzahl kleiner Seen. Rinnenseen, die in 

gefrorenem Zustand unter Sedimentabdeckung gerieten, schmolzen und ihre alte Form 

„pauste“ sich durch die überlagernden Lockergesteine. Dieser Typus ist für die Sanderbe-

reiche der Mecklenburgischen Seenplatte mehrfach nachgewiesen. Mit dem Anstieg des 

Wasserspiegels, v.a. im Holozän, begann die Vermoorung der Niederungsgebiete bis hin 

zur Verlandung flacher Seen und Fließgewässer. 

Ältere geologische Bildungen spielen im Untersuchungsgebiet kaum eine Rolle. Bemer-

kenswert sind jedoch die Salzkissen im Untergrund von Sternberg und Pinnow. Die auf-
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grund halokinetischer Bewegungen des Zechsteinsalzes entstandenen Salzkissen stören 

die Lagerungsverhältnisse überlagernder Schichten, sodass in diesem Bereich die obero-

ligozänen Schichten an der Quartärbasis ausstreichen. Die heutige Lage dieser Schich-

ten ist zusätzlich glazigen bis glazifluviatil beeinflusst.  

Eine geologische Besonderheit, die in Norddeutschland nur im Sternberger Seengebiet 

vorkommt, ist der sogenannte „Sternberger Kuchen“, ein ca. 25 Mio. altes Sandgestein 

mit eingeschlossenen Fossilien (Muscheln, Schnecken etc.). Er ist in den Kiesgruben um 

Sternberg in den oberoligozänen Schichten aufgeschlossen (60. Tagung der Arbeitsge-

meinschaft Nordwestdeutscher Geologen, Klein Labenz, 1993, KATZUNG 2004). 

Geomorphologie 

In Teilen fällt die Südgrenze des Naturparkes bei Kritzow, Dabel und Borkow mit der 

frühpommerschen Endmoräne zusammen, welche gleichzeitig die Maximalausdehnung 

des Pommerschen Gletscher-Vorstoßes markiert.  

Die nördlich anschließende Mecklenburgische Seenplatte ist durch weitere Höhenrücken 

mit Endmoränencharakter gegliedert (Zwischenstaffeln). Die nächst jüngere Eisrandlage 

ist die reliefreiche und morphologisch stark ausgeprägte Pommersche Haupteisrandlage 

(W2) entlang der Ortschaften Züsow, Mankmoos, Groß Raden und Groß Upahl. Sandige 

Satzmoränen, reliefreiche, lithologisch stark differenzierte Stauchwälle und seltener 

Blockpackungen wechseln einander ab. 

In ihrem Rückland ist die dazugehörige Grundmoräne flächenhaft verbreitet. Die Glet-

scherentwässerung in das Vorland erfolgte aus zum Teil deutlich markierten Gletscherto-

ren, aus denen zwischen Wismar und im Osten bis Feldberg reichend ein zusammen-

hängender, nach Süden und Südwesten abgedachter Sander geschüttet wurde. Diese 

glazifluviatilen Sande sind beispielsweise im Umland von Sternberg, Witzin oder Warin zu 

finden.  

Nach der Auflösung des Dauerfrostbodens und dem Austauen von Toteis belebte sich 

das Relief noch einmal. Die zunächst nach Süden entwässernden Flüsse (bspw. War-

now) kehrten ihre Fließrichtung um und schufen zum Teil starke Erosionstäler in Richtung 

Ostsee. Dadurch entwässern heute auch die Seen südlich der Pommerschen Hauptend-

moräne mit der Warnow und der Mildenitz gen Norden. 

In vielen Hohlformen sammelte sich während der Klimaerwärmung zu Beginn des Holo-

zäns Wasser und sie vermoorten im Laufe ihrer Entwicklung.  
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C.1.2 Geologie, Relief, Böden und Hydrogeologie  

Verbreitung der geologischen Substrate und Rohstoff e4 

Im nordöstlichen und östlichen Teil des Untersuchungsgebietes steht im Grundmoränen-

bereich oberflächennah Geschiebemergel des Pommerschen Hauptvorstoßes an, der 

teilweise auch als Mosaik aus Geschiebemergel und Sand auftritt. Die Bildungen der 

Endmoräne (Pommersche Hauptrandlage) sind großteils als sandige Fazies ausgeprägt. 

Eine untergeordnete Rolle spielen im Untersuchungsraum die feinstkörnigen Lockerge-

steine, die in Form von Beckenschluff als kleine Vorkommen nördlich von Brüel existie-

ren. 

In den grundwasserbestimmten Niederungen und Tälern ist verbreitet Niedermoortorf 

anzutreffen. 

Rohstoffe 

Die den Endmoränenzügen vorgelagerten Sanderbereiche beherbergen einige der be-

deutendsten Kiessandlagerstätten des Landes M-V. So sind als Beispiel die Rohstoffvor-

kommen um Neukloster/Perniek mit bis zu 50 Mio. t und Pinnow mit mehr als 50 Mio. t 

Rohstoffvorrat zu erwähnen (KATZUNG 2004). Große Sandlagerstätten befinden sich auf 

dem Sandergebiet vor der Pommerschen Hauptrandlage zwischen Neukloster, Sternberg 

und Lohmen. Weitere Informationen zum Rohstoffabbau finden sich in Kapitel C.9. 

(Geschützte) Geotope und geologische/geomorphologis che Sehenswürdigkeiten 

Abiotische Landschaftsteile mit besonderer Bedeutung für die Erkenntnis der erdge-

schichtlichen Entwicklung, die sich durch ihre Seltenheit oder Eigenart auszeichnen, 

werden nach § 20 NatSchAG M-V unter gesetzlichen Schutz gestellt. 

Quellen, Erosionstäler und Durchbruchstäler sind keine gesetzlich geschützten Geotope 

im Sinne des NatSchAG M-V, sind aber im Geotopkataster M-V enthalten, da es sich bei 

diesen Bildungen um schützenswerte Geotope (Bildungen der unbelebten Natur) handelt. 

Folgende (geschützte) Geotope liegen im Untersuchungsgebiet: 

Tabelle 3: Geotope im Untersuchungsraum 

LK Gemeinde Geotopbezeichnung Geotopart 

Kuhlen-Wendorf Findling Müsselmow Findling, Kristallin 

Quelle „Steinerner Tisch“ Raben Steinfeld Quelle von besonderer Bedeutung 

Findling Raben Steinfeld Findling, Kristallin 

Raben Steinfeld 

Trockental Raben Steinfeld Trockental 

Leezen Quelle Görslow Quelle von besonderer Bedeutung 

Findling Sternberg Findling, Sedimentgestein 

PCH 

Sternberg 

Durchbruchstal der Warnow Durchbruchstal 

                                                
4
 Siehe Karte 1 
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LK Gemeinde Geotopbezeichnung Geotopart 

Weitendorf Salzquelle Sülten Quelle von besonderer Bedeutung 

Borkow Findling „Rivenstein“ Woserin Findling, Kristallin 

Langen Brütz / 
Cambs 

Erosionstal der Warnow Erosionstal 

Blankenberg 
(Warin, Stadt LK 
NWM) 

Erosionstal des Radebach Erosionstal 

Findling Crivitz Findling, Sedimentgestein 

Findling Gädebehn Findling, Kristallin 

 

Crivitz, Stadt 

Erosionstal der Warnow Erosionstal 

Findling Schependorf Findling, Sedimentgestein Baumgarten 

Findling Qualitz Findling, Kristallin 

Findling Groß Upahl/Lenzen Findling, Kristallin Klein Upahl 

Findling Klein Upahl Findling, Kristallin 

Gülzow-Prüzen Findling Wilhelminenhof Findling, Kristallin 

Rühn Findling Rühn Findling, Kristallin 

Findling „Opferstein“ Schlemmin Findling, Kristallin Bernitt 

Blockpackung Glambeck Blockpackung 

GUE 

Warnow Durchbruchstal der Warnow Durchbruchstal 

Glasin Findling bei Züsow Findling, Kristallin 

Neukloster, 
Stadt / Glasin 

Erosionstal Klaasbach Erosionstal 

Erosionstal des Radebach Erosionstal 

Blockpackungen Mankmoos Blockpackung 

Warin, Stadt 
(Blankenberg, 
LK PCH) 

Findling Labenz Findling, Kristallin 

Zurow Findling Krassow Findling, Kristallin 

NWM 

Ventschow Findling Tarzow Findling, Kristallin (2007) 

Quelle: Datenstand LUNG M-V 09/2008 (Geotopkataster) 

Daneben sind weitere Besonderheiten im Untersuchungsraum beachtenswert: 

�� nördlicher Ortsrand von Babst (östl. Neukloster): Aufschluss der Endmoräne der 
Pommerschen Haupteisrandlage; auf engstem Raum wird ein lithologischer Wechsel 
zwischen den typischen Endmoränensedimenten sichtbar (60. Tagung der Arbeits-
gemeinschaft Nordwestdeutscher Geologen, Klein Labenz, 1993) 

�� „Sternberger Kuchen“: oberoligozänes, fossilreiches Lokalgeschiebe (Feinsandstein); 
in den Kiesgruben um Sternberg aufgeschlossen (KATZUNG 2004) 

In Sternberg befindet sich die Geologische Landessammlung mit Bohrkernarchiv des 

LUNG M-V. Hier lagert Bohrgut aus den meisten jemals im Land abgeteuften Bohrungen 

und steht für die geowissenschaftliche Bearbeitung zur Verfügung. 

Der Aufbau der Sammlung begann bereits Anfang des 19. Jahrhunderts an der Universi-

tät Rostock. Seit 1889 wird sie bis heute ständig um Proben aus Brunnen- und anderen 

Bohrungen erweitert. Die Sammlung befindet sich seit 1993 in Sternberg und wurde 
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besonders durch die umfangreichen Bohrprogramme der 1960er Jahre aufgestockt. 

Entnahmepunkte und Stratigraphie der Bohrkerne wurden in einer Datenbank erfasst, die 

für Recherchen nach unterschiedlichen Suchanfragen konzipiert wurde (vgl. 

www.geosite.uni-greifswald.de, 05.2009). 

Relief 

Die Ausprägung der Landschaft im Untersuchungsraum ist vorwiegend das Ergebnis 

glazialer und postglazialer Vorgänge. Das Relief ist als relativ jung und gut erhalten zu 

bezeichnen, da der Zeitraum zwischen der Entstehung der Reliefformen durch das In-

landeis und dessen Schmelzwässer und der holozänen Ausbreitung der geschlossenen 

Vegetationsdecke nur wenige Jahrtausende betrug. 

So ist das Untersuchungsgebiet charakterisiert durch weite Bereiche welliger Grundmo-

ränenplatten mit Höhen zwischen 40 und 60 m NN, das flächenhaft auch kuppig ausge-

prägt ist. Toteisbedingte Hohlformen und Senken sind mit kleinen Seen ausgefüllt, viel-

fach sind Talungen in die ebenere Grundmoräne eingeschnitten (z.B. das Erosionstal der 

Warnow bei Langen Brütz/Cambs, Radebach bei Warin). Deutliche Reliefunterschiede 

zum Hinterland sind in den Endmoränen auszumachen. Die zum Teil als gestauchte 

Hochkomplexe ausgebildeten Endmoränenzüge erreichen oftmals Höhen von über 90 m 

NN (Kiesenberg 90 m, Romberg 98 m), im Bereich „Hohe Burg“ (östlich Neukloster) wird 

mit dem Rugberg (147m NN) die größte Höhe erreicht. Die Gletscherentwässerung ins 

Vorland hat im Bereich Neukloster bis Lohmen sowie südlich Sternberg bis Pinnow einen 

zusammenhängenden, nach Süden bis Südwesten einfallenden Sander erzeugt. Die 

Schmelzwässer verschütteten Toteis, an deren Stelle nach dem Austauen Hohlformen 

entstanden, die sich mit Wasser füllten, sodass es auch im Sanderbereich eine Vielzahl 

kleiner Seen gibt. 

Eine Besonderheit bildet das Warnow-Durchbruchstal bei Groß Görnow. Hier wurde im 

Verlauf des Gletscherrückzuges ein Kerbtal in die Endmoräne erodiert, das seit 1967 

unter Naturschutz steht. 

Böden 

Ausgang für die Bodenbildungsprozesse im Untersuchungsraum sind die weichselzeitlich 

abgelagerten Sedimente. In Abhängigkeit von Substrat, Relief, Klima, Bodenwasserver-

hältnissen und Vegetation haben sich die unterschiedlichsten Böden und Bodengesell-

schaften entwickelt.  

Ein Großteil des Untersuchungsgebietes wird von sandigen Substraten dominiert, die 

sickerwasserbestimmt sind. So haben sich in den beiden großen Sanderbereichen in 

nährstoffreichen, endmoränennahen Sanden Braunerden entwickelt, die aufgrund ihrer 

zusammenhängenden Bodendecke und ihrer Eigenschaften landwirtschaftlich gut nutz-

bar sind. In den endmoränenfernen, ärmeren Sanden, die tiefer entkalkt und weniger 

silikatreich sind, entstanden neben Braunerden z.T. auch weniger ertragreiche Brauner-

de-Podsole (Gebiet westlich Crivitz).  
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Ein weiterer Bereich, in dem als Bodenbildungsprozess die Verbraunung dominiert, liegt 

südwestlich von Sternberg in der sandig ausgeprägten, vorwiegend vernässungsfreien 

Endmoräne. Braunerden, die mit höheren Ton-, Schluff- und Nährstoffgehalten ausges-

tattet sind, werden landwirtschaftlich als leistungsstark mit Eignung zum Anbau aller 

Kulturen gewertet. Braunerden sind allerdings erosionsgefährdet und zeigen sich gegen-

über technogener Verdichtung als sehr empfindlich (KATZUNG 2004). Allgemein zeigt sich 

innerhalb der stärker reliefierten Endmoränen ein kleinräumiger Wechsel der Bodenty-

pen, bedingt durch häufige Änderung des Substrates, was eine Erschwernis für die 

Landwirtschaft zur Folge hat. 

Im Bereich der lehmdominierten Grundmoräne auf Höhe Sternberg und Warnow bis Groß 

Upahl entwickelten sich in Abhängigkeit von Stauwasser- oder Sickerwassereinfluss 

verschiedene Bodentypen. Hauptbodenbildungsprozess auf den sickerwasserbestimmten 

Lehmen ist die Tonverlagerung (Lessivierung). Hier herrschen Parabraunerden vor. Unter 

zunehmendem Stauwassereinfluss entwickeln sich Pseudogley-Parabraunerden und 

Parabraunerde-Pseudogleye. In den stau- und grundwasserbeeinflussten Bereichen der 

Grundmoräne zwischen Rubow und Langen Brütz sowie im Rückland der Pommerschen 

Hauptrandlage haben sich im weitestgehend lehmigen Substrat Pseudogleye und Pseu-

dogley-Parabraunerden und Gley-Pseudogleye entwickelt. 

In der Gegend nördlich und südlich von Brüel stehen kleinflächig glazilimnisch abgelager-

te Beckensedimente an (Schluff, Ton). Hier haben sich unter Stauwassereinfluss vorwie-

gend Pseudogleye (Staugley) herausgebildet. 

Die in Senken und Niederungen vorherrschende Grundwasserbeeinflussung führte zur 

Ausbildung von Gley- und Niedermoorböden. Diese Areale sind aber kleinräumig und auf 

Senken bzw. die unmittelbare Nähe zu Fließgewässern und Seen beschränkt.  

Die natürlich entstandenen Böden sind nutzungsbedingt z.T. anthropogen unterschiedlich 

stark überprägt. Auf landwirtschaftlichen Flächen sind die Böden, insbesondere in Gebie-

ten mit hohen Reliefenergien, verbreitet durch Erosion verändert. Bodenabtrag auf den 

Kuppen führt zu gekappten, verkürzten Bodenprofilen und in den Senken durch Boden-

auftrag zu Kolluvien. Durch Abgrabungen und Aufschüttungen (z.B. bei Baumaßnahmen) 

kommt es zu Bodenveränderungen. Diese sind in der Regel jedoch kleinräumig begrenzt. 

Auf Grund von Entwässerung und intensiver landwirtschaftlicher Nutzung der vergange-

nen Jahrzehnte sind die Moorböden im Naturpark häufig degradiert. 

Altlasten   

Unter Altlasten versteht man Altablagerungen und Altstandorte, von denen eine Gefähr-

dung für die Umwelt, insbesondere für die menschliche Gesundheit ausgehen kann oder 

zu erwarten ist. Altablagerungen sind z.B. verlassene oder stillgelegte Ablagerungsplätze 

für kommunale oder gewerbliche Abfälle, illegale Ablagerungen aus der Vergangenheit, 

stillgelegte Aufhaldungen und Verfüllungen mit Produktionsrückständen (auch Bau-

schutt). Altstandorte sind z.B. Grundstücke stillgelegter Anlagen, nicht mehr verwendete 

Leitungs- und Kanalsysteme oder sonstige Betriebsflächen, auf denen mit umweltgefähr-
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denden Stoffen umgegangen wurde. Eine Übersicht über die Altablagerungs- und Altlas-

tenstandorte gibt die Tabelle 87 im Anhang. 

Hydrogeologie 

Die hydrogeologischen Verhältnisse im Untersuchungsraum sind geprägt durch die 

Verbreitung quartärer und jungtertiärer Sedimente. Innerhalb dieser Ablagerungen finden 

sich die für die Trinkwassergewinnung nutzbaren Grundwasserleiter. Die Vereisungspha-

sen im Pleistozän haben eine Reihe verschiedener Lockergesteine in Form von Geschie-

bemergel und Schmelzwassersedimenten abgelagert. Diese bilden im Wesentlichen die 

Grundwasserstockwerke mit den Grundwasserleitern und Grundwasserstauern. Weitere 

Grundwasserleiter lassen sich in den Sandschichten des Jungtertiärs (z.B. Mölliner 

Schichten) finden. Im Bereich der Mecklenburger Seenplatte werden die grundwasserlei-

tenden Schichten oft vom tertiären Rupelton unterlagert. Dieser bietet aufgrund seiner 

geringen Durchlässigkeit einen guten Schutz gegen den Aufstieg salzhaltiger Wässer aus 

den liegenden Schichten. 

Im Bereich des Rücklandes der Pommerschen Hauptrandlage haben die Grundwasser-

leiter 3 und 4 mit einer Mächtigkeit von 5 bis 10 m die größte Verbreitung, wobei lokale 

Fehlstellen wie etwa um Neukloster und im Streifen zwischen Wendorf-Baumgarten bis 

nach Dabel auftreten können. Der Grundwasserleiter 1 ist kaum ausgebildet, lokale Vor-

kommen sind unbedeutend. Lediglich im Bereich des Warnowtales erreicht er eine Mäch-

tigkeit von bis zu 20 m. Tertiäre, grundwasserführende Schichten fehlen vollständig 

(JORDAN & WEDER 1995). 

In weiten Teilen der Mecklenburger Seenplatte ist der Grundwasserleiter 1 kaum verbrei-

tet, erst ab Groß Görnow - Klein Raden und von Neukloster – Warin über Brüel und 

Sternberg erreicht er Mächtigkeiten zwischen 5 und 20 m. Allerdings ist er oft ohne 

Grundwasserführung bzw. nur saisonbedingt mit Grundwasser gefüllt. Für die Trink- und 

Brauchwassergewinnung spielt er keine Rolle. Der Grundwasserleiter 2 hat im Norden 

Mächtigkeiten bis zu 10 m, im Süden sogar bis 50 m. Auch in dieser Schicht treten ge-

häuft Fehlstellen auf (südl. Crivitz, nördl. Langen Brütz, um Neukloster). Die Grundwas-

serleiter 3 und 4 haben auch hier wieder eine große Verbreitung, wobei im Norden eine 

zusammenhängende Ausdehnung zu beobachten ist, während nach Süden die Anzahl 

der Fehlstellen zunimmt (Grundwasserleiter 3 – z.B. Crivitz, Demen; Grundwasserleiter 4 

– z.B. Pinnow). Der Grundwasserleiter 5 ist nur lokal zwischen Ventschow über Warin – 

Brüel und zwischen Pinnow – Crivitz – Wessin vorhanden (JORDAN UND WEDER 1995). 

Der tertiäre Grundwasserleiter ist flächendeckend vorhanden und hat große Bedeutung 

für die Grundwassergewinnung zur Trinkwasserversorgung. Da es sich hierbei um einen 

bedeckten Grundwasserleiter handelt, ist das Grundwasser gegenüber Schadstoffeinträ-

gen gut geschützt. Lediglich im Gebiet der Salzkissen von Pinnow und Sternberg ist er 

lokal begrenzt nicht mehr abgelagert bzw. vom Eis erodiert worden. 

Das Grundwasser steht in den Niederungsbereichen des Warnowtales bis zu 2 m unter 

Flur an und stellt somit einen Entlastungsbereich dar. Eine Grundwasserhochlage (Spei-

sungsbereich) befindet sich östlich Neukloster. Dort erreicht die Grundwasseroberfläche 
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70 m NN (Hohe Burg). Im zentralen Bereich des Untersuchungsgebietes (Neukloster, 

Brüel, Gneven) herrschen Druckhöhen zwischen 20 und 35 m vor. Das Grundwasser-

fließgeschehen zeigt relativ gute Übereinstimmungen zum oberirdischen Abfluss, der 

reliefgebunden stattfindet. 

Die jährlichen, durchschnittlichen Niederschlagsmengen übertreffen die jährliche Ver-

dunstungsrate. Deshalb ist eine relativ hohe Grundwasserneubildung zu erwarten. 

Hauptbereiche der Grundwasserneubildung sind die sanddominierten, sickerwasserbe-

stimmten Gebiete v.a. der Sander.  

C.1.3 Klima und Luft  

Makro- und mesoklimatische Einordnung und Luftgüte 

Während im Norden der Naturparkregion die Ostsee dem Klima die entscheidende Prä-

gung verleiht, ist der überwiegende Teil des Untersuchungsgebiets einem Übergangskli-

ma zuzuordnen, das sowohl atlantische als auch bereits kontinentale Einflüsse erkennen 

lässt. Es macht sich ein nach Süden hin abnehmender Einfluss der Ostsee bemerkbar. 

Weiterhin gibt es deutliche durch das Relief bedingte Luv- und Leewirkungen. 

Mit Niederschlägen um 600 mm im langjährigen Mittel kann die Naturparkregion vor 

allem im Vergleich zum Osten und Süden des Landes zu den niederschlagsreicheren 

Gebieten Mecklenburg-Vorpommerns gerechnet werden (siehe auch Tabelle 4). 

Tabelle 4: Mittelwerte des Niederschlags für Stationen in der Naturparkregion für den 

Messzeitraum 1961-1990 

Station Niederschlag mm/a  Station Niederschlag mm/a 

Barnin 603 mm/a  Lohmen 579 mm/a 

Bernitt 606 mm/a  Neukloster 634 mm/a 

Boitin 626 mm/a  Sternberg 624 mm/a 

Brüel 591 mm/a  Warin 604 mm/a 

Crivitz 615 mm/a  Wendorf 599 mm/a 

Dabel 595 mm/a  Mittel  607 mm/a 

Quelle: www.dwd.de, 09.2008 

Die Messungen der nahe der Naturparkregion gelegenen Klimastationen Schwerin und 

Goldberg zeigen ein durchschnittliches Temperaturmittel (Messzeitraum 1961-1990, 

www.dwd.de, 09.2008) von 8,4 bzw. 8,1 °C. Im wärmst en Monat Juli beträgt die durch-

schnittliche Temperatur jeweils 16,8 °C. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die phänologischen Jahreszeiten für 

den Naturraum Schweriner Seen - Gebiet (Station Schwerin, Normalwerte 1961-1990, 

www.dwd.de, 01.2010). 
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Tabelle 5: Übersicht über die phänologischen Jahreszeiten für den Naturraum Schwe-

riner Seen - Gebiet 

Phänologische 
Jahreszeit 

Beginn Ende Dauer Tage  Phänologische Leitphase 

Vorfrühling 5. Mrz 11. Apr 38 Schneeglöckchen Beginn der Blüte 

Erstfrühling 12. Apr 10. Mai 29 Stachelbeere Beginn der Blattentfal-
tung 

Vollfrühling 11. Mai 10. Jun 31 Apfel Beginn der Blüte 

Frühsommer 11. Jun 29. Jun 19 Schwarzer Holunder Beginn der Blüte 

Hochsommer 30. Jun 6. Aug 38 Sommer-Linde Beginn der Blüte 

Spätsommer 7. Aug 9. Sep 34 Apfel, frühreifend, Beginn der Pflückreife 

Frühherbst 10. Sep 24. Sep 15 Schwarzer Holunder erste reife Früchte 

Vollherbst 25. Sep 20. Okt 26 Stiel-Eiche erste reife Früchte 

Spätherbst 21. Okt 28. Okt 8 Stiel-Eiche Blattverfärbung 

Winter 29. Okt 4. Mrz 127 Winterweizen Auflaufen 

Quelle: www.dwd.de, 09.2008 

Die mittleren Monatssummen der Sonnenscheindauer betragen 133 bzw. 134 h (Schwe-

rin: 1.595,6 h/a, Goldberg: 1.610,7 h/a, Messzeitraum 1961-1990, www.dwd.de, 

09.2008). 

Die vorherrschenden Windrichtungen sind dem Westsektor zuzuordnen (ca. 50 %). Die 

größte Häufigkeit erreichen die Südwestwinde. Winde aus östlicher Richtung sind mit 

einer Häufigkeit von nur 25-30 % vor allem in den Monaten März bis Mai und im Oktober 

zu verzeichnen (vgl. HURTIG 1957). Die mittlere Windgeschwindigkeit nimmt von der 

Küste zum Binnenland und von West nach Ost ab. Hohe Windgeschwindigkeiten treten 

vorwiegend in den Frühjahrs- und Herbstmonaten auf. 

Die Luftgüte kann durch die der Naturparkregion am nächsten gelegenen Messstationen 

des Landesmessnetzes des LUNG Gülzow (ländlich gelegene Messstation, Ermittlung 

der großräumigen Immissionsbelastung) und Güstrow (Messstation mit städtischem 

Hintergrund) charakterisiert werden. Die Jahresmittelwerte der Schadstoffe (2007) kenn-

zeichnen die geringe lufthygienische Belastung (Daten des Luftgüteberichtes, Kurzbericht 

2007, LUNG M-V 2008b) (vgl. Tabelle 7). Für die betrachteten Messstationen liegen 

keine Überschreitungen der Grenzwerte der Luftschadstoffe nach der 22. BImSchV und 

33. BImSchV vor, weder hinsichtlich des Schutzes der menschlichen Gesundheit noch 

des Schutzes der Vegetation. 

Auch in der langjährigen Entwicklung weist der Trend der Immissionskonzentrationen 

weitgehend in Richtung Reduzierung bzw. Stagnation auf niedrigem Niveau deutlich 

unterhalb der Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit (LUNG M-V 2008b).  

Die Hauptquelle der Luftschadstoffe stellt der Kfz-Verkehr dar, insbesondere entlang der 

Straßen mit der höchsten Kfz-Frequentierung (Bundesstraßen 104 und 192 sowie Land-

straßen 9, 16, 31 und 101). 
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Tabelle 6: Jahresmittelwert der aktuellen Immissionsdaten 

Jahresmittelwerte 2007 

Mess-
stationen 

Schwefeldioxid 
SO2 

Stickstoffdioxid 
NO2 

Stickstoffoxide 
NOx

1 
Feinstaub 

(PM10) 
Ozon 

O3 

Grenzwert  20 µg/m³ 46 µg/m³ 30µg/m³ 40µg/m³ Überschreitung des 8-
Std.-MW von 120 µg/m³ 

max. 25 mal im Jahr 

Gülzow 2 µg/m³ 7 µg/m³ 9 µg/m³ 14 µg/m³ 14µg/m³ 

Güstrow - 11 µg/m³ - 16 µg/m³ 9µg/m³ 

1 zum Schutz der Vegetation 
Quelle: LUNG M-V (2008b) 

Critical loads 

Trotz der Unterschreitung der genannten Grenzwerte auf lokaler Ebene kommt es auf-

grund der überregionalen Hintergrundbelastung zu Nährstoffeinträgen durch atmosphäri-

sche Deposition, welche einen entscheidenden Einfluss auf die Vegetationsentwicklung 

haben. Die anthropogen bedingten Einträge von Ammonium und Nitrat bedeuten eine 

zusätzliche Versorgung der Biotope mit Stickstoff. Folgen sind unter anderem die Ver-

drängung von stickstoffmeidenden durch stickstoffliebende Pflanzen und die Verringe-

rung des Sauerstoffgehalts in Gewässern. Weiterhin bewirken hohe Stickstoffeinträge 

aus der Luft eine Beschleunigung der Sukzession. Eutrophierende Stickstoff-Einträge in 

naturnahe, terrestrische Ökosysteme bewirken langfristig chronische Schäden an Pflan-

zen. Hierzu zählen Nährstoffungleichgewichte sowie eine erhöhte Empfindlichkeit gegen 

Frost und Schädlinge. 

Die tolerierbaren Mengen (critical loads5) an Stickstoffeinträgen richten sich nach der Art 

des Ökosystems. Sie liegt für empfindliche Ökosysteme wie z.B. oligotrophe Moore (bei 

einem jährlichen Eintrag von 5 kg Stickstoff pro ha (LUNG M-V 2008d, NAGEL & GREGOR 

1998). Der Stoffeintrag durch Gesamtdisposition betrug in der Messstation Gülzow im 

Jahr 2007 (NO3-N) 3,7 kg/ha/a aus Nitrat-Stickstoff und 5,5 kg/ha/a aus Ammonimum-

Stickstoff (NH4-N). Die wichtigsten Quellen der Ammoniumverbindungen sind vor allem 

Tierhaltungsanlagen und das Ausbringen von Gülle (LUNG M-V 2008d). 

Klimawandel 

Mit dem Landtagsbeschluss vom 29.03.2007 (Drs. 5/352) wurde die Landesregierung 

beauftragt, eine „wissenschaftlich fundierte Studie zu den Folgen des Klimawandels 

bezogen auf das Gebiet des Landes Mecklenburg-Vorpommern“ erstellen zu lassen. 

Dabei wurden u.a. Auswirkungen für die Entwicklung der Temperatur, den Küstenverlauf, 

den Grundwasserspiegel sowie die Gesundheitsvorsorge anhand aktueller Daten und 

Modelle prognostiziert. Auf Grundlage der aktuellen wissenschaftlichen Mehrheitsmei-

nung zum globalen Klimawandel bezogen auf den Status von Mecklenburg-Vorpommern 

wurden neben den Chancen (z.B. Tourismus) und Risiken für das Land auch Handlungs-

                                                
5 Schwellenwert bei dessen Überschreitung Veränderungen der Ökosystem auftreten 
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empfehlungen mit einer zeitlichen Einstufung zur Notwendigkeit der Umsetzung erarbei-

tet um eine langfristige positive Entwicklung des Landes zu ermöglichen.  

Aus den Klimaprojektionen für Mecklenburg-Vorpommern lassen sich folgende Szena-

rien/Trends für regionale Änderungen des Klimas ableiten: 

�� Temperatur: Stetiger Anstieg der Tagesmitteltemperatur. Für das mittlere Mecklen-
burg und Vorpommern kann mit einem deutlicheren Hervortreten des kontinentalen 
Einflusses gerechnet werden. Es wird von einer deutlichen Zunahme der heißen Tage 
ausgegangen.  

�� Niederschlag: Bis zum Ende des Jahrhunderts werden sich die Jahresmengen wahr-
scheinlich nur relativ geringfügig ändern (-15% bis + 10 %). Für den Winternieder-
schlag wird bis 2100 eine geringe bis starke Zunahme bis max. 50% angenommen. 
Die Niederschlagserhöhung im Winter fällt in Küstennähe und Westmecklenburg 
deutlicher aus. Der Niederschlag wird in deutlich geringerem Anteil als Schnee fallen. 
Für die Sommerniederschläge wird von verschiedenen Modellen ein Rückgang proji-
ziert, wobei für die Region um Westmecklenburg bzw. im zentralen Bereich Mecklen-
burg-Vorpommerns geringere Rückgänge prognostiziert werden.Außderm kommt es 
zur Zunahme von Starkregenereignissen 

�� keine eindeutigen Aussagen für eine Änderung der Wind- und Bewölkungsverhältnis-
se 

Für einzelne Handlungsfelder wurden möglicher Auswirkungen/ Tendenzen infolge des 

Klimawandels prognostiziert, welche in Auszügen in Tabelle 88 im Anhang zusammen-

gestellt sind. 

Bereits jetzt lassen sich klimatische Veränderungen anhand meteorologisch-

phänologischer Kriterien feststellen. Beispielhaft sind in der nachfolgenden Tabelle Ver-

änderungen meteorologisch-phänologischer Kriterien für Schwerin angegeben. 

Tabelle 7: Meteorologisch-phänologische Veränderungen von 1961 bis 2000 am Bei-

spiel von Schwerin (Angaben in Tagen) 

Meteorologisch-phänologisches Kriterium Veränderungen 

Anzahl der Sommertage (Tage mit einer Temperatur von mindestens 25°C) +9 

Anzahl der Frosttage (Tage mit einer Minimaltemperatur unter 0°C, Temp. zeitweise < 0°C) -21 

„Sommer“ (Differenz zwischen dem ersten und letzten Sommertag) +4 

Dauer der „phänologischen Vegetationsperiode“ (Differenz zwischen dem Beginn des Vollfrüh-
lings und dem Beginn des Spätherbstes) 

+17 

Dauer der „meteorologischen Vegetationsperiode“ (Differenz zw. letztem und erstem Frosttag) +5 

letzter Frosttag (vor dem Sommer) 0 

Beginn Vollfrühling (Beginn der Apfelblüte, Beginn der Blattentfaltung der Stieleiche) -10 

erster Sommertag des Jahres -18 

letzter Sommertag des Jahres -13 

erster Frosttag nach dem Sommer +5 

Beginn Spätherbst (Blattverfärbung der Stieleiche bzw. Rosskastanie) +7 

(„-“ bedeutet früheres Auftreten bzw. Verminderung, „+“ bedeutet späteres Auftreten bzw. Steigerung) 

Quelle: UM M-V (2005), S. 21 
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C.1.4 Oberflächengewässer 

Standgewässer 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf die Standgewässer, die sich vollständig 

innerhalb der Naturparkregion befinden. Weiterhin werden Seen, die auf der Grenze der 

Naturparkregion zum Umland liegen und deren Großteil der Fläche innerhalb des Natur-

parkregion liegt, berücksichtigt. 

Die Naturparkregion ist insgesamt reich an Seen und Kleingewässern, die eine Gesamt-

fläche von ca. 5.278 ha einnehmen. Der überwiegende Teil der Standgewässer ist glazia-

len Ursprungs. Insgesamt weist die Naturparkregion 225 Seen mit einer Wasserfläche 

> 1 ha auf. Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Anzahl der Standgewässer nach Grö-

ßenkategorien. 

Tabelle 8: Anzahl und Flächen der Standgewässer in der Naturparkregion 

Seefläche (ha) Anzahl Summe Fläche (ha) 

< 1 1.093 244 

1 bis 50 198 1.441 

50 bis 100 13 908 

> 100 14 2.685 

Summe  1.318 5.278 

Quelle: eigene Ermittlung 

Mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments 

und des Rates der Europäischen Union zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maß-

nahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik – Wasserrahmenrichtlinie) wird 

die künftige Gewässerbewirtschaftung nach ökologischen Zielsetzungen ausgerichtet. 

Dies betrifft Seen mit einer Wasserfläche > 50 ha, für die bis zum Jahr 2015 mindestens 

ein „guter ökologischer Zustand“ erreicht werden soll. Zur Bewertung des Zustandes der 

Seen werden biologische, hydromorphologische, chemische und physikalisch-chemische 

Qualitätskomponenten sowie spezifische Schadstoffe herangezogen (vgl. LUNG M-V 

2008a). 

Tabelle 9: Qualitätskomponenten für die Bewertung von Seen nach der EU-

Wasserrahmenrichtlinie 

Qualitätskomponenten (QK) für die Bewertung von Seen  nach EU-WRRL 

Phytoplankton 
Makrophyten, Phytobenthos 
Makrozoobenthos 

biologische QK 

Fische 
Wasserhaushalt: Verbindung zu Grundwasserkörpern 
Wasserhaushalt: Wasserstandsdynamik 
Wasserhaushalt: Wassererneuerungszeit 
Morphologie: Tiefenvariation 
Morphologie: Menge, Struktur und Substrat des Bodens 

hydromorphologische 
QK 

Morphologie: Struktur der Uferzone 
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Qualitätskomponenten (QK) für die Bewertung von Seen  nach EU-WRRL 

Sichttiefe 
Temperatur 
Sauerstoff 
Chlorid 
pH-Wert 
Gesamt-P und o-Phosphat-P  

Chemische und physi-
kalisch-chemische QK 

Gesamt-N anorganisch und Nitrat-N 
synthetische Schadstoffe nach Anhang 4 Nr. 2, bei Eintrag in signifikanten Men-
gen Spezifische Schadstof-

fe nicht synthetische Schadstoffe nach Anhang 4 Nr. 2, bei Eintrag in signifikanten 
Mengen 

Quelle: LUNG M-V (2008a) 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich insgesamt 27 nach EU-Wasserrahmenrichtlinie 

berichtspflichtige Seen, von denen 22 direkt im Naturpark liegen. Mit max. 37,5 m Ge-

wässertiefe ist der Woseriner See der tiefste See im Naturpark Sternberger Seenland. 

Größter See ist der Neukloster See, gefolgt vom Großen Wariner See. 

Die Tabelle 10 gibt einen Überblick über diese Seen einschließlich der Bewertung. Die 

Belastungsanalyse und vorläufige Bewertung der Seen nach WRRL stützt sich bislang im 

Wesentlichen auf die Trophieklassifizierung. Dabei wird der „gute ökologische Zustand“ 

als maximal eine Abweichstufe vom natürlichen Trophiestatus definiert. Die Berechnung 

der anzunehmenden natürlichen Trophie erfolgt anhand hydromorphologischer und topo-

graphischer Kenngrößen. Anhand dieser Kenngrößen wird eine potenziell natürliche 

Phosphorkonzentration bzw. Sichttiefe für den jeweiligen See ermittelt. Jedem See wird 

somit eine potenziell natürliche Trophiestufe („Sollzustand“) zugeordnet. Diese Einstu-

fung ist als vorläufig anzusehen und wird zukünftig mit neu entwickelten Verfahren insbe-

sondere zur Bewertung der biologischen Qualitätskomponenten (s. o.) überprüft.  

In Textkarte 4 ist außerdem die Trophieeinstufung der Seen mit einer Wasserfläche 
> 25 ha dargestellt. 
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Tabelle 10:  Nach EU-WRRL berichtspflichtige Seen (Wasserfläche > 50 ha) im Untersuchungsgebiet, sortiert nach absteigender Größe der Seeflä-

che 

Seename Lage Seefläche Tiefe max. Tiefe mittl. Schichtung pot. Zustand Trophie- Bewertung 

  (ha) (m) (m)   Klassifizierung* nach EU-WRRL** 

       (Jahr der Messung) (wahrsch. Zustand 2006)  

Neukloster See SE Neukloster 298,40 10,20 4,51 ungeschichtet eutroph 1 eutroph 2 (2003) mindestens gut 

Großer Wariner See N Warin 259,48 9,50 4,69 ungeschichtet eutroph 1 eutroph 2 (2003) mindestens gut 

Großer Sternberger See NE Sternberg 252,78 7,90 2,99 ungeschichtet eutroph 1 polytroph 2 (1998) nicht gut 

Pinnower See ESE Schwerin 251,56 16,00 6,74 geschichtet mesotroph mesotroph (1997) mindestens gut 

Klein Pritzer See NW Klein Pritz 242,07 22,80 8,14 geschichtet mesotroph eutroph 1 (2001) mindestens gut 

Cambser See S Cambs 239,51 24,64 8,40 geschichtet mesotroph eutroph 2 (1995) nicht gut 

Großlabenzer See W Groß  Labenz 230,71 34,90 10,24 geschichtet mesotroph eutroph 1 (1999) mindestens gut 

Parumer See N Bülow 207,73 3,50 1,90 ungeschichtet eutroph 2 eutroph 2 (2004) mindestens gut 

Tempziner See NE Tempzin 158,86 15,10 5,40 geschichtet mesotroph eutroph 2 (1997) nicht gut 

Keezer See N Keez 121,57 17,90 8,10 geschichtet mesotroph eutroph 2 (1998) nicht gut 

Großupahler See SE Groß Upahl 108,05 5,00 3,00 ungeschichtet eutroph 1 (eutroph 2) (2001) mindestens gut 

Trenntsee SE Groß Raden 105,99 5,80 3,58 ungeschichtet eutroph 1 polytroph 2 (1998) nicht gut 

Garder See SSW Plau 104,92 15,51 5,40 geschichtet mesotroph eutroph 2 (2001) nicht gut 

Großer Rühner See N Rühn 102,23 3,58 2,20 ungeschichtet eutroph 2 polytroph 2 (2003) nicht gut 

Neuhofer See N Langen  
Jarchow 

97,43 4,00 2,74 ungeschichtet eutroph 2 polytroph 2 (1997) nicht gut 

Woseriner See, dav. 
Holzsee 

E Woserin 90,82 37,5 10,95 geschichtet mesotroph mesotroph (2004) mindestens gut 

Bolzer See S Bolz 80,42 15,50 6,80 geschichtet mesotroph eutroph 1 (1995) mindestens gut 

Bibowsee N Bibow 78,96 8,30 3,50 ungeschichtet eutroph 1 polytroph 1 (1997) nicht gut 
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Seename Lage Seefläche Tiefe max. Tiefe mittl. Schichtung pot. Zustand Trophie- Bewertung 

  (ha) (m) (m)   Klassifizierung* nach EU-WRRL** 

       (Jahr der Messung) (wahrsch. Zustand 2006)  

Holzendorfer See NW Dabel 72,02 7,20 3,99 geschichtet eutroph 1 eutroph 2 (1995) mindestens gut 

Woseriner See, dav. 
Hofsee 

E Woserin 67,39 29,9 8,75 geschichtet mesotroph mesotroph (2004) mindestens gut 

Rothener See ESE Rothen 62,76 5,30 2,90 geschichtet eutroph 1 eutroph 2 (1995) mindestens gut 

Großer Peetscher See ENE Zernin 62,54 2,19 1,00 ungeschichtet polytroph 1 (eutroph 2) (2004) mindestens gut 

Lenzer See N Lenzen 62,31 5,47 2,50 ungeschichtet eutroph 1 eutroph 1 (2001) mindestens gut 

Glammsee NNW Blanken-
berg 

61,53 17,60 7,80 geschichtet mesotroph eutroph 1 (2003) mindestens gut 

Mickowsee SSW Nutteln 60,67 2,06 0,65 ungeschichtet polytroph 1 polytroph 1 (1997) mindestens gut 

Woseriner See, dav. 
Mühlensee 

E Woserin 56,60 15,50 6,60 geschichtet mesotroph mesotroph (2004) mindestens gut 

Lohmer See N Lohmen 54,60 6,80 3,94 ungeschichtet eutroph 1 eutroph 2 (2001) mindestens gut 

* Werte in ( ): eingeschränkt klassifiziert, da Bedingungen der LAWA-Richtlinie nicht vollständig erfüllt  

** Vorläufige Bewertung des ökologischen Zustandes nach WRRL 

Quelle: LU M-V (2007a) 
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Fließgewässer 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf das Fließgewässersystem in der Natur-

parkregion. Fließgewässer bzw. Fließgewässerabschnitte, die in der Naturparkregion 

aber nicht im Naturpark liegen und aus dem Gebiet herausfließen, also keinen Einfluss 

auf die Gegebenheiten des Naturparks haben, wurden dabei nicht berücksichtigt. Grenz-

gewässer wie z.B. die Nebel, die teilweise die Grenze der Naturparkregion darstellen, 

wurden in die Betrachtung einbezogen. Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich 

auf die gem. Wasserrahmenrichtlinie berichtspflichtigen Fließgewässer mit einem Ein-

zugsgebiet > 10 km². Verwiesen sei diesbezüglich auch auf das Kapitel C.4 

Die Naturparkregion, die sich vollständig im Einzugsgebiet der Warnow befindet, verfügt 

über ein ausgeprägtes Fließgewässersystem, das vor allem durch die Warnow und die 

Mildenitz sowie ihre Zuflüsse geprägt ist. Insgesamt ergibt sich eine Fließstrecke von ca. 

410 km einschließlich der durchflossenen Seen. Zu den wichtigen Fließgewässern in der 

Naturparkregion zählen u.a.: 

Warnow Bresenitz Demener Bach 

Mildenitz Rauschender Bach Bollbach 

Hopfenbach Nebel Schlachtgraben 

Radebach Mühlenbach Seebach 

Zahrensdorfer Bach Wietingsbach Steinbeck 

Flöthgraben Kuhlbach Klaasbach 

Motel Bietnitz Teppnitzbach 

Göwe Müllerbach  

Die Warnow als zweitgrößter Ostseezufluss Mecklenburg-Vorpommerns liegt mit ihrem 

Ober- und vor allem Mittellauf im Untersuchungsraum und hat ein mit einem Einzugsge-

biet von 3.270 km². Die Warnow durchfließt, wie auch ihre Zuflüsse, zahlreiche Seen, so 

z.B. den Mickowsee, Teil des Naturschutzgebietes Warnowseen. Die Warnow weist das 

typische Erscheinungsbild eines Flusses in einer Jungmoränenlandschaft auf, in dem 

abschnittsweise fast alle Fließgewässertypen des Landes6 in mehrmaligem Wechsel 

auftreten. So gibt es z.B. Flussabschnitte in der Ausprägung des „kiesgeprägten Tiefland-

flusses und -baches wie im Warnow-Durchbruchstal bei Klein Raden. Dem Typ der „see-

ausflussgeprägten Fließgewässer“ sind Abschnitte der Warnow unmittelbar im Anschluss 

an die durchflossenen Seen zugeordnet (vgl. LUNG M-V 2008a). Die Warnow weist 

sowohl sehr naturnahe Abschnitte auf (vgl. Tabelle 89 im Anhang) als auch durch Aus-

baumaßnahmen und Querbauwerke beeinträchtigte Abschnitte (z.B. bei Zaschendorf, 

zwischen Barniner See und Mickowsee). Die größeren Zuflüsse sind die Mildenitz und 

der Brüeler Bach. Als kleinere Zuflüsse der Warnow in der Naturparkregion sind u.a. 

Göwe, Motel und Bietnitz zu nennen. Diese Fließgewässer sind z.T. durch Gewässer-

ausbau beeinträchtigt, weisen jedoch auch weitgehend natürliche Abschnitte auf.  

                                                
6
 Als Grundlage für die Ausweisung von Wasserkörpern, die Bewertung und das Aufstellen von Maßnahmenprogrammen 

in Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie erfolgte auf der Basis einer bundesweiten Typisierung in Mecklenburg-
Vorpommern eine Zuordnung der Fließgewässer zu biozönotisch relevanten Fließgewässern (LUNG M-V 2005c). 
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Das Einzugsgebiet der Mildenitz mit einer Fläche von 542 km2 ist relativ stark bewaldet 

und sehr seenreich. Die Mildenitz durchfließt in der Naturparkregion fünf Seen, den 

Schwarzen See, den Borkower See, den Rothener See, den Großen Sternberger See 

sowie den Trenntsee. Ein noch sehr naturnaher Zufluss der Mildenitz ist die Bresenitz.  

Wie die Warnow weist auch die Mildenitz in ihrem Verlauf verschiedene Fließgewässer-

typen auf. Zwischen dem Durchbruchstal bei Kläden und Zülow ist die Mildenitz ein sehr 

naturnaher Fluss (LUNG M-V 2008a). Im Ergebnis der 2004 abgeschlossenen Be-

standsaufnahme gem. Wasserrahmenrichtlinie sowie der Einbeziehung erster Ergebnisse 

der Bewirtschaftungsvorplanung (BVP) für das Einzugsgebiet der Mildenitz von der Ein-

mündung in die Warnow bis zum Einlauf der Bresenitz mit Stand 2006 konnten 22 % der 

insgesamt 78 ausgewiesenen, überwiegend in der Naturparkregion liegenden Wasser-

körper als dem „wahrscheinlich guten Zustand entsprechend“ eingeschätzt werden. Dem 

„wahrscheinlich nicht guten Zustand“ wurden 32 % der betrachteten Wasserkörper zuge-

ordnet, und etwa 11 % der Wasserkörper sind in der Struktur derart beeinträchtigt, dass 

sie als in ihrem Wesen erheblich verändert ausgewiesen wurden. Hinzu kommen 27 

Seewasserkörper, was einem Anteil von 34 % entspricht. Im Rahmen der BVP wurden 

für die jeweiligen Wasserkörper Defizite herausgearbeitet, Entwicklungsziele und 

-beschränkungen abgeleitet sowie Bewirtschaftungsziele und entsprechende Maßnah-

men festgelegt (BIOTA 2007). 

Die Fließgewässer in der Naturparkregion sind hinsichtlich des technischen Ausbaugra-

des unterschiedlich stark geprägt. Von den insgesamt ca. 370 Querbauwerken, bei de-

nen es sich vor allem um Staubauwerke handelt, sind ca. 70 % ökologisch durchgängig, 

25 % nicht bzw. nur zeitweise durchgängig. Betroffen sind vorwiegend die kleineren 

Wasserkörper wie bspw. Göwe, Radebach, Wietingsbach und Seebach sowie Gewäs-

seroberläufe. In Warin (Mühlenbach), Sternberg (Rauschender Bach), Zülow (Mildenitz) 

und Borkow befinden sich Wasserkraftanlagen. Ca. 5 % der gesamten Fließstrecke, 

bezogen auf die gem. WRRL berichtspflichtigen Fließgewässer, sind in ca. 100 Abschnit-

ten verrohrt. Betroffen sind vor allem Radebach, Kuhlbach, Schlachtgraben, Müllerbach, 

der Oberlauf der Göwe sowie der Bach bei Zernin. Die o.g. Angaben sind als vorläufig zu 

betrachten, da sie sich bis auf den Bereich Mildenitz auf die 2004 abgeschlossene Be-

standsaufnahme beziehen und die weiteren Bewirtschaftungsvorplanungen für das Jahr 

2009 vorgesehen sind (vgl. Kap. C.4). 

In Textkarte 4 ist die Gesamtbewertung der Strukturgütekartierung der Fließgewässer der 

Naturparkregion dargestellt. Die Bewertung der Naturnähe der Fließgewässerstruktur 

bzw. ihrer Beeinträchtigung durch Ausbaumaßnahmen, Verbau von Sohle und Ufer und 

angrenzende Nutzungen erfolgt entsprechend der „Kartierung und Bewertung der Struk-

turgüte von Fließgewässern in Mecklenburg-Vorpommern“ (FGSK) (LAUN M-V 1998) in 

sieben Güteklassen (vgl. Tabelle 11). 
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Tabelle 11: Güteklassen der Fließgewässerstrukturgütekartierung 

 naturnah  bedingt 
naturnah 

mäßig beein-
trächtigt 

deutlich 
beeinträchtigt  

merklich 
geschädigt 

stark 
geschädigt  

übermäßig 
geschädigt  

Güteklasse  1 2 3 4 5 6 7 

Quelle: LAUN M-V (1998) 

Weiterhin zeigt Textkarte 4 die Klassifizierung für Nitrat-N nach LAWA-Richtlinie (Stand 

2003) der Fließgewässer der Naturparkregion. Die EU-WRRL fordert künftig ein deutlich 

erweitertes Merkmalsspektrum für die Bewertung der Fließgewässer. Allerdings liegen 

bisher erst wenige Ergebnisse der sich teilweise noch in der Erprobung befindlichen 

neuen Bewertungsverfahren vor. Die gemäß Terminplan der EU-WRRL bis 2004 durch-

geführte vorläufige Bestandsaufnahme und -bewertung stützt sich daher im Wesentlichen 

noch auf die herkömmlichen Klassifizierungsverfahren. 

C.1.5 Heutige Potenzielle Natürliche Vegetation 

Die Heutige Potenzielle Natürliche Vegetation (HPNV) ist eine wichtige Kenngröße zur 

Beurteilung der Naturnähe der rezenten Lebensraumausbildung und der ökologischen 

Leistungsfähigkeit eines Naturraumes unter natürlichen Bedingungen. Durch den Ver-

gleich der real vorhandenen Vegetation mit der HPNV können Erhaltungszustand und 

Natürlichkeitsgrad (bzw. Hemerobie) von Biotopen und Lebensräumen bewertet werden. 

Die Darstellung und Beschreibung der HPNV soll einen Eindruck vermitteln, wie die 

Landschaft ohne menschliche Einwirkung aussehen würde. Allerdings bleibt die räumlich 

konkrete Konstruktion eines entsprechenden Szenarios vielfach mit einer Reihe von 

Unsicherheiten behaftet. Dies liegt zum einen darin begründet, dass sich die Standort-

verhältnisse über die Jahrhunderte größtenteils anthropogen bedingt – z.B. durch Ent-

wässerung, Veränderung der Bodenstruktur, Bodenversauerung – erheblich und z.T. 

irreversibel verändert haben. Anderseits ist eine detaillierte Beschreibung der Vegetati-

onsausstattung auf das Vorhandensein von möglichst unbeeinflussten Referenzlebens-

räumen angewiesen, die in unserer Landschaft nur noch eingeschränkt zur Verfügung 

stehen. Nicht zuletzt sind auch die langfristigen Auswirkungen des anthropogen verur-

sachten Klimawandels kaum zuverlässig abzuschätzen. 

Trotz dieser schwierigen Randbedingungen wurde der derzeitige Wissensstand zu einer 

naturräumlich hoch aufgelösten Ausweisung der anzunehmenden natürlichen Vegetation 

verarbeitet (LUNG M-V 2005a). Die Ergebnisse flossen erstmalig in die übergeordnete 

Landschaftsplanung Mecklenburg-Vorpommerns ein und stellen gegenüber den nach 

SCAMONI (1981) getroffenen Aussagen des Gutachtlichen Landschaftsprogramms eine 

vollständig überarbeitete, aktuelle Grundlage dar (vgl. LUNG M-V 2007a + 2008a). 

Potenziell natürlich wären in Mecklenburg-Vorpommern vorwiegend Buchenwälder in 

verschiedenen Ausbildungen. Ausnahmen hiervon würden vor allem grundwasserbeein-

flusste Mulden und Niederungen mit Moorbildungen, die durch Erlen-, Erlen-Eschen- und 

Birkenbruchwälder gekennzeichnet wären, sowie waldfreie Lebensräume wie Überflu-

tungsmoore, Dünen des Küstengebiets, Regenmoore und Spülsäume bilden. 
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In Textkarte 5 ist die Heutige Potenzielle Natürliche Vegetation im Bereich der Naturpark-

region dargestellt. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen HPNV-Einheiten ist 

LUNG M-V (2005a) zu entnehmen. In der Tabelle 12 werden die HPNV-Einheiten, die in 

der Naturparkregion vorkommen, mit Angabe von Flächengrößen und -anteilen aufge-

führt.  

Tabelle 12: HPNV-Einheiten in der Naturparkregion 

Kurzbe-
zeich-
nung 

Bezeichnung der HPNV-Einheit Fläche (km²) der 
HPNV-Einheit* 

Flächenanteil (%) 
der HPNV-Einheit*  

B Gewässer und ihre gehölzfreien Ufer 

B2 Röhrichte und Großseggenriede 

B21 Röhrichte und Großseggenriede der eutrophen 
Moore kleinflächig** 

C Vegetation oligo- bis mesotropher Moore 

C1 Offene Moorvegetation oligo- bis mesotropher Moo re 

C12 Waldfreie Vegetationsgesellschaften der Sauer-
Zwischenmoore einschließlich der Gebüsch- und 
Gehölzstadien 

kleinflächig** 

C13 Waldfreie Vegetationsgesellschaften der Basen- 
und Kalkzwischenmoore einschließlich der 
Gebüsch- und Gehölzstadien 

kleinflächig** 

C2 Moorwald 

C23 Stieleichen-Buchen-Moorwald auf entwässerten 
bzw. abgetorften oder kultivierten ehemals oligo- 
bis mesotrophen Mooren 

nur im Übergang mit anderen Einheiten 

C28 Natürliche waldbestandene oligo- bis mesotrophe 
Moore nur im Übergang mit anderen Einheiten 

D Birken- und Schwarzerlen-Sumpf- und Bruchwälder 

D2 Mesotropher Birken- und Erlen-Bruchwald sumpfiger  und sehr nasser Standorte 

D25 Torfmoos-Grauseggen-Erlen-Birken-Bruchwald 
einschließlich der Übergänge zu Strauchweiden-
gebüschen 

nur im Übergang mit anderen Einheiten 

D3 Eutropher Erlenbruchwald sumpfiger und sehr nasser  Standorte 

D31 Walzenseggen-Erlenbruchwald einschließlich der 
Übergänge zu waldfreien eutrophen Mooren 
sowie zum Erlensumpfwald außerhalb von 
Quellstandorten 

nur im Übergang mit anderen Einheiten 

D38 Erlensumpfwälder auf Quellstandorten v. a. an 
den Talrändern der Flusstalmoore kleinflächig** 

E Auen- und Niederungswälder sowie edellaubholzreich e Mischwälder 

E2 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald 

E20 Traubenkirschen-Erlen-Eschenwald auf nassen 
organischen Standorten 144,40 12,74 

E27 Geophytenreicher Buchen-Eschen-Mischwald auf 
feuchten mineralischen Standorten 14,99 1,32 

E5 Bergahorn-Eschenwald 

E57 Moschuskraut-Ahorn-Hangwald mit unterschiedli-
chen Anteilen von Rot-Buche, Berg-Ulme, Ge-
wöhnlicher Esche und Winter-Linde 

nur im Übergang mit anderen Einheiten 
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Kurzbe-
zeich-
nung 

Bezeichnung der HPNV-Einheit Fläche (km²) der 
HPNV-Einheit* 

Flächenanteil (%) 
der HPNV-Einheit*  

F Stieleichen-Hainbuchenwälder 

F3 Waldziest-Stieleichen-Hainbuchenwald 

F39 Stieleichen-Hainbuchenwald auf nassen, minera-
lischen Standorten außerhalb der Auenüberflu-
tungsbereiche 

10,43 0,92 

H Bodensaure Stieleichenmischwälder 

H3 Nasser Birken-Stieleichenwald 

H30 Moorbirken-Stieleichenwald auf nassen minerali-
schen Standorten 4,64 0,41 

L Bodensaure Buchenwälder 

L1 Drahtschmielen-Buchenwald 

L10 Hagermoos-Buchenwald auf wind- und/oder 
reliefexponierten ausgehagerten Standorten 
insbesondere im Küstenbereich 

2,39 0,21 

L16 Drahtschmielen-Buchenwald einschließlich der 
Ausprägung als Schattenblumen-Buchenwald 2,69 0,24 

M Buchenwälder mesophiler Standorte 

M1 Flattergras-Buchenwald 

M10 Flattergras-Buchenwald einschließlich der Aus-
prägungen als Hainrispengras-Buchenwald und 
Waldschwingel-Buchenwald 

76,71 6,77 

M3 Waldmeister-Buchenwald 

M30 Waldmeister-Buchenwald einschließlich der 
Ausprägung als Perlgras-Buchenwald 666,68 58,84 

M5 Feuchte Ausbildung des Flattergras-Buchenwaldes 

M59 Rasenschmielen-Buchenwald auf feuchten 
mineralischen Standorten 0,82 0,07 

N Buchenwälder basen- und kalkreicher Standorte 

N2 Typischer Waldgersten-Buchenwald 

N20 Waldgersten-Buchenwald einschließlich der 
Ausprägung als Lungenkraut-Buchenwald 209,34 18,48 

* Bei Übergängen zwischen mehreren HPNV-Einheiten wurde der jeweilige Haupttyp zugrunde gelegt. 
** keine Flächenermittlung möglich 

Quelle: LUNG M-V (2005a) 
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C.2 Lebensräume / Flora und Fauna / Schutzgebiete 

C.2.1 Lebensräume und ihre Flora 

Auf der Grundlage der Biotop- und Nutzungstypenkartierung von Mecklenburg-

Vorpommern (BNTK) lässt sich folgende Verteilung der unterschiedlichen Lebensräume 

im Naturpark und im Untersuchungsgebiet ableiten:  

Tabelle 13: Flächenanteile ausgewählter Lebensräume 

Lebensraum Fläche im 
Naturpark 

(ha) 

Anteil am 
Naturpark 

(%) 

Fläche im Untersu-
chungsraum (ha) 

Anteil am Untersu-
chungsraum (%) 

Wälder und Forsten, davon 
Nadelwald und Nadelmischwald 

Laubwald und Laubmischwald 
Mischwald 

14.651 
8.042 
5.083 

941 

27,1 
14,9 
9,4 
1,7 

29.626,5 
15.362 
11.342 
1.717 

25,1 
13,0 
9,6 
1,5 

Grünland, davon 
Frischgrünland 

Feuchtgrünland 
Salzgrünland 

Trockengrünland 

8.370 
4.082 
2.543 

12 
1.628 

15,5 
7,6 
5,0 
0,1 
3,0 

18.642,6 
10.674 
4.972 

12 
2.831 

15,8 
9,1 
4,2 
0,1 
2,4 

Acker- und Gartenbau 21.118 39,1 52.507,8 44,5 

Gewässer (einschließlich 
Verlandungszonen), davon  

Fließgewässer 
Kleingewässer 

Seen 

4.645 
 

234 
271 

4.140 

8,6 
 

0,4 
0,5 
7,7 

6739,8 
 

364 
630 

5.745 

5,7 
 

0,3 
0,5 
4,9 

Moore und Sümpfe 816 1,5 1.391 1,2 

Alleen, Baumreihen, Feldge-
hölze  

1.265 2,3 2.601 2,2 

Offene Trockenstandorte und 
Heiden 

174 0,3 427 0,4 

Sonstige (Siedlungs-, Ver-
kehrs- und sonstige anthropo-
gene Strukturen) 

2.946 5,5 5.978 5,1 

Quelle: Biotop- und Nutzungstypenkartierung (BNTK) von 1991/92 (Datenherausgabe des LUNG 
M-V) 

Der Naturpark Sternberger Seenland ist vor allem durch einen hohen Anteil an Acker- 

und Grünlandflächen gekennzeichnet. Diese werden durch vergleichsweise hohe Anteile 

von Wald- bzw. Gehölzflächen sowie von Gewässern begleitet, die zu einer hohen Struk-

turvielfalt beitragen. Der Anteil der Siedlungsflächen ist mit anderen Naturparken ver-

gleichbar. 

In den folgenden Abschnitten werden die dominierenden und regionstypischen Lebens-

räume des Untersuchungsgebietes zusammenfassend beschrieben. Dabei fließen die 

Ergebnisse der im Rahmen der parallel zur Naturparkplanung laufenden FFH-

Managementplanung für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 2138-302, DE 2236-302, 

DE 2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 durchgeführten Bestandsaufnahme und 

-bewertung ein. 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






�!

C.2.1.1 Wälder 

Mehr als ein Viertel der Fläche des Naturparkes bzw. des Untersuchungsraumes werden 

von Wäldern und Forsten eingenommen (vgl. Tabelle 13). Damit liegt der Waldanteil 

etwas über dem Landesdurchschnitt von 22 %. 

Den größten Anteil an der Waldfläche haben Nadelholzforsten (ca. 37 %), in denen vor 

allem die Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris) dominiert. Konzentrationen derartiger Nadel-

holzforsten befinden sich im Zentrum des Naturparkes zwischen Warin und Groß Görnow 

sowie im Demener Wald, außerdem im südlichen Teilbereich südlich der Mildenitz bei 

Borkow.  

Naturnahe Kiefernwälder sind im Untersuchungsraum selten und treten als Kiefern-

Eichen-Wälder insbesondere im NSG „Trockenhänge am Petersberg“ auf. 

Von Buchen geprägte, naturnahe und großflächige Laub- und Laubmischwälder befinden 

sind vor allem im nördlichen und nordöstlichen Bereich des Untersuchungsgebietes. 

Vorkommensschwerpunkte sind der Züsower Wald, das Gebiet am Klaasbach bei Neu-

kloster, der Raum Schlemmin sowie um Groß Upahl und Boitin sowie die Wendorfer 

Buchen. Diese Flächen finden sich in der Ausweisung von FFH-Gebieten mit den ent-

sprechenden Waldlebensraumtypen wieder. 

Eine besondere Waldformation mit meist nur kleinflächigen Vorkommen in M-V stellen 

die Hangwälder dar, die im Untersuchungsgebiet an den Durchbruchstälern von Warnow 

und Mildenitz sowie am Görslower Ufer (Ostufer des Schweriner Sees) zu finden sind. 

Derartige Hangwälder sind als prioritäre FFH-Lebensraumtypen erfasst (LRT 9180* 

Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion). Sie kommen entlang der Flusstäler, vor 

allem von Warnow und Mildenitz sowie im Klaasbachtal bei Neukloster, in enger Verzah-

nung mit Eschen- und Eschenmischwäldern (FFH-LRT 91E0) sowie mit Erlen-

Sumpfwäldern als charakteristische Waldgesellschaften vor. 

Eine Konzentration von naturnahen Erlen- und Eschenwäldern befinden sich in den 

Schlemminer Wäldern, im Ramper Moor, in der Döpe, im Gülzower Bruch, entlang der 

Warnow insbesondere zwischen Langen Brütz und Alt Necheln einschließlich ihrer Zu-

flüsse sowie an Mildenitz und Mildenitzkanal um Zülow und Borkow. Entlang der Flüsse 

befinden sich diese Wälder zumeist auf vermoorten Standorten, in anderen Waldgebieten 

sind sie auch auf Geschiebemergelstandorten anzutreffen (vgl. Abbildung 1). 
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Abbildung 1: Verbreitungsschwerpunkte naturnaher Wälder in der Naturparkregion 

 
Quelle: eigene Darstellung nach LUNG M-V (2005a) 

Eine detaillierte Beschreibung der wertvollen Waldgesellschaften und ihrer Verbreitung 

im Untersuchungsraum zeigt die folgende Tabelle. 
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Tabelle 14: Waldgebiete mit einem hohen Anteil naturnaher Wälder im Untersuchungs-

gebiet 

Nr.7  Waldgebiet Größe (ha) Rezent naturnahe Vegetation 

12 Waldgebiet am Südost-
ufer des Schweriner 
Innensees 

ca. 315 Das Waldgebiet am Südostufer des Schweriner Sees 
besteht v. a. aus Buchen- und Buchenmischwald (B) auf 
mäßig frischen und kräftigen Mineralböden. Im Westen 
kommt Eichen- und Eichenmischwald (A) auf mäßig frischen 
und kräftigen Mineralböden hinzu. 

16 Waldgebiet nordöstlich 
Sternberg 

ca. 157 Das Waldgebiet nordöstlich von Sternberg besteht v. a. aus 
Buchen- und Buchenmischwald (B) auf mäßig frischen und 
kräftigen Mineralböden. Im Südwesten und Südosten tritt 
Eichen- und Eichenmischwald (A) auf mäßig frischen und 
kräftigen Mineralböden hinzu. Als schmales Band durchzieht 
ein Mosaik aus Erlen- und Erlenmischwald (D) auf feuchten 
und nährstoffreichen Mooren sowie Buchen- und Buchen-
mischwald (B) auf frischen und kräftigen Mineralböden das 
Zentrum des Waldgebiets. 

17 Waldgebiet südlich 
Bützow 

ca. 166 Das Waldgebiet setzt sich im östlichen und westlichen Teil 
aus Erlen- und Erlenmischwald auf feuchten bis nassen und 
nährstoffreichen Mooren zusammen. Im zentralen Bereich 
tritt Eichen- und Eichenmischwald auf feuchten und kräfti-
gen Mineralböden hinzu. 

18 Waldgebiete östlich und 
südöstlich Neukloster 
(u.a. Schlemminer 
Wälder) 

ca. 1.807 Die Hohe Burg sowie die Schlemminer Wälder setzen sich 
v. a. aus Buchen- und Buchenmischwald (B) auf frischen 
und kräftigen bis reichen Mineralböden zusammen, von 
denen einige älter als 100 Jahre sind. So kommen im 
Bereich des Endmoränenzuges „Langer Berg“ sehr natur-
nahe Waldgersten-Buchenwälder vor. Weiterhin treten 
Eichen- und Eichenmischwald (A) auf frischen, kräftigen bis 
reichen Mineralböden sowie Edellaubbaum- und Edellaub-
baummischwald (C) auf frischen und nährstoffreichen 
Mineralböden hinzu. Des Weiteren kommen kleinflächig 
Erlen- und Erlenmischwald (D) auf nassen, nährstoffreichen 
Mooren sowie Moorwald auf nassen und nährstoffreichen 
Mooren vor. In den waldfreien Bereichen um den Schwar-
zen See und das Rugenseemoor finden sich Bunter und 
Grüner Torfmoosrasen. 

19 Waldgebiete nördlich 
und nordöstlich Neu-
kloster 

ca. 641 Die Waldgebiete setzen sich zum größten Teil aus Buchen- 
und Buchenmischwald (B) auf frischen und kräftigen bis 
reichen Mineralböden zusammen. Weiterhin kommt Eichen- 
und Eichenmischwald (A) auf frischen und kräftigen bis 
reichen Mineralböden hinzu. Kleinflächig ist auch Erlen- und 
Erlenmischwald (D) auf feuchten und nährstoffreichen 
Mooren vorhanden. 

Quelle: LUNG M-V (2005a) 

Zur weiteren Charakterisierung der bereits beschriebenen unterschiedlichen Waldtypen 

werden im folgenden einige typische Arten mit ihren Vorkommensschwerpunkten im 

Naturpark Sternberger Seenland beschrieben. Dabei werden vor allem Arten des Floren-

schutzkonzepts M-V, charakteristische und entsprechend der Roten Liste M-V gefährdete 

Pflanzenarten berücksichtigt, die in der floristischen Datenbank des Landes mit Einträgen 

nach 1980 zu finden sind. 

                                                
7
 lfd. Nr. Abbildung 1 (in Klammern Nummer in LUNG M-V 2005a) 
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Als gefährdete Arten der Wälder seien die Elsbeere, u.a. am Görslower Ufer (Sorbus 

torminalis, RL M-V 2) sowie als kennzeichnende Orchideenart der anspruchsvollen 

Laubwälder die Vogel-Nestwurz (Neottia nidus-avis, RL M-V 2) hervorgehoben. 

Das Christophskraut (Actaea spicata) ist zwar ungefährdet und keine Art des Floren-

schutzkonzepts, gilt aber als Charakterart der schattigen Schlucht- und Hangwälder und 

hat einen Vorkommensschwerpunkt in M-V an den Flusstälern von Warnow und Milde-

nitz. 

Die Schwarze Platterbse (Lathyrus niger, RL M-V V) kennzeichnet wärmeliebende Laub-

wälder und Gebüsche, Säume und kalkreiche Hangwälder, auch sie kommt im Untersu-

chungsgebiet ausschließlich an den Hängen der Flusstäler vor. 

Das Rote Waldvögelein (Cephalanthera rubra, RL M-V 1) und die Weiße Waldhyazinthe 

(Platanthera bifolia, RL M-V 1) gelten als Charakterarten lichter Buchenwälder auf nähr-

stoffreichen, oft kalkreichen Standorten. Ihre letzten Vorkommen im Naturpark befinden 

im Süden  auf dem Großen Werder am Kleinpritzer See. 

Der Scheiden-Goldstern (Gagea spathacea) charakterisiert frische bis feuchte Laub-

mischwälder. Im Naturpark kommt er in Gehölz- und Waldflächen entlang von Fließge-

wässern vor und konnte z.B. an der Motel und an der Warnow bei Langen Brütz, an 

einem Warnowzufluss nördlich von Groß Görnow nachgewiesen werden. Ein zweiter 

Vorkommensschwerpunkt sind Erlen-Eschen- und Hangwälder, teilweise mit Quellwas-

sereinfluss wie u.a. südlich des Röthsees bei Wendorf, westlich von Müsselmow, im 

Hangwald am Pinnower See sowie in einem Hangwald im Rühner Holz. 

Charakteristisch für  nährstoffarme Moorwälder ist u.a. der Sumpf-Porst (Ledum palustre, 

RL M-V 3). Er kennzeichnet in Gehölzstadien übergehende Zwischenmoore, ist häufig 

unter lichten Birken-Kiefern-Moorwäldern zu finden. Er besiedelt im Naturpark u.a. Moor-

wälder nahe des Holzendorfer Sees bei Dabel, im Kuhlensee bei Golchen, östlich des 

Dabeler Sees sowie im Großen Torfmoor an der Warnow bei Kleefeld. 

Eine typische Art der Kiefernforsten auf sandigen, armen Standorten sowie Heideflächen 

ist der Keulen-Bärlapp (Lycopodium clavatum, RL M-V 1). Er hat seinen Vorkommens-

schwerpunkt im Südwesten des Naturparks. 

Die großen, zusammenhängenden und relativ störungsarmen Waldgebiete stellen dar-

über hinaus wertvolle Bruträume für Großvogelarten wie z.B. Greifvögel und den Kranich 

dar (vgl. Kap. C. 2.2.1). In strukturreichen Laubwäldern ist das Vorkommen von mehreren 

Fledermausarten anzunehmen, so z.B. der FFH-Zielarten Großes Mausohr, Braunes 

Langohr und Wasserfledermaus. Außerdem sind die strukturreichen Laubwälder Lebens-

raum des Siebenschläfers, der u.a. in den bis zu 180 Jahre alten Buchenwäldern im NSG 

„Upaler und Lenzener See“ anzutreffen ist. 
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C.2.1.2 Grünland 

Grünland nimmt den drittgrößten Flächenanteil des Naturparks bzw. des Untersuchungs-

gebiets ein (vgl. Tabelle 13). Die verschiedenen Grünlandtypen sind anthropogene Le-

bensräume und können nur durch eine Fortführung der regelmäßigen Nutzung mittels 

Mahd oder Beweidung erhalten werden. Die Standortamplitude des Grünlandes reicht 

von trockenen Ausprägungen (vgl. Kap. C.2.1.3) auf grundwasserfernen Standorten über 

frisches Grünland bis hin zu Feucht- und Nassgrünland auf Moor- und Sumpfstandorten. 

Je nach Standort und Nutzungsintensität resultiert die Entwicklung unterschiedlicher 

Vegetationsformen von artenreichen Feuchtwiesen bis zu artenarmem Saatgrasland. 

Eine Besonderheit der Region sind ausgedehnte Trockengrünländer auf den sandigen 

Standorten, insbesondere im nördlichen und zentralen Bereich der Naturparkregion. 

Aufgrund jahrzehntelanger intensiver Nutzung, verbunden mit andauernder Entwässe-

rung feuchter Standorte dominieren auf den Moorstandorten im Untersuchungsgebiet 

heute artenarme Grünlandbestände. Wo die Nutzung aufgegeben wird und gleichzeitig 

keine Maßnahmen zur Wiedervernässung eingeleitet werden, etablieren sich Schilf-

Landröhrichte oder Staudenfluren mit Dominanzbeständen von Großer Brennnessel 

(Urtica dioica) und Acker-Kratzdistel (Cirsium arvense). 

Im Naturpark kommen die folgenden FFH-Lebensraumtypen des Grünlands vor: 

Tabelle 15: Übersicht zu den FFH-LRT des Grünlands im Untersuchungsgebiet 

LRT Bezeichnung Flä-
chengrö
ße 

Nr. des FFH-
Gebietes 

FFH-Gebietsname 

1340 Salzwiesen im Binnenland ca. 3 ha DE 2236-301 Binnensalzwiese bei Sülten 

6210 Naturnahe Kalktrockenra-
sen und deren Verbu-
schungsstadien 

ca. 3 ha DE 2138-302 

DE 2338-304 

Warnowtal mit kleinen Zuflüssen 

Mildenitztal mit Zuflüssen und verbun-
denen Seen 

6410 Pfeifengraswiesen auf 
kalkreichem Boden, torfi-
gen und tonig-schluffigen 
Böden 

ca. 4 ha DE 2238-302 Wald- und Gewässerlandschaft um 
Groß Upahl und Boitin 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
der planaren und montanen 
bis alpinen Stufe 

ca. 1 ha DE 2138-302 Warnowtal mit kleinen Zuflüssen 

6510 Magere Flachlandmähwie-
sen 

ca. 88 ha DE 2138-302 

DE 2236-302 

DE 2336-301 

Warnowtal mit kleinen Zuflüssen 

Obere Seen und Wendfeld 

Schönlager See, Jülchendorfer Holz 
und Wendorfer Buchen 

Nur sehr kleinflächig konnten im Untersuchungsgebiet typisch ausgeprägte Feuchtwiesen 

erhalten werden, die neben den Trocken- und Halbtrockenrasen (Kap. C.2.1.7) zu den 

artenreichsten Biotoptypen gehören und zum Teil letzte Rückzugsräume einer gefährde-

ten Flora (z.B. Orchideen) darstellen. Potenziell artenreiche Feuchtwiesenstandorte sind 

vor allem im Bereich des Warnowtales (insb. östlich von Karnin, um Weitendorf, zwischen 

Warnow und Rühn), nordöstlich von Kobrow, am Ostufer des Neuklostersees, um Brüel, 
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um den Trenntsee, in der Großen Wiese südlich von Glambeck, um Dabel, um Woseriner 

und Bolzer See. Diese Standorte befinden sich allerdings überwiegend in Auflassung, sie 

werden oft von Schilf (Phragmites australis) oder Rohrglanzgras (Phalaris arundinacea) 

dominiert und nur noch von geringfügigen Beständen der typischen Feuchtwiesenarten 

wie Kohldistel (Cirsium oleraceum), verschiedenen Seggenarten (u.a. Carex acutiformis, 

Carex disticha, RL M-V V) oder der Sumpf-Dotterblume (Caltha palustris RL M-V V) 

begeleitet.  

Wertvolle Feuchtwiesenbestände, in denen u.a. das Breitblättrige Knabenkraut (Dacty-

lorhiza majalis ssp majalis, RL M-V 2) als charakteristische Pflanzenart auftritt, befinden 

sich z.B. am Großen Werder am Klein Pritzer See, am Garder See, im Radebachtal (mit 

Quellkuppen), am Peetscher See, im Feuchtbiotopkomplex bei Raben-Steinfeld, am 

Großupahler See, am Oberen und Wustrow See bei Sternberg. Sie bieten geeignete 

Lebensräume für eine hochgradig gefährdete Insektenfauna (vgl. Kap. C.2.2.6). 

Auf nährstoffarmen Moor- und Sumpfstandorten auf Torf oder Sand sind neben den oben 

beschriebenen etwas nährstoffreicheren Feuchtwiesen die Pfeifengraswiesen erwäh-

nenswert. Sie nehmen vor allem aufgrund der speziellen Standortansprüche nur gering-

fügige Flächenanteile im Untersuchungsgebiet in Anspruch. Je nach Basenversorgung 

und pH-Wert können verschiedene Ausprägungen unterschieden werden. Im Bereich 

Boitin/ Groß Upahl sowie um Göllin überwiegen binsenreiche, saure Ausbildungsformen, 

die teilweise dem FFH-LRT 6410 zugeordnet werden können. 

Einen besonderen Grünlandtyp stellt im Untersuchungsgebiet das Salzgrasland an Bin-

nensalzstellen dar. Die größte Binnensalzstelle des Landes M-V befindet sich bei Sülten. 

Typische Vegetationsbestände sind als FFH-LRT 1340* erfasst. Die charakteristischen 

und zum Teil gefährdete Arten des Salzgraslandes sind z.B. Queller (Salicornia euro-

paea, RL M-V 3), Strand-Dreizack (Triglochin maritimum, RL M-V 3), Salz-Binse (Juncus 

gerardii), Flügelsamige Schuppenmiere (Spergularia media) und Erdbeer-Klee (Trifolium 

fragiferum, RL M-V V). Der Echte Sellerie (Apium graveolens, RL M-V 2) hat an der 

Binnensalzstelle Sülten sein letztes binnenländisches Vorkommen in M-V, er kommt 

sonst nur noch an der Küste vor. Das Gebräuchliche Löffelkraut (Cochleria officinalis, RL 

M-V 1) besitzt an der Binnensalzstelle in Sülten sein größtes binnenländisches Vorkom-

men in Deutschland sowie sein einziges in M-V. Derzeit läuft außerdem ein Projekt zur 

Wiederansiedlung der hier seit 1958 verschwundenen Strand-Aster (Aster tripolium). 

Auf frischen Standorten sowie auf stark entwässerten Moorstandorten wachsen Frisch-

wiesen und -weiden, die je nach Nutzungsintensität und -zeitpunkt mehr oder weniger 

artenreich ausgeprägt sein können. Zu den inzwischen selteneren Pflanzen-

gesellschaften des Frischgrünlandes zählen neben artenreichen Glatthafer- und Fuchs-

schwanzwiesen auch extensiv bewirtschaftete Rotschwingel-Straußgras-Weiden. Arten-

reiche Frischwiesen haben in einigen Naturschutzgebieten erhalten werden können. Die 

aktuellen Kartierungen im Rahmen der FFH-Managementplanung zeigen vor allem in den 

Gebieten an der Warnow (bei Karnin), zwischen Schönlage und Jülchendorf sowie um 

den Oberen See und den Wustrowsee bei Sternberg großflächige Ausprägungen von 

Frischwiesen des FFH-LRT 6510. Charakteristische Pflanzenarten sind hier u.a. die 
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Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa), die Große Pimpinelle (Pimpinella major, 

RL M-V V) und die Acker-Witwenblume (Knautia arvensis). Die Wiesen des LRT 6510 

befinden sich überwiegend in gutem Zustand. Voraussetzung für ihren Erhalt ist eine 

fortgesetzte extensive Nutzung, optimal ist hier eine ein- bis zweischürige Mahd. Beein-

trächtigungen bestehen vor allem in einer nicht angepassten Nutzung, durch die sich 

stellenweise Gehölze ausbilden konnten. 

Von erheblicher Bedeutung für die Strukturgüte von Fließgewässern sowie ihre faunisti-

sche Funktion vor allem als Pufferstrukturen insbesondere für Biber und Fischotter sind 

die Staudenfluren entlang der Flüsse und Bäche. Sie werden als FFH-LRT 6430 erfasst. 

Die Kartierungen im Rahmen der FFH-Managementplanung zeigten hier ein deutliches 

Defizit, im Bereich des Warnowtals beträgt die Flächengröße aktuell nur etwa 1 ha. 

Eine Förderung der Ausbreitung kann durch eine Mahd oder Beweidung der ufernahen 

Bereiche entlang der Fließgewässer in nur mehrjährigen Abständen erfolgen. Aufgrund 

der im Warnowtal vorherrschenden naturschutzgerechten Grünlandbewirtschaftung 

erfolgt eine regelmäßige Nutzung der Flächen bis an den unmittelbaren Gewässerrand, 

die keine Entwicklung von Staudenfluren zulässt. Die frischen bis feuchten offenen Grün-

länder der Niederungen, insbesondere in Verlandungsbereichen der Seen und in den 

Flusstälern sind wichtige Lebensräume u.a. für gefährdete Limikolenarten, wie z.B. Ufer-

schnepfe und Bekassine sowie für gefährdete Greifvögel wie die Wiesenweihe (vgl. Kap. 

C. 2.2.1) und haben somit große Bedeutung auch für den faunistischen Artenschutz. 

Darüber hinaus stellen weiträumige Intensivgrünländer, insbesondere im Bereich der 

Warnow, u.a. um den Ort Warnow und Weitendorf Nahrungsgebiete für Zugvögel dar 

(vgl. Kap. C. 2.2.2). 

C.2.1.3 Acker 

Der Anteil der Ackerfläche an der Gesamtfläche liegt mit 39,1 % im Naturpark bzw. 

44,5 % im Untersuchungsgebiet (vgl. Tabelle 13) nahe dem Landesdurchschnitt von ca. 

46 %. 

Die überwiegend sandig bis sandig-lehmigen Standorte werden überwiegend intensiv 

genutzt. Die vergleichsweise nährstoffärmeren Standorte zeigen sich u.a. in gehäuften, 

aber trotzdem seltenen Vorkommen des Lämmersalats (Arnoseris minima, RL M-V 2), 

einer Charakterart der sauren Sandäcker und Ackerbrachen sowie auch der Silbergras-

fluren (vgl. Kap. C.2.2.7). Auf diesen relativ nährstoffarmen Ackerflächen findet man auch 

den größten Artenreichtum der Segetalflora (Ackerbegleitflora) mit Vegetationsgesell-

schaften, die in den typischen Ackerbaugebieten allerdings weitgehend verdrängt wurden 

bzw. hier nur noch rudimentär anzutreffen sind. Dazu gehören zum Beispiel die Lämmer-

salat-Gesellschaft und die Sandmohn-Gesellschaft, die als charakteristische Arten z.B. 

Lämmersalat (Arnoseris minima, RL M-V 2), Sand-Mohn (Papaver argemone), Frühlings-

Hungerblümchen (Erophila verna), Sand-Vergissmeinnicht (Myosotis stricta), Saat-Mohn 

(Papaver dubium), Einjährigen Knäuel (Scleranthus annuus) und Dreiteiligen Ehrenpreis 

(Veronica triphyllos, RL M-V V) aufweisen. 
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Eine weitere Gesellschaft der Segetalflora ist die Ackerlichtnelken-Rittersporn-

Ackerwildkrautflur, die sich vor allem im zentralen, nordwestlichen und südöstlichen 

Bereich des Untersuchungsraumes befinden (BERG et al. 2004). Sie ist charakteristisch 

für lehmig-schluffige und tiefgründige Böden mit guter Nährstoff- und Wasserversorgung. 

Kennarten sind u.a. der Klatsch-Mohn (Papaver rhoeas), der Rittersporn (Consolida 

regalis, RL M-V 3), der Schlitzblättrige Storchschnabel (Geranium dissectum, RL M-V 3), 

der Glanzlose Ehrenpreis (Veronica opaca, RL M-V 1) und das Gezähnte Rapünzchen 

(Valerianella dentata). 

Ackerflächen mit einer hohen Bedeutung8 als Teilflächen von Rast- und Überwinterungs-

gebieten für Wat- und Wasservögel befinden sich vor allem im westlichen Teil des Unter-

suchungsgebietes. Dies betrifft die großflächigen Ackerfluren um Mickowsee, Keezer und 

Neuhofer See, Tempziner See bis zum Bibowsee. Kleinere Rastgebiete mit hoher Bedeu-

tung befinden sich in den Ackerfluren um den Cambser See, um Sternberger und Trennt-

see, um Groß Rühner und Peetscher See, am Rothener und Woseriner See (LUNG M-V 

2007c). 

C.2.1.4 Binnengewässer 

Prägende Fließgewässer des Untersuchungsraumes sind die Warnow mit Ober- und 

Mittellauf sowie die Mildenitz mit Mittel- und Unterlauf einschließlich ihrer Mündung in die 

Warnow bei Sternberger Burg. Beide Flüsse besitzen ein sehr geringes Gefälle und 

durchfließen vermoorte Niederungen sowie einige großflächige Seen sowohl mit freien 

Wasserflächen als auch in verschiedenen Verlandungsstadien. Besonders eindrucksvoll 

und zudem landschaftsprägend sind die tief eingeschnittenen Durchbruchstäler von 

Warnow und Mildenitz. Der Grad der Naturnähe ist sehr unterschiedlich. Naturnahe 

Abschnitte wechseln mit begradigten und beeinträchtigten Abschnitten. Neben den grö-

ßeren Flüssen gibt es im Untersuchungsraum zahlreiche kleinere Bäche und Gräben 

sowie weitverzweigte Grabensysteme innerhalb der vermoorten Niederungen. Zur Ge-

wässerqualität gibt Kap. C.1.4 nähere Auskunft. Zu den naturnahen gehören der Klaas- 

und Teppnitzbach bei Neukloster sowie die Bresenitz, sie beheimaten einige der letzten 

in M-V noch reproduzierende Population der Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus, RL 

FFH II, M-V 1). 

Ausdruck für die Naturnähe von Fließgewässern ist die Ausweisung als FFH-LRT 3260. 

Tabelle 89 im Anhang zeigt die im Rahmen der FFH-Managementplanung erfassten 

Fließgewässerabschnitte dieses LRT und ihre Bewertung. 

Zusammenfassend lassen sich die folgenden Fließgewässer bzw. Fließgewässerab-

schnitte als natürlich bis naturnah einordnen: 

�� Erosionstal der Warnow bei Gädebehn 

�� Warnowtal Karnin/ Langen Brütz 

                                                
8
 Klasse B – 0,3 bis 1 % Flyway-Anteil der Anhang I-Arten, 1 bis 3 % Flyway-Anteil der Nicht-Anhang-Arten sowie 

20.000 bis 60.000 Individuen von Wasservögeln insgesamt 
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�� Warnow-Mildenitz-Durchbruchstal bei Groß Görnow 

�� Mildenitz zwischen Schwarzem und Borkower See 

�� Alte Mildenitz unterhalb des Rothener Sees 

�� Bresenitz 

�� Klaas- und Teppnitzbach 

�� Radebach 

�� Hopfenbach 

Weiteres Kennzeichen der naturnahen Fließgewässer sind die begleitenden Erlen-

Eschen-Wälder, die im FFH-LRT 91E0* zusammengefasst werden. Derartige Wald-

Lebensraumtypen finden sich an den o. g. naturnahen Fließgewässern, sind aber auch 

an der Beke, an der Warnow zwischen Warnow und Rühn sowie am Flöthgraben anzu-

treffen. 

Den oben aufgelisteten Fließgewässer(-abschnitten) kommt aufgrund ihres naturnahen 

Zustandes auch eine besonders hohe faunistische Bedeutung zu, da sie vor allem für 

gefährdete Fisch- und Neunaugenarten sowie für die Gemeine Flussmuschel Reproduk-

tions- und Refugialräume darstellen. Insbesondere das Bach-Neunauge (Lampetra pla-

neri) findet vor allem in der Warnow bei Karnin sowie in der Alten Mildenitz unterhalb des 

Rothener Sees, im Radebach, im Teppnitzbach sowie im Hopfenbach geeignete Laich-

habitate mit kiesigen Fließgewässersohlsubstraten und sandig-schlammige Strecken als 

Querderaufwuchsorte. Die Warnow mit ihren Nebengewässern, vor allem Mühlenfließ, 

Motel und Göwe bildet einen Schwerpunkt für das Vorkommen des Bibers im Untersu-

chungsraum. Über den Brüeler Bach erfolgte der Aufstieg des Bibers bereits bis in den 

Radebach. Über die Mildenitz stößt der Biber allmählich auch in die südöstlichen Berei-

che des Naturparks vor. Daneben ist der Fischotter an den zahlreichen Fließ- und Stand-

gewässern des Untersuchungsgebietes verbreitet. Optimale Habitatbedingungen finden 

beide Arten entlang strukturreicher Fließgewässer mit ausreichend pflanzlicher bzw. 

tierischer Nahrung, breiten Gewässerrandstreifen (mind. 10 m) sowie in störungsarmen 

Räumen mit geringer Anzahl bzw. ohne Querungshindernissen auf ihren ausgedehnten 

Wanderungen. Für den Biber ist zudem die Verfügbarkeit von Winternahrung, d.h. von 

Weichhölzern entlang der Fließgewässer ein entscheidender Faktor für die Lebensraum-

qualität. Habitate mit sehr gut oder gut ausgeprägten Bedingungen für den Biber befinden 

sich vor allem im Warnow-Mildenitz-Durchbruchstal bei Sternberger Burg/ Groß Görnow 

sowie an der Mildenitz zwischen Borkower und Rothener See bis einschließlich der Alten 

Mildenitz bis Zülow. Diese Fließgewässerabschnitte weisen auch für den Fischotter gute 

bis optimale Habitatbedingungen auf, weiterhin auch die Bresenitz, die Mildenitz zwi-

schen Schwarzem und Borkower See, Klaas- und Teppnitzbach, der Radebach, das 

Mühlenfließ bei Godern und die Motel sowie die Warnowabschnitte bei Gädebehn und 

Karnin sowie zwischen Weitendorf und Groß Görnow. 

Ein besonderes floristisches Vorkommen entlang von Fließgewässern befindet sich in-

nerhalb des Naturparks am Radebach. Auf Schlammbänken an naturnahen Fließgewäs-

sern mit Erlen-Eschenwäldern ist der Hain-Schwaden (Glyceria nemoralis) charakteris-
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tisch. Von den wenigen bekannten Vorkommen in M-V befindet sich ein relativ großer 

Bestand im Radebachtal. 

Im Untersuchungsraum befinden sich zahlreiche größere und kleinere stehende Gewäs-

ser. Insgesamt sind 142 Seen (Standgewässer mit einer Fläche > 1 ha) erfasst (LU M-V 

2007a). Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der größeren Standgewässer mit einer 

Fläche von mindestens 10 ha. 

Tabelle 16: Seen mit einer Gewässerfläche von mind. 10 ha 

Gewässerfläche ab 10 ha 

Binnensee o. Petersberger See, Borkower See, Crivitzer See, Dabeler See, Dannhusener See, Deichelsee, 
Glambecksee, Groß Radener See o. Binnensee, Großer Steedersee, Hofsee bei Kobrow, Hofsee Zurow, 
Höltensee, Karcheezer See, Karpfensee, Kiessee Pinnow, Krebssee bei Gülzow, Langer o. Kleiner Rühner 
See, Langer See bei Sülten, Luckower See, Maassee o. Weisser See, Militzsee, Mühlensee o. Goderner 
See, Mustiner See, Neu Schlagsdorfer See, Oberer See, Pragsee o. Schwarzer See, Prüzener See / Müh-
lengeezer See, Rübensee, Scharbower See, Schönfelder See, Schönlager See, Schwarzer See, See bei 
Lähnwitz, Selliner See, Stettiner See, Tramser See, Trechower See, Vorbecker See, Weißer See, Wustrow-
see 

Gewässerfläche ab 50 ha 

Bibowsee, Bolzer See, Glammsee bei Blankenberg, Großer Peetscher See, Holzendorfersee bei Dabel, 
Lenzener See, Lohmer See, Mickowsee, Rothener See 

Gewässerfläche ab 100 ha 

Cambser See, Garder See, Groß Labenzer See, Großer Wariner See, Großupahler See, Keezer See, Klein 
Pritzer See, Neuhofer See, Neuklostersee, Parumer See, Pinnower See, Rühner See, Sternberger See, 
Tempziner See, Trenntsee, Woseriner See mit Holzsee, Hofsee und Mühlensee 

Quelle: eigene Erhebung nach LU M-V (2007a) 

Zu den durchflossenen Seen an Warnow und Mildenitz gehören u.a. die Warnowseen 

(Mickowsee) sowie an der Mildenitz der Sternberger und Trenntsee, der Rothener See 

und der Borkower See. 

Zu den charakteristische Arten(-gruppen) kalkreicher-mesotropher Seen sind vor allem 

Armleuchteralgen (Chara spec.), Laichkräuter (Potamogeton spec.), das Quellmoos 

(Fontinalis antipyretica, RL MV 3) und Nixkraut (Najas marina ssp. intermedia, RL M-V 2) 

zu rechnen. Mit einem derartigen Artenspektrum ausgestattet sind im Untersuchungsge-

biet nur noch sehr wenige Seen, dazu zählen u.a. der Klein Pritzer See, der Großupahler 

See, der Lenzener See, der Entensee und der Pinnower See. 

Zu den mesotrophen Seen im Untersuchungsgebiet zählen heute die Tabelle 90 im An-

hang aufgelisteten Seen. Der überwiegende Teil dieser Seen befindet sich in einem 

schlechten Erhaltungszustand. Nur bei wenigen Seen konnte im Rahmen der aktuellen 

Erfassungsarbeiten zur FFH-Managementplanung ein guter Gewässerzustand festge-

stellt werden. 

Für die eutrophen Seen sind vor allem Hornkraut- und Laichkraut-Tauchfluren charakte-

ristische Pflanzenformationen. Zu den eutrophen Seen mit einem derartigen Artspektrum 

sind u.a. der Rothener See, der Borkower und der Schwarze See sowie der Harmssee zu 

zählen. Tabelle 91 im Anhang gibt eine Übersicht zu ausgewählten eutrophen Seen des 
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Untersuchungsgebietes, einschließlich der Seen des FFH-LRT 3150, der die natürlichen 

eutrophen Seen zusammenfasst. 

In einem guten Zustand befinden sich die folgenden, als FFH-LRT 3150 erfassten Ge-

wässer: Schwarzer und Borkower See an der Mildenitz, Bürgermeistersee bei Sternberg, 

die Torfstiche im Warnowtal bei Sternberg – Ziegelei, Großer und Kleiner Barschsee, der 

Harnssee bei Warin/ Blankenberg sowie der Hofsee bei Kritzow.  

Saure Moorgewässer sind im Naturpark kleinflächig und nur in geringem Umfang anzu-

treffen. Sie können Bestandteil größerer Moorgebiete sein, kommen aber auch als größe-

re Standgewässer vor. Der LRT 3160 fasst die dystrophen Standgewässer zusammen. 

Sie sind gekennzeichnet durch lebensraumtypische Wasserpflanzenarten wie Wasser-

schlaucharten (Utricularia vulgaris RL M-V 3, U. minor RL M-V 2, U. intermedia, RL M-V 

2) und verschiedene Torfmoosarten sowie durch angrenzende zumeist nährstoffarme 

und saure Moore. 

Beispiele für den LRT 3160 sind Fiedlersee (LRT-Zustand C), Frauensee (C), Großer und 

Kleiner Egelsee (B), Rummelbornsee (B) und Viersee (B). 

Zahlreiche Gewässer sind Lebensraum für geschützte Fischarten bzw. Fischarten nach 

Anhang II der FFH-RL, dazu gehören u.a. Bach- und Flussneunauge, Steinbeißer, Bitter-

ling und Schlammpeitzger. Eine Übersicht zu den Vorkommen dieser Fischarten ist in 

Kap. C.2.2.7 enthalten. 

Bedeutung haben einige Seen auch als Schlafgewässer für rastende und überwinternde 

Wat- und Wasservögel. 

Tabelle 17: Seen mit besonderer Bedeutung als Gänseschlafplatz 

Name des Sees Landkreis 

Lenzener See GÜ 

Parumer See GÜ 

Rühner See GÜ 

Großupahler See GÜ 

Großer Peetscher See GÜ 

Groß Labenzer See NWM 

Großer Wariner See NWM 

Neuhofer See NWM 

Neukloster-See NWM 

Bolzer See PCH 

Cambser See PCH 

Gägelower / Holzendorfer See PCH 

Keezer See PCH 

Kläden, Schwarzer See PCH 

Kleinpritzer See PCH 

Mickowsee PCH 
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Name des Sees Landkreis 

Pinnower See PCH 

Sternberger See PCH 

Tempziner See PCH 

Trenntsee PCH 

Woseriner See PCH 

Quelle: I.L.N. & IfAÖ (2009) 

Neben den größeren Seen sind im gesamten Untersuchungsraum zahlreiche Kleinge-

wässer vorhanden. Dabei handelt es sich um eiszeitlich entstandene Hohlformen (Sölle), 

aber auch um künstlich entstandene Gewässer wie Torf- und Tonstiche sowie Mergel-

gruben und Gewässer im Bereich von Sand- und Kiesgruben. Nur noch wenige der natür-

lich entstandenen Kleingewässer besitzen ein natürliches hydrologisches System. Die 

meisten sind wie die größeren Seen an künstliche Entwässerungssysteme angeschlos-

sen, was zum Teil zum Absinken des Wasserspiegels und damit zum Verlust von Was-

serflächen geführt hat. Unabhängig davon bietet die oftmals naturnah ausgeprägte Ver-

landungsvegetation der Gewässer (Röhrichte, Riede, Gebüsche, Gehölzsäume) Pflanzen 

und Tieren wertvolle Lebensräume. 

Insbesondere die Kleingewässer um Woserin, um Qualitz und Mankmoos sowie im Raum 

Groß Upahl und Boitin stellen Schwerpunktvorkommen für die Rotbauchunke (Bombina 

bombina, FFH II, RL M-V 2), teils auch für den Kammmolch (Triturus cristatus, FFH II, RL 

MV-2) dar. 

Die Uferbereiche des Fiedlersees sind Lebensraum des Schwimmenden Froschkrautes 

(Luronium natans, FFH II, RL M-V 1). Aufgrund erhöhter Wasserstände im See und 

Überstauung der Wuchsorte durch Rückstau in der Mildenitz (vermutlich durch Anstau 

am WKK Borkow) konnten in den letzten Jahren die Vorkommen des Schwimmenden 

Froschkrautes nicht bestätigt werden. 

C.2.1.5 Moore und Sümpfe 

Naturnahe Moore haben auch aufgrund ihrer Funktion als Wasserspeicher in der Land-

schaft und ihrer Lebensraumfunktion eine hohe ökologische Bedeutung. Die Funktionsfä-

higkeit der Moore hängt von einem natürlicherweise vorhandenen Wasserüberschuss ab. 

Bei den auf nicht oder gering entwässerten Moorstandorten typischerweise auftretenden 

naturnahen Lebensräumen handelt es sich um offene Feuchtlebensräume oder um 

Feuchtwälder. 

Nicht landwirtschaftlich genutzte Moore nehmen im Untersuchungsgebiet und im Natur-

park einen Flächenanteil von 1,2 % ein (vgl. Tabelle 13). Daran haben die Verlandungs-

moore den größten Anteil. So sind im Bereich des Kaarzer Walds, der Oberen Seen bei 

Sternberg und in den Uferbereichen des Woseriner Sees aus abgelassenen bzw. ent-

wässerten Seen relativ großflächige Verlandungsmoore entstanden, die von Schilfbe-

ständen und Seggenrieden, aber auch von Weidengebüschen und zum Teil von Bruch-

wäldern eingenommen werden. Auch entlang der Warnow sind durch Entwässerungs-
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maßnahmen innerhalb ehemaliger Seeflächen der durchflossenen Seen großflächige 

Verlandungsmoore entstanden (Rummelborn- und Neddersee, Holzendorfer See an der 

Göwe), die heute von ausgedehnten Schilfröhrichten eingenommen werden. 

Für den Untersuchungsraum charakteristisch sind die Durchströmungsmoore, insbeson-

dere im Flusstal der Warnow. Deren Ausprägung ist durch Entwässerungsmaßnahmen 

stark degradiert worden, Standorte mit einem typischen Pflanzenbewuchs der kalkrei-

chen Niedermoore (v. a. Kleinseggenrieden) sind kaum noch anzutreffen. Kleinflächige, 

degradierte Reste befinden sich u.a. am Warnowufer bei Langen Brütz.   

In Waldgebieten, wie z.B. im Bernitter Holz, am Tempelberg bei Groß Labenz, zwischen 

Brüel und Necheln, bei Flessenow, in den Wendorfer Buchen, aber auch in der Offen-

landschaft u.a. um Babst und um Glambeck sowie um Woserin/ Garden, sind naturnahe, 

nährstoffarm-saure Kesselmoore ausgebildet, die von spezialisierten und z.T. seltenen 

und gefährdeten Pflanzenarten besiedelt werden. Dazu gehören z.B. Torfmoose 

(Sphagnum spec.), Wollgräser (Eriophorum spec.), Rundblättriger Sonnentau (Drosera 

rotundifolia, RL M-V 3), die Rosmarinheide (Andromeda polifolia, RL M-V 2) und die 

Moosbeere (Vaccinium oxycoccus, RL M-V V). Charakteristische Arten der Kesselmoore 

sind außerdem Schlamm-Segge (Carex limosa, RL M-V 2) und Blasenbinse (Scheuchze-

ria palustris, RL M-V 2). Sie besiedeln vor allem die Schlenken innerhalb des Moors und 

können als Zeiger für einen naturnahen Zustand angesehen werden. Ein bemerkenswer-

tes Beispiel für ein Kesselmoor, das als großflächiges Sauerzwischenmoor mit großer 

gehölzfreier Fläche ausgeprägt ist, ist das Rugenseemoor (NSG) im Nordosten des 

Untersuchungsgebiets. Auch das Moor am Schwarzen See an der Hohen Burg (NSG), 

ebenfalls ein Sauerzwischenmoor, ist erwähnenswert und für Besucher aufgrund der 

eingerichteten Erschließung erlebbar. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu aus-

gewählten Mooren innerhalb der FFH-Gebiete des Untersuchungsgebietes, die als FFH-

LRT 7140 einzustufen sind.  

Tabelle 18: Übersicht zu ausgewählten Flächen des LRT 7140 im Untersuchungsgebiet 

Name Lage FFH-Gebiet aktueller 
Zustand 

Charakteristik 

Mühlenmoor S Karnin DE 2138-302 B großflächiges Torfmoosmoor mit Moorbir-
kenaufwuchs, Wollgras-Torfmoos-Rasen, 
Torfmoos-Wollgras-Moorbirken-Gehölz, 
ausgedehnte Calla-Bestände, großes 
Vorkommen des Rundblättrigen Sonne-
taus (Drosera rotundifolia, RL M-V 3) 

Kronsmoor NW Groß 
Raden 

DE 2138-302 B oberflächig versauertes Basen-
Zwischenmoor, in Teilen sind Braunmoos-
Schilfröhrichte vorhanden, Sumpffarn-
Torfmoos-Bulte, Schlenken mit Armleuch-
teralen (Characeen), nasser Randsumpf 
mit offenem Wasser 

Moor bei Fried-
richswalde 

SE Weiße 
Krug 

DE 2236-303 C lückig bewaldet, aber großer Bestand der 
Blasenbinse (Scheuchzeria palustris, RL 
M-V 2) 
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Name Lage FFH-Gebiet aktueller 
Zustand 

Charakteristik 

Kranichmoor SE Wendorf DE 2336-301 A großflächiges Sauer-Zwischenmoor mit 
Torfmoosrasen, lückiger Aufwuchs von 
Moorbirken, vollständig von Randsumpf 
mit Calla umgeben, große Bestände mit 
Rundbättrigem Sonnentau (Drosera 
rotundifolia, RL M-V 3) 

Moorsee SW Garden DE 2338-304 A Sauerzwischenmoor mit Torfmoosrasen, 
Weidengebüsch und Moorgewässer, 
Sumpfreitgrasflur 

Ebenfalls charakteristisch für das Untersuchungsgebiet sind zahlreiche Quellkuppen, die 

zur Ausbildung von meist kleinflächigen Quellmooren führen und häufig in Verbindung mit 

anderen Moortypen (u.a. Verlandungsmooren und Durchströmungsmooren) auftreten 

und durch deren Vegetation bestimmt werden. Beispiele dafür sind u.a. die Quellkuppen 

am Rummelbornsee, bei Zaschendorf oder die verlandete Niederung mit Seggenrieden, 

Röhrichten und Waldsimsenfluren bei Schönlage. Diese Flächen werden extensiv bewei-

det.  

Basen- bis kalkreiche Niedermoore sind im Südosten des Untersuchungsgebiets anzu-

treffen. Kleinseggenriede bestimmen diesen Vegetationstyp, er findet sich in der Auswei-

sung als Lebensraumtyp 7230 nach FFH-Richtlinie wieder. Vorkommensschwerpunkte 

dieses Lebensraumtyps sind Seeterassen und Durchströmungsmoore. Im Untersu-

chungsgebiet konnte nur ein derartiger Bereich auf dem Brinkwerder am Woseriner See 

ausgewiesen werden. 

Auch kalkreiche Sümpfe mit dem Vorkommen von Binsenschneide (LRT 7210 der FFH-

Richtlinie) sind im Untersuchungsraum anzutreffen. Charakterisiert werden sie durch das 

Auftreten der Schneide (Cladium mariscus) vor allem im Verlandungsbereich von zumeist 

kalkreichen Seen. Vorkommensschwerpunkte im Untersuchungsraum sind der Mostsee 

sowie der Kleine und der Große Barschsee. 

Moore und Sümpfe in ungestörten Gebieten bieten geeignete Brutbedingungen für ge-

fährdete Großvögel wie Kranich und Rohrdommel. 

C.2.1.6 Gehölze 

Gehölzstrukturen treten im Untersuchungsraum in vielfältigster Ausprägung und Arten-

ausstattung auf. Sie können in lineare und flächenhafte Strukturen untergliedert werden. 

Zu den linearen Gehölzstrukturen gehören Alleen, Baumreihen und Feldhecken sowie 

Gehölzsäume an Fließ- und Standgewässern. Flächenhafte Gehölzstrukturen sind Feld-

gehölze und Gebüsche. 

Gehölze stellen selbst wichtige naturnahe Lebensräume dar und tragen zur Vernetzung 

von Lebensräumen bei. Je nach Standort und Entwicklungsstufe setzen sie sich aus den 

unterschiedlichsten Gehölzarten zusammen. 

Die folgende Tabelle zeigt eine Auswahl von Landwegen mit besonderen Gehölzbestän-

den. 
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Tabelle 19: Landwege mit besonderen Gehölzbeständen im Landkreis Parchim 

Prägende Elemente   Nr. des 
Weges 

Wegeverlauf 

Heckenstrukturen Einzelbäume Alleen 

A 02 Rubow – Flessenow - - Lindenallee mit 
Kronenschluss 

AB 03 Buchholz - Holdorf Schlehen, Eschen und Kopfwei-
den 

westlich von 
Holdorf 

- 

A 04 Liessow - Brahlstorf überschirmt mit markanten 
Stieleichen und Apfelbäumen 

Rotbuche (ND) - 

A 05 Cambs - Zittow Kopfweiden und Schlehen; lückig 
mit Eschen, Kirsch- und Apfel-
bäumen, Weiden, Hybridpappeln 

alte Exemplare 
von Feldahorn 

 

A 07 Kritzow – NSG 
Warnowtal bei Karnin 

dicht mit starken Stieleichen, 
Schlehen, Pfaffenhütchen, 
Rotbuchen und Sandbirken, alte 
Obstgehölze 

- - 

A 12 Goderner Mühle - 
Pinnow 

- Winterlinde (ND) - 

Quelle: LFG M-V et al. (2005) 

Alleen und Baumreihen sind im Landschaftsbild markante Begleiter von Straßen und 

Wegen. Eine Übersicht zu den auffälligsten gesetzlich geschützten Alleen befindet sich 

im Kap. C.2.3.1. Die häufigsten Baumarten sind Linden, Ahorn, Kastanien und Eichen. 

Eine Besonderheit stellen Birken-Alleen und –Baumreihen dar, insbesondere zu finden 

zwischen Qualitz, Mankmoos und Warin, zwischen Brüel und Kurzen Trechow, nach 

Qualitz, zwischen Wendorf und Warnow, zwischen Gülzow und Parum, nördlich von 

Kobrow 

Bemerkenswert sind ebenso von Obstbäumen gesäumte Straßenabschnitte, u.a. entlang 

der Ortsverbindung zwischen Brüel und Golchen, dem Abzweig von der B 104 nach 

Crivitz (bis südlich der Warnowbrücke bei Gustävel), der Abzweig von der B 104 nach 

Lübzin sowie zwischen an der Ortsverbindung Warin und Klein Labenz. 

Markante Landschaftsgestalter sind häufig entlang von Gewässern oder in bzw. am Rand 

von Niederungen Kopfweiden, Konzentrationen sind u.a. um den Neuhofer und Tempzi-

ner See (bei Langen Jarchow/ Zahrensdorf/ Tempzin), um Thurow (westlich von Brüel), 

an Kleingewässern und Niederungen um Pastin sowie um den Rothener See anzutreffen. 

Von großer Bedeutung für die Struktur- und Artenvielfalt in der überwiegend agrarisch 

genutzten Offenlandschaft sind Hecken. Durch Hecken reich strukturierte Offenland-

schaften sind vor allem im Norden bis Nordosten des Untersuchungsraumes zu finden 

u.a. um Bernitt, Klein Sein und Babst/ Glasin, aber auch um das Warnowtal bei Karnin, 

um Rosenow, Baumgarten/ Laase und um Zernin. 

Auch Feldgehölze tragen erheblich zur Erhöhung der Strukturvielfalt in der agrarisch 

geprägten Landschaft dar. Sie sind gekennzeichnet durch naturnahe Gehölzbestände 

aus überwiegend heimischen Bäumen und/ oder Sträuchern mit einer maximalen Fläche 

von 2 ha. Sie sind an mind. drei Seiten von landwirtschaftlicher Nutz- oder Brachfläche 
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umgeben. Feldgehölze kommen relativ regelmäßig verteilt im gesamten Untersuchungs-

gebiet vor. Strukturarme agrarisch geprägte Bereiche befinden sich um Mustin/ Gägelow, 

Tarnow, Reinstorf, Brüel/ Langen Jarchow und Hohen Pritz. 

C.2.1.7 Offene Trockenstandorte und Zwergstrauchhei den 

Offene Trockenstandorte und Heiden nehmen im Naturpark nur einen geringen Flächen-

anteil von 0,3 % bzw. im Untersuchungsraum einen Anteil von 0,4 % ein (vgl. Tabelle 13). 

Es lassen sich unterschiedliche Ausprägungen unterscheiden. 

Primäre Trockenrasen sind lückige Pioniergesellschaften auf offenen, humusarmen 

Standorten mit geringer Wasserversorgung. Sekundär bilden sich derartige Pionierstand-

orte durch Bodenverwundung heraus, wie z.B. auf sandigen Äckern, Truppenübungsplät-

zen oder auf Motocrossanlagen. Die Pioniergesellschaften treten am Beginn der Sukzes-

sionsabfolge auf und werden mit Festlegung des Sandes und zunehmender Humusbil-

dung von anderen Sukzessionsstadien bis hin zum Wald abgelöst. Pionierfluren der 

Trockenstandorte sind durch lückige, moos- und flechtenreiche Gras- und Krautfluren 

geprägt. Kennzeichnende Pflanzenarten sind z.B. Silber-Gras (Corynephorus canes-

cens), Frühe Haferschmiele (Aira praecox), Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis) und Blau-

Schillergras (Koeleria glauca), das zu den stark gefährdeten Pflanzenarten in Mecklen-

burg-Vorpommern gehört (RL M-V 2). Pionierfluren kommen nur kleinflächig auf wenigen, 

sandigen Standorten im Untersuchungsraum vor, u.a. an den Trockenhängen bei Peters-

berg (NSG), am Boltensoll südwestlich von Sternberg, am Wichmannsberg südlich von 

Baumgarten sowie am Geelenkamp nördlich von Jülchendorf.  

Bei voranschreitender Sukzession und Bodenbildung sowie regelmäßiger extensiver 

Mäh- oder Weidenutzung auf derartigen Standorten bilden sich spezifische Grünlandty-

pen der Trockenstandorte heraus, die zu den wertvollsten und artenreichsten Vegetati-

onsgesellschaften im Untersuchungsraum zählen. Sandmagerrasen sind niedrigwüchsi-

ge, blütenreiche Bestände auf trockenen, z.T. gestörten Sandstandorten. Sie sind z.B. 

durch Gewöhnliche Grasnelke (Armeria maritima, RL M-V 3 ), Heide-Nelke (Dianthus 

deltoides, RL M-V 3), Rauhblatt-Schwingel (Festuca trachyphylla), Kleines Habichtskraut 

(Hieracium pilosella), Sand-Vergissmeinnicht (Myosotis arenaria) und Silber-Fingerkraut 

(Potentilla argentea) gekennzeichnet. Ihren Vorkommensschwerpunkt haben diese Habi-

tate im südlichen bis südwestlichen Untersuchungsraum, großflächig sind sie u.a. an den 

Trockenhängen am Petersberg, um Warnowhof, östlich von Demen sowie um Jülchen-

dorf anzutreffen. 

Auf (mäßig) trockenen, basenreichen und mäßig nährstoffreichen Böden kommen sehr 

kleinflächig basiphile Halbtrockenrasen vor. Typische und zum Teil gefährdete Vertreter 

der Flora sind hier z. B: Kleine Pimpinelle (Pimpinella saxifraga, RL M-V V), Gemeiner 

Wundklee (Anthyllis vulneraria), Gewöhnliche Golddistel (Carlina vulgaris, RL M-V 3), 

Stengellose Kratzdistel (Cirsium acaule, RL M-V 2), Fieder-Zwenke (Brachypodium pin-

natum), Berg-Haarstrang (Peucedanum oreoselinum), Steppen-Lieschgras (Phleum 

phleoides, RL M-V 3), Knolliger Hahnenfuß (Ranunculus bulbosus) und Wiesen-Salbei 

(Salvia pratensis, RL M-V 3). Basiphile Halbtrockenrasen findet man im Untersuchungs-
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raum nur sehr vereinzelt, beispielsweise im NSG „Warnowtal bei Karnin“, am Vossenbarg 

und am Garder See. Die Schanzberge bei Mankmoos (NSG) sind durch einen kleinräu-

migen Wechsel von bodensauren Grasnelken-Schafschwingel-Rasen mit basiphilen 

Magerrasen gekennzeichnet. Typische Arten der basiphilen Trockenrasen sind hier Klei-

nes Mädesüß (Filipendula vulgaris, RL M-V 3), Gewöhnliches Sonnenröschen (Heli-

anthemum nummularium, RL M-V 2), Rötliches Fingerkraut (Potentilla heptaphylla, RL M-

V 3), Gemeines Kreuzblümchen (Polygala vulgaris, RL M-V 2) und Färber-Ginster (Ge-

nista tinctoria, RL M-V 2). Letzte Fund- und Wuchsorte der Wiesen-Kuhschellen (Pulsatil-

la pratensis, RL M-V 2) im Untersuchungsgebiet sind die Trockenhänge am Oberen See 

bei Sternberg, das Westufer am Barniner See (FND) sowie Trockenhänge bei Baumgar-

ten. 

Besonders charakteristische Ausprägungen der Kalk-Trockenrasen, in denen auch die 

Wiesen-Kuhschelle anzutreffen sein kann, werden im FFH-Lebensraumtyp 6210 zusam-

mengefasst. Kennzeichnende Pflanzenarten sind hier u.a. der Wundklee (Anthyllis vulne-

raria), die Blaugrüne Segge (Carex flacca, RL M-V 3), die Gemeine Golddistel (Carlina 

vulgaris, RL M-V 3), das Kleine Mädesüß (Filipendula vulgaris, RL M-V 3), Echter und 

Flaumiger Wiesenhafer (Helictotrichon pratense; H. pubescens, RL M-V 3), das Zierliche 

Schillergras (Koeleria macrantha, RL M-V 3), der Ährige Ehrenpreis (Pseudolysimachion 

spicatum ssp. spicatum, RL M-V 3) und das Ohrlöffel-Leimkraut (Silene otitis, RL M-V 2). 

Derartige Bestände befinden sich u.a. an den Hängen am Warnowtal bei Karnin, wobei 

die Flächen durch Nutzungsauflassung in ihrem Bestand bedroht sind. 

Tabelle 20: Übersicht zu LRT 6210 im Untersuchungsgebiet 

LRT Bezeichnung Flä-
chengrö
ße 

Nr. des FFH-
Gebietes 

FFH-Gebietsname 

6210 Naturnahe Kalktrockenra-
sen und deren Verbu-
schungsstadien 

ca. 3 ha DE 2138-302 

DE 2338-304 

Warnowtal mit kleinen Zuflüssen 

Mildenitztal mit Zuflüssen und verbun-
denen Seen 

Heiden treten nur in Form der Besenginsterheide auf, die ein Auflassungsstadium ehe-

mals artenreicher Magerrasen darstellen. Sie sind in großflächig am Oberen und Wust-

rowsee bei Sternberg sowie an den Trockenhängen um Pinnow zu finden. 

Sandmagerrasen, basiphile Halbtrockenrasen und Zwergstrauchheiden können nur 

erhalten werden, wenn die extensive Nutzung fortgeführt wird oder eine sporadische 

Bodenverwundung erfolgt, infolge derer die natürliche Sukzession erneut einsetzen kann. 

C.2.2 Flora 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern bedeutsame Pflanzenarten sind im Floren-

schutzkonzept des Landes zusammengefasst. Hier finden sich nicht vorrangig die Höhe-

ren Pflanzen wieder, die einer Gefährdung unterliegen (Rote Liste M-V, Art der Anhänge 

der FFH-Richtlinie), sondern die Aufnahme der Arten in die Liste des Florenschutzkon-

zepts richtet sich vorrangig nach der globalen Verantwortlichkeit für den Erhalt der jewei-

ligen Art, aus der ein landesweiter Handlungsbedarf zum Erhalt abgeleitet wurde. 
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Für den Naturpark Sternberger Seenland9 wurden bisher 508 Fundpunkte von Arten des 

Florenschutzkonzeptes ermittelt, dafür wurden Daten der Floristischen Datenbank rück-

wirkend bis 1980 aufgenommen, 2009 konnte einige überprüft und bestätigt werden, 

auch Neufunde konnten festgestellt werden. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu 

den Arten des Florenschutzkonzeptes im Naturpark und dem vorgeschlagenen Erweite-

rungsbereich um Bützow. 

Tabelle 21: Arten des Florenschutzkonzepts M-V im Naturpark und der Vorschlagsflä-

che für die Erweiterung 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Anzahl der 
Vorkommen 
im NP und NP-
Erweiterung 

Hand-
lungs-
bedarf 10 

RL 
M-V 
2005 

Apium graveolens Echter Sellerie 4 !! 2 

Armeria maritima subsp. elon-
gata 

Sand-Grasnelke  65 !! 3 

Arnoseris minima Lämmersalat 6 !! 2 

Blysmus compressus Flaches Quellried 5 ! 3 

Botrychium lunaria Echte Mondraute 1 ! 2 

Calamagrostis stricta Moor-Reitgras 14 - 3 

Callitriche hermaphroditica Herbst-Wasserstern 2 !! 1 

Carex appropinquata Schwarzschopf-Segge 68 !! 2 

Carex diandra Draht-Segge 5 !! 1 

Carex hostiana Saum-Segge 1 !!! 1 

Carex limosa Schlamm-Segge 7 !! 2 

Centaurium erythraea subsp. 
erythraea 

Echtes Tausendgüldenkraut 1 - 3 

Cephalanthera rubra Rotes Waldvöglein 3 !! 1 

Chenopodium suecicum Grüner Gänsefuß 1 - - 

Cladium mariscus Binsen-Schneide 16 - - 

Cochlearia danica Dänisches Löffelkraut 2 - - 

Cochlearia officinalis Gebräuchliches Löffelkraut 6 !! 1 

Corydalis intermedia Mittlerer Lerchensporn 2 - - 

Dactylorhiza fuchsii Fuchs' Knabenkraut 3 ! 2 

Dactylorhiza maculata subsp. 
maculata 

Gemeines Geflecktes Kna-
benkraut 

1 !! 1 

Dactylorhiza majalis subsp. 
majalis 

Breitblättriges Knabenkraut 22 !! 2 

Dactylorhiza x aschersoniana Aschersons Bastard-
Knabenkraut 

1 ! 2 

                                                
9
 Für die Naturparkregion liegen bislang keine Daten vor. 

10
 !!! = sehr hohes Handlungserfordernis, !! = hohes Handlungserfordernis, ! = mäßiges Handlungserfordernis, - = gegen-
wärtig kein Handlungserfordernis, (*) = potenzielles Handlungserfordernis 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Anzahl der 
Vorkommen 
im NP und NP-
Erweiterung 

Hand-
lungs-
bedarf 10 

RL 
M-V 
2005 

Dianthus carthusianorum 
subsp. carthusianorum 

Kartäuser-Nelke 6 - 3 

Dianthus deltoides Heide-Nelke 15 - 3 

Drosera rotundifolia Rundblättriger Sonnentau 13 - 3 

Dryopteris cristata Kamm-Wurmfarn 13 - 3 

Epipactis palustris Sumpf-Sitter 3 ! 2 

Eryngium campestre Feld-Mannstreu 1 ! 2 

Filago vulgaris Deutsches Filzkraut 6 !!! 1 

Gagea megapolitana Mecklenburger Goldstern 1 ? 3 

Gagea spathacea Scheiden-Goldstern 11 - - 

Gagea villosa Acker-Goldstern 9 ! 3 

Galeopsis segetum Gelber Hohlzahn 3 !! 2 

Gentiana pneumonanthe Lungen-Enzian 1 !!! 1 

Glyceria nemoralis Hain-Schwaden 2 - u 

Helichrysum arenarium Sand-Strohblume 49 - V 

Hepatica nobilis Leberblümchen 4 - V 

Hieracium fuscocinereum 
subsp. pycnodon 

Dichtzähniges Pfeil-
Habichtskraut 

1 (!!) R 

Hypochaeris glabra Kahles Ferkelkraut 1 !! 1 

Juncus subnodulosus Stumpfblütige Binse 19 ! 3 

Lathyrus palustris Sumpf-Platterbse 1 - 3 

Ledum palustre Sumpf-Porst 4 ! 3 

Lolium remotum Lein-Lolch 1 !!! 2 

Luronium natans Froschkraut 9 !!! 1 

Lycopodium clavatum Keulen-Bärlapp 4 !! 1 

Medicago minima Zwerg-Schneckenklee 7 !! 2 

Menyanthes trifoliata Fieberklee 19 - 3 

Najas marina subsp. interme-
dia 

Mittleres Nixkraut 3 !! 2 

Najas minor Kleines Nixkraut 3 !!! 1 

Nuphar pumila Zwerg-Mummel,  5 !!! 1 

Nymphoides peltata Seekanne 2 !!! 1 

Osmunda regalis Königsfarn 1  2 

Parnassia palustris Sumpf-Herzblatt 3 ! 2 

Plantago winteri Salzwiesen-Wegerich 1 - - 

Platanthera bifolia subsp. 
graciliflora 

Gemeine oder Zartblütige 
Weiße Waldhyazinthe 

1 !! 1 

Potamogeton filiformis Faden-Laichkraut 4 !! 1 

Potamogeton praelongus Gestrecktes Laichkraut 2 !! 2 

Potamogeton x angustifolius Schmalblättriges Laichkraut 2 !! 1 

Primula veris Wiesen-Schlüsselblume 3 - V 
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Wissenschaftlicher Name Deutscher Name Anzahl der 
Vorkommen 
im NP und NP-
Erweiterung 

Hand-
lungs-
bedarf 10 

RL 
M-V 
2005 

Ranunculus lingua Zungen-Hahnenfuß 14 - 3 

Saxifraga granulata subsp. 
granulata 

Körnchen-Steinbrech 2 - 3 

Scheuchzeria palustris Blasenbinse 3 !! 2 

Stratiotes aloides Krebsschere 6 - 3 

Thymus serpyllum subsp. 
serpyllum 

Sand-Thymian 7 ! 3 

Trifolium striatum Streifen-Klee 4 !! 2 

Trollius europaeus Trollblume 1 ! 2 

Veronica opaca Glanzloser Ehrenpreis 1 !!! 1 

Im folgenden werden die Arten mit dem höchsten Handlungserfordernis vorgestellt. 

Die Saum-Segge  (Carex hostiana, RL M-V 1) ist eine Art der Basen- und Kalk-

Zwischenmoore, kennzeichnet in den Flusstälern die noch aktiven, wenig beeinträchtig-

ten Durchströmungsmoorbereiche in Form von Seggenrieden oder extensiv genutzten 

Feucht- und Nassgrünländern. Im Warnowtal existiert ein Nachweis (nördlich des Hei-

densees) aus dem Jahr 1987, der aktuell noch nicht bestätigt ist. 

Das Deutsche Filzkraut  (Filago vulgaris, RL M-V 1) kennzeichnet Ackerbrachen und 

Magerrasen auf sandigen Standorten mit lückigem Bewuchs. 2009 konnte Neufunde der 

Art um Mankmoos festgestellt werden, des Weiteren existieren Fundorte in Ackerflächen 

und Trockenrasen bei Karnin sowie bei Kaarz. 

Der Lungen-Enzian  (Gentiana pneumonanthe, RL M-V 1) ist eine charakteristische Art 

der Borstgrasraden, Feuchtheiden und Pfeifengraswiesen auf sauren Moorstandorten. 

Für den Naturpark existiert lediglich ein Nachweis aus dem Fahrenhorst bei Sternberg 

aus dem Jahr 1999 (ohne aktuelle Bestätigung). 

Das Froschkraut  (Luronium natans, RL M-V 1) hat seinen Wuchsort am Fiedlersee im 

Südosten des Naturparks, letztmalig konnte es dort im Rahmen des landesweiten Moni-

torings 2006 nachgewiesen werden.  

Kennzeichnend für flache, ruhige und sommerwarme Buchten an meso- bis eutrophen 

alkalischen Seen ist das Kleine Nixkraut  (Najas minor, RL M-V 1). Das einzige Vorkom-

men im Naturpark befindet sich im Pinnower See (1997). 

Die Zwerg-Teichrose  (Nuphar pumila, RL M-V 1) besiedelt dagegen meso- bis oli-

gotrophe Moorgewässer, bevorzugt also das saure Gewässer. Das einzige Vorkommen 

des Naturparks befindet sich am Frauensee bei Weberin. 

Ein Wildkraut der nährstoffreichen, auch kalkreichen Äcker auf lehmigen bis tonigen 

Standorten ist der Glanzlose Ehrenpreis  (Veronica opaca, RL M-V 1). 
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C.2.3 Fauna 

C.2.3.1 Brutvögel 

Der Untersuchungsraum zeichnet sich durch sein vielfältiges Artenspektrum an Wiesen-

brütern (Limikolen, Wachtelkönig), Arten naturnaher Feuchtlebensräume sowie an Arten 

mit großen Raumansprüchen (Greife, Kranich, Störche) aus. Ihre Bestände in Mecklen-

burg-Vorpommern sind insbesondere durch die Intensivierung der Landwirtschaft (zu-

nehmend artenärmeres Grünland anstelle von artenreichem), Zunahme freizeitbedingter 

Nutzungen (Wassersport, Angeln) und dem vermehrten Auftreten von Prädatoren (Wild-

schwein, Fuchs, eingeschleppte Raubsäuger wie Marderhund, Mink, Waschbär) gefähr-

det. Brutvorkommen der genannten Vogelarten und -gruppen dienen daher als Indikato-

ren ökologisch intakter Kulturlandschaften. Auf einige Vogelarten des Untersuchungsge-

bietes wird im Folgenden ausführlicher eingegangen. 

Limikolen 

Limikolen benötigen als Bruthabitate großflächige, unzerschnittene und extensiv genutzte 
Grünlandbereiche. Im Untersuchungsraum sind aktuelle Brutnachweise von ca. sieben 
Limikolenarten vorhanden (DAUBNER & KINTZEL 2006). Dazu gehören Bekassine (Galli-
nago gallinago, RL M-V 2), Kiebitz (Vanellus vanellus, RL M-V 2), Flussregenpfeifer 
(Charadrius dubius), Waldschnepfe (Scolopax rusticola) und Waldwasserläufer (Tringa 
orchopus). Zu den seltener bzw. unregelmäßig brütenden Limikolen im Untersuchungs-
raum sind die Uferschnepfe (Limosa limosa, RL M-V 1) und der Flussuferläufer (RL M-V 
1) zu zählen. 

Wichtige aktuelle und potenzielle Bruträume für die genannten Arten sind u.a. die War-
nowseen, die Verlandungsbereiche an den Seen (Neuhofer See, Peetscher See), das 
Ramper Moor, die Trollblumenwiese bei Neukloster, die Hohe Burg und der Schwarze 
See sowie das Rugenseemoor. 

Rallen 

Der Wachtelkönig (Crex crex, VS-RL) benötigt feuchte, aber nicht zu nasse Wiesen als 
Brutlebensraum. Seine Brutvorkommen im Untersuchungsraum befinden sich u.a. an den 
Warnowseen, im Warnowtal zwischen Schönlage und Weitendorf, im Niedermoorgebiet 
zwischen Demen und Barniner See sowie auf Grünlandbrachen am Dannhusener See 
(DAUBNER & KINTZEL 2006). Das Warnowtal und die Demener Rinne ist eines der 5 wich-
tigsten Gebiete für den Wachtelkönig innerhalb der Länder der europäischen Union (IBA 
C6-Kriterium). 

Tüpfelsumpfhuhn (Porzana porzana, VS-RL) und Kl-eines Sumpfhuhn (Porzana parva, 
VS-RL, RL M-V 1) hingegen bevorzugen teils überstaute Nasswiesen und Röhrichte als 
Bruthabitat. Die Brutvorkommen des Tüpfelsumpfhuhns konzentrieren sich auf die groß-
flächigen Verlandungsmoore und Röhrichte an Seen sowie auf die Röhricht- und Groß-
seggenbestände u.a. von Polder Neuhof, Peetscher See, Mickowsee, bei Jülchendorf-
Meierei und auf der Schlagsdorfer Wiese (DAUBNER & KINTZEL 2006, JESCHKE et al. 
2003). Das Kleine Sumpfhuhn tritt weitaus seltener auf und konnte u.a. an der Göwe und 
am Turloffer See bei Dabel nachgewiesen werden. 
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Kranich und Schwarzstorch sowie Rohrdommel 

Bevorzugte Bruthabitate der beiden erstgenannten Großvogelarten sind feuchte Bruch-
waldbereiche mit Waldmooren und Altholzbeständen. Der Kranich (Grus grus, VS-RL11) 
nutzt auch offene Sumpf- und Moorbereiche. Er ist über den gesamten Untersuchungs-
raum verteilt an den geeigneten Standorten als Brutvogel zu finden.  

Brutvorkommen des Schwarzstorchs (Ciconia nigra, VS-RL, RL M-V 1) sind aus dem 
Mankmooser Holz bekannt. Einzeltiere wurden in Bachtälern, an Kleingewässern in der 
Offenlandschaft und in Wiesen beobachtet.  

Die Rohrdommel (Botaurus stellaris, VS-RL, RL M-V 1) bewohnt ausgedehnte Wasser-
röhrichte mit Wasserständen zwischen 10 und 30 cm. Im Untersuchungsraum kommt sie 
aktuell u.a. in den Warnowseen und am Peetscher See vor. Vorkommen im Ramper 
Moor konnten aktuell nicht bestätigt werden.  

Greife 

Korn- und Wiesenweihe sind Bodenbrüter. Sie nutzen weitflächige, unzerschnittene 
Grünlandbereiche als Lebensraum. Ein Verdacht für ein Brutvorkommen der Kornweihe 
(Circus cyaneus, VS-RL, RL M-V 1) bestehen am Dannhusener See (DAUBNER & KINTZEL 
2006) sowie an den Warnowseen (SCHMIDT & BRANDT 2008). Brutvorkommen der Wie-
senweihe (Circus pygargus, VS-RL, RL M-V 1) sind u.a. aus der Umgebung von Dabel 
und Witzin bekannt  

Die Rohrweihe (Circus aeruginosus, VS-RL ) brütet im Schilfröhricht von Seen und Tei-
chen. Sie kommt im gesamten Untersuchungsraum vor. Lokale Beobachtungsreihen 
zeigen allerdings einen Bestandsrückgang u.a. an den Warnowseen. Weitere Brutvor-
kommen sind vom Großupahler See und der Rothenmoorschen Sumpfwiese (unregel-
mäßig) bekannt. 

Der Schreiadler (Aquila pomarina, VS-RL, M-V 1) nutzt zur Nestanlage bevorzugt unge-
störte, unterholzreiche Bruch- und Auwälder sowie Laubwälder mit hohem Altholzanteil 
und angrenzendem Extensivgrünland. Ehemalige und potenzielle Brutstandorte liegen 
u.a. am Dannhusener See. Die Brutplätze sind durch forstwirtschaftliche Maßnahmen wie 
Bestandsauflichtungen innerhalb der Horstschutzzonen gefährdet. 

Der Seeadler (Haliaeetus albicilla, VS-RL) ist auf hohe alte Bäume zur Horstanlage an-
gewiesen und brütet regelmäßig im Untersuchungsraum, u.a. im Ramper Moor, im War-
nowtal bei Karnin, bei Jülchendorf und Dabel, im Mustiner Holz sowie am Cambser und 
Bolzer See (SCHMIDT & BRANDT 2008). Am Großupahler und Lenzener See befindet sich 
der älteste, bekannter Brutplatz in M-V (JESCHKE et al. 2003) 

Der Fischadler (Pandion haliaetus, VS-RL) nutzt höhere, freistehende Bäume sowie in 
der Neuzeit auch Stromleitungsmasten zur Horstanlage. Im Untersuchungsraum brütet 
die Art u.a. bei Nisbill und im Raum Friedrichswalde/ Groß Labenz. 

Brachpieper  und Heidelerche  

Brachpieper (Anthus campestris) (VS-RL, RL M-V 1) sowie Heidelerche (Lullula arborea, 
VS-RL ) bevorzugen Landschaftskomplexe aus lichten Kiefernwäldern, Zwergstrauchhei-
den, Trocken- und Magerrasen und offenen Sandflächen sowie reich strukturierte Über-

                                                
11

 geschützt nach Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 
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gangsbereiche zu Waldrandlagen als Brutlebensräume. Diese Habitatstrukturen sind im 
südwestlichen bis südöstlichen Untersuchungsraum insbesondere um Venzkow/ Crivitz 
sowie um Dabel/ Dinnies anzutreffen. Aus diesen Bereichen stammen auch die einzigen 
Brutnachweise des Brachpiepers.  

Neuntöter, Raubwürger und Sperbergrasmücke  

Diese Vogelarten repräsentieren eine mit Hecken- und Gebüschkomplexen reich struktu-
rierte Kulturlandschaft. Die Gehölzstrukturen sind dabei vorzugsweise mit extensiv ge-
nutztem Grünland umgeben. Bevorzugt werden dabei trockenere Standorte. 

Graureiher und Kormoran 

Eine gemischte Brutkolonie beider Arten befindet sich auf einer Insel im Bolzer See. 

Gebirgsstelze und Eisvogel 

Gebirgsstelze (Motacilla cinerea, RL M-V V) und Eisvogel (Alcedo atthis, VS-RL, RL M-V 
3) sind Charakterarten der strukturreichen Fließgewässer und haben ihre Vorkommens-
schwerpunkte in den zumeist bewaldeten Tälern von Warnow und Mildenitz. Außerdem 
ist die Wasseramsel hier ein regelmäßiger Wintergast.  

C.2.3.2 Rastvögel 

In den Jahren 2007 bis 2009 erfolgte eine aktualisierte landesweite Analyse und Bewer-

tung der Funktion der Landschaft für rastende und überwinternde (I.L.N. & IFAÖ 2009). 

Es wurden neu gewonnene Daten aus den langjährigen internationalen Wasservogel- 

und Gänsezählungen, aus Schiffs- und Flugzeugzählungen im marinen Bereich sowie 

aus zahlreichen speziellen Erfassungsprogrammen ausgewertet. Die Rast- und Überwin-

terungsgebiete wurden anhand quantitativer Kriterien in vier Bewertungsstufen klassifi-

ziert. Maßstab aller Kriterien ist die Größe der biogeografischen Population der Arten, oft 

kurz Flyway-Population genannt. Die Kriterien sind Tabelle 22 zu entnehmen (vgl. hierzu 

auch I.L.N. & IFAÖ 2009, Kap. 2.1.4). 

Tabelle 22: Klassen für die Einstufung der Rast- und Überwinterungsgebiete 

Klasse Anhang-I-Art* 
(Flyway-Anteil) 

Nicht-Anhang-I-Art 
(Flyway-Anteil) 

Anzahl Wasservögel 
insgesamt 

Landes-
bestand 

Wert 

A ³  1 % ³  3 % > 60.000 Ind.  sehr hoch (4) 

B 0,3 - 1 % 1 - 3 % 20.000 - 60.000 Ind.  hoch bis  
sehr hoch (3) 

C 0,1 - 0,3 % 0,3 - 1 % 6.000 - 20.000 Ind. 1 % mittel bis hoch 
(2) 

D 0,03 - 0,1 % 0,1 - 0,3 % 2.000 - 6.000 Ind. 0,3 % gering bis mittel 
(1) 

* Vogelart, die im Anhang I der Europäischen Vogelschutzrichtlinie aufgelistet ist 

Quelle: I.L.N. & IfAÖ (2009) 

Mehrere Bereiche des Untersuchungsraums sowie in dessen unmittelbaren Umfeld ha-

ben eine wichtige Funktion als Rast- oder Überwinterungsgebiet. Sie werden nachfolgend 

näher beschrieben (nach I.L.N. & IFAÖ 2009). 
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Groß Tessiner See (Gebietscode 3.1.2, Klasse C) 

Seefläche und umgebende agrarisch genutzte Flächen sind Rast- und Überwinterungs-

gebiet für Saat- und Blessgänse. 

Upahler See (Gebietscode 3.1.7, Klasse C) 

Zu diesem Rast- und Überwinterungsgebiet gehören neben dem Groß Upahler See auch 

der Lenzer See und der Karcheezer See. Hier rasten und überwintern Bless- und Saat-

gänse, Graugänse sowie Stock- und weitere Gründelenten, für die vor allem die flachen 

Seen geeignete Nahrungsflächen bieten. Die Gänse nutzen die Agrarlandschaft als 

Nahrungsgebiet. Rastende und überwinternde Vogelarten mit Bedeutung für die Bewer-

tung des Gebiets sind Blessgans, Saatgans, Graugans und Stockente. 

Warnow-Seen westlich Brüel (Gebietscode 4.2.4, Klas se B) 

Zu diesem Gebiet gehören der Keezer See und der Mickowsee mit ihren großen Wasser-

flächen als funktionelle Zentren, die stärker verlandeten Rummelborn- und Nedderseen 

sowie der Holzendorfer See. Zu den Arten mit vergleichsweise hohen Beständen gehö-

ren Zwergschwan und Waldsaatgans, weitere Rastvogelarten sind Singschwan, Bless- 

und Saatgans, Tundra-Saatgans, Schnatter- und Stockente sowie die Graugans. 

Stärkere Fluktuationen der Anzahl rastender Gänse am Schlafplatz (innerhalb kurzer Zeit 

und zwischen den Jahren) könnten auf öfteren Schlafplatzwechsel hinweisen, sowohl 

innerhalb des Rastgebietes als auch auf andere Gewässer. Als Ursachen können neben 

wechselnden Nahrungsangeboten vor allem Störungen vermutet werden, zumal die 

Gewässer relativ klein sind andere Gewässerteile i.d.R. keine ausreichende Distanz zum 

Ausweichen bieten. 

Rastende und überwinternde Vogelarten mit Bedeutung für die Bewertung des Gebiets 

sind Singschwan, Zwergschwan, Saatgans (Wald- und Tundra-), Blessgans, Schnatter-

ente, Stockente und Graugans. 

Wariner See (Gebietscode 4.2.5, Klasse B) 

Zu diesem Gebiet gehören Tempziner See, Bibowsee, Neuhofer See, Neuklostersee, 

Großer Wariner See, Großlabenzer See und Glammsee. Tempziner und Neuhofer See 

sind regelmäßig genutzte Gänseschlafplätze und als funktionelle Zentren des Rastge-

biets anzusehen. Angaben zum Neuklostersee sowie zum Großen Wariner und Großla-

benzer See deuten auf Schlafplatzfunktionen für Gänse hin. Eine gelegentliche Nutzung 

dieser Gewässer durch Gänse kann als sicher gelten, qualitative Angaben (Häufigkeit, 

Anzahl) liegen jedoch nicht vor. Zu weiteren Wasservögel (z.B. Blessralle, Stock-, Reiher- 

und Schellente, Gänse- und Zwergsäger) liegen Angaben nur für den Tempziner See vor. 

Rastende und überwinternde Vogelarten mit Bedeutung für die Bewertung des Gebiets 

sind Zwergschwan, Saatgans (Wald- und Tundra-), Blessgans, Graugans, Gänsesäger, 

Reiherente, Haubentaucher und Singschwan. 
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Sternberger Seen (Gebietscode 4.2.6, Klasse B) 

Das Gebiet umfasst den Großen Sternberger See, den Trenntsee, den Gägelower See, 

den Holzendorfer See, den Dabeler See und den Klein Pritzer See. Als funktionelle Zent-

ren des Rastgebiets sind der Trenntsee und der Gägelower See, welches als Gänse-

schlafplätze fungieren, anzusehen. Rastende und überwinternde Vogelarten mit Bedeu-

tung für die Bewertung des Gebiets sind Singschwan, Saatgans (Wald- und Tundra-), 

Blessgans, Zwergsäger, Graugans, Gänsesäger, Haubentaucher, Zwergschwan, Rei-

herente, Tafelente und Schellente. 

Seen der Demener Rinne (Gebietscode 4.2.7, Klasse B ) 

Zu diesem Gebiet hören der Barniner See, der Dannhusener See, der Schönfelder See 

und der Kobrower See. Das funktionelle Zentrum des Rastgebiets ist der Barniner See, 

der regelmäßig als Gänseschlafplatz dient. Rastende und überwinternde Vogelarten mit 

Bedeutung für die Bewertung des Gebiets sind Zwergsäger, Saatgans (Wald- und Tund-

ra-), Zwergschwan, Reiherente, Haubentaucher, Stockente, Tafelente, Schellente, Bless-

ralle, Singschwan, Löffelelente und Blessgans. 

Seengebiet Woserin-Lohmen (Gebietscode 4.3.1, Klass e B) 

Dieses Gebiet umfasst den Rothener See, den Bolzer See, den Woseriner See, den 

Garder See, den Lohmener See und den Breeser See sowie eine Anzahl kleinerer Ge-

wässer (z.B. bei Rothen und Ruchow). Regelmäßig genutzte Gänseschlafplätze (funktio-

nelle Zentren für diese Arten) sind der Rothener, der Woseriner und der Breeser See. 

Auch auf Kleingewässern bei Rothen und auf dem Bolzer See gibt es Übernachtungen 

von Gänsen. Der Breeser See wird außerdem von Kranichen als Schlafplatz genutzt, die 

Höchstbestände liegen regelmäßig bei über 300 Individuen und stiegen in den letzten 

Jahre auf ca. 550 Exemplare. Rastende und überwinternde Vogelarten mit Bedeutung für 

die Bewertung des Gebiets sind Kranich, Saatgans (Wald- und Tundra-), Blessgans, 

Graugans und Schnatterente. 

C.2.3.3 Säugetiere 

Der Untersuchungsraum weist Vorkommen folgender Zielarten der FFH-Richtlinie auf: 

Fischotter und Biber 

Der Untersuchungsraum weist überregional bemerkenswerte Bestände des Bibers  (Cas-

tor fiber, FFH II/IV, RL M-V 3) und des Fischotters  (Lutra lutra, FFH II/IV, RL M-V 2) auf. 

Der ehemals im Gebiet ausgerottete Biber wurde erst 1990 wieder ausgesetzt. Nach der 

Wiedereinbürgerung von 11 Elbebibern an der Warnow in den Jahren 1990 - 1992 ist die 

Population mittlerweile auf ca. 300 - 400 Biber im Bereich des Naturparks Sternberger 

Seenland angewachsen. Die Besiedlung erfolgte ausgehend von der Motel/ Settiner See 

im Südwesten der Naturparkregion und vom Cambser See über den weiteren Verlauf der 

Motel sowie den Kleinen und Großen Pohlsee in die Warnow (MUNDT 1992). Seine 

Verbreitung entlang der Warnow reicht ausgehend vom Raum Gneven/ Pinnow/ Gäde-

behn bereits bis zum Keez- und bis in den Großen Steedersee, an der Warnow bis an 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






 ��

den Rand des Naturparkes bis Warnow (Fraßspuren an Altarm bei Warnow 2008) sowie 

in der Mildenitz bereits bis Zülow (LUNG M-V 2008c). 

Im Rahmen der FFH-Managementplanung wurden in sechs FFH-Gebieten des Natur-
parks geeignete Habitate für den Biber  analysiert. Als Gebiete mit geeigneten Habitatei-

genschaften wurden ermittelt: 

�� Mickowsee 

�� Alte Warnow mit Rummelborn- und Neddersee 

�� NSG Warnowdurchbruchstal 

�� Mildenitz zwischen Sternberger See und Mündung in die Warnow 

�� Mühlbach bei Eickhof 

�� Torfstiche an der Warnow bei Sternberg – Ziegelei 

�� Groß Labenzer See 

�� Sternberger und Trenntsee 

�� Mildenitz bei Zülow 

�� Rothener See 

�� Mildenitz zwischen Rothener See und Borkow 

�� Borkower See 

�� Schwarzer See, Enten- und Fiedlersee 

�� Garder See 

�� Bolzer See 

�� Woseriner See 

Defizite in der Habitatausprägung resultieren beim Biber u.a. aus fehlenden Gewässer-

randstreifen, intensiver Gewässerunterhaltung und Totholzentnahme 

Der Fischotter  ist im Gebiet flächendeckend verbreitet. Vorkommensschwerpunkte 

lassen sich anhand der Nachweise von Trittsiegeln und Losung im Gelände ableiten. 

Derartige Nachweise verteilen sich über den gesamten Untersuchungsraum, so dass 

man von einer flächendeckenden Verbreitung ausgehen kann (LUNG M-V 2008c). Vor-

kommensschwerpunkte sind insbesondere die Flusstäler von Warnow und Mildenitz 

sowie deren Zuflüsse, die vor allem auch als wichtige Wanderkorridore fungieren.  

Wichtigste Gefährdungsursache ist die Kollision mit dem Straßenverkehr in Bereichen, 

wo sich vielbefahrene Straßen mit Fließgewässern kreuzen. Daneben gibt es auch Opfer 

durch ungesicherte Reusen in Fischfanggewässern. 

Im Rahmen der FFH-Managementplanung ermittelte Gebiete mit günstigen Habitateigen-

schaften sind: 

�� Garder See 

�� Schwarzer See, Enten- und Fiedlersee 

�� Borkower See 

�� Mildenitz zwischen Borkower und Rothener See 

�� Rothener See 

�� Alte MIldenitz zwischen Rothener und Trenntsee 
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�� Trennt- und Sternberger See 

�� Mildenitz unterhalb des Sternberger Sees bis zur Mündug in die Warnow 

�� Großes Torfmoor an der Warnow 

�� Warnowtal bei Gädebehn 

�� Mühlenfließ 

�� Warnowdurchbruchstal bei Karnin 

�� Mickowsee 

�� Alte Warnow mit Rummelborn- und Neddersee 

�� Warnowtal zwischen Weitendorf und Sagsdorf 

�� NSG Warnowdurchbruchstal 

�� Frauensee und Viersee 

�� Glambecksee 

�� Motel 

�� Deichel- und Hohlsee 

�� Muchelwitzer See 

�� Klaas- und Teppnitzbachtal mit Zuflüssen und Mooren im Babster Wald 

�� Oberer See und Wustrowsee mit angrenzenden Vermoorungen und Bürgermeister-
see 

�� Rübensee 

�� Radebach 

�� Weißer See, Harmssee, Großer und Kleiner Barschsee, Baarskuhl und weitere Klein-
seen im Wariner Waldgebiet (westlich des Labenzer Sees) 

�� Schönlager See und südlich angrenzende Niederung 

Defizite in der Habitatausprägung für den Fischotter wurden u.a. aufgrund folgender 

Faktoren festgestellt: 

�� Reusenfischerei ohne Schutzgitter  

�� nicht ottergerechte Durchlässe an Fließgewässern  

�� Güteeigenschaften der besiedelten Gewässer 

�� Störungen und Beeinträchtigungen im engeren Lebensraum und im Wanderkorridor, 
v.a. aufgrund zahlreicher nicht ottergerechte Bauwerke bzw. nur bedingt ottergerech-
te Brücken an viel befahrenen Straßen, die den Fischotter bei seinen Wanderungen 
gefährden 

�� fehlende Gewässerrandstreifen 

Fledermäuse 

Im Untersuchungsraum gibt es Nachweise von insgesamt zehn der in M-V 16 vorkom-

menden Fledermausarten (vgl. Tabelle 23). 
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Tabelle 23: Nachgewiesene Fledermausarten in der Naturparkregion  

Deutscher Name  Wissenschaftlicher Name Schutzstatus/Gefährdung  Nachweise nach 

Braunes Langohr Plecotus austriacus FFH IV, RL M-V 4 (1), (2) 

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus FFH IV, RL MV 3 (2) 

Fransenfledermaus Myotis nattereri FFH IV, RL MV 3 (2) 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula FFH IV, RL MV 3 (1), (2) 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus FFH II/IV, RL M-V 1 (3) 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmanius FFH IV, RL M-V 4 (2) 

Rauhhautfledermaus Pipistrellus nathusii FFH IV, RL M-V 4 (2) 

Teichfledermaus Myotis dasycneme FFH II/IV, RL MV 1 (1), (2) 

Wasserfledermaus Myotis daubentoni FFH IV, RL M-V 4 (1), (2) 

Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus FH IV, RL M-V 4 (2) 

(1) Nachweise in der Naturparkregion mittels Netzfänge nach LINFOS M-V (LUNG M-V 2008c) 

(2) Nachweise im Untersuchungsgebiet der mittleren Warnow bei Alt Necheln und Kaarz mittels Bat-
Detektor/ Sichtbeobachtung und Netzfänge (BINNER 2006) 

(3) Nachweis Fledermausnacht Groß Raden am 27.6.2008 

Das Braune Langohr  ist eine typische Fledermausart des Waldes und bevorzugt Wälder 

mit dichten Unterholzbeständen. Hier nutzt sie vorwiegend Baumhöhlen als Sommer-

quartier und Wochenstuben. Winterquartiere konnten bislang in Höhlen, Kellergewölben 

und Baumstämmen gefunden werden (BINNER 2006). 

Die Breitfügelfledermaus  lebt bevorzugt in reich strukturierte Landschaften, gerne in 

Gewässernähe, aber auch in Gärten und Parks sowie entlang von Straßenlaternen. Die 

Art überwintert in Ritzen von Häusern, Gewölben, Kellern und Bunkern (ebd.). 

Die Fransenfledermaus  bewohnt sowohl Waldgebiete als auch urbane Bereiche. Als 

Sommerhabitate werden v.a. offene Waldstrukturen genutzt. Die Art überwintert vorwie-

gend in feuchten Kellergewölben, Bastionen oder Höhlen. Als Jagdgebiete werden neben 

Wäldern auch reich strukturierte, halboffene Parklandschaften mit Hecken, Baumgruppen 

und Streuobstwiesen genutzt (ebd.). 

Der Große Abendsegler  gehört zu den größten und verbreitetsten Fledermausarten 

Mecklenburg-Vorpommern. Der Lebensraum befindet sich vorwiegend in waldähnlichen 

Strukturen. Als Quartier nutzt er v.a. Baumhöhlen (ebd.). Er ist in der Naturparkregion 

weit verbreitet. 

Die Mopsfledermaus  nutzt lichte Waldlandschaften, Parks und Gehölzränder als Som-

merlebensräume und nasse Gewölbe und Höhlen als Winterquartiere (LUNG M-V 

2008a). 

Die Mückenfledermaus  ist die kleinste heimische Fledermausart. Sie ist eine Schwes-

ternart der Zwergfledermaus und wird erst seit einigen Jahren als eigene Art betrachtet. 

Daher sind Kenntnisse zur ihrer Verbreitung weitgehend lückig. Beide Arten sind schwer 

voneinander zu unterscheiden. Die Zwergfledermaus  sucht besonders die Nähe 

menschlicher Siedlungen  auf. Ihr bevorzugter Lebensraum sind Parks, Gärten, Obst-
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plantagen und Offenlandschaften. Es ist davon auszugehen, dass sie in der Naturparkre-

gion regelmäßig vorkommt (BINNER 2006). 

Die Rauhhautfledermaus  gilt aus häufigste Waldfledermaus in M-V und besitzt eine 

hohe Anpassungsfähigkeit. Sowohl Wälder und waldartige Strukturen als auch urbane 

Bereiche werden genutzt (ebd.). 

Kenntnisse zur Verbreitung der Anhang II - Art Teichfledermaus  sind bislang lückenhaft. 

In M-V konzentrieren sich die Vorkommen auf Westmecklenburg (ebd.). Die Wasserfle-

dermaus  ist der Teichfledermaus sehr ähnlich, aber etwas kleiner. Beide Arten fangen 

über der Wasseroberfläche fliegend Wasserinsekten und Jungfische. Die Wasserfleder-

maus sucht die Nähe von Wasseransammlungen in Form von Seen, Flüssen und Bä-

chen. Es ist davon auszugehen, dass sie zu den verbreitetsten Fledermausarten in der 

Naturparkregion gehört (ebd.). 

Wichtige Winterquartiere in der Naturparkregion sind u.a. das Gutshaus Augustenhof, die 

Kirche Dabel, das Gutshaus Eickelberg, die Wassermühle Eickhof, der Schnapskeller 

Gädebehn, das Schloss Lübzin, Gutshaus und Keller in Müsselmow, zwei Eiskeller in 

Sternberg, das Gutshaus Zaschendorf sowie das Mausoleum und die Bülowkapelle in 

Kaarz. 

Hauptgefährdungsursache für alle Fledermausarten ist die Vernichtung von Quar-

tierstandorten durch forstliche Maßnahmen oder den Abriss bzw. die nicht fledermaus-

gerechte Sanierung von Gebäuden. 

C.2.3.4 Amphibien und Reptilien  

Amphibien 

Aus dem Untersuchungsraum und dessen Umgebung Vorkommen von folgenden Am-

phibienarten belegt (SCHIEMENZ & GÜNTHER 1994): 

Teichmolch (Triturus vulgaris, RL M-V 3) Wechselkröte (Bufo viridis, FFH IV, RL M-V) 

Kammmolch (Triturus cristatus, FFH II/IV, RL M-V 2) Laubfrosch (Hyla arborea, FFH IV, RL M-V 3) 

Rotbauchunke (Bombina bombina, , FFH II/IV, RL M-V 
2) 

Moorfrosch (Rana arvalis, FFH IV, RL M-V 3) 

Knoblauchkröte (Pelobates fuscus, FFH IV, RL M-V 3) Grasfrosch (Rana temporaria, FFH V, RL M-V 3) 

Erdkröte (Bufo bufo, RL M-V 3) Teichfrosch (Rana kl. esculenta FFH V, RL M-V 3) 

Kreuzkröte (Bufo calamita, FFH IV, RL M-V 2)  

Amphibien sind insbesondere in solchen Feuchtgebieten anzutreffen, die eine reich 

strukturierte Vernetzung von Laichgewässern mit terrestrischen Sommer- und Winterle-

bensräumen aufweisen. Es ist daher eine weite Verbreitung der meisten Amphibienarten 

im Untersuchungsraum zu erwarten.  

Kammmolch  und Rotbauchunke  sind als bedeutende FFH-Arten des Untersuchungs-

raums hervorzuheben. Vorkommenszentren bzw. Bereiche mit hohem Lebensraumpo-

tenzial wurden als FFH-Gebiet an die EU-Kommission gemeldet (s. Kapitel C.2.3.2). 

Beide Arten nutzen sonnenexponierte, vegetationsreiche stehende eutrophe und fisch-
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freie Gewässer als Laichhabitate. Dabei werden v. a. Kleingewässer in Offenlandschaften 

und Waldlagen mit Überschwemmungsbereichen und reich strukturierter Ufer- und Ver-

landungsvegetation bevorzugt. Als Überwinterungsplätze dienen Wald- und Gehölzstrei-

fen mit Totholzstrukturen, Erdhöhlen sowie Reisig-, Laub- und Lesesteinhaufen im Um-

feld der Laichgewässer. 

Vorkommensschwerpunkte der Rotbauchunke befinden sich um Boitin/ Groß Upahl und 

Glambeck, um Qualitz und Moisall sowie im Raum Woserin/ Borkow. Lokale Verbrei-

tungszentren der Rotbauchunke befinden sich außerdem in der Rothenmoorsche 

Sumpfwiese und auch am Gägelower See. Der Kammmolch tritt u.a. mit Vorkommen bei 

Glambeck/ Göllin, um Boitin sowie um Groß und Klein Upahl auf. 

Gefährdungsursachen sowohl von beiden letztgenannten als auch fast aller anderen 

Amphibienarten liegen v.a. in einer intensiven landwirtschaftlichen Umlandnutzung (Ein-

satz von Mineraldüngern und Pflanzenschutzmitteln), unzureichenden Pufferstukturen um 

die Gewässer, Fischbesatz von Laichgewässern, zunehmender Beschattung durch das 

Aufkommen von Ufergehölzen und einer zunehmenden Zerschneidung von Wanderwe-

gen. 

Reptilien 

Reptilien bevorzugen Lebensräume mit warmen und trockenen Teilbereichen. Schwer-

punkte in der Verbreitung dieser Arten liegen daher in den ehemals militärisch genutzten 

Heidegebieten. Durch die vielfältige Strukturierung dieser Gebiete durch Offenstellen, 

Trockenrasen und unterholzreiche Gehölzkomplexe stellen diese Standorte günstige 

Lebensraumbedingungen für diese Arten dar. 

Mit folgenden Reptilienarten ist im betrachteten Gebiet zu rechnen (SCHIEMENZ & GÜN-

THER 1994):  

Blindschleiche (Anguis fragilis, RL M-V 3) Ringelnatter (Natrix natrix, RL M-V 3) 

Zauneidechse (Lacerta agilis, FFH IV, RL M-V 2) Kreuzotter (Vipera berus, RL M-V 2) 

Waldeidechse (Lacerta vivipara, RL M-V 3)  

Nach Bundesartenschutzverordnung (BartSchV) zählen alle Arten zu den besonders 

geschützten Arten (bg). 

C.2.3.5 Fische und Rundmäuler  

Die Naturparkregion weist ein reiches Vorkommen von Fischen und Rundmäulern auf. 

Tabelle 92 gibt einen Überblick über die Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie in den 

Gewässern des Untersuchungsraums. 

Nachfolgend werden die wichtigsten im Untersuchungsraum vorkommenden Arten cha-

rakterisiert. 

Das Flussneunauge  (Lampetra fluviatilis, FFH II/V, RL M-V 1) ist eine anadrome Wan-

derart, die in der Region kiesreiche Sedimente in Fließgewässern, insbesondere in den 

Durchbruchstälern von Warnow und Mildenitz als Laichgebiet nutzt. Das Flussneunauge 

lebt einen Großteil der adulten Phase im Meer und steigt zum Ablaichen in die Flüsse 
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auf. Das Ablaichen geschieht über sandig-kiesigen Substraten. Die Larven sind Sedi-

mentbewohner der Fließgewässer und benötigen einen feinsandigen Fließgewässer-

grund mit geringen Strömungsgeschwindigkeiten. Negativ auf Ausbreitung wirken sich 

Wanderhindernisse (Wehre, Staue) aus. 

Das Bachneunauge  (Lampetra planeri, FFH II, RL M-V 3) bewohnt kleine Flüsse und 

Bäche mit unbelasteter bzw. mäßig belasteter Wasserqualität (PETERSEN et al. 2004). 

Das Warnowsystem ist neben der Peene, Recknitz und Schaale ein Verbreitungsschwer-

punkt in M-V. Vorkommen gibt es in Warnow und Mildenitz sowie im Klaas- und Tepp-

nitzbach, im Hofpen- und Radebach. Bachneunaugen brauchen zwei unterschiedliche 

Habitate: Für die Reproduktion benötigen sie schnellströmende kiesige Abschnitte, als 

Querderaufwuchsplätze (Larven) dienen träge fließende, sandig-schlammige Strecken. 

Der Steinbeißer  (Cobitis taenia, FFH II, RL M-V G) bewohnt langsam fließende oder 

stehende Gewässer der Niederungen mit sandigem und organisch angereichertem 

Grund (STEINMANN & BLESS 2004), z.B. Bäche, Flüsse, unverschlammte Altgewässer, 

Weiher, Seen, Be- bzw. Entwässerungsgräben sowie den Uferbereich von Seen und 

größeren Tümpeln. Er ist in fast allen Fließgewässersystemen in M-V verbreitet. Im Un-

tersuchungsraum gibt es Vorkommen im Klaas- und Teppnitzbach, im Radebach, in der 

Mildenitz und der Warnow. Die Art ist dämmerungs- und nachtaktiv. Die Fische durchsu-

chen bei Dunkelheit den Boden nach Nahrung und ernähren sich von Kleintieren (Wür-

mer, Insektenlarven, Kleinkrebse). Tagsüber vergraben sie sich im Sand. Die Art ist 

besonderst gefährdet durch Gewässerunterhaltung. 

Für den Schlammpeitzger  (Misgurnus fossilis, FFH II, RL M-V V) bevorzugt warme, 

langsam fließende und stehende Gewässer wie Altarme, Wiesengräben, Seen und Tei-

che mit starker Schlammschicht, in er sich eingraben kann. Im Untersuchungsraum sind 

auch mit der Warnow in Verbindung stehende Gräben geeignete Habitatflächen, Nach-

weise aus solchen Gräben bestehen bei Kritzow, Nutteln und Gustävel. Auch diese Art ist 

v. a. durch Gewässerunterhaltung gefährdet. 

Vorkommen des Bitterling  (Rhodeus sericeus amarus, FFH II, RL M-V 3) sind aus der 

Warnow und der Mildenitz bekannt. Die Art bewohnt vor allem schwach fließende und 

stehende Gewässer mit reichem Pflanzenwuchs, darunter auch Torfstiche und Seen. Die  

Fortpflanzung ist sehr spezialisiert, da sie an das Vorkommen von Fluss- und Teichmu-

scheln gebunden ist. Die Eier werden in die Muscheln abgelegt und dort befruchtet. Nach 

drei Wochen schlüpfen die Jungfische im Kiemenraum der Muschel und verlassen diesen 

nach einigen Tagen. 

Ihren Verbreitungsschwerpunkt in M-V hat die Quappe (Lota lota, RL M-V V) im Warnow-

Mildenitzgebiet. Besiedelte Gewässer sind durch Strukturreichtum (u.a. Holz und Steine 

als Verstecke) gekennzeichnet. Die Quappe benötigt größere zusammenhängenden 

Areale aus Fließgewässern und durchflossenen Seen wie es für das Warnow- und Milde-

nitzsystem typisch ist. 
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C.2.3.6 Großkrebse 

Der Deutsche Edelkrebs (Astacus astacus, RL M-V 2) war vor dem Ausbruch der Krebs-

pest am Ende des 19. Jahrhundert in fast allen Gewässern des Landes und somit auch 

der Naturparkregion zu finden. Durch die Krebspest sind die meisten ehemaligen Vor-

kommen erloschen (ca. 90 %). Neben der Krebspest zählen heute auch Gewässerver-

schmutzung und -ausbau sowie die Konkurrenz durch den die Krebspest übertragenden 

Amerikanischen Flusskrebs (Orconectes limosus) zu den Gefährdungsursachen (WINK-

LER et al. 2007). 

Der Edelkrebs bevorzugt gut strukturierte Fließgewässer. Die Sommertemperaturen in 

den besiedelten Gewässern müssen für 2 bis 3 Monate 16 °C erreichen, anderenfalls 

findet keine Entwicklung der Geschlechtsteile (Gonaden) und damit keine Vermehrung 

statt. Der Edelkrebs meidet sehr schlammige Gewässer, da er gerne Wohnhöhlen in den 

Uferböschungen angelegt, vor allem unter Steinen, Wurzeln und totem Holz. Er reagiert 

empfindlich auf chemische Verschmutzung, besonders auf Insektizide. Die Paarung der 

Krebse findet im Herbst statt. Das Weibchen trägt dann die Eier bis zum nächsten Früh-

sommer am Hinterleib. Aus den Eiern entwickeln sich kleine Krebse, die so genannten 

Sömmerlinge. 

Das Projekt Warnow Wildlife „Krebsgarten Basthorst" bemüht sich unter dem Motto 

„Schutz durch Nutzung“ um die Aufzucht des Edelkrebses. Der Edel- oder Tafelkrebs 

wird in eigenen Anlagen für die Gastronomie und Hotellerie, aber auch für die Wiederan-

siedlung in freier Natur gezüchtet. Angelveranstaltungen, Seminare und Workshops 

machen den Edelkrebs erlebbar und informieren über seine Lebensweise und Gefähr-

dung (www.warnowwildlife.de, 06.2009). 

C.2.3.7 Mollusken 

Für die Artengruppe der Mollusken sei stellvertretend auf das Vorkommen von zwei FFH-

Arten hingewiesen. Beide Arten sind Landschnecken und fungieren als Zeigerarten für 

intakte Feuchtgebiete. Die Bauchige Windelschnecke  (Vertigo moulinsiana, FFH II, RL 

M-V 3) lebt auf feuchten, kalkreichen Niedermoorflächen und ist in Großseggenrieden 

sowie auf Schilf am Ufer von Niederungsbächen und Seen zu finden. Verbreitungs-

schwerpunkte und Populationen in einem günstigen Erhaltungszustand befinden sich im 

Untersuchungsgebiet u.a. am Oberen und Wustrowsee südwestlich von Sternberg, am 

Neuklostersee und am Großen Wariner See, in den Niedermoorbereichen an der War-

now südwestlich von Klein Raden, im Neddersee sowie in den Bruchwäldern an der 

Warnow bei Karnin. 

Weit weniger verbreitet ist aufgrund ihrer Lebensraumansprüche die Schmale Windel-

schnecke  (Vertigo angustior, FFH II, RL M-V 3), sie kommt in verschiedenen Feuchtbio-

topen wie Wiesen und Rieden vor, deren Krautschicht locker ausgebildet sein sollte, da 

sich die Schnecke vor allem in der Streuschicht dieser Biotope aufhält. Im Untersu-

chungsraum ist sie z.B. am Oberen und Wustrowsee südwestlich von Sternberg, am 

Garder See sowie am Holzsee bei Woserin heimisch. 
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Die Gemeine Flussmuschel  (Unio crassus, FFH II/IV, RL-M-V 1) bevorzugt saubere 

Fließgewässer mit strukturiertem Substrat und abwechslungsreicher Ufergestaltung. Sie 

gilt als Indikatorart für mäßig bis schnell fließende und sauerstoffreiche Fließgewässer 

mit guter bis sehr guter Wasserqualität. Die Art ist zur Reproduktion auf spezifische Wirts-

fische angewiesen (u.a. Elritze, Döbel, Groppe, Stichling).  

Hauptgefährdungsursachen sind v. a. hohe Nitratwerte des Wassers, die insbesondere 

von den Jungtieren nicht ertragen werden. Weiterhin spielen Bewirtschaftungsmaßnah-

men (Krautung, Sohlbereinigung) sowie eine Reduzierung von Fließgeschwindigkeiten 

z.B. durch die Anlage von Wehren eine Rolle. In Gewässern mit Kanutourismus sind 

insbesondere bei niedrigen Wasserständen Sedimentaufwirbelungen und direkte Schädi-

gung bei Grundberührung der Boote sowie durch Trittschäden bei Treidelverkehr eine 

wesentliche Beeinträchtigung. 

Im Naturpark sind Vorkommen in folgenden Fließgewässerabschnitten bekannt: 

�� Teppnitzbach zwischen Neumühle und Großen Wariner See 

�� Mildenitz zwischen Borkow und Rothener See  

�� Bresenitz zwischen Woseriner See und Mündung in die Mildenitz  

�� Radebach zwischen Klein Labenz und Blankenberg  

�� Warnowdurchbruchstal mit Mildenitzdurchbruchstal 

�� Warnow zwischen Langen Brütz und  Karnin  

�� Warnow von 900 m unterhalb von Gädebehn bis Augustenhof  

�� Warnow von Forstshof bis 900 m unterhalb Gädebehn  

�� Warnow zwischen Barniner See und Forsthof  

Die Vorkommen in Teppnitzbach, Warnow, Bresenitz und Göwe gehören in Deutschland 

zu den letzten mit Jungmuschelaufkommen (ZETTLER et al. 2006) und haben somit über-

regionale Bedeutung.  

C.2.3.8 Insekten  

Käfer 

Unter den im Untersuchungsraum vorkommenden Käferarten ist der auf altholzreiche 
Baum- und Waldbestände angewiesene Eremit (Osmoderma eremita, FFH II/IV, RL M-V 

4) hervorzuheben. Er lebt ausschließlich in mit Mulm gefüllten Höhlen von Bäumen (v. a. 

Eichen, Buchen, Linden, Weiden und Obstbäume). Diese Habitatstrukturen bilden sich 

entsprechend in Stämmen und starken Ästen mächtiger und alter Laubbäume 

(SCHAFFRATH 2003). Bevorzugt werden Bäume offener und halboffener Lebensräume, wo 

eine ausreichende Erwärmung der Brutstätten gewährleistet ist. Aktuelle Nachweise 

konnten im Rahmen von Kartierungen der Naturwacht des Naturparks Sternberger Seen-

land 2009 erbracht werden. Fundorte sind u.a. Alteichen bei Raben-Steinfeld, in Turloff, 

bei Wendorf, bei Zülow, bei Groß Labenz, bei Klein Pritz, bei Neuhof sowie am Glamm-

see in Warin (nach durch die Naturwacht ausgefüllten Erfassungsbögen für Osmoderma 

eremita im Rahmen des Artenmonitoring in Mecklenburg-Vorpommern, Übermittlung 

durch Lippke, J. vom 8.1.2010). 
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Tagfalter 

Der Große Feuerfalter  (Lycaena dispar, FFH II/IV, RL M-V 2) ist Leitart des strukturrei-

chen Feuchtgrünlands (vgl. PETERSEN et al. 2003). Er kommt auf ampferreichen Feucht-

wiesen und deren Brachstadien, an ungemähten Grabenrändern, an See- und Flussufern 

mit Seggen- und Röhrichtbeständen, in Niedermooren, an feuchten Gebüsch- und Weg-

rändern sowie an Störstellen in Auenwäldern vor. Für diese Art ist eine geringe Populati-

onsdichte typisch. Dementsprechend ist das Minimalareal einer dauerhaft überlebensfä-

higen Population relativ groß (etwa 70 ha in Nordeuropa, MADE & WYNHOFF 1996 in 

PETERSEN et al. 2003). Im Untersuchungsraum wurde der Große Feuerfalter nur am 

Lenzener See in dessen Verlandungssaum nachgewiesen. 

Libellen 

Aus der Gruppe der Libellen kommt im Untersuchungsraum als FFH-Art die Große 

Moosjungfer  (Leucorrhinia pectoralis, FFH II/IV, RL M-V 2) vor. Sie ist eine wärmelie-

bende Art, die Gewässer mit durch Unterwasserpflanzen durchsetzter Wasseroberfläche 

und lockerer Riedvegetation am Ufersaum bevorzugt (vgl. PETERSEN et al. 2003). Der 

Lebensraum ist somit durch einen mittleren Sukzessionsgrad und Trophiestufe gekenn-

zeichnet. Im Untersuchungsraum sind Vorkommen dieser Art insbesondere im Warnowtal 

nachgewiesen. Die Kartierungsarbeiten im Rahmen der Erarbeitung der FFH-

Fachbeiträge ergaben, dass Altarme und Torfstiche u.a. bei Warnow, Weitendorf und 

Vorbeck als Lebensraum genutzt werden (auch mit Reproduktion), aber auch Moorflä-

chen mit kleinen eingeschlossenen Wasserflächen wie das Kronsmoor und das Mühlen-

moor besiedelt werden. Im Rahmen des landesweiten Monitorings für die Große Moos-

jungfer konnten 2004 Nachweise der Art am Südufer des Lenzener Sees erbracht wer-

den (FFH-Monitoring Libellen, Jahresbericht 2004 zum Arten-Monitoring Leucorrhinia 

pectoralis in Mecklenburg-Vorpommern, PfAU 2004). Weitere Nachweise dieser Libellen-

art liegen in Moorflächen bei Glambeck und bei Mankmoos im nördlichen Bereich des 

Untersuchungsgebietes (LUNG-Daten aus dem landesweiten Monitoring 2003 bis 2005). 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






��

C.2.4 Schutzgebiete und internationale Verpflichtun gen  

C.2.4.1 Schutzgebiete und -objekte nach Landesrecht  

Naturschutzgebiete 

Naturschutzgebiete (NSG) sind gemäß § 23 BNatSchG rechtsverbindlich festgesetzte 

Gebiete, in denen ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft in ihrer Ganzheit 

oder in einzelnen Teilen erforderlich ist 

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung von Lebensstätten, Biotopen 
oder Lebensgemeinschaften bestimmter wild lebender Tier- und Pflanzenarten, 

2. aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen o-
der 

3. wegen ihrer Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schönheit. 

Im Untersuchungsraum befinden sich ganz oder anteilig 19 NSG mit einer Größe von 

1.803 ha (Größe der NSG gesamt: 2.269 ha), was einem Anteil von ca. 1,5 % der Ge-

samtfläche entspricht. Davon liegen 12 NSG mit 1.348 ha im Naturpark (ca. 2,5 % der 

Fläche). Die Schutzgebietsgrenzen sind in der Karte 2 dargestellt. Eine Übersicht der 

NSG ist der Tabelle 93 im Anhang zu entnehmen. 

Landschaftsschutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete (LSG) erfordern nach § 26 BNatSchG zur Erhaltung, Entwick-

lung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 

oder der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

einen besonderen Schutz von Natur und Landschaft. Sie können auch aufgrund der 

Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Landschaft, der besonderen kulturhistorischen Be-

deutung oder wegen ihres Erholungswertes geschützt werden.  

In der Naturparkregion liegen ganz oder anteilig 21 LSG mit einem Flächeanteil von 

35.576 ha (Größe gesamt: 65.831 ha). Sie nehmen somit ca. 30 % der Naturparkregion 

ein. Davon liegen 14 LSG mit 27.849 ha im Naturpark (ca. 52 % der Fläche). Die Gren-

zen der Landschaftsschutzgebiete sind in Karte 2 dargestellt. Die Schutzgebietsgrenzen 

sind in der Karte 2 dargestellt. Eine Übersicht der LSG ist der Tabelle 94 im Anhang zu 

entnehmen. 

Geschützte Landschaftsbestandteile 

Gemäß § 29 BNatSchG können Landschaftsbestandteile, deren besonderer Schutz zur 

Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des 

Naturhaushalts, zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- oder Landschaftsbildes, 

zur Abwehr schädlicher Einwirkungen oder wegen ihrer Bedeutung als Lebensstätten 

gefährdeter wildlebender Tier- und Pflanzenarten erforderlich ist, als Geschützte Land-

schaftsbestandteile (GLB) unter Schutz gestellt werden.  
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In den vom Naturpark und der Naturparkregion überlagerten Teilgebieten der Landkreise 

NWM und GUE sind bislang keine GLB ausgewiesen12. Ebenso liegen die vom LK PCH 

ausgewiesenen GLB alle außerhalb des Untersuchungsraumes.  

Flächennaturdenkmale 

Mit einem dem GLB ähnlichen Schutzzweck wurden in der DDR Flächennaturdenkmale 

(FND) ausgewiesen. Bei dieser Schutzkategorie standen ökologische Zielstellungen im 

Sinne des Arten- und Biotopschutzes im Vordergrund. Nach § 22 NatSchAG M-V gilt die 

Schutzverordnung fort, sofern sie nicht ausdrücklich aufgehoben wird. 

In der Naturparkregion sind derzeit 62 FND ausgewiesen, die in Tabelle 95 des Anhangs 

zusammengefasst und in Karte 2 dargestellt sind. Die Tabelle 24 verdeutlicht ihre Vertei-

lung bezogen auf die Landkreise. 

Tabelle 24: Flächennaturdenkmale im Untersuchungsraum 

Anzahl  Landkreis 

in der Naturparkregion  im Naturpark 

Landkreis Parchim 34 19 

Landkreis Güstrow 22 2 

Landkreis Nordwestmecklenburg 6 6 

Summe  62 27 

Quelle: Datenherausgabe LUNG M-V (2008) 

Naturdenkmale 

Naturdenkmale (ND) sind nach § 28 BNatSchG Einzelschöpfungen der Natur oder ent-

sprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz aus wissenschaftli-

chen, naturgeschichtlichen oder landeskundlichen Gründen oder wegen ihrer Seltenheit, 

Eigenart oder Schönheit erforderlich ist.  

Bei den im Untersuchungsraum ausgewiesenen ND handelt es sich weitgehend um 

Einzelbäume und Baumgruppen. Nachfolgend ist die Anzahl und Verteilung der ND 

aufgelistet. 

Tabelle 25: Naturdenkmale im Untersuchungsraum 

Anzahl  Landkreis 

in der Naturparkregion  im Naturpark 

Landkreis Parchim 264 181 

Landkreis Güstrow 20 14 

Landkreis Nordwestmecklenburg 15 12 

Summe  299 207 

Quelle: Zuarbeiten der Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise NWM, PCH, GÜ 2008 
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 mdl. Aussage Frau Basse, UNB LK NWM, vom 22.08.08, mdl. Aussage Herr Vernunft, UNB LK GUE, vom 03.09.2008 
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Gesetzlich Geschützte Biotope 

Gemäß § 30 BNatSchG unterliegen bestimmte Biotope einem gesetzlichen Schutz. Das 

Landesrecht weist von den Vorgaben des Bundesrechts ab und benennt in § 20  

NatSchAG M-V die in Mecklenburg-Vorpommern geschützten Biotope: 

1. naturnahe Moore und Sümpfe, Sölle, Röhrichtbestände und Riede, seggen- und 
binsenreiche Nasswiesen, 

2. naturnahe und unverbaute Bach- und Flussabschnitte, Quellbereiche, Altwässer, 
Torfstiche und stehende Kleingewässer jeweils einschließlich der Ufervegetation, 
Verlandungsbereiche stehender Gewässer, 

3. Zwergstrauch- und Wacholderheiden, Trocken- und Magerrasen sowie aufgelas-
sene Kreidebrüche, 

4. naturnahe Bruch-, Sumpf- und Auwälder, Gebüsche und Wälder trockenwarmer 
Standorte, Feldgehölze und Feldhecken, 

5. Fels- und Steilküsten, Strandwälle, Dünen, Salzwiesen, marine Block- und Stein-
gründe, Windwattflächen und Boddengewässer mit Verlandungsbereichen. 

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung oder sonstigen erheblichen und nachhaltigen Be-

einträchtigung führen, sind unzulässig. In der Naturparkregion wurden im Rahmen der 

Biotopkartierung auf Basis der CIR-Luftbilder von 1992 geschützte Biotope differenziert. 

Für die Naturparkregion liegen die Ergebnisse dieser Kartierung vor.  

Alleen, Baumreihen 

Gemäß § 19 NatSchAG M-V sind Alleen und einseitige Baumreihen entlang öffentlicher 

oder privater Verkehrsflächen und Feldwege gesetzlich geschützt. 

Zum aktuellen Alleenbestand innerhalb der Naturparkregion können die Landkreise Güst-

row, Parchim und Nordwestmecklenburg keine Aussagen treffen. Im Landschaftspro-

gramm M-V (UM M-V 2003, Karte 4, Landschaftsbildpotenzial) hervorgehobene markante 

Alleen sind auf ca. 193 km in der Naturparkregion ausgewiesen: 

- Mustin in Rtg. Rothenmühle  - östlich und westlich Venzkow 

- südl. Rothen in Rtg. Wendeberg  - Groß Raden über Sternberger Burg 

- östlich Witzin bis Sternberg (B 104)  - Sagsdorf Rtg. Sternberg 

- zw. Hohen Pritz und Kukuk  - Brüel in Rtg. Kleefeld (B 104) 

- nördlich Wamckow mit Abzweig westlich Dessin  - zw. Tessin und B 104 

- Feldweg bei Dabel-Woland  - Brüel in Rtg. Blankenberg (B 192) 

- Feldweg nordwestlich Stieten  - Tempzin in Rtg. B 192 

- zw. ehem. Warnow-Kaserne und Koband  - Langen Jarchow in Rtg. Jäven 

- Crivitz (OA) in Rtg. Ziegelei (K 9)  - östlich und südlich Flessenow 

- zw. Crivitz (OA) und Waldschlösschen (B 321)  - Retgendorf 

- Crivitz (OA) in Rtg. Zapel (B 321)  - zw. Camps und Rampe, westl. Rampe 

- südl. Pinnow  - zw. Rampe und Leezen 

- bei Muchelwitz (K 9)  - Leezen in Rtg. Sandhof 

- Görslow-Ausbau in Rtg. Leezen   - östlich und westlich Langen Brütz 

P
C

H
 

- Zufahrt Görslow  - Wendorf zur L 09 
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- Kladow in Rtg. Basthorst    

- Liessow in Rtg. Buchholz, Abzweig nach Neu Schlagsdorf (K 2) 

    

- zw. Bernitt und Viezen  - westlich Qualitz 

- zw. Penzin und Jürgenshagen  - nördlich Laase 

- zw. Penzin und Dreibergen/Bützow  - südlich Buchenhof 

- zw. Langen Trechow und Kurzen Trechow  - Rosenow in Rtg. Groß Raden 

- Kurzen Trechow über Neuendorf  - Gülzow in Rtg. Boldebuck 

- östlich und westlich Steinhagen  - südl. Boldebuck in Rtg. B 104 (2x) 

- östlich und westlich Katelbogen  - zw. Tarnow und Prüzen 

- östlich Göllin  - westl. Prüzen in Rtg. Tieplitz (B 104) 

- zw. Steinhagen und Hof Rühn  - Lohmen OA in Rtg. Hollensee/Klein Upahl 

G
U

E
 

- zw. Rühn und Mückenhorst  - südl. Lohmen (OA) in Rtg. Nienhagen 

 - zw. Eickhof und Eickelberg  - Eickhof –Laase 

 - Eickelberg und Gr. Labenz   

    

- B 192 Zweihausen-Zurow-Großer Wariner See  - Neuhof in Rtg. Bibow 

- Jesendorf in Rtg. Tarzow (L 102)  - zw. Nisbill und Hasenwinkel 

- Jesendorf in Rtg. Trams (L101)  - Neuhof in Rtg. Dämelow (L 031) 

- Abzweig Neperstorf  - Östlich und westlich Mankmoos 

- Feldweg südlich Büschow  - Neukloster in Rtg. Neuhof bis nördl. Neuhof 

N
W

M
 

- Feldweg ab Klein Jarchow in Rtg. Bibow  - Glasin-Warnkenhagen 

Trotz des gesetzlichen Schutzes unterliegen Alleen und Baumreihen zahlreichen Gefähr-

dungsfaktoren, u.a. durch den weiterhin zunehmenden Straßenverkehr, den Ausbau von 

Straßen, den Einsatz von Tausalzen und die Zunahme von sog. „Baumunfällen“. Ein 

erheblicher Gefährdungsfaktor ist auch die zu dicht heranrückende Bewirtschaftung von 

Ackerflächen. Durch die starke Überalterung der Baumbestände sind zahlreiche Alleen in 

ihrem Bestand gefährdet. Fehlende Alleebestände mittleren Alters werden aufgrund 

jahrzehntelang ausgebliebener Neupflanzungen voraussichtlich in naher Zukunft zu 

einem verstärkten Wegfallen ganzer Alleen führen (vgl. SBA Güstrow 2003, LASV M-V 

2005, LUNG M-V 2008a). 

Die mittel- bis langfristige Stabilisierung der Alleenbestände im Land und in der Pla-

nungsregion kann nur durch verstärkte Schutzanstrengungen und umfangreiche Neu-

pflanzungen erfolgen. Einen Ansatz bietet das Alleenentwicklungsprogramm Mecklen-

burg-Vorpommern (AEP), welches einen konkreten Handlungsrahmen zur Erhaltung und 

Weiterentwicklung des Alleennetzes an Bundes- und Landesstraßen für die nächsten 20 

Jahre vorgibt (LASV M-V 2005). Für den Zuständigkeitsbereich des Straßenbauamts 

(SBA) Güstrow, zu dem der Landkreis Güstrow gehört erfolgte bereits eine regionale 

Untersetzung (SBA GÜ 2003). Die Bestandserfassung für den Zuständigkeitsbereich des 

SBA Schwerin, zu dem die Landkreise Parchim und Nordwestmecklenburg gehören, 

wurde im Frühjahr 2004 durchgeführt. Im Ergebnis der Auswertung wurden Alleenent-

wicklungsbereiche festgelegt. 
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Ein weiterer Aspekt im AEP ist die Ausweisung von Baumbeständen der Kategorien 

Allee/Baumreihe bzw. geschlossene Allee/Baumreihe gemäß Alleenerlass M-V mit ho-

hem ästhetischen Wert vor allem in Hinblick auf die Eigenschaften Geschlossenheit, 

Gleichartigkeit der Pflanzanlage, enger Verbund Baum – Straße und wesentliches Ele-

ment des Landschaftsbildes, als regionale bzw. überregionale Alleenbereiche. Hervorge-

hoben wurden in der Naturparkregion dabei: 

�� die B 104 zwischen Sternberg und Brahlstorf mit einem gemischten Bestand aus 
vorwiegend Kastanien, Linden und Ahorn sowie  

�� die L 101 zwischen Neukloster und Reinstorf, ebenfalls mit einem gemischten Be-
stand aus vorwiegend Kastanien. 

Die Neupflanzung von Alleen fördert weiterhin der Alleenfonds des Landes. Für den 

Einsatz dieser finanziellen Mittel ist die jeweilige Untere Naturschutzbehörde zuständig.  

Gesetzlich geschützte Bäume 

Grundsätzlich unterliegen nach § 18 NatSchAG M-V Bäume mit einem Stammumfang 

von mindestens 100 cm in einer Höhe von 1,30 m über dem Erdboden einem gesetzli-

chen Schutz. Für Haus- und Kleingärten, denkmalgeschützte Parkanlagen sowie be-

stimmte Baumarten gelten spezielle Regelungen. 

C.2.4.2 Kohärentes ökologisches europäisches Netz, Natura 2000 

Die Richtlinie 92/43/EWG der Europäischen Gemeinschaft zur „Erhaltung der natürlichen 

Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen“ vom 21. Mai 1992 (Fauna-

Flora-Habitatrichtlinie; FFH-Richtlinie) bestimmt in Artikel 3 den Aufbau des kohärenten 

europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“. Die FFH-Richtlinie verfolgt das Ziel, 

bedrohte Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten mit europaweiter Bedeutung in 

einem Biotopverbundsystem zu erhalten.  

Bestandteil von Natura 2000 sind: 

�� die Besonderen Schutzgebiete (engl. SPA, Special Protection Areas) nach Art. 4 
Abs. 1 der EU-Vogelschutzrichtlinie13 – Europäische Vogelschutzgebiete  

�� die Besonderen Schutzgebiete (engl. SAC, Special Areas of Conservation) nach 
Art. 4 Abs. 4 der FFH-Richtlinie14 – Gebiete nach Fauna-Flora-Habitatrichtlinie  
(FFH-Gebiete)  

Die Umsetzung der EU-Richtlinie in Landesrecht erfolgt in § 21 NatSchAG M-V. 

                                                
13

 Richtlinie 79/409/EWG des Rates der europäischen Gemeinschaft über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten und 
ihrer Lebensräume vom 2. April 1979 (Vogelschutz-Richtlinie) 

14
 Richtlinie 92/43/EWG des Rates der europäischen Gemeinschaft zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie 

der wildlebenden Tiere und Pflanzen vom 21. Mai 1992 (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) 
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FFH-Gebiete 

In M-V wurden in den Jahren 1998 und 1999 FFH-Gebietsvorschläge gemeldet und im 

Jahr 2004 durch einen weiteren Kabinettsbeschluss der Landesregierung ergänzt. Die 

Meldung von FFH-Vorschlagsgebieten (Phase 1) ist in M-V als abgeschlossen zu be-

trachten. Die FFH-Gebietsvorschläge der Jahre 1998 und 1999 wurden von der EU-

Kommission im Jahr 2004 in die Liste der Gebiete von Gemeinschaftlicher Bedeutung 

(GGB) aufgenommen (Phase 2).15 Anfang 2008 wurde von der EU-Kommission eine 

erste aktualisierte Liste von GGB in der kontinentalen biogeografischen Region veröffent-

licht, die auch die FFH-Gebietsvorschläge des Jahres 2004 berücksichtigt (Entscheidung 

der Kommission vom 13. November 2007)16. Mit der Festlegung als GGB läuft die sechs-

jährige Umsetzungsfrist zur Unterschutzstellung nach nationalem Recht (Phase 3). 

In der Naturparkregion sowie den angrenzenden Bereichen befinden sich z. T. vollstän-

dig, z.T. in den Untersuchungsraum hineinragend insgesamt 16 FFH-Gebiete. 

Tabelle 26: Anteile der FFH-Gebiete im Untersuchungsraum und im Naturpark 

Kriterium FFH-Gebiete 

Anzahl im Untersuchungsraum 16 

Anzahl im NP  11 

Gesamtfläche im Untersuchungsraum 16.298 ha 

Gesamtfläche im Naturpark 9.642 ha 

Flächenanteil im Untersuchungsraum 14 % 

Flächenanteil im Naturpark 18 % 

Quelle: eigene Ermittlung nach LUNG M-V 2007, 2008a 

Die einzelnen FFH-Gebiete sind in der folgenden Übersicht zusammenfassend darge-

stellt. Detaillierte Angaben zu den FFH-Lebensraumtypen, den relevanten FFH-Arten, zur 

Gebietscharakteristik, zur Bedeutung sowie zum Gebietsmanagement finden sich in der 

Tabelle 96 im Anhang. Die Abgrenzungen der FFH-Gebiete sind der Karte 2 zu entneh-

men. 

Tabelle 27: Zusammenstellung der FFH-Gebiete im Untersuchungsraum 

EU-Nr.  Bezeichnung Größe  
(ha) 

dav. UR  
(ha)  

dav. NP  
(ha) 

DE 2036-301 Züsower Wald 707 381 0 

DE 2037-301 Beketal mit Zuflüssen 2.227 188 0 

DE 2136-302 Klaas- und Teppnitzbachtal sowie Uferzone Neukloster-
see 

406 406 403 

                                                
15

 Entscheidung der Kommission vom 7. Dezember 2004 gemäß der Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Verabschie-
dung der Liste von Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung in der kontinentalen biogeographischen Region, Amts-
blatt der Europäischen Union L 382/1 vom 28.12.2004. 

16
 Amtsblatt der Europäischen Union vom 15. Januar 2008 
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EU-Nr.  Bezeichnung Größe  
(ha) 

dav. UR  
(ha)  

dav. NP  
(ha) 

DE 2137-302 Schlemminer Wälder und Kleingewässerlandschaft 3.665 3.665 550 

DE 2138-302 Warnowtal mit kleinen Zuflüssen 6.479 2.903 2.051 

DE 2234-304 Schweriner Außensee und angrenzende Wälder und 
Moore 

4.418 280 0 

DE 2236-301 Binnensalzwiese bei Sülten 12 12 12 

DE 2236-302 Obere Seen und Wendfeld (bei Sternberg) 304 304 304 

DE 2236-303 Wariner Seenlandschaft 1.075 1.075 1.075 

DE 2238-302 Wald- und Gewässerlandschaft um Groß Upahl und 
Boitin 

3.493 3.326 2.110 

DE 2239-301 Nebeltal mit Zuflüssen, verbundenen Seen und angren-
zenden Wäldern 

6.549 439 0 

DE 2334-302 Görslower Ufer 48 46 17 

DE 2335-301 Pinnower See 376 376 376 

DE 2336-301 Schönlager See, Jülchendorfer Holz und Wendorfer 
Buchen 

547 547 429 

DE 2338-302 Bolzsee bei Oldenstorf 13 13 0 

DE 2338-304 Mildenitztal mit Zuflüssen und verbundenen Seen 5.312 2.337 2.315 

Quelle: eigene Ermittlung nach LUNG M-V (2007), (2008a) 

EU-Vogelschutzgebiete 

Grundlage für die Ausweisung von EU-Vogelschutzgebieten ist die Richtlinie 

79/409/EWG. Im Jahr 1992 meldete Mecklenburg-Vorpommern 15 Europäische Vogel-

schutzgebiete und im Jahr 2005 ein weiteres Europäisches Vogelschutzgebiet gegenüber 

der Europäischen Kommission. Im Jahr 2008 hat die Landesregierung eine vollständige 

Neumeldung von Europäischen Vogelschutzgebieten gegenüber der Europäischen Union 

vorgenommen 

In der Naturparkregion sowie den angrenzenden Bereichen befinden sich z.T. vollständig, 

z.T. in den Untersuchungsraum hineinragend insgesamt fünf EU-Vogelschutzgebiete der 

Meldung vom April 2008 zur Neuausweisung von Europäischen Vogelschutzgebieten. 

Tabelle 28: Anteile der EU-Vogelschutzgebiete im Untersuchungsraum und im Natur-

park 

Kriterium EU-VS-Gebiet 

Anzahl im Untersuchungsraum 5 

Anzahl im NP  4 

Gesamtfläche im Untersuchungs-
raum 

20.610 ha 

Gesamtfläche im Naturpark 6.783 ha 

Flächenanteil im Untersuchungsraum 18 % 

Flächenanteil im Naturpark 13 % 

Quelle: Datenherausgabe LUNG M-V (2008) 
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Die EU-Vogelschutzgebiete sind in der folgenden Übersicht zusammenfassend darge-

stellt. Detaillierte Angaben zu den jeweiligen zu schützenden Vogelarten, zur Gebietscha-

rakteristik sowie zu den Schutzerfordernissen finden sich in der Tabelle 97 im Anhang. 

Die Abgrenzungen der EU-Vogelschutzgebiete sind der Karte 2 zu entnehmen. 

Tabelle 29: Zusammenstellung der EU-Vogelschutzgebiete im Untersuchungsraum und 

im Naturpark 

EU-Nr.  Bezeichnung Größe ges.(ha)  dav. UR (ha)  dav. NP (ha) 

DE 2036-401 Kariner Land 8.668 123 0 

DE 2137-401 Warnowtal, Sternberger Seen und untere 
Mildenitz 

10.816 4.341 2.525 

DE 2136-401 Schlemminer Wälder 6.611 6.611 1.626 

DE 2339-402 Nossentiner/Schwinzer Heide 34.348 1.857 1.572 

DE 2235-402 Schweriner Seen 18.559 7.678 1.061 

Quelle: Datenherausgabe LUNG M-V (2008) 

Weiterhin sind punktförmige Teilgebiete mit Horststandorten von Weißstorch und Fisch-

adler als Bestandteile der Gebietskulisse festgelegt, die ebenfalls in Karte 2 dargestellt 

sind (NP-Region: 28, NP SSL: 14). Die Festlegung der punktförmigen Teilgebiete erfolgte 

nach folgenden Kriterien: 

�� Weißstorchhorste: Innerhalb flächenmäßig ausgegrenzter bebauter Flächen sowie bis 
zu einem Abstand von 2 km außerhalb der Außengrenzen der Schutzgebiete gelege-
ne Horststandorte des Weißstorches sind Bestandteil der Schutzgebietskulisse und 
dem jeweiligen Bezugsgebiet als Teilgebiet zuzuordnen. Die abgebildeten Horst-
standorte beziehen sich auf den Erfassungsstand des Jahres 2004. Gegebenenfalls 
nicht abgebildete, die genannten Kriterien erfüllende vorhandene Horststandorte, sind 
gleichfalls Bestandteil der Schutzgebietskulisse. 

�� Fischadlerhorste: Bis zu einem Abstand von 2 km außerhalb der Außengrenzen 
derjenigen Schutzgebiete gelegene Horststandorte des Fischadlers, für die die Art 
Fischadler abgrenzungsrelevant war (in der Naturparkregion: DE 2339-402 Nossenti-
ner/Schwinzer Heide, DE 2137-401 Warnowtal, Sternberger Seen und untere Milde-
nitz), sind Bestandteil der Schutzgebietskulisse und dem jeweiligen Bezugsgebiet als 
Teilgebiet zuzuordnen. Die abgebildeten Horststandorte beziehen sich auf den Erfas-
sungsstand des Jahres 2006. Gegebenenfalls nicht abgebildete die genannten Krite-
rien erfüllende vorhandene Horststandorte sind gleichfalls Bestandteil der Schutzge-
bietskulisse. 

C.3 Landschaftsbild und landschaftliche Freiräume 

C.3.1 Landschaftsbild 

Die Landschaft des Naturparks „Sternberger Seenland“ verdankt ihre äußere Gestalt der 

Wirkung des Eises während der Weichselkaltzeit (vgl. auch Kap. C.1.1). Die von Norden 

vorrückenden Eismassen formten zwei Endmoränenzüge, die den maximalen Pommer-

schen Eisvorstoß bis heute in der Landschaft markieren. Der Frühpommersche Eisvor-

stoß ist am Homberg, der mit 96,7 m über NN höchsten Erhebung am Rande des Natur-
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parks, den Kritzower Bergen und den Hügeln bei Jülchendorf deutlich zu erkennen. Zwi-

schen den Endmoränen liegen flache Sander-, hügelige Grundmoränenflächen und 

Becken mit Seen. Die Seen entstanden aus ehemaligen Toteisblöcken und Schmelzwas-

serrinnen. Kleine mit Wasser gefüllte Hohlformen (Sölle) treten überall im Naturpark auf. 

Neben den Seen bestimmt das Flusssystem der Warnow mit der Mildenitz und dem 

Brüeler Bach das Landschaftsbild. Das Wasser grub eine Vielzahl von Durchbruchs- und 

Erosionstäler in die Landschaft, von denen das Warnow-Mildenitz-Durchbruchstal beson-

ders beeindruckend ist. Die nachfolgende Warmzeit ließ eine Landschaft entstehen, die 

bis heute durch eine große Vielfalt an Lebensräumen sowie Pflanzen- und Tierarten 

gekennzeichnet ist. An Seeufern, in Flusstälern, Mooren und Söllen sind eine mannigfal-

tige Sumpf- und Wasservegetation mit breiten Schilfgürteln und Bruchwäldern erlebbar. 

Hervorzuheben ist die größte Binnensalzwiese bei Sülten mit salzliebenden Pflanzenar-

ten (z.B. Queller, Binse). Es lassen sich zahlreiche Tierarten beobachten, so z.B. See- 

und Fischadler, Kranich, Rohrdommel, Eisvogel und Biber. Die Gewässer und Feuchtge-

biete liegen eingebettet in eine weitläufige Landschaft aus Acker-, Grünland- und Tro-

ckenrasenflächen, die durch Laubmisch- und Kiefernwälder, alleengesäumte Feldwege, 

Gehölzgruppen und bizarr geformte Einzelbäume reich strukturiert ist.  

Neben den naturräumlichen Eigenheiten bestimmen zahlreiche kulturhistorische Beson-

derheiten die Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes im Naturpark. Spuren der 

langen Besiedlungsgeschichte finden sich z.B. in Form von Slawischen Burgwällen, 

Großsteingräbern, bronzezeitlichen Grabhügeln, germanischen Steinkreisen und Resten 

mittelalterlicher Turmhügel im gesamten Untersuchungsgebiet. Gut erhaltene mittelalter-

liche Städte und kleine Dörfer mit ihren Kirchen liegen eingebettet in die hügelige Land-

schaft. Denkmalgeschützte Klosteranlagen (Neukloster, Tempzin, Rühn) und Gutsanla-

gen mit Ihren Parks (z.B. Schlösser Kaarz, Basthorst, Wendorf, Hasenwinkel), alte Forst-

höfe (z.B. Gädebehn, Weiße Krug) sowie Pfarrhäuser (z.B. Qualitz) und ihre Gärten 

waren einst Siedlungszentren und sind heute wertvolle Zeugnisse der kulturlandschaftli-

chen Entwicklung. In den Gutsparks, Pfarr- und Bauerngärten konnte eine Vielzahl 

fremdländischer Bäume und historischer Obstgehölze bewahrt werden. Alte Torfstiche, 

Tongruben, Ziegeleigebäude, Wassermühlen sowie das Museumsdorf Kobrow oder das 

Mecklenburger Waldglasmuseum Langen Brütz geben Auskunft über traditionelle Land-

nutzungsformen und Handwerkszweige, die stellenweise bis heute im Naturpark prakti-

ziert werden. Die herkömmliche Binnenfischerei, wie sie seit Generationen von alteinge-

sessenen Familienbetrieben ausgeübt wird, ist z.B. im Fischereibetrieb Rettich am Stern-

berger See erlebbar. Der Töpferhof Leezen gibt einen Einblick in regionstypisches Töp-

ferhandwerk. 

Typische Landschaftselemente der Kulturlandschaft sind u.a. die zahlreichen Alleen, 

Hecken, Feldgehölze und Einzelbäume sowie unbefestigte Feld- und Landwege17. Der 
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 Landwege sind historische gewachsene, unversiegelte, meist regelmäßig genutzte Verkehrsverbindungen in der freien 
Landschaft. Sie verbanden früher meist Dörfer miteinander oder sie gehört zu Post- und Handelsstraßen. Feldwege 
hingegen führen meist von einem landwirtschaftlichen Betrieb in die Feldflur und enden überwiegend als Sackgasse 
(LFG M-V 2005). 
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Naturpark bzw. die Naturparkregion zeigen in weiten Bereichen eine überdurchschnittli-

che Ausstattung an strukturierenden Landschaftselementen. Gleichzeitig gibt es aber 

auch Bereiche mit deutlichen Defiziten in der landschaftsstrukturellen Ausstattung (vgl. 

Textkarte 6)18. 

Landschaftskomplexe 

Prägende Landschaftskomplexe sind von Norden nach Süden das Sternberger Seenge-

biet, das Warnowtal, das Schweriner Seengebiet und das Krakower Seen- und Sander-

gebiet.  

Sternberger Seengebiet  

Das Sternberger Seengebiet hat den größten Flächenanteil am Naturpark und bildet dessen 

Kernbereich. Es erstreckt sich auf Sanderflächen, die von Endmoränenzügen gerahmt und 

durchsetzt sowie randlich mit Grundmoränen verzahnt sind. Eine Kette von Seen in Nordwest- 

Südost- Richtung, zahlreiche Bäche und Kleingewässer (Sölle, Kesselmoore, Gräben, Temporär-

gewässer) prägen die Eigenart dieses Landschaftskomplexes im Zusammenspiel mit kleinen und 

großen zusammenhängenden Wäldern sowie reich strukturierten Grünland- und Ackerflächen. 

Zahlreiche Schutzgebiete (LSG, NSG) sind Ausdruck des stellenweise hohen Grades an Natur-

nähe. Großflächig bestimmen intensive Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Erholungsnut-

zung (Wassersport) den Raum. Kleine, regionstypische Ackerbürgerstädte (Neukloster, Warin, 

Sternberg) sowie Guts- und Bauerndörfer bilden ein Siedlungsnetz, das im Süden weitmaschiger 

ist.  

Warnowtal  

Das in Grund- und Endmoränen eingebettete Urstromtal der Warnow durchzieht den Kernbereich 

der Naturparkregion von Südwesten nach Nordosten. Ein verzweigtes System aus Zuflüssen, 

Altarmen, Gräben, Seen und feuchten Senken kennzeichnet das in Breite und Hangneigung 

variierende Flusstal. Weitläufige Niederungen wechseln mit schmalen, steilen Tälern ab. Neben 

ausgebauten sind viele natürliche erhalten, die von naturnahen, artenreichen Uferwäldern kulis-

senartig gesäumt werden. Kleine landschaftstypische Ortschaften und Reste historischer Was-

sermühlen in reizvoller Lage bereichern das Landschaftsbild. 

Schweriner Seengebiet  

Das Schweriner Seengebiet, das im Westen in die Naturparkregion hinreicht, erstreckt sich auf einer welli-

gen Grundmoräne, die im Südosten mit Endmoränen und Sandern verzahnt ist. Die Kleinseenlandschaft 

östlich von Schwerin prägt diesen Landschaftskomplex mit vielgestaltigem Relief, naturnaher Ufervegetation, 

Feuchtgrünländern, verschiedenen Wald- und Gehölzstrukturen sowie kleinflächigen Trocken- und Magerra-

sen. Neben vielfältigen, überwiegend intensiven Landnutzungsformen (Land-, Forstwirtschaft, Fischerei, 

punktuell Kiesabbau) spielt die Erholungsnutzung (Wassersport, Camping) eine wichtige Rolle. Gutsdörfer, 

Dorfensembles und Einzelgehöfte prägen die Siedlungsstruktur auf besondere Weise.  

                                                
18

 Für die Planungsregionen Mittleres Mecklenburg/Rostock und Westmecklenburg wurden in Orientierung an den 
Durchschnittswerten der jeweiligen naturräumlichen Einheit regionale Mindestdichten von zur Vernetzung von Bioto-
pen erforderlichen linearen und punktförmigen Elementen vorgeschlagen. Die Methodik wird ausführlich in dem jewei-
ligen Planwerk erläutert (LUNG M-V 2007a, 2008a Anhang VI.7). 
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Krakower Seen- und Sandergebiet  

Das Krakower Seen- und Sandergebiet erstreckt sich im Südosten der Naturparkregion auf 

flachwelligen Sanderflächen, die mit Grundmoränenflächen verzahnt sind. Das Gewässernetz 

besteht aus zahlreichen kleinen und größeren Seen (Kleinpritzer See, Woseriner See) mit natur-

naher Ufervegetation (Schilfgürtel, Seggenriede, Bruchwälder, Feuchtwiesen), der Mildenitz 

(teilweise stark reguliert) und Bächen. Großflächige Mischwälder mit naturnahem Schichtenauf-

bau bestimmen diesen Landschaftskomplex. Stellenweise kommen kleine Kesselmoore sowie 

Trocken- und Magerrasen mit wertvollen Pflanzengesellschaften vor. Neben kleinflächigem 

Naturschutz herrschen intensive Land- und Forstwirtschaft sowie Erholungsnutzung (Wasser-

wandern, Angelsport) vor. Das dünn besiedelte Gebiet wird durch kleine Ortschaften (Dabel, 

Borkow, Mustin) und Dörfer mit Bungalowsiedlungen und Bootshäusern an den Seen geprägt.  

Landschaftsbildräume 

Die Ausweisung der Landschaftsbildräume sowie ihre Analyse und Bewertung basieren 

auf den Ergebnissen der „Landesweiten Analyse und Bewertung der Landschaftspotenti-

ale in M-V“ (IWU 1996). Die Schutzwürdigkeit der Räume wurde über ihr Vermögen 

bestimmt, den landschaftlichen bzw. landeskundlichen Funktionen gerecht zu werden. 

Die qualitative Bewertung erfolgte über die Kategorien Vielfalt, Eigenart, Naturnähe und 

Schönheit der Landschaftsbildräume. Der Grad der Schutzwürdigkeit spiegelt dabei den 

landschaftsästhetischen Wert/ die Qualität des Landschaftsbildes wider. 

Im Untersuchungsraum befinden sich 71 Landschaftsbildräume, deren Abgrenzungen 

und Schutzwürdigkeit in der Textkarte 7 dargestellt sind. Die Bezeichnung und Kurzbe-

schreibung der einzelnen Landschaftsbildräume ist der Tabelle 98 im Anhang zu ent-

nehmen.  

Die Naturparkregion wird überwiegend durch Landschaftsbilder hoher bis sehr hoher 

Schutzwürdigkeit geprägt, was ihre landschaftlichen Qualitäten verdeutlicht.  

Tabelle 30: Prozentuale Verteilung der Schutzwürdigkeit der Landschaftsbildräume im 

Untersuchungsgebiet 

Schutzwürdigkeit des Landschaftsbildrau-
mes 

Anzahl der Land-
schaftsbildräume 

Prozentualer Anteil am 
Untersuchungsgebiet 

sehr hohe Schutzwürdigkeit 27 40 

hohe bis sehr hohe Schutzwürdigkeit 22 31 

mittlere bis hohe Schutzwürdigkeit 13 18 

geringe bis mittlere Schutzwürdigkeit 9 11 

Landschaftsbildräume mit sehr hoher Schutzwürdigkei t 

Die wertvollsten Landschaftsbildräume, die sich durch eine sehr hohe Erlebniswirksam-

keit und Schutzwürdigkeit auszeichnen, werden nach den o.g. Landschaftskomplexen 

zusammengefasst beschrieben:  
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Sehr schutzwürdige Landschaftsbildräume im Landschaftskomplex Sternberger Seengebiet 

Das Wald- und Seengebiet um Neukloster und Warin (IV 3-24) weist ein natürlich flach welliges 

Relief mit Senken auf, das nur im Niederungsgrünland durch Hydromelioration verändert wurde. 

Vier Seen (Neukloster See, Großer Wariner See, Bibower See, Neuhofer See) mit großen natur-

nahen Röhricht- und Verlandungszonen und der Mühlbach dominieren das Landschaftsbild. 

Ausgedehnte Waldgebiete umschließen die Seen und Orte als Raumkanten, wobei großflächige 

Kiefernforsten dominieren. Die Silhouetten der Städte Neukloster und Warin sind markante Blick-

punkte in der gut durch Wanderwege erschlossenen, großräumigen Erholungslandschaft. 

Südöstlich davon, auf einem stark bewegten bis kuppigen Relief mit feuchten Senken, schließt 

sich das Waldgebiet um den Groß Labenzer See (IV 3-40) an. Der Groß Labenzer See, der 

Glammsee und zahlreiche kleinere Seen mit natürlichen Uferbereichen (Röhrichte, Erlenreihen) 

sind von artenreichen und vielfältig strukturierten Laubmischwäldern (naturnahe Buchenbestän-

de, Bruchwaldgesellschaften, Kesselmoore) umschlossen. Daneben kommen ausgedehnte 

Kiefernforste und in den Randbereichen der Seen intensiv genutzte Grünländer vor. An den 

Seeufern und Waldrändern liegen die Dörfer Groß und Klein Labenz, Klein Görnow, Weiße Krug 

und die Siedlung Friedrichswalde. 

Der Landschaftsbildraum Sternberger Seen und Umgebung (IV 3-47) erstreckt sich in einer 

weitläufigen Niederung, die von zahlreichen, mit Röhrichtzonen und Ufergehölzen gesäumten 

Seen (Großer Sternberger See, Trenntsee, Groß Radener See), Kleingewässern, der Mildenitz 

und den Mildenitzkanal geprägt ist. Grünländer (Saatgrasland, artenreiches Feuchtgrünland) 

wechseln kleinflächig mit Wäldern (Kiefernforste, stellenweise Laubmischwälder, Erlenbrüche) 

und Gehölzstrukturen (Alleen, Kopfbaumreihen) ab. Die Landnutzung erfolgt überwiegend inten-

siv. Aus den Haufen- und Straßendörfer in Mischbauweise (Zülow, Loiz) hebt sich der Ort Groß 

Raden mit seinem markanten Kirchturm hervor. Der slawische Burgwall am Groß Radener See 

stellt eine kulturhistorische Besonderheit dar und ist als Freilichtmuseum zugänglich. Blickbezie-

hungen in die reich strukturierte Landschaft und auf die ästhetische Altstadtsilhouette von Stern-

berg werden lediglich durch Großbauten am Sternberger Stadtrand gestört. 

Die Oberen Seen bei Sternberg (IV 3-56) (Wustrowsee, Oberer See, Kleingewässer) liegen in 

Senken einer stark reliefierten Niederung und sind von naturnaher Ufervegetation und Verlan-

dungszonen (Röhrichtgürtel, Erlenbruchwälder) gesäumt. Ein kleinteiliges Mosaik aus reich 

strukturierten Grünländern, Ackerflächen und Wäldern (Kiefernbestände) umgibt die Seenland-

schaft. Die Landnutzung erfolgt teilweise extensiv. Ein tradtioneller Fischereibetrieb bei Sternberg 

stellt einen Anziehungspunkt in der Kulturlandschaft dar. Von mehreren Punkten eröffnen sich 

reizvolle Blicke auf die Stadt. 

Sehr schutzwürdige Landschaftsbildräume im Landschaftskomplex Warnowtal 

Das tief eingeschnittene, unterschiedlich breite Warnowtal bei Karnin (IV 3-53) wird durch kuppi-

ge Hangkanten begrenzt, die mit naturnahen Laubmischwäldern (alte Buchenbestände) bedeckt 

sind. Entlang der natürlich mäandrierenden und Geröllabschnitte überströmenden Warnow und 

ihres nördlichen Zuflusses befinden sich Erlenbrüche und Grünländer, die von Hecken, Kopfwei-

den und Hohlwegen strukturiert sind. Der hohe Grad an Naturnähe und die gute Wasserqualität 

der Warnow werden durch extensive Grünland- und Forstwirtschaft unterstützt. Die aus wenigen 
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Häusern und einer Naturschutzstation bestehende Siedlung Karnin am Warnowufer ist über einen 

Hohlweg von Kleefeld aus erreichbar. Viele Wander- und Radwanderwege lassen den ästheti-

schen und teilweise urig anmutenden Talraum erlebbar werden und ermöglichen abwechslungs-

reiche Blicke auf die kleinflächig wechselnden Fluss- und Waldbilder.  

Das Warnowtal zwischen Alt Necheln und Klein Raden (IV 3-46) ist durch einen fließenden Über-

gang von der Niederung zum Durchbruchstal der Warnow und Mildenitz (NSG) gekennzeichnet. 

In dem tief eingeschnittenen Tal, dessen bis 30 m hohe Steilhänge z.T. mit naturnahen Misch-

wäldern bedeckt sind, fließen beide Flüsse natürlich mäandrierend zusammen. In der Niederung 

bilden naturnahe Grünländer, Gehölzstrukturen und kleine Seen mit ungestörten Uferbereichen 

(z.B. der Luckower See) ein kleinflächiges Mosaik. Ortschaften sind harmonisch in den Land-

schaftsraum eingebunden. Das am Warnowbogen gelegene Dorf Kaarz besitzt eine markante 

Gutsanlage (klassizistisches Schloss, Kapelle, Park). Am Brüeler Bach befindet sich das Dorf 

Sülten mit seiner charakteristischen Kirche. Eine besondere naturräumliche Attraktion ist die 

Binnensalzwiese bei Sülten (NSG). Mehrere Hügelgräber bei Klein Raden sind über Rad- und 

Wanderwege zugänglich. Von den höher gelegenen Talrändern eröffnen sich reizvolle Ausblicke 

auf Sternberg und Brüel. Beeinträchtigend auf das Landschaftsbild wirkt das Gewerbegebiet bei 

Thurow. Einen Zerschneidungseffekt in der Landschaft haben die B 104/ 105, die Bahnstrecke 

von Blankenberg nach Sternberg und eine 100-kV-Leitung nördlich des Luckower Sees.  

Das kleinflächige, räumlich klar begrenzte und kuppige Tal zwischen Buchenhof und Zernin (IV 3-

38) ist durch Gewässerausbau teilweise verändert worden. Ein überwiegend naturnaher War-

nowzufluss und zahlreiche Kleingewässer (Seen, Teiche) mit relativ guter Wasserqualität prägen 

diesen Landschaftsbildraum. Die Talhänge sind mit Grünländern (Saatgrasland, kleinflächig 

artenreiche Feuchtwiesen) bedeckt und durch Hecken und kleine Wälder (schmale Bruchwald-

streifen) gegliedert. Die Grünland- und Forstwirtschaft erfolgt teilweise extensiv. Die Kirchen von 

Zernin und Warnow sind wichtige Blickpunkte. 

Die große, weit einsehbare Warnowniederung westlich von Bützow (IV 3-35) ist ein durch Hydro-

melioration veränderter Landschaftsraum, den die Warnow überwiegend im ausgebauten Zu-

stand und nur stellenweise natürlich mäandrierend durchfließt. Verlandete und von Röhrichten 

und Weidengebüschen umgebene Kleingewässer (Altarme, Gräben, Torfstiche) bilden ein vielge-

staltiges Gewässersystem. Auf entwässerten Niedermooren befinden sich ausgedehnte, intensiv 

genutzte Grünlandflächen (Saatgrasland), die durch kleine Erlenbruch- und Laubmischwälder, 

Kopfweiden und Hecken reich strukturiert sind. Verschiedene Sukzessionsstadien sind auf aufge-

lassenen Flächen erlebbar. Ein wichtiger Blickpunkt in der weitläufigen Niederung ist die Kirche 

von Warnow. 

Sehr schutzwürdige Landschaftsbildräume im Landschaftskomplex Schweriner Seengebiet 

Die Reichstrukturierte Landschaft südlich der Warnow (IV 3-54) weist ein kuppiges Relief auf, das 

z.T. durch Hydromelioration verändert worden ist. Eine Vielzahl kleiner naturnaher Seen und 

Gräben ist von kleinen, stark gegliederten und z.T. naturnahen Waldflächen (artenreiche Laub-

mischwälder, Kiefernforste), Grünländern (Feuchtwiesen, Saatgrasland) und Kopfbaumreihen 

umgeben. Forst-, Acker- und Grünlandwirtschaft werden z.T. extensiv betrieben und bilden klein-

teilige Nutzungsstrukturen. Die behutsam in die Umgebung eingebundenen Dörfer Schönlage, 
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Jülchendorf und Wendorf sind Blickpunkte in dem reich strukturierten und vielgestaltigen Kultur-

landschaftsraum. Von Kritzow aus erschließt ein archäologischer Lehrpfad die Vielzahl an kultur-

historisch bedeutenden Hügelgräbern in der Umgebung und führt zum Glasermoor, einem Kes-

selmoor, dessen Name sich von vier im 17./18. Jh. in der Umgebung vorhandenen Glashütten 

ableitet, in denen das typische Mecklenburger Waldglas hergestellt wurde. 

Das Pinnower Seengebiet (V 3-2) ist durch sein stark welliges bis kuppiges Relief geprägt, aus 

dem sich der Petersberg und die Steilufer am Pinnower See mit zahlreichen Aussichtspunkten als 

Besonderheiten herausheben. Kernstück dieses Landschaftsbildraumes ist der Pinnower See mit 

nordöstlich anschließenden Kleingewässern. Die Seenlandschaft zeichnet sich durch eine große 

Naturnähe und sehr gute Wasserqualität aus. Die Ufervegetation bilden überwiegend naturnahe 

Waldstreifen (Laubmischbestände), die östlich von Godern durch kleinflächige Acker- und Grün-

landflächen gegliedert sind. Die intensive Landnutzung beeinträchtigt aufgrund ihrer Kleinflächig-

keit das Lanschaftsbild nicht. Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes entstehen durch den 

starken Zerschneidungseffekt der Autobahn A 241 südwestlich des Pinnower Sees, durch Kies-

abbauflächen bei Pinnow sowie durch den Flugplatz bei Pinnow.  

Sehr schutzwürdige Landschaftsbildräume im Landschaftskomplex Krakower Seen- und Sander-

gebiet 

Die flachwellige bis hügelige Wald- und Seenlandschaft bei Gross Upahl (IV 4-28) mit vielen 

Ackerhohlformen ist abgesehen von der Waldgrenze im Süden allseitig von Straßen umgeben. 

Naturnahe Gewässer (größere Seen, Bäche), angrenzende intakte Waldbestände und reich mit 

Kopf- und Einzelbäumen strukturierte Grünland- und Ackerflächen sind prägend für diesen Land-

schaftsbildraum. Die Landnutzung erfolgt hier teilweise extensiv. Von den Hochufern der Seen 

und von Geländehöhepunkten sind weite Blicke in die abwechslungsreiche Kulturlandschaft 

möglich, u.a. auf die Kirche von Woserin. Zahlreiche Wanderwege machen die landschaftlichen 

Besonderheiten und eine Vielzahl an stein- und bronzezeitlichen Gräbern erlebbar. Die Ortschaf-

ten (Groß Upahl, Lenzen, Hohenfelde, Woserin) zeichnen sich durch Mischbauweise und einen 

hohen Anteil an typischen Backsteinbauten aus. Beeinträchtigend auf das Landschaftsbild wirkt 

eine 220-kV-Leitung östlich des Garder Sees und des Großupahler Sees. 

Das kuppige Seengebiet um Bolz und Mustin (IV 3-58) ist durch Seeufer begrenzt oder weist 

fließende Übergänge in die von großflächigen Ackerflächen geprägte Umgebung auf. Buchtenrei-

che Seen (Rothener See, Bolzer See, Mustiner See, Höltensee) mit natürlicher Ufervegetation, 

Verlandungsgesellschaften und sauberem Wasser charakterisieren diese vielgestaltige Klein-

seenlandschaft. Nördlich von Rothen Mühle befindet sich das reizvolle Kerbtal der Mildenitz. 

Acker- und Grünlandflächen im Umfeld der Seen mit z.T. extensiver Nutzung sind durch naturna-

he Wälder (Brüche, Laubwälder auf Kuppen) und Alleen strukturiert. In dem abwechslungsrei-

chen Raum existieren vielfältige Blickbeziehungen über Seen und Wälder hinweg zu landschaft-

lich gut eingefügten Dörfern (Bolz, Mustin, Rothen, Rothen Mühle). Störend auf das Landschafts-

bild wirken die Stallanlagen nördlich von Ruchow und bei Mustin. 

Das Dabeler Wald- und Seengebiet (V 3-9) befindet sich auf einem von Westen nach Osten 

welliger werdenden Gelände. In großen Waldflächen liegen zahlreiche unterschiedlich große 

Seen (Holzendorfer See, Kleinpritzer See, Schwarzer See) mit z.T. natürlichen, buchtenreichen 
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Ufern eingebettet. Die überwiegend naturnah ausgeprägten Wälder (Laubmisch-, standortgerech-

te Kiefern-Eichen-Bestände) sind durch kleine Acker- und Grünlandflächen stark gegliedert und 

bedecken auch Geländekuppen. In den Ortschaften (Schlowe, Kukuk, Klein Britz) finden sich 

landschaftstypische Gebäude und z.T. Bungalow-Siedlungen. Der größere, dichte bebaute Ort 

Dabel im Zentrum des Landschaftsbildraumes ist im Südwesten durch einen Kasernenkomplex 

mit Truppenübungsplatz beeinträchtigt. Die eng verzahnte Wald- und Seenlandschaft mit reizvol-

len Seeblicken ist durch eine Vielzahl von Wanderwegen gut erlebbar und hat überregionale 

Erholungsfunktion. 

Landschaftsbildräume mit geringer bis mittlerer Sch utzwürdigkeit 

Die Landschaft östlich und westlich der Seenlandschaft um Neukloster, Warin, und 

Sternberg mit den Landschaftsbildräumen Ackerlandschaft um Reinstorf (IV 3-23), Acker-

fläche nördlich Thurow und Brüel (IV 3-45), Ackerlandschaft südlich Sternberg (IV 3-57) 

und Ackerflächen bei Ruchow und Mustin (IV 3-50) sind in Folge intensiver Landnutzun-

gen und anthropogener Eingriffe stark überformt. Folgende Parameter führen dazu, dass 

in diesen Räumen die Schutzwürdigkeit und Erlebniswirksamkeit des Landschaftsbildes 

nur gering bis mittel sind: 

�� durch Hydromelioration verändertes Relief 

�� große, wenig strukturierte und intensiv genutzte Ackerflächen 

�� ausgebaute Gewässer 

�� durch Zersiedlung und unmaßstäbliche bauliche Anlagen geprägte Dörfer 

Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds durch bauli che Anlagen 

Größere lineare Strukturen wie Straßen und Stromleitungen haben einen hohen Zer-

schneidungseffekt in der Landschaft und beeinträchtigen das Landschaftsbild. Zu nennen 

sind hier optische Beeinträchtigungen und Lärmbeeinträchtigungen ausgehend von der 

A 241, die den Naturpark bei Rabensteinfeld quert, von der A 20, die nördlich von Neu-

kloster durch den Untersuchungsraum führt, von der B 104 von Schwerin in Richtung 

Güstrow, von der B 192 von Wismar in Richtung Goldberg sowie von der Landesstraße 

aus Richtung Brüel nach Crivitz. In den alleebestandenen Abschnitten der vorgenannten 

Bundes- und Landesstraßen sind optische Störwirkungen deutlich gemindert.  

Weitere Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ergeben sich durch eine 380-kV-

Leitung nördlich von Mustin, eine 220-kV-Leitung östlich des Großupahler und Garder 

Sees sowie durch 110-kV-Leitungen nördlich von Neukloster, parallel zur B 109. 

Im Naturpark sind keine Windenergieanlagen (WEA) vorhanden und auch keine Eig-

nungsräume ausgewiesen (vgl. RPV WM 2009a, RPV MM/R 2009). Außerhalb des Na-

turparks bestehen mehrere Windenergieanlagen (vgl. Kap. C.16).  

Punktuelle Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes stellen Antennenträger, Funkmas-

ten oder Mobilfunkstationen, die aufgrund ihrer baulichen Höhe das Landschaftsbild 

beeinträchtigen, sowie unattraktive bauliche Anlagen im Bereich von Siedlungsrändern 

und Seeufern dar. Zu letzteren zählen insbesondere militärische Anlagen (Kasernen, 
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Truppenübungs- und Schießplätze) bei Dabel, Stallanlagen bei Ruchow und Mustin, das 

Gewerbegebiet Thurow, Plattenbauten in Sternberg, Bungalow- und Ferienhaussiedlun-

gen, Einrichtungen des Bade- und Wassersportbetriebs (Bootsstege, -anleger) an einigen 

Seen, Kiesabbauflächen bei Pinnow und Jesendorf sowie der Flughafen (Segel-, Ballon-, 

Motorflug) bei Pinnow. 

C.3.2 Landschaftliche Freiräume  

Für die Bewertung der Schutzwürdigkeit wird die Methodik der Analyse und Bewertung 

des Freiraumpotenzials nach GLP (UM M-V 2003, S. 156f.) angewendet. Unzerschnitte-

ne landschaftliche Freiräume werden dabei als Bereiche der Landschaft definiert, die frei 

von Bebauung, befestigten Straßen, Haupteisenbahnlinien und Windenergieanlagen 

sind. Zerschneidungswirksame Landschaftselemente werden mit Wirkzonen versehen. 

Die nach Abzug der Wirkzonen verbleibenden Flächen (Mindestgröße 25 ha) sind die 

Kernbereiche landschaftlicher Freiräume, für die eine Bewertung der Schutzwürdigkeit 

anhand der nachfolgend genannten repräsentativen Funktionsmerkmale erfolgt. Auf 

diese Weise werden neben der Flächengröße als ausschlaggebendem Kriterium für die 

Unzerschnittenheit weitere naturschutzfachliche Kriterien für die Qualität der Freiräume 

herangezogen: 

a) Merkmale, welche die räumliche Ausprägung, die Naturnähe und die verkehrliche 

Belastung eines Freiraums charakterisieren: 

Der Freiraum ist 

· einer definierten Größenklasse zuzuordnen (Größenklassen 1-9)19 

· durch überdurchschnittliche Naturnähe gekennzeichnet20 

· Bestandteil eines verkehrsarmen Raums > 96 km² 

b) Merkmale, die raumbezogene Funktionen innerhalb von Freiräumen aufzeigen: 

Der Freiraum enthält 

· Bereiche mit herausragender Bedeutung für den Naturhaushalt gemäß dem Gut-
achtlichen Landschaftsprogramm 

· Rastplatzzentren von Zugvögeln, in denen die Kriterien für eine internationale Be-
deutung regelmäßig erreicht werden 

· Nahrungsrastbereiche von Zugvögeln sehr hoher und hoher Bedeutung  

· Reproduktionszentren von störungssensiblen größeren Wirbeltierarten (Schreiad-
ler, Schwarzstorch, Fischotter, Biber) 

· hochwertige Landschaftsbildräume 

· Erholungsräume gem. Gutachtlichem Landschaftsprogramm 

· zusammenhängende Waldbereiche > 5 km² 

                                                
19

 Das Merkmal „Raumgröße“ wird entsprechend seiner funktionellen Bedeutung mit 1 – 9 Punkten gewichtet. Dabei 
werden folgende Größenklassen zugrunde gelegt: 1: 25 bis < 100 ha, 2: 100 bis < 200 ha, 3: 200 bis < 400 ha, 4: 400 
bis < 800 ha, 5: 800 bis < 1.600 ha, 6: 1.600 bis < 3.200 ha, 7: 3.200 bis < 6.400 ha, 8: 6.400 bis < 12.800 ha, 9: > 
12.800 ha 

20
 Es wird ein „integrativer Naturnähegrad“ aus dem Wertindex enthaltener Biotoptypen unter Berücksichtigung der Größe 
und des Naturnähegrades gebildet. 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






� !

· überwiegend landwirtschaftliche Flächen mit höherer natürlicher Ertragsfähigkeit 

· Europäische Vogelschutz- und FFH-Gebiete 

· Art. 10-Gebiete gem. FFH-RL 

· Naturschutzgebiete und Nationalparke 

· Landschaftsschutzgebiete 

· Küsten- und Gewässerschutzstreifen 

Ein Merkmal gilt als erfüllt, wenn es entweder mehr als 50 ha im jeweiligen Freiraum 

aufweist oder mehr als 10 % der Fläche des jeweiligen Freiraums einnimmt. 

Die Kernbereiche landschaftlicher Freiräume werden anhand der jeweils erfüllten Funkti-

onsmerkmale vier Bewertungsstufen zugeordnet. Die Klassifizierungsergebnisse für die 

Naturparkregion sind in Textkarte 8 und Tabelle 31 dargestellt. Die Berechnung erfolgte 

im Jahr 2002 anhand der zu diesem Zeitpunkt vorliegenden Datengrundlagen. Nähere 

Informationen sind der Metadatendokumentation zu den digitalen Daten zu entnehmen 

(LUNG M-V 2006a). 

Tabelle 31: Klassifizierung der landschaftlichen Freiräume im Untersuchungsgebiet 

Anzahl von Merkmalspunkten 
(„Funktionsdichte“) 

Bewertungsstufe Flächenanteil im Untersu-
chungsgebiet (%) 

14 - 22 sehr hoch 38,6 

9 - 13 hoch 22,7 

6 - 8 mittel 8,3 

1 - 5 gering 1,4 

Gesamt: 71,0 

Quelle: eigene Ermittlung nach UM M-V (2003) 

Hervorzuheben ist die Häufung sehr hochwertiger landschaftlicher Freiräume im Stern-

berger Seengebiet auf einer Gesamtfläche von ca. 45.500 ha, mit Einzelgrößen bis zu 

6.700 ha. Ebenfalls hervorhebenswert sind die sehr hochwertigen landschaftlichen Frei-

räume im Bereich des Warnowtals. Größere zusammenhängende Bereiche hochwertiger 

Freiräume liegen im Schweriner und im Krakower Seengebiet. 

Aus landesweiter Sicht sollen die Freiräume der höchsten Bewertungsstufe mit einer 

Mindestgröße von 500 ha planerisch gesichert werden (UM M-V 2003, S. 231). Dem 

entsprechen alle sehr hochwertigen landschaftlichen Freiräume in der Naturparkregion 

(38,6 % des Untersuchungsraumes). Regional bedeutsam sind zusätzlich alle landschaft-

lichen Freiräume der Bewertungsstufe „hoch“ mit einer Mindestgröße von 500 ha (22,7 % 

des Untersuchungsraumes) (LUNG M-V 2008a+c.). 
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C.4 Wasserwirtschaft 

C.4.1 Wasserbehörden, Verbandsstruktur, Gewässerord nung 

Die oberste Wasserbehörde ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-

cherschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LU M-V). Es ist Genehmigungsbe-

hörde für die Gewässer erster Ordnung und die Landesdeiche sowie Aufsichtsbehörde 

für den Landesverband der Wasser- und Bodenverbände. Die StÄUN Rostock (HRO) 

und Schwerin (SN) sind dem LU M-V direkt unterstellt und stellen die technische Fach-

behörde für die Wasserwirtschaft dar. 

Die Aufgaben der unteren Wasserbehörde sind dem Landrat der jeweiligen Landkreise 

zugewiesen. Er übt das Genehmigungsrecht für die Gewässer und Anlagen zweiter 

Ordnung sowie das Grundwasser aus und ist darüber hinaus die Rechtsaufsichtsbehörde 

der Wasser- und Bodenverbände (WBV). Die Wasser- und Bodenverbände (Körperschaf-

ten des öffentlichen Rechts) sind nach Wassereinzugsgebieten aufgeteilt (vgl. Abbildung 

2). Sie haben die Hauptaufgabe der Unterhaltung der Gewässer und wasserwirtschaftli-

chen Anlagen zweiter Ordnung sowie sonstiger Deiche.  

Der Untersuchungsraum gehört zum Einzugsbereich der Wasser- und Bodenverbände: 

„Obere Warnow“  „Warnow – Beke“  „Untere Elde“ 

„Mildenitz – Lübzer Elde“  „Nebel“  „Wallensteingraben – Küste“ 

Abbildung 2: WBV in der Naturparkregion (Stand 2008)  

 
(grüne Schrift = nur marginal im Untersuchungsraum bzw. angrenzend) 

WBV „Warnow / Beke“ 

WBV „Nebel“ 

WBV „Mildenitz / 
Lübzer Elde“ 

WBV „Mittlere Elde “ 

WBV „Walle n-
steingraben – 
Küste“ 

WBV „Schwer iner 
Seen – Obere Sude  

WBV „Obere Warnow“ 

WBV „Untere Elde“ 

WBV „Hellbach –  
Conventer Niederung“ 
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Die Unterhaltungslast der Stör-Wasserstraße (im südwestlichen Randbereich der Natur-

parkregion) als Bundeswasserstraße (Gewässer erster Ordnung) obliegt dem Bundes-

wasserstraßenamt. Die Landesgewässer (ebenfalls Gewässer erster Ordnung) sowie 

Landesdeiche werden durch die Staatlichen Ämter für Umwelt und Natur unterhalten und 

damit voll staatlich finanziert. Zu den Gewässern erster Ordnung gehören im Untersu-

chungsgebiet folgende Flüsse und Kanäle: 

�� die Warnow zwischen dem Auslauf Barniner See und der Gemeindegrenze Tar-
now/Rühn (NP-Region) – Stadt Bützow in Höhe Rühn/Groß Rühner See (ca. 65,8 km) 

�� die Mildenitz (ca. 28,3 km) mit dem Altarm Mildenitz (0,7 km) und dem Mildenitzkanal 
(ca. 6,1 km) ab der Gemeindegrenze Borkow (NP-Region) – Dobbertin in Höhe B 192 
bis zur Mündung in die Warnow nördlich Sternberger Burg 

�� die Nebel im Grenzverlauf der Naturparkregion von Höhe Parum bis Höhe Langen-
see/Zibühl Ausbau (Gemeindegrenzen Gülzow-Prüzen (NP-Region) – Zepelin/Groß 
Schwiesow) (ca. 4,7 km) 

Für die Gewässer zweiter Ordnung und deren Anlagen sowie der übrigen Deiche wurde 

die Unterhaltungslast den Wasser- und Bodenverbänden übertragen (Landeswasserge-

setz - LWaG M-V). 

C.4.2 Hochwasserschutz und wasserwirtschaftliche Ei nrichtungen zur Entwässe-

rung von landwirtschaftlichen Nutzflächen 

Gemäß § 71 LWaG M-V21 ist die Sicherung des Hochwasserabflusses, die dem Wohl der 

Allgemeinheit dient, eine öffentliche Aufgabe. 

Eine Hochwassergefährdung ist im Untersuchungsgebiet im Niederungsbereich der 

Warnow gegeben. Das hier ausgewiesene Überschwemmungsgebiet „Warnowniederung 

zwischen Klein Raden (Landkreis Güstrow) und der Hansestadt Rostock“ reicht in den 

Osten des Untersuchungsraumes hinein. Dieses Überschwemmungsgebiet ist im Entwurf 

des RREP Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV MM/R 2009) als Vorbehaltsgebiet 

Hochwasser ausgewiesen. 

Im Zusammenhang mit dem zu erwartenden Klimawandel (vgl. Kap. C.1.3) ist zukünftig 

verstärkt mit Starkregenereignissen zu rechnen, so dass es auch an kleineren Fließge-

wässern zu Hochwasserereignissen kommen kann. 

Aufgrund des hohen Grundwasserstandes in Feuchtgebieten und Mooren ist deren land-

wirtschaftliche Nutzung nur durch Entwässerung mittels wasserwirtschaftlicher Anlagen 

möglich. Die Entwässerung erfolgt durch Systeme mit natürlicher und künstlicher Vorflut. 

Im Untersuchungsraum wird derzeit eine Fläche von ca. 1.893 ha durch Schöpfwerke 

entwässert, was ca. 1,6 % der Gesamtfläche entspricht. Einen Überblick über die durch 

Schöpfwerke entwässerten Gebiete sowie den Zustand der Deiche des Untersuchungs-

raumes gibt die Tabelle 100 des Anhangs. 

                                                
21

 unter Berücksichtigung des Gesetzes zur Bereinigung des Landeswasserrechts vom 23. Februar 2010 
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In Zukunft ist mit einem verstärkten Rückbau von unrentablen Schöpfwerken und Poldern 

zu rechnen. Weitere Renaturierungsmaßnahmen werden voraussichtlich umgesetzt 

werden (vgl. LUNG M-V 2007a, 2008a). 

C.4.3 Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie 

Mit der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Richtlinie 2000/60/EG; EU-WRRL) ist der Wasser-

wirtschaftsverwaltung ein verbindliches Instrument gegeben, die aquatische Umwelt 

langfristig und nachhaltig zu erhalten und zu schützen. Oberstes Ziel für alle Gewässer 

(Fließgewässer mit einem Einzugsgebiet > 10 km², Standgewässer > 50 ha, innere Küs-

tengewässer, 1 sm-Zone der äußeren Küstengewässer, grundwasserabhängige Ökosys-

teme) ist der „Gute ökologische Zustand“ und der „Gute chemische Zustand“ bzw. für 

Grundwasser der „Gute Zustand“ bis zum Jahr 2015. Für erheblich veränderte und künst-

liche Oberflächengewässer soll das „Gute ökologische Potenzial“ sowie der „Gute chemi-

sche Zustand“ erreicht werden.  

Die Reduzierung signifikanter Belastungen durch Nährstofffrachten ist ein übergeordne-

tes Ziel zur Erreichung eines guten ökologischen Zustandes aller betrachteten Gewässer-

typen. Schwerpunkt der Umsetzung bildet die Wiederherstellung der ökologischen Funk-

tionsfähigkeit von Gewässern, die das Ziel des guten ökologischen Zustandes bis zum 

Jahr 2015 wahrscheinlich nicht erreichen. Da jeweils die vollständigen Einzugsgebiete zu 

betrachten sind, sind darüber hinaus flächendeckende Wirkungen (z.B. Reduzierung von 

diffusen Belastungen, Berücksichtigung der ökologischen Bedeutung von kleineren Ne-

bengewässern) zu erwarten. 

Bis zum 22. Dezember 2009 sind die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union verpflich-

tet, abschließende Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne für Flussgebiets-

einheiten aufzustellen und die Maßnahmen bis zum Jahr 2012 umzusetzen. Das Maß-

nahmenprogramm und die Bewirtschaftungspläne sind erstmals im Jahr 2015 und da-

nach alle sechs Jahre auf ihren Erfolg zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. 

Tabelle 32:  Zeitliche Einordnung der Aufgaben und Fristen gemäß WRRL  

Fristen/ Berichtspflicht 

12/2000 Inkrafttreten 

2003-2004 Rechtliche Umsetzung 

2004 Bestandsaufnahme (Fortschreibung bis 2013/2019) 

2002 (2005) EG-Regelung Grundwasser 

2006 Monitoringprogramme (Aufstellung und In-Betriebnahme) 

2006/07/08 Öffentlichkeitsbeteiligung 

2009 Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramme – Aufstellung und Veröffentlichung des 
Bewirtschaftungsplans, Aufstellung eines Maßnahmenprogramms 

2012 Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramme – Umsetzung der Maßnahmen 

Bewirtschaftungsplan und Maßnahmenprogramme – Fortschreibung (alle 6 Jahre) 2015 

Zielerreichung  
(Guter Zustand Oberflächengewässer/Grundwasser; Erfüllung Ziele in Schutzgebieten) 
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Die Naturparkregion hat gemäß EU-WRRL Anteil an den Einzugsgebieten, die in die 

Lübecker Bucht/Ostsee entwässern. Die Einzugsgebiete bilden Gebietseinheiten. Größte 

Gebietseinheit stellt das Bearbeitungsgebiet Warnow dar. Weitere Bearbeitungsgebiete 

die kleinflächig durch die Naturparkregion überlagert werden sind das Küstengebiet 

West, Elde/Müritz und Sude. Zur Unterstützung der Umsetzung der EU-WRRL in den 

Teilgebieten hat das jeweilige StAUN als federführende Behörde (in der Naturparkregion 

weitgehend StAUN HRO) einen Arbeitskreis eingerichtet, dem Vertreter der StÄUN (hier 

weitgehend StAUN SN), der im Bearbeitungsgebiet liegenden Landkreise (Wasser-/ 

Naturschutzbehörden), Ämter/Gemeinden, der abwasserbeseitigungspflichtigen Körper-

schaften, der Wasserversorger, der Wasser- und Bodenverbände sowie die Ämter für 

Landwirtschaft angehören.  

Zur Koordinierung der Umsetzung der EU-WRRL über die Grenzen der Einzugsgebiete 

hinaus wurden Flussgebietseinheiten (FGE) gebildet, die mehrere Einzugsgebiete sowie 

die Flächen der zugehörigen Küstengewässer umfassen. Sie sind die Haupteinheiten für 

die Bewirtschaftung der Einzugsgebiete. Im Untersuchungsraum liegen die FGE War-

now/Peene sowie Elbe. Hier ist das LUNG M-V für die Koordinierung der Umsetzung der 

WRRL über die Grenzen der Einzugs-/ Bearbeitungsgebiete und die Landesgrenzen 

hinaus verantwortlich. Weiterhin liegt die Erstellung des Maßnahmenprogramms und des 

Bewirtschaftungsplans der FGE Warnow/Peene sowie die Erstellung von Beiträgen zu 

den Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen der anderen FGE des Landes 

im Aufgabenbereich des LUNG M-V.  

Tabelle 33:  Bearbeitungsgebiete und Zuständigkeiten im Untersuchungsgebiet  

FGE/ Koordinie-
rungsraum  
(Bündelungsebene)  

Bearbeitungs-
gebiet  
(operative Ebene) 

Teilgebiete  
(Arbeitsebene) 

Federführende 
Behörde 

Land  
(Lenkungsebene) 

Obere Warnow 

Mittlere Warnow 

Unterwarnow 

Mildenitz 

Nebel 

Brüeler Bach 

Warnow 

Beke 

StAUN HRO 
(�  Umsetzung 
der WRRL 
gemeinsam mit 
den Unteren 
Wasserbehörden 
der Landkreise 
und kreisfreien 
Städte in den 
Einzugsgebieten) 

Nordmecklenburgische 
Küstenzuflüsse 

FGE Warnow/Peene 
(LUNG M-V 
�  koordiniert die 
Umsetzung der 
WRRL durch fachli-
che und informati-
onstechnische 
Vorgaben an StÄUN 
und stellt eine 
fachlich einheitliche 
Anwendung der 
Richtlinie sicher) Küstengebiet West 

Nordwestmecklen-
burgische Küstenzu-
flüsse 

Mecklenburg-
Vorpommern 
(Umweltministerium 
�  Gesamtkoordina-
tion der rechtlichen, 
fachlichen und der 
organisatorischen 
Umsetzung der 
WRRL im Rahmen 
der Fach- und 
Dienstaufsicht) 

Sude Rögnitz FGE Elbe/ Koord.-
raum Mittelelbe/ 
Elde  
(LUNG M-V) 

Elde/Müritz Untere Elde/ Schweri-
ner See 

StAUN  
SN 

Sachsen-Anhalt (für 
Koord.-raum; 
mehrere Bundes-
länder für FGE) 
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Das Land Mecklenburg-Vorpommern begann 2006 mit einer vorgeschalteten sogenann-

ten Bewirtschaftungsvorplanung (BVP) für die einzelnen Fließgewässerteileinzugsgebie-

te22. Die Bewirtschaftungsvorplanung dient als wesentliche Vorarbeit für die im Jahr 2009 

aufzustellenden Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme. Die BVP soll nicht 

allein dazu dienen, die Bewirtschaftungspläne vorzubereiten, sondern auch dazu beitra-

gen, dass eine möglichst große Zahl gewässerzustandsverbessernder Maßnahmen 

schon vor 2009 durchgeführt wird. Dies wird v. a. deshalb verfolgt, weil der gesetzlich 

vorgesehene Zeitraum von 2009 bis 2012 zu kurz sein wird, alle für die Erreichung der 

Bewirtschaftungsziele erforderlichen Maßnahmen umzusetzen (www.wrrl-mv.de, 

08.2009). 

In Tabelle 34 und in Abbildung 3 wird der Stand der BVP in der Naturparkregion wieder 

gegeben. 

Tabelle 34: Stand der Bewirtschaftungsvorplanung (BVP) im Untersuchungsgebiet, 

August 2009 

BVP-Bearbeitungsgebiet Bearbeitungsstand StAUN WRRL-Teilgebiet/Bearbeitungsgebiet 

Obere Warnow 

Brueler Bach 

Warnow In Bearbeitung SN 

Mittlere und Untere Warnow 
(Teile) 

Mildenitz In Bearbeitung SN Mildenitz 

Warnow 

Wallensteingraben In Bearbeitung SN 

Nordwestmecklenburgische 
Küstenzuflüsse 

In Bearbeitung SN 
Nordwestmecklenburgische 
Küstenzuflüsse KG West 

Elde III Erstellt 2008 SN Untere Elde/ Schweriner See Elde/Müritz 

Warnow 

Mittlere und Untere Warnow 

Warnow Erstellt 2008 HRO 

Nebel 

Warnow 

Hellbach/Beeke Erstellt 2007 HRO Beeke Warnow 

Rögnitz Erstellt 2007 SN Rögnitz Sude 

Rögnitz/Schweriner See Erstellt 2007 SN Untere Elde/ Schweriner See Elde/Müritz 

Untere Mildenitz Erstellt 2006 SN Mildenitz Warnow 

Quelle: LUNG M-V; Informationen StAUN Schwerin zur laufenden Planung 

                                                
22

 Infolge von Anpassungen sind die BVP-Bearbeitungsgebiete nicht vollständig deckungsgleich mit den Bearbeitungsge-
bieten und Teilgebieten nach WRRL. 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






�� 

Abbildung 3: Stand der BVP in der Naturparkregion (Stand 2009) 

 

 

In Karte 1 wird deutlich, welche Fließ- und Standgewässer nach derzeitigem Kenntnis-

stand ohne zusätzliche Maßnahmen die Ziele der WRRL bis zum Jahr 2015 nicht errei-

chen wird. Als Problemschwerpunkte wurden Defizite in der Strukturgüte, der ökologi-

schen Durchgängigkeit sowie diffuse Stoffeinträge aus der landwirtschaftlichen Nutzung 

identifiziert. 

C.4.4 Wassergewinnung und Abwasserentsorgung 

Die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung erfolgt in der Regel durch Zweck-

verbände (ZV), zu denen sich die Gemeinden zusammengeschlossen haben. Nur in 

Sternberg und der Gemeinde Kobrow wird die Versorgung durch die Stadtwerke Stern-

berg, in Brüel durch eine Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH gesichert. Im Untersu-

chungsgebiet gibt es folgende Wasserver- und Abwasserentsorger: 
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Tabelle 35:  Wasserver- und Abwasserentsorger im Untersuchungsgebiet  

Landkreis Zweckverband/Stadtwerk in der Naturparkregion Gemeinde 

Stadtwerke Sternberg Sternberg, Kobrow 

Brüeler Abwasserentsorgungsgesellschaft mbH Brüel 

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband  
Güstrow-Bützow-Sternberg 

Blankenberg, Zahrensdorf, Lan-
gen Jarchow, Kuhlen-Wendorf, 
Weitendorf, Witzin, Mustin, Bor-
kow, Dabel, Hohen Pritz 

PCH 

Zweckverband Schweriner Umland Langen Brütz, Gneven, Godern, 
Pinnow, Raben Steinfeld, Leezen, 
Cambs, Dobin am See, Crivitz/ 
Stadt, Demen 

GUE Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband  
Güstrow-Bützow-Sternberg 

Baumgarten, Bernitt, Dreetz, 
Gülzow-Prüzen, Klein Upahl, 
Lohmen, Rühn, Steinhagen, 
Tarnow, Warnow 

Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband  
Güstrow-Bützow-Sternberg 

Warin/Stadt, Bibow NWM 

Zweckverband Wismar Jesendorf, Zurow, Lübberstorf, 
Neukloster/Stadt und Glasin 

Quelle: Zuarbeiten der Landkreise 2008, 2009 

Der Wasserversorgungs- und Abwasserzweckverband Güstrow-Bützow-Sternberg (WAZ) 

ist flächenmäßig größter Verband in Mecklenburg-Vorpommern (47 Verbandsmitglieder). 

Der WAZ arbeitet seit dem 01.07.2005 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem War-

now-Wasser- und Abwasserverband (WWAV) zusammen. Die Eurawasser Nord GmbH 

ist seit 01.07.2000 Erfüllungsgehilfe bzw. Betriebsführer des WAZ und führt die Wasser-

versorgung sowie die Abwasserbeseitigung im Auftrage des WAZ durch. 

An die zentrale Trinkwasserversorgung sind ca. 99 % der Haushalte angeschlossen. Im 

Bereich des LK PCH werden nahezu 99 % der Haushalte über die Stadtwerke Sternberg 

und das Wasserwerk Brüel sowie über die von Eurawasser betriebenen Wasserwerke 

erschlossen und versorgt (GESUNDHEITSAMT LK PCH, mündl. Mitteilung 09/2008). Der 

Anschlussgrad im Verbandsgebiet des WAZ beträgt ebenfalls 99 %. Einzelversorgungen 

bestehen bei einigen Betrieben oder Einrichtungen und Haushalten in meist großer räum-

licher Entfernung zu den Versorgern. Ihr Anschluss an die zentrale Wasserversorgung ist 

aus ökonomischen Gründen nicht geplant. 

Die Wasserversorgung erfolgt vollständig über Tiefbrunnen aus dem Grundwasser. Je 

nach Entstehung sind die im norddeutschen Raum typisch vorhandenen 6 Grundwasser-

leiter (GWL) lokal sehr unterschiedlich ausgeprägt (Mächtigkeit, Ergiebigkeit, Qualität). Im 

Verbandsgebiet des WAZ sind Versorgungsbrunnen mit Endteufen zwischen 20 und 

250 m vorhanden. Für die Trinkwasserversorgung werden vor allem Grundwasserleiter 

mit einem hohen Geschütztheitsgrad gegenüber oberirdischen Einflussfaktoren genutzt. 

Damit wird eine qualitätsgerechte Versorgung mit Grundwasser aus dem jeweiligen 

Grundwasserleiter gewährleistet. 
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Bei der Versorgung durch die Wasserwerke mit qualitätsgerechtem Grundwasser beste-

hen im Untersuchungsgebiet keine Probleme. Geogen bedingt treten im Roh- bzw. 

Grundwasser erhöhte Eisen- und Mangan- wie auch Ammoniumgehalte auf. Dies ist 

typisch für den norddeutschen Raum. Die Aufbereitung des Rohwassers (Enteisenung, 

Entmanganung) erfolgt in den Wasserwerken über Kiesfilter (LK GUE) bzw. durch eine 

Belüftung über Luftmischkessel (LK NWM), auf chemische Zusätze bzw. weitere Hilfs- 

und Betriebsstoffe wird verzichtet. Die Qualität des Trinkwassers entspricht den Anforde-

rungen der Trinkwasserverordnung vom 21.05.2001 (BGBl. I Nr. 24), die gemessenen 

Werte liegen meist weit unter den Grenzwerten (HANSESTADT WISMAR & LANDKREIS 

NORDWESTMECKLENBURG 2008, Landkreis Parchim, Gesundheitsamt, mündl. Mitteilung 

17.09.2008). Für verschiedene Wasserwerke sind diese Werte auch im Internet veröffent-

licht, wie z.B. beim Dienstleister Eurawasser (http://rostock.eurawasser.de). Belastungen 

treten meist erst nach der Übergabestelle des Verbrauchers (Wasseruhr) auf (z.B. mit 

Schwermetallen). Für die Gemeinden des LK GUE sind Qualitätsprobleme bei Einzelver-

sorgern bekannt, wo aufgrund einer großen räumlichen Entfernung aus ökonomischen 

wie auch qualitativen Gründen von einem Anschluss abgesehen wird. Die Qualitätsprob-

leme beruhen hauptsächlich auf den erhöhten Eisen- und Mangangehalten. Das größere 

Problem stellen insbesondere bei Flachbrunnen die Stickstoffverbindungen dar. In den 

letzten Jahren wurden zur Kostenreduzierung eine Vielzahl von vorhandenen Brunnen, 

meist Flachbrunnen, bei Privaten reaktiviert. Diese Brunnen sind nicht kontrollierbar, die 

Zahl der Nutzer nicht bekannt (Gesundheitsamt LK GUE, mündl. Mitteilung 09/2008). 

Soweit diese wieder reaktivierten Brunnen nicht zur Trinkwasserversorgung genutzt 

werden, besteht kein Bedarf der Prüfung. Bekannte Einzelversorger im LK PCH sind der 

Rosenhof bei Keez wie auch die Gaststätte Heidberghotel nahe Sternberg an der B 104 

in Richtung Güstrow. Hinweise auf Qualitätsprobleme liegen hier nicht vor (Gesundheits-

amt LK PCH, mündl. Mitteilung 09/2008). 

Bei der Wasserversorgung ist zunehmend eine Zentralisierung des Versorgungsnetzes 

zu beobachten. Kleine Wasserfassungen werden zugunsten weniger Wasserfassungen 

mit größeren Kapazitäten geschlossen. Weitere Faktoren, die u.a. in dem für den WAZ im 

Jahr 2006 erarbeiteten Trinkwasserversorgungskonzept einflossen, sind die Rohwasser-

chemie unter Berücksichtigung der vorhandenen Anlagenkapazität der Wasserwerk-

standorte wie auch die gemeindliche Entwicklung und Kostenvergleiche zwischen Sanie-

rungsaufwendungen und Anschlusskosten an benachbarte Anlagen.  

Die Warnow dient der Trinkwasserversorgung der Hansestadt Rostock. Zur Erhaltung der 

Versorgungssicherheit der Hansestadt Rostock ist der bestehende Schutzstatus der 

Warnow und ihrer Nebengewässer aufrechtzuerhalten. 

In Karte 2 sind alle derzeit bestehenden Trinkwasserschutzgebiete eingetragen. Eine 

zusammenfassende Darstellung der Wasserfassungen (Trinkwasserschutzzonen II und 

III) des Untersuchungsraumes erfolgt in der Tabelle 101 im Anhang. Die Nutzungsbe-

schränkungen im Bereich der Trinkwasserschutzzonen ergeben sich aus den jeweiligen 

Verordnungen für die Wasserschutzgebiete. 
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Abwasserentsorgung 

Die Abwasserreinigung wurde bis 2006 durch den Bau und die Inbetriebnahme neuer 

Kläranlagen bzw. die Nachrüstung bestehender Anlagen mit Phosphor- und Stickstoffrei-

nigungsstufen verbessert. Dies trug zu einer Verminderung der Nährstofffrachten, insbe-

sondere der Phosphatfracht, und zur Verbesserung der Wasserbeschaffenheit von Fließ- 

und Standgewässern bei. Der Anschlussgrad bei der Abwasserentsorgung wurden er-

höht (vgl. LUNG M-V 2007a, 2008a). 

Im Verbandsgebiet des WAZ wurden in den Jahren 2006/2007 die Kläranlagen Müssel-

mow, Witzin und Viezen/Bernitt errichtet. Die in der Naturparkregion befindlichen Kläran-

lagen halten laut Aussagen des WAZ die vorgegebenen Überwachungswerte der Unte-

ren Wasserbehörden ein. 

In 2008 wurde mit der Errichtung einer Kläranlage und der Ortserschließung Kuhlen 

begonnen. Nach dem jetzigen Stand des Abwasserbeseitigungskonzeptes des WAZ (3. 

Fortschreibung, Stand 2007, EURAWASSER Nord GmbH) gibt es keine weiteren Pla-

nungen für zentrale Erschließungen 

Einige Ortschaften entsorgen ihr Schmutzwasser in Kläranlagen außerhalb des Untersu-

chungsraumes. So erfolgt die Abwasserentsorgung für den Raum östlich des Schweriner 

Sees mit den Gemeinden Dobin am See, Cambs, Langen Brütz, Gneven, Leezen, Pin-

now, Raben Steinfeld und Godern weitgehend in die Kläranlage Schwerin Süd. 

C.5 Landwirtschaft 

C.5.1 Verwaltungsstruktur 

Die Naturparkregion „Sternberger Seenland“ befindet sich aufgrund der Ausdehnung 

über drei Landkreise im Zuständigkeitsbereich von drei Ämtern für Landwirtschaft. Dies 

sind das Amt für Landwirtschaft Parchim (örtliche Zuständigkeit: Landkreis Parchim), das 

Amt für Landwirtschaft Bützow (örtliche Zuständigkeit: Landkreis Güstrow) sowie das Amt 

für Landwirtschaft Wittenburg (örtliche Zuständigkeit: Landkreis Nordwestmecklenburg). 

Zu den Aufgaben der Ämter für Landwirtschaft im Fachbereich 1 – Landwirtschaft zählen 

u.a. (LU M-V 2008): 

�� die Ausreichung von Direktzahlungen an landwirtschaftliche Betriebe, einschließlich 
Kontrolle in Bezug auf die Einhaltung der Cross-Compliance-Verpflichtungen im 
Rahmen der gemeinsamen EU-Agrarpolitik, 

�� die Förderung des ökologischen Landbaus, besonders umwelt- und tiergerechter 
Haltungsverfahren und Ausgleichszulage für benachteiligte Gebiete, 

�� die Registrierung anzeigepflichtiger Pachtverträge für landwirtschaftliche Flächen, 

�� die Mitwirkung bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie sowie 

�� die Überwachung der Einhaltung des Düngemittelrechtes und des Bodenschutzes. 

Dem Amt für Landwirtschaft Bützow obliegt weiterhin die landesweite Zuständigkeit über 

den Einsatz des Herkunfts- und Identifikationssystems Tiere (HIT-Land); darüber hinaus 

ist das Amt zentrale Kontrollstelle für Cross Compliance. 
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Während das Amt für Landwirtschaft Parchim über die grundsätzlichen Aufgaben hinaus 

für die Gewährung von Zuwendungen nach dem Agrarinvestitionsförderungsprogramm 

(AFP) für Mecklenburg-Vorpommern zuständig ist, obliegen dem Amt für Landwirtschaft 

Wittenburg zusätzlich die Landesförderprogramme „Kleingartenwesen“ sowie „Integrierte 

Produktion von Obst und Gemüse“. 

Der Fachbereich 2 – Flurneuordnung aller Ämter für Landwirtschaft hat u.a. folgende 

Aufgaben (ebd.): 

�� Vorbereitung und Durchführung von Flurneuordnungsverfahren nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz und dem Flurbereinigungsgesetz zur Regelung der Eigen-
tumsverhältnisse, 

�� Planung und Durchführung von mit den Flurneuordnungsverfahren verbundenen 
investiven Maßnahmen der Dorferneuerung und des ländlichen Wegebaus, 

�� Umsetzung der Richtlinie zur Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (I-
LERL M-V) sowie 

�� Mitwirkung und Flankierung der Entwicklungsstrategien in den ländlichen Räumen, 
z.B. zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), von Integrierten ländlichen 
Entwicklungskonzepten (ILEKs) und des LEADER-Programms. 

Die berufsständische Interessenvertretung erfolgt in der Naturparkregion durch die Kreis-

bauernverbände Parchim e.V., Nordwestmecklenburg e.V. und Güstrow e.V. sowie den 

Bauernverband Bützow e.V. 

C.5.2 Landwirtschaftliche Nutzungsbedingungen 

Landbauliche Eignung der Region 

Als Maß für die natürliche Ertragsfähigkeit von Mineralstandorten gilt die Ackerwertzahl, 

die in Abhängigkeit von Bodenbeschaffenheit, Geländegestaltung und klimatischen Ver-

hältnissen Werte zwischen 7 und 100 annehmen kann. Die Tabelle 36 zeigt die durch-

schnittlichen Ackerzahlen der Gemeinden in der Naturparkregion (vgl. LUNG M-V 2005b, 

Abb. 3.6). 

Der Großteil der Gemeinden im Untersuchungsraum (entspricht ca. 70 % der Fläche der 

Naturparkregion) weist durchschnittliche Ackerzahlen von über 30 auf und gehört damit 

nicht zu den sogenannten Grenzertragsstandorten, auf denen (ohne Berücksichtigung 

von Prämienzahlungen) eine kostendeckende Produktion nicht mehr möglich ist (vgl. 

VIETINGHOFF & SCHULZ 1999). Im Vergleich: Die durchschnittliche Ackerzahl in Mecklen-

burg-Vorpommern beträgt 38 (LUNG M-V 2005b). Die niedrigsten Werte treten vor allem 

im Süden und Südwesten der Naturparkregion auf, die höchsten Werte sind östlich des 

Schweriner Sees und um Brüel herum zu finden. Alle anderen, im Verhältnis mittleren 

Werte, sind relativ gleichmäßig im Untersuchungsraum verteilt (zu den natürlichen Bo-

denbeschaffenheiten vgl. auch Kapitel C.1.2). 
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Tabelle 36: Durchschnittliche Ackerzahlen im Untersuchungsgebiet 

Durchschnittli-
che Ackerzahl 

Gemeinden Anteil am Untersu-
chungsraum (%) 

< 24 Kobrow, Demen, Crivitz (Stadt), Pinnow 13 

24-27 Witzin, Godern, Gneven 3 

28-30 Sternberg (Stadt), Dabel, Blankenberg, Warin (Stadt) 13 

31-37 Lohmen, Mustin, Weitendorf, Bibow, Jesendorf, Glasin, Lüb-
berstorf, Langen Brütz 

18 

38-44 Bernitt, Steinhagen, Baumgarten, Rühn, Warnow, Tarnow, Dreetz, 
Gülzow-Prüzen, Klein Upahl, Borkow, Hohen Pritz, Zahrensdorf, 
Langen Jarchow, Zurow, Neukloster (Stadt), Raben Steinfeld, 
Kuhlen-Wendorf*, Dobin am See* 

46 

> 45 Leezen, Cambs, Brüel (Stadt) 6 

* Die Gemeinden Kuhlen-Wendorf und Dobin am See existieren erst seit 2004. (Gemeindezusammen-
schluss Dobin am See aus Retgendorf und Rubow, Gemeindezusammenschluss Kuhlen-Wendorf aus 
Kuhlen und Wendorf). Die entsprechenden Ackerzahlen der Gemeinden mit Stand 2001 wurden gemittelt 
und entsprechend zugeordnet. 

Quelle: LUNG M-V (2005b) 

Landwirtschaftliche Nutzungsbedingungen und -restri ktionen 

Die landwirtschaftliche Nutzung in der Naturparkregion unterliegt bestimmten Nutzungs-

bedingungen und -restriktionen, die zusammenfassend in Textkarte 9 dargestellt sind.23  

Bewirtschaftungserfordernisse im Zusammenhang mit den Verpflichtungen nach Cross 

Compliance und den Anforderungen der Guten fachlichen Praxis 

Im Sinne des 5. Grundsatzes der GfP nach § 5 Abs. 2 BNatSchG muss ein Grünlandum-

bruch auf Moorstandorten unterbleiben. Die Moorstandorte der Naturparkregion sind in 

Textkarte 9 dargestellt. 

Der 5. Grundsatz der GfP nach § 5 Abs. 2 BNatSchG legt fest, dass ein Grünlandum-

bruch auf erosionsgefährdeten Hängen zu unterlassen ist. Landwirtschaftlich genutzte 

Standorte mit einer hohen bis sehr hohen potenziellen Gefährdung durch Wassererosion 

(sollten als Dauergrünland genutzt oder im Falle einer ackerbaulichen Nutzung beson-

ders erosionsmindernd bewirtschaftet werden. Auf der Grundlage aktuell zur Verfügung 

stehender Datengrundlagen wurden im Rahmen der Gutachtlichen Landschaftsrahmen-

planung die potenziell durch Wassererosion gefährdeten Standorte in den Planungsregi-

on Westmecklenburg und Mittleres Mecklenburg/Rostock ermittelt. Textkarte 9 zeigt die 

Bewertung der Erosionsgefährdung in der Naturparkregion.  

Weiterhin bestimmt der 5. Grundsatz der GfP nach § 5 Abs. 2 BNatSchG das Verbot des 

Grünlandumbruchs auf Standorten mit hohem Grundwasserstand. In Textkarte 9 sind die 

Moore und mineralischen Feuchtlebensräume der Naturparkregion dargestellt. 

                                                
23

 zusammengestellt aus den Karten V der GLRP Westmecklenburg und Mittleres Mecklenburg/Rostock, vgl. LUNG M-V 
(2007a und 2008a) 
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Im Zusammenhang mit Cross Compliance gilt ist zur Umsetzung der Europäischen Vo-

gelschutzrichtlinie zum Schutz europäischer Vogelarten das Verbot einer erheblichen 

Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen zu beachten. In Textkarte 9 sind 

ausgewählte naturschutzfachlich bedeutsame Biotope des Offenlands24 dargestellt, wel-

che vor erheblichen Beeinträchtigungen zu schützen sind: 

�� naturnahe Röhrichtbestände, Torfstiche, Verlandungsbereiche und Moore 

�� stark wasserbeeinflusste Grünlandflächen mit typischen Pflanzengemeinschaften des 
feuchten, extensiv genutzten Dauergrünlands 

�� extensiv genutzte Trocken- und Magerstandorte 

Erhöhte Bewirtschaftungsanforderungen in den Natura 2000 - Gebieten 

Dargestellt sind in Textkarte 9 die  

�� gemeldeten FFH-Gebiete und Europäischen Vogelschutzgebiete sowie 

�� Kleingewässerlandschaften mit bedeutenden Vorkommen der Zielarten Rotbauchun-
ke und Kammmolch 

Da die Rotbauchunke fast ausschließlich in Agrargebieten lebt und auf extensiv genutzte 

Offenlandbiotope angewiesen ist, hat die Landwirtschaft für den Schutz dieser Art eine 

große Verantwortung. 

Die Schutzerfordernisse sowie die konkreten Umsetzungsinstrumente werden im Rah-

men von Managementplänen zu den Einzelgebieten erarbeitet und konkretisiert. 

Strukturanreicherung der Landschaft 

Ziel einer Strukturanreicherung der Landschaft ist die Sicherung und die Förderung der 

Strukturvielfalt der Agrarlandschaften mit den damit verbundenen positiven Auswirkun-

gen, u.a. bezogen auf die Biodiversität, das Landschaftsbild und die Minimierung von 

Stoffeinträgen.  

Nach § 21 (6) BNatSchG sollen auf regionaler Ebene insbesondere in von der Landwirt-

schaft geprägten Landschaften von zur Vernetzung von Biotopen erforderliche lineare 

und punktförmigen Elemente geschaffen werden, wenn sie nicht im ausreichenden Maße 

vorhanden sind. 

Für die Planungsregion Westmecklenburg und Mittleres Mecklenburg/Rostock wurden in 

Orientierung an den Durchschnittswerten der jeweiligen naturräumlichen Einheit „regiona-

le Mindestdichten für strukturierende Landschaftselemente“ vorgeschlagen (vgl. hierzu 

ausführlich Methodenbeschreibung in LUNG M-V 2007a und 2008a, Anhang VI.7). In 

Textkarte 9 sind daraus abgeleitet „Schwerpunktbereiche zur Strukturanreicherung der 

Landschaft“ gekennzeichnet. Es handelt sich um zusammenhängende agrarisch genutzte 

Offenlandbereiche (Agrarflächen > 5 ha), die - bezogen auf die jeweilige Landschaftsein-

heit - mit weniger als 75 Prozent der durchschnittlichen naturräumlichen Ausstattung mit 

strukturierenden Landschaftselementen deutliche Defizite aufweisen. 

                                                
24

 Mindestgröße von 0,5 ha; es handelt sich im Regelfall um nach § 20 NatSchAG M-V geschützte Biotope 
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Die Neuanlage von Landschaftselementen ist eine Leistung, die über die GfP hinaus geht 

und finanziell honoriert werden muss. Im Rahmen der GfP wird nur eine Neuschaffung 

„nach Möglichkeit“ gefordert. Eine Verpflichtung des einzelnen Landwirts zur Anlage 

strukturierender Landschaftselemente lässt sich aus § 21 (6) BNatSchG nicht ableiten.  

Neben dem Erreichen der angestrebten Mindestdichten sollten für die Strukturelemente 

des Offenlands auch Mindestqualitäten eingehalten werden, um der funktionalen Bedeu-

tung von Kleinstrukturen u.a. für den Erosionsschutz, den Gewässerschutz, die Boden-

fruchtbarkeit und das Landschaftsbild gerecht zu werden (vgl. u.a. MEYER et al. 2003, 

VOIGTLÄNDER et al. 2001). 

C.5.3 Statistische Angaben zur Landwirtschaft 

Die Datenlage in den drei zuständigen Ämtern für Landwirtschaft ist sehr differenziert, so 

dass im Folgenden eine möglichst homogene Darstellung der vorliegenden Daten mit 

dem Ziel erfolgt, die Landwirtschaft in der Naturparkregion im Überblick zu charakterisie-

ren.  

Folgende Abgrenzungsprobleme sind bei den von den Ämtern für Landwirtschaft zur 

Verfügung gestellten Daten zu beachten: Einerseits bewirtschaften die in der Statistik 

aufgeführten Betriebe unter Umständen Flächen, die sich außerhalb der Naturparkregion 

befinden, aber in der betrieblichen Flächenbilanz enthalten sind. Zum anderen werden 

möglicherweise Flächen innerhalb des Untersuchungsraumes nicht erfasst, weil sie von 

Betrieben bewirtschaftet werden, die ihren Sitz nicht in der Naturparkregion haben.  

Des Weiteren besteht bei den zugearbeiteten Daten der Ämter bezüglich der Anzahl der 

landwirtschaftlichen Unternehmen in der Naturparkregion kein Anspruch auf Vollständig-

keit, da keine Anmeldepflicht für die Betriebe besteht. Die Statistik baut auf Daten aus 

den Agraranträgen, welche die Unternehmen stellen. Es wird eine Genauigkeit von 90-

95 % angenommen. 

Unter Berücksichtigung dieser Ungenauigkeiten sind die Angaben zur Nutzungsstruktur 

in den folgenden Abschnitten dennoch geeignet, die Situation der landwirtschaftlichen 

Produktion in der Naturparkregion zu charakterisieren. 

Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 

Tabelle 37 gibt einen Überblick über die landwirtschaftliche Betriebsstruktur im Untersu-

chungsraum. 
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Tabelle 37: Landwirtschaftliche Betriebsstruktur in der Naturparkregion Sternberger 

Seenland 

Rechtsform Anzahl der 
Betriebe 

Anteil an allen 
Betrieben (%) 

Betriebsfläche 
in ha 

durchschnittliche 
Betriebsgröße in ha 

gesamt 190 100 59.232 312 

Unternehmen juristischer 
Personen 

 

dav.  e.G. 

        GmbH 

        GmbH & Co. KG 

35 
 

 

6 

20 

9 

18,4 
 

 

3,1 

10,5 

4,7 

31.849 
 

 

12.146 

9.674 

10.030 

910 
 

 

2.024 

484 

1.114 

Unternehmen privater 
Personen 

 

dav. Einzelunternehmen 
im Haupterwerb 

Einzelunternehmen im 
Nebenerwerb 

GbR 

KG 

 
151 

 

 
52 

 
72 

23 

4 

 
79,5 

 

 
27,4 

 
37,9 

12,1 

2,1 

 
27.299 

 

 
12.407 

 
1.918 

8.857 

4.116 

 
181 

 

 
239 

 
27 

385 

1.029 

sonstige 4 2,1 84 21 

Betriebe mit ökologi-
schem Landbau 

26 13,7 5.088 196 

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

In der Naturparkregion wirtschaften 190 Betriebe auf insgesamt 59.232 ha Betriebsflä-

che. Der Anteil der Unternehmen privater Personen beträgt dabei ca. 80 % und entspricht 

einer Betriebsfläche von 27.299 ha. Der mit ca. 38 % relativ hohe Anteil von Nebener-

werbsbetrieben bei gleichzeitig geringem Anteil an der gesamten Betriebsfläche spiegelt 

das Interesse wider, die Landwirtschaft auch als Hobby und als zusätzliche Verdienst-

möglichkeit zu betreiben (STATISTISCHES AMT MECKLENBURG-VORPOMMERN 2008). 

Der Großteil der gesamten Betriebsfläche (31.849 ha) wird allerdings von insgesamt nur 

35 Unternehmen juristischer Personen bewirtschaftet, was einem Anteil von ca. 18 % an 

allen Betrieben entspricht. Hier beträgt die durchschnittliche Betriebsgröße 910 ha. 

Insgesamt liegt die durchschnittliche Betriebsgröße in der Naturparkregion mit 312 ha 

über dem Landesdurchschnitt Mecklenburg-Vorpommern (250 ha). Zum Vergleich: Der 

bundesdeutsche Durchschnitt beträgt 45 ha. Insgesamt 16 Unternehmen im Untersu-

chungsraum, davon 13 Betriebe juristischer Personen, bewirtschaften jeweils 1.000 ha 

und mehr Betriebsfläche. 

Die entsprechenden Angaben bezogen auf die Zuständigkeitsbereiche der einzelnen 

Ämter für Landwirtschaft sind Tabelle 102 bis Tabelle 104 im Anhang zu entnehmen. 
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Ökologischer Landbau in der Naturparkregion 

Der ökologische Landbau entspricht in besonderem Maß den Prinzipien einer nachhalti-

gen und umweltschonenden Landnutzung. In ökologisch wirtschaftenden Betrieben wird 

bewusst auf den Einsatz mineralischer Stickstoffdünger, chemisch-synthetischer Pflan-

zenschutzmittel sowie Zukaufsfuttermittel verzichtet. Weitere Grundsätze dieser Bewirt-

schaftungsform sind geschlossene Stoffkreisläufe, Vermeidung von umweltbelastenden 

Stoffeinträgen, tierartengerechte Haltungsverfahren und abwechslungsreiche Fruchtfol-

gegestaltung. Damit fördert der ökologische Landbau u.a. die natürliche Artenvielfalt und 

die regionale Kreislaufwirtschaft. Alle Betriebe, die Produkte erzeugen, aufbereiten, ein-

führen oder vermarkten, die als Erzeugnisse aus ökologischem Landbau gekennzeichnet 

sind, müssen sich einem routinemäßigen Kontrollverfahren unterziehen, das gemein-

schaftlichen Mindestanforderungen entspricht. In Mecklenburg-Vorpommern wirtschafte-

ten im Jahr 2007 693 Betriebe auf ca. 9 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch 

(STATISTISCHES AMT MECKLENBURG-VORPOMMERN 2008).  

Einen Überblick über den Umfang der ökologischen Bewirtschaftung im Untersuchungs-

gebiet gibt die folgende Tabelle. 

Tabelle 38: Ökologischer Landbau in der Naturparkregion nach Zuständigkeitsberei-

chen der Ämter für Landwirtschaft 

Ökologischer Landbau Zuständiges Amt für Landwirtschaft 

Bewirtschaftungsfläche (ha) Anzahl der Betriebe 

AfL Parchim 2.291 18 

AfL Bützow 574 5 

AfL Wittenburg 2.223 3 

Gesamt 5.088 26 

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

Insgesamt ist der ökologische Landbau in der Naturparkregion mit einer Betriebsfläche 

von 5.088 ha, das entspricht ca. 8,6 % der gesamten Betriebsfläche, und einer durch-

schnittlichen Betriebsgröße von 196 ha eher gering besetzt (vgl. Tabelle 102 bis Tabelle 

104 im Anhang). 

Anbaustrukturen 

In der Naturparkregion Sternberger Seenland beträgt der Anteil der landwirtschaftlichen 

Nutzfläche ca. 59.200 ha. Während davon 80,5 % ackerbaulich genutzt werden, beträgt 

der Grünlandanteil ca. 19,4 % (vgl. Tabelle 39). Diese Werte entsprechen weitestgehend 

dem Landesdurchschnitt, der bei Ackerbau 80,1 % und Grünland 19,7 % beträgt (STATIS-

TISCHES AMT MECKLENBURG-VORPOMMERN 2008). 
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Tabelle 39: Die landwirtschaftliche Nutzfläche in der Naturparkregion entsprechend den 

Zuständigkeitsbereichen der Ämter für Landwirtschaft 

Zuständiges Amt 
für Landwirt-
schaft 

Landwirtschaftli-
che Nutzfläche (ha)  

dav. Acker-
land (ha) 

dav. Grün-
land (ha) 

dav. Dauerkultur 
(ha) 

Sonstige 
Fläche 

(ha) 

AfL Parchim 27.109 21.825 5284 - - 

AfL Bützow 20.250 16.149 4.052 - 49 

AfL Wittenburg 11.819 9.678 2.139 2 - 

Gesamt 59.178 47.652 11.475 2 49 

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

Auf Grundlage des Datenbestandes der Ämter für Landwirtschaft ist in Tabelle 40 die 

Anbaustruktur der landwirtschaftlichen Kulturen in der Naturparkregion zusammenfas-

send dargestellt.  

Tabelle 40: Anbaustruktur in der Naturparkregion Sternberger Seenland  

Feldfrucht Flächenanteil (ha ) Anteil an LN (%) 

Getreide 23.647 40 

Eiweißpflanzen 174 0,3 

Ölsaaten (v. a. Raps) 8.967 15,1 

Hackfrüchte 714 1,2 

Ackerfutter 8.810 14,9 

Mais* 2.921 4,9 

Gemüse 122 0,2 

Dauerkultur 2 0 

sonstige Flächen 592 1 

Stilllegung / aus der Produktion 1.202 2 

Dauergrünland 11.475 19,4 

* explizit ausgewiesen für den Zuständigkeitsbereich des AfL Parchim 

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

Den mit 40 % größten Anteil nimmt der Getreideanbau ein, wobei vor allem Winterwei-

zen, Winterroggen und Wintergerste kultiviert werden. Nennenswerte Flächenanteile 

weisen weiterhin Ölsaaten (15 %), hier vor allem Raps, sowie Ackerfutter mit jeweils ca. 

15 % auf.  

Hackfrüchte wie Kartoffeln und Zuckerrüben, Eiweißpflanzen sowie der arbeitsintensive 

Gemüseanbau weisen dagegen geringere Flächenanteile auf. Der Anteil mit Dauerkultur 

ist im Untersuchungsgebiet vernachlässigbar gering. 
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Tierproduktion 

Die Zusammensetzung der Tierbestände in der Naturparkregion Sternberger Seenland 

ist Tabelle 41 zu entnehmen. Von insgesamt vierzehn Unternehmen liegen keine genau-

en Angaben zur Tieranzahl vor (vor allem bei Schafen und Geflügel), was zu geringfügi-

gen Ungenauigkeiten bei den Daten zur Tierproduktion führt. Dennoch bietet Tabelle 41 

einen guten Überblick über den Viehbestand in der Naturparkregion. 

Tabelle 41:  Struktur der Tierproduktion im Untersuchungsraum  

Viehbestand Anzahl 
gesamt 

Anzahl in 
juristischen 
Betrieben 

Anzahl in 
Privatbetrieben  

Anzahl in sons-
tigen jur. Betrie-

ben 

Anzahl der Betrie-
be mit dem jeweili-

gen Zweig 

Rinder 26.326 10.996 15.330 - 86* 

Schweine 35.268 30.740 4.258 270 27* 

Schafe/Ziegen 8.568 7.087 1.481 - 20* 

Geflügel 45.635 10 45.625 - 23* 

Pferde 498 - 498 - 46* 

Damwild 70 - 70 - 1 

Kaninchen 54 - 54 - 4 

Sonstige 1.465 - 1.465 - 2 

Gesamt  117.884 48.833 68.781 270 

*geringfügige Ungenauigkeiten aufgrund teilweise fehlender Angaben zum Tierbestand  

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

Dominierende Zweige in der Tierproduktion, betrachtet man allein die Zahlen, sind die 

Geflügel-, Schweine- und die Rinderproduktion. Da sich aber der Tierbestand für Geflügel 

und Schweine auf verhältnismäßig wenige Unternehmen mit jeweils großen Anlagen auf 

bestimmte Örtlichkeiten beschränkt, wird die Rinderproduktion, die nahezu flächende-

ckend von über der Hälfte der landwirtschaftlichen Betriebe der Naturparkregion betrie-

ben wird, als prägender Zweig in der Landwirtschaft angesehen. 

Größere Bestände gibt es auch in der Schaf- und Ziegenhaltung, wobei die Anzahl der 

Ziegen in der Bilanz vernachlässigbar gering ist. Die Schafhaltung, die neben ihrer Funk-

tion als Fleisch- und Rohstofflieferant auch große Bedeutung in der Landschaftspflege 

besitzt, ist allerdings rückläufig, was u.a. auf die fehlende Nachfrage von Wolle zurückzu-

führen ist.  

Die Haltung von Pferden, die in 46 Unternehmen stattfindet, spielt insbesondere für den 

Reittourismus eine Rolle. Als Besonderheit kann die Haltung von Damwild in einem Un-

ternehmen in der Naturparkregion angesehen werden. 

Detailliertere Informationen zum Viehbestand nach Zuständigkeitsbereichen der Ämter 

für Landwirtschaft sind Tabelle 105 bis Tabelle 107 im Anhang zu entnehmen. 
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Umgang mit gentechnisch veränderten Organismen (GVO ) 

Mit Inkrafttreten des neuen Gentechnikgesetzes (GenTG) führt das Referat Koexistenz 

und GVO-Monitoring im Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit 

(BVL) als zuständige Bundesbehörde für die Aufgaben zur Gentechnik ein Standortregis-

ter über die Freisetzung und den Anbau gentechnisch veränderter Organismen (GVO). 

Unter Freisetzung versteht man zeitlich und räumlich begrenzte Freilandversuche mit 

GVO, die in der Regel mit gentechnisch veränderten Pflanzen durchgeführt werden. 

Diese werden zunächst in gentechnischen Anlagen hergestellt und dann im Freilandver-

such hinsichtlich ihrer Eigenschaften überprüft. Es kann sich bei dem GVO aber auch um 

ein Tier oder einen Mikroorganismus handeln, der absichtlich in die Umwelt ausgebracht 

werden soll. Der landwirtschaftliche Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ist dem-

gegenüber nicht auf bestimmte Standorte oder Versuchsjahre beschränkt, kann aber erst 

dann stattfinden, wenn das Inverkehrbringen des gentechnisch veränderten Saatguts 

zum Zweck der Ausbringung in die Umwelt genehmigt wurde. Diese Genehmigungen 

sind zunächst auf zehn Jahre begrenzt. Anders als GVO, für die eine EU-weite Geneh-

migung zum Inverkehrbringen erteilt wurde, dürfen GVO im Rahmen von Freisetzungs-

versuchen weder als Lebens- noch als Futtermittel verwendet oder zu solchen weiterver-

arbeitet werden. Lediglich weitere Untersuchungen in gentechnischen Anlagen sind 

gestattet. Das nicht mehr benötigte gentechnisch veränderte Material muss inaktiviert, 

d.h. vermehrungsunfähig gemacht werden.  

Jeder, der GVO’s freisetzt oder anbaut, ist verpflichtet, dies dem Standortregister mitzu-

teilen. Über den Internetauftritt des BVL können im öffentlichen Teil folgende Informatio-

nen recherchiert werden: genaue Lage von Flächen der Freisetzung oder des Anbaus, 

Angaben über die Pflanze mit den genutzten gentechnisch veränderten Eigenschaften 

sowie der spezifische international anerkannte Erkennungsmarker. Im nichtöffentlichen 

Teil des Registers werden personenbezogene Daten des Bewirtschafters von GVO-

Anbauflächen geführt, die nur auf Antrag bei berechtigtem Interesse zur Verfügung ge-

stellt werden (BVL 2008). 

Tabelle 42: Übersicht zur Entwicklung von Anbau und Freisetzung gentechnisch verän-

derter Organismen in Mecklenburg-Vorpommern und Deutschland 

 Anbau (ha) Freisetzung (ha) Gesamt (ha) 

 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

M-V 107,2 238,0 638,1 745,6 0,7 3,5 53,6 23,4 107,9 241,5 691,6 769,0 

D 341,6 946,5 2685,4 3171,2 25,1 8,9 67,8 36,1 366,7 955,4 2753,2 3207,3 

Quelle: www.bvl.bund.de, 11.2008 

Bezogen auf die Naturparkregion Sternberger Seenland sind im Standortregister des BVL 

zwischen 2005 und 2008 zwölf Einträge zu GVO-Freisetzungsflächen enthalten, die sich 

auf die Gemeinde Lohmen beziehen. Dabei handelt es sich um Freilandversuche mit 

Kartoffeln und Mais in der Gemarkung Gerdshagen. Tabelle 108 im Anhang gibt einen 
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Überblick der GVO-Flächen in der Gemeinde Lohmen mit einigen Eckdaten. Weitere 

Informationen können dem Standortregister entnommen werden. 

Am 14.04.2009 hat die Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz den Anbau von gentechnisch verändertem Mais der Sorte MON 810 bundesweit 

verboten. Lt. Standortregister des BVL wurde am 21.01.2009 eine Anbaufläche für Mais 

(MON-00810-6) in der Gemeinde Lohmen (Gemarkung Gerdshagen, Flur 1, Flurstück 18, 

38, 39, 40/1, 41, 49, 50, 412) mit 123.000 m² gemeldet (Anbauzeitraum 2009). Da die 

Landwirte die beabsichtigte Aussaat 90 Tage vorher im Standortregister anzeigen müs-

sen, ist die geplante Aussaat in der Gemeinde Lohmen nach dem bundesweiten Verbot 

unzulässig. 

Bundesweit gibt es zahlreiche Initiativen für eine gentechnikfreie Flächennutzung. Dabei 

erklären u.a. Landwirte ihren Betrieb für gentechnikfrei oder sie schließen sich z.B. in 

Gemarkungen und Gemeinden mit weiteren Landnutzern zu Gentechnikfreien Regionen, 

Anbauregionen oder Zonen zusammen.  

Bundesweit gibt es zahlreiche Initiativen für eine gentechnikfreie Flächennutzung. Dabei 

erklären u.a. Landwirte ihren Betrieb für gentechnikfrei oder sie schließen sich z.B. in 

Gemarkungen und Gemeinden mit weiteren Landnutzern zu Gentechnikfreien Regionen, 

Anbauregionen oder Zonen zusammen.  

Am 23.02.2010 haben zunächst 26 von insgesamt 67 Landwirtschaftsbetrieben des 

Bauernverbandes Bützow e.V. eine Selbstverpflichtungs-Erklärung zum Verzicht auf den 

Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen unterzeichnet, die vorerst für das Jahr 2010 

gilt. Das entspricht einer Anbaufläche von 17.500 ha. Flächenanteile befinden sich im 

nordöstlichen Bereich des Naturparks sowie der darüber hinausgehenden Naturparkregi-

on. Derzeit sehen viele Landwirte in der Naturparkregion keine Notwendigkeit zum Anbau 

von GVO. 

Nutzung von Förderprogrammen 

Im Folgenden wird ein Überblick zum Umfang der über das Programm zur naturschutzge-

rechten Grünlandnutzung geförderten Flächen gegeben. Dabei beziehen sich die Anga-

ben aufgrund der Datenlage auf den Naturpark Sternberger Seenland und nicht auf den 

darüber hinausgehenden Untersuchungsraum. 

Die Tabelle 43 zeigt die Einordnung der Förderfläche nach Grünlandtypen sowie die 

entsprechenden Nutzungen. 
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Tabelle 43: Aufteilung der Förderfläche der naturschutzgerechten Grünlandnutzung im 

Naturpark Sternberger Seenland 

Einordnung der Förderfläche 
nach Grünlandtypen 

Fläche (ha) Nutzung 

Grünland auf von Natur aus 
nährstoffarmen Standorten 

928,46 dav. 450,88 ha Weiden 

dav. 388,45 ha Mähweiden 

dav. 89,13 ha Wiesen 

Feuchtgrünland 454,10 dav. 236,31 ha Wiesen 

dav. 156,22 ha Mähweiden 

dav. 61,58 ha Weiden 

Moorgrünland 398,03 dav. 245,42 ha Mähweide 

dav. 152,61 ha Wiese 

Magergrünland 61,89 Weide 

   

Gesamt 1.842,48  

Quelle: LU M-V (2008c) 

Insgesamt werden ca. 1.842 ha Dauergrünland im Naturpark Sternberger Seenland über 

das Programm zur naturschutzgerechten Grünlandnutzung gefördert. Mit 50 % entfällt 

der größte Förderflächenanteil auf den Grünlandtyp nährstoffarmes Grünland. Feucht- 

und Moorgrünland nehmen mit jeweils fast einem Viertel der gesamten Förderfläche 

ebenfalls größere Anteile ein. Die Daten spiegeln damit die landschaftlichen Gegebenhei-

ten u.a. mit den ausgedehnten Niederungen an Flüssen und Seen im Naturpark wider. 

Bodenordnungsverfahren 

Zur Verbesserung landwirtschaftlicher Betriebsstrukturen und der Bewirtschaftbarkeit 

landwirtschaftlicher Flächen werden u.a. Bodenordnungsverfahren durchgeführt. In der 

Naturparkregion sind derzeit folgende Verfahren zu nennen:  

Tabelle 44: Aktive Bodenordnungsverfahren (BOV) in der Naturparkregion nach Zu-

ständigkeitsbereichen 

Zuständigkeit Bodenordnungsverfahren  Gemeinde Stand 

AfL Bützow1) Lübzin-Rosenow Warnow Bodenordnungsplan genehmigt 

 Mühlengeez-MELA Gülzow-Prüzen Berichtigungsunterlagen an 
Kataster- und Vermessungsamt 
und Grundbuchamt übergeben 

 Göllin Bernitt Berichtigungsunterlagen an 
Kataster- und Vermessungsamt 
und Grundbuchamt übergeben 

AfL Wittenburg2) - - - 

AfL Parchim3) Rampe-Zittow Leezen, Dobin am 
See 

Eigentumsregelung ist erfolgt 

 Langen Jarchow Langen Jarchow, 
Bibow 

Eigentumsregelung ist abge-
schlossen 
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Zuständigkeit Bodenordnungsverfahren  Gemeinde Stand 

 Hohen Pritz Hohen Pritz Bodenordnungsplan ist erstellt 

 Witzin Witzin Eigentumsregelung ist abge-
schlossen, Verfahren wird in 
Kürze beendet 

 Zülower Weg (südlich 
Witzin, keine Ortslage 
betroffen) 

Witzin Eigentumsregelung ist noch 
nicht erfolgt. 

1) Stand: August 2008 

2) Stand: September 2008 

3) Stand: Januar 2009 

Quelle: AFL Bützow (2008/2009), AFL Wittenburg (2008), AFL Parchim (2008) 

Auch bei der Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen können Bodenordnungsverfahren 

von als Umsetzungsinstrument bedeutend sein bzw. unterstützend wirken. 

C.5.4 Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftli cher Produkte 

Der Untersuchungsraum ist nicht sehr veredlungsstark besetzt. Es gibt wenige große, 

besonders dominante Anlagen, so dass es für die kleineren Unternehmen schwieriger ist, 

ihre Produkte zu vermarkten. Aus Sicht der befragten Landwirte sind die Verarbeitung 

und der Verkauf der Produkte im dünn besiedelten Untersuchungsgebiet unrentabel, da 

der kontinuierliche Absatz nicht gewährleistet ist und die Kaufkraft fehlt. In Mecklenburg-

Vorpommern gibt es nur wenige Verarbeitungsbetriebe, von denen die ecoMotion GmbH 

Rapsveredlung Mecklenburg, eine Anlage zur Biokraftstoffherstellung mit Sitz in Stern-

berg mitten im Untersuchungsraum liegt. Das Werk produziert jährlich 60.000 t Rapsme-

thylester (RME), steht aber aufgrund von Geruchsemissionen in der Kritik bei Einheimi-

schen und Touristen. 

In der Naturparkregion sind elf Biogasanlagen sowie zwei Anlagen zur Biokraftstoffher-

stellung in Betrieb (Stand 01.2009, Brandt 2009). Im Vergleich werden landesweit 162 

Biogasanlagen und 13 Anlagen zur Biokraftstoffherstellung betrieben 

(http://www.regierung-mv.de, 09.2008). 

Generell läuft die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte über den Landhandel. 

Der Anteil der Direktvermarktung in der Region ist aufgrund der o.g. schlechten Vermark-

tungsbedingungen gering. Vereinzelt gibt es kleine Hofläden in der Region wie bspw. in 

Golchen und Rothen. Auch einzelne Imker vermarkten ihre Erzeugnisse z.T. direkt. In der 

Hofladenkarte Mecklenburg-Vorpommern von Landurlaub M-V e.V., Verein für Urlaub 

und Freizeit auf dem Lande (LANDURLAUB M-V, TOURISMUSVERBAND M-V 2008), sind die 

Hofläden der Naturparkregion nicht aufgeführt.  

In der Naturparkregion gibt es vereinzelt Hotels und gastronomische Einrichtungen, die 

regionale Produkte anbieten, wie z.B. das Landhotel Penzin, das Hotel am Krebssee in 

Gülzow, das Landhotel Bondzio in Langen Brütz sowie die Pfarrscheune Zernin (LANDUR-

LAUB M-V 2008). 

Die MGD Mecklenburgische Güterverwaltungs- und Dienstleistungsgesellschaft mbH & 

Co. KG mit Sitz in Wamckow bietet über die Direktvermarktung ein festes Sortiment 
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gängiger Produkte des ländlichen Bedarfs an. Der zugehörige Agrarhof Gut Sternberg, 

der 2003 in Kobrow II eröffnet wurde, bietet unter dem Motto „Natürlich-Günstig-

Regional“ die gesamte Palette des täglichen Bedarf. Der Agrarhof versteht sich dabei als 

Fixpunkt für das ländliche Leben in der Region Sternberger Seenlandschaft, der Kunden 

und Handel zusammenbringt und gemeinsam etwas in der Region bewegt. Dazu trägt 

u.a. auch der Förderverein Sternberger Seenlandschaft e.V. mit dem Agrar- und Kut-

schenmuseum und der Küche Kobrow bei, der an diesem Standort zum Anziehungspunkt 

für Einheimische und Touristen geworden ist. (www.gut-sternberg.de/, 09.2008). 

Initiativen zur Förderung einer Regionalvermarktung, wie z.B. die Einrichtung eines La-

dens in Sternberg oder die Etablierung eines Bauernmarktes in Parchim (u.a. mit regio-

nalen Produkten aus der Naturparkregion) gab es bereits in der Vergangenheit, die Be-

mühungen laufen bis heute. Die Schwierigkeiten bestehen vor allem im Absatz und der 

geringen Nachfrage der Produkte.  

Landtourismus 

Die Landwirtschaft im Untersuchungsraum leistet nur einen geringen Beitrag zum touris-

tischen Angebot. Dabei muss berücksichtigt werden, dass der klassische „Urlaub auf 

dem Bauernhof“ aufgrund der gewachsenen Betriebsstrukturen in der Naturparkregion 

eine untergeordnete Rolle spielt bzw. größtenteils nicht umzusetzen ist. Einige kleinere 

landwirtschaftliche Unternehmen in der Region bieten Ferienwohnungen an. Die Heuher-

berge in Golchen (Golchener Hof) ist ebenfalls ein Beispiel für eine attraktive Unter-

kunftsart in Verbindung mit der Landwirtschaft (vgl. Kapitel C.13.3.1). 

Wenige touristische Angebote aus der Landwirtschaft gibt es in Form von sogenannten 

Erlebnistouren. Beispielhaft zu nennen ist hier das in der Vergangenheit initiierte Projekt 

„Landwirtschaft früher und heute / Führungen durch die heimische Landwirtschaft“ im 

Raum Warin-Weitendorf-Brüel-Sternberg mit dem Förderverein/ Bildungs- und Beschäfti-

gungsverein Sternberger Seenplatte e.V. als Vorhabensträger. Diese Führungen werden 

heute noch z.T. angeboten. Ein weiteres Angebot von regionaler Bedeutung ist die touris-

tische Themenroute „Milchstraße Bützower Land“, in die u.a. Landwirte der Region ein-

gebunden sind, die Einblicke in ihre Produktionsprozesse geben (vgl. Kapitel C.13.3.3). 

Die genannten Angebote tragen dazu bei, das touristische Angebot in der Region zu 

erhöhen, vor allem aber die Akzeptanz für die ansässige Landwirtschaft bei Einheimi-

schen und Gästen und damit den Verbrauchern zu fördern sowie Natur und Landschaft 

zu erleben. 

Landesweit werden vom Verein Landurlaub M-V e.V. derzeit im Rahmen des Projektes 

„Erlebnis Landwirtschaft“ touristische Angebote aus dem Bereich der landwirtschaftlichen 

Produktion und Verarbeitung in Mecklenburg-Vorpommern gesammelt und zu regionalen 

Touren zusammengestellt. Im Anschluss sollen diese für Interessierte und Gäste Meck-

lenburg-Vorpommerns vermarktet werden. 
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C.6 Fischereiwirtschaft  

C.6.1 Verwaltungsstruktur 

Oberste Landesbehörde für Fischerei ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz in Schwerin. Der „Abteilung 4 - Landwirtschaft, Ernährungswirtschaft 

und Fischerei“ obliegt u.a. die Förderung der Fischwirtschaft und Aquakultur. Gefördert 

werden soll – laut Selbstdarstellung – insbesondere eine effektive Marktstruktur und der 

Absatz. Angelegenheiten der Erzeugergemeinschaften und -zusammenschlüsse sowie 

Qualitätssicherungs- und Managementsysteme werden hier ebenfalls bearbeitet 

(www.regierung-mv.de, 08.2008). Zum Geschäftsbereich des Ministeriums gehören 19 

nachgeordnete Behörden. Die Landesämter sind als Fachbehörden tätig und erfüllen 

besondere Vollzugsaufgaben für das gesamte Land (ebd.). Hierzu zählen das Landesamt 

für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern 

(LALLF M-V) und die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA 

M-V). 

Darüber hinaus gibt es acht Institutionen, die dem Geschäftsbereich des Ministeriums 

zugeordnet sind. Sie nehmen teilweise Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr, für 

diese Institutionen wurde jedoch eine andere Rechtsform (z.B. eine GmbH) gewählt, um 

eine optimale Aufgabenerledigung zu gewährleisten (ebd.). Inhaltlich zugehörige Instituti-

onen dieser Art sind die LMS Landwirtschaftsberatung Mecklenburg Vorpommern/ 

Schleswig Holstein GmbH und die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (LG 

M-V). 

Das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF M-V) hat 

seinen Hauptsitz in Rostock sowie vier Nebenstellen in Neubrandenburg, Greifswald, 

Schwerin und Groß Nemerow. Zu den Aufgaben der Abteilung 7 „Fischerei und Fisch-

wirtschaft“ gehören (www.lallf.de, 08.2008): 

�� die Wahrnehmung zentraler Überwachungsaufgaben und behördlicher Sachverstän-
digentätigkeit 

�� die Fischereiaufsicht nach § 29 Fischereigesetz vom 06. Dezember 1993 (GVOBl. 
M-V S.982) 

�� die Registrierung der Fischereifahrzeuge und Führung der Fischereistatistik 

�� die Erteilung von Fischereischeinen und Angelberechtigungen sowie Bearbeitung von 
Ordnungswidrigkeiten auf dem Gebiet der Fischerei 

�� die Durchführung von Fördermaßnahmen des Landes, des Bundes und der EU 

Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei (LFA M-V) hat ihren 

Hauptsitz in Gülzow. Ihre Aufgabe ist es, am Agrarstandort Mecklenburg-Vorpommern 

die Landwirtschaft und Fischerei wirtschaftlich, wettbewerbsfähig und umweltverträglich 

zu gestalten (www.lfamv.de, 08.2008). Das der Landesforschungsanstalt zugehörige 

Institut für Fischerei mit Sitz in Rostock, gliedert sich in die zwei Sachgebiete Aquakultur 

sowie Verfahrensgestaltung Binnen- und Küstenfischerei. Kernaufgaben des Institutes 

sind (ebd.): 
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1. Untersuchungen zur Gestaltung einer ökologisch verträglichen und wettbewerbsfähi-

gen Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern für die 

�� Fischhaltung im Süß- und Brackwasser 

�� technologische Verfahrensoptimierung im Süß- und Brackwasser  

2. Untersuchungen zur Erhaltung und Verbesserung der fischereilichen Ertragsfähigkeit 

der Binnen- und Küstengewässer als Grundlage für eine nachhaltige und ökologisch 

orientierte fischereiliche Bewirtschaftung, mit Rücksicht auf 

�� fischereibiologische und sozioökonomische Aspekte 

�� technisch-technologische Aspekte 

Das Leistungsangebot der Landwirtschaftsberatung Mecklenburg Vorpommern/ Schles-

wig Holstein GmbH (LMS) umfasst die betriebswirtschaftliche und produktionstechnische 

Beratung sowie eine umfassende Unternehmensberatung. Die LMS ist mit vier Standor-

ten in Mecklenburg-Vorpommern vertreten (www.lms-beratung.de, 08.2008). Laut 

Selbstauskunft nutzen etwa 60 % der Binnenfischereibetriebe sowie Anglervereine das 

Beratungsangebot. Beratungsschwerpunkte sind (ebd.): 

�� Erarbeitung von Betriebskonzepten 

�� Beantragung von Fördermitteln 

�� Produktionsmanagement, Investitions- und Liquiditätsplanung 

�� Analyse von Buch- und Betriebsabschlüssen, Vollkostenrechnung 

�� Gutachten durch öffentlich bestellte und vereidigte Sachverständige 

�� Gewässer- und Umweltverträglichkeitsuntersuchungen 

Die Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH (LG M-V) ist zuständig für die 

Bewertung und Verpachtung von befischbaren Gewässern in Mecklenburg-Vorpommern. 

Sitz der LG M-V-Zentrale ist Leezen. Die Gewässer-Verpachtung erfolgt über 12 Jahre, 

Grundlage bildet ein Musterpachtvertrag des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft, 

Forsten und Fischerei (heute: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-

schutz). Eine aus Vertretern verschiedener Institutionen und Verbänden gebildete Pacht-

kommission entscheidet anhand von 2006 vom Ministerium festgelegten Verpachtungs-

kriterien über entsprechende Anträge. 

C.6.2 Bedeutung der Fischerei in der Naturparkregio n 

Binnenfischerei 

Der Naturpark Sternberger Seenland wirbt mit dem Slogan „Land der Fischer und Durch-

bruchstäler“. Tatsächlich weist die Naturparkregion eine vergleichsweise hohe Dichte an 

Binnenfischern auf. Von den insgesamt 66 Binnenfischereibetrieben in Mecklenburg-

Vorpommern (Stand 2007, LU M-V 2008a, S. 27) verfügen 13 Betriebe über Pacht- oder 

eigene Gewässer im Untersuchungsgebiet. Zumeist handelt es sich um Familienunter-

nehmen, bei denen die Fischerei den Haupterwerb darstellt. Häufigste Rechtsform bildet 

das Einzelunternehmen. Lediglich zwei Betriebe sind als GbR geführt, eines ist als GmbH 

eingetragen. 
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Tabelle 45: Fischereibetriebe in der Naturparkregion 

Befischte Gewässer 
(-abschnitte)* 

Lfd. 
Nr. 

Fischereibetrieb Bewirt-
schaf-
tungsart 

Haupt-/ 
Neben-
erwerb 

Rechtsform 

Insgesamt In der 
Naturpark-
region 

1 Fischereihof Pietzak SF, FF H Einzelbetrieb 11 5 

2 Fischerei Lohmen SF H Einzelbetrieb 9 5 

3 Fischereibetrieb Piehl SF H Einzelbetrieb 6 4 

4 Seenfischerei Barnin, Britzke u. 
Sohn 

SF H Einzelbetrieb 2 1 

5 Fischerei- und Verarbeitungsbetrieb 
Dehmel 

SF, TW H Einzelbetrieb 14 12 

6 Fischereibetrieb Anton SF H Einzelbetrieb 3 3 

7 Fischereibetrieb Marx SF H Einzelbetrieb 7 7 

8 Seenfischerei Sternberg SF H Einzelbetrieb 8 8 

9 Fischerunternehmen A. Kleinert SF H Einzelbetrieb 1 1 

10 Fischereiunternehmen O. Kleinert SF H Einzelbetrieb 5 2 

11 Warnow Wildlife TW, SF N GbR 1 1 

12 Seenfischerei/ Fischtzucht Frischke 
& Sohn 

SF, FF, 
TW, AR 

H GbR 18 18 

13 BIMES-Binnenfischerei GmbH 
Fischerei - West 
(nur Bereiche Schwerin u. Woserin) 

SF, FF, 
TW, AR 

H GmbH 23 16 

SF - Seenfischerei, FF - Flussfischerei, TW - Teichwirtschaft, AR - Aquakultur (Rinne) 
H - Hauptwerwerb, N - Nebenerwerb 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebens-
mittelsicherheit und Fischerei M-V (schriftl. Mittl. LALLF, 07.2008); www.bimes.de, 
11.2009 und Mündl. Mittl. G. Thies 2009 

Überwiegend werden Seen befischt; Flussfischerei, Teichwirtschaft und Aquakultur bilden 

die Ausnahme. Dabei können fischereiliche Produktionsanlagen den Ertrag maßgeblich 

steigern. So lag das Gesamtaufkommen an Fangfisch 2006 im Bundesland Bayern bei 

18.925 Tonnen. Mit 9.500 bzw. 7.600 Tonnen haben die Durchlaufanlagen (50 %) und 

die Karpfenteichwirtschaft (40 %) hier den überwiegenden Anteil an dem hohen Ertag. 

Die Seen- und Flussfischerei spielt mit 325 Tonnen (2 %) in Bayern dagegen eine unter-

geordnete Rolle (BRÄMICK 2006, S. 6). 

Anders dagegen in Mecklenburg Vorpommern. Die lediglich 985 Tonnen, die im selben 

Jahr von den mecklenburgischen Binnenfischern gefangen wurden, gehen zu 57 % (566 

Tonnen) auf die Seen- und Flussfischerei zurück. Die Karpfenteichwirtschaft (101 Tonnen 

= 10 %) und die Durchlaufanlagen (138 Tonnen = 14 %) haben hier dagegen eine weit-

aus geringere wirtschaftliche Bedeutung (ebd.). 

Bemessen an der Fangmenge stellen Hecht, Plötze, Karpfen und Aal  die Hauptfischar-

ten für die Berufsfischerei in der Naturparkregion dar (vgl. Abbildung 4). Dies deckt sich 

weitestgehend mit dem Verhältnis der Fangmengen im gesamten Bundesland. Hier 
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haben Plötze/ Rotauge (30,7%), Hecht (13,3.%) und Aal (11,6%) gleichfalls hohe Anteile 

an den Fangmengen Anders als in der Naturparkregion wird landesweit jedoch mehr 

Zander (16,3%) als Karpfen (5,2%) gefischt (ebd., S. 10).  

Nach den zu erzielenden Erlösen ist der Aal mit 13,25 € pro Kilo Fanggewicht (Stand 

2007, eigene Berechnung) der wirtschaftlich lukrativste Fisch in der Naturparkregion. Der 

Plötze kommt unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten dagegen eine untergeordnete Rolle 

zu (vgl. Abbildung 4). 

Abbildung 4: Hauptfischarten der Berufsfischer in der Naturparkregion 

Fangmengen u. -erlöse 2007
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Daten des LALLF M-V (schriftl. Mittl., 07.2008)25 

Die (mittleren) Erzeugerpreise, die sich mit dem Absatz einzelner Fischarten in Mecklen-

burg-Vorpommern erzielen lassen, liegen dabei fast durchgängig unter den Preisen in 

anderen Bundesländern. So ist beispielsweise der durchschnittliche Erzeugerpreis für 

Zander mit 4,88 €/kg in M-V weniger als halb so hoch wie in Bayern (13,00 €/kg an End-

verbraucher, 11,00 €/kg an Einzelhandel und Gastronomie) (BRÄMICK 2006, S. 14). 

Die Fischer verarbeiten den Fisch vielfach selbst (z.B. in eigener Räucherei) und verkau-

fen ihn vor Ort im Ladenlokal oder mit einem mobilen Verkaufswagen. Zusätzlich zum 

eigenen Fangfisch wird häufig Importfisch zugekauft. Der Fischerei- und Verarbeitungs-

betrieb Dehmel liefert als Großhändler Frisch- und Tiefkühlfisch in weite Teile Mecklen-

burg-Vorpommerns sowie nach Berlin und in die Umgebung Berlins. 

                                                
25

 Die Berechnung erfolgte aufgrund der Fangmengen und -erlöse der in der Naturparkregion tätigen Fischereibetriebe 
(vgl. Tabelle 45, ohne Berücksichtigung der BIMES-Binnenfischerei GmbH) und nicht anhand der ausschließlich in der 
Naturparkregion befischten Gewässer. Hierdurch kann es zu leichten Abweichungen kommen. 
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Fördermöglichkeiten wurden nur von einem Betrieb in Anspruch genommen. Investitio-

nen in Boote, Motor, Trailer und Netz konnten hier zu 50 % aus EU- und Landesmittel 

gefördert werden (schriftl. Mittl. LALLF 2008). 

In den Jahren 2006/2007 wurde vom Institut für Geographie und Geologie der Ernst-

Moritz-Arndt-Universität Greifswald unter dem Titel „FishTour M-V“ ein touristisches 

Konzept für die Integration der Fischwirtschaft in den Tourismus entwickelt. Daraus her-

vorgegangen ist der „Leitfaden Urlaub auf dem Fischerhof“ (vgl. MLUV 2008). Potenziale 

für alternative Einnahmequellen im Bereich Tourismus werden von den Fischern der 

Naturparkregion bisher jedoch nur wenig genutzt (eine Ausnahme bildet hier der Verkauf 

von Angelberechtigungen, vgl. Abschnitt Angelbetrieb). 

Übernachtungen auf dem Fischerhof sind bei den Fischern A. Kleinert in Babst und J. 

Rettig (Sternberger Seenfischerei) möglich. Fischer K. D. Dehmel hat seine Ferienunter-

künfte derzeit dauerhaft vermietet (mündl. Mittl. K. D. Dehmel 2007). 

Fahrten auf dem Fischerkahn bieten der Fischer A. Kleinert auf dem Neuklostersee und 

der Fischer J. Rettig über den Großen Sternberger See und Trenntsee zum Freilichtmu-

seum Groß Raden an. 

Die Bedeutung, die der Binnenfischerei in der Region zukommt, wird auch durch die 

Fischerfeste und Fisch-Weihnachtsmärkte unterstrichen, die in der Vergangenheit an 

verschiedenen Orten ausgerichtet wurden (Neukloster, Alt Schlagsdorf, Groß Labenzer 

See, Wendorf, Lohmen). 

Angelbetrieb 

Eine zusätzliche Einnahmequelle der Fischer stellt der Verkauf von Angelberechtigungen 

für ihre Gewässer (Pacht oder Eigentum) dar. Acht der in der Naturparkregion tätigen 

Binnenfischer bieten diesen Service für Freizeitangler an (LAV M-V 2006, S. 3). Ausge-

geben werden in der Regel Angelkarten mit einer Gültigkeitsdauer von einem Tag, einer 

Woche, einem Monat oder einem Jahr. Die Preise hierfür reichen von 5,- bis zu 230,- € 

(STADT STERNBERG o. J.). 

Tabelle 46: Durch die Berufsfischerei verkaufte Angelerlaubnisse in der Naturparkregi-

on 

 2006 2007 

Tageskarten 1.300 1.618 

Wochenkarten 371 579 

Monatskarten 6 4 

Jahreskarten 603 653 

Quelle: Auswertung von Daten des LALLF M-V (schriftl. Mittl. 07.2008)26 

                                                
26

 Die Berechnung erfolgte aufgrund der in der Naturparkregion tätigen Fischereibetriebe (vgl. Tabelle 45, ohne Berück-
sichtigung der BIMES-Binnenfischerei GmbH) und nicht anhand der ausschließlich in der Naturparkregion befischten 
Gewässer. Hierdurch kann es zu leichten Abweichungen kommen. 
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Fischer Dehmel verpachtet zusätzlich eigene Gewässer in Klein Labenz an einen Angel-

teichbetreiber. 

Weitere Gewässer in der Naturparkregion sind von Angelverbänden (hier insbesondere 

dem Landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern) gepachtet und werden über deren 

Mitgliedsvereine betreut. Für diese Gewässer werden in der Regel auch Angelberechti-

gungen für Gäste ausgegeben. Informationen über die befischbaren Gewässer, die Ge-

wässerpächter bzw. die betreuenden Vereine sowie über die Ausgabestellen für Angel-

karten vermitteln die Broschüre „Angeln im Landkreis Parchim“ (LK PCH 2005) und das 

Faltblatt „ Angeln in der Sternberger Seenplatte“ (STADT STERNBERG O.J.). Der Landes-

anglerverband M-V e.V. gibt unter dem Titel „Gewässerverzeichnis“ (LAV M-V 2006) 

zudem ein Gesamtverzeichnis der Angelgewässer in Mecklenburg-Vorpomern heraus. Im 

Internet finden sich Informationen zum Angeln vor allem auf den Websites 

www.angelregionen.de und www.angeln-in-mv.de. 

Seit etwa vier Jahren erfährt das Thema Angeln in Mecklenburg-Vorpommern auch eine 

stärkere touristische Aufmerksamkeit. So wurde 2005 der zeitlich befristete Fischerei-
schein – kurz Touristenfischerschein  genannt – eingeführt. Er erlaubt Gästen die Aus-

übung der Freizeitfischerei über einen Zeitraum von maximal 28 Tagen ohne den sonst 

notwendigen Sachkundenachweis in Form des Fischereischeins. Die Ausgabe dieses 

öffentlich-rechtlichen Dokuments war zunächst nur auf die örtlichen Ordnungsbehörden 

der Ämter und amtsfreien Gemeinden (z.T. auf städtische Touristinformationen) be-

schränkt, sie ist heute auch an ausgewählten Raststätten und bei einzelnen Leistungs-

trägern möglich. Im Jahr 2007 wurden im gesamten Bundesland insgesamt 12.888 Tou-

risten-Fischereischeine ausgegeben, davon 1.562 an Bürger aus Mecklenburg-

Vorpommern, die verbleibenden an Besucher aus anderen Bundesländern und an aus-

ländische Gäste (www.lallf.de, 08.2008). 

Im Jahr 2007 wurde das Gütesiegel "Angelurlaub in Mecklenburg-Vorpommern"  

durch den Tourismusverband M-V (TMV) ins Leben gerufen. Die Resonanz an den vor-

geschriebenen (kostenpflichtigen) Schulungen teilzunehmen und nachfolgend von den 

Vermarktungsmöglichkeiten des TMV zu profitieren war in der Naturparkregion bisher 

gering. Bislang haben sich drei Betriebe in der Region zertifizieren lassen: der Camping-

platz „Sternberger Seenland“, die Pension Müller GbR „Am See mit dem Adler“ und die 

Angelteiche Klein Labenz (www.angeln-in-mv.de, 08.2008). 

Generell findet Angeln als touristisches Thema in der Naturparkregion zur Zeit wenig 

Aufmerksamkeit. Die Initiative „Naturpark-Ticket Angeln im Naturpark“, über die drei 

buchbare Angel-Pauschalen gebündelt wurden, wird heute nicht weiter verfolgt (mündl. 

Mittl. M. Grünberg 2007). 

Die hohe Zahl an Ferienhäusern und Ferienwohnungen in der Naturparkregion, die über 

einen eigenen Steg und Boot verfügen, bieten hier für den Angeltourismus noch weitere 

Entwicklungspotenziale (KONTOR 21 2007). 
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C.7 Forstwirtschaft 

C.7.1 Verwaltungsstruktur, Eigentumsverhältnisse, S tandortverhältnisse und 

Bestandsstruktur der Wälder 

Die nachfolgenden statistischen Angaben zu Eigentums- und Standortverhältnissen, 

Baumarten- und Altersstufenverteilung, zu Bestandsstrukturen, Waldfunktionen sowie 

Waldmehrung beziehen sich auf den Naturpark Sternberger Seenland und nicht auf das 

darüber hinaus gehende Untersuchungsgebiet. 

Verwaltungsstruktur 

Die oberste Forstbehörde ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbrau-

cherschutz Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist für sämtliche Belange von Wald und Wild 

sowie für alle Eigentumsarten zuständig. Ihr obliegt die Dienst- und Fachaufsicht über die 

unteren Forstbehörden (Landesforstanstalt M-V, Nationalparkämter). Neben Waldbau, 

Waldschutz und Holzvermarktung ist sie für die Förderung des Privat- und Körper-

schaftswaldes sowie die Landschaftspflege zuständig. Der obersten Forstbehörde obliegt 

die Errichtung von Forstämtern. 

Zu den Aufgaben der Forstbehörden gehören insbesondere 

�� die Verwaltung und Bewirtschaftung des landeseigenen Waldes in den Nationalpar-
ken und im Wald der Landesforstanstalt, 

�� die Beratung und Betreuung im Privat- und Körperschaftswald, 

�� die Durchführung von Maßnahmen zum Schutz des Waldes und zur Förderung der 
Forstwirtschaft, 

�� die forstliche Rahmenplanung und weitere Planungen zur Waldentwicklung, 

�� die Ausübung der Forstaufsicht und des Forstschutzes, 

�� die Durchführung der sich aus dem Jagdrecht ergebenden Aufgaben, insbesondere 
die Jagdnutzung in den Eigenjagdbezirken des Landes und der Landesforstanstalt 
sowie die Sicherung der jagdbehördlichen Aufsicht sowie 

�� die Wahrnehmung des Naturschutzes im Wald. 

Der Untersuchungsraum berührt die Zuständigkeitsgebiete der in Tabelle 47 aufgeführten 

Forstämter bzw. Revierförstereien. Einen kartographischen Überblick der Forstamtsstruk-

tur bietet weiterhin die Abbildung 5. 

Tabelle 47: Forstämter und zugehörige Revierförstereien in der Naturparkregion Stern-

berger Seenland  

Forstamt Reviere in der Naturparkregion Reviere im Naturpark 

Gädebehn Gädebehn, Dabel, Schelfwerder, Langen 
Brütz, Jülchendorf, Barnin 

Gädebehn, Dabel, Schelfwerder, 
Langen Brütz, Jülchendorf 

Schlemmin Qualitz, Warin, Tarnow, Rosenow, Weiße 
Krug, Schlemmin, Oettelin 

Qualitz, Warin, Tarnow, Rosenow, 
Weiße Krug 

Sandhof Schlowe, Kleesten, Sehlsdorf Schlowe, Kleesten 

Bad Doberan Neukloster, Neuburg, Höltingsdorf Neukloster 

Schönberg Bad Kleinen, Everstorf, Botelsdorf Bad Kleinen 
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Forstamt Reviere in der Naturparkregion Reviere im Naturpark 

Güstrow Lohmen, Kirch Rosin II Lohmen 

Friedrichsmoor Zapel, Banzkow, Bahlenhüschen  

Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Dabei liegt der Großteil der Waldflächen des Untersuchungsraumes wie auch des Natur-

parks im Zuständigkeitsbereich der Forstämter Gädebehn, Schlemmin und Sandhof. 

In Dabel befindet sich die Hauptstelle Schweriner Land der Bundesforst (Bundesforst-

amt), Geschäftsbereich der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – BImA, deren Aufga-

ben u.a. forstliche Dienstleistungen einschließlich forstlicher Bewirtschaftung und natur-

schutzfachlicher Betreuung des Liegenschaftsvermögens des Bundes umfassen. 

Abbildung 5: Forstamtsstruktur in der Naturparkregion 

  
Quelle: eigene Darstellung nach LANDESFORST M-V (2009) 

Waldeigentumsverhältnisse 

Der Großteil der Waldfläche des Naturparks mit ca. 44 % ist Landeswald. Mit 34 % hat 

der Privatwald den zweitgrößten Anteil. Dieser wird zukünftig durch die Privatisierung des 

Treuhandwaldes, der zurzeit einem Anteil von ca. 19 % entspricht, noch deutlich zuneh-

men. Die Privatisierung von Wäldern bedeutet dabei auch eine geringere Einflussnahme 
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auf deren Bewirtschaftung (vgl. Grundlagen der Waldbewirtschaftung). Kommunal- sowie 

Kirchen- und Bundeswald sind mit sehr geringen Flächenanteilen vertreten. 

Die folgende Tabelle 48 zeigt zusammenfassend die Waldflächenverteilung des Natur-

parks nach Eigentumsarten. 

Tabelle 48: Verteilung der Waldfläche des Naturparks nach Eigentumsarten 

Eigentumsart Fläche (ha) Anteil an gesamter Waldfläche 
im NP (%) 

Landeswald (Anstaltswald) 5.802,58 43,7 

Privatwald 4.545,15 34,2 

Treuhandwald 2.553,23 19,2 

Kommunalwald 348,49 2,6 

Kirchenwald 29,62 < 1 

Bundeswald 0,64 < 1 

Waldfläche gesamt 13.279,71  

Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Standortverhältnisse 

Lt. forstlicher Standortskartierung M-V (LANDESFORST M-V 2007) liegt das Untersu-

chungsgebiet im Wuchsgebiet 05 – Ostholsteinisch-Westmecklenburger Jungmoränen-

land (vgl. Tabelle 2 in Kap. C.1.1). Es ist dem Großklimabereich alpha (Schweriner Kli-

ma), Klimastufe f – feuchtes Tieflandsklima zugeordnet. Die mittlere Jahrestemperatur 

beträgt 7,95°C, der mittlere Jahresniederschlag ca.  615 mm. 

Die Holzbodenfläche umfasst innerhalb des Naturparks Sternberger Seenland insgesamt 

ca. 13.280 ha, was einem Anteil von 24,6 % an dessen Gesamtfläche entspricht. Etwa 82 

% der kartierten Waldfläche, die 10.235,75 ha beträgt, stocken auf terrestrischen Stand-

orten mittlerer und kräftiger Nährkraftausstattung. Knapp ein Viertel der Waldfläche ist 

nicht kartiert. 

Die folgende Tabelle zeigt die flächenmäßige Verteilung der Standortsformen und Nähr-

kraftstufen bezogen auf die Holzbodenfläche im Naturpark. 

Tabelle 49: Verteilung der Standortsformen und Nährkraftstufen im Naturpark 

Standortsformengruppe Nährkraftstufe Fläche (ha) 

Reich (R) 648,29 

Kräftig (K) 4.051,67 

Mittel (M) 4.367,43 

Terrestrische Standorte 

Ziemlich arm (Z) 156,37 

Reich (NR, WR) 42,61 

Kräftig (NK, WK) 39,54 

Mittel (NM) 10,35 

Mineralische Nassstandorte und 
Wechselfeuchte Standorte 

Ziemlich arm (NZ) 4,48 
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Standortsformengruppe Nährkraftstufe Fläche (ha) 

Reich (OR) 280,59 

Kräftig (OK) 491,51 

Mittel (OM) 84,83 

Ziemlich arm (OZ) 26,31 

Organische Nassstandorte 

Arm (OA) 30,22 

Ohne Angabe  1,55 

Kartierte Fläche:  10.235,75 

Nicht kartiert  3.043,96 

Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Baumartenverteilung 

Im Naturpark Sternberger Seenland beträgt der Nadelholzanteil 64 % und liegt damit 

deutlich über dem Laubholzanteil von 36 %. Insgesamt dominieren die Baumarten Kiefer, 

Buche und Fichte. Das Vorkommen der Roterle mit einem Anteil von 7 % spiegelt vor 

allem das Vorhandensein von Nassstandorten wider. 

Die Tabelle 50 zeigt die Flächenverteilung nach Baumartengruppen im Oberstand des 

Waldes im Naturpark. 

Tabelle 50: Flächenverteilung nach Baumartengruppen (BAG) im Oberstand des Wal-

des im Naturpark 

Baumartengruppe Fläche (ha) Anteil (%) 

Kiefer (KI) 6.460,57 49 

Lärche (LÄ) 562,03 4 

Fichte (FI) 1.126,71 8 

sonst. Nadelbäume (NDH) 383,55 3 

Summe Nadelbäume 8.532,86 64 

Eiche (EI) 702,30 5 

Roteiche (REI) 51,47 < 1 

Buche (BU) 1.872,20 14 

sonst. Hartlaubbäume (HLB) 362,25 3 

Birke (BI) 480,53 4 

Roterle (RER) 909,07 7 

sonst. Weichlaubbäume (WLB) 369,03 3 

Summe Laubbäume 4.746,85 36 

Quelle: Landesforst M-V (2009) 

Mit einem Anteil von 49 % dominiert die Kiefer das Gesamtbild der Waldlandschaft des 

Naturparks. Konzentrationen von Nadelholzforsten, in denen die Kiefer dominiert, befin-

den sich, bezogen auf das Untersuchungsgebiet, u.a. zwischen Warin und Groß Görnow 

sowie im Demener Wald (vgl. Kapitel C.2.1.1). Die großen Waldkomplexe im Dreieck 

zwischen Sternberg, Crivitz und Schwerin sowie im Bereich Borkow sind vor allem im 
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19.Jh. durch Aufforstung landwirtschaftlich unrentabler Flächen entstanden, bei denen 

großflächig Nadelbäume (Kiefer, Fichte, Lärche) verwendet wurden. Zunehmend werden 

diese Bestände in stabilere, mehrschichtige Laub- und Mischwälder überführt.  

Von Buchen geprägte Laub- und Laubmischwälder finden sich verteilt im gesamten  

Untersuchungsgebiet, Schwerpunkte liegen im Norden und Nordosten (vgl. Kapitel 

C.2.1.1). Das Forstamt Schlemmin ist als das Buchenforstamt Mecklenburg-

Vorpommerns bekannt. Hier ist bis heute insbesondere die Buchenwertholzwirtschaft 

prägend für die Waldbewirtschaftung. 

Altersstufenverteilung 

Im forstlichen Interesse steht eine ausgeglichene Altersstufenverteilung der einzelnen 

Baumartengruppen, denn ausgeglichene Altersstrukturen garantieren neben einer aus-

gewogenen Entwicklung der naturalen Basis für den Forstbetrieb auch eine stetige Erfül-

lung der Schutz- und Erholungsfunktionen. Sie ist ebenfalls ausschlaggebend für die aus 

ihnen nachhaltig beziehbare Holzmenge (MELFF M-V 2003). 

Grundlage für die Betrachtung der Altersstufenstruktur ist die durchschnittliche Produkti-

onsdauer der Bestände einer Baumart (Umtriebszeit). Diese definiert den Zeitpunkt des 

Bestandesalters, bis zu dem die Verjüngung möglichst vollzogen, mindestens jedoch 

eingeleitet sein soll und wird damit als Regelungselement für die nachhaltsgerechte 

Nutzung und Verjüngung benötigt. Die Umtriebszeiten für die wichtigsten Baumarten im 

Landeswald sind per Erlass festgeschrieben und in der folgenden Tabelle 51 dargestellt. 

Tabelle 51: Umtriebszeiten für den Landeswald Mecklenburg-Vorpommern 

Baumart bzw.  
Baumartengruppe 

Umtriebszeit 
(Jahre) 

Baumart bzw.  
Baumartengruppe 

Umtriebszeit 
(Jahre) 

Eiche 180 Kiefer 130-140 

Buche 160 Lärche 100 

übriges Hartlaubholz 100 Fichte 80 

Roterle 80 Douglasie 90 

Pappel 30   

Birke 70   

Quelle: MELFF M-V (2002) 

Die Altersstufenverteilung der Hauptbaumartengruppen Kiefer, Buche, Fichte und Eiche 

sowie der Baumartengruppe Roterle in den Wäldern des Naturparks ist aus Abbildung 13 

bis Abbildung 17 im Anhang ersichtlich. Dabei bezeichnet die Altersstufe „... 0“ soge-

nannte Blößen, d.h. unbestockte Holzbodenfläche. 

Bezogen auf das Laubholz dominieren die Altersstufen 40-80 neben den relativ ausgegli-

chenen restlichen Altersstufen. Die Verteilung des Nadelholzes ist bis auf die Altersstufen 

1...10 sowie 121...130 und älter, die geringe Flächenanteile aufweisen, relativ ausgegli-

chen. Der Vergleich beider Altersstrukturen verdeutlicht das Ziel einer naturnah ausge-

richteten Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern, den Laubholzanteil zu erhöhen. 
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Bestandsstrukturen 

Ein strukturreicher Waldaufbau hat günstige Wirkungen auf das Waldökosystem. Von 

Bedeutung sind hierbei die Abwechslung und Größe von Waldbeständen sowie der Be-

standesaufbau, wobei sich Bestände als einheitliche oder zusammengehörige Besto-

ckungen verstehen. Betrachtet werden hier die Bestandesmischung und -schichtung. 

Die Abbildung 6 zeigt die interne Bestandesmischung der Waldflächen des Naturparks. 

Abbildung 6: Interne Bestandesmischung der Waldfläche des Naturparks  

nicht  zugeordnet

4%

Reinbestand

44%
Reinbestand mit  Mischbaumarten 

(mehrere Mischbaumarten)

5%

Mischbestand 

(mehrere Mischbaumarten)

16%

Mischbestand 

(eine Mischbaumart)

14%

Reinbestand mit  Mischbaumarten 

(eine Mischbaumart)

10%

Reinbestand mit  Beimischungen

7%

 

Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Bezogen auf die Bestandesschichtung dominieren mit 70 % (entspricht ca. 9.300 ha) der 

Waldfläche des Naturparks einschichtige Bestände. Auf 26 % bzw. 3.475 ha der Waldflä-

che ist eine zweite Baumschicht vorhanden, die aus Naturverjüngung, Saat oder Pflan-

zung hervorgegangen ist. 

Diese sogenannten „Bäume in Warteposition“ können, soweit sie standortgerecht und 

qualitativ gut sind, nach der Ernte des Oberbestandes den Folgebestand bilden. Eine 

zweite Bestandesschicht, insbesondere von Laubbäumen unter Kiefer und Lärche (Licht-

baumarten), entlastet die Nährstoffbilanz bei intensiven Fremdstoffeinträgen und wirkt 

dem damit verbundenen waldverjüngungsfeindlichen Graswuchs entgegen. (MELFF M-V 

2003) 

Mehrschichtige Bestände sind im Naturpark selten und nehmen lediglich einen Anteil 

< 1 % an der Waldfläche ein. Der verbleibende Flächenanteil ist nicht zugeordnet. 

Waldfunktionen (alle Eigentumsarten) 

Die Wälder in Mecklenburg-Vorpommern erfüllen vielfältige Nutz-, Schutz- und Erho-

lungsfunktionen, die möglichst gleichrangig nebeneinander stehen sollen. Dabei können 

bestimmte Funktionen lokal und regional eine besonders hohe Bedeutung haben. Die 
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Darstellung der Bedeutung der Waldfunktionen erfolgt mittels Waldfunktionenkartierung, 

die Aufgabe der forstlichen Rahmenplanung ist und die verschiedenen Funktionen der 

Wälder im Sinne einer Inventur erfasst. Mehrfacheinstufungen, z.B. als Wasserschutzge-

biet und Bodenschutzwald, sind dabei möglich. 

Die Waldfunktionenkarten stellen eine wichtige Arbeitsgrundlage der Forstbehörden dar, 

insbesondere bei forstbehördlichen Entscheidungen (z.B. Genehmigung von Kahlschlä-

gen), als Grundlage der forstlichen Rahmenplanung, bei der formellen Ausweisung von 

Schutz- und Erholungswäldern sowie bei der Ausrichtung forstlicher Förderprogramme, 

Projekte und Pläne (z.B. Waldvertragsnaturschutz). Weiterhin dienen die Karten zur 

Information aller Waldbesitzer über besondere Funktionen ihrer Wälder, damit diese bei 

der ordnungsgemäßen Waldbewirtschaftung berücksichtigt werden können (im Wald der 

Landesforstanstalt über die Forsteinrichtung verbindliche Bewirtschaftungsgrundlage). 

Darüber hinaus haben Träger öffentlicher Vorhaben die Waldfunktionen bei ihren Pla-

nungen zu berücksichtigen. 

Im Rahmen der Waldfunktionenkartierung 2006 wurde auf dem Gebiet des Naturparks 

Sternberger Seenland insgesamt eine Waldfläche von 15.213 ha erfasst. Die Waldfunkti-

onen in den Bereichen Natur (NP §, NSG §-Prozessschutz, NSG §, LSG §, Naturdenk-

mal §, GLB §, FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet), Erholung (Erholungswald), Wasser 

(Wasserschutzgebiet §, Uferschutzwald §) und Boden (Bodenschutzwald) stellen dabei 

flächenbezogen die größten Anteile dar. Objektbezogene Waldfunktionen im Bereich 

Forst und Kultur sind zahlreiche Kulturdenkmäler, forstliche Versuchsflächen, Vermeh-

rungsgut sowie Genressourcen (LANDESFORST M-V 2009).  

Eine detaillierte Übersicht aller Waldfunktionen im Naturpark Sternberger Seenland mit 

den entsprechenden Flächenangaben bzw. Objekten gibt die Tabelle 109 im Anhang. 

Schutzgebiete 

Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturwaldreservate, Horstschutzzonen 

und geschützte Biotope unterliegen gesonderten Bewirtschaftungskonzeptionen. Die 

entsprechenden Rechtsverordnungen der verschiedenen Schutzgebietskategorien blei-

ben unberührt und sind bei der Durchführung forstwirtschaftlicher Maßnahmen unbedingt 

zu berücksichtigen. 

Für die Bewirtschaftung der Waldflächen der Landesforstanstalt in Naturschutzgebieten 

gelten die in Abstimmung mit dem zuständigen Staatlichen Amt für Umwelt und Natur 

erstellten Skripte zum Waldzustand und zur Waldentwicklung. Auf den sogenannten 

Prozessschutzflächen innerhalb von Naturschutzgebieten findet keinerlei forstwirtschaftli-

che Nutzung mehr statt (www.wald-mv.de, 02.2009) . 

Im Rahmen der Naturwaldforschung befinden sich im Untersuchungsgebiet zwei Natur-

waldreservate (NWR), das 2003 eingerichtete NWR Hohe Burg im NSG Hohe Burg und 

Schwarzer See mit einer Fläche von 30,2 ha sowie das NWR Bohnrath im NSG Upahler 

und Lenzener See mit 34,2 ha. Seit der Ausweisung im Jahr 2003 werden hier sämtliche 

Eingriffe (z.B. in Form forstlicher Bewirtschaftung) vermieden. Beide NWR befinden sich 

darüber hinaus in FFH-Gebieten. 
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In Natura 2000-Gebieten (FFH-Gebiete, Vogelschutzgebiete) gilt das Verschlechterungs-

verbot. Hinweise zur Waldbewirtschaftung in FFH-Gebieten bezogen auf die in Mecklen-

burg-Vorpommern vorkommenden Wald-Lebensraumtypen gibt die Broschüre „Wald-

Behandlungsgrundsätze in Natura 2000-Gebieten“ (MELFF M-V 2005). 

C.7.2 Planung und zukünftige Entwicklung des Waldes  im Naturpark 

Grundlagen der Waldbewirtschaftung 

Die Waldbewirtschaftung in Mecklenburg-Vorpommern basiert unabhängig von den 

Eigentumsverhältnissen auf den im Landeswaldgesetz formulierten Grundsätzen und 

Vorgaben ordnungsgemäßer Forstwirtschaft, die im Sinne der nachhaltigen Sicherung 

der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes stehen. 

Die unteren Forstbehörden haben die Forstaufsicht (Kontrolle der Einhaltung des Lan-

deswaldgesetzes) über die Waldflächen aller Eigentumsformen, verantwortlich für die 

Bewirtschaftung des Waldes innerhalb der vom Gesetz festgelegten Grenzen ist jedoch 

immer der Eigentümer. 

Mit dem Konzept „Ziele und Grundsätze einer naturnahen Forstwirtschaft in Mecklen-

burg-Vorpommern“ wurden 1995 zusätzlich folgende, von der Landesforstverwaltung 

erarbeitete Richtlinien für das forstwirtschaftliche Handeln durch die Landesregierung 

beschlossen: 

�� Wesentliche Erhöhung des Anteils standortgerechter Laubbaumarten, 

�� Wesentliche Erhöhung des Anteils gemischter und mehrschichtiger Bestände, 

�� Beschränkung des Anbaus ursprünglich nicht heimischer Baumarten, 

�� Ausnutzung aller geeigneten Möglichkeiten natürlicher Verjüngung, 

�� Verbesserung des Waldgefüges, 

�� Erhöhung des Altholzanteils und Sicherung von Totholzanteilen, 

�� Schutz von Pflanzen- und Tierarten, 

��  Einrichtung und Betreuung von Naturwaldreservaten,  

�� Sicherung der Schutz- und Erholungsfunktion,  

�� Gestaltung und Pflege der Waldränder,  

�� Gewährleistung waldverträglicher Wildbestände, 

�� Waldschutz vorrangig durch mechanische und biologische Maßnahmen,  

�� Anwendung umweltschonender Maschinen und technischer Verfahren.  

Diese Ziele und Grundsätze erweitern die bewährte forstliche Praxis und geben ökologi-

schen Gesichtspunkten der Pflege und Gestaltung von Waldbiotopen sowie der Erhal-

tung und Verbesserung der Artenvielfalt größeres Gewicht. Für die Landesforstverwal-

tung sind sie rechtsverbindlich, für alle anderen Waldbesitzer werden die Richtlinien zur 

Anwendung empfohlen. 

Aufgrund des hohen Privatwaldanteils im Naturpark und der zunehmenden Privatisierung 

des Treuhandwaldes ist eine fachlich fundierte Beratung der Waldbesitzer zur naturna-

hen Forstwirtschaft von besonderer Bedeutung. 
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Zertifizierung 

Die Bewirtschaftung des Landeswaldes in Mecklenburg-Vorpommern ist seit 2003 über-

wiegend27 PEFC28-zertifiziert. Aufgrund des regionalen Ansatzes haben alle Waldeigen-

tümer in M-V die Möglichkeit, durch Unterzeichnung einer eigenen Selbstverpflichtungs-

erklärung das PEFC-Zertifikat zu erhalten, das eine naturnahe und nachhaltige Bewirt-

schaftung der Wälder bescheinigt. Das Zertifikat hat eine Gültigkeit von fünf Jahren und 

ist an die Einhaltung der „Leitlinie für nachhaltige Waldbewirtschaftung zur Einbindung 

des Waldbesitzers in den regionalen Rahmen“ (verabschiedet am 09.03.2000, Änderun-

gen am 22.10.2001 und 16.01.2003, vom Deutschen Forst-Zertifizierungsrat DFZR) 

gebunden, die folgende Kriterien zum Inhalt hat: 

�� Erhaltung und angemessene Verbesserung der forstlichen Ressourcen und ihr Bei-
trag zu globalen Kohlenstoffkreisläufen, 

�� Erhaltung der Gesundheit und Vitalität von Forstökosystemen, 

�� Erhaltung und Förderung der Produktionsfunktion der Wälder (Holz- und Nichtholz), 

�� Bewahrung, Erhaltung und angemessene Verbesserung der biologischen Vielfalt in 
Waldökosystemen, 

�� Erhaltung und angemessene Verbesserung der Schutzfunktionen bei der Waldbewirt-
schaftung (vor allem Boden und Wasser), 

�� Erhaltung sonstiger sozio-ökonomischer Funktionen und Bedingungen. 

Seit 2006 ist die Bewirtschaftung des Bundeswaldes (außer militärisch genutzter Wald) 

FSC29-zertifiziert. Wie PEFC steht auch dieses System für eine nachhaltige Bewirtschaf-

tung der Wälder, hier aber ohne regionalen Ansatz. 

Beide Systeme haben internationale Standards, die von nationalen Standards untersetzt 

werden und durch unabhängige Zertifizierungsorganisationen überprüft werden. Bei 

Erfüllung der Kriterien dürfen die zertifizierten Betriebe ihr Holz mit dem entsprechenden 

Siegel versehen. 

Bezogen auf den Privatwald, der mit ca. 34 % den zweitgrößten Anteil der Waldfläche 

des Naturparks ausmacht, fehlt weitgehend eine Zertifizierung. 

Waldmehrung 

Die Waldmehrung als Beitrag zur Verbesserung des Naturhaushalts sowie zur extensi-

ven, ökologiegerechten Landnutzung ist erklärtes Anliegen der Landespolitik. Auf Grund-

lage der Waldmehrungsplanung und in Abstimmung mit allen anderen Belangen, können 

in Verbindung mit der forstlichen Rahmenplanung Waldmehrungsgebiete in den Pla-

nungsregionen ausgewiesen werden. (MABL M-V 2005) 

Die Waldmehrungskarte ist eine forstliche Fachplanung, die aussagt, auf welchen Flä-

chen mit welchen Prioritäten die Neuanlage von Wald aus naturräumlicher Sicht wün-

                                                
27

 bis auf die Nationalparke und die Forstämter Radelübbe und Rügen 
28

 Programme of the Endorsement of Forest Certification Schemes 
29

 Forest Stewardship Council 
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schenswert ist. Das angegebene Waldmehrungsprozent ist dabei das Potenzial des 

jeweiligen Naturraums zur Neuwaldbildung. Unberücksichtigt bleibt hierbei der Abgleich 

der verschiedenen Nutzungs- und Eigentümerinteressen; dies ist Bestandteil des Ge-

nehmigungsverfahrens zur Erstaufforstung. 

Das naturraumbezogene Waldmehrungspotenzial im Bereich des Naturparks Sternberger 

Seenland zeigt die Abbildung 18 im Anhang. 

Die Waldmehrungskarte stellt eine Entscheidungs- und Planungshilfe für die Forstämter 

bei Erstaufforstungen, Stellungnahmen als Träger öffentlicher Belange, bei der Lenkung 

von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie bei Verträglichkeitsprüfungen nach UVP-

Recht und in Bezug auf Natura 2000-Gebiete dar. 

Holzvermarktung 

Holz (Säge- und Industrieholz) aus der Naturparkregion wird vor allem überregional 

vermarktet. Absatzmärkte befinden sich vorwiegend im norddeutschen Raum; hier spielt 

Wismar eine bedeutende Rolle. Furnierholz geht beispielsweise bis nach Bayern. 

Nach Aussage der Forstamtsleiter der Forstämter Schlemmin und Gädebehn sind regio-

nale Verarbeitungskapazitäten kaum vorhanden; es gibt Sägewerke u.a. in Crivitz, Loitz 

und Malchow außerhalb der Naturparkregion. Durch das Fehlen kleinerer lokaler Säge-

werke, die i.d.R. auf bestimmte Produktpaletten spezialisiert sind und nur kleinere Holz-

mengen abnehmen, ist ein kontinuierlicher Absatz z.T. eingeschränkt. Es ist davon aus-

zugehen, dass Holz langfristig in allen Bereichen eine große Rolle spielen wird. 

Die bereits dargestellte Zertifizierung der Waldbewirtschaftung nach PEFC und FSC ist 

ein wirksames Instrument zur Förderung des Holzabsatzes. 

Im Rahmen der energetischen Nutzung ist vordergründig die klassische Brennholznut-

zung zu nennen. Die Selbstwerbung von Brenn- und Kaminholz wird in allen Forstämtern 

angeboten, gesackte Ware erhält man auf Anfrage. Nach erhöhter Nachfrage in den 

letzten Jahren aufgrund der verbreiteten Umrüstung auf Holzvergaser ist zukünftig mit 

einer Stabilisierung des Nachfrageniveaus zu rechnen. Potenziale gibt es im Bereich der 

Hackschnitzelverarbeitung, die aber neben der Einstellung auf Vollholz zukünftig eine 

untergeordnete Rolle spielt. Die Forstämter Schlemmin und Gädebehn sehen in diesem 

Zusammenhang Potenziale für die regionale Energieversorgung und sind bereit, relativ 

flexibel einen Beitrag zu leisten (Schlagreisig etc.), immer unter Berücksichtigung der 

Wirtschaftlichkeit. Wichtige Voraussetzungen sind Interessenten und die nötigen Techno-

logien. 

In forstlicher Nebenproduktion werden weiterhin rustikale Möbel, Holzskulpturen und 

Auftragsarbeiten in den Forstämtern gefertigt. Des Weiteren werden saisonal Schmuck- 

und Deckreisig sowie Weihnachtsbäume angeboten. 
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Öffentlichkeitsarbeit und Tourismus, Angebote im Be reich der Forstämter 

Im Bereich der Forstämter ist ein großes Angebot für Umweltbildung und Tourismus 

vorhanden. Es bestehen u.a. Angebote zu geführten Waldexkursionen und Walderlebnis-

tagen speziell für Schulklassen.  

Hervorgehoben sei an dieser Stelle im Bereich des Forstamtes Sandhof der Waldlehr-

pfad Borkower See, der Lehrpfad Halbinsel Neuklostersee des Forstamtes Bad Doberan 

sowie das Arboretum am Forstamt Gädebehn. Über das Forstamt Güstrow kann ein 

Ferienhaus für bis zu zehn Personen, das „Forsthaus Lähnwitz“ am Lähnwitzer See 

gebucht werden. Jahrzehntelang wurde dieses als mecklenburgisches Forstamt bzw. 

Försterei genutzt. Auch forstliche Nebenprodukte können bei den Forstämtern erworben 

werden (vgl. Holzvermarktung). 

Weiterhin bestehen Jagdmöglichkeiten sowie Angebote zum Wildverkauf (vgl. Kap. C.8). 

C.8 Jagd  

Verwaltungsstruktur 

Oberste Jagdbehörde ist das Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucher-

schutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LU M-V). Ihre Hauptaufgabe ist es, das 

gesamte Jagdwesen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu ordnen und zu 

beaufsichtigen. Der obersten Jagdbehörde obliegt die Fachaufsicht über die unteren 

Jagdbehörden. Sie regelt den Wildabschuss in den Landes- und Bundesforsten mit dem 

Ziel, ökologisch sowie land-, forst- und fischereiwirtschaftlich verträgliche Wildbestände 

zu sichern.  

Untere Jagdbehörden sind die Landräte der Landkreise und die Oberbürgermeister der 

kreisfreien Städte, hier die Landräte der Landkreise Parchim, Güstrow und Nordwest-

mecklenburg. Diese nehmen ihre Aufgaben im Rahmen der jagdrechtlichen Vorschriften 

und nach Weisung der obersten Jagdbehörde wahr. Zu den Aufgaben der unteren Jagd-

behörde gehören insbesondere: 

�� Aufsicht gegenüber den Jagdgenossenschaften 

�� Abrundung von Jagdbezirken  

�� Erklärung von Grundflächen zu befriedeten Bezirken 

�� Erteilung, Verlängerung und Einziehung von Jagdscheinen 

�� Bestätigung und Festsetzung von Abschussplänen im Einvernehmen mit dem Jagd-
beirat  

�� Festlegung von Größe und Begrenzung des Gebietes einer Hegegemeinschaft 

�� Führung von Statistiken zur Jagd 

�� Fachaufsicht über die Wildschadensausgleichskasse 

Zur Beratung und Unterstützung der unteren sowie der obersten Jagdbehörde in Angele-

genheiten der jagdlichen Verwaltung werden Jagdbeiräte gebildet, deren Vorsitz ein im 

Landkreis gewählter Kreisjägermeister einnimmt. Der Kreisjägermeister berät die untere 

Jagdbehörde in allen jagdlichen Fragen. Die Jagdbeiräte setzen sich aus Vertretern der 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






�!!

an der Regelung des Jagdwesens unmittelbar betroffenen Berufsgruppen und Fachver-

bände zusammen. 

Landesjägerschaft ist der Landesjagdverband Mecklenburg-Vorpommern e. V. (aner-

kannter Naturschutzverband). In den Kreisjagdverbänden sind im Jagdjahr 2006/2007 für 

den LK PCH 1.119 Mitglieder, den LK GUE 936 Mitglieder und den LK NWM 

1.074 Mitglieder geführt (LU M-V 2008b).  

Nach § 3 Abs. 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) steht das Jagdrecht dem Eigentümer auf 

seinem Grund und Boden zu und darf nur nach den Vorschriften der Jagdgesetzgebung 

ausgeübt werden. 

Gem. § 7 BJagdG ist die Jagdausübung nur in Revieren mit einer Mindestgröße von 

75 ha als Eigenjagdbezirk (EJB) und 150 ha in gemeinschaftlichen Jagdbezirken (GJB) 

möglich. Insgesamt existieren in den drei Landkreisen 599 GJB mit 386.538 ha und 

182.478 ha EJB. Die Jagdfläche in den Landkreisen beträgt insgesamt 569.016 ha. Diese 

unterteilt sich wie nachfolgend aufgeführt (LU M-V 2008b): 

Tabelle 52: Übersicht über Zahl und Größe der Jagdflächen der Landkreise (Angaben 

in ha) 

Gemeinschaftl. 
Jagdbezirke (GJB) 

Eigenjagdbezirke (EJB) in ha LK Gesamt 
in ha  

Zahl  in ha  Gesamt  Land* Bund**  Privat Kommune  Kirche BVVG 

PCH 201.429 220 127.012 74.417 37.328 7.138 24.384 2.562 83 2.922 

GUE 186.926 235 114.953 71.973 22.881 1.823 25.248 2.738 695 18.588 

NWM 180.661 144 144.573 36.088 15.055 750 17.853 145 587 1.698 

 569.016 599 386.538 182.478 75.264 9.711 67.485 5.445 1.365 23.208 

      Zahl  259 11 11 78 

* Landesforst und Landesdomäne, ** Bundesforst 

Quelle: LU M-V (2008b) 

Durch die Privatisierung durch die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft 

(BVVG) und daraus resultierende Eigentumsänderungen in den Jagdgenossenschaften 

und Eigenjagdbezirken sind noch immer anhaltende umfangreiche Flächenbewegungen 

in M-V zu verzeichnen. 

Hege und Pflege des Wildes sowie revierstrukturverbessernde Maßnahmen obliegen den 

Hegegemeinschaften der Landkreise und jedem Jagdausübungsberechtigten. Zur groß-

räumigen Bewirtschaftung haben sich in den Landkreisen folgende Hegegemeinschaften 

(HG) gebildet: 
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Tabelle 53: Hegegemeinschaften der Landkreise und bewirtschaftete Wildart (grau 

unterlegte HG mit Anteil am Naturpark) 

LK PCH  LK GUE LK NWM 

HG Weiße Krug 

Rot-, Damwild (Schalenwild lt. 
Anfrage beim Landkreis) 

HG Weiße Krug 

Rot-, Damwild 

HG Weiße Krug 

Rot-, Damwild 

HG Kaarz/Jülchendorf 

Rot-, Dam-, Reh- und Schwarz-
wild 

HG Bützow 

Rot-, Damwild 

HG Neukloster 

HG Schwinzer Heide 

Rot-, Dam-, Reh-, Muffel- u. 
Schwarzwild (lt. Anfrage beim 
Landkreis PCH) 

HG Schwinzer Heide 

Rot-, Dam-, Reh-, Muffel- u. 
Schwarzwild (lt. Anfrage beim 
Landkreis PCH) 

HG Sternberg 

Schwarzwild, Rehwild 

HG Güstrow 

k. A. 

HG Lewitz 

Rot-, Dam-, Reh- und Schwarz-
wild 

HG Krakow  

Rot-, Damwild 

 

Quelle: Zuarbeiten des LU M-V und der Landkreise (2008) 

Jagdbares Wild in der Naturparkregion 

Daten über den Wildbestand existieren nicht. Wildarten, welche dem Jagdrecht unterlie-

gen und jene, die lt. Gesetz statistisch zu erfassen sind, werden von den Jagdaus-

übungsberechtigten erfasst und der unteren Jagdbehörde in Form von Wildnachweisun-

gen einmal für das Jagdjahr gemeldet. Die nachfolgende Tabelle verdeutlicht diese An-

gaben für das Jagdjahr 2006/2007. 

Tabelle 54: Wildnachweisung für die Landkreise PCH, GUE, NWM im Jagdjahr 

2006/2007 

Anzahl Fallwild Wildart Anzahl Gesamtstrecke 
einschl. Fallwild 

durch Verkehr sonstiges 

Rotwild 943 34 31 

Damwild 762 22 15 

Muffelwild 62 4 0 

Rehwild 17.026 2.266 258 

Schwarzwild 11.640 556 79 

Quelle: LU M-V (2008b) 

Das Rehwild ist die Schalenwildart mit dem höchsten Streckenanteil an der Gesamtscha-

lenwildstrecke. Die Rehwildstrecke bewegt sich seit Beginn der 90er Jahre auf relativ 

gleichem Niveau. Reh- und Schwarzwild kommen in der gesamten Naturparkregion vor. 

Auch Rot- und Damwild gelten als Hauptwildarten. 

An Niederwild wurden in den im Jagdjahr 2006/2007 folgende Strecken erlegt: 
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Tabelle 55: Wildnachweisung für Niederwild für die Landkreise PCH, GUE, NWM im 

Jagdjahr 2006/2007 
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317 27 33 222 10 41 495 236 336 12 3.591 11 101 9 37 54 

Quelle: LU M-V (2008b) 

Die Such-, Drück- oder Treibjagd auf den Hasen ist seit 2004 für Jagdbezirke mit einem 

Frühjahrsbesatz ab 20 Hasen je 100 Hektar wieder erlaubt (JagdZVO 2004, s. u.). Das 

Rebhuhn wird seit Jahrzehnten aufgrund des geringen Besatzes nicht mehr bejagt. 

An Raubwild wurden im Jagdjahr 2006/2007 folgende Strecken erlegt:  

Tabelle 56: Wildnachweisung für Raubwild für die Landkreise PCH, GUE, NWM im 

Jagdjahr 2006/2007 

Fuchs Steinmarder Iltis Hermelin Dachs Marderhund Waschbär Mink 

7.489 286 68 13 903 4.046 80 26 

Quelle: LU M-V (2008b) 

In den vergangenen Jahren haben sich vor allem die invasiven gebietsfremden Arten 

(Neozonen) wie Marderhund, Waschbär und Mink in Mecklenburg-Vorpommern stark 

ausgebreitet. 

Nach neuesten jagdwissenschaftlichen Erkenntnissen stellt die Zunahme der Neozonen, 

insbesondere der des Marderhundes, keine Bestandesgefährdung für den einheimischen 

Rotfuchs dar. Da es vermutlich keine direkten oder indirekten Konkurrenzerscheinungen 

zwischen Fuchs und Marderhund gibt und die beiden Arten unterschiedliche Habitatsan-

sprüche bevorzugen, ist ein Rückgang des Fuchses nicht zu erwarten. Beim Marderhund 

ist insgesamt in Mecklenburg-Vorpommern zurzeit eine Stagnation bzw. ein leichter 

Rückgang der Strecke zu beobachten. Die Minkstrecke hat sich gegenüber dem vergan-

genem Jagdjahr in Mecklenburg-Vorpommern fast verdoppelt, bewegt sich aber auf fast 

bedeutungslosem Niveau. Grund dafür kann die kaum noch ausgeführte Jagd bzw. Fal-

lenjagd auf den Mink sein. Die niedrige Strecke entspricht keinesfalls der Bestandsent-

wicklung. Die Populationsentwicklung des Minks im wasserreichen Mecklenburg-

Vorpommern verläuft äußerst positiv. Aus Sicht des Artenschutzes als auch aus seu-

chenhygienischen Gründen ist die Entwicklung bereits sehr bedenklich. (LU M-V 2008b) 

Die Gesamtsituation an jagdbarem Wild auf die einzelnen Landkreise verteilt stellt sich 

zusammengefasst wie folgt dar: 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






�!�

Tabelle 57: Zusammengefasste Streckennachweise (in Stück) für die Landkreise PCH, 

GUE, NWM im Jagdjahr 2006/2007 

LK Jagdfläche gesamt (ha)  Schalenwild  Niederwild  Raubwild  

PCH 201.429 10.554 1.805 4.258 

GUE 186.926 9.498 1.242 4.550 

NWM 180.661 10.381 2.394 4.103 

 569.016 30.433 5.441 12.911 

Quelle: LU M-V (2008b) 

Seit November 2004 bis zum 31.12.2009 gilt für M-V eine neue Jagdzeitenverordnung 

(JagdZVO M-V). Darin sind u.a. Ausnahmen von der Jagdzeitenverordnung des Bundes 

(abgekürzte Jagdzeiten im Land), die Aufhebung und Festsetzung von Jagdzeiten, Auf-

hebung von Schonzeiten und Bejagungsverbote geregelt. Danach dürfen jagdbare Wild-

gänse auf folgenden Gewässern sowie im 500-Meter-Abstand von deren Ufer nicht be-

jagd werden:  

Tabelle 58: Gewässer mit Bejagungsverbot von Wildgänsen für die Landkreise der 

Naturparkregion (JagdZVO M-V 2004) 

LK Gewässer 

PCH Ramper Moor, Pinnower See, Vorbecker See, Cambser See, Keezer See, Mickowsee, Rummel-
born-See, Nedder-See, Tempziner See, Großer Sternberger See, Trentsee, Holzendorfer See, 
Gägelower See, Dabeler See, Klein Pritzer See, Barniner See, Dannhusener See, Schönfelder See, 
Kobrower See, Rothener See, Bolzer See, Woseriner See, Dobbertiner See, Goldberger See, Groß 
Medower See, Langenhägener Seewiesen, Penzliner See, Poseriner See, Damerower See, Passo-
wer See, Weisiner See, Zahrener See, Plauer See, Settiner See, Sabelsee 

GUE Großer Rühner See, Bützower Stadtsee, Großer Peetscher See, Oetteliner See, Parumer See, 
Sumpfsee, Inselsee, Großupahler See, Lenzer See, Karcheezer See, Radener See, Wotrumer See, 
Hofsee, Warinsee, Duckwitzer See, Teterower See, Malchiner See, Krakower See, Dobbiner  ee, 
Serrahner See, Linstower See, Großer Tessiner See, Lohmener See, Garder See, Breeser See, 
Hohensprenzer See, Warnow zwischen Bützow und der Landkreisgrenze zum Landkreis Bad 
Doberan 

NWM30 Dassower See, Pötenitzer Wiek, Deipsee, Wohlenberger Wiek, Lieps, Eggers Wiek, Fauler See, 
Kirchsee, Breitling, Flachgewässer um Langenwerder, Redentiner Bucht und See, südliche Wismar-
bucht mit Hafen, Viereggenhofer und Rosenthaler Fischteich, Mechowsee, Kuhlrader Moor, Rögge-
liner See, Lankower See, Santower See, Tressower See, Neddersee, Vietlübber See, Großer 
Dambecker See, Kleiner Dambecker See, Schweriner See, Döpe, Ventschower See, Kirchstücker 
See, Bibowsee, Neuhofer See, Neuklostersee, Großer Wariner See, Groß Labenzer See, Grambo-
wer Moor, Goldensee, Dutzower See, Dümmer See, Strandsee in den Gollwitzer Wiesen 

Weitergehende Regelungen für Naturschutzgebiete und Nationalparke sind davon unbe-

rührt. 

Wildvogelmonitoring 

Mit Ausbruch der Geflügelpest bei Wildvögeln im Februar 2006 wurde ein Wildvogelmoni-

toring aufgelegt. Da es in anderen Bundesländern auch im Jahr 2007 immer wieder zu 

Geflügelpestausbrüchen in Hausgeflügelbeständen kam, wurde ein weiterführendes 
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Untersuchungsprogramm bei Hausgeflügel- und Wildvögeln im Sinne eines Seuchen-

Frühwarnsystems als zwingend erforderlich angesehen. So wurden im April 2006 Probe-

nahmen bei Wildvögeln durch Ornithologen und mit Unterstützung von Jagdausübungs-

berechtigten durch das Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fische-

rei (LALLF) in Zusammenarbeit mit den Jagdbehörden organisiert. Dabei standen Gebie-

te mit Rast- und Futterplätzen insbesondere Durchzugs- und Überwinterungsgebiete für 

Wasservögel (Enten, Gänse, Schwäne, Limikolen) und Brutkolonien (Silber-, Lach- und 

Sturmmöwen) im Vordergrund. Gleichzeitig galt die Aufmerksamkeit frisch verendeten 

aasfressenden Raubvögeln aus diesen Regionen (v. a. Mäusebussard, Eulen, Krähen, 

Raubmöwen), die ebenfalls zur Untersuchung an das LALLF gelangten. Im Rahmen 

dieser Folgeuntersuchungen wurde kein Geflügelpestvirus mehr nachgewiesen. Ein 

wichtiger Bestandteil des Wildvogelmonitorings ist die Untersuchung erlegter Enten und 

Gänse im Rahmen der Herbst- und Winterjagd. Da etliche Enten- und Gänsearten aus 

nördlichen bzw. nordöstlichen Gebieten kommend hier überwintern bzw. eine Zwischen-

rast im Rahmen des Herbstvogelzuges einlegen, ist die Beprobung dieser Tiere oder von 

Kontakttieren in Bezug auf einen möglichen Viruseintrag von großer Bedeutung.  

Wildtier-Informationssystem der Länder Deutschlands  (WILD) 

WILD wurde 2001 als dauerhafter Bestandteil der ökologischen Umweltbeobachtung vom 

Deutschen Jagdschutz-Verband eingerichtet. Es liefert Informationen über Vorkommen, 

Bestandsdichten, Populationsentwicklungen, Gefährdungsursachen und Strategien zum 

Schutz und zur nachhaltigen Nutzung von ausgewählten Wildtierarten in Deutschland. 

Die nach einheitlichen Erfassungsmethoden erhobenen Daten bilden u.a. die Grundlage 

für jagdpolitische und naturschutzrelevante Entscheidungen. 

Neben den drei bundesweiten und für die wissenschaftliche Betreuung zuständigen 

WILD-Zentren - für Mecklenburg-Vorpommern ist dies die Forschungsstelle für Wildöko-

logie und Jagdwirtschaft an der Landesforstanstalt Eberswalde - koordinieren in den 

jeweiligen Bundesländern sogenannte Länderbetreuer u.a. die sach- und fristgerechte 

Umsetzung der Aufgaben. Sie sind die unmittelbaren Ansprechpartner für Jäger und 

andere Experten, welche die Datenerfassung in den Revieren durchführen. 

Die Erfassung erfolgt langfristig (mindestens 10 Jahre, angestrebt ist dauerhafte Beo-

bachtung) über zwei Ansätze: die flächendeckende Einschätzung (viele Untersuchungs-

stellen, wobei nur wenige auf die Wildtiere bezogene Daten gesammelt werden) und die 

Erfassung in Referenzgebieten (relativ wenige Untersuchungsflächen, wobei auch die 

Zusammenhänge zwischen Wildtier und Umweltfaktoren untersucht werden). Die flä-

chendeckende Erfassung in den ca. 4.500 Jagdbezirken Mecklenburg-Vorpommerns wird 

im zweijährigen Turnus durchgeführt. Darüber hinaus gibt es z.Z. 67 Referenzgebiete im 

Land. 

Zu den ausgewählten Arten der Erfassung in Referenzgebieten zählen Feldhase, Rot-

fuchs, Dachs und Aaskrähe. Bezogen auf die flächendeckende Einschätzung werden in 

diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2006 die Niederwildarten Wildkaninchen und Reb-

huhn sowie die Neubürger Waschbär und Marderhund betrachtet. Einen weiteren 
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Schwerpunkt bildet 2009 die Wildgänse-Erfassung, die die europaweit durchgeführten 

winterlichen Rastplatzzählungen sinnvoll ergänzen soll. 

Einziges Referenzgebiet in der Naturparkregion ist das Gebiet Gustävel/Müsselmow 

(Gemeinde Kuhlen-Wendorf). Das gesamte Revier umfasst eine Fläche von ca. 708 ha, 

von der ca. 322 ha als Beobachtungsfläche dienen. Seit 2001 wird hier vorwiegend der 

Feldhase erfasst. Mit 5 Feldhasen je 100 ha Bestand liegen die Zahlen im Schnitt über 

die Jahre hinweg im Landesdurchschnitt Mecklenburg-Vorpommerns. Im Vergleich zu 

anderen Bundesländern wie bspw. Hessen ist dies eine relativ geringe Bestandsdichte, 

die vor allem in der Landschaftsstruktur Mecklenburg-Vorpommerns mit großflächiger 

intensiver landwirtschaftlicher Nutzung begründet ist. Bezogen auf den Feldhasen sind 

vor allem bestandserhaltende bzw. -fördernde Maßnahmen erforderlich. Hierzu zählen 

die Erhaltung und Neuschaffung geeigneter Strukturen in der agrarisch geprägten Land-

schaft, die ganzjährig Deckung bieten (z.B. Anlegen von Wildäsungsflächen, Ackerrand-

streifen), sowie eine angepasste Prädatorenbejagung der Raubwildarten Fuchs, Marder 

und Marderhund. 

Vermarktung von Jagd und Wild 

In allen Forstämtern sind Angebote für Jäger und Nichtjäger vorhanden. Es besteht für 

Jäger die Möglichkeit, entgeltlich an Einzeljagden oder Gesellschaftsjagden teilzunehmen 

(vgl. www.wald-mv.de, 08.2009). 

Die Jagd bietet vielfältige Erwerbsmöglichkeiten über den Verkauf von Abschüssen, die 

Gestaltung von Aktiv-Jagdtourismus und die Vermarktung von Wildprodukten. Frisches 

Wildbret von Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild (ganze Stücke in Schwarte oder Decke) 

wird nahezu von allen Forstämtern (FoA) vermarktet (Wildverkauf in FoA/Förstereien). In 

der Naturparkregion erfolgt dies u.a. über die FoA Schlemmin und FoA Gädebehn.  Wild-

produkte wie Wurst, Schinken und zerlegtes Wildfleisch kann man in den FoA Schildfeld 

& Conow sowie Torgelow & Neu Pudagla außerhalb des Untersuchungsgebietes erwer-

ben (vgl. www.wald-mv.de, 08.2009). 

Die FoÄ Schildfeld und Torgelow sind mit den jeweiligen Bereichen Wildbearbeitung zwei 

von insgesamt dreizehn zugelassenen Wildbearbeitungsbetrieben in Mecklenburg-

Vorpommern (BVL 2009). In der Naturparkregion selbst gibt es keine Wildbearbeitungs-

betriebe; nächstgelegenes Unternehmen ist die Dobbertiner Wild GmbH & Co. KG.  

Mecklenburg-Vorpommern ist eines der wenigen Bundesländer, in dem ein Wildur-

sprungsschein in Kombination mit einer Wildmarke gesetzlich vorgeschrieben ist. Die 

Wildmarke stellt dabei ein Gütesiegel dar, mit welcher der Ursprung des Wildtieres nach-

vollziehbar ist. Unter dem Motto „NATÜRLICH WILD aus MV“ werden die Produkte vom 

Landesjagdverband M-V und der Landesforst M-V beworben. Über den Landesjagdver-

band M-V erhält man u.a. Informationen zu weiteren Wildbretanbietern im Land. 
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C.9 Rohstoffabbau  

In der Naturparkregion gibt es umfangreiche abbauwürdige Lagerstätten und Vorkommen 

oberflächennaher Bodenschätze, v.a. Kies und Sand.  

In den Entwürfen der Regionalen Raumentwicklungsprogramme der Planungsregionen 

Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV MM/R 2009) und Westmecklenburg (RPV WM 

2009a) sind im Bereich des Naturparks insgesamt neun und der Naturparkregion insge-

samt 31 Vorrang- und Vorbehaltsgebiete zur Rohstoffsicherung ausgewiesen (siehe 

Tabelle 59). Hierbei wurden auch anteilig im Untersuchungsraum liegende Felder be-

rücksichtigt. Schwerpunkte liegen im nördlichen und südlichen Bereich des Untersu-

chungsraumes. Eine Übersicht der ausgewiesenen Gebiete findet sich in Tabelle 110 im 

Anhang. In der Regel handelt es sich bei den großflächigen Rohstoffsicherungsgebieten 

um erkundete Lagerstätten, für die Bergrechte bestehen. 

Durch das Bergamt Stralsund werden in der Naturparkregion bzw. darin hineinragend 

derzeit insgesamt für 57 Lagerstätten Bergrechte vergeben. In der Tabelle 111 im An-

hang sind die vorhandenen Bergwerksfelder, deren bergrechtlicher Status, die Rohstoffe 

und der Stand der bergbaulichen Aktivitäten dargestellt.  

Eine zusammenfassende Übersicht über die für Rohstoffsicherung und Rohstoffabbau in 

den RREP ausgewiesenen bzw. unter Bergrecht stehenden Gebiete und deren Flächen-

anteile im Untersuchungsraum und im Naturpark gibt nachfolgende Tabelle. 

Tabelle 59: Übersicht über Gebiete für Rohstoffsicherung und Rohstoffabbau/unter 

Bergrecht stehend im Untersuchungsraum und im Naturpark 

Kriterium Vorrang-
gebiete 

Vorbehalts-
gebiete 

Gebiete unter Bergrecht 
(Stand 2008) 

Anzahl im Untersuchungsraum 22 9 57 

Gesamtfläche im Untersuchungsraum  
(einschl. außerhalb liegender Flächenanteile) 

1.913,5 ha 412,8 ha Gesamt:2.940,8 ha 

 

Tatsächliche Gesamtfläche im Untersuchungs-
raum 

- - Gesamt: 2.590,8ha 

Flächenanteil im Untersuchungsraum 1,6 % 0,4 % Gesamt: 2,5 % 

Tatsächlicher Flächenanteil im Untersuchungs-
raum 

- - Gesamt: 2,2 % 

Anzahl im NP  5 4 19 

Gesamtfläche im Naturpark  
(einschl. außerhalb liegender Flächenanteile) 

429 ha 313 ha Gesamt: 1.532 ha 

In Gewinnung: 700,5 ha 

Tatsächliche Gesamtfläche im Naturpark - - Gesamt: 1.242 ha 

In Gewinnung: 445 ha 

Flächenanteil im Naturpark 0,8 % 0,6 % Gesamt: 2,8 % 

In Gewinnung: 1,3 % 

Tatsächlicher Flächenanteil im Naturpark - - Gesamt: 2,3 % 
In Gewinnung: 0,8 % 

Quelle: RPV MM/R (2009), RPV WM (2009a), Bergamt (2008/2009) 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






���

Tendenziell ist aufgrund des rückläufigen Bedarfs an Baurohstoffen landesweit und somit 

auch in der Planungsregion ein Rückgang der Rohstoffförderung zu verzeichnen (vgl. 

LUNG M-V 2002) 

C.10 Militärische Nutzung  

In den 1970er Jahren wurde durch die NVA in Dabel (Gemeinde Dabel) die Moltke-

Kaserne errichtet. Sie ist dem Amt Sternberger Seenlandschaft zugeordnet. Die Bundes-

wehr übernahm den Standort in den 1990er Jahren und passte ihn an moderne Stan-

dards an. Die Gebäude und Anlagen der Liegenschaft wurden zum größten Teil saniert 

und bis heute instand gehalten. Die Bundeswehr prägte den Ort nachhaltig. Neben der 

Moltke-Kaserne entstand eine militärische Wohnsiedlung mit Kinderbetreuungs-, Han-

dels- und Dienstleistungseinrichtungen. Sportanlagen wurden und werden von der Ge-

meinde und ihren Vereinen mitgenutzt. Außer der Kasernenfläche von 40,8 ha umfasst 

die Liegenschaft auch einen 273 ha großen Truppenübungsplatz. 

Inmitten der Wald- und Seenlandschaft am Flusslauf der Warnow befindet sich im Unter-

suchungsraum zudem der Standort Demen (Gemeinde Demen) mit der Warnow-

Kaserne. Sie ist dem Amt Crivitz zugeordnet. 1974 wurde die neu errichtete Warnow-

Kaserne in Betrieb genommen. Unweit davon entstand ein Wohnkomplex für Militärange-

hörige mit Sozial- und Bildungseinrichtungen, der heute privatisiert und überwiegend 

saniert ist. Bauwerke und Infrastrukturanlagen der Kaserne wurden ebenfalls durch die 

Bundeswehr modernisiert und instand gehalten. Zur Liegenschaft gehört neben dem 

100 ha Kasernengelände der etwa 1.700 ha große, zumeist bewaldete Standortübungs-

platz Dabel/ Demen. 

Im Zuge der bundesweiten Umstrukturierung der Streitkräfte und des zivilen Bereichs 

entsprechend des veränderten Aufgabenspektrums der Bundeswehr (vgl. BMV 2001 & 

2004) erfolgten auch in der Naturparkregion Veränderungen der Standorte. 

Für Dabel wurde 2004 die Standortaufgabe bzw. vollständige Auflösung beschlossen, die 

Schließung des Standortes Demen als Altentscheidung stand bereits seit 1990 fest (BMV 

2004, www.bundeswehr.de, 08.2008). Der Abschluss aller Maßnahmen in den betroffe-

nen Liegenschaften der beiden Standorte wurde für 2007 vorgesehen. 

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die Aufstellung der Bundeswehr in 

Dabel und Demen vor der Schließung (BMV 2004, www.bundeswehr.de, 08.2008). 

Tabelle 60: Ressortkonzept Stationierung der Bundeswehr (Stand Nov 2004) 

Verbände auf Regiments-, Bataillons-  
oder Gruppenebene 

Organisations- Bereich Anzahl  
Dienstposten 

Standort Dabel  690 

Panzerartilleriebataillon 405 

Kraftfahrausbildungszentrum Dabel 

Teile Standortverwaltung Schwerin  

Truppenambulanz Dabel 

sonstige kleinere Dienststellen 

Heer 

Streitkräftebasis  

Wehrverwaltung 

Zentraler Sanitätsdienst 
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Verbände auf Regiments-, Bataillons-  
oder Gruppenebene 

Organisations- Bereich Anzahl  
Dienstposten 

Standort Demen  140 

Teile Panzerartilleriebataillon 405 

(keine weiteren Angaben) 

Heer 

 

 

Quelle: BMV (2004), www.bundeswehr.de, 08.2008 

In Dabel stellte die Bundeswehr bereits Mitte 2006 einen großen Teil der Gebäude und 

Freiflächen zur zivilen Mitnutzung bereit. Die vorhandene Bausubstanz ist aufgrund des 

hohen Sanierungs- und Instandhaltungsgrades ohne Erfordernis von Rückbau- oder 

Sanierungsmaßnahmen zu 90 % langfristig für zivile Zwecke verwendbar.  

Die Gemeinde beschloss im Anschluss an die Schließungsentscheidung 2004 ein tragfä-

higes Konversionsprogramm, welches bereits 2007 das Planungsrecht für Gewerbe, 

Dienstleistungen, Sport und Freizeit sichern sollte. Sie ließ eine Konversionsplanung und 

Machbarkeitsstudie zur Ansiedlung ziviler Nachnutzungen in der Moltke-Kaserne erarbei-

ten (GKU, Fertigstellung 2006). Das Konversionsprogramm für gewerbliche Folgenutzun-

gen ist mit Beschluss bestätigt. Mittlerweile wurde die Bauleitplanung eingeleitet (B-Plan 

Nr. 5 "Konversionsfläche Moltke-Kaserne", in Bearbeitung). Seit Mitte 2007 können In-

vestitionsvorhaben realisiert werden (BIMA 2007). Investoren finden Unterstützung durch 

die Gemeinde und die Arbeitsgruppe Konversion. 

Der Standort Demen ist bereits seit Juni 2006 durch die Bundeswehr weitgehend frei 

gezogen und steht für zivile Nachnutzungen zur Verfügung. Seit dem Jahr 2007 kann die 

Liegenschaft vollständig von Investoren übernommen werden (BIMA 2007). Auch für 

Demen liegen eine Machbarkeitsstudie sowie eine Konversionplanung vor (www.gku-

se.de). Die Bauleitplanung wurde ebenfalls eingeleitet (B-Plan Nr. 4 "Gewerbepark Ge-

meinde Demen", in Bearbeitung). Die voraussichtliche Fertigstellung wird für Ende 2008 

angestrebt. 

C.11 Siedlungsstruktur 

C.11.1 Siedlungsstruktur und Charakter der Orte 

Die historischen Entwicklung der Siedlungsstruktur wird in Kap. A.3 beschrieben (zur 

Entwicklung der Städte vgl. außerdem Tabelle 99 im Anhang). 

Das Untersuchungsgebiet weist heute eine dezentrale Siedlungsstruktur auf und ist 

überwiegend ländlich mit kleinen Siedlungseinheiten geprägt (Kleinstädte, Dörfer, Split-

tersiedlungen). Ingesamt liegen im Untersuchungsgebiet 40 Gemeinden (vgl. Textkarte 

2), darunter die fünf Städte Sternberg, Neukloster, Warin, Brüel und Crivitz. Die Städte 

Neukloster, Warin, Brüel und Sternberg bilden eine Siedlungsachse, die sich über 25 km 

entlang der Sternberger Seenkette von Norden nach Süden erstreckt. 

Trotz der geringen Einwohnerdichte, bedingt durch hohe Abwanderungsraten, ist eine 

verhältnismäßig hohe Anzahl an Siedlungen im Untersuchungsraum vorhanden (vgl. 

Kap. A.2). Die bevölkerungsreichste Stadt ist Sternberg (4.694 Einwohner); dicht gefolgt 

von Neukloster (4.084), Warin (3.696) und Brüel (3.064). Bis auf wenige Ausnahmen 
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(Gemeinden Bernitt, Tarnow, Warnow, Demen, Gülzow-Prüzen, Zurow, Dobin am See, 

Pinnow, Leezen, Dabel) haben die anderen Gemeinden weniger als 1.000 Einwohner, 14 

Gemeinden sogar weniger als 500 Einwohner (vgl. Tabelle 86). 

Die Städte  in der Naturparkregion zeichnen sich in besonderer Weise durch ihre reizvolle 

landschaftliche Lage und ihre geschlossen erhaltene, historisch gewachsene Struktur 

aus. Ihr Ortsbild wird durch überwiegend ortstypische Bauformen, Konstruktionen und 

Materialien geprägt. Die Vielzahl an wertvollen Baudenkmalen und denkmalgeschützten 

Ensembles ist Zeugnis einer langen Stadtentwicklung und verleiht den Altstädten ein 

authentisches Erscheinungsbild. Seit Jahrhunderten sind die Städte Zentren der bauli-

chen und kulturhistorischen Entwicklung im ländlichen Raum. Mit ihrer individuellen 

Stadtgestalt, aber vor allem in ihrer Gesamtheit prägen sie maßgeblich die Eigenart und 

Unverwechselbarkeit der Naturparkregion. Eine zusammenfassende Beschreibung der 

Städte findet sich in Tabelle 99 im Anhang. 

Die Grundzüge der Siedlungsstruktur und der Ortsbilder der Dörfer  der Naturparkregion 

sind vielfach weitgehend erhalten. Es finden sich hauptsächlich Guts-, Kloster- und Bau-

erndörfer. Dabei sind entsprechend der jeweiligen Entstehungsgeschichte unterschiedli-

che Ortsgrundrisse vorzufinden. Viele ländliche Siedlungen der Naturparkregion zeichnen 

sich durch die Einheitlichkeit ihres Ortsbildes, die räumlich geschlossene Wirkung der 

Straßenräume, die Verwendung regionaler Baumaterialien und dorftypischer Grünstruktu-

ren (Straßenbegleitgrün, Hausgärten) aus. 

Ein besonderes Kleinod ist das Dorf Eickelberg (Gemeinde Warnow), das sich am Fern-

wanderweg E9a zwischen den Orten Groß Labenz (am Groß Labenzer See) und Eickhof 

in der Nähe des Tempelbergs (81,8 m hoch) befindet. Landschaftlich reizvolle, nahezu 

autofreie Alleen mit historischem Kopfsteinpflaster verbinden es mit diesen Orten und 

dem Großsteingrab bei Klein Görnow. Eickelberg besitzt eine historische Dorfstruktur, bei 

der sich die ca. 600 Jahre alte Backsteinkirche mit umgebender Wohnbebauung und die 

historische Pflasterstraße samt erhaltener historischer Wegebeschilderung zu einem in 

sich geschlossenen und harmonischen Ortsbild zusammenfügen (vgl. Kap. C.13.3.3). 

Regionaltypische Elemente der Dörfer sind u.a.: 

�� Guts- und Parkanlagen (s. Kap. C.11.2) 

�� Einfriedungen (z.B. Feldsteinwälle, Hecken, senkrechte Holzlattenzäune) und Mauern 

�� Kirchen (Backstein, Feldstein, Fachwerk, Putzfassaden) 

�� Bauern-, Pächterhöfe und Hofstellen mit bis 150 Jahre alten Wohnhäusern (z.B. 
Bauernhäuser, Landarbeiterwohnhäuser, Katen), Wirtschafts- und Funktionsbauten 
(z.B. Scheunen, Ställe, Handwerksstätten, Schulgebäude) in verschiedenen Kon-
struktionen und Materialkombinationen (vgl. z.B. GEMEINDE LOHMEN 2003): 

�� Bauten aus dem Zeitalter der Industrialisierung Mecklenburgs (z.B. Bahnhofsen-
semble, Jagdschloß Friedrichswalde, Molkerei Lohmen) 

�� Siedlungshäuser aus den 1930er und 50er Jahren (z.B. Blankenberg, Penzin) 

�� Neubauernhäuser aus der Bodenreformzeit nach 1945 (z.B. Penzin, Wipersdorf, 
Blankenberg) 

�� Eigenheime (Doppelhäuser) aus der Zeit nach 1960 
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Viele ländliche Ortsstrukturen basieren auf den Gutsstrukturen aus der Zeit des begin-

nenden 20. Jh. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist es in Teilbereichen durch die Errichtung 

von u.a. Mehrfamilienhäusern (Großblockbauweise), Bungalows und landwirtschaftlichen 

Großanlagen der LPG zu Veränderungen der ländlichen Siedlungsstruktur und des Dorf-

bildes gekommen. Bei einer Reihe von historischen Gebäuden wurde die ursprüngliche 

Bauform durch Anbauten, Umgestaltungen der Fassaden (z.B. durch Fenstereinbauten) 

und der Dächer (Form, Deckung) verändert. Dörfliche Freiräume wurde teilweise dorfun-

typisch umgestaltet. Beispielsweise wurde die Pflege, Ergänzung und Erneuerung der 

Altbaumbestände in Ortszentren und an Straßen jahrzehntelang vernachlässigt (GEMEIN-

DE LOHMEN 2003, S. 41).  

Mit der Auflösung und Umformung der landwirtschaftlichen Betriebe und ländlichen Pro-

duktionsstätten seit 1990 sind viele historische Bauten, Großanlagen der LPG sowie 

Guts- und Parkanlagen im ländlichen Raum ungenutzt und dem Verfall preisgegeben. 

Teilweise wurden Gutsanlagen aber auch saniert und wieder einer Nutzung zugeführt. 

Der verstärkte Bau von Einfamilienhäusern hat aufgrund der oftmals unangepassten 

Baustile zu einer Verfremdung von Ortsbildern geführt. 

C.11.2 Bau- und Bodendenkmale 

Baudenkmale 

Den besonderen Reiz der Kulturlandschaft Sternberger Seenland macht auch die Viel-

zahl unterschiedlicher Baudenkmäler aus. Prägend sind hier vor allem die zahlreichen 

Klöster sowie die Feldstein- und Backsteinkirchen. 

Die Gründung des ehemaligen Bennediktinerinnen-/Zisterzienserinnnen-Klosters Son-

nenkamp in Neukloster geht auf das Jahr 1219 zurück. Klosterkirche, Probsteigebäude 

und Glockenturm sind Zeugen klösterlichen Lebens und norddeutscher Backsteinarchi-

tektur. 

Das Antoniter-Kloster Tempzin wurde 1222 gegründet. Neben der Kirche sind weitere 

Backsteinbauten der früheren Klosteranlage erhalten. Das auf gotischen Ursprung zu-

rückgehende Warmhaus (Baujahr 1496) diente Pilgern als Obdach und war Krankensta-

tion für die am Antoniusfeuer (Mutterkornpilz) Erkrankten. Der Wirtschafterbau wird heute 

wieder als Pilgerherberge genutzt.  

Das ehemalige Kloster Rühn wurde 1232 als Zisterzienser-Jungfrauenkloster gegründet, 

Zu der mehrflügeligen Anlage in Backsteinbauweise gehört auch eine Parkanlage. Für 

den Erhalt des Ensembles engagiert sich der denkmalpflegerisch und kulturell tätige 

Klosterverein. 

Das Kloster Dobbertin, 1220 durch den Fürsten Heinrich Borwin II. von Mecklenburg 

gegründet, liegt zwar außerhalb der Naturparkregion, in seiner bald 800jährigen Ge-

schichte hatte es aber starken Einfluss auf die gesamte Region. Seit 1991 ist das Diako-

niewerk Kloster Dobbertin gGmbH Träger für den Gesamtbereich Kloster Dobbertin. Die 

Klosteranlage beherbergt heute 285 Wohnheimplätzen für Menschen mit geistiger Behin-

derung, Therapieräume, einen Freizeitbereich, eine Schule zur individuellen Lebensbe-
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wältigung und eine Werkstatt für behinderte Menschen. Der Klosterinnenhof wird für 

Konzerte genutzt. 

In vielen Gemeinden der Naturparkregion existieren wertvolle mittelalterliche Dorfkirchen 

in Backsteinbauweise. Die Broschüre „Kirchen im Gebiet der Sternberger Seenland-

schaft“ (STADT STERNBERG, o.J.) und die Website www.kirche-qualitz.de des Verbunds 

der Kirchengemeinden Baumgarten-Qualitz-Zernin weisen z.T. gezielt auf Besichti-

gungsmöglichkeiten und Veranstaltungen hin. Eine Übersicht baugeschichtlich und tou-

ristisch attraktiver Dorfkirchen gibt Tabelle 112 im Anhang. Einige der in der Naturparkre-

gion liegenden Backsteinkirchen und -klöster (z.B. Tempzin, Neukloster, Rühn) sind auch 

in die Europäische Route der Backsteingotik mit eingebunden (vgl. Kap. C.13.3.3). 

Neben den sakralen Bauten gibt es eine Vielzahl weltlicher Baudenkmäler, die besondere 

Zeugnisse der regionalen Baukultur sind. Zu den prägendsten Elementen der Kulturland-
schaft Sternberger Seenland zählen hier v.a. die zahlreichen Schloss, Guts- und Park-

anlagen . Zum Ensemble einer typischen Gutsanlage gehören das Wohnhaus des Guts-

besitzers, Wirtschaftsgebäude und Wohnhäuser der Beschäftigten sowie in einigen Fäl-

len auch der zugehörige Park oder Garten. 

Heute sind die bestehenden Anlagen vielfach sanierungsbedürftig. Der Revitalisierung 

dieser Anlagen kommt eine besondere Bedeutung für die künftige Siedlungsentwicklung 

zu. Beispiele für bereits sanierte und einer Nutzung als Beherbergungsbetrieb zugeführ-

ten Schlösser und Gutsanlagen sind: Rothen, Zülow, Hasenwinkel, Basthorst, Vorbeck, 

Borkow, Kaarz, Wendorf und Alt Necheln (vgl. Kap. C.13.3.1). Sehenswerte Gutshäuser 

ohne Übernachtungsmöglichkeiten finden sich u.a. auch in Gustävel, Zaschendorf, Gol-

chen, Schönlage, Nutteln, Klein Görnow, Klein Pritz und Gädebehn (Gut Kladow) (DITZ 

o.J., S. 90). Tabelle 114 des Anhangs zeigt eine Übersicht ausgewählter Gutsanlagen 

und Parks im Untersuchungsraum. 

Bedeutende Baudenkmale der technischen Entwicklung in der Naturparkregion sind 

insbesondere das Wasserkraftwerk Zülow und die Galerie-Holländermühle in Dabel. 

Weitere (Wasser-) Mühlen gibt es in Brüel, Godern, Kukuk, Mustin, Ruchow, Tarnow und 

in Sternberg. 

Zusätzlich zu den genannten Baudenkmalen bereichern folgende Denkmalkategorien die 

kulturlandschaftliche Ausstattung: Friedhöfe, Wohnhäuser (Bauernhäuser, Katen/ Villen), 

Geschäftshäuser, Pfarrhäuser, verschiedene Wirtschaftsgebäude (Büdnereien, Ställe, 

Scheunen, Schmieden, Wassertürme, Pumpenhäuser, Trafohäuschen o.ä.), Parks, 

Schulgebäude, Bahnhofsgebäude, Postämter, Alleen, Kriegsdenkmale, oder einzelne 

Details (z.B. Grab- und Gedenksteine, Glocken, Plastiken), Kopfsteinpflaster-Areale, 

Feldsteinmauern, Einfriedungen, Wegweiser, Meilensteine. 

Die Tabelle 113 im Anhang zeigt ausgewählte Baudenkmale im Naturpark. 

Bodendenkmale 

Zahlreiche Bodendenkmale zeugen von der langen Besiedlungsgeschichte im Naturpark. 

Slawische Burgwälle, Großsteingräber, bronzezeitliche Grabhügel, germanische Stein-
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kreise und Reste mittelalterlicher Turmhügel finden sich im gesamten Untersuchungsge-

biet und geben Auskunft über historische Siedlungsformen und kultisch-religiöse Prakti-

ken der Siedler von der Steinzeit bis zum Mittelalter.  

Eine größere Häufung von Hügel- und Großsteingräbern befindet sich in der Nähe von 

Lenzen und Kritzow. Weitere bedeutende Großsteingräber existieren in Klein Görnow, 

Mankmoos, Dabel, Groß Labenz, Pennewitt, Rothenmoor, Grünhagen, Qualitz, Katelbo-

gen, Langen Trechow, Zernin und im Forst Tarnow.  

Unter den Bodendenkmalen ist der „Boitiner Steintanz“ hervorzuheben. Die ca. 3000 

Jahre alte Megalith-Kultstätte gilt als eine der bedeutendsten Steinkreise Deutschlands. 

Die Ausrichtung der tonnenschweren, etwa 2 Meter hohen Findlinge lässt neben kulti-

schen Bräuchen auch auf eine astronomische Bedeutung schließen. Der Sage nach 

handelt es sich bei der auffälligen Steinformation dagegen um eine versteinerte Hoch-

zeitsgesellschaft. 

Der Steinkreis bei Lenzen ist eine weitere bedeutende vorchristliche Steinformation in der 

Naturparkregion und Bestandteil des „Archäologischen Lehrpfad der Seeblickregion“ bei 

Lohmen (vgl. Kap. C.13.3.3). 

Wertvolle archäologische Funde, hauptsächlich aus der Slawenzeit, werden im Archäolo-

gischen Freilichtmuseum in Groß Raden ausgestellt. Außerdem macht hier eine restau-

rierte Slawensiedlung mit Tempelanlage die Slawenzeit bildhaft erlebbar (vgl. Kap. 

C.14.1). 

Tabelle 115 des Anhangs zeigt eine Auswahl von Bodendenkmalen im Untersuchungs-

gebiet. 

C.11.3 Zentralörtliche Gliederung, Wohnungsmarkt, B auleitplanung, Stadt- und 

Dorferneuerung 

Zentralörtliche Gliederung 

Die Zentralen Orte sind räumliche Schwerpunkte der wirtschaftlichen Entwicklung, der 

Versorgung, der Siedlungsentwicklung und der kulturellen, Bildungs-, sozialen und Sport-

infrastruktur sowie der Verwaltungsinfrastruktur. Sie sollen die infrastrukturelle Versor-

gung der Bevölkerung im Verflechtungsbereich sicherstellen. Das Zentrale-Orte-System 

von Mecklenburg-Vorpommern wurde 2005 im neuen Landesraumentwicklungspro-

gramm (LEP M-V, MABL M-V 2005) den veränderten Rahmenbedingungen angepasst 

und auf die drei Kategorien Ober-, Mittel- und Grundzentren gestrafft. 

Für den westlichen und größten Bereich der Naturparkregion ist die Landeshauptstadt 

Schwerin das Oberzentrum, für den östlichen Bereich die Hansestadt Rostock. Der zent-

rale und größte Teil des Untersuchungsgebietes gehört zum Verflechtungsbereich des 

Ober- und Mittelzentrums Schwerin. Die östlichen Bereiche sind dem Mittelzentrum Güst-

row zugeordnet. Der nördliche Bereich gehört zum Mittelzentrum Wismar. 

Als Grundzentren sind in den Beteiligungsentwürfen der RREP Westmecklenburg (RPV 

WM 2009a) des RREP Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV MM/R 2009) die Städte 
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Neukloster, Warin, Brüel, Crivitz, Sternberg und Bützow und Krakow am See ausgewie-

sen. Grundzentren sind als Standorte für die Versorgung der Bevölkerung ihres Nahbe-

reichs mit Gütern und Dienstleistungen des qualifizierten wirtschaftlichen, sozialen und 

kulturellen Grundbedarfs zu sichern und weiterzuentwickeln (vgl. Tabelle 61). 

Tabelle 61: Zentrale Orte und ihre Verflechtungsbereiche im Untersuchungsgebiet  

Grundzentrum Gemeinden des Nahbereiches 

Planungsregion Westmecklenburg  

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Mittelzentrum Wismar 

Neukloster, Stadt Neukloster, Stadt; Glasin, Zurow 

Warin, Stadt Bibow, Jesendorf 

Landkreis Parchim 

Ober- und Mittelzentrum Schwerin 

 Cambs; Dobin am See; Geven; Godern; Langen Brütz; Leezen; Pinnow; Raben 
Steinfeld 

Brüel, Stadt Brüel, Stadt; Blankenberg; Kuhlen-Wendorf; Langen Jarchow; Weitendorf; Zahrens-
dorf 

Crivitz, Stadt Crivitz, Stadt; Demen 

Sternberg, Stadt Sternberg, Stadt; Borkow; Dabel; Hohen Pritz; Kobrow; Mustin; Witzin 

Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ Rostock 

Landkreis Güstrow 

Mittelzentrum Güstrow 

 Gülzow-Prüzen 

Bützow, Stadt Baumgarten, Bernitt, Dreetz, Rühn, Steinhagen, Tarnow, Warnow,  

Krakow am See, 
Stadt 

Klein Upahl, Lohmen 

Quelle: RPV WM (2009a), RPV MM/R (2009) 

Die soziale und kulturelle Infrastruktur der Zentralen Orte ist in Kap. C.14 dargestellt. 

Bauleitplanung 

In der Regel wird die siedlungsstrukturelle Entwicklung über einen Flächennutzungsplan 

gesteuert. Viele Gemeinden haben jedoch bis jetzt auf einen Flächennutzungsplan und 

einen Landschaftsplan für ihr Gemeindegebiet verzichtet. Die Tabelle 116 im Anhang 

zeigt den Stand der Bauleitplanung im Untersuchungsgebiet. 

Wohnen, Wohnungsmarkt 

Aufgrund der anhaltenden Abwanderung, u.a. als Folge des generellen Strukturwandels 

in der Region, sind auf dem Wohnungsmarkt z.T. hohe Leerstandsraten zu verzeichnen. 

Beispielsweise standen in der Stadt Brüel im Jahr 2002 ca. 10 % des Wohnungsbestands 

leer. Dies entspricht einem Anteil von 146 Wohnungen. In Sternberg betrug der Woh-

nungsleerstand im Jahr 2005 ca. 4,5 %. Dies entspricht einem Anteil von 105 Wohnun-
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gen. In beiden Städten ist dennoch ein moderater Zuwachs an Wohneinheiten, v. a. an 

Ein- und Zwei-Familienhäusern zu verzeichnen (STADT STERNBERG 2007; STADT BRÜEL 

2002). 

Der Modernisierungsgrad der Wohnungen in den Städten ist gut. So ist in Sternberg der 

größte Teil des Wohnungsbestandes modernisiert oder teilmodernisiert (STADT STERN-

BERG 2002). Von den denkmalgeschützten Wohnhäusern befindet sich ein Anteil von 

78 % in teil- oder vollsaniertem Zustand (STADT STERNBERG 2007). 

Stadterneuerung/Stadtumbau 

Stadterneuerungsmaßnahmen31 zielen darauf ab, die Wohnfunktion in den Stadtkernen 

durch Modernisierung und Erneuerung von Wohnraum sowie die Verbesserung des 

Wohnumfelds zu stärken. In den Städten der Naturparkregion wurden bereits umfangrei-

che Stadterneuerungsmaßnahmen durchgeführt, u.a. Rückbau, Abriss und Aufwertung 

von Gebäuden sowie Gestaltung von Freiräumen. 

Als Voraussetzung für den Bezug von Städtebaufördermitteln für die Stadtumbaugebiete 

im Rahmen des Programms „Stadtumbau Ost“ wurde für die Stadt Sternberg ein Integ-

riertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK) erarbeitet, das kontinuierlich fortgeschrieben 

wird (STADT STERNBERG 2002). Bestandteil der ISEK-Prozesse ist jeweils auch ein Moni-

toring, um Veränderungen in den Aufwertungsgebieten und in der jeweiligen Gesamtstadt 

beobachten und hinsichtlich ihrer Wirkung bewerten zu können (STADT STERNBERG 

2007). Außerdem wurde für die Stadt Brüel ein Grobkonzept für den Stadtumbau erarbei-

tet (STADT BRÜEL 2002). Für die Städte Crivitz, Neukloster und Warin wurden städtebauli-

che Rahmenkonzeptionen erstellt (STADT CRIVITZ 1992, STADT NEUKLOSTER 2002, STADT 

WARIN 2006). Zielstellungen des ISEK und der städtebaulichen Entwicklungskonzepte 

sind u.a. (vgl. ebd.): 

�� Erhöhung der Wohnqualität 

�� Sanierung und Stärkung der Altstädte, Beseitigung von Leerständen 

�� Innenentwicklung vor Außenentwicklung, Leitbild der „kompakten Stadt“ 

Maßnahmen zur Umsetzung sind u.a. (vgl. ebd., Maßnahmepläne): 

�� Sanierung von Baudenkmalen  

�� Schließung von Baulücken im Sanierungsgebiet 

�� Rückbau von Wohneinheiten in den Stadtumbaugebieten 

�� Umwandlung und Zusammenlegung von Wohneinheiten im Zuge von Sanierungs-
maßnahmen 

Im Rahmen des ISEK der Stadt Sternberg wurden für die Entwicklung einzelner Stadtge-

biete (z.B. Serrahnsbach, Finkenkamp/ Karl-Marx-Strasse) Stadtteilkonzepte erarbeitet 

(STADT STERNBERG 2002). Außerdem wurden für Sternberg Konzepte zur Herstellung 

einer Verbindung zwischen Innenstadt und den Ufern des Sternberger Sees (PRÜTZ 

                                                
31

 Förderprogramme: „Allgemeine Städtebauförderung“, „Städtebaulicher Denkmalschutz“, „Weiterentwicklung großer 
Neubaugebiete“, „Landesprogramm Mecklenburg-Vorpommern“ 
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2002) und zur Entwicklung des touristischen Potenzials der Stadt erstellt (PEGEL & HER-

MANN 1996).  

Weiterhin wurden Integrierte Regionale Entwicklungskonzepte für den Amtsbereich „Amt 

Ostufer Schweriner See“ (AMT OSTUFER SCHWERINER SEE 2005) und die Region „Fluss-

landschaft Warnow“ erarbeitet (ARGE STADTMARKETING BÜTZOW, UNIVERSITÄT ROSTOCK 

2002). 

Dorferneuerung  

Auf Grundlage der „Richtlinie für die Förderung der Dorferneuerung und der Maßnahmen 

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz“ (vgl. Amtsblatt 

M-V vom 19.05.2008, S. 601) können in Gemeinden oder Ortsteilen mit landwirtschaftli-

cher Siedlungsstruktur, in Weilern, landschaftsbestimmenden Gehöftgruppen und Einzel-

höfen die Dorferneuerung (DE) und Maßnahmen land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 

zur Umnutzung ihrer Bausubstanz gefördert werden. Diese Förderung dient der Erhal-

tung und Gestaltung der typischen Dorf- und Landschaftsstrukturen und ihrer Erneuerung 

beziehungsweise Fortentwicklung entsprechend den modernen Anforderungen an das 

Wohnen und Wirtschaften im ländlichen Raum (vgl. ausführlich www.regierung-mv.de, 

09.2009). 

Grundlage der Förderung sind genehmigte Dorferneuerungspläne (DE-Pläne). In der 

Naturparkregion ist der Stand der Dorferneuerung insgesamt gut, wobei es regionale 

Unterschiede gibt. Während für die meisten Gemeinden der Ämter Neukloster-Warin, 

Güstrow-Land, Bützow-Land ein DE-Plan vorliegt, ist der Anteil an DE-Plänen in den 

Ämtern Ostufer Schweriner See und Sternberger Seenlandschaft geringer. Im Amt Ost-

ufer Schweriner See wurden viele Maßnahmen zur Dorferneuerung über Gemeindemittel 

finanziert (Gespräch mit Frau Siraf, 09.12.08). In einigen Ämtern sind auch einzelne 

Maßnahmen zur Entwicklung und Aufwertung der Dörfer außerhalb von DE-Programmen 

gefördert worden (Gespräch mit Frau Mansour, 20.11.08, Gespräch mit Frau Siraf, 

09.12.08 ). Im Amt Bützow-Land wurden nahezu alle DE-Pläne bereits zu Beginn der 

Neunziger Jahre erarbeitet und befinden sich in der Endphase ihrer Umsetzung. Vor 

allem wurden Maßnahmen zum Straßen- und Wegebau, teilweise auch zur Aufwertung 

der Ortszentren abgeschlossen. In allen anderen Ämtern wurden die DE-Pläne überwie-

gend nach 2000 aufgestellt und befinden sich noch in der Ausführung. 

C.12 Gewerbliche Wirtschaft, Handel, Dienstleistung  

Daten zum Themenfeld „Gewerbliche Wirtschaft, Handel und Dienstleistung“ liegen ü-

berwiegend nur auf Landkreisebene vor. Soweit Daten für die Gemeinden verfügbar sind, 

werden sie nachfolgend verwendet. Im anderen Fall müssen die Landkreisdaten nähe-

rungsweise Aufschluss über die Situation in der Naturparkregion geben. 

C.12.1 Wirtschaftskraft und -struktur 

Die Landkreise Güstrow, Parchim und vor allem Nordwestmecklenburg zählen wirtschaft-

lich zu den schwächsten Regionen in Deutschland. Das Bruttoinlandsprodukt pro Ein-
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wohner lag 2006 z.T. deutlich unter dem ohnehin geringen landesweiten Wert und er-

reichte in Nordwestmecklenburg lediglich knapp über 50 % des Wertes für das gesamte 

Bundesgebiet (www.statistik-mv.de, 07.2008; www.destatis.de, 07.2008). 

Tabelle 62: Bruttoinlandsprodukt in den Landkreisen der Naturparkregion 2006 

 Bruttoinlandsprodukt je Einwohner (in €) 

Deutschland 27.219 

M-V Gesamt 19.206 

NWM 13.785 

PCH 14.768 

GUE 16.990 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008; www.destatis.de, 07.2008 

Ebenso wie in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt wurden 2006 auch die Landkreise 

des Naturparks stark vom Dienstleistungssektor geprägt. Mit Ausnahme von Nordwest-

mecklenburg - dort besitzt das produzierende Gewerbe einen vergleichsweise hohen 

Anteil an der Bruttowertschöpfung - sind in den Wirtschaftsbereichen kaum Unterschiede 

zwischen den Landkreisen und Mecklenburg-Vorpommern insgesamt festzustellen 

(www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Tabelle 63: Bruttowertschöpfung nach Wirtschaftsbereichen in den Landkreisen der 

Naturparkregion 2006 

Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei 

Produzierendes 
Gewerbe 

Dienstleistungs-
bereich 

 Bruttowert-
schöpfung 
gesamt 
(Mill. €) Mill. € % Mill. € % Mill. € % 

M-V Gesamt 29.449 690 2,3 5.651 19,2 23.108 78,5 

NWM 1.489 70 4,7 444 29,8 976 65,5 

PCH 1.359 62 4,6 246 18,1 1.051 77,3 

GUE 1.610 69 4,3 331 20,6 1.210 75,1 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern 

und den Landkreisen der Naturparkregion ist rückläufig. Betrachtet man die Entwicklung 

von 2000 bis 2006 wird deutlich, dass insbesondere im Landkreis Güstrow die Zahl der 

sozialversicherungspflichtig Beschäftigten stark zurückgegangen ist (um ca. 22 %). Der 

Landkreis Parchim rangiert mit einem Rückgang von etwa 15 % auf dem Niveau Meck-

lenburg-Vorpommerns. Im Landkreis Nordwestmecklenburg stellt sich die Situation mit 

einer Abnahme der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von knapp 10 % weniger 

drastisch dar (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Drei Viertel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Mecklenburg-Vorpommern 

finden sich im Dienstleistungssektor (Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Kredit, Öffentliche 

Verwaltung, Soziales etc.). Dieser Trend wird auch bei den Landkreisen der Naturparkre-
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gion deutlich. Abweichungen sind lediglich in Nordwestmecklenburg zu erkennen. Dort ist 

ein erheblicher Anteil der Beschäftigten im produzierenden Gewerbe (Bergbau, Verarbei-

tendes Gewerbe, Energie und Bau) tätig (vgl. Tabelle 64). 

Tabelle 64: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in den Landkreisen nach Wirt-

schaftsbereichen (2006) 

M-V-Gesamt NWM PCH GUE Wirtschafts-
bereiche 

Sv. Be-
schäft. (A) 

% Sv. Be-
schäft. (A)  

% Sv. Be-
schäft. (A) 

% Sv. Be-
schäft. (A) 

% 

Land u. Forstw. 19.680 3,9 1.942 7,4 1.871 7,6 1.786 6,7 

Produzierendes 
Gewerbe 

        

Bergbau Gew. 
Stein. 

627 0,1 137 0,5 128 0,5 - - 

Verarbeitendes 
Gewerbe 

63.054 12,5 5.208 20 3.249 13,3 3.838 14,3 

Energie u. Was-
servers. 

6.876 1,4 283 1,1 158 0,6 - - 

Baugewerbe 39.298 7,8 3.605 13,8 2.853 11,7 1.823 6,8 

Dienstleistungs-
sektor 

        

Handel Rep. Kfz 65.799 13,1 3.075 11,8 2.784 11,4 3.794 14,1 

Gastgewerbe 28.120 5,6 1.318 5 884 3,6 924 3,4 

Verk. Nachricht. 30.564 6 1.570 6 1.311 5,3 1.609 6 

Kredit u. Versi. 9.415 1,9 48 0,2 333 1,4 249 0,9 

Grundst. u. 
Wohn.wesen 

59.349 11,8 1.594 6,1 2.226 9,1 2.075 7,7 

Öffentl. Verwalt. 48.908 9,7 1.825 7 2.283 9,3 2.873 10,7 

Öff. priv.Dienst. 131.911 26,2 5.522 21,1 6.380 26,1 7.633 28,5 

gesamt 503.624  26.127  24.460  26.828  

Wirtschaftsbereiche: 

Land u. Forstw. = Land- und Forstwirtschaft, Fischerei und Fischzucht 

Bergbau Gew. Stein. = Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 

Energie u. Wasservers.= Energie und Wasserversorgung 

Handel Rep. Kfz = Handel: Instandhaltung und Reparatur von Kfz/  Gebrauchsgütern 

Verk. Nachricht. = Verkehr und Nachrichtenübermittlung 

Kredit u. Versi. = Kredit- und Versicherungsgewerbe 

Grundst. u. Wohn.wesen = Grundstück- und Wohnungswesen 

Öffentl. Verwalt. = Öffentliche Verwaltung u.ä 

Öff. priv.Dienst. = Öffentliche und private Dienstleistungen 

Sv. Beschäft. (A): Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Arbeitsort), 

- = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Innerhalb der Region gibt es beträchtliche Strukturunterschiede. Während in den Ge-

meinden Leezen, Pinnow, Raben Steinfeld und Bernitt der Anteil der im Dienstleistungs-

bereich Beschäftigten bei über 80 % liegt, nimmt der Primäre Sektor (Land-, Forstwirt-
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schaft und Fischerei) in der Gemeinde Kobrow mit ca. 50 %, in Zahrensdorf sogar mit 

77 %, einen hohen Stellenwert ein. Das produzierende Gewerbe ist in der Stadt Warin 

(58 %) und der Gemeinde Kuhlen-Wendorf (67 %) vergleichsweise stark vertreten32 

(Stand 2006, www.wegweiser-kommune.de, 07.2008) (vgl. Anhang Tabelle 117). 

Im Standortranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM) nimmt der Land-

kreis Nordwestmecklenburg den Platz 338 von bundesweit 435 untersuchten Kreisen und 

kreisfreien Städten ein (in Mecklenburg-Vorpommern Platz 3 von 18). Der Landkreis 

Parchim belegt deutschlandweit Platz 380 (in Mecklenburg-Vorpommern Rang 8) und der 

Landkreis Güstrow Platz 414 (in Mecklenburg-Vorpommern Platz 13).  

Das INSM zieht für diesen Vergleich insgesamt 21 ökonomische und strukturelle Indika-

toren wie beispielsweise Arbeitseinkommen, Bruttoinlandsprodukt und Ausbildungsplatz-

dichte heran (www.insm-regionalranking.de 07.2008). Hervorzuheben sind für die Kreise 

der Naturparkregion demnach folgende Stärken und Schwächen: 

Tabelle 65: Wirtschaftliche Stärken und Schwächen der Landkreise in der Naturparkre-

gion 

Landkreis Stärken Schwächen 

NWM Kommunale Investitionsquote 

Demografieindex* 

Gründungsdynamik 

Vergleichsweise niedrige Arbeitskosten 

Niedriges Bruttoinlandsprodukt 

Geringe Einkommensteuerkraft 

Geringe Ausbildungsplatzdichte 

Wenig Beschäftigte in schnell wachsenden 
Branchen 

PCH Kommunale Investitionsquote 

Vergleichsweise gute Gründungsdynamik 

Anteil Hochqualifizierter an allen Beschäf-
tigten 

Vergleichsweise niedrige Arbeitskosten 

Geringe Einkommensteuerkraft 

Niedriges Bruttoinlandsprodukt 

Hoher Anteil Arbeitslosengeld- II-Empfänger 

Geringe Ausbildungsplatzdichte 

GUE Kommunale Investitionsquote 

Anteil Hochqualifizierter an allen Beschäf-
tigten 

Relativ schlanke Verwaltung 

Niedrige Arbeitskosten 

Geringe Einkommensteuerkraft 

Hohe Arbeitslosenquote 

Geringe Kaufkraft 

Geringe Arbeitsplatzversorgung 

Quelle: www.insm-regionalranking.de, 07.2008 

*Sammelindikator, der die Altersstruktur der Bevölkerung beschreibt 

C.12.2 Gewerbliche Wirtschaft 

Die Industriedichte (Unternehmen mit 20 oder mehr Beschäftigten) in Mecklenburg-

Vorpommern lag im Jahr 2006 bei 31 Industriebeschäftigten pro 1.000 Einwohner und 

damit deutlich niedriger als in Gesamt-Ostdeutschland (45) und in Deutschland insge-

samt (63). Der Landkreis Parchim lag mit 24 Industriebeschäftigten pro 1000 Einwohner 

                                                
32

 Beim Vergleich der relativen Werte sind stets auch die absoluten Zahlen zu berücksichtigen. So sind beispielsweise in 
den Gemeinden Pinnow und Raben Steinfeld jeweils nur 139 bzw. 137 Einwohner überhaupt sozialversicherungspflich-
tig beschäftigt. In Kuhlen-Wendorf sind dies nur 119, in Zahrensdorf sogar nur 83. Für eine detailliertere Betrachtung 
sei auf Tabelle 117 im Anhang verwiesen. 
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klar unter der Industriedichte von Nordwestmecklenburg und Güstrow mit 37 bzw. 32 

(www.ihk-schwerin.de, 07.2008). 

2006 waren in den Landkreisen Nordwestmecklenburg mit 20 %, Parchim 13 % und 

Güstrow 14 % die meisten Beschäftigten des produzierenden Gewerbes innerhalb des 

verarbeitenden Gewerbes zu finden. Ein weiterer großer Anteil ging einer Tätigkeit im 

Baugewerbe nach (vgl. Tabelle 64). 

In den letzten Jahren zeichnete sich im verarbeitenden Gewerbe in Mecklenburg-

Vorpommern und den Landkreisen der Naturparkregion ein positiver Trend ab. Folgerich-

tig stieg auch die Anzahl der Beschäftigten in diesem Wirtschaftsbereich an. Im Landkreis 

Parchim um ca. 38 %, im Landkreis Güstrow um etwa 46 % und in Nordwestmecklenburg 

um knapp 60 % (Stand 1996-2006, www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Auch der Umsatz im verarbeitenden Gewerbe stieg im Zeitraum von 1996 bis 2006 z.T. 

deutlich an (LK NWM 81 %, LK PCH 26 %, LK GUE 54 % und M-V-Gesamt 85 %). 

Tabelle 66: Betriebe, Beschäftigte und Umsatz innerhalb des verarbeitenden Gewerbes 

in den Landkreisen der Naturparkregion 1996 und 2006 

Betriebe mit 20 oder mehr 
Beschäftigten (Anzahl) 

Beschäftigte (Anzahl) Umsatz (1000 €)  

1996 2006 1996 2006 1996 2006 

M-V-Gesamt  523 716 47.611 52.419 5.861.221 10.828.842 

NWM 42 47 2.793 4.468 452.342 820.773 

PCH 32 41 1.735 2.402 235.930 296.955 

GUE 34 54 2.302 3.360 457.601 703.328 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Lediglich die größeren Unternehmen erzielen einen gewissen Auslandsumsatz. 2006 

bezifferte sich der Wert im Landkreis Nordwestmecklenburg auf ca. 20 % des Gesamt-

umsatzes. Im Landkreis Parchim waren es etwa 9 % und im Landkreis Güstrow umfasste 

der Auslandsumsatz rund 26 % vom Gesamtumsatz (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Mecklenburg-Vorpommern besitzt deutlich erkennbare Potenziale im verarbeitenden 

Gewerbe. Im Rahmen einer Analyse der Schweriner IHK wurden anhand belastbarer 

Daten des Landes zur Beschäftigungsstatistik und der Industriedichte Wachstumskerne 

in Mecklenburg-Vorpommern ermittelt. Von diesen Wachstumskernen geht eine Aus-

strahlung in die nähere Region aus (z.B. über Zulieferungen, Dienstleistungen, Pendler 

etc.). 

Danach nimmt das Ernährungsgewerbe33 eine herausragende Stellung ein und ist in allen 

Landkreisen Mecklenburg-Vorpommerns präsent. Im Maschinenbau sind in den Land-

                                                
33

 = Schlachten und Fleischverarbeitung, Fischverarbeitung, Obst- und Gemüseverarbeitung, Herstellung von pflanzlichen 
und tierischen Ölen und Fetten, Milchverarbeitung; Herstellung von Speiseeis, Mahl- und Schälmühlen, Herstellung 
von Stärke und Stärkeerzeugnissen, Herstellung von Futtermitteln, Sonstiges Ernährungsgewerbe (ohne Getränkeher-
stellung) , Herstellung von Getränken 
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kreisen der Naturparkregion Ansätze von Wachstumskernen zu erkennen. Das Verlags- 

und Druckgewerbe, insbesondere die Vervielfältigung von Datenträgern, hat sich in 

Nordwestmecklenburg bereits in Ansätzen zu einem Wachstumskern entwickelt und 

besitzt Potenzial zum Ausbau. Im Landkreis Parchim hat sich die Herstellung von Kraft-

fahrzeugteilen positiv entwickelt und ist als künftiger Wachstumskern einzuordnen (IHK 

SCHWERIN 2005, S.2-3). 

Bedeutende Unternehmen des produzierenden Gewerbes im Naturpark sind beispiels-

weise die ecoMotion GmbH in Sternberg, das MALI Matratzenwerk in Warin und die 

KSK-Kiesgewinnungs GmbH Sternberg in Kobrow I. 

Das Baugewerbe wird von kleinen und mittelständischen Unternehmen geprägt. Bei der 

Betrachtung der Beschäftigungszahlen von 2006 zeigt sich, dass in Nordwestmecklen-

burg annährend doppelt so viele Menschen im Baugewerbe beschäftigt waren, wie im 

Landkreis Güstrow. Betrachtet man lediglich die Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten, 

wird der Unterschied noch deutlicher (vgl. Anhang Tabelle 118) (www.statistik-mv.de, 

07.2008). 

C.12.3 Dienstleistung und Handel 

In Mecklenburg-Vorpommern durchläuft der Dienstleistungssektor eine sehr dynamische 

Entwicklung (MABL M-V 2005, S. 10). Er nahm bereits in der Vergangenheit den größten 

Teil der Bruttowertschöpfung und der Beschäftigten des Bundeslandes ein (Stand 1996-

2006, www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Den Großteil der Beschäftigten innerhalb des Dienstleistungssektors stellte 2006 der 

öffentliche und private Dienstleistungsbereich34. Dieser erreicht in den Landkreisen Güst-

row und Parchim einen Beschäftigungsanteil von ca. 40 %. In Nordwestmecklenburg fällt 

der Wert etwas geringer aus. Ein weiterer bedeutender Zweig ist der „Handel: Instandhal-

tung und Reparatur von Kfz und Gebrauchsgütern“. Hier liegt der Anteil der Beschäftigten 

in den Landkreisen der Naturparkregion zwischen 17 % und 21 % (vgl. Abbildung 7). 

Bedeutende Dienstleistungsunternehmen in der Naturparkregion sind beispielsweise die 

Landgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern mbH und der Presse-Vertrieb Mecklenburg 

West beide mit Sitz in Leezen. 

                                                
34

 Dieser setzt sich zusammen aus: Verteidigung, Sozialversicherung, Erziehung und Unterricht, Gesundheits-, Veterinär- 
und Sozialwesen, Erbringung von sonstigen öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen, Private Haushalte mit 
Hauspersonal 
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Abbildung 7: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte im Dienstleistungssektor 2006 
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.statistik-mv.de, 07.2008 

Einzelhandel 

Die Einzelhandelsstruktur des Landes Mecklenburg-Vorpommern ist stark auf die zentra-

len Orte ausgerichtet (DASL 2004, S.10). 

Zum Erhalt leistungsfähiger und funktionsgerechter Zentren und Regionen weisen der 

Bund, die Länder und Regionen zentrale Orte aus. Ein bedeutender Aspekt ist dabei die 

Bündelung von Versorgungsleistungen u.a. im Einzelhandel. Niederstufige Zentren sollen 

die flächendeckende Grundversorgung der Bewohner gewährleisten. Mittelzentren bieten 

darüber hinaus auch mittelfristig bzw. periodisch nachgefragte Güter und Dienstleisten 

an, während in Oberzentren zudem alle hochdifferenzierten und seltener benötigten 

Angebote vorgehalten werden sollen (MABL M-V 2005, S. 24-31). 

Die der Naturparkregion nächstgelegenen Oberzentren sind die Städte Schwerin und 

Rostock. Wismar, Parchim und Güstrow bilden die Mittelzentren der Region. Grundzent-

ren in der Naturparkregion sind Brüel, Crivitz, Sternberg, Neukloster und Warin (vgl. Kap. 

C.11.3). 

2005 konzentrierten sich in Mecklenburg-Vorpommern rund 82 % der Einzelhandelsflä-

chen auf die zentralen Orte (BBE/IHK NEUBRANDENBURG 2005), wobei aber nur gut ein 

Drittel der 964 Gemeinden über Einzelhandelseinrichtungen verfügt (DASL 2004, S.10). 

Die Angebotsstruktur im ländlichen Raum Mecklenburg-Vorpommerns wird zumeist durch 

kleinflächige, inhabergeführte Lebensmittelbetriebe geprägt. Diese werden beispielswei-
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se durch Bäckereien und kleine Geschäfte des non-food-Bereichs (z.B. Lotto-

Annahmestellen) ergänzt. 

Die geringe Bevölkerungsdichte sowie die zusätzlich schrumpfenden Einwohnerzahlen 

und die damit verbundene Reduzierung des Kaufkraftpotentials stellen insbesondere 

kleine Läden vor erhebliche Probleme. Darüber hinaus gibt es oftmals Schwierigkeiten 

bei der Unternehmensnachfolge. Die kleinen inhabergeführten Läden ermöglichen zudem 

keinen Vollerwerb, sondern werden oftmals nur stundenweise betrieben (DASL 2004, 

S.10). 

Die Kaufkraftkennziffer gibt an, wie viel Geld von der Wohnbevölkerung für den Lebens-

unterhalt und Konsumzwecke ausgegeben werden kann. In den Naturpark-Landkreisen 

Nordwestmecklenburg und Parchim liegt die Kaufkraft leicht über, im Landkreis Güstrow 

unter dem Landesdurchschnitt. Im Landkreis Güstrow steht den Einwohnern etwa 27 % 

weniger Geld für Konsumausgaben zur Verfügung als im Bundesdurchschnitt. Im Ver-

gleich zu 2007 weisen alle drei Landkreise eine positive Wachstumsrate auf, die sich 

über dem Landes- und Bundesdurchschnitt bewegt (www.mb-research.de, 07.2008). 

Tabelle 67: Kaufkraftvergleich zwischen den Landkreisen der Naturparkregion (Stand 

2007/2008) 

Kaufkraft 2008 Wachstumsrate  

€ pro Kopf Kaufkraftindex D=100 € pro Kopf von 2007 
bis 2008 

Deutschland 19.075 100 3,3% 

M-V-Gesamt 14.873 78 4% 

NWM 15.066 79 4,4% 

PCH 14.900 78,1 4,9% 

GUE 13.940 73,1 4,7% 

Quelle: www.mb-research.de, 07.2008 

Wirtschaftsförderung und wirtschaftliche Kooperatio nen 

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen 

hohe Priorität. Der Schwerpunkt der einzelbetrieblichen Förderung wird auf Investitions-

vorhaben des verarbeitenden Gewerbes, des Handwerks sowie auf ausgewählte Dienst-

leistungen gelegt. Das Land stellt dazu verschiedene Zuschuss- und Darlehensprogram-

me bereit (www.lfi-mv.de, 08.2008). So können beispielsweise mit Haushaltsmitteln der 

Gemeinschaftsaufgabe (GA) "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" Vorha-

ben der gewerblichen Wirtschaft gefördert werden.  

Die Landkreise der Naturparkregion gehören wie Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 

zum A-Fördergebiet und genießen damit höchste Förderpriorität. Danach können kleinen 

und kleinsten Unternehmen35 bis zu 50 % , mittleren Unternehmen36 bis zu 40 % und 

                                                
35

 Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 
10 Mio. EUR. 
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großen Unternehmen37 bis zu 30 % der förderfähigen Investitionskosten erstattet werden 

(www.regierung-mv.de, 08.2008). 

Die Naturparkregion liegt im Wirkungskreis dreier Wirtschaftsförderungsgesellschaften.  

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg mbH in Grevesmühlen ist 

Ansprechpartner für wirtschaftliche Fragen im Landkreis Nordwestmecklenburg. Als 

Gesellschafter bieten der Landkreis und die Sparkasse Mecklenburg Nordwest gemein-

sam eine Koordinationsstelle für unternehmerische Vorhaben an. Es werden z.B. günsti-

ge Industrie- und Gewerbeflächen angeboten (www.wfg-nordwestmecklenburg.de, 

08.2008). 

Im Landkreis Güstrow besteht seit 1991 die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Güstrow 

mbH. Der Aufgabenbereich reicht von der Betreuung und Projektentwicklung für Indust-

rie, Handwerk und gewerbliche Wirtschaft über Gründerberatung bis zur Beratung zu 

Fördermittelprogrammen. Gesellschafter sind neben dem Kreis Güstrow die Städte Büt-

zow und Teterow sowie der Unternehmerverband Rostock und Umgebung e.V. 

(http://wirtschaftsfoerderung.kreis-gue.de, 08.2008). 

Auch im Landkreis Parchim existiert mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Parchim-

Lübz mbH eine Institution zur Wirtschaftsförderung (www.kreis-pch.de, 08.2008).  

Der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin e.V. hat 600 Mitglie-

der, die etwa 20.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Der Verband, der sich über die Regio-

nen Schwerin, Parchim/Lübz, Hagenow/Ludwigslust, Güstrow/Teterow, Wismar und 

Nordwestmecklenburg erstreckt, zählt zu den stärksten wirtschaftlichen Vereinigungen in 

Mecklenburg (www.uv-mecklenburg.de, 08.2008).  

Die Wirtschaftsvereinigung Ostufer Schweriner See wurde 1994 gegründet und hat der-

zeitig 40 Mitglieder. Mitglieder sind Unternehmer aus dem Amtsbereich Ostufer Schweri-

ner See. Ziel der Wirtschaftsvereinigung ist es, bessere wirtschaftliche Rahmenbedin-

gungen zu schaffen und untereinander besser zusammen arbeiten, auch damit mehr 

Aufträge in der Region vergeben werden (www.ostufer-schweriner-see.de, 08.2008). 

Gewerbegebiete 

Im Landkreis Parchim stehen von seiner Gesamtfläche ca. 0,3 % für Gewerbe und In-

dustrie zur Verfügung. In den Landkreisen Nordwestmecklenburg (0,5 %) und Güstrow 

(0,6 %) ist der Anteil für Gewerbeflächen etwa gleich groß.  

Betrachtet man ausschließlich die Situation in der Naturparkregion, kann 0,3 % der Ge-

samtbodenfläche für Gewerbe und Industrie genutzt werden. Innerhalb der Naturparkre-

gion werden strukturelle Unterschiede deutlich. In Relation zur Gesamtfläche ist in den 

Gemeinden Glasin und Steinhagen sowie den Städten Brüel und Neukloster der höchste 

                                                                                                                                             
36

 Unternehmen mit weniger als 250 Mitarbeitern und entweder einem Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. EUR oder 
einer Jahresbilanzsumme von höchstens 43 Mio. EUR. 

37
 Unternehmen, bei denen die Anzahl der Mitarbeiter und der Jahresumsatz oder die Jahresbilanzsumme die Werte der 
kleinen und mittleren Unternehmen überschreitet. 
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Flächenanteil für Gewerbeansiedlung verfügbar. Bei anderen (eher dörflich geprägten) 

Gemeinden wie (z.B. Weitendorf) wird dagegen kein Raum für Unternehmensansiedlun-

gen angeboten (vgl. Anhang Tabelle 119) (Stand 2005, www.statistik-mv.de, 07.2008,). 

Tabelle 68: Bedeutende Gewerbestandorte in der Naturparkregion  

Gewerbegebiete Gesamtfläche brutto/netto Freie Fläche 

Gewerbegebiet Brüel 320.000 m²/180.000 m² 126.000 m² 

Gewerbegebiet Sternberg „Rachower Moor“ 142.000 m²/104.000 m² 0 m² 

Gewerbegebiet Crivitz "Gewerbeallee" 133.553 m²/94.844 m² 33.633 m² 

Gewerbegebiet Hechtskuhl Neukloster 123.800 m²/106.600 m²   

 

17.000 m² 

Industriegebiet Gänsekuhl Neukloster 118.500 m²/75.200 m²  75.200 m² 

Gewerbegebiet Sternberg „Holzbau Sternberg“ 98.000 m²/77.679 m² 13.714m² 

Industriegebiet am Fuchsberg Glasin 86.753 m²/63.023 m² 63.023 m² 

Quelle: www.parchim-investor.de, 08.2008; www.investguide-mv.de, 08.2008 

C.13 Tourismus und Erholung 

C.13.1 Touristische Nachfrage 

Touristische Basisdaten 

Im Jahr 2007 verzeichnet die amtliche Statistik in der Naturparkregion 51.863 Gästeankünfte 

und 229.136 Übernachtungen. Durchschnittlich halten sich die Gäste somit 4,4 Tage in der 

Naturparkregion auf (Stand 2007), das ist etwas länger als im Landesdurchschnitt (4,2 Tage) 

(eigene Berechnungen nach Daten des Statistischen Amtes Mecklenburg-Vorpommern, 

www.statistik-mv.de, 07.2008)38 (vgl. Anhang Tabelle 120). 

Aufgrund der dort ansässigen Reha-Klinik nimmt die Gemeinde Lohmen dabei eine Sonder-

stellung ein. Hier werden die meisten Übernachtungen getätigt (104.062) und die längste 

Verweildauer (10,1 Tage) in der Region verzeichnet. Auf die Gemeinde Lohmen entfallen somit 

fast die Hälfte aller Übernachtungen in der gesamten Naturparkregion. 

Die Stadt Crivitz kann zwar mit dem höchsten Gästeaufkommen in der Region aufwarten 

(19.607), da die Besucher aber durchschnittlich nur 1,7 Tage verweilen, werden dort ver-

gleichsweise wenige Übernachtungen (19.607) getätigt. Die geringsten Übernachtungszahlen 

in der Naturparkregion weist jedoch die Stadt Brüel auf. 

Ein Maß, das die wirtschaftliche Bedeutung des Tourismus in der Region vergleichbar macht, 

ist die Tourismusintensität , d.h. die Zahl der Übernachtungen pro Tausend Einwohner. An 

                                                
38

 Zu berücksichtigen ist, dass diesen Zahlen nur die Daten von gewerblichen Beherbergungsbetrieben (ohne Camping-
plätze) mit neun und mehr Betten zugrunde liegen. Da aus datenschutzrechtlichen Gründen die Gästeübernachtungen und 
die Gästeankünfte in Gemeinden mit einem oder zwei Betrieben nicht veröffentlicht werden, können somit auch nur die Kennzah-
len von Gemeinden mit mindestens drei Betrieben in die Berechnung mit einfließen. In der amtlichen Statistik nicht mit erfasst 
werden zudem die Privatvermieter. Da die Zahl der Ferienhäuser und -wohnungen in der Region besonders hoch ist (vgl. AMT 
NEUKLOSTER-WARIN & AMT STERNBERGER SEENLANDSCHAFT, 2006, S. 12) dürften die Gesamtzahlen an Ankünften und Ü-
bernachtungen insgesamt weit höher liegen. 
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diesem Vergleichswert zeigt sich besonders, dass die Region mit der touristischen Entwicklung 

in Mecklenburg-Vorpommern nicht Schritt halten konnte. Die Tourismusintensität im Bundes-

land Mecklenburg-Vorpommern hatte sich in den letzten zehn Jahren von 6.377 auf 15.540 

mehr als verdoppelt (www.mvregio.de, 09.2008), damit hat Mecklenburg-Vorpommern heute 

die höchste Tourismusintensität aller Bundesländer. Die Naturparkregion weist dagegen nur 

eine Tourismusintensität von ca. 4.65239 auf (eigene Berechnungen nach Daten des Statisti-

schen Amtes M-V, www.statistik-mv.de, 07.2008). Beim Vergleich innerhalb der Region fallen 

die Unterschiede zwischen den Gemeinden besonders deutlich auf: So weist der kleine Ort 

Lohmen (774 Einwohner) eine herausragend hohe Tourismusintensität auf (134.447), die Stadt 

Brüel (2.954 Einwohner) dagegen verzeichnet mit einem Wert von 1.115 die geringste Touris-

musintensität in der Naturparkregion (vgl. Anhang Tabelle 120). 

Gesondert von den gewerblichen Beherbergungsstätten listet das Statistische Amt Meck-

lenburg-Vorpommern noch die touristischen Kennzahlen der Campingplätze in den Krei-

sen auf. Eine Übersicht gibt nachfolgende Tabelle: 

Tabelle 69: Touristische Basisdaten für Campingplätze der Landkreise 2007 

 Ankünfte Übernachtungen Aufenthaltsdauer 

LK NWM 62.528 246.868 3,9 

LK PCH 21.734 76.651 3,5 

LK GUE 6.444 19.973 3,1 

Land MV 755.009 3.323.931 4,4 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an STATA M-V (2007) 

Grundsätzlich verweilen Gäste in Mecklenburg-Vorpommern auf Campingplätzen länger 

als in Hotels und Pension. Auffallend ist, dass in allen betrachteten Kreisen die Verweil-

dauer auf den Campingplätzen kürzer ist als im Landesvergleich. 

Für gewerbliche Beherbergungsbetriebe (mit mehr als acht Betten, ohne Campingplätze) 

wird die Entwicklung der Übernachtungszahlen seit dem Jahr 2000 in Abbildung 8 wie-

dergegeben. Deutlich zeigt sich hier, dass die Nachfrage-Entwicklung stark mit dem 

jeweiligen Betten-Angebot korreliert. 

                                                
39

 Die Berechnung erfolgte anhand der über das Statistische Amt Mecklenburg-Vorpommern öffentlich zugänglichen 
Daten. Da die Daten nicht für alle Gemeinden veröffentlicht werden (s.o.) kann der Wert hier höher ausfallen. 
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Abbildung 8: Bettenangebot und Übernachtungszahlen 2000-2007 (ohne Campingplätze) 

Touristische Entwicklung in der Naturparkregion 200 0-
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Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.statistik-mv.de, 08.2008 

Herkunft, Struktur und Vorlieben der Besucher 

Untersuchungen zur Gästestruktur oder -zufriedenheit in der Naturparkregion liegen 

derzeit nicht vor. Aufbauend auf einer landesweiten Gästebefragung aus dem Jahre 2003 

hat der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern jedoch eine Typologie des durch-

schnittlichen Urlaubers in Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet. Danach ist dieser folgen-

dermaßen charakterisiert (Stand 2003, www.tmv.de 09.2008): 

�� Stammkunde 

�� durchschnittlich 47,5 Jahre alt 

�� verfügt über ein Haushalts-Nettoeinkommen von 2.550 Euro 

�� reist mit Partner ohne Kinder 

�� reist mit dem Auto an 

�� fährt regelmäßig in den Urlaub 

�� kommt zur Hälfte aus den alten und zur anderen Hälfte aus den neuen Bundeslän-
dern 

�� übernachtet am häufigsten im Hotel für durchschnittlich 47 Euro pro Person oder im 
Ferienhaus /FeWo für 23 Euro pro Person 

�� gibt zusätzlich durchschnittlich 20,50 Euro pro Tag aus 

�� verbringt hier mit durchschnittlich 7 Tagen seinen Jahresurlaub 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






���

�� bewertet nach Schulnoten die Unterkünfte mit 1,94, die Gastronomie mit 2,3 und die 
Freizeitmöglichkeiten mit 2,4 

�� erwartet viel Natur, Ruhe, einen schönen Badestrand und Sonne 

�� bevorzugt Urlaub in Ostseebädern 

�� hat seine Reise geplant und bucht direkt über den Vermieter 

�� möchte sich aktiv betätigen (baden, wandern, radeln...) 

C.13.2 Wirtschaftsfaktor Tourismus 

Touristische Umsätze 

Der Naturpark Sternberger Seenland liegt im Schnittpunkt dreier vom Statistischen Amt 

Mecklenburg-Vorpommern (StatA M-V) für die Berechnung touristischer Kennzahlen 

zugrunde gelegter Reisegebiete40: 

�� Mecklenburgische Ostseeküste (Stadt Rostock, Stadt Wismar, Landkreis Bad Dobe-
ran, Landkreis Nordwestmecklenburg)  

�� Westmecklenburg (Stadt Schwerin, Landkreis Ludwiglust, Landkreis Parchim) 

�� Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte (Stadt Neubrandenburg, Landkreise 
Demmin, Landkreis Güstrow, Landkreis Mecklenburg-Strelitz und Landkreis Müritz) 

Daten zum Wirtschaftsfaktor Tourismus liegen vielfach nur auf Reisegebietsebene vor. 

Soweit solche Daten für die weiteren Berechnungen Verwendung fanden, wurde ein 

Mittelwert aus den drei Reisegebieten herangezogen.  

Aus den touristischen Basisdaten zu Angebot und Nachfrage lässt sich die wirtschaftliche 

Bedeutung des Tourismus ableiten. Die folgenden Berechnungen beziehen sich nur auf 

Übernachtungsgäste in gewerblichen Betrieben (mit neun und mehr Betten). Über Gäste 

in nicht-gewerblichen Beherbergungsbetrieben und Tagesgäste können aufgrund von 

fehlenden Daten keine Aussagen getroffen werden. 

Laut einer Studie des Deutschen Wirtschaftswissenschaftlichen Instituts für Fremdenver-

kehr (DWIF) liegen die durchschnittlichen Ausgaben von Übernachtungsgästen im Rei-

segebiete „Westmecklenburg“ bei 84,40 €, in „Mecklenburgische Schweiz und Seenplat-

te“ bei 68,40 € und „Mecklenburgische Ostseeküste“ bei 83,90 € pro Tag und Kopf. Dar-

aus ergibt sich ein Mittelwert von 78,90 €. (zum Vergleich auf Bundesebene 

93,30 Euro pro Kopf und Tag) (vgl. DWIF 2002, S. 89). 

Bei 229.136 Übernachtungen in der Naturparkregion (Stand: 2007) ergibt sich allein 
durch Übernachtungsgäste in gewerblichen Beherbergungsbetrieben ein Bruttoumsatz  

von 18,08 Mio. Euro. Abzüglich eines durchschnittlichen Mehrwertssteuersatzes von 
10,75%41 liegt der touristische Nettoumsatz  in der Region bei 16,32 Mio. Euro. 

                                                
40

 Reisegebiete stellen dabei nichtadministrative Raumeinheiten dar, die sich an die naturräumlichen Gegebenheiten 
anlehnen und vor allem die Zuständigkeitsbereiche der Fremdenverkehrsverbände wiederspiegeln (vgl. Kap. C.13.4 
und STATA M-V 2007, S. 3). 

41
 Da je nach Branche unterschiedliche Steuersätze erhoben werden und bestimmte Einrichtungen (wie z.B. Privatquar-

tiere, Jugendherbergen, Theater) gänzlich von der Steuer befreit sind, ist zu beachten, dass regionale Unterschiede 
hinsichtlich des anzusetzenden Mehrwertssteuersatzes bestehen. Die Unterschiede ergeben sich aus der regionalspe-
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Mit einem Anteil von 68,2 % (= 11,13 Mio. € brutto) profitieren Gastronomie und Beher-

bergungsbetriebe hiervon am stärksten, gefolgt von sonstigen Dienstleistungen (13,5 % = 

2,20 Mio. €), dem Einzelhandel (10,2 % = 1,67 Mio. €), der Freizeit- und Unterhaltungs-

branche (5,4 % = 0,88 Mio. €) und dem lokalen Transport (2,7 % = 0,44 Mio. €) (vgl. 

DWIF 2002, S. 166). 

Wertschöpfung 

Auf Basis des Nettoprimärumsatzes lassen sich die regionale Wertschöpfung bzw. die 

durch den Tourismus erzielten Einkommenswirkungen in Form von Löhnen und Gewin-

nen ermitteln. Bei der Berechnung der Wertschöpfung wird zwischen zwei Umsatzstufen 

unterschieden.  

Im Rahmen der ersten Umsatzstufe (EW 1) werden alle Einkommenswirkungen berück-

sichtigt, die von den Ausgaben des Gastes direkt ausgehen. Auch hierbei ergeben sich je 

nach Ausgabenstruktur der Gäste für die einzelnen Bundesländer unterschiedliche Quo-

ten. 

In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Wertschöpfungsquote bei 42,07% (DWIF 2002, 

S. 145), woraus sich für das Naturparkgebiet in der ersten Umsatzstufe direkte Einkom-

men von 6,87. Mio. Euro durch Übernachtungsgäste ergeben. 

Die Differenz zwischen Nettoumsatz und Einkommen der ersten Umsatzstufe wird für 

Vorleistungen (wie Zulieferungen von Waren, Bereitstellung von Dienstleistungen und 

Investitionen) verwendet. Da diese Vorleistungen nicht im Detail nachzuvollziehen sind, 

können die Einkommenswirkungen der zweiten Umsatzstufe (EW 2) mit einer durch-

schnittlichen Wertschöpfungsquote von 30% berechnet werden (vgl. DWIF 2002, S. 146); 

für den Betrachtungsraum ergibt sich ein Wert von insgesamt 2,84 Mio. Euro. 

Insgesamt werden somit aus dem Übernachtungstourismus in gewerblichen Betrieben 

Einkommenseffekte von insgesamt 9,70 Mio. € erzielt. 

Beschäftigungseffekte 

Mit Hilfe der so errechneten durchschnittlichen Einkommenseffekte in den drei Reisege-

bieten kann die Zahl der im Tourismus Beschäftigten zwar nicht genau berechnet, aber 

zumindest ein fiktives Arbeitsplatzäquivalent ermittelt werden.  

Ausgehend von einem Durchschnittseinkommen von 22.500 Euro je Vollbeschäftigten in 

der Tourismusbranche (Stand 2002)42 ergeben sich rechnerische 618 Vollarbeitsplätze 

die der Naturparkregion durch den Übernachtungstourismus geschaffen werden. 

                                                                                                                                             
zifischen Ausgabenstruktur und der Bedeutung der verschiedenen Betriebsarten. Für das Bundesland Mecklenburg-
Vorpommern liegt der anzusetzende Mehrwertssteuersatz bei 10,75% (vgl. DWIF 2002, S. 138f.). 

42
 Das genannte Durchschnittseinkommen in der Tourismusbranche basiert auf Angaben des DWIF (2002). Die zugrun-
deliegenden Daten stammen aus der zweiten Hälfte der 1990er Jahre, neuere Daten sind nicht verfügbar. Es ist davon 
auszugehen, dass die heutigen Werte höher sind und die Zahl der Vollarbeitsplätze im Tourismus dementsprechend 
eher unter dem angegebenen Wert liegt. 
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Da im Tourismussektor die Zahl die Beschäftigungsverhältnisse auf Teilzeit- und/oder 

Aushilfsbasis besonders hoch ist, kann noch mit einer weitaus größeren Zahl von touristi-

schen Arbeitsplätzen gerechnet werden. 

Kommunale Steuereinnahmen 

Die Kommunen partizipieren vor allem durch Einnahmen aus Gewerbesteuer und anteili-

ger Lohn- und Einkommenssteuer an den touristischen Erträgen. Die Steuereinnahmen 

der Gemeinden betragen durchschnittlich 2,5 % des Nettoprimärumsatzes (vgl. BMWI 

2000, S. 10). Somit werden in den drei betrachteten Reisegebieten im Übernachtungs-

tourismus kommunale Steuereinnahmen in Höhe von durchschnittlich 5,8 Mio. € erzielt. 

C.13.3 Touristisches Angebot 

C.13.3.1 Unterkünfte 

Für das Jahr 2007 gibt die amtliche Statistik für die Naturparkregion 62 geöffnete Beherber-

gungsbetriebe (die über neun oder mehr Betten verfügen) mit insgesamt 2.135 verfügbaren 
Betten an (www.statistik-mv.de, 07.2008) (vgl. Anhang Tabelle 120). Angaben zur Unter-

kunftsstruktur  macht das Statistische Amt M-V jeweils nur auf Landkreis- oder Reisegebiets-

ebene. 

Tabelle 70: Beherbergungsstruktur in den Landkreisen (ohne Campingplätze) 

Nordwestmecklenburg  Parchim Güstrow Unterkunftsart 

Betriebe Betten Betriebe Betten Betriebe Betten 

Hotels 29 2.497 32 2.032 22 1.355 

Hotels garni 8 257 8 215 11 336 

Gasthöfe 11 411 15 381 6 169 

Pensionen 18 517 15 308 10 320 

Jugendherbergen u. Hütten k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Erholungs-, Ferien-, Schul-
heime u. Boardinghäuser 
zusammen 

6 257 11 634 13 650 

Ferienzentren, Ferienh./ -
wohnungen zusammen 

74 5.321 28 1.378 22 265 

Vorsorge- u. Reha-Kliniken k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. 

Gesamt 158 10.997 116 6.060 91 6.208 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an STATA M-V 2007, S. 17-18 

Aufgrund der Küstenlage ist der Anteil von Schlafgelegenheiten in Ferienzentren, Ferien-

häusern und -wohnungen im Landkreis Nordwestmecklenburg weitaus höher als in den 

anderen Landkreisen. In den Landkreisen Parchim und Güstrow sind dagegen die Erho-

lungs-, Ferien-, Schulheime und Boardinghäuser mit einer hohen Bettenanzahl ver-

gleichsweise stark vertreten. 

Die Auslastung  der unterschiedlichen Unterkunftstypen unterscheidet sich zum Teil 

erheblich. Tabelle 71 stellt die durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten/ 
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über den Jahresverlauf dar. Hierbei handelt es sich um einen rechnerischen Wert (Über-

nachtungen/angebotene Bettentage x 100), der nur die tatsächlich verfügbaren Betten 

(und somit nicht die außerhalb der Saison geschlossenen Betriebe) berücksichtigt. 

Tabelle 71: Durchschnittliche Kapazitätsauslastung nach Betriebsarten 

Durchschnittliche Auslastung der angebotenen Betten  2007 
(in  %) 

Unterkunftsart 

Nordwest-
mecklenburg 

Parchim Güstrow MV gesamt 

Hotels 40,3 35,7 34,4 46,3 

Hotels garni 33,8 27,7 31,6 37,7 

Gasthöfe 24,7 18,6 15,3 34,1 

Pensionen 27,2 18,4 38,6 33,1 

Jugendherbergen und Hütten  k.A. k.A. k.A. 32,2 

Erholungs-, Ferien-, Schul-
heime u. Boardingh. zus. 

30,1 14,1 25,3 33,9 

Ferienzentren, Ferienhäuser/  
-wohnungen zusammen 

21,9 25,4 59,2 31,5 

Vorsorge- u.  
Reha-Kliniken 

k.A. k.A. k.A. 83,4 

Gesamt 34,7 36,4 45,9 40,4 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an STATA M-V (2007), S. 17-19 

Im landesweiten Vergleich kann allein Güstrow von den drei Naturpark-Landkreisen eine 

überdurchschnittliche Bettenauslastung von fast 46 % verzeichnen. Ursache dafür sind 

die gut gebuchten Ferienzentren, Ferienhäuser und -wohnungen in diesem Landkreis. 

Ferienhäuser, -wohnungen und -zimmer werden, wenn sie privat vermietet werden bzw. 

wenn weniger als neun Betten bereit gestellt werden, von der amtlichen Statistik nicht 

erfasst. Eine eigene Auswertung der relevanten Gastgeberverzeichnisse ergab 38 Fe-

rienhäuser/Bungalows/Hütten (114-130 Betten), 179 Ferienwohnungen von insgesamt 80 

Anbietern (493-840 Betten) und 4 Privatzimmer (KONTOR 21 2007)43. 

Ein Instrument zur Bewertung der Unterkunftsqualität  ist die 1996 vom Deutschen 

Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA) bundesweit eingeführte Hotelklassifizierung. 

In vielen Katalogen großer Reiseveranstalter und des Landestourismusverbandes stehen 

die mittlerweile 7000 klassifizierten Häuser an erster Stelle und werden bevorzugt ge-

bucht (www.dehoga-mv.de, 08.2008). 

Seit 2005 gibt es auch die G-Klassifizierung für kleinere, konzessionierte Beherber-

gungsbetriebe mit nicht mehr als 20 Gästezimmern, die keinen Hotelcharakter aufweisen. 

Gästehäuser, Gasthöfe und Pensionen werden in Kategorien von einem bis zu vier Ster-

                                                
43

 Hier ist zu berücksichtigen, dass viel Ferienwohnungen privat vermietet werden und sich nicht in den Gastgeberver-
zeichnissen wiederfinden. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach bedeutend größer sein. 
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nen eingestuft. Zur Unterscheidbarkeit der Klassifizierungssysteme für den Gast wird den 

Sternen stets ein “G” vorangestellt. 

Lediglich 22 Beherbergungsbetriebe haben sich in den drei Naturpark-Landkreisen nach 

der DEHOGA-Hotelklassifizierung zertifizieren lassen (www.dehoga-mv.de, 08.2008). 

Wie Mecklenburg-Vorpommern insgesamt überwiegt hier das Angebot an 4-Sterne-

Häusern. Eine Übersicht gibt Tabelle 72. 

Tabelle 72: Klassifizierte Hotels und Pensionen in den Landkreisen 

Klassifizierung Betriebe in NWM Betriebe in GUE Betriebe in PCH Betriebe in MV 

1-Stern 
(Tourist*) 

0 0 0 2 

2-Sterne 
(Standard**) 

0 0 0 3 

2-Sterne superior 

(Standard**S) 

0 2 0 5 

3-Sterne 
(Comfort***) 

2 1 2 86 

3-Sterne superior 
(Comfort***S) 

2 1 2 36 

4-Sterne 
(First Class****) 

3 2 4 102 

4-Sterne superior 

(First Class****S) 

0 1 0 30 

5-Sterne 
(Luxus*****) 

0 0 0 6 

5-Sterne superior 
(Luxus*****S) 

0 0 0 1 

G* 0 0 0 k.A. 

G** 0 0 0 k.A. 

G*** 0 0 0 k.A. 

G**** 0 0 0 k.A. 

Gesamt 7 7 8 271 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.dehoga-mv.de, 08.2008 

Bei den vergleichsweise wenigen Hotels im Naturpark überrascht das Angebot der geho-

benen Kategorie. Das Seehotel am Neuklostersee ist zwar „nur“ ein 3***S Haus, dennoch 

wurde es von der Zeitschrift GEO Saison im Februar 2009 zu einem der 100 besten 

Hotels Europas gewählt (www.seehotel-neukloster.de 05.2009).  

Besondere Übernachtungsmöglichkeiten bieten auch die Schlösser und Gutshäuser in 

der Region. Der vom TMV herausgegebene Urlaubskatalog „Schlösser, Parks und Her-

renhäuser in Mecklenburg-Vorpommern“ präsentiert hier das „Gutshaus Zülow“, den 

„Gutshof Vorbeck“, das „Schloss Basthorst“ sowie „Schloss und Park Kaarz“. 
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Das 2009 eröffnete und mit 5-Sternen ausgezeichnete „Schlosshotel Wendorf“ verfügt 

neben Wellness- und Tagungsangeboten u.a. auch über eine eigene Reitsportarena und 

eine Reithalle. 

Als ein besonderes „Tagungshotel der Wirtschaft“ versteht sich das „Schloss Hasenwin-

kel“. Das mehrfach ausgezeichnete Hotel wird seit 2002 unter den "Top 10" der Ta-

gungshotels in Deutschland geführt. Das 1996 als Tagungshotel wiedereröffnete Guts-

haus bietet auch einen stilvollen Rahmen für festliche Bankette und Firmen-Events. 

Für einen Urlaub auf dem Land stellen insbesondere die Heuherbergen in Eickhof (Na-

turdorf Eickhof) und in Golchen (Golchener Hof) attraktive Unterkunftsarten dar. 

Der bundesweiten Dachmarke für nachhaltigen Tourismus „Viabono“ haben sich keine 

Betriebe im Untersuchungsgebiet angeschlossen. 

In der Naturparkregion gibt es 16 Camping-, Wohnmobil- und Zeltplätze mit mehr als 

1.500 Stellplätzen. Die Campingplätze sind überwiegend von guter Qualität. Der Cam-

pingplatz Sternberger Seenland und der Seecamping-Campingplatz in Flessenow sind 

zertifizierte 4-Sterne Plätze. Beide sind zudem zertifizierte Ecocamping-Plätze. Dem 

Campingplatz & Wohnmobilpark „See Camping Neukloster“ wurden vom DCC-Camping-

Führer 3 Sterne verliehen. Der Wohnmobilpark Neuklostersee wurde mit dem Qualitäts-

siegel „TopPlatz“ für Reisemobil-Stellplätze, ausgezeichnet. Zeltmöglichkeiten gibt es u.a. 

an den Wasserwanderrastplätzen in Weitendorf und Sternberg oder bei den speziellen 

Jugendeinrichtungen. 

Besonders auf jugendliche Gäste ausgerichtet sind das „Feriencamp Kobrow II“, der 

„Grüne Grashalm e.V.“, das „Naturdorf Eickhof“ und das „Schullandheim Neukloster“. 

Darüber hinaus bieten jedoch auch der „Campingplatz Sternberger Seenland“, die „Drai-

sinetour in Mecklenburg“, der „Gutshof Vorbeck“ und der Reiseveranstalter „Wanderer – 

Kanu, Rad und Reisen“ spezielle Übernachtungsangebote für Jugend- und Gruppenrei-

sen sowie für Klassenfahrten an. 

In Flessenow gibt es eine Jugendherberge mit 140 Betten. 

Angebote speziell für Menschen mit Behinderungen sind die Handicap-Pension des 

Fördervereins Handicap Pension e.V. in Nakenstorf und das Ferienwohnheim des Ver-

eins für Blindenwohlfahrt Neukloster e. V. in Hasenwinkel. 

C.13.3.2 Gastronomie 

Das IRTEK für den „Fremdenverkehrsschwerpunktraum Neukloster-Warin-Sternberg“ 

nennt 83 gastronomische Einrichtungen für den untersuchten Fremdenverkehrsschwer-

punktraum und beschreibt ein breites Angebot von einfacher Hausmannskost bis hin zur 

gehobenen Gastronomie (vgl. AMT NEUKLOSTER-WARIN & AMT STERNBERGER SEENLAND-

SCHAFT 2006, S 16). 

Anspruchsvollere Küche wird insbesondere in den Hotelrestaurants des Seehotels Stern-

berg am See und des Seehotels am Neuklostersee geboten (eigene Auswertung touristi-

scher Informationsmaterialien). Das Seehotel Sternberg am See wirbt dabei besonders 
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auch mit regionalen Spezialitäten. Heimischen Fisch kann man auch bei verschiedenen 

Fischereibetrieben erwerben und z.T. vor Ort verköstigen. Ansonsten überwiegt die inter-

nationale oder gängige deutsche Küche mittleren Standards.  

Eine Besonderheit stellt das „Dunkelcafé“ im Erlebnismuseum „Alte Seilerei“ in Neuklos-

ter dar. Hier können sich Besucher (Gruppen nach Voranmeldung) in die Welt der Blin-

den einfühlen und zugleich „neue“ Geschmackseindrücke erleben. 

Laut einer repräsentativen FORSA-Umfrage unter Einheimischen und Gästen in Nord-

deutschland haben die norddeutschen Gastronomen generell ein Identitätsproblem und 

verschenken dadurch Umsatzpotentiale. Wichtigste Aussage dieser Studie ist, dass es 

die Betriebe – anders als ihre süddeutschen Kollegen – versäumen, sich eine eigene 

norddeutsche Prägung zu geben. So wünschten sich 84 % der Befragten (79 % der 

Einheimischen; 88 % auswärtige Gäste), dass „ ... auf den ersten Blick erkennbar ist, 

dass es sich um ein Lokal handelt, das auf norddeutsche Spezialitäten ausgerichtet ist“. 

71 % aller Befragten nannten den Wunsch: „Service und Gastlichkeit sollten authenti-

scher sein“ (www.destinet.de, 05.2007). 

C.13.3.3 Infrastruktur für landschaftsgebundene Erh olung 

Das folgende Kapitel konzentriert sich auf die Darstellung der touristischen Infrastruktur 

für die landschaftsgebundene Erholung. Über diese Erholungsform hinaus bietet die 

Naturparkregion auch ein reiches kulturelles Angebot von z.T. hoher touristischer Attrak-

tivität. Insbesondere das Freilichtmuseum Groß Raden entfaltet hier eine überregionale 

Anziehungskraft. Wenngleich es sich somit bei Museen, Anbietern von Kunst und Kunst-

handwerk sowie bei kulturellen Veranstaltungen um attraktive touristische Angebote 

handelt, so richten sich diese auch immer (z.T. auch explizit) an die heimische Bevölke-

rung. Für eine übersichtlichere Darstellung werden die Einrichtungen, Anbieter und Ver-

anstaltungen daher in Kap. C.14.1 gesondert präsentiert. 

Karte 4 fasst die infrastrukturelle Ausstattung der Naturparkregion für die landschaftsge-

bundene Erholung zusammen. 

Wandern 

Laut Landestourismuskonzeption 2010 ist der Wandertourismus in Mecklenburg-

Vorpommern bisher kaum entwickelt (WM M-V 2004). In den vergangenen Jahren ist 

jedoch ein Wandel feststellbar. So werden vermehrt attraktive Themenwanderwege 

ausgewiesen und Anstrengungen für eine durchgehende Beschilderung unternommen. 

Diese Entwicklung trifft zumindest in Teilen auch auf die Naturparkregion zu. 

Im Naturpark sind insgesamt 510,8 km Wanderwege ausgewiesen (Stand 2006, 
LUNG M-V 2006). Wichtigster Fernwanderweg ist der Europäische Fernwanderweg 

E9a. Er ist eine Variante des Fernwanderweges E9, der von der französischen Bretagne 

bis an die russische Grenze führt. Während der E9 in Mecklenburg-Vorpommern entlang 

der Ostseeküste verläuft, erschließt der E9a das Landesinnere. Weil er hierbei verschie-

dene Naturparke Mecklenburg-Vorpommerns quert, wird er auch als „Naturparkweg“ 

bezeichnet. Von Bibow bis zur Garder Mühle führt der E9a auf einer Strecke von 71,1 km 
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durch den Naturpark Sternberger Seenland. Man kann ihn in sechs Tagesetappen von 

Blankenberg über Groß Labenz, Groß Raden und die Garder Mühle bis nach Serrahn im 

Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide erwandern. Eine Landschaft mit eigenem und 

reizvollem Charakter mit Wechsel von Wald, Offenland, Seen und sanften, aussichtrei-

chen Erhebungen wird dabei durchlaufen. Der E9a ist mit blauem Querbalken auf wei-

ßem Grund beschildert. 

Mehr oder weniger entlang des E9a wurde der Denkmalwanderweg  konzipiert, der 

Besucher zu bedeutenden Bau- und Bodendenkmälern führt (vgl. Kap. Bau- und Boden-

denkmäler). Im Naturparkgebiet laufen derzeit (Stand August 2008) die Vorarbeiten zur 

Beschilderung. Gemeinsam mit dem Rundwanderweg „Schweriner Außensee“ wird er 

über den Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV) überregional vermarktet. 

Weitere wichtige Fernwanderwege stellen die norddeutschen Pilgerwege dar. Am Kloster 

Tempzin mit seiner Pilgerherberge treffen dabei zwei Pilgerwege zusammen.  

Der „Baltisch Mitteldeutsche Weg“  ist eine Variante der „Via Baltica“. (Baltisch Westfä-

lischer Weg) die als Hauptwanderstrecke von Polen aus quer durch Mecklenburg-

Vorpommern bis schließlich nach Santiago die Compostela führt. Das Naturparkgebiet 

durchquert der „Baltisch Mitteldeutschen Weg“ in Nord-Süd-Richtung44. 

Die Schilder der Jakobswege zeigen stets die gelbe Jakobsmuschel auf blauem Grund. 

Die Konzeption der Routen, ihre Beschilderung und die Organisation von Pilgerunterkünf-

ten erfolgt durch die „Deutsche St. Jakobus-Gesellschaft e.V. - Region Norddeutschland“. 

2007 wurde der neu ausgeschilderte ökumenische Pilgerweg der Heiligen Birgitta von 

Schweden eröffnet. Das schon ausgeschilderte Teilstück (Stand Mai 2007) zwischen 

Güstrow und Schwerin ist gut 90 Kilometer lang. Neben dem Kloster Tempzin finden sich 

Pilgerherbergen im Naturparkgebiet in: Bützow, Baumgarten, Weberin und Müsselmow. 

Pilger orientieren sich an Schildern mit einem weißen Birgittenkreuz auf der Jakobsmu-

schel und durch gelbe Pfeile. Ansprechpartner ist Pastor Anders vom Kloster Tempzin, 

Initiiator der 1989 ins Leben gerufenen Pilgerbewegung in Mecklenburg-Vorpommern 

(www.mvregio.de, 08.2008). 

Unter den regionalen Wanderwegen findet sich ein besonders dichtes Netz im südwestli-

chen Bereich des Naturparks und um Warin herum. Gut beschilderte und markierte Wan-

derrouten existieren auch in Neukloster. 

An Bedeutung hat 2009 auch der Rundwanderweg „Schweriner Außensee“ gewonnen, 

der gemeinsam mit dem Denkmalwanderweg in den Werbemitteln des TMV besonders 

beworben wird. In der Naturparkregion führt er über Rampe, Retgendorf und Flssenow. 

Weitere touristisch attraktive Rundwege sind in der Regel ebenfalls an und um Wasser-

flächen gelegen. Beispiele hierfür sind: 

                                                
44

 Der Routenverlauf ist: Rühn, Baumgarten, Wendorf, Laase, Eikkof, Eickelberg, Groß Labens, Friedrichswalde, Weißer 
Krug, Tempzin, Brüel, Roter See, Kaarz, Jülchendorf, Jülchendorf Meierei, Demen, Bülow 
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�� Rundweg Groß Labenz 

�� Rundweg Neuklostersee 

�� Rundweg Glammsee 

�� Rundweg Warnowtal 

�� Rundweg Halbinsel Neukloster 

�� Rundweg Klaasbachtal 

�� Rundweg Kleinpritzer See 

Der „Rundweg Halbinsel Neukloster“ ist mit einem Waldlehrpfad, der Wanderweg „Mittle-

res Warnowtal“ ist mit einem Naturlehrpfad verbunden (vgl. Kap. C.17.2). 

Die landeseinheitliche Wanderwegemarkierung und -beschilderung  erfolgt auf Basis 

der „Vorlage für die Kennzeichnung von Wanderwegen in Mecklenburg-Vorpommern“ 

des (ehemaligen) Norddeutschen Wanderbundes Mecklenburg-Vorpommern e.V. von 

2002 (NORDDEUTSCHER WANDERBUND M-V 2002). Diese geht auf die „Anordnung zur 

Kennzeichnung von Wanderwegen in der DDR“ von 1960 zurück (1976 überarbeitet und 

vereinfacht). Nach dem Rechtsbereinigungs- und Rechtsfortgeltungsgesetz M-V (RBFG 

M-V) bildet sie auch heute noch die gesetzliche Grundlage für die Wanderwegekenn-

zeichnung. 

Nach der Vorlage des Norddeutschen Wanderbundes sind Europäische Fernwanderwe-

ge, Fern- und Weitwanderwege einschließlich internationaler Wanderwege mit blauem 

Balken auf weißem Quadrat zu markieren. Gebietswanderwege verbinden mehrere 

Landschaften eines Bundeslandes oder auch mehrere Bundesländer. Sie tragen einen 

roten Balken (bzw. Punkt) auf weißem Quadrat. Wanderwege mit kreislicher/ überörtli-

cher Bedeutung werden mit gelbem oder grünem Balken auf weißem Quadrat markiert. 

Bei entsprechenden Rundwanderwegen kommt ein gelber oder grüner Punkt zum Ein-

satz. Lehrpfade werden (unabhängig ob Strecken- oder Rundwanderwege) mit grünem 

Schräg-Balken (von links oben nach rechts unten) markiert. 

In Mecklenburg Vorpommern übernimmt der Wanderverband Mecklenburg-Vorpommern 

e.V. (früher: Norddeutscher Wanderbund M-V. e.V.) in vielen Regionen die Betreuung 

und Markierung von Wanderwegen und berät verschiedene Träger bei der Planung und 

Umsetzung von Wanderwegen. Hauptaugenmerk liegt dabei auch auf den Fernwander-

wegen. Der Wanderverband M-V e.V. bildet zudem Wanderführer und Markierer aus. Der 

Verein wurde nach der deutschen Wiedervereinigung im Jahre 1990 gegründet. In ihm 

sind ca. 700 Mitglieder aus vielen Landesteilen Mecklenburg-Vorpommerns organisiert, 

die sich schon in der ehemaligen DDR für die Belange der Wanderer engagiert hatten 

(www.wandermagazin.de, 08.2008). 

Orientierung über die Wanderwege im Naturpark bietet die „Die Wander- und Radwan-

derkarte – Naturpark Sternberger Seenland“ vom nordland Kartenverlag.  

Auf die lokalen und regionalen Wanderwege weisen wenige Informationsmaterialien der 

Touristinfos hin. So beispielsweise der Faltplan „Radfahren & Wandern in der Sternber-

ger Seenlandschaft“, der fünf Routen mit Beschreibung und Karte präsentiert oder die 

Wanderkarte des Fremdenverkehrsvereins „Wariner Naturpark“ e.V. Auf ihr sind zehn 
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Wanderwege in der näheren Umgebung Warins eingezeichnet. Sie variieren mit Längen 

von vier bis zwölf Kilometer. 

Die Broschüre „Vögel beobachten im Naturpark Sternberger Seenland“ (SCHMIDT & 

BRANDT 2008, S. 28-92) gibt Empfehlungen für 29 vogelkundliche Wanderungen im 

Naturpark. 

Der Wanderführer „Sagenhafte Orte - Um den Schweriner See“ vom Kulturverein Sagen-

land M-V e.V. führt den Wanderer an zahlreiche mystische Orte im Westen der Natur-

parkregion (vgl. Abschnitt „Besondere Themenrouten in der Region“). 

Das Buch „Up Schausters Rappen dörch dat Warnowtal“ lädt dagegen zu „Touristischen 

und historischen Erkundungen am Mittellauf der Warnow“ ein. 

Der Denkmalsweg wird in der Broschüre „Erlebnisreich Natur“ des Tourismusverbandes 

M-V e.V. vorgestellt. 

Radfahren 

Im Naturpark existiert ein dichtes 626,9 km langes Radwegenetz (Stand 2006, LUNG 

M-V 2006). Für den Unterhalt der Radwege sind die jeweiligen Kommunen zuständig. 

Grundlage für den Ausbau und die Verknüpfung von Radwegen in der Planungsregion 

Westmecklenburg bildet das 2009 neu aufgelegte „Regionale Radwegekonzept West-

mecklenburg“ (RPV WM 2009b). Es schließt die in den Landkreisen Nordwestmecklen-

burg und Parchim gelegenen Gebiete des Naturparks Sternberger Seenland ein, nicht 

jedoch die Gebiete im Landkreis Güstrow. 

Das Konzept baut maßgeblich auf den zwei Säulen der “Regionalen Radwanderwege“ 

und der „Regional bedeutsamen Radtouren“ auf. 

„Regionale Radwanderwege  sind ganzjährig befahrbare, gesondert gekennzeichnete 

Wege, die überwiegend dem Fahrradverkehr dienen, für die touristische Erschließung der 

Region von überörtlicher Bedeutung und innerhalb der Region Westmecklenburg abge-

stimmt sind. Sie verbinden aus regionaler Sicht das Netz der lokalen Radwanderwege 

der Gemeinden mit den Radfernwegen des Landes und sind überwiegend Grundlage für 

die Ausweisung von regional bedeutsamen Radtouren (Halbtages- und Tagestouren). 

Gemeinsam mit den Radfernwegen bilden die Regionalen Radwanderwege das Grund-

netz der Radwanderwege Westmecklenburgs“ (RPV WM 2002, S. 6). 

Bei „Regional bedeutsamen Radtouren “ handelt es sich gemäß dem Regionalen Rad-

wegekonzept um für Halbtages- oder als Tagestouren nutzbare Routen, die vorzugswei-

se als „Rundfahrten“ an die touristischen Ziele und schönsten Landschaftsteile der Regi-

on heranführen sollen (ebd., S. 15). 

Die Gestaltungsgrundsätze für die Wegweisung  orientieren sich am „Merkblatt zur weg-

weisenden Beschilderung für den Radverkehr“, herausgegeben von der Forschungsge-

sellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) und abgestimmt mit dem Allgemeinen 

Deutschen Fahrrad-Club e.V. (ADFC) (RPV WM 2009b, S. 9). Unterschieden werden 

zwei Wegweisungstypen (vgl. LK NWM 2002, S. 18): 
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�� Hauptwegweiser sollen als Pfeilwegweiser auf eine bestimmte Wegerichtung zeigen. 
Zur Information sollen ein Fernziel (der nächste große Ort) und der nächstfolgende 
Ort als Nahziel angegeben sein sowie dazugehörige Entfernungskilometer. 

�� Zwischenwegweiser helfen den Fahrradfahrern sich bei Einmündung und Wegegabe-
lungen zu orientieren. 

Bei Wegweisern für Fahrradtouristen wird grüne Schrift auf weißem Grund empfohlen. 

Einschubtafeln an den Hauptwegweisern kennzeichnen zudem die jeweilige Radroute 

bzw. den Radfernweg. 

Die Regionalen Radwanderwege sind neben der Streckennummer zusätzlich mit dem 

Logo des Tourismusverbandes Mecklenburg-Schwerin gekennzeichnet, die regional 

bedeutsamen Radtouren werden nur durch die Tour-Nummer kenntlich gemacht (vgl. 

RPV WM 2009b, S. 9). Hiervon abweichend werden die Schilder der kreislichen Radwe-

ge im Landkreis Güstrow mit dem Wappen des Landkreises versehen. 

Eine Darstellung der Radfernwege, regionaler Radwanderwege und der regional bedeut-

samen Radtouren in der Planungsregion Westmecklenburg bieten auch die Freizeitkarten 

„Mecklenburg-Schwerin Landkreis Nordwestmecklenburg“ und „Mecklenburg-Schwerin 

Landkreis Parchim“. Sie werden vom Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V. 

herausgegeben45. Folgende Wege und Touren führen dabei durch die Naturparkregion: 

Tabelle 73: Touristische Radwege in der Naturparkregion (Planungsregion WM) 

Radfernwege 46 Hamburg - Rügen 

Regionale Radwan-
derwege 47 

R 5: Grevesmühlen-Dorf Mecklenburg-Neukloster-Strameuß-Radegast 
R 6: Blowatz-Neuburg-Neukloster-Warin-Klein Labenz-Laase 
R 15: Schwerin Mueß-Crivitz-Sternberg-Sternberger Burg 
R 16: Schwerin Mueß-Leezen-Flessenow 
R 17: Sternberg-Goldberg-Plau am See 
R 18: Neu Pastin-Garwitz 

Regional bedeutsame 
Radtouren  

T 5: „Zwischen Neukloster und Züsower Forst“ 
T 9: „Rund um den Schweriner Außensee“ 
T 10: „Rund um den Schweriner Innensee“ 
T 30: „Auf den Spuren der Slawen im Sternberger Seengebiet“ 
T 31: „Zwischen Brüel und Warnowdurchbruchstal“ 
T 32: „Am Ostufer des Schweriner Sees“ 
T 33: „Zwischen Wald und Wasser östlich vom Schweriner See“ 
T 34: „Radeln zwischen Crivitz und dem Störkanal“ 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an RPV WM (2009b), S. 11-12 und RPV WM (2002), S. 
8-30 

                                                
45

 Zusätzlich informieren auch die Karten „Naturpark Sternberger Seenland“ und „Schweriner Seengebiet“ aus dem 
nordland Kartenverlag über Radwanderwege, hier sind allerdings die regionalen Radwanderwege und regional bedeut-
samen Radtouren (noch) nicht gesondert dargestellt. 

46
 Der ehemalige Radfernweg 11 „Schweriner See - Warnowtal“ entfällt laut dem Regionalen Radwegekonzept West-
mecklenburg 2009 auf dem Abschnitt Wickendorf-Rampe, im weiteren Verlauf wird er als Regionaler Radwanderweg 
16 bis zum Anschluss an den Radfernweg Hamburg-Rügen in Flessenow weitergeführt (RPV WM 2009b, S. 5). 

47
 Der R 7 (Hohen Viecheln-Flessenow) wird im Regionalen Radwegekonzept Westmecklenburg 2009 nicht mehr als 
eigenständiger Regionaler Radwanderweg geführt. 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






���

Eine Übersicht über die kreislichen Radwanderwege und die Radfernwege im Landkreis 

Güstrow gibt die „Radtourenkarte Landkreis Güstrow“, die vom Landkreis herausgegeben 

wird. 

Die zuvor skizzierten Radwegetypen untersetzen die überregionalen Radfernwege sowie 

die auf Landesebene ausgewiesenen thematischen Rundrundwege. 

Die landesweite Vermarktung der touristischen Radwanderwege  erfolgt durch den 

Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern (TMV). Dessen Broschüre „Mit dem Rad 

durch den Norden -  traumhafte Touren für jeden Anspruch“ (vgl. TMV 2010) bildet daher 

die Grundlage für die nachfolgende Darstellung der überregional bedeutsamen Radrou-

ten in der Naturparkregion. Gemeinsam mit dem Internetportal www.auf-nach-mv.de und 

dem dort integrierten „Freizeitnavigator“ bildet die Broschüre das zentrale Vermarktungs-

instrument für den Radtourismus in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Kartenübersicht gibt 

zudem die ADFC-Regionalkarte „Schwerin Ostseeküste“ vom BVA-Verlag. 

Dort aufgeführt sind insgesamt acht Radfernwege und 21 Rundkurse, deren weiterer 

Ausbau und Vermarktung (zusammen mit dem „BUGA-Stern“48) - im Rahmen der „Rad-

tourismus- und Radwanderwegeoffensive“ - noch bis 2013 oberste Priorität in Mecklen-

burg-Vorpommern hat (vgl. RPV WM 2009b, S. 26). 

An Radfernwegen führt heute nur noch der Radfernweg Hamburg-Rügen (HH-RÜG) 

durch die Naturparkregion49. Einige Radrundwege, wie z.B. der Warnowtal-Radrundweg 

bieten in Bützow aber auch Anschluss an den Radfernweg Berlin-Kopenhagen, der von 

dort weiter nach Rostock führt. 

Der Radfernweg HH-RÜG passiert auf seiner etwa 500 Kilometer langen Strecke den 

Naturpark Sternberger Seenland im nördlichen Bereich. Von Ventschow kommend führt 

er über Warin nach Groß Görnow und Groß Raden und verlässt die Naturparkregion bei 

Rühn ebenfalls in Richtung Bützow. Der Radfernweg wurde Anfang 2005 vorgestellt und 

ist durchgehend beschildert. Die Schilder tragen einen blauen Leuchtturm, und eine 

weiße Möwe vor einer untergehenden roten Sonne als Logo. Vermarktet wird der Rad-

fernweg überregional auch über die Karte „Deutschland per Rad entdecken“ des ADFC 

sowie über die Spiralo-Radwanderkarte zum Radfernweg HH-RÜG vom Bielefelder Ver-

lag. 

Von den 21 Radrundwegen  beziehen vier das Gebiet der Naturparkregion mit ein, am 

wichtigsten darunter der „Warnowtal-Rundweg“ und der „Mecklenburgische Seen-

Rundweg“. Die Beschilderung zeigt jeweils ein Fahrrad-Logo mit blauem Querbalken vor 

verschiedenfarbigem Hintergrund. 

                                                
48

 Im Rahmen der Bundesgartenschau (BUGA) 2009 wurde das Hauptgelände in Schwerin mit Außenstandorten im 
Umland über einen strahlenförmigen Radstern vernetzt. Ein Strahl führt auf den Trassen T 33, 31, 30, 29 sowie R 17 
und 15 durch die Naturparkregion (Godern-Gneven-Vorbeck-Basthort-Kaarz-Weitendorf-SültenSternberger Burg-Groß 
Raden-Witzin-Zülow-Rothen-Klein Pritz-Dobbertin). Zusätzlich wurde im Zuge der BUGA-Planungen der sogenannte 
Lewitz-Radrundweg ausgewiesen, der in der Naturparkregion jedoch nur die Stadt Crivitz mit einbezieht. 

49
 Der Streckenverlauf des ehemaligen Radfernwegs Schweriner See - Warnowtal (SNSEE-WT) ist in der Naturparkregion 
auch mit dem HH-RÜG identisch. 
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Der 220 km lange „Warnowtal-Rundweg“ führt über vier Etappen an der Warnow entlang 

und verbindet dabei Rostock mit dem Schweriner See. Auf der Tour werden die Gemein-

de Warnow, Groß Raden, Sternberg, Kaarz, Barnin, Crivitz, Gädebehn, Pinnow, Raben-

Steinfeld, Görslow, Leezen, Langen Brütz, Golchen, Brüel, Klein Görnow, und Rühn 

passiert. 

Der 185 km lange „Mecklenburger Seen-Rundweg“ stellt die Badeseen der Region in den 

Vordergrund. Auf drei Etappen führt er von Crivitz über Gädebehn, Pinnow, Raben-

Steinfeld, Leezen, Rampe, Retgendorf, Flessenow und dann weiter über Neukloster, 

Warin, Groß Görnow, Sternberger Burg, Groß Raden, Zülow, Rothen und Klein Pritz in 

den Naturpark Nossentiner/Schwinzer Heide. Vorn dort führt der Rundweg über Wam-

ckow, Kobrow, Sternberg, Weitendorf, Kaarz und Barnin zurück nach Crivitz. 

Der insgesamt 380 km lange „Westliche Backstein-Rundweg“ führt in sieben Etappen 

u.a. über Boltenhagen, Schwerin, Wismar und Rostock. Mit Zurow, Neukloster, Groß 

Tessin und Glasin wird dabei nur eine schmaler Gebietsausschnitt der Naturparkregion 

berührt. 

Der 282 km lange „Residenzstädte-Rundweg“ führt mit seinen fünf Etappen weit um die 

Naturparkregion herum. Lediglich Neukloster, Klein Pritz, Kukuk und Wamckow werden 

als Zwischenstationen angesteuert. 

Zusätzlich zu diesen Mehrtagestouren benennt die Broschüre „Mit dem Rad durch den 

Norden - 68 traumhafte Touren für jeden Anspruch“ acht Radregionen, für die 40 Regio-

nalrouten als Rad-Tagesausflüge vorgeschlagen werden (vgl. TMV 2010). 

In der Radregion „Mecklenburg-Schwerin“ werden zwei solcher Regionalrouten  für 

Tagesausflüge empfohlen: 

�� Die 66 km lange Radtour „Rund um den Schweriner See“ führt an der Ostseite des 
Sees über Flessenow und Raben-Steinfeld. 

�� Die 43 km lange Tagestour „Sternberger Seenlandschaft“ verknüpft Warin, Fried-
richswalde, Klein Görnow, Groß Görnow, Sternberger Burg, Kaarz, Schönlage und 
Tempzin zu einer Radrundroute. 

In der Radregion „Mecklenburgische Schweiz“ bietet die 29 km lange Regionalroute 

„Seeblickregion mit archäologischem Pfad“ Zwischenstationen in Lohmen, Garden, 

Lähnwitz und Klein Upahl. 

In der Naturparkregion existiert darüber hinaus eine Vielzahl unterschiedlich ausgewie-

sener und markierter Radtouren, die z.T. in Rahmen von Projektvorhaben von den Äm-

tern und Gemeinden konzipiert und ausgeschildert wurden. Eine Übersicht hierüber gibt 

die Karte „Flusslandschaft Warnow – Fahrradkarte mit 44 Fahrradtouren zwischen 

Schwaan und Sternberg inkl. Milchstraße Bützower Land“ vom Amt Bützower Land. Zu 

diesen Touren zählen auch die Radrouten S 1 – 5 im Sternberger Raum, die Radwander-

routen B 1 – 5 durch das Brüeler Land sowie die Radtouren R 1, 3, 4, 7 und 9 in der 

Region Bützow, Schwaan und Umgebung. 
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Von den lokalen Tourist-Informationen werden z.T. weitere Radtouren beworben. Die 

Faltkarte „Radfahren & Wandern in der Sternberger Seenlandschaft“ gibt eine Übersicht 

über die Routen S 1 - 5 mit 28 – 40 km Länge. Die Freizeitkarte „Neukloster und Umge-

bung – Wandern-Radfahren-Reiten“ stellt entsprechende Tourenvorschläge rund um 

Neukloster vor. Für Crivitz existieren zwei Faltkarten: eine stellt vier Radwandertouren 

(plus Erweiterung) vor, die andere präsentiert die Radwandertour „Rund um Crivitz – Auf 

den Spuren der Bäume des Jahres“ in neun Etappen. 

Ein Fahrradverleih wird von mehreren Kanuanbietern, von einigen Beherbergungsbetrie-

ben, aber nur von wenigen Fahrradgeschäften angeboten. 

Zertifizierte Bett & Bike - Betriebe in der Naturparkregion sind das Landhaus Kladow in 

Crivitz-Kladow und der Campingplatz Sternberger Seenland in Sternberg. 

Reiten 

In Mecklenburg-Vorpommern dürfen Reiter in freier Landschaft nach § 25 (1) NatSchAG 

M-V50 Privatwege benutzen, wenn sie trittfest oder als Reitwege ausgeschildert sind. Dies 

gilt nach § 25 (2) NatSchAG M-V jedoch nicht „innerhalb eingefriedeter Grundstücke, auf 

denen Tiere weiden, Gartenbau, Teichwirtschaft oder Fischzucht betrieben wird, sowie 

für Hof- und Gebäudeflächen“. 

Nach § 26 NatSchAG M-V richten Gemeinden und Landkreise geeignete und zusam-

menhängende Reitwege ein. Diese Wege sind entsprechend zu kennzeichnen, was der 

Eigentümer oder sonstige Berechtigte zu dulden haben. Wander- und Radwege, Sport- 

und Lehrpfade sollen jedoch nicht als Reitweg gekennzeichnet werden51. 

Die Naturparkregion verfügt bisher über ein vergleichsweise geringes Reitwegeangebot . 

Bisher wurden überwiegend einzelne Reitwege an verschiedenen Standorten ausgewie-

sen. Ein zusammenhängendes Netz ausgewiesener Reitwege und vor allem von bereit-

baren Rundwegen gibt es derzeit lediglich zwischen Raben-Steinfeld, Kleefeld und Wen-

dorf (mit Anbindung an Kaarz) sowie im Bereich des Amtes Crivitz (BRANDT 2009, vgl. 

Abbildung 9). Ein Netz sonstiger für Reiter zu nutzender Wege existiert zudem zwischen 

Warin und Neukloster (LK NWM 2002, Plan Nr. 7). 

Anfang und Ende der Reitwege kennzeichnet ein Schild (300 x 150-mm Hochformat) auf 

denen ein schwarzer Reiter auf weißem Untergrund abgebildet ist. Die Zwischenmarkie-

rungen erfolgen durch Schilder mit einem auf das Schild gebranntem, nach unten geöff-

neten Hufeisen, mit Richtungspfeil. 

Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat sich in den letzten Jahren verstärkt auf die 
Entwicklung reittouristischer Angebote  konzentriert. Im Rahmen eines Interreg IIIB - 

Projekts haben die vier Planungsverbände des Landes gemeinsam mit dem Verein 

                                                
50

 Naturschutzausführungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern vom 23. Februar 2010 
51

 Zur Situation im Wald trifft Paragraph 28 (6) des Landeswaldgesetzes (LWaldG) eine ähnlich lautende gesetzliche 
Regelung. Reiten und Kutschieren ist hier auch nur auf besonders zur Verfügung gestellten und gekennzeichneten 
Wegen und Plätzen gestattet. 
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Landurlaub M-V e.V. und dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und 

Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (heute: Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und 

Verbraucherschutz) das Internetportal www.reiten-in-mv.de geschaffen, Präsentiert wer-

den über 200 Reiterhöfe und das vorhandene Reitwegenetz in Mecklenburg-

Vorpommern, u.a. anhand einer interaktiven Karte. 

Abbildung 9 zeigt das Reitwegeangebot der Naturparkregion, dargestellt für die Pla-

nungsregion Westmecklenburg (Landkreise Nordwestmecklenburg, Parchim). Im Land-

kreis Güstrow (Planungsregion Mittleres Mecklenburg/ Rostock) gibt es kein offiziell 

ausgeschildertes Reit- und Fahrwegenetz. Der Landkreis sieht derzeit (Stand 07.2009) 

auch planerisch keine konkreten Maßnahmen in dieser Hinsicht vor (OTTE 2009). Für den 

Landkreis Nordwestmecklenburg wurde bereits 2002 eine gemeinsame Radwander- und 

Reitwegekonzeption erarbeitet (LK NWM 2002). 

Abbildung 9: Reitwegenetz in der Naturparkregion 

 
Quelle: AFRL WM (2008a) 

Anders als bei den ausgewiesenen Reitwegen ist das Angebot von 20 Reiterhöfen in der 

Naturparkregion vergleichsweise hoch. In Crivitz sind bereits drei Betriebe und ein Verein 

ansässig. Weitere Reiterhöfe gibt es in: Wendorf, Kukuk, Langen Jarchow Dabel, Pastin, 

Retgendorf, Kaarz, Loiz, Vorbeck, Raben Steinfeld, Lohmen, Parum, Klein Raden, Warin, 

Klein-Warin und in Warnow (www.reiten-in-mv.de, 10.2008). Die Stadt Sternberg gibt den 

Tierbestand für den ehemaligen Kreis Sternberg alleine mit ca. 400 Pferden an 

(www.stadt-sternberg.de, 08.2008). 
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Die Vermarktung von Reiterhöfen erfolgt vor allem durch den Katalog und die Internetsei-

te www.landurlaub.m-vp.de des Vereins Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern e.V. und 

die zuvor genannte Website www.reiten-in-mv.de. 

Wassersport und wassergebundene Erholung 

Der Naturpark verfügt über eine Gesamtwasserfläche von 3.779 ha (eigene Berechnung). 

Eine Vielzahl malerisch in die hügelige Landschaft eingebetteter Seen und die Wasser-

läufe der Mildenitz und vor allem der Warnow mit ihren tief eingeschnitten Durchbruchstä-

lern laden zu wassersportlichen Aktivitäten ein. 

Bekannt ist der Naturpark vor allem als attraktives Kanugebiet . Hierfür stehen 116,9 km 

Wasserwanderstrecken zur Verfügung (Stand 2006, LUNG M-V 2006). Entlang der War-

now existieren fünf Wasserwanderrastplätze, entlang der Mildenitz ein weiterer. An drei 

der sechs Rastplätze gibt es Zeltmöglichkeiten (Weitendorf, Sternberger See und War-

now).  

Informationen zum Kanuwandern geben die Faltkarten „Unterwegs an der Warnow“ und 

„Unterwegs an der Mildenitz“. Neben der Warnow und der Mildenitz und den durch die 

Flüsse verbundenen Seen werden z.T. auch noch weitere Gewässer befahren (z.B. die 

Bresenitz). 

HENGST (2007, Tab. Anhang 1) nennt 17 gewerbliche Betriebe an der Warnow und in der 

Umgebung, die einen Kanuverleih anbieten. Drei davon liegen jedoch außerhalb der 

Naturparkregion. Angeboten werden u.a. Bootstransport und Abholservice, mehrtägige 

Wasserwanderpakete mit Unterbringung und geführte Kanutouren. 

Die Zahl der Kanuten und damit die Befahrensintensität hat in den letzten Jahren stark 

zugenommen (HENGST 2007, S. 10). Insbesondere durch ungeübte Kanuten entstehen 

dabei auch Belastungen für die sensiblen Gewässerökosysteme, sei es beispielsweise 

die Beschädigung des Uferbewuchses, die Beunruhigung oder Vertreibung störempfindli-

cher Tierarten oder die Zerstörung von Fischlaichplätzen und Flussmuschelvorkommen 

bei Grundberührung. 

Im Rahmen der Projektarbeit „Störungen durch Kanuten auf Arten und Lebensräume der 

FFH-Richtlinie, dargestellt am Beispiel der Warnow im Abschnitt vom Auslauf aus dem 

Barniner See (Kobande) bis Eickhof“ wurden Störungen für den im Titel genannten Ge-

wässerabschnitt ermittelt und Lösungsansätze vorgeschlagen (HENGST 2007). Einer 

dieser Vorschläge ist: ein Befahrensverbot bei einem Wasserstand von weniger als 30 

Zentimetern. 

In den Naturschutzgebieten entlang der Warnow ist das Befahren eigentlich untersagt, 

wird aber bisher geduldet. Neben den gesetzlichen Regelungen wie Befahrenseinschrän-

kungen und -verboten gibt es zum Flora- und Faunenschutz an einem Gewässer Maß-

nahmen der freiwilligen Selbstbeschränkung und der Besucherlenkung bzw. -information 

(HENGST 2007, S. 8). 

Befahrensregelungen liegen für folgende Gewässer vor (Stand 21.12.2007, 

www.kanu.de, 12.2008): 
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�� Warnow: Ganzjähriges Befahrungsverbot zwischen Langen-Brütz-Kritzow und Ver-
bindungsweg Kleefeld-Zaschendorf 

�� Schweriner See. Ganzjähriges Befahrungsverbot für 100 m Uferstreifen um das 
Ramper Moor, die Inseln Kaninchenwerder und Ziegelwerder sowie Nordteil 

Camping- und Zeltmöglichkeiten an stehenden Gewässern gibt es am Neukloster See, 

am Pinnower See, am Roten See, am Klein Pritzer See, am Garder See sowie am Lu-

ckower und am Großen Sternberger See. Zumeist wird von den Campingplätzen auch 

ein Bootsverleih geboten. 

Boote werden zudem auch von vielen Besitzern an Ufern gelegener Ferienhäuser ver-

mietet (vgl. Kap. C.6). 

Segel-Angebote  sind an folgenden Seen zu finden: Großer Sternberger See, Trentsee, 

Neuklostersee und Großer Wariner See. Z.T. können an diesen Seen auch Boote ausge-

liehen werden. Einen Sporthafen gibt es am Großen Sternberger See (Freizeitkarte Na-

turpark Sternberger Seenland). Das Fahren mit motorbetriebenen Booten ist an den 

meisten Seen nicht gestattet. 

Dem Campingplatz Süduferperle in Raben-Steinfeld ist eine Tauchschule angeschlossen. 

Zum Baden  bieten die zahlreichen sauberen Seen des Naturparks ideale Voraussetzun-

gen. Neben den Badeanstalten am Groß Labenzer See, Sternberger See, Klein Pritzer 

See, Wariner See, Roter See sowie Neuklostersee besteht auch die Möglichkeit, an den 

ausgewiesenen Badestellen und Badestränden zu baden. Viele der Campingplätze ha-

ben eine eigene Badestelle. 

Eine Übersicht über Badegewässer in Mecklenburg-Vorpommern geben die Karte „Ba-

dewasser-Qualität in Mecklenburg-Vorpommern“ des Ministeriums für Soziales und Ge-

sundheit M-V und seine Website52. Die geprüften Badestellen in der Naturparkregion sind 

in Abbildung 10 dargestellt. Die überwiegende Zahl der Gewässer ist zum Baden dem-

nach sehr gut geeignet (blau dargestellt). Nur wenige Seen weisen eine Sichttiefe von 

weniger als einem Meter auf (orange markiert), aber auch diese erfüllen die hygienischen 

Grundanforderungen zum Baden (Stand 17.08.2008). Mit der Blauen Flagge ist keine 

Badestelle und kein Sportboothafen in der Naturparkregion ausgezeichnet (www.mv-

maritim.de, 09.2008). 

                                                
52

 www.regierung-mv.de/ 
cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/sm/Themen/Gesundheit/Der_oeffentliche_Gesundheitsdienst/Bade-
wasserqualitaet/index.jsp 
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Abbildung 10: Geprüfte Badegewässer in der Naturparkregion 

 
Quelle: www.regierung-mv.de, 08.2008 

Auf dem Schweriner See werden Charter- und Rundfahrten angeboten. „Die WEISSE 

FLOTTE“ setzt für ihre Fahrten fünf moderne Schiffe ein. Zusätzlich verkehrt der restau-

rierte Oldtimer “MS "Elfriede" (www.weisseflotteschwerin.de, 08.2008). 

Die Bedeutung, die der Wassersport für die Naturparkregion hat, unterstreicht auch das 

„Regionale Wassertourismuskonzept Schweriner Seengebiet“. Als eine Schlüsselstrate-

gie für die weitere wassertouristische Entwicklung wird dort u.a. der Bau einer auch für 

Fahrgastschiffe nutzbaren Kanalverbindung „Wallensteinkanal“ zwischen Schweriner 

Außensee und Wismar Bucht benannt (vgl. RPV WM 2005, S 62). Das bisherige wasser-

touristische Angebot am Ostufer des Schweriner Sees wird in der Broschüre „Wasserwe-

ge entdecken – Die Schweriner Seenlandschaft und die Müritz-Elde-Wasserstraße“ 

sowie in der Faltkarte „Wasserwandern – Müritz-Elde-Wasserstraße und Störwasserstra-

ße“ näher vorgestellt. 

Das gesamte Gebiet der Naturparkregion wird als Wassersportreviere „Warnow und 

Einzugsgebiet“ und „Schweriner See“ vom Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern 

in der Broschüre „Das blaue Paradies – Europas größtes Wassersportrevier – Mecklen-

burg-Vorpommern, Brandenburg und Berlin“ und in der Faltkarte „Meer zu Seen Meck-

lenburg-Vorpommern“ vermarktet. 
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Laut „Landestourismuskonzeption Mecklenburg-Vorpommern 2010“ sind der „Sommer-/ 

Badetourismus“ und der „Wassertourismus“ zwei strategische Hauptmärkte im MV-

Tourismus (vgl. WIRTSCHAFTSMINISTERIUM M-V 2004, S. 38). Der qualitativen Weiter-

entwicklung des Angebotes  kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Der Tourismus-

verband M-V hat dazu gemeinsam mit verschiedenen Partnern die Ausbildungs- und 

Qualitätsoffensive "Maritimes Qualitätsmanagement MQM®" geschaffen. Zertifiziert 

werden: 

�� Häfen/ Liegeplätze  

�� Charterunternehmen  

�� Kanutouristikbetriebe  

�� Reedereien der Fahrgastschifffahrt 

Für die Marinas, Sportboothäfen und Wasserwanderrastplätze in Mecklenburg-

Vorpommern wird das Gütesiegel "Maritimes Qualitätsmanagement MQM®" mit der 

Übergabe der bundesweit eingeführten "Gelben Welle" als Informationsinstrument ver-

bunden. Voraussetzung für die Teilnahme am maritimen Qualitätsmanagement ist die 

Erfüllung von 10 Kriterien, wie Gastliegeplätze, Trinkwasser- und Stromanschluss, Toilet-

ten, Müllentsorgung sowie dem Vorliegen aller behördlichen Genehmigungen. Die darauf 

aufbauende Klassifizierung, bei der bis zu 5 Sterne erreicht werden können, bewertet 

Kriterien zur Sicherheit, Hygiene, Service, Freizeitangeboten, Umweltschutz und Außen-

darstellung des Unternehmens (www.qualitaetskontor.de, 11.2009).  

Zertifizierte Anbieter werden auf der zentralen Vermarktungsplattform für Wassersport in 

Mecklenburg-Vorpommern, der TMV-Website www.mv-maritim.de, besonders hervorge-

hoben. Einziger im Naturparkgebiet aktiver und zertifizierter Kanu-Anbieter ist der MQM-

Betrieb „WANDERER Kanu, Rad & Reisen“ mit drei blauen Sternen. Hier wurde aller-

dings nur eine Station in Rostock ausgezeichnet. 

Nach den gemeinsamen Qualitätskriterien der Bundesvereinigung Kanutouristik e.V. und 

der Umweltdachmarke "Viabono" ist kein Kanu-Betrieb in der Naturparkregion zertifiziert. 

Weitere Freizeitinfrastruktur 

Seit 2002 bietet die „WINSTONgolf GmbH“ in der Gemeinde Gneven (Vorbeck) die Mög-

lichkeit, auf einer 27-Loch-Anlage (die zurzeit noch erweitert wird, BRANDT 2009), Golf zu 

spielen (www.winston-golf.de, 08.2008). Die exklusive Anlage verfügt über ein eigenes 

Restaurant, eine Golfschule und ist Austragungsort verschiedener Turniere. 

Auf dem Gelände des Schullandheimes Neukloster befindet sich, mit direktem Blick auf 

den Neukloster See, ein Hochseilgarten. Der 10 m hohe Parcours bietet verschiedene 

Stationen an denen einzelne Besucher oder Gruppen Grenzen überwinden und Sicher-

heit gewinnen können. Es gibt spezielle Angebote für Incentives und Events, für Team-

bildungsmaßnahmen und Motivationstraining. Grillen und Lagerfeuer sind nach Abspra-

che möglich. 

Die Mecklenburger Draisinenbahn bietet leihbare Fahrraddraisinen, mit denen Gäste auf 

der ehemaligen Zugstrecke Karow - Borkow selber fahren können. Die Draisinenfahrt 
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beginnt unweit des Plauer Sees und führt durch abwechslungsreiche Landschaften, 

vorbei an Seen, Wäldern, kleinen Dörfern und weiten Wiesen. Vom Naturpark Nossenti-

ner/Schwinzer Heide führt die Strecke ein kurzes Stück in den östlichen Teil des Natur-

parks Sternberger Seenland hinein. 

Die geräuscharmen gummibereiften Alu-Fahrraddraisinen bieten Platz für zwei bis vier 

Personen und eignen sich sowohl für Familienausflüge wie für Firmen- und Vereinsaus-

flüge sowie für Klassenfahrten. Unter dem Motto „Mecklenburg aus 3 Perspektiven“ 

bieten die Betreiber Kombinationsangebote von Draisine, Kanu und Fahrrad oder Draisi-

ne, Kutsche und Schiff an. 

Bau- und Bodendenkmäler 

Neben einer vielfältigen Landschaft verfügt der Naturpark Sternberger Seenland auch 

über zahlreiche Boden- und Baudenkmäler mit einer z.T. überregionalen touristischen 

Bedeutung (vgl. hierzu Kap. C.11.2 sowie Tabelle 115 im Anhang). 

Die archäologischen Sehenswürdigkeiten sind nur z.T. zugänglich. Sehr anschaulich 

werden sie beispielsweise über den „Archäologischen Lehrpfad Kritzow“ oder den „Ar-

chäologischen Lehrpfad der Seeblick-Region“ zwischen Lohmen, Lenzen und Klein  

Upahl (MENDE 2004) erlebbar gemacht. Der Steinkreis bei Lenzen lässt sich seit 2001 

zusammen mit Großsteingräbern, bronzezeitlichen Hügelgräber und Grenzsteinen auf 

dem 20 km langen Archäologischen Lehrpfad Lohmen (vgl. Kap. C.17.2) erwandern. 

Eine besondere touristische Attraktion der Region stellt das Archäologische Freilicht-

museum in Groß Raden  dar. Hier werden nicht nur archäologische Funde – vornehm-

lich aus der Zeit der Slawen – ausgestellt, sondern die Slawenzeit in einer restaurierten 

Slawensiedlung und Tempelanlage sowie durch Inszenierungen und verschiedene Ver-

anstaltungen hautnah erlebbar gemacht (vgl. Kap. C.14.1). 

Den besonderen Reiz der Kulturlandschaft Sternberger Seenland macht auch die Viel-

zahl unterschiedlicher Baudenkmäler aus. Prägend sind hier vor allem die zahlreichen 

Klöster, Dorfkirchen, die Schlösser und Gutshäuser sowie technische Baudenkmale wie 

z.B. das Wasserkraftwerk Zülow (vgl. hierzu Kap. C.11.2).  

Um den reichen Schatz an Boden- und Baudenkmälern für Gäste erfahrbar zu machen, 

wurde der Denkmalwanderweg konzipiert. Er rankt sich um den Europäischen Fernwan-

derweg E9a, der als „Naturparkweg“ auch die Naturparkparke Sternberger Seenland und 

Nossentiner/Schwinzer Heide durchquert (vgl. Abschnitt. „Wandern“ in diesem Kapitel). 

Der ca. 90 km lange Wanderweg führt von Neukloster nach Dobbertin. Als 4-Tages-Tour 

lässt er sich in Etappen, mit Streckenlängen von 19 bis 24 Kilometern erwandern. Die 

Tagesetappen sind: 

�� Neukloster – Blankenberg (19 km/ 4:45 h) 

�� Blankenberg - Groß Raden (18 km/ 4:30 h) 

�� Groß Raden -Klein Upahl (23 km/ 5:45 h) 

�� Klein Upahl – Dobbertin (24 km/ 6 h) 
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Zurzeit laufen die Vorarbeiten für die Beschilderung und Wegemarkierung (Stand 

09.2008, mündl. Mittl. V. Brandt 2008). Nach der Fertigstellung werden Besucher die 

bedeutendsten archäologischen Stätten, mittelalterlichen Kirchen und denkmalgeschützte 

Gebäude der Region erwandern können. 

Historische Dörfer und Dorferneuerung 

Für eine eingehendere Übersicht historischer Dörfer und Dorferneuerung sei auf das 

Kapitel C.11 verwiesen.  

Besondere Themenrouten in der Region 

Nachfolgend werden (z.T. überregionale) touristische Themenrouten dargestellt, die den 

Naturpark Sternberger Seenland mit einbeziehen, ohne sich ausschließlich an eine der 

zuvor beschrieben Nutzergruppen zu wenden (Wanderer, Radfahrer) oder die reine 

Autorouten darstellen. 

Besonders die, im Rahmen eines internationalen Verbundsprojektes, konzipierte Europä-

ische Route der Backsteingotik  erfährt in den vergangenen Jahren sowohl bei Touris-

ten als auch bei Touristikern hohe Aufmerksamkeit. Unter dem Titel „Wege zur Back-

steingotik“ sind mittlerweile 16 Routen entstanden, die zu den schönsten Bauwerken in 

Mecklenburg-Vorpommern führen. In der Broschüre „Entdeckungen im Backsteinland“ 

werden fünf Touren durch den Naturpark präsentiert (vgl. TMV 2007): 

�� Die 205 km lange, viertägige Autotour „Hansestadt Wismar und Umgebung“ bezieht 
Neukloster und Zurow mit ein. 

�� Die 380 km lange, siebentägige Radrundtour „Westlicher Backstein Rundweg“ führt 
ebenfalls über Zurow und Neukloster. 

�� Die 500 km lange, 13tägige Autorundfahrt „Fürstliche Residenzen“ beinhaltet die 
Stationen Zittow, Brüel, Sternberg und Groß Raden 

�� Die 320 km lange, sechstägige Autorundtour „Kleine Kloster-Route“ führt auch über 
Lohmen, Tarnow, Rühn, Tempzin und Neukloster. 

�� Die 206 km lange, in zehn Etappen unterteilte Pilgerwanderung „Jakobus-Pilgerweg 
der heiligen Brigitta von Schweden“ verläuft als lineare Strecke über: Rühn, Baumgar-
ten, Eickelberg, Tempzin, Brüel, Kaarz, Weberin, Zahrensdorf, Zaschendorf und Müs-
selmow (vgl. Abschnitt „Wandern“). 

Von der Petermännchen-Kulturfördergesellschaft werden gemeinsam mit dem Touris-

musverband Mecklenburg-Schwerin e.V. derzeit (Stand 08.2008) Geschichten und Le-

genden in Zusammenarbeit mit Städten, Gemeinden und Landkreisen zu Ausflugsrouten 
gebündelt. Ziel des Vorhabens ist die Schaffung der touristischen Sagen- und Märchen-

straße Mecklenburg Vorpommern . 

Die Sagen- und Märchenstraße wird sich insgesamt über drei Regionalbereiche erstre-

cken.  

�� Mecklenburg-Schwerin 

�� entlang der Ostseeküste 

�� Mecklenburgische Seenplatte und Vorpommern 
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Die erste Route der Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern führt u.a. 

über Neukloster, Warin, Brüel, Sternberg, Groß Raden und Pinnow. Neben den geheim-

nisvollen Orten entlang der Route werden Sehenswürdigkeiten, Veranstaltungen, gastro-

nomische Betriebe und vor allem Angebote für Kinder mit einbezogen (www.sagen-und-

maerchenstrasse-classic.de, 08.2008). Zu dieser Route existiert ein Faltplan, der vom 

Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin bezogen werden kann. Abbildung 11 zeigt den 

genauen Routenverlauf. 

Abbildung 11: Route der Sagen und Märchenstrasse in Mecklenburg-Schwerin  

 
Quelle: www.sagen-und-maerchenstrasse-classic.de, 08.2008 

Die Milchstraße „Bützower-Land“  ist eher von regionaler Bedeutung. Sie lässt sich per 

Kremser, Auto oder mit dem Rad abfahren. Die Route führt u.a. über Warnow, Eickhof, 
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Baumgarten, Rühn und Steinhagen. Eingebunden sind Landwirte der Region, die Einbli-

cke in ihre Produktionsprozesse geben. Über ein Quiz können Besucher dabei spiele-

risch praktische Fähigkeiten und theoretische Kenntnisse und als Abschluss ein „Milch-

diplom“ erwerben. Die Touristinfo Bützow bietet ein Faltblatt und vermittelt Führungen 

und Besichtigungen für Gruppen. 

C.13.4 Touristische Organisation und Marketing 

Landestourismusverband 

Der Tourismusverband Mecklenburg-Vorpommern e.V. (TMV) mit Sitz in Rostock ist der 

Dachverband der touristischen Vereine, Verbände und Leistungsträger im Bundesland 

Mecklenburg-Vorpommern. Seine Aufgabe ist es, Maßnahmen zu fördern, die den Tou-

rismus und die touristische Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern weiterentwickeln 

und stärken. 

Unter den 38 Mitgliedern sind unter anderem vertreten (Stand 2008, www.tmv.de, 

09.2008): 

�� Bäderverband Mecklenburg-Vorpommern 

�� Die Mecklenburger Radtour 

�� Landeshauptstadt Schwerin, Stadtverwaltung - Stabstelle Tourismus 

�� Landurlaub Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

�� Schwerin Plus Touristik-Service GmbH 

�� Tourismusverband Mecklenburg - Schwerin e.V. 

�� Verband der Camping- und Freizeitbetriebe Mecklenburg-Vorpommern e.V. 

�� Bundesgartenschau Schwerin 2009 GmbH 

�� Verein der Schlösser, Gutshäuser und Herrenhäuser MV e.V. 

Schwerpunktthemen 2008 sind der „Familienurlaub“ (hier wurde das Qualitätsmanage-

ment „Familienurlaub“ eingeführt), „Schlösser, Parks und Herrenhäuser“, „Wellness und 

Gesundheitstourismus“ sowie der „Naturtourismus“.  

Basisthemen, die fortlaufend vermarktet werden, sind: „Radtourismus“, „Maritimer Tou-

rismus“ (u.a. mit dem „Maritimen Qualitätsmanagement MQM“ und dem Gütesiegel „An-

geln in MV“), „Kinder- und Jugendtourismus“, „Incoming-Tourismus aus dem Ausland“ 

und „MICE-Tourismus MeetMV (Stand 2008, www.tmv.de, 09.2008). 

Regionale Tourismusverbände 

Der Naturpark Sternberger Seenland liegt in der Schnittmenge von drei Reisegebieten in 

Mecklenburg Vorpommern: „Mecklenburgische Ostseeküste“, „Westmecklenburg“ und 

„Mecklenburgische Schweiz und Seenplatte“ (vgl. Kap. C.13.2). Hierbei handelt es sich 

um nichtadministrative Raumeinheiten, die sich an die naturräumliche Gegebenheiten 

anlehnen und vor allem die Zuständigkeitsbereiche der Fremdenverkehrsverbände wie-

derspiegeln (STATA M-V 2007, S. 3).  

Der Tourismusverband Mecklenburgische Schweiz e.V. repräsentiert u.a. den Landkreis 

Güstrow und damit einen schmalen Gebietsausschnitt der Naturparkfläche. In den Infor-
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mationsmaterialien des Verbandes wird der Naturpark nicht näher vorgestellt. Der Tou-

rismusverband Mecklenburgische Seenplatte e.V. vertritt u.a. den östlichen Bereich des 

Naturparks. In seinen Werbemitteln finden sich wenige Hinweise auf den Naturpark und 

die Tourist-Information in Sternberg. 

Die zentrale Tourismusmarketing-Organisation für den gesamten Naturpark stellt daher 

der 1991 gegründete Tourismusverband Mecklenburg-Schwerin e.V. dar. Das Verbands-

gebiet erstreckt sich über das Reisegebiet Westmecklenburg, mit den Landkreisen Lud-

wigslust und Parchim, der kreisfreien Stadt Schwerin sowie über Teile des Landkreises 

Nordwestmecklenburg. Derzeit hat der Verband 95 Mitglieder, darunter die drei beteilig-

ten Landkreise, verschiedene Ämter und Städte, Vereine und Organisationen sowie 

touristische Leistungsträger. Das Seehotel Sternberg am See, der Campingplatz Stern-

berger Seenland, das Landhaus Bondzio oder das Seehotel am Neuklostersee sind 

dabei nur einige der Leistungsträger im Naturpark, die auch Mitglied im Verband sind 

(www.mecklenburg-schwerin.de, 09.2008). Der Sitz des Verbandes ist in Ludwigslust. 

Schwerpunkte der Vermarktung liegen neben den naturgebundenen Freizeit- und Erho-

lungsangeboten auch auf dem Erleben regionaler Besonderheiten: Die Website 

www.mecklenburg-schwerin.de gibt beispielsweise Informationen zu den Themenberei-

chen: „Hofläden und Direktvermarkter“, „Kunsthandwerk und Künstler“, „Traditionelles 

Handwerk“ und „Tradition und Volkskunst“. 

Weitere regionale und lokale Vereine und Informatio nsstellen 

In der Naturparkregion existieren unterschiedlich organisierte Tourist-Informationen: 

Die Stadt Neukloster unterhält eine Informationsstelle, die der Stadtverwaltung angeglie-

dert ist.  

In Warin stellt die Geschäftstelle des Wariner Fremdenverkehrsverein e.V. zugleich auch 

die Tourist-Information für Warin und Umgebung dar. 

Die Tourist-Information von Sternberg ist eine Einrichtung der Stadt. Sie ist dort der All-

gemeinen Verwaltung angegliedert. 

Der kleine Ort Lohmen liegt auf der Grenze des Naturparks zum benachbarten Naturpark 

Nossentiner/ Schwinzer Heide. Hier unterhält der Tourismusverein „Herz Mecklenburg“ 

e.V. eine Informationsstelle. 

In Weitendorf werden auch von der Gemeinde touristische Auskünfte gegeben. 

Die Gemeinden Lübstorf, Godern, Langen Brütz, Leezen (mittlerweile ausgetreten) und 

Hohen Viecheln haben den Fremdenverkehrsverein um den Schweriner See e.V. ge-

gründet. Seinen Sitz und eine Informationsstelle hat der Verein in Hohen Viecheln. 

An der Autobahnraststätte Fuchsberg Süd in der Gemeinde Glasin unterhält das Touris-

muszentrum Mecklenburgische Ostseeküste GmbH das Besucherzentrum A20 (vgl. 

www.tourismuszentrum-ostseekueste.de, 12.2008). Das Unternehmen hat seinen Fir-

mensitz in Kröpelin. Seit 1997 betätigt sich die GmbH als regionales Incoming-

Unternehmen und Reisebüro für Mecklenburg-Vorpommern. Es tritt zudem als Reisever-
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anstalter für Wellness-, Sport-, Kunst- und Kulturreisen, Jagdreisen u.w.m. in Erschei-

nung. 2002 wurde ein Online-Buchungssystem für die Vermittler von Ferienunterkünften 

für das gesamte Urlaubsland eingerichtet (www.auf-an-die-ostsee.de, 08.2008). 

Außerhalb der Naturparkregion liegt die Tourist-Information in Bützow. Sie ist eine Ein-

richtung der Stadt. Über die Tourist-Information sind nur wenige Informationen zum Na-

turparkgebiet zu beziehen. Sie beschränken sich in erster Linie auf Kanutouren entlang 

der Warnow. Das Werbematerial der Stadt Bützow wurde überwiegend durch den Frem-

denverkehrsverein Bützow u. Umgebung e.V. erstellt und finanziert. 

Gleichfalls außerhalb der Naturparkregion liegt die Tourist-Information der Stadt Schwe-

rin. Sie ist die Informationsstelle der Stadtmarketing Gesellschaft Schwerin mbH. 

Schwerpunktmäßig vermarktet sie die Angebote der Stadt Schwerin, Ausflüge in das 

Naturparkgebiet werden jedoch auch angeboten. 

C.14 Kulturelle und soziale Infrastruktur 

C.14.1 Kulturelle Infrastruktur 

Zur kulturellen Infrastruktur in der Naturparkregion zählen vor allem historische Bauten, 

Museen sowie sonstige kulturelle Einrichtungen. 

Die kulturhistorisch bedeutsamen Bauten wurden bereits in Kap. C.13.3.3 näher vorge-

stellt, daher konzentriert sich das nachfolgende Kapitel auf museale Einrichtungen und 

sonstige kulturelle Angebote und Anbieter. 

C.14.1.1 Heimatstuben und Museen 

In der Naturparkregion gibt es eine große Vielfalt an Museen und ähnlichen Einrichtun-

gen. Die zahlreichen Heimatstuben erlauben einen Einblick in das dörfliche Leben der 

älteren und jüngeren Geschichte und sind Ausdruck der großen Heimatverbundenheit der 

Bevölkerung. Heimatstuben befinden sich in Warin, Brüel, Dabel, Crivitz und Bernitt. Die 

Museen in der Region beschränken sich zumeist auf die Ausstellung von Exponaten. 

Das Museumsdorf Kobrow II besteht aus einem Agrar- und einem Kutschenmuseum. 

Das Agrarmuseum bietet neben einer Ausstellung zur Landtechnik der letzten 100 Jahre 

zusätzlich ein Backhaus und eine Dorfschmiede. Diese wurden nach alten Bauplänen 

errichtet und es werden Schauveranstaltungen angeboten. Die Sammlung des Kut-

schenmuseums vereint auf über 2.000 m² Ausstellungsfläche 89 Kutschen, Wagen und 

Schlitten sowie das dazugehörige Interieur vielfältigster Art aus dem 19. und 20. Jahr-

hundert. Damit ist das Kobrower Kutschenmuseum das derzeit größte in Deutschland. 

Zusätzlich verfügt das Museumsdorf über eine Kreativwerkstatt und ein Museumscafe 

(www.foerderverein-kobrow.de, 08.2008). 

Das Heimatmuseum Sternberg befindet sich auf dem Gelände des ehemaligen Fürsten-

hofes von Heinrich II. (Heinrich der Löwe). Das Gebäude, in dem das Museum seinen 

Sitz hat, ist das älteste Bürgerhaus der Stadt und steht unter Denkmalschutz. Es werden 

Ausstellungen zur Ur- und Frühgeschichte der Stadt und Umgebung, zum ländlichen und 

kleinständischen Handwerk und die Arbeits- und Lebenswelt der Sternberger Ackerbür-
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ger und Handwerker in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gezeigt (www.kreis-

pch.de, 08.2008). 

Das Heimatmuseum in Neukloster präsentiert eine Dauerausstellung über die Ortsge-

schichte Neuklosters sowie wechselnde Sonderausstellung. Es besteht aus einem histo-

rischen Ensemble mit Kirche, Glockenturm, Propsteigebäude, Fachwerkhaus und Ju-

gendscheune (www.stadt-neukloster.de, 08.2008).  

Hervorzuheben ist das Archäologische Freilichtmuseum in Groß Raden. Hier werden 

eine Dauerausstellung zur Geschichte und Kultur der Nordwestslawen sowie Ausgra-

bungsfunde von Groß Raden gezeigt. Das Museum ist ganzjährig geöffnet. Über die 

Ausstellung von Exponaten hinaus bietet es Veranstaltungen und Projekte, die ein akti-

ves Erleben der historischen Slawenwelt ermöglichen. Geboten werden beispielsweise 

historische Spiele und Wettkämpfe. Bei altersgerecht konzipierten Projekten können 

Erfahrungen im Umgang mit slawischem Haus- und Handwerk gesammelt werden 

(www.gross-raden.de, 08.2008). 

Eine Übersicht über weitere Museen in der Naturparkregion ist der Tabelle 74 zu ent-

nehmen. Einrichtungen mit umweltpädagogischen Hintergrund werden in Kap. C.17.2 

benannt. 

Tabelle 74: Museen in der Naturparkregion 

Ort Museum Beschreibung 

Groß Raden Archäologisches 
Freilichtmuseum  

Neben einer Slawenburg präsentiert das Museum die Geschichte 
und Kultur der Nordwestslawen (www.gross-raden.de, 08.2008) 

Groß Raden Oldtimermuseum  In einem alten Getreidespeicher werden etwa 100 Motorräder und 10 
Pkw der Baujahre 1924 bis 1970 ausgestellt (www.oldtimermuseum-
grossraden.de, 08.2008) 

Klein Upahl Landtechnisches 
Museum  

Das Landtechnische Museum zeigt agrartechnische Geräte vor 
1945, im Gemeindezentrum werden etwa 1000 Exponate ausgestellt 
(www.kulturportal-mv.de, 08.2008) 

Kobrow Museumsdorf 
Kobrow II  

Das Museumsdorf besteht aus einem Agrar- und einem Kutschen-
museum (www.foerderverein-kobrow.de, 08.2008) 

Langen Brütz Mecklenburger 
Waldglasmuseum  

Das Mecklenburger Waldglasmuseum dokumentiert die Geschichte 
der Waldglasherstellung im Kritzower Gebiet 
(www.waldglasmuseum.de, 08.2008) 

Lohmen Diverse Das Dorf Lohmen verfügt über ein Heimatmuseum mit einer volks-
kundlichen Ausstellung, eine Technikausstellung in der Pfarrhof-
scheune, eine Feuerwehrausstellung im alten Gerätehaus, einen 
alten Tanzsaal, der im Sommer als Gemäldegalerie genutzt wird und 
über einen Fischereihof mit einer Ausstellung über alte Fischfang-
techniken (www.lohmen.de, 08.2008) 

Neukloster Museum „Alte 
Seilerei“ 

Im Museum werden Maschinen und Exponate des Blindenhand-
werks ausgestellt und gezeigt, wie Seile, Besen und Bürsten herge-
stellt und wie Körbe geflochten werden (www.naturpark-seenland.de, 
08.2008) 

Neukloster Heimatmuseum  Museum mit einer Dauerausstellung über die Ortsgeschichte Neu-
klosters (www.stadt-neukloster.de, 08.2008) 

Schwerin-Mueß* Freilichtmuseum  Das Museum besteht aus einem Teil des historischen Ortskerns mit 
13 Gebäuden, die Einblicke in die ländliche Lebensweise geben 
(www.schwerin.de, 08.2008) 
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Ort Museum Beschreibung 

Sternberg Heimatmuseum  Das Heimatmuseum Sternberg zeigt u.a. Ausstellungen zur Ur- und 
Frühgeschichte der Stadt und Umgebung (www.kreis-pch.de, 
08.2008) 

* liegt etwas außerhalb der Naturparkregion 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die angegebenen Quellen 

C.14.1.2 Kulturangebote und -anbieter 

Die Naturparkregion verfügt über ein breitgefächertes kulturelles Angebot.  

Die hohe Dichte der in der Region lebenden Kunsthandwerker trägt wesentlich zur Ges-

taltung des kulturellen Angebotes bei (vgl. Anhang Tabelle 121). Sie vermarkten sich 

über Initiativen wie beispielsweise „Kunst: Offen“ oder „Seenlandkunst“.  

Während der Veranstaltung „Kunst: Offen“, die jährlich an Pfingsten stattfindet, präsentie-

ren etliche Künstler und Kunsthandwerker aus ganz Mecklenburg-Vorpommern ihre 

Werkstätten, Ateliers und Projekte. 

Seit 2008 stellen - im Zuge des Projektes Seenlandkunst - Maler, Grafiker, Bildhauer, 

Fotografen und Kunsthandwerker aus der Naturparkregion ihre Werke aus. Seenland-

kunst ist ein gemeinschaftliches Ausstellungsprojekt von privaten und öffentlichen Veran-

staltern (www.seenlandkunst.de, 08.2008). Ziel ist es, das Projekt Seenlandkunst zu 

einer dauerhaften Einrichtung werden zu lassen. 

In der Gemeinde Borkow finden auf dem Rothener Hof eine Reihe von Veranstaltungen 

wie Sommerfeste, Ausstellungen, Konzerte und Herbstmärkte statt. Der Hof verfügt über 

eine Metall- und Holzwerkstatt sowie über einen Bauerngarten. Zudem werden Mal- und 

Zirkuskurse angeboten. Auch im Gutshaus Rothen finden regelmäßig Ausstellungen, 

Modenschauen und Konzerte statt (www.rothenerhof.de, 08.2008). Der Rothener Hof 

nimmt auch an der jährlich und landesweit ausgerichteten Veranstaltung „Offene Gärten“ 

teil, an der darüber hinaus auch verschiedene andere private und öffentliche Gärten in 

der Naturparkregion (z.B. Lütt Acker, Pfarrhaus Qualitz etc.) beteiligt sind. Unter dem 

Namen „Wege zur Kunst“ planen der Rothener Hof und der Förderverein Naturpark 

Sternberger Seenland derzeit, regionale Künstler und ihre Werke näher vorzustellen. 

Entstehen soll ein Kartenpaket, das als Bildsammlung, Wegweiser, Einladung und Post-

karte zugleich zu verwenden ist (mündl. Mittl. S.-E. Muskulus 2008). 

Die Rothener Mühle ist ein Veranstaltungsort in der Gemeinde Mustin. Dort werden Kunst 

und Kunsthandwerkausstellungen initiiert und von Modenschauen, Live-Musik und Thea-

teraufführungen umrahmt. Seit 1998 besteht im Herbst die Möglichkeit Apfelsaft in der 

Mosterei pressen zu lassen (www.rothener-muehle.de, 08.2008). 

Der Golchener Hof bei Brüel veranstaltet z.B. Theateraufführungen und Schlachtfeste, 

hier können bei einem musikalischen Rahmenprogramm Bio-Fleisch und Wurstwaren 

aus der Hausschlachtung erstanden sowie der Hof besichtigt werden 

(www.golchenerhof.de, 08.2008). 
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Im Landgasthaus „Kiek in“ in Barnin finden jährlich eine Reihe von Veranstaltungen von 

Sommerfesten über Musikkonzerte bis zum Fischerfest statt (www.kiek-in-barnin.de, 

08.2008). 

In der an das "Seehotel am Neuklostersee" angegliederten Kunstscheune Nakensdorf 

werden u.a. öffentliche Konzertreihen, Ausstellungen und Workshops ausgerichtet 

(www.seehotel-neuklostersee.de, 08.2008). Die Kunstscheune ist als Veranstaltungsort, 

ebenso wie das Schloss Hansenwinkel, zudem fester Bestandteil des Musikfestivals 

„Festspiele Mecklenburg-Vorpommern“ (www.festspiele-mv.de, 11.2009). 

Darüber hinaus sind die in Kap. C.14.1.1 aufgeführten Einrichtungen des Museumsdorfs 

Kobrow II und des Archäologische Freilichtmuseums in Groß Raden bedeutende kulturel-

le Veranstaltungsorte in der Naturparkregion. 

Zu den wichtigsten regelmäßig stattfindenden Großveranstaltungen gehören das Landes-

rapsblütenfest und Heimatfest in Sternberg, das Projekt „Kunst:Offen“ an diversen Orten, 

die Museumswoche im Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden, der Agrarmarkt in 

Tempzin, „Kobrow kocht über“ und das Drachenbootrennen in Barnin. 

C.14.2 Soziale Infrastruktur 

C.14.2.1 Gesundheitswesen 

Krankenhäuser 

Im Bereich der stationären Behandlung standen 2006 für 10.000 Einwohner in den Land-

kreisen Nordwestmecklenburg 9,9, Parchim 44,3 und Güstrow 58,8 Krankenhausbetten 

zur Verfügung (Mecklenburg-Vorpommern: 60,3, Bundesdurchschnitt: 62) (www.statistik-

mv.de, 07.2008). 

Tabelle 75: Anzahl Krankenhäuser und Betten in den Landkreisen der Naturparkregion 

2006 

Gebiet Krankenhäuser (Anzahl)  Betten (Anzahl) Betten je 10.000 Einwohner  

M-V-Gesamt 34 10.216 60,3 

LK NWM 1 118 9,9 

LK PCH 3 449 44,3 

LK GUE 3 613 58,8 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Das MediClin Krankenhaus am Crivitzer See ist eine Klinik der Grundversorgung und 

bietet eine patientenorientierte, modern ausgerichtete Versorgung. Nach der Renovie-

rung sämtlicher medizinischer Einrichtungen wurde 1996 der Neubau des Bettenhauses 

(100 Betten) in Betrieb genommen. Fachbereiche des Krankenhauses sind Innere Medi-

zin/Angiologie, Chirurgie, Gynäkologie & Geburtshilfe, Anästhesiologie und Intensivmedi-

zin sowie Orthopädie und Physiotherapie (www.mediclin.de/kliniken/crivitz, 07 2008). 
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Vorsorge und Rehabilitationseinrichtungen 

In den Naturpark-Landkreisen befanden sich 2006 12 Vorsorge- und Rehabilitationsein-

richtungen, wovon fünf in Nordwestmecklenburg lagen. Dort ist die Versorgung mit knapp 

104 Betten je 10.000 Einwohner gesichert und rangiert deutlich über dem Landesdurch-

schnitt von 62,3. Im Landkreis Güstrow liegt der Wert bei lediglich 23,6 Betten je 10.000 

Einwohner (www.statistik-mv.de, 08.2008). 

In Lohmen befindet sich die Reha-Klinik "Garder See" für Orthopädie, Intern. Onkologie, 

Pulmologie und Psychosomatik. Sie hat eine Kapazität von 274 Betten, davon 254 Ein-

zelzimmer und 20 Doppelzimmer. Träger ist die Reha-Klinik "Garder See" GmbH 

(www.rehakliniken.de, 07.2008). 

Die HELIOS Klinik in Leezen ist eine Akutklinik für Frührehabilitation und interdisziplinä-

res Rehabilitationszentrum mit 219 Betten. Träger ist die Wittgensteiner Kliniken GmbH 

(www.helios-kliniken.de, 08.2008). 

Das Haus am Bibowsee in Nisbill ist eine Fachpflegeeinrichtung für Demenzerkranke, 

psychisch Kranke und Menschen mit Suchterkrankungen. Es verfügt über 90 Betten. 

Träger ist die PWG – Pflege- & Wiedereingliederungs GmbH (www.haus-am-

bibowsee.de, 07.2008). 

Im Reha-Zentrum in Neukloster werden dagegen in erster Linie alte und behinderte, 

insbesondere blinde und sehbehinderte Menschen gefördert (www.rehazentrum-

neukloster.de, 07.2008). 

Ambulante medizinische Versorgung 

Ebenso wie bei der stationären Versorgung gibt es auch in der ambulanten medizini-

schen Versorgung Unterschiede zwischen den Landkreisen der Naturparkregion. Die 

ärztliche Versorgung lag 2006 in den Kreisen Parchim und Güstrow leicht über dem 

Landesdurchschnitt von 267 Einwohnern pro Arzt. In Nordwestmecklenburg ist die ärztli-

che Versorgung mit 635 Einwohnern pro Arzt deutlich geringer. In der Regel wird die 

Versorgung über niedergelassene Ärzte in den Zentralen Orten der Naturparkregion 

gesichert (www.statistik-mv.de, 07.2008). Bei der zahnärztlichen Versorgung ist ein ähn-

licher Trend festzustellen. Auch hier weist Nordwestmecklenburg mit 1.836 Einwohnern 

pro Zahnarzt die schwächste Versorgung der drei Landkreise auf, die allerdings allesamt 

unter dem Wert von Gesamt-Mecklenburg-Vorpommern (1.144) liegen (www.statistik-

mv.de, 07.2008, Stand 2006). 

Tabelle 76: Ärzte und Zahnärzte in den Landkreisen der Naturparkregion 2006  

 Ärzte gesamt 
(Personen) 

Ärzte je Einwohner 
(Personen) 

Zahnärzte gesamt 
(Personen) 

Zahnärzte je Ein-
wohner (Personen) 

M-V-Gesamt 6.348 267 1480 1.144 

LK NWM 188 635 65 1.836 

LK PCH 297 341 69 1.468 

LK GUE 311 335 81 1.288 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 
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Im Landkreis Parchim kommen auf jede Apotheke 3.267 Einwohner. Das ist vor Nord-

westmecklenburg der schlechteste Wert bei der Medikamentenversorgung, der Landes-

durchschnitt liegt bei 2.115 Einwohnern pro Apotheke. In jedem Zentralen Ort der Natur-

parkregion ist mindestens eine Apotheke vorhanden (www.statistik-mv.de, 07.2008, 

Stand 2006). 

Tabelle 77: Apotheken in den Landkreisen der Naturparkregion 2006 

 Apotheker gesamt (Personen)  Apotheker pro Einwohner 
(Personen) 

M-V-Gesamt 801 2.115 

LK NWM 38 3.141 

LK PCH 31 3.267 

LK GUE 38 2.745 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Der Rettungsdienst wird z.B. durch das Deutsche Rote Kreuz und den Arbeiter-

Samariter-Bund mit Rettungswachen in Sternberg und Crivitz abgesichert (www.asb-

crivitz.com, 07.2008, www.drk-parchim.de, 07.2008). 

C.14.2.2 Soziale Dienste und Einrichtungen 

Ambulante Pflegedienste (Sozialstationen) 

In der Naturparkregion gibt es zahlreiche Standorte von ambulanten Pflegediensten. So 

verfügt beispielsweise Neukloster mit vier Einrichtungen über die umfassendeste Versor-

gung. 

Die Diakonie der evangelischen Kirche unterhält Pflegestützpunkte in Brüel, Sternberg, 

Crivitz, Dabel, Leezen und Warin (www.pflegestuetzpunkte-mv.de, 07.2008).  

Das Diakoniewerk „Neues Ufer" in Leezen bietet z.B. ca. 90 vorwiegend geistig Behinder-

ten Menschen Unterkunft, Arbeit und Betreuung (www.amt-ostufer-schweriner-see.de, 

07.2008).  

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) betreibt Sozialstationen in Sternberg und Neukloster, 

und auch die Johanniter-Unfall-Hilfe führt eine Sozialstation in Leezen. 

Stationäre Pflegeinrichtungen 

Die vollstationäre Pflege wird in erster Linie durch Einrichtungen in den Zentralen Orten 

gewährleistet. Ein Pflegestandort befindet sich z.B. in Sternberg. Dort betreibt das Deut-

sche Rote Kreuz ein Seniorenzentrum. Ein weiterer Pflegestützpunkt ist das Diakonie-

Pflegeheim „Am Glammsee“ in Warin. Dort können bis zu 122 pflegebedürftige Personen 

in Ein- und Zweibettzimmern betreut werden (www.diakonie-guestrow.de, 08.2008). 

In Neukloster existiert innerhalb des Reha-Zentrums ein Senioren- und Pflegeheim. Es 

stehen 22 Einzel- und 33 Doppelzimmer mit behindertengerechten Sanitäreinrichtungen 

zur Verfügung. Die Kurzzeitpflege ist integriert, sodass vorübergehend Bewohner in die 
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Wohngemeinschaft aufgenommen werden können. Zudem wird eine Tagespflege ange-

boten (www.rehazentrum-neukloster.de, 08.2008). 

Soziale Beratungsstationen und Angebote 

Das Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH ist der Träger des Suchthilfezentrums und 

der Schuldnerberatungsstelle in Parchim. In der Naturparkregion existiert in Crivitz und 

Sternberg jeweils eine Außenstelle. Zusätzlich dazu betreibt das Diakoniewerk für Men-

schen mit seelischer Behinderung eine Beratungsstelle in Sternberg (www.kloster-

dobbertin.de, 08.2008). 

Innerhalb des Reha-Zentrums in Neukloster befindet sich eine Beratungsstelle für Blinde, 

Sehbehinderte und Mehrfachbehinderte sowie Menschen mit anderen Behinderungsar-

ten. 

Erziehungsberatungsstellen vom DRK befinden sich in Crivitz und Sternberg. 

Kinderbetreuung 

Die Ausstattung Mecklenburg-Vorpommerns und der Landkreise Nordwestmecklenburg, 

Parchim und Güstrow mit Kindergärtenplätzen war 2002 sehr gut. Für jedes Kind zwi-

schen 3 und 6 Jahren war ein Kindergartenplatz vorhanden. Anders stellt sich die Situati-

on für Kinder unter 3 Jahren dar. Hier kamen beispielsweise auf Ergänzt wird das Ange-

bot durch Hortplätze, die ausschließlich der Betreuung von Schulkindern dienen 

(www.statistik-mv.de, 07.2008).einen Kinderkrippenplatz in Nordwestmecklenburg 3,3 

Kinder.  

Tabelle 78: Anzahl von Kindern und Betreuungsplätzen in den Landkreisen der Natur-

parkregion 2002 

 Kindergarten-
Plätze 

Kinder zwischen 
3 und 6 Jahre 

Kinderkrippen-
Plätze 

Kinder unter 3 
Jahre 

M-V-Gesamt 40.267 36.562 14.429 38.410 

LK NWM 3.096 3.070 913 3.015 

LK PCH 2.332 2.216 728 2.328 

LK GUE 2.569 2.447 1.026 2.406 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07 2008 

Jugendarbeit 

Im Landkreis Güstrow kamen 2002 in der Jugendarbeit auf 1.000 Jugendliche (10-

18jährige) 10 Betreuer. In den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Parchim stand mit 

7,2 bzw. mit 7,9 sogar noch weniger Betreuungspersonal pro 1.000 Jugendliche zur 

Verfügung (www.prognos.com, 07.2008).  

Das Vereinsleben in der Naturparkregion ist vielfältig und reicht von Sportvereinen bis zu 

Schützenvereinen. Die Vereine ermöglichen eine relativ gute und flächendeckende 

Betreuung der Jugendlichen im Bereich der Freizeitangebote. 
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In den Gemeinden Demen, Cambs, Pinnow, Brüel, Leezen, Crivitz, Sternberg und Neu-

kloster bieten Jugendfreizeitzentren diverse Angebote für Jugendliche (u.a. Ferienfreizei-

ten, Jugendtreffs und Sportangebote). 

Der Jugendring des Landkreises Parchim e.V. betreut u.a. Projekte in den Bereichen 

Bildung und Prävention (www.kjr-pch.jugend.inmv.de, 07.2008). 

Die Jugendscheue in Neukloster ist für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahre ein zentraler 

Anlaufpunkt ihrer Freizeitgestaltung. Das Angebot reicht von einem Internetcafe über 

Musikunterricht bis zu Sportangeboten (www.jugendscheune-neukloster.de, 08.2008). 

C.14.2.3 Bildung und Erziehung 

Die Zahl der Schüler an den allgemeinbildenden Schulen ist in allen drei Landkreisen von 

1996 auf 2006 z.T. um über 50 % gesunken (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Tabelle 79: Schülerzahlen an allgemein bildenden Kreisschulen 

Schüler an allgemein bildenden Schulen (Anzahl)  

1996 2001 2006 

M-V-Gesamt 289.702 214.430 145.182 

LK NWM 18.199 15.043 10.895 

LK PCH 17.380 13.418 8.782 

LK GUE 19.708 14.378 9.454 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Die Schüler-Lehrer-Relation ergibt sich aus der Anzahl von Schülern an privaten und 

öffentlichen allgemeinbildenden Schulen (ohne Sonder- und Abendschulen) und den 

hauptberuflichen Lehrkräften. Demnach war im Schuljahr 2005/2006 Nordwestmecklen-

burg mit 13,7 Schülern pro Lehrer schwächster der drei Landkreise. Im Landkreis Par-

chim kamen auf einen Lehrer 12,5 und in Güstrow 12,3 Schüler (www.prognos.com, 07 

2008). 

Parallel zu den sinkenden Schülerzahlen verringerte sich auch die Zahl der allgemeinbil-

denden Schulen in den Landkreisen. Eine Ausnahme zeigt sich in Nordwestmecklenburg. 

Dort stieg die Anzahl der Grundschulen an. Dies deckt sich mit der in Kap. A.2 aufgezeig-

ten Stärke des Landkreises im Bereich der Demografie. Durch Umstrukturierungen im 

Haupt- und Realschulbereich sind die Regionalschulen entstanden. Gymnasien befinden 

sich in Crivitz und Neukloster. Mit der „Verbundenen Regionalen Schule und Gymnasium 

Sternberg“ existiert in Sternberg eine Kombination aus beiden Schultypen. 

Darüber hinaus existieren eine Reihe von Berufsschulen sowie 18 Förderschulen in den 

Landkreisen (www.statistik-mv.de, 07.2008). 

Die nächstgelegenen Hochschulen (von Sternberg) sind die Verwaltungsfachhochschule 

und das Baltic Collage in Güstrow (27 km), die Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

und das Baltic Collage in Schwerin (33 km), die Fachhochschule Wismar (40 km), die 

Universität und die Hochschule für Musik und Theater in Rostock (70 km). 
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Weitere Bildungsangebote können in den Kreisvolkshochschulen und Kreismusikschulen 

sowie in zahlreichen Bildungsunternehmen der Landkreise genutzt werden. Das Angebot 

reicht von Allgemeinbildung über berufliche Aus- und Weiterbildung bis zu musikalischer 

Ausbildung und Sprachkursen (www.vhs-parchim.de, 07.2008; www.vhs-nwm.de, 

07.2008). 

Für die Entwicklung des Bildungsbereiches von 2006 bis 2011 liegen für die Landkreise 

Nordwestmecklenburg, Parchim und Güstrow Schulentwicklungspläne vor. 

Tabelle 80: Verteilung der Schultypen auf die Landkreise der Naturparkregion 

 M-V-Gesamt NWM PCH GUE 

1996 948 61 66 62 Schulen Gesamt 

  2006 627 49 43 41 

1996 334 13 27 18 Grundschule 

2006 268 18 22 16 

1996 - - - - Regionalschule 

2006 110 4 12 5 

1996 - - - - Regionalschule 

Mit Grundschule 2006 49 15 - 6 

1996 95 5 4 6 Gymnasium 

2006 66 4 3 4 

1996 99 7 6 8 Förderschule 

2006 85 7 5 6 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

C.14.2.4 Sportvereine 

In den drei Landkreisen der Naturparkregion sind jeweils zwischen 100 und 120 Sport-

vereine eingetragen (www.statistik-mv.de, 08.2008). Diese bieten für die Bevölkerung 

und insbesondere für Kinder und Jugendliche ein breites Spektrum an Kursen in den 

verschiedensten Sportarten. 

Tabelle 81  Vereine und Mitglieder des Landessportbundes 

 Vereine Mitglieder 

M-V-Gesamt 1.895 220.023 

LK NWM 111 13.096 

LK PCH 119 11.046 

LK GUE 108 12.076 

Quelle: www.statistik-mv.de, 08.2008 
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C.15 Verkehr und Mobilität 

C.15.1 Motorisierter Individualverkehr 

Autobahnanbindung und überregional bedeutsame Straß en 

Zentrale Verkehrsadern für den motorisierten Verkehr sind die Autobahnen A 14, A 19, 

A 20 und A 24. Ende 2005 wurde die letzte Lücke der Ostseeautobahn A 20 geschlos-

sen, die damit von Lübeck über Wismar und Rostock bis Stettin durchgängig nutzbar ist. 

Über die A 24 ist der Naturpark in ca. 1,5 Stunden von den Metropolen Hamburg (hier 

auch über die A 20) und Berlin erreichbar. Im Osten wird die Naturparkregion durch die 

A 19 (Berlin – Rostock) im Westen durch die A 14 (zukünftige Verbindung zwischen A 20 

und A 24) überregional an das Autobahnnetz angebunden. 

Weitere Zubringerfunktionen übernehmen die B 103 (Rostock – Kyritz), die B 191 (Celle 

– Plau am See), die B 192 (Zurow bei Wismar – Neubrandenburg) sowie die B 104 (Lü-

beck - Ramin) und die B 321, welche die Naturparkregion an das Oberzentrum Schwerin 

anbindet. 

Nahverkehr in der Naturparkregion 

Die kleinräumige Erschließung der Naturparkregion erfolgt über ein Netz von Bundes-, 

Land-, Kreis-, Gemeinde- und sonstigen Straßen, die An- und Querverbindungen zu den 

überregionalen Trassen herstellen. Das Wegenetz ist entsprechend der Besiedlungsdich-

te als eher grobmaschig zu bezeichnen. Für die Mobilität im Naturpark sind vor allem die 

Bundesstraßen 104 und 192 sowie die Landstraßen 9, 16, 31 und 101 von Bedeutung. 

Bei Kreis- und Gemeindestraßen sind Defizite hinsichtlich des baulichen Zustandes, z.B. 

im Raum Vorbeck und Kritzow, vorhanden. Diese verkehrstechnischen Mängel wirken 

sich insgesamt negativ auf die touristische Entwicklung in diesem Teil des Amtsbereichs 

Ostufer Schweriner See aus (AMT OSTUFER SCHWERINER SEE 2005). 

Die Anzahl an PKW wie auch der Motorisierungsgrad ist in den Landkreisen der Natur-

parkregion während der letzten Jahre z.T. deutlich gestiegen. In den Landkreisen Nord-

westmecklenburg und Parchim liegt der Wert des Motorisierungsgrades sogar deutlich 

über dem Landesdurchschnitt. 

Tabelle 82: Motorisierungsgrad in den Landkreisen der Naturparkregion 

PKW (Anzahl) Motorisierungsgrad (PKW pro 1000 
Einwohner) 

 

1997 2006 1997 2006 

M-V-Gesamt 833.968 915.884 461 541 

LK NWM 58.496 70.926 494 594 

LK PCH 53.262 60.568 485 598 

LK GUE 53.049 56.694 460 544 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 
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C.15.2 Öffentlicher Verkehr 

Fernverkehr 

Der nächstgelegene ICE/IC Bahnhof befindet sich in Rostock; er ist von Berlin (ICE) und 

Hamburg aus (IC) angebunden. Die Erreichbarkeit der Naturparkregion mit IC und EC 

Zügen wird durch die Bahnhöfe Schwerin, Bad Kleinen, Bützow und Rostock gewährleis-

tet. Von diesen Umsteigebahnhöfen bestehen Zuganschlüsse in die Naturparkregion. 

Dort existieren Zusteigemöglichkeiten jedoch nur in Blankenberg und in Crivitz53 (vgl. 

Abschnitt „Öffentlicher Personennahverkehr“). 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Mecklenburg- Vorpommern 

(ÖPNVG M-V) vom 15.November 1995 regelt die Zuständigkeiten und Aufgaben im 

ÖPNV. Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) ist demnach das 

Land. Die Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrs-

leistungen im sonstigen ÖPNV ist Aufgabe der Landkreise und kreisfreien Städte.  

Die Planung des ÖPNV und die Organisation der Verkehrsträger liegt nach ÖPNVG M-V 

in Verantwortung der Aufgabenträger, die Erstellung der Verkehrsleistungen im ÖPNV ist 

Angelegenheit von Verkehrsunternehmen.  

Die Aufgabenträgerschaft des SPNV übernimmt das Land Mecklenburg-Vorpommern 

unterstützt durch die landeseigene „Verkehrsgesellschaft Mecklenburg-Vorpommern 

GmbH“ (VMV). Aufgabenträger des öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) sind 

die Landkreise Nordwestmecklenburg, Parchim und Güstrow. 

Demnach haben die Aufgabenträger einen Nahverkehrsplan (NVP) aufzustellen. Der 

NVP bildet den Rahmen für die regionale Entwicklung des ÖPNV und ist bei Bedarf zu 

überarbeiten oder fortzuschreiben. 

Der Landkreis Güstrow verfügt über einen NVP von 2005 (Regionaler Nahverkehrsplan 

Mittleres Mecklenburg/Rostock). Nordwestmecklenburg besitzt einen NVP von 1997 und 

für den Landkreis Parchim exsistiert ein NVP von 1998. 

Verkehrsverbünde in der Naturparkregion sind die Verkehrsgemeinschaft Westmecklen-

burg (VWM) und der Verkehrsverbund Warnow (VVW). Die VWM bestimmt die Tarife u.a. 

für die Landkreise Nordwestmecklenburg und Parchim. Der VVW legt die Tarife u.a. für 

den Landkreis Güstrow fest.  

Das wichtigste Unternehmen im SPNV ist die DB Regio AG. Im ÖSPV sind die SGS Bus 

& Reisen GmbH Schwerin, die Busbetriebe Wismar GmbH und die "Mecklenburger Ver-

kehrsbetriebe GmbH" bedeutende Verkehrsunternehmen. 

                                                
53

 Außerhalb der Naturparkregion, aber in unmittelbarer Nähe zum Naturpark gibt es noch eine Zusteigemöglichkeit in 
Ventschow 
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Im Naturparkgebiet findet eine Verflechtung und Verdichtung von Verkehren in der Regel 

in Richtung der Oberzentren Rostock und Schwerin sowie dem Mittelzentrum Wismar 

statt (www.nordwestmecklenburg.de, 08.2008). 

Das SPNV-Angebot im Naturpark ist stark eingeschränkt. Nachdem 1997 die Verbindung 

Neukloster – Warin – Brüel – Sternberg - Dabel stillgelegt wurde, besteht heute nur noch 

ein Zuganschluss in Blankenberg. Der jetzt ungenutzte Bahnhof wurde durch einen Hal-

tepunkt als Zusteigemöglichkeit ersetzt. Er wird zum einen von den Regionalexpress-

Linien 1 (RE1) (Hamburg – Schwerin - Rostock) und 6 (RE6) (Lübeck – Neubrandenburg 

– Pasewalk - Szczecin) bedient. Beide Linien werden von der Deutschen Bahn AG (DB 

Regio AG) betrieben. 

In Crivitz existiert ein Bahnhof an der Strecke Schwerin – Parchim, von dem aus Züge 

der Ostseeland-Verkehr GmbH (OLA) nach Parchim und Rehna verkehren. 

Bedingt durch das geringe SPNV- Angebot im Naturpark steigt die Bedeutung des ÖSPV. 

Der Busverkehr ist allerdings größtenteils auf den Schulverkehr ausgerichtet.  

Von Schwerin aus ist der Naturpark z.B. über die Linie 170 (Schwerin – Cambs - Brüel – 

Sternberg) zu erreichen. Aus Wismar bietet die Buslinie 201 über Blankenberg nach 

Sternberg eine gute Möglichkeit den Naturpark zu erreichen. Montag bis Freitag werden 

täglich 10, samstags sowie sonn- und feiertags noch sieben Verbindungen angeboten. 

Von Güstrow verkehrt die Buslinie 270 neun Mal täglich von Montag bis Freitag nach 

Sternberg. Innerhalb des Naturparks verkehren zahlreiche Buslinien der SGS Bus & 

Reisen GmbH Schwerin und der Bus Betriebe Wismar GmbH. 

Erkennbare Defizite bestehen in der Bereitstellung von Angeboten im ÖPNV innerhalb 

des Amtgebietes Ostufer Schweriner See und in der Verbindung zum Oberzentrum 

Schwerin (AMT OSTUFER SCHWERINER SEE 2005). 

Unter Freizeitaspekten ist insbesondere die Buslinie 100 bedeutsam. Die Strecke be-

ginnt am Schweriner Hauptbahnhof und führt einmal um den Schweriner Innensee. Dabei 

werden 24 Haltestellen angefahren, von denen sich einige im westlichen Teil des Natur-

parks befinden. Der Bus fährt fünfmal täglich von Montag bis Sonntag. Mit einer Kapazität 

von fünf Rädern ist eine Fahrradmitnahme nur in begrenztem Umfang möglich (BRANDT 

2009). Betrieben wird die Buslinie 100 von der SGS Bus & Reisen GmbH Schwerin 

(www.buslinie100.de, 08.2008). 
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Abbildung 12: Route der Buslinie 100 

 
Quelle: www.buslinie100.de, 08.2008 

C.16 Sonstige technische Infrastruktur  

Telekommunikation 

Der Zugang zu einer Breitband-Internetverbindung ist eine Grundvoraussetzung, um in 

der Wirtschaft wettbewerbsfähig zu sein und privat Informationsangebote nutzen zu 

können. Durch Breitband-Internet erschließen sich neue Märkte, es sorgt für wirtschaftli-

ches Wachstum sowie neue Arbeitsplätze. 

Die DSL-Verfügbarkeit liegt um Schwerin und Sternberg bei über 95 %. In weiten Teilen, 

wie beispielsweise um Brüel, Neukloster und Crivitz, liegt die Versorgung zwischen 75 

und 95 %. In einigen Gemeinden wie Bibow, Jesendorf oder Warin ist die Verfügbarkeit 

mit unter 2 % unzureichend.  

Für Gemeinden, die unzureichend mit Breitbandzugängen versorgt sind gibt es die Mög-

lichkeit über nationale und europäische Förderinstrumente eine flächendeckende Breit-

bandversorgung sicherzustellen (www.zukunft-breitband.de, 09.2008).  

Im Landkreis Parchim hat die Telekom mit ihrem digitalen Overlaynetz das modernste 

Telekommunikationsnetz geschaffen. Durch den flächendeckenden Einsatz von Glasfa-

serkabeln ist der Zugang zu Hochgeschwindigkeitsleitungen gesichert (www.parchim-

investor.de, 09.2008). 
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Auch die Telekommunikationseinrichtungen im Amtsbereich Ostufer Schweriner See 

befinden sich auf dem heutigen modernen Stand der Technik (AMT OSTUFER SCHWERI-

NER SEE 2005). 

Für den Mobilfunkbereich haben die Anbieter T-Mobile, Vodafone, E-Plus und O 2 den 

Versorgungsauftrag, eine leistungsfähige Telekommunikationsinfrastruktur aufzubauen. 

Anträge auf Errichtung von Antennenmasten werden unter Federführung der Ämter für 

Raumordnung und Landesplanung mit den Landkreisen und den Mobilfunkbetreibern 

abgestimmt. Damit soll auch die Anzahl der Antennenträger auf das unbedingt notwendi-

ge Maß beschränkt werden (POCHSTEIN 2005). 

„Im Planungsraum Westmecklenburg wird die Strategie verfolgt, möglichst vorhandene 

bauliche Anlagen wie z.B. Schornsteine und Windenergieanlagen zu nutzen. Gelingt dies 

nicht, wird angestrebt, die Antennenträger von allen Betreibern zu nutzen bzw. eine 

spätere Mitnutzung zu ermöglichen. So konnte bei den 1998, 2001 und 2005 durchge-

führten landesplanerischen Abstimmungen die Anzahl der beantragten Antennenträger 

auf 30 bis 50 % reduziert werden. Damit wird einerseits dem Anliegen entsprochen, 

möglichst geringe Beeinträchtigungen durch elektromagnetische Felder zuzulassen und 

das Landschafts- und Ortsbild zu schonen“ (POCHSTEIN 2005). 

Zur Beurteilung möglicher Standorte wurden dabei Festsetzungen für Ausschlussflächen 

(wo die Errichtung von Antennenträgern grundsätzlich nicht in Frage kommt), Flächen mit 

Abwägungsbedarf (wo unbedingt notwendige Antennenstandorte zu erheblichen Konflik-

ten führen) und für Positivkriterien (die unter bestimmten Bedingungen für potentielle 

Standorte sprechen) getroffen (AfRL WM 2008, S. 4-5). Nach der Netzkonzeption 2008 

sind Standorte in Kuhlen-Nutteln, Crivitz, Pinnow, Weberin und Brüel vorgesehen. Für die 

Mikrostandorte gibt es z.T. weiteren Abstimmungsbedarf (AfRL WM 2008, S. 7-8). 

Für die Standortbeurteilung in der Planungsregion Mittleres Mecklenburg/Rostock werden 

Vorzugsstandorte, Ausschlussgebiete und Konfliktgebiete unterschieden. Da Naturparke 

generell als Konfliktgebiete eingestuft werden, sollen hier Antennenmasten nicht errichtet 

werden, wenn im Rahmen des Abstimmungsverfahrens mögliche Konflikte mit anderen 

Nutzungs- oder Schutzansprüchen ermittelt wurden und Standortalternativen vorhanden 

sind. Derzeit (Stand 2009) wird ein weiterer Standort in Tieplitz befürwortet (PLEHN 2009). 

Energieversorgung 

In der Planungsregion Westmecklenburg sind zur Stabilisierung der Versorgung Leitun-

gen mit einer Leistung von 110-380 kV von Bedeutung. Für die Naturparkregion sind dies 

(www.westmecklenburg-schwerin.de, 10.2008): 

�� 380 kV-Leitung Schwerin/Görries – Güstrow 

�� 110 kV-Leitung Güstrow – Lübz 

Die Auswahl an Stromanbietern in Deutschland ist sehr vielfältig. Auch in der Naturpark-

region kann zwischen einer Reihe von Anbietern gewählt werden. Darunter befinden sich 

beispielsweise die E.ON edis Vertrieb GmbH, die Energieversorgung Schwerin GmbH & 

Co. KG, die Stadtwerke Parchim GmbH und Stadtwerke Güstrow GmbH. Es besteht 
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auch die Möglichkeit, über Anbieter wie die Greenpeace Energy eG oder die Naturstrom 

AG, Ökostrom zu beziehen (www.strom-magazin.de, 10.2008). 

Erdgasversorgung 

Zur Deckung des schnell ansteigenden Energiebedarfs sollen bisher nicht an das Erd-

gasnetz angeschlossene Zentrale Orte und weitere Gemeinden durch den Neubau von 

Erdgasleitungen versorgt werden. 

Für die Naturparkregion ist vor allem die Erdgasleitung Dabel–Plau von Bedeutung 

(www.westmecklenburg-schwerin.de, 10.2008). 

Auch bei der Erdgasversorgung gibt es in der Naturparkregion zahlreiche Anbieter wie 

beispielsweise die E.ON Hanse Vertrieb GmbH oder die WEMAG AG (www.strom-

magazin.de, 10.2008). 

Einige Ortslagen decken ihren Energiebedarf überwiegend aus der Nutzung von in Haus-

tanks gelagertem Öl oder Flüssiggas sowie mit Holz und Kohle (AMT OSTUFER SCHWERI-

NER SEE 2005). 

Erneuerbare Energien 

Windenergie 

In den Entwürfen der Regionalen Raumentwicklungsprogrammen der Planungsregionen 

Mittleres Mecklenburg/Rostock (RPV MM/R 2009) und Westmecklenburg (RPV WM 

2009a) sind in der Naturparkregion drei Eignungsgebiete für Windenergieanlagen aus-

gewiesen. Neben einem 85 ha großen Standort in Hohen Pritz sind dies ein 49 ha großes 

Gebiet in Tarnow und ein 225 ha umfassendes Areal in Kurzen Trechow bei Bernitt. Das 

53 ha große Areal Bützow liegt zwar außerhalb, grenzt aber unmittelbar an die Natur-

parkregion. 

Der Windpark in Hohen Pritz besteht aus 14 Anlagen mit einer Nabenhöhe von 85 m. 

Vom Betreiber Windpark Hohen Pritz GbR wird eine Servicestation mit Team und Fahr-

zeug direkt am Windpark unterhalten, um eine schnelle Reaktionszeit und somit hohe 

Verfügbarkeit der Windkraftanlagen zu gewährleisten. Der Ertrag lag 2007 bei 

45.797.400 kWh (www.dirkshof.de, 09.2008). 

Der Windpark Tarnow wurde im zweiten Halbjahr 2000 mit neun Anlagen und einer Nar-

benhöhe von 64,7 in Betrieb genommen. Das erbrachte Einspeisevolumen belief sich 

2005 auf 19.302.250 kWh (www.ventotec.de, 09.2008).  

Darüber hinaus besteht seit Ende 1997 ein kleinerer Windpark in Glasin. Er ist mit ledig-

lich zwei Anlagen ausgestattet und hat eine Gesamtleistung von 1,0 MW (www.mbbf-

owi.de, 09.2008). 

In Kurzen Trechow könnte mit 20 Windkraftanlagen einer der größten Windparks im Land 

entstehen. Im Rahmen des öffentlichen Beteiligungsverfahrens zum ersten und zweiten 

Entwurf des Regionalen Raumentwicklungsprogrammen kam es aber immer zu starken 

Protesten der betroffenen Anwohner (www.svz.de, 08.2008 und 05.2009). 
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Geothermie 

Im Auftrag der Gemeinde Lohmen (teilgefördert durch das StAUN Rostock) wurde eine 

Studie zur Nutzung von Thermalwasser/Erdwärme als Heilmittel sowie zur Strom- und 

Wärmeerzeugung erarbeitet. Die Studie beleuchtet dabei die sozialen, ökonomischen 

und ökologischen Wirkungen solcher Verfahren. Sie wurde im März 2008 vorgestellt 

(www.seeblick-region-lohmen.de, 10.2008). Eine endgültige Aussage zur Wirtschaftlich-

keit wird erst nach dem Ausbau der Bohrungen und nach weiteren Prüfverfahren möglich 

sein (GEMEINDE LOHMEN 2008, S. 69) 

Solarenergie 

Bei der Solarenergie wird zwischen Solarthermie- und Photovoltaik-Anlagen unterschie-

den. Die Nutzung von Solarthermie ist aufgrund der überschaubaren Investitionskosten 

im privaten sowie im Beherbergungsbereich in der Naturparkregion bereits weit verbrei-

tet. Ein weiterer Ausbau ist zu erwarten, da vor dem Hintergrund steigender Energiekos-

ten die bereits heute gut darstellbare Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen steigt. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass auch der Zubau von Photovoltaikanlagen seit 2004 

mit den günstigen Finanzierungsmöglichkeiten des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) in der Naturparkregion zugenommen hat. Als besonders umweltverträglich sind 

Dachanlagen einzuschätzen, da von dieser Nutzungsform kein zusätzlicher Flächen-

verbrauch ausgeht. Die Errichtung von Freiflächenanlagen ist dagegen oft mit Nutzungs-

konkurrenzen verbunden. Positive Beispiele sind Freiflächenanlagen auf ehemaligen 

Deponiestandorten oder Industriebrachen, wie das 2009 begonnene Solarprojekt auf der 

ehemaligen Ziegelei in der Gemeinde Blankenberg. Insgesamt ist einzuschätzen, dass 

noch erhebliche Flächenpotenziale für die Nutzung durch Photovoltaik umweltverträglich 

erschlossen werden können. 

Bioenergie-/-gasnutzung 

In der Naturparkregion sind elf Biogasanlagen sowie zwei Anlagen zur Biokraftstoffher-

stellung in Betrieb (Stand 01.2009, www.regierung-mv.de, 11.2009; BRANDT 2009). 

Seit 2001 wird eine Biogasanlage in Steinhagen betrieben, die Substrate wie Rindergülle 

und Rinderfestmist verwertet. Das Reaktorvolumen der Anlage beträgt 2x900 m³. Eine 

zweite Biogasanlage befindet sich in Demen/Kobande. Dort wird in erster Linie Rindergül-

le und Silage verarbeitet. Sie wird von der AGRO-Energy GmbH betrieben (LUNG M-V 

2007b u. www.stirlgmbh.de, 10.2008). 

Weitere Anlagen sind in Bernitt-Viezen (MV Agro-Energien GmbH), Tarnow-Zernin (Ag-

rarprodukte GmbH Zernin), Borkow (Marktfrucht und Rinderzucht GmbH Borkow), 

Kobrow (Gut Kobrow GmbH & Co. KG), Dabel (Deutschkämer & Knack GbR), Langen 

Brütz (Langen Brütz Agrar GmbH), Witzin (MW Rinderzucht GmbH), Glasin-Pinnowhof 

(Landboden Glasin Biogas GmbH) und in Warin-Mankmoos (Biogas Mankmoos Verwal-

tungs-GmbH) in Betrieb (www.regierung-mv.de, 11.2009; BRANDT 2009). 

Auf dem Gelände des Diakoniewerks Neues Ufer gGmbH in Dobin am See-Retgendorf 

ist eine weitere Biogasanlage geplant. Die Anlage soll bis 2009/2010 fertiggestellt wer-
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den. Auch im Gewerbegebiet Gänsekuhl (Neukloster) und in Mankmoos bei Warin sind 

weitere Anlagen geplant. 

Anlagen zur Biokraftstoffherstellung sind in Sternberg (ecoMotion GmbH in Sternberg) 

und in Glasin (Landboden Betriebs GmbH) in Betrieb (www.regierung-mv.de, 11.2009). 

Abfallbehandlung/Abfallbeseitigung 

Aufgabenträger und entsorgungspflichtige Körperschaften für die Abfallentsorgung in der 

Naturparkregion sind die Landkreise Nordwestmecklenburg, Güstrow und Parchim. 

In Nordwestmecklenburg sorgt der landkreiseigene Abfallwirtschaftbetrieb für die Entsor-

gung von Haus- und Sperrmüll sowie Gewerbeabfall. Im Landkreis Güstrow ist der Ei-

genbetrieb Abfallentsorgung für die Entsorgung von Abfällen zuständig. Die Parchimer 

Entsorgungs GmbH – PEG übernimmt diese Aufgabe für den Landkreis Parchim. 

In der Naturparkregion gibt es eine Reihe von Anlagen zur Abfallverwertung. Es handelt 

sich insbesondere um Bauabfallaufbereitungs- und -sortieranlagen sowie Kompostie-

rungsanlagen. Tabelle 83 gibt Aufschluss über Anlagen-Standorte in der Naturparkregi-

on. 

Tabelle 83: Standorte von Anlagen zur Abfallverwertung 

Standort Bezeichnung Betreiber 

Borkow Kompostierungsanlage Grüschow Entsorgung und Um-
welttechnik GmbH 

Crivitz Bauabfallaufbereitungsanlage Gollan Recycling GmbH 

Kobrow II Bauschuttrecyclinganlage Rethmann Entsorgungswirtschaft 
GmbH 

Krassow Bauschuttaufbereitungsanlage  Gollan Recycling GmbH 

Krassow Bauschuttaufbereitungsanlage Otto Dörner Kieskontorburg GmbH 
& Co.KG 

Krassow Bauabfallaufbereitungsanlage RAVE ERDBAU 

Krassow Kompostierungsanlage Gollan Recycling GmbH 

Nutteln/Kuhlen Bauabfallbehandlungsanlage BAV Bau-Abfall-Verwertungs 
GmbH 

Weitendorf Bauschuttrecyclinganlage Otto Dörner Kies und Umwelt 
Mecklenburg GmbH & Co. KG 

Quelle: LUNG M-V (2007b) 

Neben den in der Tabelle 83 genannten Betreibern der Anlagen zur Abfallverwertung 

operieren in den Landkreisen der Naturparkregion weitere Entsorgungsunternehmen. 

Dazu zählen beispielsweise die SBH GmbH Lohmen, die REMONDIS GmbH & Co. KG, 

Region Ost, ALBA Mecklenburg-Vorpommern GmbH und GER Umweltschutz GmbH. 

Aufgrund der Vielzahl an Bauabfallaufbereitungsanlagen sind regional Überkapazitäten 

vorhanden. Anlagen die ausschließlich zur innerbetrieblichen Abfallbehandlung dienen 

wurden in der Aufzählung nicht berücksichtigt (LUNG M-V 2007b). 
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C.17 Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung 

C.17.1 Öffentlichkeitsarbeit 

Internet 

Der Naturpark Sternberger Seenland ist mit der Website www.np-sternberger-

seenland.de im Internet präsent. Zentraler Slogan der Startseite ist „Land der Fischer und 

Durchbruchstäler“. Die Seiten sind überwiegend im Corporate-Design der „Nationalen 

Naturlandschaften“ gestaltet (vgl. Abschnitt „Dachmarke Nationale Naturlandschaften“). 

Verantwortlich für den Inhalt der Seiten ist das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie M-V. 

Über die Menüführung gelangt der Nutzer zu einem Steckbrief, zu einer Bildstrecke mit 

Impressionen, zu Kurzbeschreibungen von Landschaft, Tier- und Pflanzenwelt sowie zur 

Kulturgeschichte. Weiter werden Informationen zum Förderverein und – in Form einer 

Linkliste - zu Einrichtungen, Verbänden und Partnern gegeben. Aktuelle Informationen 

werden z.T. per Linkverknüpfung z.T. über ein Content-Managementsystem in einem, 

vom Design abweichenden Extra-Frame dargestellt. Hier liegen Pressemitteilungen (vgl. 

Abschnitt Medienarbeit) bereit und werden Informationen zu Naturpark-Veranstaltungen 

und zum aktuellen Wetter in der Region geboten. Auf zwei Naturpark-Druckerzeugnisse 

(vgl. Abschnitt Druckerzeugnisse) wird auf der Website hingewiesen, ein Download der 

Veröffentlichungen als PDF-Datei wird bisher nicht angeboten. 

Struktur und Themen dieser offiziellen Naturpark-Website werden weitestgehend vom 

LUNG vorgegeben. Touristische Inhalte gewerblicher Anbieter dürfen hier nicht darge-

stellt werden. Aktualisierungen und Änderungen sind (mit Ausnahme von Veranstaltun-

gen und Pressemitteilungen) in der Regel nur vierteljährlich und auf schriftlichen Antrag 

beim LUNG möglich. 

Die stärker touristisch ausgerichtete Website www.naturpark-seenland.de wurde ur-

sprünglich im Rahmen eines Projektes vom Bildungszentrum der IHK Schwerin entwi-

ckelt und wird seit Abschluss des Projektes nur noch eingeschränkt gepflegt. Im Sommer 

2009 wurde die Seite vom Förderverein Naturpark Sternberger Seenland übernommen. 

Auf den Internetportalen der Naturpark-Landkreise tritt der Naturpark bisher kaum in 

Erscheinung. Auf den Websites www.nordwestmecklenburg.de und www.kreis-gue.de 

findet sich ein Link zu www.naturpark-seenland.de. Über www.kreis-pch.de dagegen wird 

man zur Website www.np-sternberger-seenland.de weitergeleitet (Stand 11.2009). 

Druckerzeugnisse 

Das LUNG und der Naturpark Sternberger Seenland geben folgende Informationsmateri-

alien im Corporate-Design der Nationalen Naturlandschaften heraus: 

�� Das Faltblatt „Slawenburgen, Fischerland und alte Steine“ ist das zentrale Informati-
onsmedium. Eine Übersichtskarte und begleitende Texte informieren über die Beson-
derheiten der Sternberger Natur und (Kultur-)Landschaft. Die Naturschutzgebiete 
werden einzeln vorgestellt und Empfehlungen zu einem verantwortungsbewussten 
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Verhalten gegeben. Darüber hinaus werden Ausflugstipps genannt. Die Faltkarte ist 
kostenlos. 

�� Das Faltblatt „Waldlehrpfad Borkower See“ informiert über die Landschaft und cha-
rakteristische Flora und Fauna rund um den Borkower See. Sie ist kostenlos zu be-
ziehen. 

�� Das Faltblatt „Wanderweg Glasermoor – Dem Biber auf der Spur“ stellt das Glaser-
moor mit seinem bekanntesten Bewohner, dem Biber, vor. Es ist kostenfrei erhältlich. 

�� Das Faltblatt „Naturparkzentrum Sternberger Seenland“ stellt das neue Besucherin-
formationszentrum mit seinen Ausstellungsschwerpunkten, Angeboten und Öffnungs-
zeiten vor. Es ist unendgeldlich zu beziehen. 

�� Das Faltblatt „Leben mit dem Biber“ zeigt anhand einer Karte das Bibervorkommen im 
Naturpark sowie Probleme und Lösungen im Zusammenleben mit dem Biber auf. Es 
liegt kostenfrei aus. 

�� Die Broschüre „Vögel beobachten im Naturpark Sternberger Seenland“ von Ernst 
Schmidt und Volker Brandt gibt Hinweise zur Beobachtung der Sternberger Vogelwelt 
und macht Vorschläge für vogelkundliche Exkursionen. Sie kostet 4,50 €. 

Geplant ist derzeit (Stand 2008, mündl. Mittl. J. Lippke 2008) noch ein Faltblatt zu einer 

Entdeckertour um den Glammsee (vgl. Kap. C.17.2). 

Die Broschüre „In der Mecklenburgischen Seenplatte – Unterwegs ....“, die jährlich vom 

LUNG herausgegeben wird, informiert neben den Veranstaltungsangeboten im „Müritz-

Nationalpark“ und im “Geopark Mecklenburgische Eiszeitlandschaft“ auch über die Füh-

rungen, Vorträge und Veranstaltungen in den Naturparken „Sternberger Seenland“, 

„Nossentiner/Schwinzer Heide“, „Feldberger Seenland“ sowie „Mecklenburgische 

Schweiz und Kummerower See“. 

Die Großschutzgebiete Mecklenburg-Vorpommerns werden auch in der Broschüre 

„Rastplatz Natur“ näher vorgestellt. 

Neben den Druckerzeugnissen des LUNG und des Naturparks Sternberger Seenland 

existieren weitere Materialien, die sich mit der spezifischen Natur und Landschaft des 

Naturparks befassen. Nachfolgend sind einige Beispiele genannt: 

�� Die Broschüre „NSG Trockenhänge bei Jülchendorf und Schönlager See“ des Um-
weltministeriums M-V richtet sich eher an ein Fachpublikum und informiert u.a. über 
Pflanzengesellschaften, Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, wissenschaftliche Auf-
gaben in Bezug auf das Naturschutzgebiet. 

�� Die Broschüre „Biber im Mittleren Warnowtal“ des NABU-Kreisverbandes LK Parchim 
und der Naturschutzstation „Haus Biber & Co. stellt die Biologie, Lebensweise und 
Gefährdung des Bibers dar. 

Die Broschüre „Archäologischer Lehrpfad Kritzow“ mit einer Lehrpfadkarte und 

-beschreibung wurde von der Gemeinde Langen Brütz, der Unternehmens-Entwicklungs-

Gesellschaft mbH Parchim (UEG), dem Landesamt für Bodendenkmalpflege M-V, ehren-

amtlichen Bodendenkmalpflegern und dem Landhaus Bondzio gemeinsam konzipiert. 
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Veranstaltungen 

Ein regelmäßiges Naturparkfest, wie es in vielen Naturparken veranstaltet wird, gibt es im 

Naturpark Sternberger Seenland bisher nicht. Ein Naturparkfest (bzw. ein Seenland-

markt) wurden jedoch zur Eröffnung des Naturparks 2005 und zur Eröffnung des Natur-

parkzentrums 2008 (gemeinsam mit der 775 Jahr-Feier der Stadt Warin) ausgerichtet. 

Vom Naturpark selber wird außerdem das Obstschnittseminar in Alt Necheln ausgerich-

tet. Bei anderen Veranstaltungen ist er mit einem Infostand bzw. -zelt präsent, so z.B. 

beim Landesrapsblütenfest oder beim Waldfest des Forstamtes Gädebehn54. 

2008 fand erstmals die Fledermausnacht im Freilichtmuseum Groß Raden statt. Aufgrund 

des hohen Zuspruchs wird diese Veranstaltung seitdem einmal jährlich durchgeführt.. 

Medienarbeit 

Die zwei festangestellten Mitarbeiter und vier Naturparkwächter der Naturparkverwaltung 

zeigen Präsenz bei vielen Veranstaltungen, sind Ansprechpartner für die Bevölkerung 

und stehen im Kontakt mit wichtigen Akteuren der Region. Über Veranstaltungen wird die 

lokale und regionale Presse informiert. Die Möglichkeit, Pressemitteilungen auch auf der 

Naturpark-Website zum Download anzubieten wird bisher nur unzureichend genutzt. 

Den Naturpark bei der Öffentlichkeitsarbeit zu unterstützen, hat sich insbesondere der 

Naturpark-Förderverein zur Aufgabe gemacht (www.np-sternberger-seenland.de, 

08.2008). Eine dort angesiedelte Arbeitsgruppe widmet sich der Erstellung des Parkbo-

ten, einem touristischen und naturkundlichen Informationsblatt. Der Parkbote erscheint 4x 

jährlich in einer Auflage von 120 Stück und richtet sich überwiegend an die Mitglieder des 

Naturpark-Fördervereins. Gegen eine Schutzgebühr von 2,- € ist der Parkbote auch bei 

der Naturparkverwaltung in Warin und beim Landschaftspflegeverband in Sternberg 

erhältlich. Zusätzlich kann er einzeln oder im Abonnement bezogen werden. 

Dachmarke „Nationale Naturlandschaften“ 

Die Großschutzgebiete Deutschlands vermarkten sich seit Herbst 2005 unter dem ge-

meinsamen Namen „Nationale Naturlandschaften“. Unter dieser Dachmarke sind heute 

über Hundert Nationalparke, Naturparke und Biosphärenreservate zusammengefasst. 

Das Corporate-Design wurde von EUROPARC Deutschland in Kooperation mit dem 

Verband Deutscher Naturparke (VDN) entwickelt. Es findet durchgängig in den Werbe-

mitteln und in der gemeinsamen Website www.nationale-naturlandschaften.de Anwen-

dung, so dass ein hoher Wiedererkennungswert gewährleistet ist. Weitere mit dieser 

Dachmarkenstrategie verbundene Ziele sind: positive Emotionen auszulösen und zum 

Besuch der Nationalen Naturlandschaften einzuladen; Werte, Inhalte und Leistungen der 

Großschutzgebiete zu transportieren; zur Unterstützung aufzurufen und den Stellenwert 

in Politik und Gesellschaft zu erhöhen. Vorrangiges Ziel der Dachmarkentrategie ist es 

zudem, identitätsstiftend und integrativ nach innen wirken. 

                                                
54

 Ein eigenes Waldfest mit dem Archäologischen Freilichtmuseum Groß Raden und allen Forstämtern der Region wurde 
mittlerweile eingestellt (BRANDT 2009). 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 






���

Neben der Wortmarke „Nationale Naturlandschaften“ steht dabei das aus einem dreifar-

bigen Punkt gebildete Logo als zugehörige Bildmarke im Zentrum des gemeinsamen 

Corporate-Designs. Die jeweilige Farbgebung ist individuell für jedes Großschutzgebiet 

gestaltet. 

C.17.2 Umweltbildung 

Im Jahr 2007 nahmen mehr als 2.000 Besucher an Führungen im Naturpark teil. Zusätz-

lich wurden Ausstellungen, Infostände und Großveranstaltungen genutzt, so dass insge-

samt fast 4.000 betreute Gäste gezählt werden konnten (www.mvregio.de, 07.2008). Das 

im Juni 2008 eröffnete Besucherinformationszentrum wurde im ersten Jahr (Juni bis 

Dezember) von 2.300 und im zweiten Jahr (Januar bis November) von knapp 3.000 

Gästen besucht (mündl. Mittl. J. Lippke 2009). 

Informationseinrichtungen 

Das 2007/2008 konzipierte und in den Räumen des Rathauses Warin errichtete „Natur-

parkzentrum Sternberger Seenland“ wurde am 22. Juni 2008 eröffnet. Aufgrund des 

räumlich (130 m2 Ausstellungsfläche) und finanziell begrenzten Umfangs will das Ausstel-

lungskonzept in erster Linie Anreize schaffen, sich selber auf Spurensuche in die Land-

schaft zu begeben. Es versteht sich als zentraler Anlaufpunkt, der über Ausflugsziele und 

Erlebnismöglichkeiten im Naturpark informiert. So ist derzeit geplant (Stand 09.2008, 

mündl. Mittl. J. Lippke 2008), eine Route um den Glammsee auszuarbeiten, deren Stati-

onen mittels fünf ausleihbarer Entdeckerrucksäcke selbst erkundet werden können. 

Weitere Satelliten-Standorte im Gelände sind für die Zukunft geplant. 

Im Eingangsbereich stimmen großformatige Bilder und eine PC-Installation auf die Land-

schaft ein. Zwei weitere Räume widmen sich dem Wandel der Landschaft im Laufe der 

Zeit. Der erste stellt überwiegend die eiszeitliche Entwicklung dar, im zweiten Raum tritt 

der Mensch als landschaftsprägendes Element in den Vordergrund (Stein- und Bronze-

zeit, Slawenzeit, Mittelalter, DDR-Vergangenheit). Im abschließenden „Lebensraum“ wird 

die Pflanzen- und Tierwelt des Naturparks präsentiert. Ein Landschaftslabor und ein 

Veranstaltungsraum mit Platz für 50 Gäste ergänzen das Angebot für Gruppen und 

Schulkassen. 

Das Naturparkzentrum ist zugleich Sitz der Naturparkverwaltung. 

Die Naturschutzstation „Haus Biber & Co“ in Alt-Necheln ist eine Einrichtung des Natur-

schutzbundes Deutschland (NABU), sie ist zugleich auch Geschäftsstelle des NABU-

Kreisverbandes Landkreis Parchim. Beides wurde vor allem durch das hohe persönliche 

Engagement des Bauern P. W. Lindemann getragen, der im August 2008 verstarb. Die 

weitere Zukunft der Naturschutzstation ist derzeit ungewiss (Stand 08.2008). 

In der Naturschutzstation informieren Schaukästen, Plakate und Dioramen über die Bio-

logie und Lebensweise des Bibers. Für Kinder gibt es eine kleine Spiel- und Bastelecke. 

Im Außenbereich wurde eine begehbare Biberburg angelegt.  
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Die „Naturschutzstation in Karnin“ beherbergt heute keine öffentlich zugängliche Ausstel-

lung mehr, sondern nur noch einen kleinen Ausstellungsbereich in einem auf dem Gelän-

de abgestellten Wohnwagen (mündl. Mittl. Frau B. Bullerjahn 2008). Als gemeinnützige 

Einrichtung steht die Station vor allem Fachgruppen der Naturschutzverbände, For-

schungsgruppen, Vereinen und Gruppen bzw. Schulklassen als Schulungsstätte zur 

Verfügung. Sie verfügt über 24 Übernachtungsmöglichkeiten. Betrieben wird sie vom 

Landschafts- und Kulturpflegeverein Schweriner Außensee und Umgebung e.V. Buchun-

gen sind auch über den Verkehrsverein Schweriner See e.V. möglich. 

Das „Geologische Sammlungsarchiv und Bohrkernlager“ in Sternberg ist eine Einrichtung 

des LUNG. Es präsentiert fast 66.000 Meter Bodenproben aus 349 Bohrungen. Ältestes 

Exponat ist ein 1,5 Milliarden alter Gesteinskern aus 8.000 Meter Tiefe. Zu besichtigen ist 

es nur nach Voranmeldung im LUNG und zum Tag der offenen Tür (www.lung.mv-

regierung.de, 08.2008). 

Das „Geologische Museum und die Natursteinmanufaktur“ in Raben Steinfeld sind eine 

private Einrichtung, in der Steine mit Fossilien und Mineralien aus Mecklenburg Vorpom-

mern ausgestellt werden. 

Auf dem 3,5 ha großem Areal des „Krebsgartens Basthorst“ werden nicht nur Edelkrebse 

für die Gastronomie und für die Wiederansiedlung gezüchtet, sondern auch Vorträge, 

Veranstaltungen und Führungen rund um das Thema „Edelkrebs“ angeboten. 

Nach Abschluss der Umbauarbeiten 2009 will auch das „Freilichtmuseum Groß Raden“ 

sein Angebot im Bereich Umweltbildung stark ausbauen (vgl. Kap. C.14.1.1). 

Lehrpfade 

In der Naturparkregion existieren zahlreiche Lehrpfade von unterschiedlicher Qualität und 

mit verschiedenen thematischen Ausrichtungen. 

Der 2,4 km lange Waldlehrpfad „Borkower See“ vermittelt anhand mehrerer Tafeln Infor-

mationen über Natur, Pflanzen und Geschichte der Region. Der Lehrpfadbeginn liegt 

nahe des Ortes Schlowe, östlich der Draisinestrecke Karow-Borkow. Konzipiert und 

errichtet wurde der Weg vom Forstamt Sandhof, der Naturparkverwaltung und dem 

Landschaftspflegeverband Sternberger Endmoränengebiet. 

Der 7 km lange „Archäologische Lehrpfad Kritzow“ verbindet das Erleben der Natur mit 

Informationen zur Kulturgeschichte (Glashütten, Mittelalterliche Hofstätte etc.) des Gla-

sermoores. Er führt – mit ähnlicher Routenführung wie der Wanderweg Glasermoor – an 

einer bewohnten Biberburg vorbei. Angelegt wurde der Weg im Rahmen einer Arbeitsbe-

schaffungsmaßnahme (ABM) durch die Unternehmens-Entwicklungs-Gesellschaft mbH 

Parchim (UEG) auf Initiative von ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern der Fachgruppe 

Ur- und Frühgeschichte im Schweriner Kulturbund. Fachlich betreut wurde das Projekt 

durch das Landesamt für Bodendenkmalpflege M-V. Der Lehrpfad wurde 2009 überarbei-

tet und mit einem neuen Beschilderungssystem versehen (BRANDT 2009). 

Der Naturlehrpfad und Wanderweg „Mittleres Warnowtal“ kann als kleiner (2,9 km) oder 

als großer (6,5 km) Rundwanderweg begangen werden. Ausgangspunkte für die längere 
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Strecke sind das Haus Biber & Co in Alt Necheln oder der Neue Park in Kaarz. Die kürze-

re Wanderung beginnt und endet in Kaarz. Ein Teil des Weges führt an der Warnow 

entlang. Anhand eines Flyers erfährt der Besucher an insgesamt 14 Stationen Wissens-

wertes über Fora und Fauna der Warnowregion.  

Der 20 km langen „Archäologischen Lehrpfad Lohmen“ führt an Großsteingräbern, bron-

zezeitliche Hügelgräbern und Grenzsteinen entlang. Er wurde in Zusammenarbeit der 

Gemeinden Lohmen und Klein Upahl angelegt. Mit dem Lenzener Steintanz erfasst er 

auch ein Bodendenkmal aus dem benachbarten Landkreis. 

Der „Lehrpfad Luckower See“ führt als Rundweg um den See herum. Er wurde im Rah-

men eines Schulprojektes konzipiert und beschildert. Themen sind beispielsweise: Lese-

steinhaufen, Schilf oder eine alte Eiche. 

Der „Naturlehrpfad von Karnin in Richtung Zaschendorfer Brücke“ wurde vor mehreren 

Jahren durch ABM-Kräfte angelegt. Er beinhaltet 20 Anlaufpunkte (z.B Hummelbrutkäs-

ten, Tastkasten), bedarf jedoch dringend einer Überarbeitung. 

Der 4,8 km lange „Waldlehrpfad Sülten“ führt vom Startpunkt nahe Sülten als Waldwan-

derrundweg an Seen und Mooren vorbei und vermittelt u.a. Wissenswertes zum Thema 

Wald, Flurnamen und verschwundenen Seen. 

Das Konzept „SeeNaTour“ will mit 21 Naturerfahrungsräumen rund um den Schweriner 

See und am Ziegelsee eine besondere Lern- und Erfahrungswelt erschließen, die sich 

hinsichtlich der Auswahl und Struktur der Stationen wie auch durch die in Broschüren und 

Internet (www.see-natour-schwerin.de) zusammengefassten Informationen von anderen 

touristischen Angeboten unterscheidet. Fünf der Naturerlebnisstationen befinden sich im 

Gebiet der Naturparkregion am Ostufer des Schweriner Sees. 

Der ca. 300 Meter lange „Findlingslehrpfad an der Seepromenade Crivitz“ stellt über 30 

Geschiebe aus. Er wurde 2003 im Auftrag der Stadt Crivitz mit wissenschaftlicher Bera-

tung von Geologe Dr. W. Schulz (LUNG) errichtet. Betreut wird er von einer schulischen 

Projektgruppe. 

Auf der Halbinsel Neukloster See existiert ein Waldlehrpfad als Tafelweg. Auf Anfrage 

bieten der Naturpark bzw. der zuständige Revierförster hier auch Führungen für die 

Gäste des Schullandheimes. 

Der „Baumlehrpfad Brüel“ wurde im Jahr 2000 durch den Landschaftspflegeverband 

Sternberger Endmoränengebiet eingerichtet. 

Das Forstamt Gädebehn verfügt über ein Arboretum. 

Am Freilichtmuseum Groß Raden informieren Schautafeln zu Themen wie Wald, Sied-

lungsentwicklung und Ackerbau. 

Der Findlingslehrpfad / Geologische Lehrpfad in Godern am Pinnower See und der Find-

lings-/ Gesteinsgarten in Raben Steinfeld wurden 2009 fertiggestellt. 

Am Peetscher See existiert ein Pilzlehrpfad, Kräuter- und Arzneipflanzenanbau werden in 

Zernin gezeigt, in Gädebehn gibt es die Anlage Baum des Jahres. 
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Für die Entwicklung eines zukünftigen Ziegeleiweges um den Tempziner See wurde 

bereits eine Machbarkeitsstudie erarbeitet. 

Aussichts- und Informationsstellen 

Im August 2008 wurde das letzte von insgesamt 11 Naturpark-Eingangsportalen fertigge-

stellt. Besucher werden jetzt in Ventschow, Lohmen, Boitin, Qualitz, Kritzow, Brahlsdorf, 

Gädebehn, Borkow, Hohen Pritz, Hasenwinkel und in Neukloster mit Naturpark-

Informationen begrüßt. Die großen Eingangsportale sind aus groben Baumstämmen 

gefertigt und tragen – weithin sichtbar – auf zwei Querbohlen den Schriftzug „Naturpark 

Sternberger Seenland“. 

Kombiniert werden die hölzernen Eingangsportale mit jeweils drei Schautafeln, die eine 

Karten-Übersicht und Verhaltensregeln beinhalten sowie standortbezogene Informatio-

nen zu Natur und Landschaft, zur Kulturgeschichte und Hinweisen auf Ausflugsziele in 

der Umgebung vermitteln. 

Im Naturpark existieren zurzeit vier Aussichts- und Beobachtungstürme (am Glammsee, 

am Gägelower See, auf dem Jasenberg bei Klein Upahl und auf dem Kiesberg bei Groß 

Görnow). Ein weiterer ist noch an den Oberen Seen bei Sternberg geplant (Stand 2009, 

mündl. Mittl. J. Lippke 2009). 

Geführte Touren 

Über den Naturpark werden von Mai bis Oktober verschiedene geführte Touren mit den 

Rangern zu Fuß, per Rad oder mit dem Kanu angeboten. Besonders beliebt sind die 

Touren „Dem Biber auf der Spur“, Führungen durch die Warnow-Durchbruchstäler bei 

Karnin und Groß Görnow, Pilzwanderungen sowie die Radtouren (ANU M-V 2007, S. 75). 

Vorträge zu verschiedenen Themen bieten Gastredner von Januar bis November an. 

Zusätzlich lassen sich Sondertermine für Schulklassen und größere Gruppen vereinba-

ren. 

Daneben werden eine Vielzahl an geführten Touren und Umweltbildungsmaßnamen von 

gemeinnützigen und gewerblichen Anbietern im Naturpark geboten. Das Angebot reicht 

von „reinen“ Natur- und Umweltthemen über Fischerfahrten bis hin zu Kreativ-Workshops 

und sinnlichem Erleben in der Natur. 

Nachfolgende Tabelle gibt eine Übersicht über Anbieter und Themenschwerpunkte von 

geführten Touren und Umweltbildungs-Veranstaltungen (2008). Naturgemäß kann die 

Darstellung nur eine Momentaufnahme wiedergeben. Sie soll lediglich die Vielfalt an 

Anbietern und Veranstaltungen zeigen, Anspruch auf Vollständigkeit erhebt sie nicht. 

Tabelle 84: Umweltbildungsmaßnahmen und -anbieter im Naturpark 

Anbieter Beispielangebote (Auswahl) 

Naturpark Sternberger Seenland 

www.np-sternberger-seenland.de, 
09.2008 

Dem Biber auf der Spur 

Pilzwanderungen 

Das größte Durchbruchstal der Warnow 

Natur und Geschichte der Mildenitz 
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Anbieter Beispielangebote (Auswahl) 

Haus Biber & Co Bibertag mit Exkursionen 

Exkursionen auf Anfrage 

Deutsche Waldjugend im Bunds-
forst Kaarz 

www.kaarz.dwj-puenktchen.de, 
09.2008 

Projektwochen und -tage 

Zeltlager und Fahrten mit Waldläufern 

Volkshochschule Brüel Vogelbeobachtungen im Naturpark 

Bienenzucht 

Freilichtmuseum Groß Raden 

www.kulturwerte-mv.de, 09.2008 

Kräutertag 

Fledermausnacht in Zusammenarbeit mit dem NP SSL 

Naturschutzstation Karnin 
www.umweltschulen.de, 09.2008 

Bietet Forschungsgruppen, Schulklassen, Vereinen und Verbänden 
Räume für Umwelt- und Naturschutzprojekte (eigene Umweltbil-
dungsangebote werden derzeit nicht angeboten) 

Land-Art 

www.land-art.de, 09.2008 

Den Geschmack fühlen 

Die Reise der Steine 

Sinnesreise durch die Natur 

Werkstatt Jülchendorf 

www.juelchendorf.de, 09.2008 

Erlebniswerkstatt NSG Jülchendorfer Trockenhänge/ Tagebuch der 
Sinne 

Erlebniswerkstatt Warnow-Urstromtal/ Holz&Erde 

Erlebniswerkstatt Naturpark Sternberger Seenland/ Fotosafari 

Der Wanderer 

www.wanderer-aktivtour.de, 
09.2008 

Geführte Biber-Kanusafari 

Eisvogel-Kanusafari 

Schneckenspur 

www.schneckenspur.de, 09.2008 

Fachkundige Naturspaziergänge mit pflanzlichen und tierischen 
Begegnungen 

Der Klosterfischer 

www.der-klosterfischer.de, 09.2008 

Bootsfahrten mit dem Fischer über den Neuklostersee 

Sternberger Seenfischerei Bootsfahrten mit dem Fischer nach Groß Raden 

Förderverein Sternberger Seenland 
e.V. 

Klasse in Fahrt 

Feriencamp Kobrow II 

Landhaus Bondzio Geführte Wanderungen entlang des archäologischen Lehrpfades 

MECKLENBURG ADVENTURE 
TOURS (Matours) 

www.mecklenburg-adventure-
tours.de, 09.2008 

Abenteuer-Touren mit dem Land Rover 

Hochseilgarten/ Schullandheim/ 
Jugendscheune Neukloster 

www.jugendscheune-
neukloster.de, 09.2008 

Waldführungen mit dem Revierförster 

Geführte Kanutouren 

Mountainbiketour mit Naturparkranger 

Naturdorf Eickhof 

www.naturdorf-eickhof.de, 09.2008 

Natur-&Wildnispädagogik 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an die angegebenen Quellen 
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WARINER FREMDENVERKEHRSVEREIN E.V., Herr M. Grünberg: Mündliche Mitteilung vom 
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D.3 Internetlinks 

Zitierter Internetlink  
(alphabetisch geordnet) 

Betreiber der Website  Monat + Jahr der 
Abrufe 

www.amt-ostufer-schweriner-see.de Amt Ostufer Schweriner See  07.2008 

www.angeln-in-mv.de  Tourismusverbands M-V: Angelportal 08.2008 

www.angelregionen.de Fortbildungsakademie der Wirtschaft 
(FAW) 

08.2008 

www.asb-crivitz.com Arbeiter-Samariter-Bund Kreisverband 
Parchim e.V. 

07.2008 

www.auf-an-die-ostsee.de Tourismuszentrum Mecklenburgische 
Ostseeküste GmbH 

08.2008 

www.auf-nach-mv.de Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 

08.2008 

www.bimes.de BIMES Binnenfischerei GmbH 11.2009 

www.bmelv.de BMELV/Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz 

04.2009 

www.bundeswehr.de Bundeswehr: Angaben zu Stationie-
rungskonzepten und Standor-
ten/wichtigsten Änderungen der Bundes-
wehr 

08.2008 

www.buslinie100.de Buslinie 100 08.2008 

www.bvl.bund.de BVL/Bundesamt für Verbraucherschutz 
und Lebensmittelsicherheit 

11.2008, 03.2009 

www.dehoga-mv.de DEHOGA Landesverband M-V e.V. 08.2008 

www.der-klosterfischer.de Der Klosterfischer - Fischereihof Andreas 
Kleinert 

09.2008 

www.destatis.de Statistisches Bundesamt Deutschland 07.2008 

www.destinet.de DESTINET - Infodienst Destinationsma-
nagement 

05.2007 

www.diakonie-guestrow.de Diakonieverein Güstrow e.V. 08.2008 

www.dirkshof.de Dirkshof Erneuerbare Energien GmbH 09.2008 

www.drk-parchim.de Deutsches Rotes Kreuz Kreisgeschäfts-
stelle Parchim 

07.2008 

www.dwd.de DWD/Deutscher Wetterdienst: Klimada-
ten Deutschland 

09.2008 

www.festspiele-mv.de Festspiele Mecklenburg-Vorpommern 
gGmbH 

11.2009 

www.foerderverein-kobrow.de Museumsdorf Kobrow II 08.2008 

www.geosite.uni-greifswald.de Geosite Datenbank Greifswald 05.2009 

www.geschichtsspuren.m-vp.de Udo Funk, Dipl.-Historiker & Dipl.-
Archivar 

12.2009 

www.gfw-mv.de INVEST in M-V 07.2008 

www.gku-se.de GKU Standortentwicklung GmbH: Kon-
version vom Bundeswehrstandorten 

09.2008 

www.golchenerhof.de Golchener Hof 08.2008 

www.gross-raden.de Archäologisches Freilichtmuseum Gross-
Raden 

08.2008 
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Zitierter Internetlink  
(alphabetisch geordnet) 

Betreiber der Website  Monat + Jahr der 
Abrufe 

www.gutshaeuser.de Ilka Zander, Jörg Matuschat 12.2009 

www.gut-sternberg.de MGD Mecklenburgische Güterverwal-
tungs- und Dienstleistungsgesellschaft 
mbH & Co. KG 

09.2008 

www.haus-am-bibowsee.de PWG – Pflege- & Wiedereingliederungs 
GmbH 

07.2008 

www.hdb-luessow.de/kloster-tempzin Pilgerherberge Kloster Tempzin 01.2009 

www.helios-kliniken.de HELIOS Kliniken GmbH 08.2008 

www.ihk-schwerin.de Industrie und Handelskammer zu Schwe-
rin 

07.2008 

www.insm-regionalranking.de Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft 07.2008 

www.investguide-mv.de Investguide M-V 08.2008 

www.jagdnetz.de DJV/ Deutscher Jagdschutz-Verband 
e.V.: Informationen zum Wildtier-
Informationssystem der Länder Deutsch-
lands (WILD), 

04.2009 

www.juelchendorf.de Werkstatt Jülchendorf 09.2008 

www.jugendscheune-neukloster.de Jugendscheune Neukloster 08.2008 

www.kaarz.dwj-puenktchen.de Deutsche Waldjugend im Bundesforst 
Kaarz 

09.2008 

www.kanu.de Deutscher Kanu-Verband e.V. 12.2008 

www.kiek-in-barnin.de Landgasthaus „Kiek In“ Barnin 08.2008 

kjr-pch.jugend.inmv.de Jugendring Landkreis Parchim 07.2008 

www.kirche-qualitz.de Pastorin Helga Müller, Baumgarten 09.2008 

www.kloster-dobbertin.de Diakoniewerk Kloster Dobbertin gGmbH 08.2008 

www.kreis-gue.de Landkreis Güstrow 11.2009 

www.kreis-pch.de Landkreis Parchim 08.2008, 11.2009 

www.kulturportal-mv.de Kultur Portal M-V 08.2008 

www.kulturwerte-mv.de Landesamt für Kultur und Denkmalpflege 08.2008 

www.kunst-offen.com Tourismusverband Mecklenburg Vor-
pommern 

08.2008 

www.lallf.de Landesamt für Landwirtschaft, Lebens-
mittelsicherheit und Fischerei 

08.2008 

www.land-art.de Land-Art Kunsthandwerk GmbH 09.2008 

www.landurlaub.m-vp.de LANDURLAUB Mecklenburg-
Vorpommern e. V. 

09.2008 

www.lfamv.de, lfa.info-agrarportal.de Landesforschungsanstalt für Landwirt-
schaft und Fischerei (LFA) 

8.2008 

www.lfa-saeugetiere.de Landesfachausschuss Säugetierkunde 
Brandenburg-Berlin: Projekt „Hilfe für den 
Fischotter - Lebensraumgestaltung und 
Biotopvernetzung“ , Stand: 04/2009 

10.2009 

www.lfi-mv.de Landesförderinstitut M-V 08.2008 

www.lms-beratung.de Landwirtschaftsberatung Mecklenburg 
Vorpommern/ Schleswig Holstein GmbH 
(LMS) 

08.2008 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 





���


Zitierter Internetlink  
(alphabetisch geordnet) 

Betreiber der Website  Monat + Jahr der 
Abrufe 

www.lung.mv-regierung.de Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 
Geologie Mecklenburg-Vorpommern 

09.2009 

www.mbbf-owi.de MBBF Windparkplanung GmbH & Co. KG 09.2008 

www.mbbf-owi.de MBBF Windparkplanung 

GmbH & Co. KG 

09.2008 

www.mb-research.de Michael Bauer Research GmbH 07.2008 

www.mecklenburg-adventure-tours.de MECKLENBURG ADVENTURE TOURS 
(Matours 

09.2008 

www.mecklenburg-schwerin.de Tourismusverband Mecklenburg-
Schwerin e.V. 

09.2008 

www.milhahnspurensuche.de heike milhahn 12.2009 

www.mv-maritim.de tangram documents Gesellschaft für 
technische Dokumentation und Kommu-
nikation mbH: Wassersportportal M-V 

09.2008 

www.mvnet.de DVZ Datenverarbeitungszentrum M-V 
GmbH 

08.2008 

www.mvregio.de MVREGIO – Nachrichten für M-V 09.2008 

www.nationale-naturlandschaften.de EUROPARC Deutschland 09.2008 

www.naturdorf-eickhof.de Naturdorf Eickhof 09.2008 

www.naturpark-seenland.de Tourismusportal Naturpark Sternberger 
Seenland 

08.2008 

www.naturwaelder.de BLE/Bundesanstalt für Landwirtschaft 
und Ernährung 

11.2008 

www.nordwestmecklenburg.de Landkreis Nordwestmecklenburg 08.2008, 11.2009 

www.np-sternberger-seenland.de Naturpark Sternberger Seenland 08.2008, 09.2008, 
11.2009 

www.oldtimermuseum-grossraden.de Oldtimermuseum Groß Raden 08.2008 

www.orte-in-mv.de/Ort/607_Lohmen/ Touristinformation Lohmen 08.2008 

www.ostufer-schweriner-see.de Wirtschaftsvereinigung Ostufer Schweri-
ner See e.V. 

08.2008 

www.parchim-investor.de Investorenforum Landkreis Parchim 08.2008 

www.pflegestuetzpunkte-mv.de Diakonisches Werk der Evangelisch-
Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 
e.V. 

07.2008 

www.prognos.com PROGNOS AG 07.2008 

www.qualitaetskontor.de Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 

11.2009 

www.regierung-mv.de Regierungsportal M-V 08.2008, 09.2009 

www.rehakliniken.de Medizinische Medien Informations GmbH 07.2008 

www.rehazentrum-neukloster.de Rehazentrum Neukloster 07.2008 

www.reiten-in-mv.de Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 

10.2008 

www.rostock.eurawasser.de Eurawasser Nord GmbH: Angaben zu 
Wasserver- und Abwasserentsorgung 

09.2008 

www.rothenerhof.de Rothener Hof e.V.: 08.2008 
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Zitierter Internetlink  
(alphabetisch geordnet) 

Betreiber der Website  Monat + Jahr der 
Abrufe 

www.rothener-muehle.de Rothener Mühle 08.2008 

www.sagen-und-maerchenstrasse-
classic.de 

Petermännchen Kulturfördergesellschaft 
des alten Brauchtums e.V. 

08.2008 

www.schneckenspur.de Meike-Christine Karl  
Diplom-Biologin, Umweltpädagogin 

09.2008 

www.schwerin.de Landeshauptstadt Schwerin 08.2008 

www.seeblick-region-lohmen.de Seeblick Region Herz Mecklenburg 10.2008 

www.seehotel-neuklostersee.de Kunstscheune Nakensdorf 08.2008 

www.seenlandkunst.de Seenlandkunst 08.2008 

www.see-natour-schwerin.de Landeshauptstadt Schwerin 08.2008 

www.stadt-neukloster.de Stadt Neukloster 08.2008 

www.stadt-sternberg.de Stadt Sternberg 08.2008 

www.statistik-mv.de Statistisches Amt Mecklenburg-
Vorpommern 

07.2008, 08.2008 

www.stirlgmbh.de Stirl Anlagentechnik GmbH 10.2008 

www.strom-magazin.de i12 GmbH Linden 10.2008 

www.svz.de Schweriner Volkszeitung 08.2008, 5.2009 

www.tmv.de Tourismusverband Mecklenburg-
Vorpommern e.V. 

09.2008 

www.tourismuszentrum-ostseekueste.de Tourismuszentrum Mecklenburgische 
Ostseeküste GmbH 

12.2008 

www.umweltschulen.de Tilmann Langner Umweltbildung - Um-
weltberatung 

09.2008 

www.uv-mecklenburg.de Unternehmerverband Norddeutschland 
Mecklenburg-Schwerin e.V. 

08.2008 

www.ventotec.de Windpark Tarnow 09.2008 

www.vhs-nwm.de Volkshochschule Landkreis Nordwest-
mecklenburg 

07.2008 

www.vhs-parchim.de Volkshochschule Landkreis Parchim 07.2008 

www.waldglasmuseum.de Mecklenburger Waldglasmuseum e.V..: 08.2008 

www.wald-mv.de Landesforst M-V: Angaben zu Wildver-
kauf in Forstämtern 

08.2008 

www.wald-mv.de Landesforst Mecklenburg-Vorpommern: 
Angaben zu Prozessschutzflächen 

02.2009 

www.wanderer-aktivtour.de WANDERER Kanu, Rad & Reisen 09.2008 

www.wandermagazin.de W & A Marketing & Verlag GmbH 08.2008 

www.warnowwildlife.d WARNOW WILDLIFE, "Krebsgarten 
Basthorst" 

06.2009 

www.waz-guestrow.de Wasserversorgungs- und Abwasser-
zweckverband Güstrow-Bützow-
Sternberg (WAZ): Angaben zu Wasser-
ver- und Abwasserentsorgung 

09.2008 

www.wegweiser-kommune.de Bertelsmann Stiftung 07.2008 

www.weisseflotteschwerin.de Weisse Flotte Schwerin 08.2008 
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Zitierter Internetlink  
(alphabetisch geordnet) 

Betreiber der Website  Monat + Jahr der 
Abrufe 

www.westmecklenburg-schwerin.de Regionaler Planungsverband Westmeck-
lenburg 

10.2008 

www.wfg-nordwestmecklenburg.de Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nord-
westmecklenburg mbH 

08.2008 

www.winston-golf.de WINSTONgolf GmbH 08.2008 

wirtschaftsfoerderung.kreis-gue.de Wirtschaftsförderungsgesellschaft Güst-
row mbH 

08.2008 

www.wrrl-mv.de LUNG M-V/Landesamt für Umwelt, 
Naturschutz und Geologie: Angaben zur 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 

08.2009 

www.wwav.de Warnow-Wasser- und Abwasserverband 
(WWAV): Angaben zu WASSERVER- 
und Abwasserentsorgung 

07.2009 

www.zukunft-breitband.de Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie, Referat Öffentlichkeitsarbeit 

09.2008 

www.zv-schwerinerumland.de Zweckverband Schweriner Umland (ZV): 
Angaben zu Wasserver- und Abwasser-
entsorgung 

09.2008 

www.zvwis.de Zweckverband Wismar: Angaben zu 
Wasserver- und Abwasserentsorgung 

09.2008 

www2.mediclin.de/kliniken/crivitz MediClin Krankenhaus am Crivitzer See 07.2008 
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Anhang 

Tabellen 

Tabelle 85: Ämter und Gemeinden im Naturpark und im Untersuchungsgebiet 

Amt Gemeinde Gesamtfläche in 
ha (01.04.2005) 

Fläche im Untersu-
chungsgebiet (ha) 

Fläche im Natur-
park (ha) 

Baumgarten 3.917,0 3.017 900,7 

Bernitt 7.374,9 6.884,2 490,7 

Dreetz 1.196,7 1.196,7 - 

Rühn 1.445,5 1.445,5 - 

Steinhagen 1.010,4 1.010,4 - 

Tarnow 4.087,9 3.707,2 380,7 

Amt Bützow-
Land 

Warnow 4.215,8 1.114,7 3.101,1 

Crivitz, Stadt 5.897,3 4.121,9 1.775,4 Amt Crivitz  

Demen 4.691,3 4.343,7 347,6 

Gülzow-Prüzen 5.826,0 4.407,7 1.418,3 

Klein Upahl 800,7 244,6 556,1 

Amt Güstrow-
Land 

Lohmen 3.467,4 2.091,7 1.375,7 

Bibow 2.373,1 1.147,2 1.225,9 

Glasin 3.959,1 3.409,5 549,6 

Jesendorf 2.111,2 2.111,2 - 

Lübberstorf 1.309,8 681,9 627,9 

Neukloster, Stadt 2.739,5 1.881,8 857,7 

Warin, Stadt 4.436,6 58,9 4.377,7 

Amt Neuklos-
ter-Warin  

Zurow 4.089,8 2.955,9 1.133,9 

Cambs 2.064,4 1.612,2 452,2 

Dobin am See 3.554,9 3.554,9 - 

Gneven 1.037,5 277,6 759,9 

Godern 459,0 278,9 180,1 

Langen Brütz 1.540,4 369,5 1.170,9 

Leezen 2.683,7 1.814,7 869,0 

Pinnow 1.418,1 632,2 785,9 

Amt Ostufer 
Schweriner 
See 

Raben Steinfeld 971,8 591,8 380,0 
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Amt Gemeinde Gesamtfläche in 
ha (01.04.2005) 

Fläche im Untersu-
chungsgebiet (ha) 

Fläche im Natur-
park (ha) 

Blankenberg 2.145,9 - 2.145,9 

Borkow 2.799,2 - 2.799,2 

Brüel, Stadt 2.713,1 - 2.713,1 

Dabel 2.486,6 591,6 1.895,0 

Hohen Pritz 2.359,6 1.319,8 1.039,8 

Kobrow 3.754,3 3.199,1 555,2 

Kuhlen-Wendorf 4.996,1 702,8 4.293,3 

Langen Jarchow 1.091,5 121,6 969,9 

Mustin 2.622,2 - 2.622,2 

Sternberg, Stadt 6.745,1 251,1 6.494,0 

Weitendorf 4.220,0 1.984,4 2.235,6 

Witzin 1.885,6 - 1.885,6 

Amt Stern-
berger 
Seenland-
schaft 

Zahrensdorf 1.420,6 - 1.420,6 

Quelle: www.mvnet.de 08.2008, eigene Ermittlung 

Tabelle 86: Stand der Bevölkerung (2007) und Bevölkerungsentwicklung 1990-2007 in 

den Gemeinden der Naturparkregion 

Fläche in ha 
(01.04.2005) 

Fläche in ha 
(01.04.2005) 

Bevölkerung 
(31.12.1990) 

Bevölkerung 
(31.12.2007) 

Bevölkerungsentwicklung 
(31.12.1990-31.12.2007) 

Amt Bützow-Land 

Baumgarten 3.917,0 556 935 379 

Bernitt 7.374,9 641 1802 1161 

Dreetz 1.196,7 235 231 -4 

Rühn 1.445,5 661 674 13 

Steinhagen 1.010,4 743 837 94 

Tarnow 4.087,9 789 1231 442 

Warnow 4.215,8 874 1025 151 

Amt Crivitz 

Crivitz, Stadt 5.897,3 4528 4784 256 

Demen 4.691,3 1923 1097 -826 

Amt Güstrow-Land 

Gülzow-Prüzen 5.826,0 1041 1710 669 

Klein Upahl 800,7 416 290 -126 

Lohmen 3.467,4 547 774 227 

Amt Neukloster-Warin 

Bibow 2.373,1 210 387 177 

Glasin 3.959,1 495 883 388 

Jesendorf 2.111,2 502 480 -22 

Lübberstorf 1.309,8 329 245 -84 
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Fläche in ha 
(01.04.2005) 

Fläche in ha 
(01.04.2005) 

Bevölkerung 
(31.12.1990) 

Bevölkerung 
(31.12.2007) 

Bevölkerungsentwicklung 
(31.12.1990-31.12.2007) 

Neukloster, 
Stadt 

2.739,5 4743 4019 
-724 

Warin, Stadt 4.436,6 3691 3623 -68 

Zurow 4.089,8 908 1366 458 

Amt Ostufer Schweriner See 

Cambs 2.064,4 595 739 144 

Dobin am See 3.554,9 k.A. 1967  

Gneven 1.037,5 135 390 255 

Godern 459,0 168 346 178 

Langen Brütz 1.540,4 341 510 169 

Leezen 2.683,7 1350 2229 879 

Pinnow 1.418,1 450  1598 1148 

Raben Stein-
feld 

971,8 679 1139 
460 

Amt Sternberger Seenlandschaft 

Blankenberg 2.145,9 495 437 -58 

Borkow 2.799,2 582 538 -44 

Brüel, Stadt 2.713,1 3399 2954 -445 

Dabel 2.486,6 2014 1448 -566 

Hohen Pritz 2.359,6 438 487 49 

Kobrow 3.754,3 656 485 -171 

Kuhlen-
Wendorf 

4.996,1 644 (Kuhlen) + 
490 (Wendorf) 

971 
-163 

Langen J 
archow 

1.091,5 227 285 
58 

Mustin 2.622,2 496 484 -12 

Sternberg, 
Stadt 

6.745,1 5142 4490 
-652 

Weitendorf 4.220,0 466 476 10 

Witzin 1.885,6 582 519 -63 

Zahrensdorf 1.420,6 396 367 -29 

Quelle: www.mvnet.de/inmv/land-mv/stala/sis/ 08.2008 
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Tabelle 87:  Altablagerungen und Altlastenstandorte im Untersuchungsraum 

LK Gemeinde Ort/Bezeichnung Altablagerung (AAT)/Altlaststandort (AST) 

Blankenberg Blankenberg AAT: Mülldeponie 

Borkow AST: Tankstelle Borkow 

Woserin AAT: Mülldeponie 

Thurow AST: Milchhof (Öllager, Werkstatt) 

Brüel AST: ACZ 

Brüel, Nechentiner Weg AAT: Mülldeponie 

Brüel AAT: Mülldeponie 

Brüel 

Keez AAT: Mülldeponie 

Dabel Dabel AAT: 2x Mülldeponie 

Gneven Gneven AAT: Mülldeponie 

Godern Godern AAT: 2x Mülldeponie 

Kobrow I Kobrow I AAT: Mülldeponie 

Kobrow II Kobrow II AAT: Mülldeponie 

Tessin AAT: Mülldeponie 

Nutteln AST: Scheune 

Zaschendorf AST: Düngerschuppen 

Kuhlen 

Kuhlen AAT: 2x Mülldeponie 

Langen-Brütz AAT: 2x Mülldeponie 

Kritzow AAT: Mülldeponie 

Langen-Brütz 

Langen-B., Kieckenburg AAT: Mülldeponie 

Langen-Jarchow Langen-Jarchow AAT: Mülldeponie 

Mustin AST: Stallgelände 

Lenzen AAT: Mülldeponie 

Mustin 

Rothen Mühle AAT: Mülldeponie 

Pinnow, Petersberg AAT: 3x Mülldeponie Pinnow 

Pinnow, Sandberg AAT: Mülldeponie 

Sternberg AST: Autocenter, Minoltankstelle, Gaswerk 

Sternberg AAT: 3x Mülldeponie 

Sternb., Schwarzer Weg AAT: Mülldeponie 

Sternb., Sternberger 
Burg 

AAT: Mülldeponie 

Sternberg 

Sternberg AST: SGS Bus & Reisen 

Weitendorf Weitendorf AAT: Mülldeponie 

Holzendorf AST: Siloanlage, Schafstall Wendorf 

Wendorf AAT: Mülldeponie 

PCH55 

Witzin Witzin AST: Milchviehanlage 

                                                
55

 Angaben nur für den Bereich des Naturparks, nicht für die Region 
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LK Gemeinde Ort/Bezeichnung Altablagerung (AAT)/Altlaststandort (AST) 

 Witzin AAT: Mülldeponie  

Zahrensdorf Zahrensdorf AAT: Mülldeponie 

Wendorf AAT: Altdeponie Baumgarten 

Laase AAT: Altdeponie 

Eickhof AAT: Altdeponie 

Lübzin AAT: Altdeponie 

Wanow AST: Altstandort, Tankstelle 

Eickhof AST: Altstandort, Tankstelle 

Warnow 

Lübzin AST: Altstandort, Tankstelle 

Tarnow Boitin AAT: Altdeponie 

Tieplitz AAT: Altdeponie 

Prüzen AAT: Altdeponie 

GUE 

Gülzow-Prüzen 

Groß Upahl AAT: Altdeponie 

Bibow Bibow AAT: Sperrmülldeponie 

Glasin Glasin AAT: Deponie 

Büschow AAT: Deponie Jesendorf 

Jesendorf AAT: 3x Deponie 

Ravensruh AAT: Deponie 

Rügkamp AAT: Deponie 

Nevern AAT: Deponie 

Neukloster 

Am Hellberg AAT: Deponie 

Am Drosselweg AAT: Deponie Warin 

Warin AAT: Deponie I und II 

Kahlenberg AAT: Deponie 

Reinstorf AAT: Deponie 

NWM 

Zurow 

Zurow AAT: Deponie 

Quelle: Auszüge aus den Altlastenregistern der Landkreise, schriftliche Zuarbeiten der Landkreise 
Güstrow (per mail am 18.9.2008), Nordwestmecklenburg (per Post am 1.9.2008), Parchim 
(per mail am 18.8.2008) 
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Tabelle 88: Prognosen möglicher Auswirkungen/ Tendenzen für ausgewählte Hand-

lungsfelder infolge des Klimawandels in Mecklenburg-Vorpommern 

Mögliche Auswirkungen/Tendenzen für einzelne Handlu ngsfelder 

Wasserwirtschaft  
�� innerjährliche Veränderungen bei den Wasserhaushaltsgrößen Verdunstung, Versickerung 

und Bodenfeuchte 
�� Zunahme der Verdunstung im Winter, jahresbezogen und im Mittel Abnahme der Verduns-

tung 
�� Verringerung der Bodenfeuchte vom Sommer bis in die Wintermonate 
�� insgesamt Zunahme der Versickerung, die bei sickerwasserdominierten Standorten weitge-

hend der Grundwasserneubildung entspricht; Abnahme der Versickerung im Sommer und 
Herbst, späteres Einsetzen der Hauptsickerungsperiode im Spätherbst, aber deutliche Zu-
nahme vom Januar bis in das zeitige Frühjahr 

�� starker Anstieg der Grundwasserneubildung ab ca. Januar bis in das zeitige Frühjahr infolge 
höherer winterlicher Niederschlagsmengen, damit einhergehend höheres Grundwasserdar-
gebot für diesen Zeitraum (insgesamt leichte Zunahme der Grundwasserneubildung in der 
Jahresgesamtbilanz) 

�� zurück gehender Niederschlag und verringerte Grundwasserneubildung in den Sommermo-
naten 

�� Auswirkungen auf die Landwirtschaft durch Verringerungen der Bodenwasservorräte in der 
Vegetationsperiode von bis zu 25% möglich 

�� Rückgang an jährlicher Grundwasserneubildung bzw. eine Absenkung der Grundwasser-
spiegel regional möglich durch veränderte Bewirtschaftungsverhältnisse der Böden und einen 
erhöhten Beregnungsbedarf (aus dem Grundwasser)  

�� Großräumige Betroffenheit insbesondere der Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern 
durch Abnahme der Sommerniederschläge und Verschärfung von Dürreperioden 

�� Erhöhung der Verdunstung in Feuchtgebieten und auf Standorten mit flurnahem Grundwas-
ser aufgrund der Temperaturerhöhung  

�� vermehrtes Auftreten von extremen Niedrigwässern im Sommer und Herbst infolge einer 
deutlichen Verminderung der Grundwasserneubildungsrate in der zweiten Jahreshälfte 
(Sommertrockenperioden); infolge dessen stärkere Schwankungen der Wasserspiegellagen 
der Seen durch verringertes Grundwasserdargebotes und der tendenziellen Zunahme des 
Defizits in der klimatischen Wasserbilanz der Sommermonate  

�� generelle Zunahme der Wahrscheinlichkeit von Hochwässern bedingt durch die Zunahme der 
Intensität und Häufigkeit von Starkniederschlagsereignissen (gilt insbesondere für die kleinen 
Einzugsgebiete, kann bei Zunahme von Wetterlagen, die zur Ausbildung großräumiger Stark-
regenfelder führen, aber auch die größeren Flüsse wie die Warnow betreffen) 

�� In Westmecklenburg würde den Modellrechnungen zufolge die höhere Verdunstung im 
Winter durch eine Zunahme der Winterniederschläge weitgehend kompensiert werden. Der 
jahreszeitliche Gang des abnehmenden Grundwasserstandes unterliegt kaum Veränderun-
gen. 

Insgesamt kann von West nach Ost von einer signifikanten Zunahme der Auswirkungen der 
Klimaveränderungen auf die Wasserwirtschaft in Form von abnehmendem Grundwasserdargebot 
und sinkenden Grundwasserspiegeln ausgegangen werden. 

Hydrologie und Wasserqualität  
�� längere Überflutungen und dauerhafte Vernässungen in den Flussmündungsbereichen 
�� verringerte Abflussraten und verringerte Nährstofffrachten durch verringerte sommerliche 

Niederschläge entlang von Flusseinzugsgebieten 
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Mögliche Auswirkungen/Tendenzen für einzelne Handlu ngsfelder 

Biodiversität/ Naturschutz  
�� Erhöhung des Anpassungsdrucks auf Ökosysteme und Biodiversität 
�� Veränderung von Flora, Fauna und Ökosystemen 
�� erhebliche Beeinträchtigung der Wälder/Waldökosystem durch Trockenheit 
�� Verschlechterung der Situation für Bäume zusätzlich durch massenhaften Befall mit Schadin-

sekten, deren Vermehrung und/oder Ausbreitung durch die verlängerte Vegetationsperiode 
mit milderen Übergangsjahreszeiten sowie den trockenheitsbedingten Anstieg der Wald-
brandgefahr und die Zunahme von Sturmereignissen 

�� Verringerung der Wasserverfügbarkeit in Söllen und Veränderung der bisherigen Wasserfüh-
rungsperiodik im Jahresverlauf durch Erhöhung der Temperaturen und Häufung von Extrem-
ereignissen (z.B. lange Dürreperioden), folglich Verschlechterung der Lebensbedingungen 
für zahlreiche spezialisierte aquatische Organismen und Verlust der ökosystemare Funktion 
als Trittsteinbiotop für aquatische Arten 

�� Stärkere Mineralisierung von Torf und folglich Moorschwund durch möglichen Rückgang der 
jährlichen Grundwasserneubildung verbunden mit einer Absenkung der Grundwasserspiegel 
und erhöhtem Risiko von Niedrigwasserereignissen, damit einhergehend erhöhtes Risiko der 
Freisetzung von gespeichertem Kohlenstoff in Form von Kohlendioxid sowie weiterer klimare-
levanter Gase infolge der Mineralisierungsprozesse sowie Wandel in Flora und Fauna und in 
deren Gemeinschaften 

Forstwirtschaft  
�� Substanzabbau (Kohlenstoffverluste) durch Temperaturerhöhung 
�� Verlängerung der Vegetationszeit und folglich der Wachstumsphase 
�� Erhöhung der Früh- und Spätfrostschäden 
�� Wachstumsdepressionen sowie örtlich auch Dürreschäden bei Kopplung der Temperaturer-

höhung in der Vegetationszeit mit geringeren Niederschlägen 
�� Verminderung der Vitalität und damit der Widerstandsfähigkeit der Bäume gegenüber einer 

Vielzahl von Schadfaktoren durch Sommerdürren 
�� Auswaschungsverluste von Nitrat über das Bodensickerwasser unter bestimmten Standorts- 

und Bestandesverhältnissen, damit einhergehend Versauerungsschübe und Nährstoffverlus-
te 

�� Zunahme von Häufigkeit und Intensität der Schäden durch Schadinsekten (bereits vorkom-
mende Schaderreger) 

�� Auftreten „neuer“ Schadinsekten bzw. südlicher Arten, die sich nordwärts ausbreiten 
�� Zunahme von Infektionen durch Bakterien und Pilze durch Erwärmung (vor allem im Winter)  
�� Erhöhung der Sturmwurfgefahr durch Niederschlagszunahme im Winterhalbjahr (besondere 

Gefährdung der Fichte) 
�� Erhöhung der Insektenkalamität und der Dürreanfälligkeit hervorgerufen durch Schädigung 

der Feinwurzeln gekoppelt an Erhöhung von Sturmschäden 
�� Erschwerung der Holzernte, vor allem der Holzrückung wegen aufgeweichter Böden bzw. 

Wege 
�� Höhere Niederschläge im Winter gekoppelt mit verminderten Niederschlägen und erhöhter 

Verdunstung im Sommer führen zu einer Verschärfung von Wechselfeuchte und Grundwas-
serschwankungen im Boden. Darauf sind viele Baumarten nicht angepasst. (Gefährdung von 
Baumarten) 

Landwirtschaft  
�� Zunahme der Bodenerosion durch Wind (in trockenen Sommern) und Wasser (durch Stark-

niederschläge im Winter und Sommer), damit einhergehend Humusverluste 
�� Verschlämmung der Böden durch Starkregenereignisse 
�� Verschlechterung der Befahrbarkeit der Böden im Herbst 
�� Erhöhung des Energie- und Materialaufwandes für Bodenbearbeitung in trockenen Sommern 
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Mögliche Auswirkungen/Tendenzen für einzelne Handlu ngsfelder 

�� erhöhte Mineralisation und Zunahme der Nitratauswaschung in das Grundwasser durch 
milde Herbst- und Wintertemperaturen und zunehmende Niederschläge besonders auf san-
digen Böden 

�� Zuwächse des Humusgehaltes in Sommermonaten 
�� verlängerte Vegetationsperiode, Verschiebung von Anbaugrenzen, damit einhergehend 

Erhöhung des Früh- und Spätfrostrisiko 
�� Erhöhung des Risikos der Auswinterung durch fehlende Schneedecke und ständige Tempe-

raturschwankungen 
�� Chance von Ertragszuwächsen bei der Getreideproduktion  
�� Erhöhung des Ertrags und der Qualität auf Mineralstandorten für die Grünlandbewirtschaf-

tung durch zunehmende Winterniederschläge und Temperaturanstieg 
�� Risiko für die Ertragsbildung durch Dürreperioden  
�� Höhere Erträge, mehrfache Flächenbelegung und neue Arten im Gartenbau 
�� Temperatur- und Niederschlagsänderungen können das Risiko von Epidemien, insbesondere 

tierischer Schädlinge für bereits vorhandene Schädlinge erhöhen 
�� generelle Erhöhung des Ernte- und Ertragsrisiko durch Zunahme von Extrem-

Wetterereignissen 
�� in der Tierhaltung Betroffenheit der Milchrinder aufgrund geringer Hitzetoleranz, Risiken bei 

Milchleistung, Gesundheit und Fortpflanzung 

Quelle: WM M-V (2008) 

Tabelle 89: Naturnahe Fließgewässerabschnitte im Untersuchungsgebiet 

Fließgewässer-
abschnitt 

Länge FFH-Gebiet LRT-
Bewertung  

Charakteristik 56 

Warnow     

zwischen Barniner 
See und Rönken-
dorfer Mühle 

ca. 
5 km 

DE 2138-302 C ausgebauter und regelmäßig unterhaltener 
Warnowabschnitt, aber mit charakteristischer 
Artenausstattung und hoher faunistischer Bedeu-
tung (Biber, Fischotter, Elritze, Forelle und 
Steinbeißer, Süßwasserschwamm der Gattung 
Spongilla, Flussmuschelarten der Gattung Unio, 
landwirtschaftliche Nutzung überwiegend bis an 
unmittelbaren Gewässerrand 

Erosionstal bei 
Gädebehn 

ca. 
4 km 

DE 2138-302 B naturnaher Abschnitt mit guter Ausprägung der 
Fließgewässerstrukturgüte (Kerbtal), sehr hoher 
Anteil charakteristischer Pflanzenarten, fließge-
wässerbegleitenden Erlen- und Eschenwälder 
bzw. -säume, hohe Nährstoffbelastung, besonde-
re faunistische Bedeutung durch Vorkommen von 
Flussmuscheln der Gattung Unio, Fischotter, 
Biber, Elritze, Forelle und Steinbeißer, keine 
Gewässerunterhaltung (nur Totholzentnahme) 

                                                
56

 auf der Grundlage der Kartierungsergebnisse der FFH-Managementplanung (GNL 2008) bzw. der Erhebungen der 
BVP/ WRRL 
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Fließgewässer-
abschnitt 

Länge FFH-Gebiet LRT-
Bewertung  

Charakteristik 56 

zwischen Erosi-
onstal und Augus-
tenhof 

ca. 
2,5 km 

DE 2138-302 C ausgebauter Warnowabschnitt mit sehr hoher 
Anzahl besonders charakteristischer Arten, sehr 
hohe Nitratbelastung, faunistische Bedeutung 
durch Vorkommen von Flussmuscheln der 
Gattung Unio, Fischotter, Biber, Elritze, Forelle 
und Steinbeißer, regelmäßige Gewässerunterhal-
tung, landwirtschaftliche Nutzung bis an unmittel-
baren Gewässerrand 

Warnowtal bei 
Langen Brütz/ 
Karnin 

ca. 
5 km 

DE 2138-302 B naturnaher Warnowabschnitt mit Durchbruchstal 
bei Karnin mit fließgewässerbegleitenden Erlen-
Eschen-Wäldern, sehr hohe Anzahl besonders 
charakteristischer Pflanzenarten, besondere 
faunistische Bedeutung als Refugialraum der 
Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus, FFH-
Anhang II-Art) sowie als Laichgebiet von Bach- 
und Flussneunauge (Lampetra planeri, L. fluviati-
lis, FFH-Anhang II-Arten, Vorkommen von Fisch-
otter, Biber, Elritze, Forelle und Steinbeißer, 
eingeschränkte Durchgängigkeit am Wehr Kar-
nin, Beeinträchtigung der Kiesbänke durch 
Kanuverkehr bei Niedrigwasser, starke Belastung 
durch hohe Nitratwerte, keine Gewässerunterhal-
tung (nur Totholzentnahme) 

zwischen Nedder-
see und Alt 
Necheln 

ca. 
4 km 

DE 2138-302 C ausgebauter und stark mit Gesamt-N und Nitrat 
belasterter Flussabschnitt, intensive und regel-
mäßige Unterhaltung, sehr hohe Anzahl beson-
ders charakteristischer Pflanzenarten, faunisti-
sche Bedeutung durch die Vorkommen von von 
Fischotter, Biber, Bitterling und Steinbeißer, 
überwiegend landwirtschaftliche Nutzung bis an 
unmittelbaren Gewässerrand, streckenweise 
fließgewässerbegleitende Erlen-Eschen-Wälder 

zwischen Kaarz 
und Mildenitz-
Mündung 

ca. 
11 km 

DE 2138-302 C ausgebauter Flussabschnitt, sehr hohe Anzahl 
besonders charakteristischer Pflanzenarten, 
faunistische Bedeutung durch die Vorkommen 
von Fischotter und Biber, überwiegend landwirt-
schaftliche Nutzung bis an unmittelbaren Gewäs-
serrand, Vielzahl von Altarmen (meist nicht oder 
einseitig angeschlossen), intensive und regelmä-
ßige Gewässerunterhaltung 

Warnowdurch-
bruchstal zwi-
schen Mildenitz-
mündung un 
Eickhof 

ca. 
6 km 

DE 2138-302 B naturnaher Flussabschnitt mit Durchbruchstal, 
sehr hohe Anzahl besonders charakteristischer 
Pflanzenarten, faunistische Bedeutung durch die 
Vorkommen von Fischotter, Biber, Bitterling, 
Forelle und Steinbeißer, Refugialraum 

zwischen Eickhof 
und Warnow 

ca. 
3 km 

DE 2138-302 C ausgebauter Flussabschnitt, mäßige Nährstoffbe-
lastung, intensive und regelmäßige Unterhaltung, 
hohe Anzahl besonders charakteristischer Arten, 
faunistische Bedeutung durch die Vorkommen 
von Fischotter, Biber, Bitterling, Forelle und 
Steinbeißer 

Motel     

zwischen Mühle 
Langen Brütz und 
Kuhmoor 

ca. 
1 km 

DE 2138-302 B naturnaher Fließgewässerabschnitt, keine Ge-
wässerunterhaltung (nur Totholzentnahme), 
Durchgängigkeit ist nicht gegeben (nicht passier-
bares Wehr an der Mühle Langen Brütz), große 
Refugialfunktion, Vorkommen der Gemeinen 
Flussmuschel (Unio crassus, FFH-Anhang II-Art) 
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Fließgewässer-
abschnitt 

Länge FFH-Gebiet LRT-
Bewertung  

Charakteristik 56 

Mildenitz     

zwischen Schwar-
zem und Borko-
wer See 

ca. 
4 km 

DE 2338-304 B naturnahes Fließgewässer, wurde vor längerer 
Zeit begradigt, weist aber aktuell eine nur gering-
fügig veränderte Fließgewässerstrukturgüte auf, 
keine Gewässerunterhaltung, faunistische Be-
deutung durch die Vorkommen von Fischotter, 
Steinbeißer und Bitterling, Funktion als Refugial-
raum 

zwischen Borko-
wer und Rothener 
See 

ca. 
3,5 km 

DE 2338-304 B geringfügig veränderte Fließgewässerstrukturgü-
te, faunistische Bedeutung durch die Vorkommen 
von Fischotter, Steinbeißer und Flussmuschelar-
ten der Gattung Unio, Funktion als Refugialraum 

Alte Mildenitz (zw. 
Rothener See und 
Mustiner Holz) 

ca. 
5 km 

DE 2338-304 B naturnaher Fließgewässerabschnitt, keine Unter-
haltung, eingeschränkte Wassermenge im 
Durchfluss aufgrund der Ableitung zum Wasser-
kraftwerk Zülow, hohe faunistische Bedeutung als 
Laichgebiet von Bachneunauge (Lampetra 
planeri, FFH-Anhang II-Art), Refugialraum 

zwischen Mustiner 
Holz und Zülow 

ca. 
2,5 km 

DE 2338-304 B mäßig veränderte Fließgewässerstrukturgüte, 
hohe faunistische Bedeutung durch die Vorkom-
men von Fischotter, Bachneunauge, Bitterling, 
Steinbeißer, Bachforelle 

Abfluss aus dem 
Sternberger See 
bis Sternberger 
Burg 

ca. 
1,5 km 

DE 2338-304 C ausgebauter Flussabschnitt, Altarme vorhanden, 
die nur teilweise einseitig angeschlossen sind, 
mittlere Anzahl besonders charakteristischer 
Pflanzenarten, faunistische Funktion durch die 
Vorkommen von Fischotter, Biber, Bitterling und 
Steinbeißer, starke Nährstoffbelastung aus dem 
Sternberger See,, intensive und regelmäßige 
Gewässerunterhaltung 

zwischen Stern-
berger Burg und 
Warnow-Mündung 

ca. 
1 km 

DE 2138-302 B naturnaher Fließgewässerabschnitt, geringe 
Anzahl lebensraumtypischer Pflanzenarten, 
faunistische Bedeutung durch die Vorkommen 
von Fischotter und Steinbeißer, keine Gewässer-
unterhaltung (nur Totholzentnahme) 

Zufluss aus dem 
Mustiner Holz 
(Glammsee) 

ca. 
1,5 km 

DE 2338-304 B Kerbtal, geringe Anzahl besonders charakteristi-
scher Pflanzenarten, Fischotterlebensraum, keine 
Gewässerunterhaltung 

Bresenitz     

zwischen Woseri-
ner See und 
Mildenitz-
Mündung 

ca. 
2 km 

DE 2338-304 A naturnahes Fließgewässer, Bach wurde vor 
längerer Zeit begradigt, weist aber aktuell eine 
nur geringfügig veränderte Fließgewässerstruk-
turgüte auf, keine Gewässerunterhaltung, beson-
dere faunistische Bedeutung als Refugialraum 
der Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus, FFH-
Anhang II-Art), vermutlich reproduziert sich die 
Art hier auch noch, Beeinträchtigungen treten 
durch Kanuverkehr bei Niedrigwasser auf 

Klaasbach     

Babster Wald bis 
Mündung in den 
Neuklostersee 

ca. 
3 km 

DE 2136-302 A naturnaher Bach ohne Gewässerunterhaltung, im 
unteren Abschnitt ist ein Kerbtal ausgebildet, 
hohe faunistische Funktion durch das Vorkom-
men von Fischotter, Bachneunauge und Forelle, 
zeitweise Einschränkung der Durchgängigkeit am 
Straßendurchlass, Refugialraum 
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Fließgewässer-
abschnitt 

Länge FFH-Gebiet LRT-
Bewertung  

Charakteristik 56 

Teppnitzbach     

Abfluss aus dem 
Neuklostersee bei 
Neumühle bis 
Mündung in den 
Großen Wariner 
See 

ca. 
4 km 

DE 2136-302 B naturnaher Bach mit nur geringfügig veränderter 
Strukturgüte und Kerbtalabschnitten, keine 
Gewässerunterhaltung (nur Mähboot im Abschnitt 
am Neuklostersee), sehr hohe Anzahl besonders 
charakteristischer Pflanzenarten, besondere 
faunistische Funktion durch das Vorkommen von 
Fischotter, Bachneunauge, Forelle, Lebensraum 
der Gemeinen Flussmuschel (Unio crassus, FFH-
Anh. II-Art), Refugialraum 

Zufluss zum 
Teppnitzbach bei 
Neumühle 

ca. 
2,5 km 

DE 2136-302 B naturnahe Fließgewässer, mit früheren Begradi-
gungen, keine Gewässerunterhaltung, geringe 
Anzahl besonders charakteristischer Arten, 
gefällereiches Fließgewässer der Moränen, 
Refugialraum 

Zufluss zum 
Teppnitzbach bei 
Allwardtshof 

ca. 
1 km 

DE 2136-302 C naturnaher Bach, keine Gewässerunterhaltung, 
geringe Anzahl besonders charakteristischer 
Arten, gefällereiches Fließgewässer der Morä-
nen, Durchgängigkeit zum Teppnitzbach nicht 
gewährleistet 

Radebach     

zwischen Klein 
Labenz und Bahn 
bei Blankenberg 

ca. 
4 km 

DE 2236-303 B sehr natürliches und nur in kleinen Abschnitten in 
seiner Struktur verändertes Fließgewässer, z.T. 
als Kerbtal ausgebildet, keine Gewässerunterhal-
tung bis auf kleinen Abschnitt bei Graupenmühle 
(Handmahd), hohe faunistische Bedeutung als 
Lebensraum von Fischotter, Biber, Bachneunau-
ge, Forelle, Steinbeißer und Flussmuschelarten, 
Durchgängigkeit ist am Auslauf aus dem Groß 
Labenzer See durch Wehre beeinträchtigt (Rück- 
bzw. Umbau ist bereits geplant), Refugialraum 

Fließ bei Jül-
chendorf 

    

Kerbtal nördlich 
von Jülchendorf 

ca. 
250 m 

DE 2336-301 B Quelltalbereich mit natürlicher Quellstruktur, vom 
Oberlauf durch Verrohrung isoliert,  

Fließ im Peters-
bruch 

    

östlich des Schön-
lager Sees 

ca. 
400 m 

DE 2336-301 A Quelltalbereich mit natürlicher Quellstruktur 

Hopfenbach     

im östlichen 
Bereich des 
Züsower Waldes 

ca. 
2,5 km 

DE 2036-301 - kiesgeprägter Tieflandsbach, überwiegend 
natürlicher Bach, nur in Teilbereichen begradigt, 
Lebensraum des Bachneunauges 

Beke     

zw. Silberberg 
südlich von 
Jürgenshagen und 
Moltenow 

ca. 
5,5 km 

DE 2037-301 -  

Bach im Rühner 
Holz 

    

östlich des Sie-
vertberges 

ca. 
200 m 

DE 2137-301  StAUN Rostock 
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Fließgewässer-
abschnitt 

Länge FFH-Gebiet LRT-
Bewertung  

Charakteristik 56 

Flöthgraben     

zwischen Lenze-
ner See und 
Rundholz 

ca. 
4 km 

DE 2238-303  StAUN Rostock 

Quelle: Ergebnisse der Managementpläne für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 2138-302, DE 
2236-302, DE 2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 (UmweltPlan GmbH, in Bearbei-
tung) 

Tabelle 90: Übersicht zu mesotrophen Seen im Untersuchungsgebiet einschließlich der 

Seen des FFH-LRT 3140 (Auswahl) 

Seename Lage Land-
kreis 

Fläche  
in ha 

max. Tiefe 
in m 

Schich-
tung 

FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 57  

Bolzsee NE Spendin GÜ 7,69 8,90 g DE 2338-302 m/C 

Bolzer See SE Mustin PCH 80,9 15,5 g DE 2338-304 e1/C 

Deichelsee S Brüel PCH 15,4 15,5 g DE 2138-302 e1/C 

Dinniesensee N Dinnies PCH 3,68 9,60 g - m 

Entensee S Neu 
Woserin 

PCH 8,48 8,00 g DE 2338-304 m/B 

Glambecker 
See 

NE Glam-
beck 

GÜ 4,35 10,00 u - [m] 

Glambecksee NE Bast-
horst 

PCH 31,10 10,70 g DE 2138-302 m/B 

Glammsee E Witzin PCH 8,49 11,00 g DE 2338-304 [m]/B 

Groß Laben-
zer See 

SE Warin NWM 230,4 34,9 g DE 2236-303 e1/C 

Hohlsee NE Necheln PCH 8,79 15,10 g DE 2138-302 [m]/B 

Kiessee  
Pinnow 

S Peters-
berg 

PCH 30,00 k.A. u - [m] 

Langsee 
(Nordbecken) 

NE Vent-
schow 

NWM 5,88 8,20 g - m 

Muchelwitzer 
See 

NE Pinnow PCH 4,13 7,50 g DE 2138-302 e1/C 

Oberer See W Sternberg PCH 20,96 11,60 g DE 2236-302  
m/C 

Pinnower See SE Schwerin PCH 258,60 16,00 g DE 2335-301 m 

Pröbbower 
See 

W Trams NWM 6,10 9,30 g - m 

Rother See SW Sülten PCH 7,12 9,30 g - m 

Rübensee N Blanken-
berg 

PCH 15,0 3,3 u DE 2236-303  
e1/C 

                                                
57

 Zu LRT 3140: Ergebnisse der Managementpläne für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 2138-302, DE 2236-302, DE 
2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 
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Seename Lage Land-
kreis 

Fläche  
in ha 

max. Tiefe 
in m 

Schich-
tung 

FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 57  

Schönlager 
See 

S Schönlage PCH 17,6 5,5 u DE 2336-301 e2/C 

Upahler See W Groß 
Upahl 

GÜ 108,0 5,0 u DE 2238-302 [e2]/k.A. 

Weißer See NE Blan-
kenberg 

PCH 18,89 10,00 g DE 2236-303 m/C 

Woseriner 
See, davon 
Hofsee 

E Woserin PCH 67,57 29,90 g DE 2338-304 m/(B) 

Woseriner 
See, davon 
Holzsee 

E Woserin PCH 90,42 37,50 g DE 2338-304 m/B 

Woseriner 
See, davon 
Mühlensee 

E Woserin PCH 58,52 15,50 g DE 2338-304 M/B 

Wustrowsee NW Kobrow PCH 38,50 8,80 g DE 2236-302 m/C 

Quelle: LU M-V (2007a), Ergebnisse der Managementpläne für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 
2138-302, DE 2236-302, DE 2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 (UmweltPlan 
GmbH, in Bearbeitung) 

Tabelle 91: Übersicht zu eutrophen Seen im Untersuchungsgebiet einschließlich der 

Seen des FFH-LRT 3150 (Auswahl) 

Seename Lage Land-
kreis 

Fläche in 
ha 

max. Tie fe 
in m 

Schichtung  FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 58 

Ahrensse SE Stern-
berg 

PCH 2,2 3,9 u - e2 

Baarskuhl SE Warin NWM 1,2 k. A. k.A. DE 2236-303 k.A./C 

Bibowsee N Bibow NWM 80,7 8,3 u - e2 

Binnensee o. 
Petersberger 
See 

NE Pinnow PCH 18,2 5,0 u - e1 

Boitiner See S Boitin GÜ 10,9 5,1 u DE 2238-302 p1/k.A. 

Borkower 
See 

S Borkow PCH 19,8 3,5 u DE 2338-304 e1/B 

Bürgermeis-
tersee 

WSW Stern-
berg 

PCH 1,3 3,9 u DE 2236-302 k.A./B 

Cambser See E Leezen PCH 242,7 24,6 g - e1 

Dannhusener 
See 

NE Demen PCH 33,5 7,1 u - [e1] 

Dorfsee bei 
Prüzen 

S Prüzen GÜ 5,3 5,7 g - e2 

                                                
58

 Zu LRT 3140: Ergebnisse der Managementpläne für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 2138-302, DE 2236-302, DE 
2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 
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Seename Lage Land-
kreis 

Fläche in 
ha 

max. Tie fe 
in m 

Schichtung  FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 58 

Fauler See NE Blanken-
berg 

PCH 1,7 0,9 k.A. DE 2236-303 k.A./C 

Fauler See 
bei Demen 

NE Demen PCH 6,1 3,0 u - e2 

Garder See W Lohmen PCH 104,7 15,5 g DE 2338-304 e2/k.A. 

Glammsee S Warin NWM 61,6 17,6 g - e1 

Groß Rade-
ner See 

E – S Groß 
Raden 

PCH 30,5 10,0 g - e2 

Großer 
Barschsee 

SE Warin PCH 3,1 3,9 u DE 2236-303 e1/B 

Großer 
Peetscher 
See 

N Dreetz GÜ 63,3 2,2 u - [e2] 

Großer 
Steedersee 

SW Warin PCH 17,5 6,5 g - e1 

Harmsee E Blanken-
berg 

PCH 6,2 3,6 u DE 2236-303 [e1]/B 

Hofsee o. 
Kritzower 
See 

W Kritzow PCH 3,3 3,4 u DE 2138-302 e2/B 

Hofsee bei 
Augustenhof 

SE Auguste-
hof 

PCH 2,0 4,0 u - e2 

Hofsee bei 
Kobrow 

W Kobrow PCH 21,1 3,8 u - e2 

Hollensee S Klein 
Upahl 

GÜ 9,1 8,4 g - e1 

Höltensee SW Mustin PCH 19,7 5,5 u - e1 

Holzendorfer 
See 

NW Dabel PCH 71,7 7,2 u - e1 

Hütter See E Borkow PCH 1,2 1,8 u DE 2338-304 k.A./C 

Keezer See NE Kuhlen PCH 122,5 17,9 g - e1 

Klein Pritzer 
See 

SE Dabel PCH 240,8 22,8 g - e1 

Kleiner 
Barschsee 

SE Warin PCH 2,2 5,4 g DE 2236-303 e1/B 

Krebssee bei 
Gülzow 

S Gülzow GÜ 14,4 10,4 g - e1 

Krebssee bei 
Garden 

NE Garden GÜ 1,6 5,4 u - e1 

Kreuzsee SW Brüel PCH 6,6 8,7 g - e1 

Langer See 
bei Flesse-
now 

NE Flesse-
now 

PCH 9,0 7,1 u - e2 
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Seename Lage Land-
kreis 

Fläche in 
ha 

max. Tie fe 
in m 

Schichtung  FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 58 

Langer See 
bei Kaarz 

E Kaarz PCH 5,1 2,4 u - [e2] 

Langer See 
bei Sülten 

E Brüel PCH 10,1 5,9 u - e1 

Langsee 
(Südbecken) 

N Ventschow NWM 4,8 5,6 u - e1 

Langsee bei 
Gneven 

S Gneven PCH 3,6 6,7 g - [e2] 

Lenzener 
See 

N Lenzen GÜ 62,6 5,5 u DE 2238-302 e1/k.A. 

Loff-
see/Loofsee 

S Groß 
Labenz 

NWM 4,06 11,01 g - e1 

Lohmer See N Lohmen GÜ 56,4 6,8 u - e2 

Militzsee SW Crivitz PCH 14,7 7,2 g - e1 

Mühlen-
geezer See 

NE Prüzen GÜ 31,9 9,5 u - e2 

Mustiner See N Mustin PCH 20,1 10,3 g - e2 

Neukloster-
see 

SE Neu-
kloster 

NWM 299,16 10,20 u - e2 

Nienhäger 
See 

SW Lohmen GÜ 9,46 1,04 u DE 2338-304 e2 

Penziner See E Blanken-
berg 

PCH 1,8 1,6 u - [e2] 

Priestersee NW Rose-
now 

GÜ 6,6 4,5 u - e2 

Rothener See SW Mustin PCH 62,2 5,3 u DE 2338-304 e2/B 

Ruckwitzsee NE Mustin PCH 5,7 12,6 g - e2 

Sandsee NE Dinnies PCH 4,2 3,7 u - e2 

Schönfelder 
See 

SW Kobrow PCH 25,1 6,9 u - e2 

Schwarzer 
See 

S Woserin PCH 49,90 12,69 g DE 2338-304 e1/B 

See bei 
Borkow/ 
Kennelad 

E Borkow PCH 3,5 2,5 u DE 2338-304 e2/B 

See bei 
Eickelberg - 
Rauher See 

N Eickelberg GÜ 2,40 2,80 u - [e2] 

See bei 
Lähnwitz 

S Groß 
Upahl 

GÜ 16,5 3,5 u DE 2238-302 p1/k.A. 

See bei 
Lenzen 

SW Lenzen GÜ 2,1 10,5 g DE 2238-302 e1/k.A. 

See bei 
Reinstorf 

S Reinstorf NWM 4,9 k.A. u - [e2] 

See bei 
Trams 

N Jesendorf NWM 3,3 6,8 g - e2 
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Seename Lage Land-
kreis 

Fläche in 
ha 

max. Tie fe 
in m 

Schichtung  FFH-Gebiet Trophie/ LRT-
Zustand 58 

See bei 
Wendorf 

E Wendorf PCH 1,6 1,6 u - e2 

Selliner See N Zurow NWM 11,2 4,2 u - e2 

Sievertsee SW Gneven PCH 3,4 7,5 g - e1 

Sternberger 
See 

E Sternberg PCH 252,9 7,9 u DE 2338-304 p2/C 

Stettiner See NE Cambs PCH 14,4 7,8 g - e2 

Sydowsee NE Wendorf PCH 4,2 8,4 g - e2 

Tempziner 
See 

E Blanken-
berg 

PCH 159,7 15,1 g - e2 

Tiefer See 
bei Demen 

N Demen PCH 6,2 3,4 u - e2 

Tönniessee S Sternberg PCH 5,6 1,1 u - e2 

Tramser See NE Jesen-
dorf 

 25,1 9,2 g - e2 

Trechower 
See 

W Kurzen 
Trechow 

GÜ 28,0 6,7 u - e2 

Trenntsee E Sternberg PCH 105,4 5,8 u DE 2338-304 p1/C 

Triensee SW Bützow GÜ 3,9 5,0 u - e2 

Wamckower 
See 

N Groß 
Niendorf 

PCH 3,31 1,92 u - e1 

Quelle: Ergebnisse der Managementpläne für die FFH-Gebiete DE 2136-302, DE 2138-302, DE 
2236-302, DE 2236-303, DE 2336-301 und DE 2338-304 (UmweltPlan GmbH, in Bearbei-
tung), LU M-V (2007a) 

Tabelle 92: Gewässer mit Vorkommen von Fischarten des Anhangs II der FFH-Richtlinie 

Gewässer Fischart Bewer-
tung 

Beeinträchtigungen 

Fließgewässer    

Teppnitzbach Steinbeißer B �  Unterhaltung 

Radebach Bachneunauge n.b. �  Querverbau am Abfluss Groß Labenzer See 

Mühlenfließ 
(Goderner Bach) 

Steinbeißer 

Bitterling 

C 

keine 
aktuellen 
Nachwei-
se 

�  fehlende Durchgängigkeit (Querverbau zum 
Mühlensee) 

Göwe Steinbeißer B �  regelmäßige Unterhaltung (Mahd) 

Motel Steinbeißer 

Bachneunauge 

B 

n.b. 

�  fehlende Durchgängigkeit an der Mühle 
Langen Brütz 

�  Unterhaltung im Unterlauf 

Warnow zwischen 
Barniner See und Augus-
tenhof 

Steinbeißer C �  hohe Gewässerbelastung (durch Barniner 
See) 

�  üppiges Makrophytenaufkommen 

�  regelmäßige Unterhaltung (Mahd) 
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Gewässer Fischart Bewer-
tung 

Beeinträchtigungen 

Warnow zwischen 
Augustenhof und Langen 
Brütz 

Steinbeißer 

Bitterling 

C 

C 

�  regelmäßige Unterhaltung (Mahd) 

�  mangelnder Strukturreichtum 

�  fehlende Beschattung 

Warnow zwischen 
Langen Brütz und 
Mickowsee 

Steinbeißer 

Bitterling 

Bachneunauge 

C 

C 

n.b. 

�  regelmäßige Unterhaltung (Mahd) unterhalb 
des NSG 

�  unzureichende Strukturvielfalt unterhalb des 
NSG 

Warnow zwischen 
Mickowsee und Weiten-
dorf 

Steinbeißer 

Bitterling 

Schlammpeitzger 

B 

C 

C 

�  regelmäßige Unterhaltung (Mahd) 

�  unzureichende Strukturvielfalt 

�  unzureichende Makrophytenentwicklung 

Warnowaltlauf bei 
Gustävel 

Steinbeißer 

Bitterling 

Schlammpeitzger 

B 

B 

B 

�  intensive Gewässerunterhaltung 

Warnow zwischen 
Weitendorf und Milde-
nitz-Mündung 

Steinbeißer C �  ungenügende Sedimentqualität 

�  Fehlen von Flachstellen 

�  regelmäßige Gewässerunterhaltung 

Warnow zwischen 
Mildenitz-Mündung und 
Warnow 

Steinbeißer 

Bitterling 

C 

n.b. 

 

Bresenitz Steinbeißer C �  Begradigung der gesamten Bresenitz 

�  intensive Gewässerunterhaltung im Oberlauf 

�  starke Gewässerbelastung im Oberlauf 

Mildenitz zwischen 
Schwarzem See und 
Rothener See 

Steinbeißer 

Bitterling 

B 

B 

�  Bitterling ist stark auf den Austausch mit 
anderen Gewässern angewiesen, Isolation 
zum Unterlauf der Mildenitz besteht durch 
WKA Zülow 

Mildenitz zwischen 
Rothener See und 
Trenntsee 

Steinbeißer C �  zwischen Zülow und Rothen kaum geeignete 
Habitate (auch im Kanal) 

�  Gewässerunterhaltung im Unterlauf 

�  hoher Ausbaugrad 

Seen    

Borkower See Steinbeißer 

Bitterling 

B 

B 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 

Garder See Steinbeißer C �  geeignete Flachwasserbereiche fehlen an 
den meisten Uferbereichen (stall abfallende 
Ufer) 

Neuklostersee Steinbeißer B �  schlechte Wasserqualität 

Nienhäger See Steinbeißer B �  Vorkommen sind von weiteren Gewässern 
isoliert 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 

Glambecksee Steinbeißer B �  optimale Habitatverhältnisse nur in wenigen 
lichtdurchfluteten Gewässerbereichen 

Groß Labenzer See Steinbeißer B �  Querverbauung zwischen See und Radebach 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 

Mickowsee Steinbeißer 

Bitterling 

B 

B 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 
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Gewässer Fischart Bewer-
tung 

Beeinträchtigungen 

Rothener See Steinbeißer 

Bitterling 

B 

B 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 

Rummelbornsee Steinbeißer 

Bitterling 

B 

B 

�  keine untergetauchte Wasservegetation 

Schwarzer See Steinbeißer B �  optimale Habitatverhältnisse nur in wenigen 
lichtdurchfluteten Gewässerbereichen 

�  vom Referenzzustand abweichende Wasser-
qualität 

Sternberger See Steinbeißer 

Bitterling 

B �  gute Sediment- und Makrophytenbedingun-
gen 

�  vom Referenzzustand stark abweichende 
Wasserqualität 

�  starke Uferverbauung 

Trenntsee Steinbeißer 

Bitterling 

B �  gute durchlüftete Sedimentauflage und gute 
Makrophytenverhältnisse 

�  vom Referenzzustand stark abweichende 
Wasserqualität 

Woseriner See Steinbeißer B �  durchlüftete Sedimentauflage und gute 
Makrophytenverhältnisse 

Quelle: GNL (2009) 

Tabelle 93:  Bestehende Naturschutzgebiete (NSG) im Untersuchungsraum 

Nr. Name Fläche 
gesamt 
(ha)  

dav. 
Fläche 
(ha) UR 

dav. 
Fläche 
(ha) 
NP 

Kurzcharakteristik nach J ESCHKE et al. 2003 

19 Döpe 214 19 0 �  Durchströmungssee mit angrenzenden 
Schwingröhrichten, Feuchtwiesen und Erlen-
bruchwäldern 

34 Hohe Burg 
und 
Schwarzer 
See 

118 118 0 �  im Bereich des subatlantischen Klimas 
gelegener repräsentativer Ausschnitt eines 
Stauchendmoränenkomplexes der Pommer-
schen Haupteisrandlage 

56 Bolzer See 112 112 112 �  unzerschnittene endmoränennahe Land-
schaft mit einer Binnenland-Kolonie des Kor-
morans und einer Graureiher-Kolonie 

�  eutropher See mit Wechsel von Verlan-
dungsufern und vegetationsarmen, beweide-
ten Uferstrecken 

70 Durch-
bruchstal 
der Warnow 
und Milde-
nitz 

71 71 71 �  größtes Durchbruchstal in Mecklenburg mit 
einer 3 km langen Flussstrecke von Warnow 
und Mildenitz ohne wasserbauliche Verände-
rungen, sowie mit edellaubholzreichen 
Mischwäldern auf den bis zu 30 m emporra-
genden Steilhängen 

76 Warnow-
seen 

232 232 232 �  mehrere von der Warnow bzw. der Göwe 
durchflossene Seen; Brut- und Rastplatz von 
Wasservögeln 

105 Breeser See 162 10 0 �  mesotroph-kalkreicher Flachsee mit dazuge-
hörigem charakteristischen Verlandungsgür-
tel 
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Nr. Name Fläche 
gesamt 
(ha)  

dav. 
Fläche 
(ha) UR 

dav. 
Fläche 
(ha) 
NP 

Kurzcharakteristik nach J ESCHKE et al. 2003 

108 Görslower 
Ufer 

50 50 20 �  alter Waldstandort auf kalkreichen Steilhän-
gen am Ostufer des Schweriner Sees 

116 Upahler und 
Lenzener 
See 

537 537 537 �  geomorphologisch abwechslungsreiches 
Seengebiet am Nordrand der Pommerschen 
Haupteisrandlage 

117 Peetscher 
See 

204 131 0 �  eutropher Flachsee mit breiten Verlandungs-
zonen als Brut- und Rastgebiet für zahlreiche 
Vogelarten; stark gestörte Regenmoorkalotte 

118 Rothen-
moorsche 
Sumpfwiese 

13 13 13 �  wiedervernässtes Kesselmoor 

121 Ramper 
Moor 

164 118 0 �  kalkreiches Verlandungsmoor und gehölz-
freie Reste ehemaliger Wiesenflächen über 
mächtigen Seekreideablagerungen am Ost-
ufer des Schweriner Sees 

123 Warnowtal 
bei Karnin 

150 150 150 �  Durchbruchstal der Warnow bei Karnin sowie 
angrenzend Moor- und Talhangbereiche 

124 Gägelower 
See 

40 40 40 �  eutropher Flachsee mit breiter Verlandungs-
zone, Röhrichten, Hochstauden und Gebü-
schen als Brut- und Rastgebiet für Wasser- 
und Watvögel 

234 Rugensee-
moor 

10 10 0 �  Sauer- Zwischenmoor mit Torf bildenden 
Vegetationsformen und gefährdeten Tier- 
und Pflanzenarten 

263 Trocken-
hänge am 
Petersberg 

46 46 46 �  Trockenstandort mit Magerrasen, Silbergras-
fluren und Resten von Ginsterheide sowie 
einem lichten Kiefern-Eichenwald 

277 Trollblu-
menwiese 
Neukloster 

19 19 0 �  als Feuchtwiese genutztes Quell- und Durch-
strömungsmoor mit einem Bestand der Troll-
blume an der westlichen Grenze des nord-
ostdeutschen Verbreitungsgebiets 

278 Binnensalz-
wiese bei 
Sülten 

14 14 14 �  größte Binnensalzwiese des Landes mit 
Quellbereichen und vom Aussterben bedroh-
ten Salz tolerierenden und Salz liebenden 
Pflanzenarten 

315 Schanzen-
berge bei 
Mankmoos 

11 11 11 �  Sanderlandschaft mit Trocken- und Magerra-
sen, die einer Vielzahl gefährdeter Insekten 
Lebensraum bietet 

322 Trocken-
hänge bei 
Jülchendorf 
und Schön-
lager See 

102 102 102 �  stark oberflächenbewegtes Gebiet mit einem 
Mosaik aus Magerrasen, lichten Gehölzinseln 
sowie Feuchtgebieten mit typischen Tier- und 
Pflanzenarten 

Quelle: LUNG M-V (2007a, 2008a) 
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Tabelle 94: Anteile der LSG-Gebiete im Untersuchungsraum und im Naturpark 

Nr.  Bezeichnung Größe  
ges.(ha) 

dav. UR  
(ha)  

dav. NP  
(ha) 

2a1 Wald- und Seengebiet nebst Umgebung Neukloster-
Warin-Blankenberg 

3.129 3.129 3.124 

2a2 Seengebiet Warin-Neukloster (Nordwestmecklenburg) 3.273 3.273 3.252 

2b Seengebiet Warin-Neukloster (Parchim) 1.083 1.082 1.082 

10 Glambecksee bei Basthorst 122 122 122 

19 Warnowtal bei Gädebehn 70 70 70 

20-1 Warnowtal bei Kritzow 62 62 62 

20-2 Warnowtal bei Rönkendorfer Mühle 24 24 21 

22b Lewitz (Parchim) 10.055 12 0 

24 Vierburg-Waldung 352 26 0 

48a Dobbertiner Seenlandschaft und mittleres Mildenitztal – 
Landkreis Güstrow 

3.225 3.225 3.223 

48b Dobbertiner Seenlandschaft und mittleres Mildenitztal – 
Landkreis Parchim 

8.387 4.531 4.531 

50a Mittleres Warnowtal (Güstrow) 552 552 552 

50b Mittleres Warnowtal (Parchim) 9.117 9.117 9.116 

51 Rühner See und Rühner Laden 249 249 0 

52 Waldgebiet bei Crivitz und Barniner See 797 368 0 

68a Nossentiner/Schwinzer Heide – Landkreis Güstrow 7.473 276 0 

83 Glambeck 433 433 430 

87 Rosenower Seen 237 237 237 

112 Niederungs- und Grundmoränenlandschaft bei Groß 
Niendorf 

901 129 0 

138b Schweriner Außensee 8.032 501 0 

138c Schweriner Seenlandschaft 8.258 8.158 2.008 

Quelle: LUNG M-V (2007a, 2008a) 

Tabelle 95:  Flächennaturdenkmale im Untersuchungsraum 

Lage im Untersuchungsraum LK Nr. Name/Bezeichnung Größe 
(ha) 

innerhalb NP außerhalb NP  

PCH n.b. Dannhuser Buchen 1,8  X 

PCH n.b. Kattenbrook und Werderhoferbruch 3,0   

PCH n.b. Walddohlen-Kolonie Wamckow (Dudelsack) 3,0  X 

PCH n.b. Paradieskoppel bei Wendorf 3,0 X  

PCH n.b. Deichelmoor (Kuhlensee) bei Brüel 1,8 X  

PCH n.b. Orchideenwiese bei Weberin 4,0 X  

PCH n.b. zwei Inseln im Trenntsee und eine Insel im Sternber-
ger See 

0,4 X  
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Lage im Untersuchungsraum LK Nr. Name/Bezeichnung Größe 
(ha) 

innerhalb NP außerhalb NP  

PCH n.b. drei wasserführende Ackerhohlformen nördlich von 
Dabel (Dabeler Grund) 

9,0 X  

PCH n.b. Brümmelmoor bei Mustin 3,2 X  

PCH n.b. Kanzelbruch bei Holdorf 4,3  X 

PCH n.b. Trockenhang bei Jülchendorf 3,2  X 

PCH n.b. Sölle bei Zaschendorf 1,4 X  

PCH n.b. Kranichmoor bei Wendorf 2,0 X  

PCH n.b. Aufgelassene Kiesgrube 0,04  X 

PCH n.b. Westufer des Barniner Sees 3,0  X 

PCH n.b. Gnevener Moor 1,0 X  

PCH n.b. Feldmoor bei Karnin 0,77 X  

PCH n.b. Kesselmoor bei Raben-Steinfeld 0,55 X  

PCH n.b. Kranichmoor westlich Gneven 1,47 X  

PCH n.b. Kesselmoor südöstlich Brahlstorfer Hütte  2,18  X 

PCH n.b. Altholzbestand bei Langen Brütz 2,62  X 

PCH n.b. Wendenmoor bei Kritzow 4,06 X  

PCH n.b. Wollgrasmoor 1,84 X  

PCH n.b. Rummelmoor 3,4  X 

PCH n.b. Feuchtgebiet bei Langen Brütz 1,18 X  

PCH n.b. Feuchtwiese bei Brahlstorf 2,5  X 

PCH n.b. Obere Motel 5,0  X 

PCH n.b. Moor bei Krudopp 1,0  X 

PCH n.b. Teufelsmoor bei Gädebehn 4,0 X  

PCH n.b. Torfmoor und Mittelbrook 2,0 X  

PCH n.b. Tax´n Barg 1,5 X  

PCH n.b. Kiesgrube mit Grenzhecke Steilhang 2,5  X 

PCH n.b. Grenzhecke bei Brahlstorfer Hütte 250 m  X 

PCH n.b. Grenzhecke bei Zittow 600 m  X 

GUE 1 Kösterbrook (Torfmoosmoor) 5,50  X 

GUE 2 Jürgenlandsmur (Torfmoosmoor) 4,00  X 

GUE 3 Grot Buerbrook (Torfmoosmoor) 2,00  X 

GUE 4 Lütt Buerbrook (Torfmoosmoor) 2,50  X 

GUE 5 Dunkelbeermur (Torfmoosmoor) 3,50  X 

GUE 6 Ziegenmur (Torfmoosmoor) 1,50  X 

GUE 7 Tannenmur (Torfmoosmoor) 2,62  X 

GUE 8 Moor Revier Bernitt (Torfmoosmoor) 2,00  X 

GUE 9 Stockholm („Sitka-Loch“) (Torfmoosmoor) 2,00  X 

GUE 10 Wulfskuhl (Torfmoosmoor) 1,08  X 

GUE 11 Groter Voßsahl (Torfmoosmoor) 0,77  X 
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Lage im Untersuchungsraum LK Nr. Name/Bezeichnung Größe 
(ha) 

innerhalb NP außerhalb NP  

GUE 12 Krumme Wisch (Torfmoosmoor) 3,00  X 

GUE 13 Luhksal (Torfmoosmoor) 0,74  X 

GUE 14 Jahnkartbrook (Torfmoosmoor) 3,00  X 

GUE 15 Erlenbruch Revier Qualitz (Torfmoosmoor) 1,00 X  

GUE 16 Torfmoosmoor Revier Rühn (Torfmoosmoor) 1,00  X 

GUE 17 Wichmannsberg (Magerrasen) 3,00  X 

GUE 18 Baumgartener Kuhschellenhügel (Magerrasen) 1,50  X 

GUE 21 Wald am Jasenberg  5,7 X  

GUE 22 Moorwiese Ostufer Lohmer See (Verlandungsbe-
reich) 

7,10  X 

GUE 29 Torfmoosmoor SO Bolzsee (Torfmoosmoor) 1,70  X 

GUE 30 Bruch am Brummelfitz See  (Bruchwald) 3,20  X 

NWM n.b. Trollblumenwiese, Groß Wariner See, Schweden-
bach zwischen Bahngleis und Schilfgürtel 

n.b. X  

NWM n.b. Feuchtgebiet am Karpfenteich an der B 192 in 
Richtung Wismar, gegenüber Gr. Wariner See 

n.b. X  

NWM n.b Speckmoor n.b. X  

NWM n.b. Orchideen, Wiesenschlüsselblumen am Südufer des 
Bibower Sees 

n.b. X  

NWM n.b. Trollblumenwiese („Nordmannsche Wiese“) am 
Radebach nördlich der Brücke bei Graupenmühle bei 
Warin 

n.b. X  

n.b. – nicht benannt bzw. vorliegend 

Quelle: Schriftliche Zuarbeiten der Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise NWM, PCH, GÜ 
2008/2009 
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Tabelle 96:  FFH-Gebiete im Untersuchungsraum 

EU-Nr. Bezeich-
nung 

Fläche (ha) 
gesamt/UR/NP 

FFH-Lebensraum-
typen (EU-Code) 

FFH-Arten  Gebietscharakteristik Güte und Bedeutung  Gebietsmanagement 
und maßgebliche Pläne 

DE 2036-
301 

Züsower 
Wald 

707/381/0 3150, 3260, 7140, 
9130, 91D0*, 
91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke 

struktur- und artenreicher 
Laubwald mit geringen 
Anteilen von Feuchtgrün-
land, temporären Kleinge-
wässern, Brüchen und 
Moorkomplexen 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFHLRT; Häufung von 
FFH-LRT 

Erhalt eines Waldkomple-
xes mit eingelagerten 
Gewässer- und Moorle-
bensraumtypen 

DE 2037-
301 

Beketal mit 
Zuflüssen 

2.227/188/0 3140, 3150, 3260, 
9110, 9130, 9160, 
91D0*, 91E0* 

Flussneunauge, 
Bachneunauge, 
Bitterling, Stein-
beißer, Schlamm-
peitzger, Fischot-
ter 

Komplexes Fließgewässer-
ökosystem mit angrenzen-
den Laubwaldbereichen 
und einer wertvollen Fließ-
gewässerfauna 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Häufung von 
FFH-LRT und -Arten; 
Verbindungsfunktion; 
großflächige Komplexbil-
dung 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung eines Fließ-
gewässersystems mit 
Habitaten charakteristi-
scher FFH-Arten sowie 
Waldlebensraumtypen 

DE 2136-
302 

Klaas- und 
Teppnitz-
bachtal sowie 
Uferzone 
Neukloster-
see 

406/406/403 3150, 3260, 6430, 
7230, 9130, 
9180*, 91E0* 

Gemeine Fluss-
muschel, Bauchige 
Windelschnecke, 
Bachneunauge, 
Steinbeißer, 
Fischotter 

Gebiet umfasst die Talun-
gen des Klaas- und Tepp-
nitzbachs, die begleitenden 
Waldformationen, angren-
zende Niederungen und 
Wälder sowie das östliche 
Ufer des Neuklostersees 

Gebiet weist eine reichhalti-
ge Gewässerfauna mit 
zahlreichen wertvollen 
Arten auf 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Häufung von 
FFH-LRT; Verbindungs-
funktion 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung eines Fließ-
gewässersystems mit 
Gewässer- und Waldle-
bensraumtypen sowie 
Vorkommen charakteristi-
scher FFH-Arten 
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EU-Nr. Bezeich-
nung 

Fläche (ha) 
gesamt/UR/NP 

FFH-Lebensraum-
typen (EU-Code) 

FFH-Arten  Gebietscharakteristik Güte und Bedeutung  Gebietsmanagement 
und maßgebliche Pläne 

DE 2137-
302 

Schlemminer 
Wälder und 
Kleingewäs-
serlandschaft 

3.665/3.665/55
0 

3150, 3160, 3260, 
7140, 9130, 
91D0*, 91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke, Große 
Moosjungfer, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Fischotter 

Ausschnitt aus einem 
charakteristischen Stauch-
endmoränenkomplex der 
pommerschen Haupteis-
randlage, der von Buchen-
wald bestockten Höhenzü-
gen, darin eingebetteten 
Zwischenmooren sowie 
angrenzenden kleingewäs-
serreichen Ackerlandschaf-
ten gebildet wird 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFHLRT und -Arten; 
Häufung von FFH-LRT; 
großflächige Komplexbil-
dung; großflächiger 
landschaftlicher Freiraum 

Erhalt eines Schwer-
punktraumes von Gewäs-
ser-, Moor- und Waldle-
bensraumtypen; Erhalt 
von Schwerpunktvorkom-
men von Großer Moos-
jungfer, Kammmolch und 
Rotbauchunke 

DE 2138-
302 

Warnowtal 
mit kleinen 
Zuflüssen 

6.479/2.903/2.
051 

3140, 3150, 3160, 
3260, 6210, 6410, 
6430, 6510, 7140, 
7230, 9110, 9130, 
9160, 9180*, 
91D0*, 91E0* 

Gemeine Fluss-
muschel, Schmale 
Windelschnecke, 
Bauchige Windel-
schnecke, Große 
Moosjungfer, 
Flussneunauge, 
Bachneunauge, 
Bitterling, Stein-
beißer, Schlamm-
peitzger, Kamm-
molch, Rotbauch-
unke, Teichfle-
dermaus, Biber, 
Fischotter 

vermoortes Urstromtal der 
Warnow samt kleiner 
Zuflüsse 

reich strukturierter Talmoor-
komplex 

umfasst Gewässer, Röh-
richte, Wälder, Grünländer, 
Pfeifengraswiesen sowie 
kalkreiche Niedermoore und 
weist eine Vielzahl von 
wertvollen Arten auf 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFH-LRT und -Arten; 
Häufung von FFH-LRT, 
prioritären FFH-LRT und 
FFH-Arten; großflächige 
Komplexbildung; groß-
flächiger landschaftlicher 
Freiraum 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung einer Fließ-
gewässer- u. Seenland-
schaft mit Gewässer-, 
Grünland-, Moor- und 
Waldlebensräumen sowie 
einer großen Zahl von 
FFH-Arten 

DE 2234-
304 

Schweriner 
Außensee 
und angren-
zende Wälder 
und Moore 

4.418/280/0 3140, 3150, 3160, 
3260, 6410, 6510, 
7140, 7230, 9130, 
9180*, 91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke, Schma-
le Windelschne-
cke, Große Moos-
jungfer, Rotbauch-
unke, Teichfle-
dermaus, Fischot-
ter 

Gebiet wird vom Schweriner 
Außensee dominiert 

im Süden haben sich auf 
alten Seeterrassen neben 
Bruchwäldern Reste von 
Pfeifengraswiesen und 
kalkreichen Niedermooren 
erhalten 

im Nordwesten grenzt ein 
größerer Buchenwaldkom-
plex an den See 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten, Schwer-
punktvorkommen von 
FFHLRT, Häufung von 
FFH-LRT, großflächige 
Komplexbildung 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung eines nähr-
stoffärmeren Sees sowie 
von Grünland-, Moor- und 
Waldlebensraumtypen mit 
charakteristischen FFH-
Arten 
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EU-Nr. Bezeich-
nung 

Fläche (ha) 
gesamt/UR/NP 

FFH-Lebensraum-
typen (EU-Code) 

FFH-Arten  Gebietscharakteristik Güte und Bedeutung  Gebietsmanagement 
und maßgebliche Pläne 

DE 2236-
301 

Binnensalz-
wiese bei 
Sülten 

12/12/12 1340* Fischotter eine aktiv schüttende 
Salzquelle gibt ihr Wasser 
auf die beweideten Niede-
rungen am Brüeler Bach ab 

eine Konzentration von 
halophilen Arten lässt auf 
das Vorkommen einer 
weiteren Salzquelle unter-
halb des südlichen Hanges 
schließen 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten, Schwer-
punktvorkommen von 
FFH-LRT 

Erhalt einer Binnensalz-
stelle 

DE 2236-
302 

Obere Seen 
und Wendfeld 
(bei Stern-
berg) 

304/304/304 3140, 3150, 3160, 
6510, 9130, 
91D0*, 91E0* 

Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Biber, Fischotter 

Gebiet umfasst den Oberen 
See, den Wustrowsee und 
das Wendfeld 

Gebiet ist gekennzeichnet 
durch großflächige Ginster-
heiden sowie Grünländern 
nährstoffärmerer trockener 
Sandstandorte sowie 
kleinen Feuchtwiesen 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten, Häufung von 
FFH-LRT, großflächiger 
landschaftlicher Freiraum 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung von Gewäs-
ser-, Grünland- und 
Waldlebensraumtypen mit 
Vorkommen charakteristi-
scher FFH-Arten 

DE 2236-
303 

Wariner 
Seenland-
schaft 

1.075/1.075/1.
075 

3140, 3150, 3260, 
7140, 9110, 9130, 
9160, 91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke, Bach-
neunauge, Stein-
beißer, Fischotter 

in dem Sander zwischen 
zwei Endmoränenzügen 
liegende, reich gegliederte 
Wald- und Seenlandschaft 
mit eingelagerten kleinen 
Fließgewässern und Zwi-
schenmooren, die wichtige 
Lebensräume aquatischer 
Arten darstellen 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Häufung von 
FFH-LRT; Verbindungs-
funktion; großflächige 
Komplexbildung; groß-
flächiger landschaftlicher 
Freiraum 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung von Gewäs-
ser-, Moor- und Waldle-
bensraumtypen mit 
Vorkommen charakteristi-
scher FFH-Arten 
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EU-Nr. Bezeich-
nung 

Fläche (ha) 
gesamt/UR/NP 

FFH-Lebensraum-
typen (EU-Code) 

FFH-Arten  Gebietscharakteristik Güte und Bedeutung  Gebietsmanagement 
und maßgebliche Pläne 

DE 2238-
302 

Wald- und 
Gewässer-
landschaft 
um Groß 
Upahl und 
Boitin 

3.493/3.326/2.
110 

3140, 3150, 3160, 
3260, 6410, 7140, 
9130, 9160, 
91D0*, 91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke, Stein-
beißer, Kamm-
molch, Rotbauch-
unke, Fischotter 

Geomorphologisch reich 
ausgestattetes Seengebiet 
mit verschiedenen Seenty-
pen, Zwischenmooren, 
Edellaubholzbeständen und 
Perlgras-Buchenwäldern 
sowie stark reliefierter, 
kleingewässerreicher 
Ackerlandschaft mit Le-
bensräumen der Rotbauch-
unke 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFHLRT und -Arten; 
Häufung von FFH-LRT; 
großflächige Komplexbil-
dung; großflächiger 
landschaftlicher Freiraum 

Erhalt eines Schwer-
punktraumes des Rot-
bauchunken-
Vorkommens; Erhalt u. 
teilweise Entwicklung der 
Gewässer-, Moor- u. 
Wald-LRT mit charakteris-
tischen FFH-Arten 

DE 2239-
301 

Nebeltal mit 
Zuflüssen, 
verbundenen 
Seen und 
angrenzen-
den Wäldern 

6.549/439/0 3140, 3150, 3160, 
3260, 6210, 6410, 
6430, 7140, 
7210*, 7230, 
9110, 9130, 9160, 
9180*, 9190, 
91D0*, 91E0* 

Kriechender 
Scheiberich, 
Gemeine Fluss-
muschel, Schmale 
Windelschnecke, 
Bauchige Windel-
schnecke, Große 
Moosjungfer, 
Flussneunauge, 
Bachneunauge, 
Bitterling, Stein-
beißer, Schlamm-
peitzger, Kamm-
molch, Rotbauch-
unke, Fischotter 

verzweigtes Fließgewäs-
sersystem der Nebel mit 
angeschlossenen Seenket-
ten unterschiedlicher 
Trophie, talbegleitenden 
Feuchtwiesen, Mooren, 
Bruch-, Buchen-, Hang- und 
Schluchtwäldern sowie 
einer herausragenden 
aquatischen Fauna 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFHLRT und -Arten; 
Häufung von FFH-LRT, 
prioritären FFH-LRT und 
FFH-Arten; großflächige 
Komplexbildung 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung einer Fließ-
gewässer- und Seenland-
schaft mit Gewässer-, 
Grünland-, Moor- und 
Wald-LRT sowie einer 
großen Zahl von FFH-
Arten 

DE 2334-
302 

Görslower 
Ufer 

48/46/17 3140, 9130 Fischotter kalkreiche Steilhänge am 
Südostufer des Schweriner 
Sees 

die trockenen Uferhänge 
sind Windprallhänge, die 
fast vollständig mit naturna-
hen Hang- und Schlucht-
wäldern bestockt sind 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten, Verbindungs-
funktion 

Erhalt eines Waldmeister-
Buchenwaldes in expo-
nierter Hanglage sowie 
der Habitate des Fischot-
ters 
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EU-Nr. Bezeich-
nung 

Fläche (ha) 
gesamt/UR/NP 

FFH-Lebensraum-
typen (EU-Code) 

FFH-Arten  Gebietscharakteristik Güte und Bedeutung  Gebietsmanagement 
und maßgebliche Pläne 

DE 2335-
301 

Pinnower 
See 

376/376/376 3140, 7140, 9130, 
91E0* 

Biber, Fischotter der im Sander gelegene 
mesotrophe Pinnower See 
und die auf den steilschari-
gen Ufern im Westen und 
Süden angrenzenden 
Buchenwälder bestimmt 
das Bild des Gebietes 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFH-LRT 

Erhalt eines nährstoffär-
meren Sees, angrenzen-
der Wald- und Moorle-
bensraumtypen sowie der 
Habitate von Fischotter 
und Biber 

DE 2336-
301 

Schönlager 
See, Jül-
chendorfer 
Holz und 
Wendorfer 
Buchen 

547/547/429 3140, 3150, 3160, 
3260, 6510, 7140, 
9130, 91D0*, 
91E0* 

Bauchige Windel-
schnecke, Biber, 
Fischotter 

stark strukturiertes Gebiet 
mit landschaftlich reizvollem 
Relief 

Wechsel von größeren 
Laubwaldkomplexen mit 
Grünlandbereichen unter-
schiedlichen Feuchtegrades 
südlich des Schönlager 
Sees 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Häufung von 
FFH-LRT; Verbindungs-
funktion; großflächiger 
landschaftlicher Freiraum 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung von Gewäs-
ser-, Offenland-, Moor- 
und Waldlebensraumty-
pen sowie der Habitate 
von Fischotter, Biber und 
Bauchiger Windelschne-
cke 

DE 2338-
302 

Bolzsee bei 
Oldenstorf 

13/13/0 3130 Schwimmendes 
Froschkraut 

basenarmer mesotropher 
Kleinsee im Übergangsbe-
reich von der Grundmoräne 
zum Sander 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten, Schwer-
punktvorkommen von 
FFH-Arten, großflächiger 
landschaftlicher Freiraum 

Erhalt und Entwicklung 
eines nährstoffärmeren 
Sees mit Beständen des 
Schwimmenden Frosch-
krauts 

DE 2338-
304 

Mildenitztal 
mit Zuflüssen 
und verbun-
denen Seen 

5.312/2.337/2.
315 

3140, 3150, 3160, 
3260, 6210, 6410, 
6430, 7140, 
7210*, 7230, 
9110, 9130, 9160, 
9180*, 91D0*, 
91E0* 

Schwimmendes 
Froschkraut, 
Gemeine Fluss-
muschel, Schmale 
Windelschnecke, 
Bauchige Windel-
schnecke, Bach-
neunauge, Bitter-
ling, Steinbeißer, 
Schlammpeitzger, 
Kammmolch, 
Rotbauchunke, 
Biber, Fischotter 

naturnahes, reich struktu-
riertes Fließgewässersys-
tem mit vielen damit in 
Verbindung stehenden 
Seen unterschiedlicher 
Trophie, fast allen Waldle-
bensraumtypen, verschie-
denen Moortypen sowie 
Trocken- und Magerrasen 

Repräsentatives Vor-
kommen von FFH-LRT 
und -Arten; Schwer-
punktvorkommen von 
FFH-LRT und -Arten; 
Häufung von FFH-LRT, 
prioritären FFH-LRT und 
FFH-Arten; großflächige 
Komplexbildung; groß-
flächiger landschaftlicher 
Freiraum 

Erhalt und teilweise 
Entwicklung einer Fließ-
gewässer- und Seenland-
schaft mit Gewässer-, 
Grünland-, Moor- und 
Waldlebensräumen sowie 
charakteristischen FFH-
Arten 

Quelle: Standarddatenbögen, Stand 2006 
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Tabelle 97:  Europäischen Vogelschutzgebiete; Angaben aus den Standarddatenbögen (StDB), Stand: 31.3.2008 

Hinweis: Aufgeführt sind nur die sog. „schutz- und managementrelevanten Arten“, die mit der Meldung definiert wurden. 

Gesamtfläche (ha)  EU-
Nummer 

Gebietsname 

Fläche im UR/NP 
(ha) 

Gebietsbeschreibung  
(in Anlehnung an das Gebiets-
formblatt der Öffentlichkeitsbe-
teiligung) 

schutz- und managementrelevante 
Vogelarten nach Anhang I der Vo-
gelschutzrichtlinie (VSR) in Klam-
mern Erhaltungszustand) 

schutz- und managementrelevante, re-
gelmäßig vorkommende Zugvogelarten, 
die nicht in Anhang I der VSR aufgeführt 
sind (in Klammern: Erhaltungszustand) 

8.668 DE 2036-
401 

Kariner Land 

123/0 

Kuppige Endmoräne, strukturrei-
che Landschaft mit vielen Klein-
gewässern, Zwischenmooren, 
Hecken und Laubwald 

Brutvögel: Eisvogel (B), Fluß-
seeschwalbe (B), Kranich (B), Neuntö-
ter (B), Rohrweihe (B), Rotmilan (B), 
Schwarzspecht (B), Seeadler (B), 
Sperbergrasmücke (B), Wachtelkönig 
(C), Weißstorch (B), Wespenbussard 
(B), Zwergschnäpper (B) 

Rastvögel: Kranich (B) 

Brutvögel: Tafelente (C) 

6.611 DE 2136-
401 

Schlemminer 
Wälder 

6.611/1.626 

ausgedehnte, strukturreiche 
Laubwälder einschließlich an-
grenzender Offenlandschaften 

Brutvögel: Eisvogel (B), Kranich (B), 
Mittelspecht (B), Neuntöter (B), Rohr-
weihe (B), Rotmilan (B), Schwarzmilan 
(B), Schwarzspecht (B), Schwarzstorch 
(B), Seeadler (B), Sperbergrasmücke 
(B), Weißstorch (B), Wespenbussard 
(B), Zwergschnäpper (B) 

 

10.816 DE 2137-
401 

Warnowtal, 
Sternberger 
Seen und 
untere Mildenitz 

4.341/2.525 

Flusstalmoor und angrenzende 
Grundmoränenlandschaft sowie 
strukturreiche Wälder 

Brutvögel: Blaukelchen (B), Eisvogel 
(B), Fischadler (B), Flußseeschwalbe 
(B), Heidelerche (B), Kranich (B), 
Mittelspecht (C), Neuntöter (B), Rohr-
dommel (B), Rohrweihe (B), Rotmilan 
(B), Schwarzmilan (B), Schwarzspecht 
(B), Seeadler (B), Sperbergrasmücke 
(B), Tüpfelsumpfhuhn (B), Wachtelkö-
nig (B), Weißstorch (B), Wespenbus-
sard (B), Zwergschnäpper (B) 

Brutvögel: Bekassine (B), Haubentaucher 
(B), Krickente (B), Reiherente (B), Schnatter-
ente (B), Tafelente (B) 
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Gesamtfläche (ha)  EU-
Nummer 

Gebietsname 

Fläche im UR/NP 
(ha) 

Gebietsbeschreibung  
(in Anlehnung an das Gebiets-
formblatt der Öffentlichkeitsbe-
teiligung) 

schutz- und managementrelevante 
Vogelarten nach Anhang I der Vo-
gelschutzrichtlinie (VSR) in Klam-
mern Erhaltungszustand) 

schutz- und managementrelevante, re-
gelmäßig vorkommende Zugvogelarten, 
die nicht in Anhang I der VSR aufgeführt 
sind (in Klammern: Erhaltungszustand) 

18.559 DE 2235-
402 

Schweriner 
Seen 

7.678/1.061 

Große Binnenseen mit strukturrei-
chen Inseln und Buchten inkl. 
Verlandungszonen, umgeben von 
ausgedehnten Ackerflächen sowie 
gewässernahen, z. T. laubholzrei-
chen Waldkomplexen. 

Brutvögel: Blaukehlchen (B), Eisvogel 
(B), Heidelerche (B), Kranich (B), 
Mittelspecht (B), Neuntöter (B), Rohr-
dommel (B), Rohrweihe (B), Rotmilan 
(B), Schwarzmilan (B), Schwarzspecht 
(B), Seeadler (B), Sperbergrasmücke 
(B), Wachtelkönig (B), Weißstorch (B), 
Wespenbussard (B), Zwergschnäpper 
(B) 

Rastvögel: Singschwan (B), Zwerg-
schwan (B) 

Brutvögel: Gänsesäger (C), Haubentaucher 
(B), Kolbenente (B), Reiherente (B), Tafelen-
te (B) 

Rastvögel: Bläßgans (B), Bläßhuhn (B), 
Haubentaucher (B), Kormoran (B), Reiheren-
te (B), Saatgans (B), Schellente (B) 

34.348 DE 2339-
402 

Nossentiner/ 
Schwinzer 
Heide 

1.857/1.572 

Großflächiger, zusammenhän-
gender, weitgehend unzerschnit-
tener Kiefernwald auf Sandböden 
mit eingestreuten Kahlschlägen 
und Schneisen, nährstoffarmen 
bis nährstoffreichen Flachwasser-
seen mit Verlandungszonen und 
Röhrichtgürteln und verschiede-
nen Moore, diese teilweise ver-
bindenden Fließgewässern sowie 
angrenzenden Ackerfluren 

Brutvögel: Blaukehlchen (B), Eisvogel 
(B), Fischadler (B), Flußseeschwalbe 
(B), Heidelerche (B), Kranich (B), 
Mittelspecht (B), Neuntöter (B), Ortolan 
(B), Rauhfußkauz (B), Rohrdommel 
(B), Rohrweihe (B), Rotmilan (B), 
Schwarzmilan (B), Schwarzspecht (B), 
Seeadler (B), Sperbergrasmücke (B), 
Tüpfelsumpfhuhn (B), Wachtelkönig 
(B), Wanderfalke (B), Weißstorch (B), 
Wespenbussard (B), Ziegenmelker (B), 
Zwergschnäpper (B)  

Brutvögel: Bekassine (B), Haubentaucher 
(B), Kiebitz (B), Knäkente (C), Lachmöwe 
(B), Löffelente (C), Raubwürger (B), Rei-
herente (B), Schnatterente (C), Steinschmät-
zer (B), Tafelente (B), Turmfalke (B), Wachtel 
(B), Wendehals (B) 

Rastvögel: Bläßgans (B), Bläßhuhn (B), 
Graugans (B), Reiherente (B), Saatgans (B) 

Quelle: LUNG M-V (2007a, 2008a) 
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Tabelle 98:  Bewertung der Landschaftsbildräume des Untersuchungsgebietes 

Landschaftsbildraum 

Nummer Name 

Schutzwürdigkeit 

IV 2-13 Niederung des Schweriner Sees hoch bis sehr hoch 

IV 3-10 Züsower Forst und Umgebung sehr hoch 

IV 3-11 Landschaft um Tüzen sehr hoch 

IV 3-12 Landschaft nördlich des Grosstessiner Sees sehr hoch 

IV 3-15 Endmoränenausläufer um Zurow mittel bis hoch 

IV 3-16 Ackerflächen nördlich Neukloster hoch bis sehr hoch 

IV 3-17 Strukturierte Ackerflächen nordöstlich Neukloster hoch bis sehr hoch 

IV 3-18 Becken des Grosstessiner Sees sehr hoch 

IV 3-19 Ackerlandschaft östlich Grosstessiner See gering bis mittel 

IV 3-20 Heckenlandschaft um Bernitt hoch bis sehr hoch 

IV 3-22 Strukturiertes Waldgebiet um Schimm und Kahlenberg sehr hoch 

IV 3-23 Ackerlandschaft um Reinstorf gering bis mittel 

IV 3-24 Wald- und Seengebiet um Neukloster und Warin sehr hoch 

IV 3-25 Waldgebiet um Glambeck sehr hoch 

IV 3-26 Landschaft um Qualitz und Laase mittel bis hoch 

IV 3-27 Schlemminer Forst mit Ackerlichtungen sehr hoch 

IV 3-28 Trechower See hoch bis sehr hoch 

IV 3-29 Bützower See sehr hoch 

IV 3-30 Seengebiet an der Warnow bei Bützow hoch bis sehr hoch 

IV 3-33 Kleinseenlandschaft um Jesendorf und Ventschow sehr hoch 

IV 3-34 Landschaft westlich der Warnow um Eickelberg hoch bis sehr hoch 

IV 3-35 Warnowniederung westlich von Bützow sehr hoch 

IV 3-36 Ackerlandschaft um Zernin und Dreetz mittel bis hoch 

IV 3-37 Ackerlandschaft von Gross Raden bis Warnow mittel bis hoch 

IV 3-38 Tal zwischen Buchenhof und Zernin sehr hoch 

IV 3-39 Waldgebiet zwischen Warnow und Boitin sehr hoch 

IV 3-40 Waldgebiet um Gross Labenzer See sehr hoch 

IV 3-41 Mühlenbachniederung bei Damekow sehr hoch 

IV 3-42 Ackerlandschaft östlich des Schweriner Sees mittel bis hoch 

IV 3-43 Senke nördlich Brahlstorf sehr hoch 

IV 3-44 Kulturlandschaft um Rubow und Buchholz hoch bis sehr hoch 

IV 3-45 Ackerfläche nördlich Thurow und Brüel gering bis mittel 

IV 3-46 Warnowtal zwischen Necheln und Klein Raden sehr hoch 

IV 3-47 Sternberger Seen und Umgebung sehr hoch 

IV 3-48 Kulturlandschaft um Witzin und Boitin mittel bis hoch 

IV 3-49 Ausgedehntes Waldgebiet nördlich Mustin hoch bis sehr hoch 
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Landschaftsbildraum 

Nummer Name 

Schutzwürdigkeit 

IV 3-50 Ackerflächen bei Ruchow und Mustin gering bis mittel 

IV 3-51 Cambser See sehr hoch 

IV 3-52 Ackerflächen bei Kuhlen mittel bis hoch 

IV 3-53 Warnowtal bei Karnin sehr hoch 

IV 3-54 Reich strukturierte Landschaft südlich der Warnow sehr hoch 

IV 3-55 Warnowniederung von Holzendorf bis Necheln hoch bis sehr hoch 

IV 3-56 Obere Seen bei Sternberg sehr hoch 

IV 3-57 Ackerlandschaft südlich Sternberg gering bis mittel 

IV 3-58 Seengebiet um Bolz und Mustin sehr hoch 

IV 3-6 Ehemaliger Neukirchener See hoch bis sehr hoch 

IV 3-9 Ackerplateau östlich von Wismar  gering bis mittel 

IV 4-10 Ackerflächen westlich von Tarnow gering bis mittel 

IV 4-17 Ackerfläche um die Letschower Tannen gering bis mittel 

IV 4-28 Wald- und Seenlandschaft bei Gross Upahl sehr hoch 

IV 4-29 Niederung Breesenitz hoch bis sehr hoch 

IV 4-38 Bützow - Güstrow - Kanal hoch bis sehr hoch 

IV 4-39 Flach-wellige Ackerfläche der Grundmoräne bei Gülzow mittel bis hoch 

IV 4-40 Parumer See hoch bis sehr hoch 

IV 4-48 Niederungsgebiet der Nebel südlich Bützow hoch bis sehr hoch 

IV 4-49 Seenlandschaft bei Prüzen hoch bis sehr hoch 

IV 4-50 Ackerlandschaft zwischen Bölkow und Klein Upahl mittel bis hoch 

V 2-12 Störtal zwischen Schwerin und Banzkow hoch bis sehr hoch 

V 3-1 
Feld- und Waldlandschaft zwischen Cambser See und Pinnower 
See  hoch bis sehr hoch 

V 3-10 Ackerlandschaft um Mestlin gering bis mittel 

V 3-14 Ruthenbecker Wald- und Feldlandschaft mittel bis hoch 

V 3-15 Wiesenlewitz zwischen Blievenstorf und Sukow hoch bis sehr hoch 

V 3-2 Pinnower Seengebiet sehr hoch 

V 3-3 Warnowtal zwischen Langen Brütz und Barniner See hoch bis sehr hoch 

V 3-4 Sternberg - Crivitzer Wald hoch bis sehr hoch 

V 3-5 Feld- und Waldlandschaft um Raben Steinfeld und Gädebehn mittel bis hoch 

V 3-6 Ackerlandschaft um Crivitz mittel bis hoch 

V 3-7 Demener Rinne hoch bis sehr hoch 

V 3-8 Niederung der Warnow zwischen zwischen Herberg und Demen mittel bis hoch 

V 3-9 Dabeler Wald- und Seengebiet sehr hoch 

V 4-2 Naturpark Schwinzer Heide sehr hoch 

Quelle: IWU (1996) 
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Tabelle 99: Charakter der Städte in der Naturparkregion 

Neukloster 

Die Stadt Neukloster entwickelte sich im Nordwesten des im Jahre 1219 entstandenen Benedikti-
ner Frauenklosters St. Maria im Sonnenkamp, das aus dem umkämpften Parchow bei Neubukow 
in den Schutz der deutschen Burg Kussin verlegt wurde. Erste urkundliche Erwähnung fand das 
gleichnamige Dorf Kussin (Kuczin), das wie die Burg im Zentrum der heutigen Ortslage Neuklos-
ters vermutet wird, bereits 1170. Das Kloster entwickelte sich zu einem wichtigen kulturellen 
Zentrum.  Es erhielt vom Fürsten Borwin I. schon mit der Gründung eine Reihe von Dörfern und 
wirtschaftliche Rechte. 1362 hatte das Kloster mit 30 Dörfern, 4 Wirtschaftshöfen und 16 Mühlen 
seinen größten Besitzstand erreicht. Es wurde 1555 aufgelöst. 

Mit der Gründung der Blindenanstalt 1864, die wegen ihrer Leistungen weit über regionale Gren-
zen hinaus bekannt war, wandelte sich der kleine Ort zur Stadt. 

Die drei wesentlichen Bereiche der Stadtstruktur sind die Altstadt mit überwiegender Bausub-
stanz aus dem 19. Jh., die mittelalterliche Klosteranlage aus dem 13. Jh. und die großzügige 
Anlage der einheitlich und geometrisch geplanten Landesblindenanstalt im neogotischen Stil vom 
Ende des 19. Jh.. Diese städtebaulichen Bereiche sind durch vielfältige Funktions- und Blickbe-
ziehungen sowie Grünräume miteinander verbunden.  

Charakteristisch für die ackerbürgerlich geprägte Altstadt ist die kleinteilige Bebauung mit ein- bis 
zweigeschossigen Häusern, sich zu Platzräumen aufweitende Straßen, der beachtliche Straßen-
baumbestand, vereinzelt überkommende historische Materialien sowie Blickachsen in die Land-
schaft, zum See und zur Klosteranlage. Der Bereich der kompakten Stadtstruktur mit städtischer 
Dichte beschränkt sich auf die Blockbebauung entlang der Hauptstraße. Die ersten bebauten 
Straßenzüge, die noch das heutige Stadtbild prägen sind die jetzige Eichholzstraße, die parallel 
dazu verlaufende Hauptstraße mit Bildung des Neumarktes und der abzweigenden Bergstraße 
sowie die über den Alten Markt in die heutige Rudolf-Breitscheid-Straße führende Kirchstraße. 
Nach den beiden Weltkriegen wurde das bebaute Stadtgebiet nach Norden und Osten erweitert. 
In den Randbereichen der Stadt erfolgten Betriebsansiedlungen und die Errichtung von Neubau-
gebieten. 

Besondere Qualitäten des Stadtraumes sind der gut ablesbare historische Stadtgrundriss mit 
weitgehend intakter Parzellenstruktur, die engen städtebaulichen Beziehungen zwischen den 
Stadtbereichen, die stadtbildprägenden Baumreihen und Alleen, die überwiegend gepflegten 
Wohngärten mit reichem Baumbestand und zahlreiche historische, tlw. denkmalgeschützte Ge-
bäude. 

Im Rahmen der Stadterneuerung seit Beginn der 1990er Jahre wurden in Neukloster viele Maß-
nahmen unternommen, um die im wesentlichen intakte Stadtstruktur zu erhalten und beeinträch-
tigte Bereiche aufzuwerten (STADT NEUKLOSTER 2002). 

Sternberg  

Die Stadt Sternberg wurde im 13. Jh. in der Nähe der slawischen Burgen Sternberg und Groß 
Raden auf reizvoll bewegtem Gelände an den Ufern des Großen Sternberger und des Luckower 
Sees gegründet (GESCHICHTSWERKSTATT ROSTOCK E.V., LANDESHEIMATVERBAND MECKLENBURG-
VORPOMMERN E.V. 2007). Von den Hügeln und Hängen am Stadtrand ergeben sich vielfältige 
Ausblicke auf die seen- und waldreiche Umgebung.  

Die Bundesstraßen 104 und 192 führen nordöstlich am Stadtkern vorbei und trennen ihn von den 
Wohn- und Naherholungsgebieten an den Seeufern. Bisher fehlt es an einer städtebaulichen 
Verknüpfung des Stadtkerns mit diesen Siedlungsbereichen bis hin zum nordöstlich von Stern-
berg gelegenen, überregional bedeutsamen archäologischen Freiluftmuseum Groß Raden.  
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Der mittelalterliche, kompakte Stadtkern ist durch ein rasterförmiges Straßennetz mit dem Markt-
platz und dichte Blockrandbebauung aus überwiegend historischen, zweigeschossigen Mauer- 
und Fachwerkhäusern in mittel- bis gutem Bauzustand gekennzeichnet. Die Sternberger Altstadt 
wird im Nordosten von der gut erhaltenen Stadtmauer und den als Grünanlage gestalteten Wall-
anlagen umschlossen. Aufgrund des gepflegten, authentischen Stadtbildes mit einer Vielzahl 
historischer Bauten und ortstypischer Materialien hat die Altstadt einen „Bilderbuchcharakter“ und 
eine hohe Aufenthaltsqualität. Im Kontrast zum geschlossenen Kern steht der zerklüftete, z.T. 
stark in die Landschaft hineingreifende Grundriss der äußeren Wohngebiete und Splittersiedlun-
gen. Nordwestlich des Stadtkerns schließen sich größere verdichtete Wohngebiete mit ein- bis 
zweigeschossigen Mauerwerksbauten aus unterschiedlichen Epochen an, die in Richtung Stern-
berger See einen schlechten Bauzustand aufweisen und im ISEK Sternberg als Neuordnungsge-
biet ausgewiesen sind. Westlich davon und im Nordosten der B 104 und 192 befinden sich Stadt-
quartiere mit Geschosswohnungsbau (2 bis 3 Geschosse) in Block-, Platten- oder monolithischer 
Bauweise aus der Nachkriegszeit (1950er, -60er, -70er Jahre). An den Seeufern und am südöstli-
chen Stadtrand entlang der B 104 und 192 erstrecken sich locker bis mitteldicht bebaute Bereiche 
mit Einzelhausstruktur (Einfamilienhaus- und Bungalowsiedlungen) in ein- bis zweigeschossiger 
Bauweise und gemischtem Baualter. In Richtung des Luckower Sees und nach Südosten sind sie 
als Entwicklungs- und Zuwachsgebiete ausgewiesen. Gewerbeansiedlungen existieren südwest-
lich des Stadtkerns im Umfeld des Bahndamms. Ganz im Nordwesten der Stadt, am Ufer des 
Luckower Sees, hat sich eine Splittersiedlung in Mischbauweise (Block-, Platten-, monolithische 
Bauweise) herausgebildet, welche die Stadtsilhouette Sternbergs empfindlich stört (STADT STERN-

BERG 2002).  

Warin 

Aus der frühdeutschen/slawischen Zeit sind aus dem heutigen Warin mehrere Befestigungsbau-
ten und eine mittelgroße slawische Burg nachweisbar. 1178 wurde der Name Warin erstmals 
urkundlich erwähnt. Mit der Christianisierung kam das Wariner Gebiet zum Stiftsland der Schwe-
riner Bischöfe. 1229 begann der Bischof von Schwerin mit dem Bau einer „Sommerresidenz“ auf 
dem Werder des Glammsees, vier Jahre später erwähnte Bischof Brunward Warin erstmals als 
Kirchdorf. 

Die Stadt verfügt über eine überregionale Straßenanbindung, die südlich am ältesten Stadtbe-
reich vorbeiführt. Der gut erhaltene historische Stadtkern Warins ist durch ein kleinteiliges Stra-
ßennetz mit ein- bis zweigeschossigen Häusern gekennzeichnet, die sich entlang der öffentlichen 
Straßenräume orientieren. Die schmalen Parzellen weisen eine überwiegend geschlossene 
Bebauung auf. Der kompakte Altstadtbereich ist im städtebaulichen Rahmenplan als Sanierungs-
gebiet ausgewiesen worden (STADT WARIN 2006). Erst in der Altstadtrandlage (Mühlenbruchstra-
ße und Brüeler Straße) sowie in Quartieren jüngeren Baudatums (südlich Burgstraße) lockert sich 
die Bebauungsform auf. Prägend für das Stadtzentrum ist das nahezu vollständig sanierte städ-
tebauliche Ensemble aus dem Marktplatz mit dem Rathaus und Naturparkzentrum, dem Pfarr- 
und Pfarrwitwenhaus, dem zurückgesetzten Kirchhof und der Schule. Im Rahmen der Städtebau-
förderung ist eine Vielzahl der bedeutsamen öffentlichen Straßen- und Platzräume mit ortstypi-
schen Materialien saniert worden. Der geschlossene Charakter der Straßenzüge und Fassaden 
bestimmt die besondere Qualität des Wariner Stadtbildes. 

Neben der typischen Baustruktur ist Warin besonders durch seine reizvolle Lage in einer vielfälti-
gen Seen- und Waldlandschaft und seine reiche landschaftliche Ausstattung geprägt. Das Stadt-
gebiet erstreckt sich zwischen dem Wariner See im Norden und dem Glammsee im Süden. Der 
Mühlengraben durchfließt die Stadt und verbindet beide Seen miteinander. Grünzüge entlang des 
Grabens lockern das Stadtbild auf und tragen neben den grünen Blockinnenbereichen zu einem 
ausgeglichenen Stadtklima bei. Als Schwerpunkte des städtischen Grünsystems sind neben dem 
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grünen Kirchhof der historische August-Cords-Park und die Gärten am Pfarr- und Pfarrwitwen-
hauses am Ufer des Mühlengrabens hervorzuheben. Im Rahmen einer Sanierung und Aufwer-
tung ist eine gezielte Verknüpfung der Anlagen miteinander, mit dem Grünzug am Mühlengraben 
und den Seeufern anzustreben (STADT WARIN 2006).. 

Brüel  

Die Stadt Brüel wurde im 14. Jh. in der Nähe einer Burg gegründet und liegt an einem Zufluss der 
Warnow, dem Mühlenbach (GESCHICHTSWERKSTATT ROSTOCK E.V., LANDESHEIMATVERBAND MECK-

LENBURG-VORPOMMERN E.V. 2007). Brüel besitzt die charakteristische Siedlungsstruktur einer 
Ackerbürgerstadt, die nur in wenigen Bereichen durch Neubebauung überformt ist. Die Altstadt ist 
durch eine geschlossene Bebauung aus zweigeschossigen und traufständigen Gebäuden entlang 
der Straßenzüge geprägt. Da nur ein geringer Teil des Gebäudebestandes saniert ist, besteht 
erhöhter Sanierungsbedarf. Trotzdem ist in der Altstadt ein geringer Leerstand zu verzeichnen. 
Dies trifft auch für die Brüeler Siedlung mit einem Gebäudebestand aus den 1930er und 40er 
Jahren zu, der kontinuierlich instand gesetzt wurde. Geschosswohnungsbau (3- 4 Geschosse) 
findet sich in den Wohngebieten an der Feldstraße und am Mühlenberg. Die voll erschlossenen 
Flächen am Mühlenberg sind bis ca. 70 % mit Wohnblöcken aus den 1980er Jahren bebaut, von 
denen die älteren in den vergangenen Jahren saniert wurden. Der restliche Gebäudebestand ist 
sanierungsbedürftig. In den Ortslagen Thurow, Golchen und Keez dominiert ortstypische stra-
ßenbegleitende Bebauung mit Einfamilien- und Doppelhäusern. Erwähnenswert sind hier auch 
die Guts- und Parkanlagen. Das Ensemble Golchen mit dem Burgwall ist besonders erwähnens-
wert. Der Geschosswohnungsbau der STEWO ist umfassend saniert. Die Siedlungsstruktur der 
kleinen Orte Alt- und Neu-Necheln ist durch eine ehemalige Gutsanlage geprägt. Während das 
Gutshaus und die Nebengebäude in Alt Necheln umfassend saniert wurden, ist der Gebäudebe-
stand in Neu Necheln stark sanierungsbedürftig. Brüel verfügt über eine gute Verkehrsanbindung 
über die B 104 (Lübeck - Pasewalk) und die B 192 (Wismar - Neubrandenburg) (STADT BRÜEL 

2002). 

Crivitz 

Crivitz zeichnet sich durch den geschlossen erhaltenen mittelalterlichen Stadtkern, ein harmoni-
sches Stadtbild und eine besondere landschaftliche Lage und Ausstattung mit Grünflächen aus. 
Die Stadt liegt in einer Niederung am Ufer des Crivitzer Sees und wird von einer Vielzahl an 
Gräben (z.B. sanierter Amtsgraben, Stadtgraben) durchflossen, die das Stadtgebiet gliedern. Ein 
Großteil der Stadt ist von Landwirtschaftsflächen umgeben, die den ländlichen Charakter der 
einstigen Ackerbürgerstadt bis heute prägen.  

Hügelgräber vor den Toren der Stadt und Reste zweier slawischer Burgwälle im Stadtgebiet 
zeugen davon, dass Crivitz aus einer slawischen Siedlung hervorgegangen ist. Die ehemaligen 
Burgstandorte sind in Form der markanten Halbinsel westlich der Altstadt, auf der sich die Gas-
anstalt befand und des von einem Graben begrenzten ehemaligen Amts- und heutigen Kranken-
hausstandortes am südlichen Seeufer noch heute deutlich im Stadtgrundriss erkennbar. 

Die mittelalterliche Stadtstruktur aus dem 13. Jh. mit einem rechteckigen Marktplatz und einem 
Kirchhof im Zentrum des gitterförmigen Straßensystems ist bis heute nahezu vollständig erhalten. 
Die kleinteilige, zumeist geschlossene Bebauung entlang der Straßenzüge und Gassen aus 
überwiegend ein- bis zweigeschossigen traufständigen Fachwerkhäusern mit teilweise verputzten 
Fassaden stammt hauptsächlich aus dem 18./ 19. Jh. Die Ensemblewirkung der Straßenzüge 
und die Silhouette der Altstadt auf der Seeseite sind herausragend in ihrer Geschlossenheit und 
Ästhetik. Eine Vielzahl von Baudenkmalen bereichert das historisch gewachsene Stadtbild. 
Hervorzuheben ist die Stadtkirche (Backstein) mit einem für Norddeutschland besonderen Walm-
dach, das Pfarrhaus als am besten erhaltenes Fachwerkgebäude der Stadt und das städtebauli-
che Ensemble des Markplatzes. Stadtbildprägend sind außerdem die Brückenbauwerke an den 
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Gräben, Rundbögen an schmalen Gassen und einige Bauten von der Jahrhundertwende mit 
Backstein- (z.B. Postgebäude) oder Putzfassaden (z.B. Fabrikgebäude am Güterbahnhof). In der 
städtebaulichen Rahmenkonzeption (STADT CRIVITZ 1992) wurde die Altstadt einschließlich des 
südlich benachbarten Quartiers bis zur breiten Straße als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Mithilfe 
der Städtebauförderung konnten auf Grundlage einer Ortsbildanalyse (STADT CRIVITZ 1993) und 
Gestaltungssatzung (STADT CRIVITZ 2005) seit 1991 nahezu das gesamte Straßen- und Platzsys-
tem der Altstadt und zahlreiche historische Bauten mit ortstypischen Materialien saniert werden. 
Trotzdem besteht noch ein hoher Bedarf an Gebäudesanierungen in der Altstadt (Gespräch mit 
Frau Dobbertin 16.12.08). 

Die Stadt Crivitz ist nicht reich an öffentlichen Frei- und Grünräumen. Deshalb ergibt sich im 
Rahmen der Stadterneuerung neben der Bewahrung des grünen Kirchhofs inmitten der steiner-
nen Altstadt folgender Handlungsbedarf zur Bereicherung des Grünflächenangebots (STADT 

CRIVITZ 2001): Sanierung des See (Gespräch mit Frau Dobbertin 16.12.08), Schaffung einer 
zusammenhängenden Grünfläche mit einem Rundweg am Seeufer, Aufwertung des Stadtparks 
mit dem Rosenweg und Gestaltung der Burgwall- Halbinsel westlich der Altstadt als Grünanlage.  

Auf dem einstigen Mühlenberg an der Parchimer Straße im Südosten der Altstadt erstreckt sich 
ein Neubaugebiet aus DDR-Zeiten. Südlich des Stadtkerns befindet sich ein Gewerbegebiet. 
Darüber hinaus existieren zahlreiche Gehöfte und Ausbauten aus der ersten Hälfte des 19. Jh. 
(Krudopp, Bürgerholz) an der Bahnstrecke und den Landstraßen vor den Toren der Stadt. 

Crivitz ist verkehrlich gut erschlossen durch die Bundesstraße B 321 (Schwerin-Parchim) mit 
einer Ortsumgehung und die Eisenbahnstrecke Schwerin-Parchim (STADT CRIVITZ 1992). 

Quelle: Eigene Zusammenstellung nach im Text angegebenen Quellen 
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Tabelle 100:  Schöpfwerke im Untersuchungsraum 

LK Schöpfwerk WBV Förder-
leistung 
(l/s) 

Polder-
fläche 
(ha) 

geschöpft in Deich bzw. Verwallung  Betrieb 
2007 

Interessenlage/ Bemerkung (Planungen etc.) nach BIOPLAN  
(1995); aktualisiert 

PCH Dabel 444 175 Holzendorfer See kein Deich vorhanden kein 
Betrieb 
2007 

WBV: landwirtschaftliche Nutzer vorhanden, jedoch Rückbau 
für einen Teil der Fläche möglich; seit 2000 nicht genutzt 

PCH Groß Raden 55 25 Mildenitz kein Deich vorhanden nach 
Bedarf  

WBV: aufgrund vorhandener Nutzer Interesse an Erhaltung; 
StAUN: Interesse an weiterer Extensivierung (Nutzung wie 
bisher) 

GUE Nienhagen 111 43 Bresenitz kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener Nutzer Interesse an Erhaltung 

PCH Sternberg 167 20 Woyt- Kanal (ZV 
42) 

kein Deich vorhanden kein 
Betrieb 
2007 

WBV: Interesse an Erhaltung vorhanden, u.a. Nutzung bei 
Baumaßnahmen, Abfluss des Wassers über sanierten Düker; 
StAUN: Rückbau wäre sehr kostenintensiv 

PCH Sternberger 
Burg 

222 124 Mildenitz kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener Nutzer Interesse an Erhaltung; 
StAUN: großes Interesse an weiterer Extensivierung der 
Grünlandbewirtschaftung 

PCH Borkow 111 15 Mildenitz kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer Inte-
resse an Erhaltung; StAUN: meint, das Schöpfwerk sollte gar 
nicht mehr betrieben werden 

GUE Oldenstorf59 

M
ild

en
itz

 / 
Lü

bz
er

 E
ld

e 

222 113 Bresenitz kein Deich vorhanden kein 
Betrieb 
2007 

WBV: aufgrund vorhandener Nutzer Interesse an Erhaltung 

GUE Baumgarten 333 180 Warnow kleine Verwallung nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund landwirtschaftlicher Nutzung Interesse an 
Erhaltung; auch eventuell aus Naturschutzgründen zu erhalten, 
da Kuhschellenstandort 

GUE Eickhof W
ar

no
w

 / 
B

ek
e 

222 110 Warnow Torfverwallung Rückbau 
2008 

WBV: aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist die Erhal-
tung erforderlich 

                                                
59

 Schöpfwerk außerhalb der Naturparkregion, entwässert Flächen, die in Naturparkregion liegen 
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LK Schöpfwerk WBV Förder-
leistung 
(l/s) 

Polder-
fläche 
(ha) 

geschöpft in Deich bzw. Verwallung  Betrieb 
2007 

Interessenlage/ Bemerkung (Planungen etc.) nach BIOPLAN  
(1995); aktualisiert 

GUE Hof Rühn 222 125 K 8 (Rühner 
Seebach) 

kein Deich vorhanden häufig, 
nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung Interes-
se an Erhaltung vorhanden 

GUE Warnow-
Zernin 

333 150 Warnow kleine Verwallung nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzung 
Interesse an Erhaltung 

GUE Peetsch 222 56 Graben LV 88, 
dann Peetscher 
See 

kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist die Erhal-
tung erforderlich 

GUE Klein Belitz59 444 211 Beke kein Deich vorhanden ständig, 
außer im 
Winter 

WBV: aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung ist die Erhal-
tung erforderlich, ohne Schöpfwerksbetrieb ist die Fläche nicht 
bewirtschaftbar; StAUN: Interesse an Rückbau (sekundär 
vernäßte Niederung) 

GUE Rühn59 

 

222 120 Torfstich, dann 
Warnow 

Moordeich häufig, 
nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund intensiver landwirtschaftlicher Nutzung Interes-
se an Erhaltung vorhanden 

PCH Barnin - 240 Neue Warnow kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer Inte-
resse an Erhaltung 

NWM Bibow 111 40 Neuhofer See Deich II. Ordnung, Torf Rückbau 
erfolgt 

WBV: Rückbau im Rahmen Moorschutzprogramm 2007 

PCH Brüel (Ra-
debach) 

- 90 Radebach kein Deich vorhanden kein 
Betrieb 
2007 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer Inte-
resse an Erhaltung, sonst starke Einschränkungen der Nut-
zung; StAUN: hätte Interesse am Rückbau wegen der Beein-
trächtigung der Wasserqualität des Radebaches 

PCH Gustävel 111 100 Mickowsee kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer Inte-
resse an Erhaltung 

NWM Neukloster 

O
be

re
 W

ar
no

w
 

- 24 LV 9, Neukloster-
see 

kein Deich vorhanden kein 
Betrieb 
2007 

WBV: kein Interesse an Erhaltung, könnte rückgebaut werden; 
StAUN: Hinweis auf einstweilig gesichertes NSG "Trollblumen-
wiese Neukloster"; wünschenswert wäre eine Projektstudie zur 
weiteren Gebietsentwicklung 
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LK Schöpfwerk WBV Förder-
leistung 
(l/s) 

Polder-
fläche 
(ha) 

geschöpft in Deich bzw. Verwallung  Betrieb 
2007 

Interessenlage/ Bemerkung (Planungen etc.) nach BIOPLAN  
(1995); aktualisiert 

PCH Nisbill 69 31 Bibowsee kein Deich vorhanden Betrieb 
einge-
stellt 

WBV: kein Interesse an Erhaltung, Rückbau erwünscht 

NWM Warin 69 27 Tönnisbach kein Deich vorhanden nach 
Bedarf 

WBV: aufgrund vorhandener landwirtschaftlicher Nutzer Inte-
resse an Erhaltung 

PCH Zahrensdorf/ 
Zahrens-
dorfer Bach 

 

69 29 ZV 30 Zahrens-
dorfer Bach, 
Brüeler Bach 

kein Deich vorhanden Betrieb 
einge-
stellt 

WBV: kein Interesse an Erhaltung, Rückbau erwünscht 

Quelle: BIOPLAN (1995); Angaben der WBV 2008, 2009 
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Tabelle 101:  Übersicht über die Wasserfassungen in der Naturparkregion 

Wasserfassung versorgte Ortschaften  genehmigte 
Entnahme-

menge [m³/d] 

Bemerkungen 
(ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) 

Landkreis PCH    

Augustenhof Augustenhof 15 keine Schutzzone 

Borkow Borkow, Schlowe, Woserin, Neu 
Woserin, Hohenfelde 

350 Ringleitung nach Woserin 2001 

Brahlstorf/ Klee-
feld 

Brahlstorf, Kleefeld, Kleefeld Sied-
lung, Cambs, Langen Brütz, Kritzow, 
Ahrensboek, Liessow 

120  

Brüel Brüel, Golchen, Thurow, Keez, 
Weitendorf 

493 zukünftig Versorgung aus WW 
Kaarz vorgesehen 

Crivitz Crivitz, Barnin, Wessin, Bülow, 
Badegow, Radepohl, Warnow Hof, 
Hof Barnin, Bürgerholz, Hof Zapel, 
Dorf Zapel, Zapel-Ausbau, Krudopp, 
Wessin 

2040 Brunnen haben neuen Standort 
wegen Neubau Umgehungs-
straße, Neufestsetzung d. 
TWSZ beantragt 

Demen Demen, Demen Bundeswehr, Buer-
beck, Prestin, Venzkow, Kobande, 
Ausbau Kobande, Runow, Stieten 

547  

Gädebehn/ 
Kladow 

Gädebehn, Kladow, Basthorst 100  

Holdorf Holdorf  keine SZ, Betreiber WAZV 

Kaarz Kaarz, Schönlage, Jülchendorf, 
Holzendorf (Wendorf), Gustävel, 
Müsselmow, Zaschendorf 

150 Brunnen verfüllt, neue SZ, 
Brunnen anderer Standort 

Klein Görnow Klein Görnow 20  

Kuhlen Kuhlen 130  

Kukuk Kukuk, Hohen Pritz, Kl. Pritz, Dessin, 
Wamckow 

100 zukünftig Versorgung aus WW 
Borkow vorgesehen 

Leezen Leezen, Görslow, Görslow Ausbau, 
Panstorf, Rampe, Zittow, Blumenberg 

200  

Mustin Mustin, Rothen, Bolz, Lenzen, Ru-
chow 

200  

Neu Schlagsdorf ehemals Neu Schlagsdorf, Rautenhof - Schließung 2004, Anschluss an 
WW Retgendorf 

Nutteln Nutteln 45 zukünftig Versorgung aus WW 
Kuhlen vorgesehen 

Pinnow Raben Steinfeld, Godern, Pinnow, 
Pinnow Ausbau, Petersberg, Gneven, 
Vorbeck, Muchelwitz, Zietlitz, Augus-
tenhof, Gädebehn, Basthorst, Langen 
Brütz, Kritzow, Kleefeld, Brahlsdorf, 
Cambs, Ahrensboek, Liessow 

15400 Verordnung v. 7.10.2003 

Retgendorf Retgendorf, Flessenow, Neu 
Schlagsdorf, Rautenhof 

70  
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Wasserfassung versorgte Ortschaften  genehmigte 
Entnahme-

menge [m³/d] 

Bemerkungen 
(ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) 

Sternberg Sternberg, Pastin, Gägelow, Gr. 
Raden, Dabel-Dorf, Holzendorf, 
Kobrow II, Sternberger Burg, Kobrow 
I,Dabel Armee, Zülow, Gr. Görnow 

800-1500  

Sülten Sagsdorf, Sülten 50 zukünftig Versorgung aus WW 
Kaarz vorgesehen 

Tessin Tessin 20 zukünftig Versorgung aus WW 
Kuhlen vorgesehen 

Wendorf Wendorf 350 zukünftig Versorgung aus WW 
Kaarz vorgesehen 

Wipersdorf Wipersdorf, Blankenberg, Penzin 300  

Zahrensdorf Zahrensdorf, Tempzin, Häven, Kl. 
Jarchow, Langen Jarchow 

500  

Zittow Zittow 200  

eigene TW-
Brunnen 

Weberin, Karnin  Weberin wird privat verwaltet 

Landkreis GUE    

Bernitt ehemals Bernitt, Neu Bernitt, Penzin, 
Viezen 

300 Stilllegung März 2008, An-
schluss an WW Schlemmin  

Schlemmin Schlemmin, Gnemern, Klein Sien, 
Kurzen Trechow, Langen Trechow, 
Moisall, Moltenow, Ulrikenhof, Bernitt, 
Neu Bernitt, Penzin, Viezen 

600  

Göllin Göllin, Glambeck, Hermannshagen, 
Jabelitz, Käterhagen, Neu Käterha-
gen, Qualitz Ausbau 

200 soll nach 2020 erweitert werden 
durch Anschluss Qualitz, 
Katelbogen, Wendorf, Baum-
garten  

Katelbogen Katelbogen 96 Anschluss an WW Göllin 
geplant 

Qualitz Qualitz 100 Anschluss an WW Göllin 
geplant 

Bützow Bützow, Hof Rühn, Horst, Neuendorf, 
Parkow, Pustohl, Rühn, Steinhagen, 
Wolken 

330  

Warnow  Warnow, Buchenhof, Eickhof, Eickel-
berg, Klein Raden 

152 zukünftig Versorgung aus WW 
Lübzin vorgesehen 

Zernin Zernin 100 wurde ab 01.12.2006 von der 
Agrarproduktion Zernin GmbH 
durch den WAZ Güstrow-
Bützow-Sternberg übernommen 

(Entwurf zur Änderung der 
TWSZ-Ausgrenzung liegt vor, 
noch nicht festgesetzt) 

Zibühl Zibühl, Dreetz, Peetsch 115 TWSZ Zibühl mit Beschluss des 
Umweltministers vom 
01.06.2006 neu festgesetzt 

Güstrow-
Langensee 

Langensee, Gülzow, Güstrow (teilwei-
se), Parum, Wilhelminenhof, Zibühl-
Ausbau 

6.500  
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Wasserfassung versorgte Ortschaften  genehmigte 
Entnahme-

menge [m³/d] 

Bemerkungen 
(ohne Anspruch auf Voll-
ständigkeit) 

Peetsch - - Stilllegung seit 11.10.2001 

Rosenow Rosenow, Schlockow 100 nach 2016 Anschluss an Lübzin  

Lübzin Lübzin, Dietrichshof, Loiz (LK PCH), 
Witzin (LK PCH) 

250 soll nach 2020 erweitert werden 
durch Warnow und Rosenow 

Boitin Boitin, Grünenhagen, Grünenhagen-
Ausbau 

180 Entwurf zur Änderung der 
TWSZ-Ausgrenzung liegt vor, 
noch nicht festgesetzt, zukünf-
tig Versorgung aus WW Mustin 
vorgesehen 

Karcheez - - Stilllegung seit 2000 

Prüzen Prüzen, Boldebuck, Bülow, Bülower 
Burg, Ganschow, Gutow, Hägerfelde, 
Karcheez, Mühlengeez, Schönwolde, 
Tarnow 

380  

Tieplitz Tieplitz 50 nach 2016 Anschluß an WW 
Mustin (LK PCH) geplant 

Groß Upahl - - Stilllegung seit 05/2006 

Gerdshagen Gerdshagen, Braunsberg, Groß 
Upahl, Klein Upahl, Neuhof, Zehna 

300 Anschluss an WW Lohmen 
2009/10 geplant 

Lohmen Lohmen, Altenhagen, Garden-
Bungalows, Garden-Zeltplatz, Ol-
denstorf 

250 soll erweitert werden durch 
Gerdhagen, Groß Breesen und 
Reimershagen (Entwurf zur 
Änderung der TWSZ-
Ausgrenzung liegt vor, noch 
nicht festgesetzt)  

Landkreis NWM    

Warin Groß Labenz, Klein Labenz, All-
wardshof, Wilhelmshof, Pennewitt, 
Graupenmühle, Mankmoos, Wald-
heim, Nisbill, Hasenwinkel, Bibow, 
Warin, Weiße Krug (LK PCH), Fried-
richswalde (LK PCH) 

700 genehmigte Entnahmemenge 
2009 auf 700 m³/d neu festge-
legt 

Perniek Neukloster/Stadt, Glasin, Babst, Groß 
Tessin, Perniek, Pinnowhof, Poi-
schendorf, Strameuß, Warnkenhagen, 
Lübberstorf, Lüdersdorf, Zurow, 
Fahren, Kahlenberg, Klein Warin, 
Nakenstorf, Reinstorf, Krassow, 
Zweihausen, Schmakentin 

6.900 Neukloster/Stadt – OT Neu-
mühle und Mückenburg Eigen-
versorgung 

Ventschow Jesendorf, Büschow, Neperstorf, 
Trams 

1.400  

Quellen: Schriftliche Mitteilung WAZ vom 09.10.2008, mdl. Mitteilung Frau Ohde-Weinert, UWB LK 
GUE, vom 16.09.2008, schriftliche Mitteilung Zweckverband Wismar vom 24.08.2009, 
mdl. Mitteilung Herr Lorenz, EURAWASSER vom 31.08.2009  
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Tabelle 102:  Landwirtschaftliche Betriebsstruktur in der Naturparkregion Sternberger 

Seenland – Zuständigkeitsbereich Amt für Landwirtschaft Bützow 

Rechtsform Anzahl der 
Betriebe 

Anteil an allen 
Betrieben (%) 

Betriebsfläche 
in ha 

durchschnittliche 
Betriebsgröße in ha 

gesamt 74 100 20.250 274 
Unternehmen juristischer 
Personen 
 
dav.  e.G. 
        GmbH 
        GmbH & Co. KG 

 
7 
 

1 
5 
1 

 
9 
 

1 
7 
1 

 
5.008 

 
1.521 
2.496 
991 

 
715 

 
1.521 
499 
991 

Unternehmen privater 
Personen 
 
dav.  
Einzelunternehmen im 
Haupterwerb 
Einzelunternehmen im 
Nebenerwerb 
GbR 
KG 

64 
 
 
 
 

25 
 

25 
13 
1 

87 
 
 
 
 

34 
 

34 
18 
1 

15.179 
 
 
 
 

6.675 
 

861 
5.806 
1.837 

237 
 
 
 
 

267 
 

34 
447 

1.837 
sonstige 3 4 64 21 
Betriebe mit ökologi-
schem Landbau 

5 7 574 115 

Quelle: AFL BÜTZOW (2008) 

Tabelle 103: Landwirtschaftliche Betriebsstruktur in der Naturparkregion Sternberger 

Seenland - Zuständigkeitsbereich Amt für Landwirtschaft Parchim  

Rechtsform Anzahl der 
Betriebe 

Anteil an allen 
Betrieben (%) 

Betriebsfläche 
in ha 

durchschnittliche 
Betriebsgröße in ha 

gesamt 93 100 27.109 291 
Unternehmen juristischer 
Personen 
 
dav.  e.G. 
        GmbH 
        GmbH & Co. KG 

22 
 
 

4 
12 
6 

24 
 
 

4 
13 
6 

19.032 
 
 

8.260 
3.936 
6.836 

865 
 
 

2.065 
328 

1.139 
Unternehmen privater 
Personen 
 
dav.  
Einzelunternehmen im 
Haupterwerb 
Einzelunternehmen im 
Nebenerwerb 
GbR 
KG 

70 
 
 
 
 

19 
 

43 
6 
2 

75 
 
 
 
 

20 
 

46 
6 
2 

8.056 
 
 
 
 

3.802 
 

1.041 
1.556 
1.657 

115 
 
 
 
 

200 
 

24 
259 
829 

sonstige 1 1 20 20 
Betriebe mit ökologi-
schem Landbau 

18 19 2.291 127 

Quelle: AFL PARCHIM (2008) 
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Tabelle 104: Landwirtschaftliche Betriebsstruktur in der Naturparkregion Sternberger 

Seenland - Zuständigkeitsbereich Amt für Landwirtschaft Wittenburg  

Rechtsform Anzahl der 
Betriebe 

Anteil an allen 
Betrieben (%) 

Betriebsfläche 
in ha 

durchschnittliche 
Betriebsgröße in ha 

gesamt 23 100 11.873 516 
Unternehmen juristischer 
Personen 
 
dav.  e.G. 
        GmbH 
        GmbH & Co. KG 

6 
 
 

1 
3 
2 

26 
 
 

4 
13 
9 

7.809 
 
 

2.365 
3.242 
2.203 

1.301 
 
 

2.365 
1.081 
1.101 

Unternehmen privater 
Personen 
 
dav.  
Einzelunternehmen im 
Haupterwerb 
Einzelunternehmen im 
Nebenerwerb 
GbR 
KG 

17 
 
 
 
 

8 
 

4 
4 
1 

74 
 
 
 
 

35 
 

17 
17 
4 

4.064 
 
 
 
 

1.930 
 

16 
1.495 
622 

239 
 
 
 
 

241 
 

4 
374 
622 

sonstige - - - - 
Betriebe mit ökologi-
schem Landbau 

3 13 2.223 741 

Quelle: AFL WITTENBURG (2008) 

Tabelle 105: Struktur der Tierproduktion im Untersuchungsraum – Zuständigkeitsbereich 

Amt für Landwirtschaft Bützow 

Viehbestand Anzahl 
gesamt 

Anzahl in 
juristischen 
Betrieben 

Anzahl in 
Privatbetrieben  

Anzahl in sons-
tigen Betrieben 

Anzahl der Betrie-
be mit dem jeweili-

gen Zweig 

11.157 1.368 9.789  38* 

k.A.     

k.A.     

Rinder 

dav. Milchkühe 

dav. Mutterkühe 

dav. Mastrinder 
k.A.     

Schweine 23.772 22.394 1.108 270 14* 

Schafe 196 - 196 - 6* 

Geflügel 142 - 142 - 5* 

Pferde 117 - 107 10 15* 

Gesamt  35.384 23.762 11.342 280 

*Ungenauigkeiten aufgrund teilweise fehlender Angaben zum Tierbestand 

Quelle: AFL BÜTZOW (2008) 
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Tabelle 106: Struktur der Tierproduktion im Untersuchungsraum – Zuständigkeitsbereich 

Amt für Landwirtschaft Parchim 

Viehbestand Anzahl 
gesamt 

Anzahl in 
juristischen 
Betrieben 

Anzahl in 
Privatbetrieben  

Anzahl in sons-
tigen jur. Betrie-

ben 

Anzahl der Betrie-
be mit dem jeweili-

gen Zweig 

10.567 7.937 2.630 - 38 

3.215 2.346 869 - 12 

1.409 764 645 - 22 

Rinder 

dav. Milchkühe 

dav. Mutterkühe 

dav. Mastbullen 
1.769 1.556 213 - 19 

Schweine 7.271 4.743 2.528 - 9 

Schafe 5.442 4.174 1.268 - 9 

Ziegen 3 - 3 - 1 

Geflügel 448 10 438 - 15 

Pferde 325 - 305 20 25 

Damwild 70 - 70 - 1 

Kaninchen 54 - 54 - 4 

Gesamt  24.180 16.864 7.296 20 

Quelle: AFL PARCHIM (2008) 

Tabelle 107: Struktur der Tierproduktion im Untersuchungsraum – Zuständigkeitsbereich 

Amt für Landwirtschaft Wittenburg) 

Viehbestand Anzahl 
gesamt 

Anzahl in 
juristischen 
Betrieben 

Anzahl in 
Privatbetrieben  

Anzahl in sons-
tigen Betrieben 

Anzahl der Betrie-
be mit dem jeweili-

gen Zweig 

4.602 1.691 2.911 - 10 

2.346 873 1.473 - 8 

4 - 4 - 1 

Rinder 

dav. Milchkühe 

dav. Mutterkühe 

dav. Mastrinder 
485 176 309 - 9 

Schweine 4.225 3.603 622 - 4 

Ziegen u. 
Schafe 

2.927 2.913 14 - 4 

Geflügel 45.045 - 45.045 - 3 

Pferde 56 - 56 - 6 

Sonstige 1.465 - 1.465 - 2 

Gesamt  58.320 8.207 50.113 - 

Quelle: AFL WITTENBURG (2008) 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 





 ���

Tabelle 108: GVO-Freisetzungsflächen in der Gemeinde Lohmen zwischen 2005 und 

2008 

Jahr  Flächen- 

kennziffer 

GVO Fläche 
(m²) 

Gemarkung/Flur/Flurstück  Spezifischer  

Erkennungs-  

marker 

Gentechnisch  
veränderte Eigenschaft 

2005 18276/00162 Kartoffel 1.000 Gerdshagen / 1 / 352,353 6786-01-
0153 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00162 Kartoffel 1.000 Gerdshagen / 1 / 352,353 6786-01-
0162 

Kohlenhydratstoffwechsel 

2006 18276/00162 Kartoffel 300 Gerdshagen / 1 / 352,353 6786-01-
0173 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00162 Kartoffel 200 Gerdshagen / 1 / 352,353 6786-01-
0153 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00162 Kartoffel 1.200 Gerdshagen / 1/ 352,353 6786-01-
0172 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00423 Kartoffel 2.600 Gerdshagen / 1 / 151/3 6786-01-
0174 

Pilzresistenz 

2007 18276/00423 Kartoffel 10.000 Gerdshagen / 1 / 151/3 6786-01-
0173 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00423 Kartoffel 10.000 Gerdshagen / 1 / 151/3 6786-01-
0172 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 18276/00423 Kartoffel 100 Gerdshagen / 1 / 151/3 6786-01-
0153 

Kohlenhydratstoffwechsel 

 1827600731 Mais 95 Gerdshagen / 1 / 54/1 6786-01-
0163 

Glyphosat-Toleranz, 
Maiszünsler-Resistenz 

 18276/00731 Mais 1.021 Gerdshagen / 1 / 54/1 6786-01-
0185 

Glyphosat-Resistenz und 
Resistenzen gegen Mais-
zünsler und Maiswurzel-
bohrer 

2008 18276/01211 Kartoffel 3.500 Gerdshagen / 1 / 137/1 6786-01-
0183 

Kohlenhydratstoffwechsel, 
Pilzresistenz 

Quelle: www.bvl.bund.de, 11.2008 

Tabelle 109: Waldfunktionen im Bereich des Naturparks Sternberger  

Bereich Kürzel  Nr. Bezeichnung 
Waldfläche  

in ha 
Objekte 
(Anzahl)  

Wasser WSG§ 111 Wasserschutzgebiet (§) 6.413 - 

Wasser ÜSG§ 131 Überschwemmungsgebiet (§) 0 - 

Wasser ÜSG§ 132 Überschwemmungsgebiet 0 - 

Wasser USW 141 Uferschutzwald 1.016 - 

Boden BSW§ 211 Bodenschutzwald (§) 0 - 

Boden BSW 212 Bodenschutzwald 4.407 - 

Boden KÜS 221 Küstenschutzwald 0 - 

Emission KSW 312 Klimaschutzwald 21 - 

Emission ISW 322 Immissionsschutzwald 148 - 

Emission LSW 332 Lärmschutzwald 618 - 

Emission SSW 341 Sichtschutzwald 0 - 
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Bereich Kürzel  Nr. Bezeichnung 
Waldfläche  

in ha 
Objekte 
(Anzahl)  

Emission WBS 352 Waldbrandschutzriegel 0,4 - 

Natur NPK§ 411 Nationalpark - Kernzone (§) 0 - 

Natur NPE§ 412 Nationalpark - Pflege- und Entwicklungszone (§) 0 - 

Natur BRK§ 421 Biosphärenreservat - Kernzone (§) 0 - 

Natur BRE§ 422 
Biosphärenreservat - Pflege- und Entwicklungs-
zone (§) 0 - 

Natur NAP§ 431 Naturpark (§) 15.213 - 

Natur NGO§ 441 Naturschutzgebiet (§) - Prozessschutz 66 - 

Natur NGM§ 442 Naturschutzgebiet (§) 406 - 

Natur LSG§ 451 Landschaftsschutzgebiet (§) 7.747 - 

Natur NDM§ 461 Naturdenkmal (§)  6 

Natur GLB§ 471 Geschützter Landschaftsbestandteil (§) 6 - 

Natur WIG§ 491 Wildschutzgebiet (§) 0 - 

Natur MSP 401 
Waldflächen innerhalb von Projektgebieten des 
Moorschutzprogramms 0 - 

Natur FFH 402 Europäisches Netz "Natura 2000", FFH-Gebiet 3.808 - 

Natur VSG 403 
Europäisches Netz "Natura 2000", Vogelschutz-
gebiet 1.742 - 

Forst u. Kultur KDM§ 611 Kulturdenkmäler  439 

Forst u. Kultur SWF§ 621 Schutzwald nach §21(4) LWaldG (3) 0 - 

Forst u. Kultur KHW 631 
Kulturhistorisch bedeutsame Bestandesstruktur 
und Bewirtschaftungsform 5 - 

Forst u. Kultur FVF 641 Langfristige Forstliche Versuchsfläche 79 23 

Forst u. Kultur PAA 651 Park oder Arboretum 0 - 

Forst u. Kultur FVG 661 Forstliches Vermehrungsgut  30 

Forst u. Kultur FGR 662 Forstliche Genressource  36 

Erholung EHW§ 511 Erholungswald (§) 0 - 

Erholung EHW 512 Erholungswald 7.535 - 

Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Tabelle 110: Vorrang- und Vorbehaltsgebiet der Rohstoffsicherung gemäß RREP MM/R 

und WM im bzw. mit Anteil am Untersuchungsgebiet 

Hinweis: Hervorhebung der im bzw. mit Anteil am Naturpark gelegenen Flächen über Fettdruck 

Vorranggebiet Rohstoffsicherung Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung 

R
eg

io
n 

Nr. Bezeichnung Roh
stoff 

Fläche 
(ha) 

bergrecht-
licher 
Status  

Nr. Bezeichnung Roh
stof
f 

Fläche 
(ha) 

bergrecht-
licher 
Status  

107 Schependorf 1 Ks 49,7 GE/Bew 208
-1 

bei Käterhagen 1  Ks 26,4 Höff 

108 Schependorf 2 Ks 45,8 GE/Bew 208
-2 

bei Käterhagen 2 Ks 20,5 Höff 

209 bei Feld Sche-
pendorf 2 

Ks 7,7 Höff M
M

/R
 

 

210 südlich Katelbo-
gen  

Ks 17,2 Höff 
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Vorranggebiet Rohstoffsicherung Vorbehaltsgebiet Rohstoffsicherung 
R

eg
io

n 

Nr. Bezeichnung Roh
stoff 

Fläche 
(ha) 

bergrecht-
licher 
Status  

Nr. Bezeichnung Roh
stof
f 

Fläche 
(ha) 

bergrecht-
licher 
Status  

22 Büschow 2 Ks 46 BWE 56 Moltow-SW-
Kleekamp 

Ks 28 B/B 

23 Büschow III Ks 90 B/B, GE 78 Blankenberg To 15 BWE 

24 Büschow IV Ks 21 B/B, GE 84 Keetz S 10 GE 

26 Glasin Charlot-
tenfelde 

Ks 18 BWE, GE 85 Thurow To 208 BWE 

27 Glasin Babst Ks 89 BWE, B/B 87 Wipersdorf To 80 BWE 

28 Glasin Süd Ks 34 B/B 

30 Kleekamp Ks 122 B/B 

31 Krassow Ks 178 BWE, B/B, 
GE 

32 Zurow Ks 89 B/B, GE 

33 Mankmoos  Ks 166 BWE 

36 Perniek Ks 110 BWE 

37 Pinnowhof Süd Ks 59 BWE 

38 Pinnowhof Nord Ks 44 BWE 

44 Tarzow 1 
(randlich) 

Ks 92 BWE 

45 Tarzow 2 
(randlich) 

Ks 12 BWE 

46 Tarzow Nord 
(randlich) 

Ks 44 BWE 

68 Kobrow Ks 162 BWE, B/B, 
GE 

73 Pinnow Nord Ks 257 BWE 

74 Pinnow Süd Ks 168 BWE, B/B, 
GE 

W
M

 

76 Weitendorf  Ks 17 B/B 

 

Rohstoffe: Sand (S), Kiessand (Ks), Ton (To) 

Status: GE – grundeigene Gewinnungsberechtigung, Bew – bergrechtliche Bewilligung zur Rohstoffgewin-
nung, BWE – Bergwerkseigentum, B/B – Bewilligung (neues Gewinnungsrecht), Höff - Höffigkeitkeitsgebiet 

Quelle: RPV WM (2009a), RPV MM/R (2009) 
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Tabelle 111:  Übersicht der erteilten Bergrechte im Untersuchungsraum  

Hinweis: Hervorhebung der im bzw. mit Anteil am Naturpark gelegenen Flächen über Fettdruck 

Name des Feldes bergrechtli-
cher Status 

Gewinnung 
erteilt von/ bis: 

Roh-
stoff 

Fläche 
[ha] 

RO-Status  in Gewin-
nung 

Babst-Sued 
Bewilligung 
neues Recht 

05.01.1996/ 
31.12.2050 K, Ks 15 - nein 

Basthorst 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 339,9  -60 nein 

Blankenberg 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  To 48,2  

z.T. Vorbe-
haltsgebiet nein 

Bueschow 2 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 45  Vorranggebiet ja 

Büschow III  
Grundeigene 
Gewinnung  - / 31.12.2044 Ks 21,92 Vorranggebiet nein 

Büschow III neu 
Bewilligung 
neues Recht 

17.05.1996/ 
31.12.2044 K, Ks 68,03  Vorranggebiet nein 

Büschow IV  
Grundeigene 
Gewinnung  - / 31.12.2044 Ks 17,25 Vorranggebiet nein 

Büschow IV neu 
Bewilligung 
neues Recht 

15.09.1997/ 
31.12.2044 Ks 4 Vorranggebiet nein 

Charlottenfelde Ost 
Bewilligung 
neues Recht 

11.07.1997/ 
31.12.2012 Ks 4 Vorranggebiet nein 

Glasin/Babst 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 109 

z.T. Vorrang-
gebiet ja 

Glasin/ Charlotten-
felde 

Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 21 Vorranggebiet nein 

Glasin Süd 
Bewilligung 
neues Recht 

11.07.1997/ 
31.12.2015 Ks 33,15 Vorranggebiet ja 

Jesendorf Nordost 
Grundeigene 
Gewinnung 

27.09.2005/ 
30.09.2009 Q, Qt 9 - Abschluss 

Keez 
Grundeigene 
Gewinnung 

16.06.2006/ 
31.12.2031 Q, Qt 9,92 

Vorbehaltsge-
biet ja 

Kleekamp 1 
Bewilligung 
neues Recht 

16.08.1994/ 
31.12.2042 Ks 60 Vorranggebiet ja 

Kleekamp 2 
Bewilligung 
neues Recht 

02.04.1996/ 
31.12.2042 Ks 61 Vorranggebiet ja 

Kobrow Süd 
Bergwerksei-
gentum 18.03.1998/ -  Ks 35,88 Vorranggebiet ja 

Kobrow Südost 
Grundeigene 
Gewinnung 

05.02.1997/ 
22.02.2038 Ks 31 Vorranggebiet ja 

Kobrow Südost 
Flürstück 18 

Grundeigene 
Gewinnung 

22.04.1998/ 
22.02.2038 Ks 24,48 Vorranggebiet ja 

Kobrow Erweiterung 
Bewilligung 
neues Recht 

20.10.1997/ 
31.12.2047 Ks 46 Vorranggebiet ja 

Kobrow Erweiterung 
(grundeigen) 

Grundeigene 
Gewinnung 

31.07.2007/ 
22.02.2038 Ks 23 Vorranggebiet ja 

Krassow 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 159,05 Vorranggebiet ja 

                                                
60

 raumordnerische Belange stehen einer bergbaulichen Nutzung entgegen  



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 





 ���

Name des Feldes bergrechtli-
cher Status 

Gewinnung 
erteilt von/ bis: 

Roh-
stoff 

Fläche 
[ha] 

RO-Status  in Gewin-
nung 

Krassow Erweite-
rung 

Grundeigene 
Gewinnung 

02.08.2000/ 
10.12.2044 Ks 10,87 Vorranggebiet ja 

Krassow II Teilfeld 
Krassow-Ost3 

Bewilligung 
neues Recht 

14.08.1995/ 
31.12.2025 Ks 8,17 Vorranggebiet nein 

Krassow II Zurow-
Ost A grundeigen 

Grundeigene 
Gewinnung 

19.05.2003/ 
11.02.2031 Ks 13 Vorranggebiet ja 

Krassow II Zurow 
Ost A TF Ost 

Bewilligung 
neues Recht 

19.05.2003/ 
31.12.2034 Ks 40 Vorranggebiet ja 

Krassow II Zurow-
Ost A TF West 

Bewilligung 
neues Recht 

19.05.2003/ 
31.12.2034 Ks 12 Vorranggebiet ja 

Mankmoos 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 127,3  

z.T. Vorrang-
gebiet ja 

Mankmoos Ost 
Bewilligung 
neues Recht 

08.06.1994/ 
31.12.2045 K, Ks 10  

z.T. Vorrang-
gebiet ja 

Mankmoos 2 
Bewilligung 
neues Recht 

07.10.1993/ 
31.12.2045 K, Ks 72  

z.T. Vorrang-
gebiet 61 ja 

Mankmoos 4 
Bewilligung 
neues Recht 

12.06.1996/ 
31.12.2045 K, Ks 8  

z.T. Vorrang-
gebiet ja 

Nutteln 
Bewilligung 
neues Recht 

05.11.1991/ 
31.12.2008 K, Ks 8  - ja 

Peckatel 
Bewilligung 
neues Recht 

01.09.1993/ 
31.12.2015 K, Ks 84 -62 nein 

Perniek 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 118,38  Vorranggebiet ja 

Pinnow Nord 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 266,63  

z.T. Vorrang-
gebiet ja 

Pinnowhof Nord 1 
Bergwerksei-
gentum neu 

12.04.1996/ 
31.12.2026 Ks 44,08 

Vorbehaltsge-
biet ja 

Pinnowhof Sued 
Bergwerksei-
gentum neu 

13.12.1996/ 
31.12.2026 Ks 84 Vorranggebiet ja 

Pinnow Sued 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 102,3 Vorranggebiet ja 

Pinnow Süd Eichen-
hest 

Grundeigene 
Gewinnung - / 31.12.2024 Ks 10,09 Vorranggebiet ja 

Pinnow Süd Erweite-
rung I 

Bewilligung 
neues Recht 

31.03.1993/ 
31.12.2023 Ks 5,14 Vorranggebiet ja 

Pinnow Sued Erwei-
terung I (grundei-
gen) 

Grundeigene 
Gewinnung 

25.08.2003/ 
31.12.2024 Ks 19,83 Vorranggebiet ja 

Pinnow Sued 
Erweiterung 2 

Bewilligung 
neues Recht 

31.03.1993/ 
31.12.2023 Ks 31,42 Vorranggebiet ja 

Reinstorf Sued 
Bewilligung 
neues Recht 

17.09.1997/ 
31.12.2011 K, Ks 26,35  -63 nein 

Schependorf NW 
Bewilligung 
neues Recht 

07.08.1995/ 
31.12.2035 Ks 26,28 Vorranggebiet ja 
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Name des Feldes bergrechtli-
cher Status 

Gewinnung 
erteilt von/ bis: 

Roh-
stoff 

Fläche 
[ha] 

RO-Status  in Gewin-
nung 

Schependorf NW 
(grundeigen) 

Grundeigene 
Gewinnung 

28.01.2002/ 
31.12.2035 Ks 10,82 Vorranggebiet ja 

Schependorf 1 
(grundeigen) 

Grundeigene 
Gewinnung 

28.01.2002/ 
31.12.2035 Ks 12,66 Vorranggebiet ja 

Schependorf 2 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 17,9 - ja 

Schependorf II - 
Erweiterung 

Bewilligung 
neues Recht 

03.04.1996/ 
31.12.2021 Ks  16,72 Vorranggebiet ja 

Schependorf II – Er-
weiterung (grundei-
gen) 

Grundeigene 
Gewinnung 

12.03.2001/ 
11.10.2020 Ks 29,19 Vorranggebiet ja 

Tarzow 1 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 92,49 Vorranggebiet ja 

Tarzow 2/Nordfeld 
Bergwerksei-
gentum 01.01.1990/ -  Ks 40 Vorranggebiet ja 

Thurow 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  To 207,6  

Vorbehaltsge-
biet nein 

Vorbeck Sued 
Bewilligung 
neues Recht 

20.07.1994/ 
31.12.2010 K, Ks 18,4  -64 ja 

Weitendorf 3 
Bewilligung 
neues Recht 

13.12.1996/ 
31.12.2016 K, Ks 16,93  Vorranggebiet ja 

Wipersdorf 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  To 88,7  

z.T. Vorbe-
haltsgebiet nein 

Witzin 2 
Bergwerks-
eigentum 01.01.1990/ -  K, Ks 52,7  -65 nein 

Zurow Ost 2 
Bewilligung 
neues Recht 

26.09.1995/ 
31.12.2034 Ks 24 Vorranggebiet ja 

E Sng 1h/61 V Bohrung 01.01.1961/ -  KW 0  - nein 

Erläuterungen: 

Rohstoffe: Sand (S), Kies (K), Kiessand (Ks), Ton (To), Quarz (Q), Quarzit (Qt), Kohlenwasserstoffe (KW) 

BWE - aufrechterhaltenes Bergwerkseigentum nach § 151 BBergG; gewährt das ausschließliche Recht, nach 
den Vorschriften des BBergG, innerhalb der Feldesgrenzen Bodenschätze aufzusuchen und zu gewinnen; 
unbefristet verliehen 

B/B - Bewilligung; neues Gewinnungsrecht i. S. §§ 8,10,12 BBergG; gewährt das ausschließliche Recht, nach 
den Vorschriften des BBergG, innerhalb der Feldesgrenzen Bodenschätze aufzusuchen und zu gewinnen; 
befristet erteilt 

Grundeigene Gewinnung  - Recht der Gewinnung grundeigener Bodenschätze i. S. § 3 Abs. 4 BBergG; 
maßgebend für die Gewinnung grundeigener Bodenschätze ist, dass an die Stelle des Bewilligungsfeldes 
oder Bergwerksfeldes das Grundstück tritt, auf das sich das Grundeigentum bezieht. Hier wird eine Gewin-
nung schon durchgeführt. 

Quelle: BERGAMT STRALSUND (2008, 2009) 
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Tabelle 112: Sehenswerte Dorf- und Stadtkirchen in der Naturparkregion 

Ort Beschreibung Darstellung in 
Broschüre 66 

Darstellung 
auf Website  

Baumgarten Feldsteinkirche 13. Jh.  X 

Bibow Gotischer Backsteinbau   

Boitin Backsteinbau 13./14. Jh.   

Borkow Backsteinbau 16. Jh. X  

Brüel Backsteinbau 13, Jh. (Stadtkirche Brüel) X  

Buchholz Gotischer Backsteinbau 14./15. Jh.   

Dabel Feldstein-/Backsteinbau 13. Jh. X  

Demen Backsteinbau 13. Jh.   

Eickelberg Gotischer Backsteinbau 14. Jh.  X 

Gägelow Feldstein-/ Backsteinbau 13. Jh. X  

Groß Raden Spätromanisch/frühgotischer Feldstein-/Backsteinbau 13./14. 
Jh. 

X  

Groß Upahl Romanischer Feldsteinbau 13. Jh.   

Hohen Pritz Feldsteinbau 13. Jh.   

Holzendorf 
bei Müssel-
mow 

Backsteinbau 15. Jh.   

Jesendorf Gotischer Feldstein-/Backsteinbau   

Laase Gotischer Feldsteinbau 14. Jh.  X 

Lohmen Feldsteinbau 13. Jh.   

Müsselmow Backsteinbau 14. Jh.   

Pinnow Gotischer Backsteinbau 14. Jh.   

Prestin 13. Jh. Mit Grabkapelle der Pressentins   

Qualitz Feld-/Backsteinbau 14. Jh.  X 

Ruchow Romanisch-gotischer Feldsteinbau 13. Jh. X  

Rühn Benediktinerinnen-Kloster, Kirche 13. Jh. und Klosteranlage  X 

Sülten Gotischer Backsteinbau 13. Jh. X  

Sternberg Backstein-Hallenkirche 13 Jh. (Sternberger Stadtkirche) X  

Tarnow Gotischer Backsteinbau 13. Jh.   

Tempzin Antoniterkloster mit spätgotischer Kirche und Warmhaus X  

Vorbeck Frühgotischer Backsteinbau   

Wamckow Feldsteinbau 13. Jh. mit barocker Innenausstattung X  

Warnow Feldstein-/Backsteinbau 14. Jh.  X 

Witzin Feldsteinbau 13. Jh. mit ca. 700 Jahre alter Linde X  

                                                
66

 In der Broschüre „Kirchen im Gebiet der Sternberger Seenlandschaft“ werden zudem die Katholische Kirche in Stern-
berg (1954-1956) und die Wariner Stiftskirche (1874.1878) aufgeführt, diese sind jedoch vor allem wegen ihrer Innen-
ausgestaltung sehenswert. 
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Ort Beschreibung Darstellung in 
Broschüre 66 

Darstellung 
auf Website  

Woserin Feldsteinbau 13. Jh. X  

Zaschendorf Fachwerkbau 17. Jh.   

Zernin 13. Jh. (heute mit Solardach)  X 

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an DITZ (o.J.), S. 94, STADT STERNBERG (o.J.) und 
www.kirche-qualitz.de, 09.2008 

Tabelle 113: Baudenkmale in der Naturparkregion (Auswahl) 

Einrichtung/Ereignis Ort Kurzbeschreibung 

Bahnhof mit Wasserturm Blankenberg Bahnhofsensemble aus dem 19. Jh.: Zwei Emp-
fangsgebäude, Wohnhaus, Bahnarbeiterhäuser, 
Wasserturm (Einzeldenkmale) 

Postgebäude (im Verfall) Blankenberg ehemaliges Postgebäude mit Schuppen 

Schule Blankenberg Ehemaliges Schulgebäude von 1886 mit Stall  

Kirche Brüel mit Feldsteinmauer 

Rathaus Brüel  

Stadtpark Brüel mit Kriegerdenkmälern 1870/71 u. 1914/18 

Jüdischer Friedhof Brüel Jüdischer Friedhof 

Windmühle Dabel Dabel Gallerieholländermühle 

Mausoleum Friedrichswalde und 
Schloßpark 

Friedrichswalde Mausoleum der Familie von Wedekind und 
Schlosspark 

Altes Forsthaus Friedrichswalde Friedrichswalde Altes Forsthaus 

Wassermühle Godern Godern Mit Stall am Mühlensee 

Kirche Groß Raden Groß Raden Mit Trockenmauer 

Wasserturm Gustävel Gustävel Ehem. Wasserturm 

Mausoleum Kaarz Kaarz Mausoleum von Bülow, Wappenplatte, Grabkreuz 

Waldfriedhof Kritzow Kritzow Waldfriedhof mit Feldsteinmauer und Mausoleum 
Hansen 

Pumpenhaus Kuhlen Kuhlen Ehem. Pumpenhaus 

Wassermühle Kukuk Kukuk Ehem. Wassermühle und Fischerhaus 

Allee Kaarz/ Weitendorf Kaarz/ Weitendorf Allee zwischen Kaarz und Weitendorf 

Kirche mit Friedhof Langen-Brütz Backsteinkirche mit Friedhof 

Gutsmühle Langen-Brütz Langen-Brütz Wassermühle 

Kirche Lohmen Gotische Kirche aus dem 13. Jh. aus Feld- und 
Backstein (mit Wandmalereien und Schnitzaltar) 

Pflasterstraße nach Bolz Mustin  

Rothener Mühle Mustin Ehem. Wassermühle, Wohn- und Maschinenhaus 

Kloster Sonnenkamp Neukloster Zisterzienserkloster mit Kreuzkirche, Probstei, 
Glockenturm 
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Einrichtung/Ereignis Ort Kurzbeschreibung 

Landesschule für Blinde und 
Sehbehinderte  

Neukloster Neogotischer Gebäudekomplex in Backsteinbau-
weise aus: Sehschwachenschule (ehemaliges 
Lehrerseminar mit dem Hauptgebäude), ehemalige 
Blindenanstalt, Gymnasium einschließlich Lindenal-
lee und Park, Pumpenhaus, alte Turnhalle 

Fischerhaus am See 

 

Neukloster Einzeldenkmal: eingeschossiger siebenachsiger 
Teilfachwerkbau, original reedgedeckt 

Holländermühle  Neukloster Erdholländer aus dem 19. Jh. ohne Flügel 

2 Grabstätten auf dem Friedhof Neukloster Grabstätte des Begründers des modernen Blinden-
wesens in Deutschland Schulrat Karl Wulff (1828-
1897),  

Grabstätte des Ordinarius für Augenheilkunde Prof. 
Sanitätsrat Dr. Emil Krückmann 

 

Dorfensemble Pinnow Pinnow Kirche mit Friedhof und Mausoleum; Pfarrhaus mit 
Scheune und Remise; Büdnereien, Bauernhäuser, 
Schule, Pfarrhaus (Einzeldenkmale) 

Dorfkirche Penzin Gotische Backsteinkirche aus dem 14. Jh. mit 
seltenem klassizistischem Giebeltürmchen und 
Friedhofsportal 

Gut Penzin Penzin Gutsanlage mit Gutshaus, Kuhstall und ehem. 
Stellmacherei 

Pumpenhaus Raben-Steinfeld  

Kloster Rühn Rühn Zisterzienserinnen- und Benediktinerinnenkloster 

Reformationsstein Sagsdorf Gedenkstein an der Warnowbrücke 

Rathaus Sternberg Sternberg  

Stadtkirche Sternberg Sternberg Zwischen 1310 u. 1320 errichteter gotischer Back-
steinbau, Wallfahrtskirche im Mittelalter 

Wallanlagen Sternberg Sternberg Wallanlagen mit Stadtmauer und Mühlentor 

Kirche Sülten Sülten  

Kloster Tempzin Tempzin 1222 gegründetes gotisches Kloster des Antoniter-
Ordens in Backstein: Kirche mit Friedhofsmauer 
und Portal, Präzeptoreigebäude (Warmhaus),  
Gutspächterhaus, Pflegehaus (Scheunenruine) 
(www. hdb-luessow.de/kloster-tempzin) 

Forsthof Weiße Krug Forsthaus und zwei Scheunen, z.T. in Fachwerk-
bauweise mit Reetdach 

Kopfsteinpflasterstraße Woserin Woserin Kopfsteinpflasterstraße von Pfarrhaus bis Abzweig 
Gutshaus 

Allee Vorbeck Vorbeck Allee zur Kirche 

Kirche Vorbeck Vorbeck Kirche mit Friedhof, Tor, Feldsteinmauer, 2 
Zwangsarbeitergräber 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Internetrecherche; Denkmallisten der Landkreise Parchim, 
Güstrow, Nordwestmecklenburg; Flächennutzungsplan Stadt Neukloster (STADT NEUKLOS-
TER 1997) 
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Tabelle 114: Gutsanlagen und Parks im Untersuchungsgebiet (Auswahl) 

Landkreis Parchim 

Ortschaft Art der Anlage 

Alt Necheln Gutshaus, Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Pferdestall, Park 

Bolz Altes Gutshaus 

Cambs Gutshaus und Park 

Dessin Gutshaus mit Park, Stall und Zufahrtsallee 

Flessenow Gutshaus 

Friedrichswalde Schlosspark Friedrichswalde 

Gneven Gutshaus 

Golchen Gutshaus mit Park 

Groß Görnow Gutshaus, ehem. 

Groß Raden Gutshaus 

Gustävel Gutshaus 

Hohen Pritz Gutsanlage: Speicher, Stallspeicher 

Jüchendorf Gutshaus mit Backhaus 

Kaarz Gutsanlage (Anlage: 1851-1900) mit Gutsschloss, Kapelle, zwei Zufahrtsalleen, Mauso-
leum Hüniken mit Resten des eisernen Tores am Zugang und Gedenkkreuz 

Kleefeld Gutshaus, 2 Ställe, 2 Speicher 

Klein Pritz Gutshaus mit Park und Zufahrtsallee 

Langen Brütz Gutshaus und Stall 

Leezen Gutshaus und Park 

Lenzen Gutshaus 

Liessow Gutshaus mit Park und Speicher 

Mustin Gutsanlage 

Neu Necheln Gutsanlage mit Gutshaus, Stall (Winkelbau), Scheune 

Nutteln Gutshaus mit Park 

Pastin Altes und neues Gutshaus 

Penzin Gutsanlage mit Gutshaus, Kuhstall und ehem. Stellmacherei 

Raben Steinfeld Schloß mit Marstall, Park 

Ravensruh Gutsanlage mit Park 

Rothen Gutshaus mit Park 

Rubow Gutshaus mit Park 

Sternberg Burg Gutshaus 

Tempzin Klosteranlage 

Tessin Gutshaus 

Thurow Gutshaus 

Turloff Gutshaus und zwei Ställe 

Vorbeck Gutshaus mit Allee 

Warin August-Cord-Park, Stadtpark 
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Ortschaft Art der Anlage 

Weitendorf Gutsanlage mit ehem. Gutshaus 

Wendorf Gutsanlage mit Gutshaus, Park und Nebengebäuden (Schmiede/ Stellmacherei, Stall 
mit Walmdach, ehem. Orangerie, ehem Kutscherhaus, ehem. Scheune) 

Woserin Gutshaus mit Park am See 

Zülow Gutshaus 

Landkreis Güstrow 

Ortschaft Art der Anlage 

Boitin Gutsanlage mit Gutshaus, Wirtschaftsgebäude (z.T. in Feldstein), Speicher sowie 
Stallgebäude und Scheune an der Südwestseite des Hofes 

Buchenhof Gutshaus 

Dreetz Stall der ehem. Gutsanlage 

Eickelberg Ehem. Gutshaus 

Glambeck Gutshaus 

Groß Upahl Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Scheune, ehem. Stellmacherei kombiniert mit Stall 

Grünenhagen Gutshaus mit Stallspeicher 

Gülzow Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Wirtschaftsgebäude, zwei Stallscheunen, Spritzenhaus 

Hermannshagen Gutshaus mit linkem Nebengebäude 

Karcheez Gutshaus mit Park 

Langensee Gutshaus mit Park 

Lübzin Gutshaus mit Park 

Moisall Gutsanlage mit Gutshaus, Park, Gedenkstein zur Bodenreform, Stall und Speicher, 
Taufstein beim Gutshaus 

Rosenow Gutshaus 

Rühn Ehem. Kloster mit Klosterkirche, Resten des Kreuzgangs, drei Klostergebäuden, Park, 
Mauer, zwei Toren 

Schependorf Gutshaus mit Stall 

Steinhagen Gutsanlage mit Gutshaus, Stall, Speichergebäude mit Wohnhaus, ehem. Inspektoren-
haus und Schmiede 

Viezen Gutshaus mit Stallspeicher 

Landkreis Nordwestmecklenburg 

Ortschaft Art der Anlage 

Hasenwinkel Gutsanlage mit Gutsschloss von 1908 und neobarockem Park (Wald, Wiesen, Bachlauf, 
Quellen, Solitär, Alleen) von Peter Habich 1911-12, ca. 12 ha 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Internetrecherche, u.a. www.gutshaeuser.de, 12.2009 
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Tabelle 115:  Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet (Auswahl) 

Ortschaft Art der Anlage Lagebeschreibung 

Blankenberg Halbinsel „Der Große Werder“: Ehemalige 
frühdeutsche Burgwallanlage 

im Tempziner See 

Blankenberg Kleiner Werder: Frühdeutsche Funde im Tempziner See 

Boitin Großer und Kleiner „Boitiner Steintanz“ Boitiner Forst zwischen Boitin und 
Dreetz 

Groß Görnow Altslawischer Wallzug an der Warnow 

Groß Raden Ausgegrabene Wallburg am Groß Radener See 

Groß Upahl Bronzezeitliche Grabhügelgruppe Beiderseits eines zum Lenzener 
See fließenden Baches 

Klein Görnow Großsteingrab 500 m nordöstlich des Ortes, 
unweit der Straßengabelung nach 
Groß Görnow bzw. Eickelberg 

Klein Upahl „Schwedengrab“  

Klein Upahl Kalkofen Östlich des Ortes beim Knickbarg 

Katelbogen Großsteingräber  Rechts des Wegs von Katelbogen 
nach Qualitz 

Lohmen Steinkreis Zwischen Lenzen und Woserin 

Mankmoos Kleiner germanischer Steinkreis Im Qualitzer Forst an der Straße 
nach Qualitz 

Pennewitt Großsteingrab Im Waldgebiet südlich vom Neu-
klostersee 

Witzin Längliches Hügelgrab „Hohe Nonne“ An der Straße von Sternberg nach 
Güstrow im Witziner Forst 

Quelle: Eigene Zusammenstellung; Internetrecherche; Denkmallisten der Landkreise Parchim, Güstrow, 
Nordwestmecklenburg; MENDE (2004) 

Tabelle 116: Stand der Bauleitplanung im Untersuchungsgebiet 

Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Amt Bützow-Land 

Baumgarten     

Bernitt Wirksam: OT 
Göllin, Glam-
beck, Jabelitz, 
Käterhagen, Neu 
Käterhagen 

Wirksam: OT 
Moisall, Her-
mannshagen 

- Nr. 1 „Fuhrbetrieb 
Hameister“ im Ortsteil 
Neu Bernitt 2008; 

1. Änderung Nr. 1 
„Fuhrbetrieb Hameister“ 
im Ortsteil Neu Bernitt, 
im Verfahren; 

Nr. 2 „Biogasanlage  
Viezen I“ im Ortsteil 
Viezen, im Verfahren; 

Nr. 3 Schlemmin 1995 

- 

Dreetz - - - - 
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Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Rühn - Nr. 1 der Gemeinde Rühn 
zwischen Bützower Straße 
und Sandsteig gelegen 

„Hofanlage Griepentrog“ 
in der Gemeinde Rühn 
2005; 

1. Änderung „Hofanlage 
Griepentrog“ in der 
Gemeinde Rühn, im 
Verfahren 

- 

Steinhagen Wirksam: OT 
Neuendorf; 

Wirksam: 
Steinhagen 

Nr. 1 „Am Bruchsberg“ in 
der Ortslage Steinhagen 
1996; 

Nr. 2 „Am Feldweg nach 
Bützow“ in der Ortslage 
Neuendorf 1995 

- - 

Tarnow - - Nr.1 „F-Westphal“ in der 
Ortslage Boitin 2002; 

„Biogasanlage Zernin“ 
im Ortsteil Zernin, im 
Verfahren 

- 

Warnow - Nr. 1 der Gemeinde War-
now „Hinrichsbarg“ in 
Warnow 2000; 

„SO-Sondergebiet-Freizeit“ 
von Eickhof 2004 

- - 

Amt Crivitz 

Crivitz, Stadt - Nr. 1/90 (Gewerbegebiet) 
1992; Nr. 1/91 (Neustadt) 
1993;  

Nr. 3 "Trammer Straße" 
1995; Nr. 7 "Sportanlage 
am Geschw.-Scholl-Platz" 
2006;  

Nr. 8 "Umbau und Sanie-
rung des Schlosshotels", 
OT Basthorst 2006 

- Teillandschaftsplan, 
in Bearbeitung seit 
1991 

Demen genehmigt Nr. 1 "Am Demener Bach" 
1994;  

Nr. 4 „Gewerbepark Ge-
meinde Demen“, in Bearbei-
tung, voraussichtliche 
Fertigstellung Ende 2008 
(Konversionsfläche)67 

Vorhabensbezogen Nr. 4 
"Kfz-Demontagebetrieb Kort 
GbR" OT Kobande, im 
Verfahren 

o. Nr. "Kinderreitanla-
ge", OT Venzkow 1996; 

Nr. 2 "Lw. Dienstl., WE, 
Geschäft", OT Kobande 
2001 

- 

                                                
67

 Gespräch mit Frau Scholz, Landkreis Parchim, Bauordnungsamt, 11.09.2008. 
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Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Amt Güstrow-Land 

Gülzow-
Prüzen 

   Teillandschaftsplan 
OT Prüzen, in 
Bearbeitung seit 
1992 

Klein Upahl  Nr. 1 2007; 

1. Änderung Nr. 3 „Dorfmit-
te/Seeufer“ 2007 

 

 

 

Lohmen  1. Änderung Nr. 1 „Am 
Flitterwochenbarg“ 2006;  

Nr. 5 „Wochenendhaussied-
lung Garder See“ 2008; 

Nr. 6 „Seeblick Garden“, in 
Bearbeitung; 

Nr. 8 „Ferienhäuser am 
See“ Garden, in Bearbei-
tung 

„Schmickler “1994 

„Rehaklinik“ 1994  

Nr.3 „Am Anger“ 1998  

Nr.4 Werthmannshof“ 
Stand nach § 33 BauGB 
seit 27.01.98 

 

Amt Neukloster-Warin 

Bibow wirksam    

Glasin Wirksam: OT 
Glasin; 

Wirksam: OT 
(ehemals Ge-
meinde) Babst 

Nr. 2 Wohngebiet Essigberg 
2000;  

Nr. 3 Industriegebiet 
Fuchsberg 2001; 

Nr. 4 Sportplatz 2002; 

Nr. 5 Industriegebiet an der 
A20 2004; 

Nr. 2 Wohnbebauung Groß 
Tessin 1998 (ehemals 
Gemeinde Babst) 

 

  

Jesendorf wirksam    

Lübberstorf wirksam Nr. 1 Wohnbebauung am 
Zütenberg o. J. 

  

Neukloster, 
Stadt 

wirksam Nr. 1 Gewerbegebiet 
Hechtskuhl 1992; 

Nr. 2 Wohngebiet Blumen-
straße 1996; 

Nr. 3 Wohngebiet am 
Druschplatz 1996; 

Nr. 4 Wohngebiet Hopfen-
bachstraße 1997; 

Nr. 5 Wohngebiet R.-
Breitscheid-Straße 1998; 

Nr. 6 Wohngebiet Feldstra-
ße/Gartenstraße 2006; 

Nr. 7 Wohngebiet am 
Sonnenberg 1997 
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Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

  Nr. 8 Industriegebiet Gän-
sekuhl 1998; 

Nr. 10 Wohnbebauung 
Waldstadion 1999; 

Nr. 11 Wohnbebauung 
hinter der Gartenstraße 
2001; 

Nr. 12 Wohnbebauung 
Fliederweg 2000; 

Nr. 14 Wohnbebauung 
Klosterstraße 2001; 

Nr. 16 Schießanlage am 
Gaswerk 2003;  

Nr. 17 Reisemobilhafen 
2003; 

Nr. 19 Wohnbebau-
ung/Einzelhandel Burgstra-
ße 2007; 

Nr. 20 Sondergebiet Ju-
gendscheu-
ne/Hochseilgarten 2007; 

Nr. 21 Wochenendhausge-
biet am Neukloster See 
2008; 

Nr. 22 Wohnbebauung Am 
Walnussbaum 2008 

  

Warin, Stadt wirksam    

Zurow wirksam Nr. 3 Wochenendhausge-
biet Nakenstorf 1997; 

Nr. 4 Wohnbebauung 
Dorfzentrum Zurow 2001; 

Nr. 6 Wohnbebauung Klein 
Warin 2004; 

Nr. 7 Wochenendhaussied-
lung Seeblick Nakenstorf 
2003;  

Nr. 8 Wochenendhaussied-
lung Seestraße Nakenstorf 
2003 

  



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 





���


Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Amt Ostufer Schweriner See 

Cambs  Nr.1 "Obstgarten" 1997;  

Nr.1 "Ehemalige Gutsanla-
ge" 1996 

  

Dobin am See wirksam (OT 
Retgendorf) 

Nr. 1, OT Retgendorf 1994; 

Nr. 2, OT Flessenow 2006;  

Nr. 2, OT Retgendorf 1995;  

Nr. 3 "Feriensiedlung 'Am 
Schweriner See'", OT 
Retgendorf 2005; 

Nr. 4 "Freizeitsportanlage", 
OT Retgendorf 2004;  

Nr. 5 "Feriensiedlung 
Kiefernweg 1-13 e.V.", OT 
Retgendorf 2008;  

Nr. 7 "Sportpark SEZ", OT 
Retgendorf 2005;  

Vorhabensbezogen Nr. 8 
"Biogasanlage Diakonie", 
OT Retgendorf, im Verfah-
ren 

Nr. 1 (Hotel mit 64 
Betten, Pension 28 
Betten),OT Flessenow 
1994; 

Nr. 3 "Feriensiedlung", 
OT Retgendorf 1996 

 

Gneven  Nr. 1 "Am Hang" 1994;  

Nr. 2 "Am Schünsee" 1998; 

Nr. 3 "Winston Golfanla-
ge",OT Vorbeck (s. Langen 
Brütz) Baugenehm.; 

Nr. 4 "Sportanlage" 2004 

  

Godern wirksam Nr. 1 "Am Konsum" 1996; 

Nr. 2 "Am Mühlensee" 
1995; 

Nr. 3 "Ortszentrum" 1996; 

Nr. 5 "Erlenweg" 1999; 

Nr. 6 für den Bereich des 
ehem. landw. Betr. 2001; 

Nr. 8 "Wochenendhausge-
biete I und II Neu Godern", 
im Verfahren; 

Nr. 9 "Am Stall" 2007 

 Fertiggestellt 2007 
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Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Langen Brütz wirksam Nr. 1 "Schulacker" 1995;  

Nr. 2 "Kleefelder Straße" 
1995; 

Nr. 3 "Winston Golfanlage", 
OT Kritzow (siehe Gneven), 
Baugenehmigung;  

Vorhabensbezogener Nr. 5 
"Wochenendhausgebiet 
'Mittelweg'", OT Kritzow 
2005; 

Vorhabensbezogener Nr. 6 
"Wochenendhausgebiet 
'Mittelweg II'", OT Kritzow 
2006; 

Vorhabensbezogener Nr. 7 
"Wochenendhausgebiet am 
Speicherweg", OT Kritzow 
2008 

  

Leezen genehmigt Nr. 1 7/30/1994; Nr. 2, OT 
Rampe"; 1993;  

Nr. 3, OT Zittow 1994; 

Nr. 4, OT Görslow-Resthof" 
10/7/1995; 

Nr. 7 "Am Wäldchen" 1997; 

Nr. 8 "SO Wochenend-
haussiedl.", OT Zittow" 
1998; 

Nr. 9 "Wohnbebauung 
'Straße am Sperlingsfeld“ 
2005; 

Nr. 1 "Am Dorfplatz", OT 
Zittow"1996;  

Vorhabensbezogen Nr. 10 
"Ferienhäuser Görslow-
Resthof" 2007; 

Vorhabensbezogen Nr. 12 
"Autohof Neu Zittow" 2002 

o. Nr. (Reha-Klinik mit 
240 Betten) 1996; 

Nr. 4, OT Görslow" 
1996 

Nr. 5 "Hohlweg", OT 
Zittow" 1999 

Nr. 6 "Behinderten-
wohnheim" 1997 

Nr. 7 "Neubau Betriebs-
hof" 1997 

Nr. 9 "Zittower Straße" 
1998 

Nr. 11 "Ortszentrum" 
1999 

 

Pinnow wirksam Nr. 1 "Wohngebiet Pinnow-
Süd" 1991; 

Nr. 2a 1994; 

Nr. 3 "Kirchenland 1994 

Nr. 5A "Wohn-u.Mischg. 
'Am Stall' Petersbg.“ 1996 

Nr. 6 "Wochenendhaus-
geb."OT Petersberg" 1999;  

Nr. 8 "Tennishalle", OT 
Petersberg" 1995;  

Nr. 8 A "Sportanlage" 2003;  

Vorhabensbezogen Nr. 9 
"Wochenendsiedlg. Pinnow, 
Am See 108-117“ 2003;  

Vorhabensbezogen B-Plan 
Nr. 10 "Betriebsgelände d. 
Gesell. f. Kampfmittelbeseit. 
mbH" 2003 

Nr. 1 "Betonmischanla-
ge“ 1996 

 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 





�  


Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Raben Stein-
feld 

wirksam Nr. 2 "Koppelweg" 1996;  

Nr. 3 "Störwiesen" 1994;  

Nr. 5 "An den Störwiesen II" 
1996 

Nr. 3 "An der Schlenke" 
1995 

 

Amt Sternberger Seenlandschaft 

Blankenberg genehmigt Nr. 1 "Am See" 2006   

Borkow  Nr. 1 "Möllerbarg" 2003   

Brüel, Stadt  Nr. 2 "Mühlenberg“ 1996  

Nr. 4 "Biogasanlage an der 
B 192", im Verfahren; 

Nr. 10 "Gewerbegebiet 
90/91“, 2006;  

Vorhabensbezogen Nr. 3 
"Ökolog. Wirtschaftsbetr. i. 
V. m. therap. Kinder- u. 
Jugendz. Golchen“ 2008 

  

Dabel genehmigt Nr. 1 "Mattenstieg, Herren-
weg" 1995;  

Nr. 5 "Konversion Moltke-
Kaserne" 2008; 

Nr. 5 „Konversionsfläche 
Moltke-Kaserne“, in Aufstel-
lung68; 

Vorhabensbezogen Nr. 2 
"Tennisanlage 'Mattenstieg“ 
2006; 

  

Hohen Pritz genehmigt Nr. 3 "Windpark" (14 WKA), 
Baugenehm.; 

Nr. 4 "OL Kukuk-Bauen in 
2. Reihe", im Verfahren; 

Vorhabensbezogen Nr. 4 
"Minigolfplatz, OT Kukuk", 
Baugenehm. 

Nr. 1 "Camp.-
Freizeitanlage",OT 
Kukuk 2006 

 

Kobrow  Nr. 1 2002   

Kuhlen-
Wendorf 

 Nr. 2 Wohngeb. "Ausbau 
Zaschendorf", 2006;  

Nr. 4 "Ferienhausgebiet 'Am 
Schulberg", OT Weberin", 
im Verfahren 

  

Langen 
Jarchow 

 Nr. 1 "An der Brüeler 
Straße" 1999 

  

Mustin  Nr.1 "Scharbowsee" 1997 Nr. 1 "Bauhof", Bauge-
nehm. 

 

                                                
68

 Gespräch mit Frau Scholz, Landkreis Parchim, Bauordnungsamt, 11.09.2008. 
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Gemeinde F-Plan Stand 
2006 

B-Plan VE-Plan L-Plan Stand 2007 

Sternberg, 
Stadt 

wirksam Nr.1/1. BA, OT Pastin" 
1995; 

Nr.9 "Wohngebiet am 
Luckower See", Stbg." 
2002; 

Nr. 10, Gewerbegebiet 
Sternberg" 1997; 

Nr. 11 "Südl. des Serrahns-
bachs", Sternberg"; Bauge-
nehm.; 

Nr. 13 "Kugelberg", Stern-
berg" 1994; 

Nr.15 "Holzbaugelände", 
Stbg. 2002; 

Nr.16 "Wohngebiet an der 
Reuterkoppel", Sternberg", 
Baugenehm.; 

Nr.17 "Ferienhausgebiet am 
Luckower See", Sternberg" 
2006; 

Nr.18 "Wohngebiet 'Mai-
kamp 'Am Luckower See 
'Sternberg´, im Verfahren;  

Vorhabensbezogen Nr. 5 
(Serrahnsbach), Sternberg" 
2000; 

Vorhabensbezogen Nr. 7 
"Ferienpark am Sternb. 
See", Sternberg 1999 

Nr. 3 "Kanu-Camp", OT 
Sternberger Burg" 
(Planfiktion) 1998 

Fertiggestellt 1993 

Weitendorf  Nr. 1 "An der Bundesstra-
ße" 2000 

Nr. 4 "Siedlung Schönlage I 
e.V.", OT Schönlage" 2002 

Nr. 5 "Wasserwanderrast-
platz", erneutes Verfahren", 
im Verfahren 

Nr. 5 „Wasserwanderrast-
platz Weitendorf“ 2008 

  

Witzin  Nr. 1 "Am Grünen Weg" 
Plangen. 2003 

  

Zahrensdorf     

Quelle: Landschaftsplanverzeichnis des LUNG M-V (www.lung.mv-regierung.de, 09.2008), Daten-
bereitstellung der Ämter Bützow-Land, Crivitz, Güstrow-Land, Neukloster-Warin, Ostufer 
Schweriner See, Sternberger Seenlandschaft 
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Tabelle 117: Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte nach Wirtschaftsbereichen 2006 

(Gemeinden)  

 Sozialversicher-
ungspflichtig 
Beschäftigte 
(Arbeitsort) 

Beschäftigte 

Sektor 1** (%) 

Beschäftigte 

Sektor 2*** (%) 

Beschäftigte 

Sektor 3**** (%) 

M-V Gesamt 503.624 3,9 21,8 74,3 

NWM 26.127 7,4 35,3 57,2 

Bibow 93 k.A. k.A. k.A. 

Glasin 135 46,7 9,6 43,7 

Jesendorf 47 55,3 6,4 38,3 

Lübberstorf - k.A. k.A. k.A. 

Neukloster, 
Stadt 

794 2,9 38,2 58,9 

Warin, Stadt 687 4,9 57,6 37,5 

Zurow 267 1,9 49,8 48,3 

PCH 24.460 7,6 26,1 66,2 

Crivitz, Stadt 1.263 9,3 24,5 66,2 

Demen 185 37,3 10,3 52,4 

Cambs 79 8,9 36,7 54,4 

Dobin am See 120 14,2 15,0 70,8 

Gneven 43 0,0 11,6 88,4 

Godern 8 k.A. k.A. k.A. 

Langen Brütz 12 k.A. k.A. k.A. 

Leezen 1.689 4,0 12,0 84,1 

Pinnow 139 k.A. k.A. 81,3 

Raben Steinfeld 137 0,0 19,0 81,0 

Blankenberg 36 19,4 63,9 16,7 

Borkow 13 k.A. 46,2 k.A 

Brüel, Stadt 466 10,3 47,9 41,8 

Dabel 257 1,9 30,7 67,3 

Hohen Pritz 11 k.A. k.A. k.A. 

Kobrow 189 50,8 3,7 45,5 

Kuhlen-Wendorf 119 21,8 67,2 10,9 

Langen Jarchow . k.A. k.A. k.A. 

Mustin 60 35,0 25,0 40,0 

Sternberg, Stadt 1.051 1,3 28,8 69,8 

Weitendorf 74 47,3 4,1 48,6 

Witzin 34 47,1 32,4 20,6 

Zahrensdorf 83 77,1 k.A. k.A. 

GUE 26.828 6,7 21,9 71,4 

Baumgarten 23 56,5 26,1 17,4 
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 Sozialversicher-
ungspflichtig 
Beschäftigte 
(Arbeitsort) 

Beschäftigte 

Sektor 1** (%) 

Beschäftigte 

Sektor 2*** (%) 

Beschäftigte 

Sektor 3**** (%) 

Bernitt 311 12,2 5,5 82,3 

Dreetz 13 23,1 0,0 76,9 

Rühn 49 k.A. k.A. 55,1 

Steinhagen 383 19,6 18,8 61,6 

Tarnow 62 22,6 48,4 29,0 

Warnow 98 38,8 20,4 40,8 

Gülzow-Prüzen 493 19,5 6,5 74,0 

Klein Upahl 32 k.A. k.A. k.A. 

Lohmen 305 6,9 3,0 90,2 

Quelle: www.wegweiser-kommune.de, 07.2008 

k.A. keine Angabe bei fehlender Verfügbarkeit, unzureichender Vergleichbarkeit wegen Gebietsstandsänderungen  

**  Primärer Sektor: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 

***  Sekundärer Sektor: Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe, Energie und Bau 

**** Tertiärer Sektor: Handel, Gastgewerbe, Verkehr, Kredit, Dienstleistungen, Öffentliche Verwaltung, Soziales... 

Tabelle 118: Daten zum Baugewerbe in den Landkreisen der Naturparkregion 2006 

Bauinstallation, sonstiges Baugewerbe Vorbereitende Baustellenarbeiten, Hoch- 
und Tiefbau 

 

Betriebe 
(Anzahl) 

Beschäftigte 
(Anzahl) 

Umsatz 
(1000 €) 

Betriebe 
(Anzahl) 

Beschäftigte 
(Anzahl) 

Umsatz 
(1000 €) 

M-V-Gesamt  143 4.902 519.466 223 9.618 1.215.209 

NWM 11 598 52.443 15 781 81.458 

PCH 6 177 12.805 18 839 103.600 

GUE 5 96 7.417 12 271 27.640 

Quelle: www.statistik-mv.de, 07.2008 

Tabelle 119: Gewerbeflächen in der Naturparkregion im Vergleich zu sonstigen Flächen-

nutzungen 2005 

Bodenflä-
che gesamt 
(ha) 

Gebäude und Frei-
fläche gesamt (ha) 

Wohnen (ha) Gewerbe und Industrie 
(ha) 

Kreise und  

Gemeinden 

Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

M-V-Gesamt 2.318.214 83.347 3,6 27.597 1,2 19.110 0,8 

NWM 207.574 7.156 3,4 3.299 1,6 1.127 0,5 

Bibow 2.312 36 1,6 18 0,8 2 0,1 

Glasin 3.936 94 2,4 30 0,8 30 0,8 

Jesendorf 2.120 45 2,1 21 1 4 0,2 

Lübberstorf 1.299 21 1,6 6 0,5 4 0,3 

Neukloster, 
Stadt 

2.749 151 5,5 61 2,2 46 1,7 
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Bodenflä-
che gesamt 
(ha) 

Gebäude und Frei-
fläche gesamt (ha) 

Wohnen (ha) Gewerbe und Industrie 
(ha) 

Kreise und  

Gemeinden 

Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

Warin, Stadt 4.426 201 4,5 84 1,9 19 0,4 

Zurow 4.068 110 2,7 52 1,3 20 0,5 

PCH 223.292 5.981 2,7 2.317 1 641 0,3 

Crivitz, Stadt 5.841 200 3,4 95 1,6 31 0,5 

Demen 4.679 83 1,8 36 0,8 4 0,1 

Cambs 2.082 37 1,8 20 1 3 0,1 

Dobin am See 3.478 134 3,9 70 2 5 0,1 

Gneven 1.028 16 1,6 10 1 0 0 

Godern 459 16 3,5 9 2 0 0 

Langen Brütz 1.545 32 2,1 21 1,4 0 0 

Leezen 2.625 120 4,6 45 1,7 6 0,2 

Pinnow 1.417 66 4,7 51 3,6 3 0,2 

Raben Stein-
feld 

960 33 3,4 21 2,2 5 0,5 

Blankenberg 2.133 31 1,5 12 0,6 1 >0,1 

Borkow 2.811 50 1,8 19 0,7 2 0,1 

Brüel, Stadt 2.730 170 6,2 29 1,1 34 1,2 

Dabel 2.472 97 3,9 48 1,9 4 0,2 

Hohen Pritz 2.377 40 1,7 7 0,3 0 0 

Kobrow 3.745 55 1,5 11 0,3 0 0 

Kuhlen-
Wendorf 

4.961 98 2 26 0,5 2 >0,1 

Langen 
Jarchow 

1.067 21 2 10 0,9 0 0 

Mustin 2.608 50 1,9 9 0,3 6 0,2 

Sternberg, 
Stadt 

6.767 174 2,6 43 0,6 20 0,3 

Weitendorf 4.193 56 1,3 14 0,3 0 0 

Witzin 1.879 36 1,9 21 1,1 3 0,2 

Zahrensdorf 1.403 36 2,6 12 0,9 0 0 

GUE 205.799 5.980 2,9 1.680 0,8 1.260 0,6 

Baumgarten 3.880 79 2 27 0,7 10 0,3 

Bernitt 7.333 161 2,2 48 0,7 23 0,3 

Dreetz 1.200 23 1,9 4 0,3 0 0 

Rühn 1.441 42 2,9 29 2 1 0,1 

Steinhagen 1.009 70 6,9 18 1,8 20 2 

Tarnow 4.050 81 2 34 0,8 4 0,1 

Warnow 4.211 110 2,6 24 0,6 16 0,4 

Gülzow-
Prüzen 

5.820 179 3,1 55 0,9 16 0,3 
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Bodenflä-
che gesamt 
(ha) 

Gebäude und Frei-
fläche gesamt (ha) 

Wohnen (ha) Gewerbe und Industrie 
(ha) 

Kreise und  

Gemeinden 

Absolut Absolut % Absolut % Absolut % 

Klein Upahl 791 17 2,1 9 1,1 2 0,3 

Lohmen 3.477 97 2,8 25 0,7 13 0,4 

Quelle. www.statistik-mv.de, 07.2008 

Tabelle 120: Touristische Kennzahlen in der Naturparkregion 2007 (ohne Campingplät-

ze) 

Gemeinde (Ein-
wohnerzahl 69) 

Geöffnete 
Beherbergungs-
betriebe 70 

Angebotene 
Gästebetten 

Gäste-
übernach-
tungen 

Gästean-
künfte 

Verweildauer 
in Tagen 
(eigene 
Berechnung)  

Tourismusinten-
sität 71 (eigene 
Berechnung) 

Bibow 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Blankenberg 2 k.A. k.A. k.A. - - 

Borkow 

(538) 
3 218 12.359 2.348 5,3 22.972 

Brüel, Stadt 

(2954) 
4 77 3.294 1.428 2,3 1.115 

Cambs 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Crivitz, Stadt 

(4784) 
4 180 19.607 11.446 1,7 4.098 

Dabel 

(1448) 
3 179 6.740 1.394 4,8 4.655 

Dobin am See 

(1967) 
5 418 30.050 9.569 3,1 15.277 

Dreetz 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Gneven 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Godern 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Gülzow-Prüzen 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Hohen Pritz 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Klein Upahl 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Langen Brütz 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Leezen 2 k.A. k.A. k.A. - - 

Lohmen 

(774) 
4 387 104.062 10.272 10,1 134.447 

                                                
69

 Nur angegeben soweit zur Berechnung der Tourismusintensität notwendig 
70

 Für Gemeinden mit ein oder zwei Betrieben werden die touristischen Kennzahlen aus Datenschutzgründen nicht 
veröffentlicht. 

71
 Gästeübernachtungen je 1000 Einwohner 
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Gemeinde (Ein-
wohnerzahl 69) 

Geöffnete 
Beherbergungs-
betriebe 70 

Angebotene 
Gästebetten 

Gäste-
übernach-
tungen 

Gästean-
künfte 

Verweildauer 
in Tagen 
(eigene 
Berechnung)  

Tourismusinten-
sität 71 (eigene 
Berechnung) 

Neukloster, Stadt 

(4019) 
3 86 9.166 2.702 3,4 2.281 

Pinnow (1598) 3 62 5.150 2.740 1,9 3.223 

Raben Steinfeld 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Steinhagen 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Sternberg, Stadt 
(4490) 

8 286 22.023 6.307 3,5 4.905 

Warin, Stadt (3623) 4 157 12.511 1.818 6,9 3.453 

Weitendorf 1 k.A. k.A. k.A. - - 

Witzin 

(519) 
3 85 4.174 1.839 2,3 8.042 

Zurow 2 k.A. k.A. k.A. - - 

Gesamt 62 2.135 229.136 51.863   

Durchschnitt     4,4  

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an www.statistik-mv.de, 07.2008 

Tabelle 121: Auswahl von Künstlern und Kunsthandwerkern in der Naturparkregion 

Ort Einrichtung Beschreibung 

Babst Atelier, Margrit 
Rieger 

Fotoausstellung in Haus u. Garten 

Baumgarten Galerie und 
Tanzcafe 

Die Tangotänzerin und Künstlerin Inis Trosky verwirklicht in 
Sachen Kalligraphie hier ihre beruflichen Projekte. 

Bernitt Keramikwerkstatt Keramikausstellung, Werksattbesichtigung, Töpfern auf der 

Demmelscheibe 

Bolz Sommergalerie 
„Rainer Stuchlik“ 

„Bilder-Geschichten“ mit Aquarellen u. Grafik 

Crivitz Galerie im Kiebitz-
viertel 

Malerei, Mecklenburger Motive 

Dabel "Galerie Erbguth" Gemälde und Bronzeplastiken eigener Herstellung, Mal- und 
Modellierkurse, Zimmervermietung 

Dabel Mecklenburg-
Kunst-Galerie 

Malerei und Grafik, Bildeinrahmungen, eigener Kunstblattverlag  

Godern Galerie, Heidi 
Lankow 

Ölbilder, Zeichnungen, Graphit, Kreide, 

Pastell, Collagen 

Godern Anne Pührer Malerei Pastell u. Acryl 

Groß Raden Kerzengewölbe Hier kann man sich rund um die Kerze informieren und Kerzen 
selbst ziehen. 

Lenzen Töpferhof Lenzen Bunzlauer Braungeschirr,Westewälder grau-Blaues Steinzeug, 

Lohmen Sommergalerie im 
Alten Tanzsaal 

Präsentation und Verkauf von Gemälden, Keramiken, Fotos und 
Linolschnitten 

Lübzin Sommergalerie 
Lübzin 

Malerei, Grafik und Skulptur 
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Ort Einrichtung Beschreibung 

Mustin Kunsthandwerk 
aus Mecklenburg 

(Textilgestaltung) 

Korbflechterei und Seidenkleider 

Pinnow Metalldesign  Objekte aus Stahl und Holz 

Pinnow Kunst zu Hause Skulpturen in Heim u. Werkstatt 

Pinnow Karl und Lydia Kalt Malerei und Grafik 

Retgendorf Gudrun Garts Malerei: Öl, Pastell, Aquarell, Zeichnungen 

Sternberg Galerie/Atelier, 
Edith Kalkuhl 

Bilder, Zeichnungen und Collagen 

Tempzin Holzbildhauerei Holzbildhauerei 

Wessin Kunsthandwerk Holz- Feuer - Keramik 

Woserin Korbflechterei offene Werkstatt und Ausstellung, Vorflechten 

Woserin Keramikerin 
Kathrin Otolski 

Im Holzofen gebrannte Irdenware (Terrakotta) ohne Glasur mit 
Stempel- und Strukturdekoren 

Quelle: www.mecklenburg-schwerin.de, 08.2008; www.naturpark-sternberg.de, 08.2008; 
www.seenlandkunst.de, 08.2008 & www.kunst-offen.com, 08.2008 

Abbildungen 

Abbildung 13: Altersstufenverteilung der BAG Kiefer im Oberstand des Waldes des Na-

turparks 
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Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 





� �


Abbildung 14: Altersstufenverteilung der BAG Buche im Oberstand des Waldes des 

Naturparks 
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Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

Abbildung 15: Altersstufenverteilung der BAG Fichte im Oberstand des Waldes des Na-

turparks 
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Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 
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Abbildung 16: Altersstufenverteilung der BAG Eiche im Oberstand des Waldes des Na-

turparks 
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Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 

 

Abbildung 17: Altersstufenverteilung der BAG Roterle im Oberstand des Waldes des 

Naturparks 
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Quelle: LANDESFORST M-V (2009) 



������������	
���
�	�
��
�
�

	��	���
��	�
���
���
 	
�	�
����
	
 
 





�� 


Abbildung 18: Naturraumbezogenes Waldmehrungspotenzial im Bereich des Naturparks Sternberger Seenland  

 
Quelle: LANDESFORST M-V (2009), verkleinert 


